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JUMP Jugendsonderprogramm „JUgend Mit Perspektive“ 
KdU Kosten der Unterkunft 
KFA Kommunaler Finanzierungsanteil  
KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
KJHG Kinder- und Jugendhilfegesetz (alt, heute SGB VIII) 
KMU Klein- und mittelständische Unternehmen 
KuZ BA-Kundenzentrum  
KV Krankenversicherung 
KW Kalenderwoche 
LKZ Lohnkostenzuschuss 
LPK Lehr- und Praxiskommentar zu den Sozialgesetzbüchern 
LRH Landesrechnungshof 
LZA Langzeitarbeitslose, Langzeitarbeitslosigkeit 
MA Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
MAE Mehraufwandsentschädigung, vgl. AGH 
MoZArT Modellvorhaben zur Verbesserung der Zusammenarbeit von 

Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe 
MV Mecklenburg-Vorpommern 
MWA Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 
NI Niedersachsen 
NW Nordrhein-Westfalen 
OGP Organisations- und Geschäftsverteilungsplan (der BA) 
pAp Persönliche(r) Ansprechpartner nach SGB II 
PDL Personaldienstleister 
ProSoz Software der Optionskommunen für Leistungsgewährung und 

Fallmanagement 
PSA Personal-Service-Agentur 
RD Regionaldirektion 
Reha Rehabilitation 
REZ Regionales Einkaufszentrum der BA 
RP Rheinland Pfalz 
rsp. respektive 
RV Rentenversicherung 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008  
 

 XI

SAM Strukturanpassungsmaßnahmen 
SD Sozialdezernent 
SGB Sozialgesetzbuch 
SGB II Sozialgesetzbuch Zweites Buch 
SGB III Sozialgesetzbuch Drittes Buch 
SGB VIII Sozialgesetzbuch Achtes Buch 
SGB IX Sozialgesetzbuch Neuntes Buch 
SGB X Sozialgesetzbuch Zehntes Buch 
SH Schleswig-Holstein 
SL Saarland 
SN Sachsen 
ST Sachsen-Anhalt 
SteA Stellenangebot  
SWL Sonstige weitere Leistungen (§ 16 Abs. 2 Satz 1 SGB II) 
TH Thüringen 
TL Teamleiter/in 
TM Trainingsmaßnahme 
TN Teilnehmer 
TV Trägerversammlung 
TV-BA Tarifvertrag für die Bundesagentur für Arbeit 
TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
U 25 Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren 
UF (1-4) Untersuchungsfeld der Evaluation 
VAM Virtueller Arbeitsmarkt der BA 
VerBIS Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystem der BA 

(Nachfolgesystem von CoArb) 
VG Vorsitzende/r der Geschäftsführung der AA 
VGS Vermittlungsgutschein (§ 421g SGB III) 
WeGebAU Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer 

Arbeitnehmer in Unternehmen 
WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
Ziel (1, 2 oder 3) Förderregionen der EU 
zkT Zugelassene kommunale Träger nach § 6a und b SGB II 
 

 

 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Zusammenfassung 
 

 XII

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Zusammenfassung 
 

 XIII

Seit dem 1. Januar 2005 ist das Zweite Sozialgesetzbuch SGB II in Kraft. Mit seiner Durch-
führung sind die Agenturen für Arbeit und die Kommunen beauftragt. Die Agenturen sind für 
die materiellen und die aktivierenden Leistungen zuständig, die Kommunen für die Kosten 
der Unterkunft und die ergänzenden Leistungen (Sucht-, Schuldner-, psychosoziale Bera-
tung, Kinderbetreuung). Im Regelfall bilden beide Träger eine Arbeitsgemeinschaft (§ 44b 
SGB II) der beiden Träger (ARGE). 

Nach erheblichen politischen Differenzen über die Trägerschaft des SGB II wurde im parla-
mentarischen Vermittlungsverfahren von Bundestag und Bundesrat mit dem SGB II auch ei-
ne „Experimentierklausel“ verabschiedet. Im Rahmen eines bis Ende 2010 befristeten Ver-
suchs eröffnet dieser Passus 69 kommunalen Trägern die Option, als alleiniger Leistungs-
träger zu fungieren. Diese zugelassenen kommunalen Träger (zkT) führen neben den oben 
genannten originären kommunalen Leistungen auch sämtliche anderen Leistungen nach 
dem SGB II durch. Der Versuch wird als Wettbewerb um die effektivste Form der Gestaltung 
von Eingliederungsleistungen verstanden. „Die Erprobung ist insbesondere auf alternative 
Modelle der Eingliederung von Arbeitsuchenden im Wettbewerb zu den Eingliederungsmaß-
nahmen der Agenturen für Arbeit ausgerichtet“ (§ 6a Abs. 1 Satz 2 SGB II). Der Gesetzgeber 
hat deshalb die Experimentierklausel mit der Auflage einer Evaluation verbunden (§ 6c SGB 
II). Diese wird von vier Untersuchungsfeldern durchgeführt. Das Untersuchungsfeld 2 hatte 
den Auftrag, die Umsetzung des SGB II in der Praxis der regionalen SGB II-Einrichtungen zu 
untersuchen (Implementationsanalyse). Diese Untersuchung ist eingebettet in eine Analyse 
der rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, in denen sich die Umsetzung der loka-
len Träger bewegt (Governanceanalyse). 

Beide Untersuchungsbestandteile haben eine Fülle von Ergebnissen gesammelt, die im 
Rahmen dieses Abschlussberichts vorgestellt wurden. Die vergleichenden Befunde zeigen, 
dass es zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung sowohl Unterschiede als auch 
Gemeinsamkeiten gibt. In einem komparativen Vergleich werden in den folgenden Abschnit-
ten diese Befunde zusammenfassend gegenüber gestellt und Schlussfolgerungen gezogen. 

 

1 Governanceanalyse 
Die überregionalen Governancestrukturen wurden vergleichend für die drei existierenden 
Formen der Aufgabenwahrnehmung untersucht. Dabei zeigt sich, dass sich die zugelasse-
nen kommunalen Träger und die ARGEn in wesentlichen Strukturmerkmalen unterscheiden: 
in den Aufsichtsregeln, bei der Verbindung von Finanzierungs- und Aufgabenverantwortung 
für die jeweiligen Leistungen des Bundes und der Kommunen und in der Verbindlichkeit pro-
zeduraler Verfahrens- und Organisationsvorgaben durch überregionale Akteure. Die wich- 
tigsten Unterschiede können der folgenden Übersicht entnommen werden, in der auch die 
Strukturen der getrennten Aufgabenwahrnehmung zum Vergleich dargestellt werden. 
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Übersicht 1-1: Zentrale Governancestrukturen des SGB II bei den Formen der Aufga-
benwahrnehmung 

 Arbeitsgemeinschaft 
(ARGE) 

Zugelassene kommunale 
Träger (zkT) 

Getrennte Aufgaben-
wahrnehmung (gAw) 

Aufsicht durch BMAS 
für Bundesleistungen 
(hierarchische Steuerung 
durch den Bund) 

Hoch, da Rechts- und 
Fachaufsicht; direkter 
Weisungsstrang BMAS-
BA-Agenturleitung, aber 
lokale Verhandlungen in 
Trägerversammlung 
(„Verhandlungen im 
Schatten der Hierarchie“) 

Keine, da keine Aufsichts-
rechte des Bundes; nur  
Prüfkompetenz des BRH 
bzgl. Ordnungsmäßigkeit 
der Leistungsgewährung 
und Finanzkontrolle durch 
BMAS 

Sehr hoch, da Rechts- 
und Fachaufsicht und 
direkter Weisungsstrang 
BMAS-BA-Agenturlei-
tung-Bereichsleitung 
SGB II 

Aufsicht  
durch die Länder  
(hierarchische Steuerung 
durch die Länder) 

Gering, nur Aufsicht über 
ARGE als Organisation; 
Kommunalaufsicht bzgl. 
kommunaler Leistungen 
nach dem SGB II 

Mittel, da Rechtsaufsicht 
über alle Leistungen (Aus-
nahme NW und BY Fach-
aufsicht);  Kommunalauf-
sicht bzgl. kommunaler 
Leistungen nach dem SGB 
II 

Sehr gering, nur Kom-
munalaufsicht bzgl. 
kommunaler Leistungen 
nach dem SGB II 

Verbindung von  
Finanzierungs- und Auf-
gabenverantwortung für 
Leistungen des SGB II  
in Trägerschaft des  
Bundes 

Mittel, da zwar Wei-
sungsstrang BMAS-BA-
Agenturleitung, aber lo-
kaler Aushandlungspro-
zess zwischen Agentur 
und Kommune; BfdH 
kann intervenieren, wenn 
Bundesmittel nicht ord-
nungsgemäß eingesetzt 
werden 

Gering, da Auseinanderfal-
len von Finanzierungsver-
antwortung des Bundes und 
Aufgabenverantwortung der 
Kommunen; struktureller 
Anreiz, kommunale haus-
haltspolitische Vorteile zu 
Lasten des Bundes zu nut-
zen; aufwändige ex-post-
Kontrolle durch BRH und 
BMAS; grundgesetzliche 
Basis der Finanzierung ist 
Artikel 106 Abs. 8 GG 

Sehr hoch, da mit Wei-
sungsstrang BMAS-BA-
Agenturleitung die BA 
für diese Leistungen 
verantwortlich ist 

Verbindung von  
Finanzierungs- und Auf-
gabenverantwortung für 
Leistungen des SGB II  
in Trägerschaft der  
Kommune 

Mittel, da strategischer 
Einfluss der Kommune in 
Verhandlungen mit der 
Agentur zum Einsatz 
arbeitsmarktpolitischer 
Förderung zur Reduktion 
passiver Leistungen, 
nachrangige Anrechnung 
von Einkom-
men/Vermögen auf KdU; 
Kooperation bei flankie-
renden kommunalen 
Leistungen relativ leicht 
möglich  

Hoch, da strategische Ei-
genverantwortung der 
Kommune beim Einsatz 
flankierender kommunaler 
Leistungen und arbeits-
marktpolitischer Förderung 
des Bundes zur Reduktion 
der passiven Leistungen; 
aber auch hier nachrangige 
Anrechnung von Einkom-
men/Vermögen auf KdU 
von Bund durchgesetzt 

Gering, wegen fehlen-
den strategischen Ein-
flusses der Kommune, 
wegen des Verfahrens 
zur Anrechnung von Ein-
kommen und Vermögen 
auf KdU, die so nicht 
durch die Kommune 
steuerbar sind.  
Flankierende kommuna-
le Leistungen ohne ge-
genseitige Kooperati-
onsbereitschaft relativ 
schwer zu koordinieren  

Akquisition von  
Drittmitteln Mittel Hoch Gering 

Organisations- und 
Verfahrensvorgaben  
seitens des Bundes 

Hoch, teilweise bindend;  
Rahmenvereinbarung 
soll bei Einhaltung von 
Mindeststandards lokale 
Flexibilität ermöglichen 

Sehr gering; Mindeststan-
dards für das Verfahren 
zum Finanztransfer 

Sehr hoch, mehrheitlich 
bindend mit geringstem 
lokalen Handlungsspiel-
raum 

Einbindung  
in bundeseinheitliche 
Zielsteuerung  

Hoch Keine Sehr hoch 

Einbindung in bundes-
einheitliches Controlling Hoch Keine Hoch 
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Wichtigste  
Informationsquellen für 
die Einrichtungen  

1. BA 
2. LAG ARGE-

Geschäftsführer 
3. Gerichtsentscheidun-

gen und Kommunal-
politik/-verwaltung 

1. Kommunale Spitzenver-
bände 

2. Landesministerien/-politik 
3. Bundesministerien 

1. BA 
2. Rechnungshöfe 
3. Gerichtsentscheidun-

gen und Kommunal-
politik/-verwaltung 

Datenbasis: Erhebungen der Governanceanalyse  
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008       
 
Mit dem Experiment nach § 6c SGB II und der Frage, von welcher Form der Aufgabenwahr-
nehmung das SGB II besser umgesetzt wird, wurden nicht nur wettbewerbliche Impulse zu 
optimalen Administration gesetzt; auch der politische Wettbewerb zwischen Befürwortern 
und Gegnern einer echten Kommunalisierung der Grundsicherung wurde in die Verwaltung 
getragen. Dieser politische Wettbewerb, der durch Eigeninteressen der beteiligten überregi-
onalen wie lokalen Akteure noch verstärkt wird, hat erhebliche unerwünschte Nebeneffekte 
und hohe Transaktionskosten verursacht. Beispiele hierfür sind die auch öffentlich ausgetra-
genen Konflikte um die Verteilung der finanziellen Lasten und um den rechtmäßigen Einsatz 
von Förderinstrumenten. Diese zweite Ebene überregionaler Governance – Akteursinteres-
sen und Verhandlungssysteme – wurde hier nur am Rande betrachtet. Sie spielt aber bei der 
Bewertung der Umsetzung des SGB II wie auch für die zukunftsfähige Neugestaltung der 
institutionellen Strukturen eine wichtige Rolle.  

Wie die Implementationsanalyse zeigt, wirken sich die unterschiedlichen Strukturmerkmale 
überregionaler Governance in erheblichem Maße auf die Steuerungsstrukturen und die  
Leistungserbringung in den SGB II-Einrichtungen aus. Dies gilt insbesondere für die Unter-
schiede im Hinblick auf die Einbindung in Systeme der Ziel- und Prozesssteuerung (Zielver-
einbarungen, Übernahme von Verfahrensstandards, Statistik und Controlling), für die Lei-
tungsstrukturen (Wahrnehmung von Dienst- und Fachaufsicht), die Einbindung in aufsichts-
rechtliche Strukturen und die Nutzung von Angeboten der BA (z.B. Arbeitgeberservice), die 
im Folgenden thematisiert werden.  

 

2 Implementationsanalyse 
Im Zentrum der § 6c-Evaluation stand die komparative Frage, wie das SGB II bei den ver-
schiedenen Formen der Aufgabenwahrnehmung umgesetzt wird. Der breite Datenbestand 
der Implementationsanalyse des Untersuchungsfeldes 2 hat zur Beantwortung dieser Frage 
eine Fülle von wichtigen Befunden zusammengetragen. Die empirischen Ergebnisse auf Ba-
sis der Erhebungen der Standortstichprobe von 154 SGB II-Einrichtungen erlauben es, ein 
verdichtetes Bild von der Umsetzung des SGB II differenziert nach den Formen der Aufga-
benwahrnehmung zu zeichnen. Im Fokus auf die § 6c-Fragestellung, das heißt, für einen 
unmittelbaren Vergleich zugelassener kommunaler Träger und ARGEn, lassen sich resümie-
rend vier Themenaspekte hervorheben, die Gegenstand der vielfältigen implementationsana-
lytischen Erhebungen gewesen sind. Mit den Themen 

• Steuerung,  

• Ressourcen,  

• Organisation der Integration erwerbsfähiger Hilfebedürftiger sowie 

• Interventionsstrategien 
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werden im Folgenden Steuerungsstrukturen, relevante Ergebnisse der Analyse der Umset-
zung organisationsinterner Prozesse der SGB II-Einrichtungen sowie deren Entscheidungen 
über maßgebliche Strategien zur Integration und zur Maßnahmepolitik umrissen. 

Für alle vier Themenaspekte haben die Befunde des Untersuchungsfeldes 2 bemerkenswer-
te Gemeinsamkeiten, stets aber auch relevante Unterschiede zwischen den beiden zu ver-
gleichenden Formen der Aufgabenwahrnehmung zu Tage gefördert. Aus implemenationsa-
nalytischer Perspektive, das heißt mit Blick auf die Umsetzung des SGB II, können diese 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede schlussfolgernd aneinander gespiegelt werden. 

 
Steuerung 
Zwischen zugelassenen kommunalen Trägern und ARGEn ergeben sich deutliche Unter-
schiede im Hinblick auf lokale Steuerungsmuster. Die Steuerungsstrukturen der ARGEn sind 
vergleichsweise komplex. Auf der einen Seite sind die beiden Träger, Agentur und Kommu-
ne, auf der Basis ihres ARGE-Vertrages zu einer beständigen Abstimmung und Aushandlung 
ihrer konkreten Geschäftspolitik im Rahmen der Trägerversammlung gehalten. Auf der ande-
ren Seite erfolgt über die Zielvorgaben des Bundes, die über die Bundesagentur für Arbeit 
und die Agenturleitungen in die ARGE gegeben werden, eine bundeseinheitliche Zielsteue-
rung. Mit der zentralen Zielsteuerung und Zielnachhaltung sind Vor- und Nachteile verbun-
den.  

Im Sinne des Gesetzes ist es als Vorteil anzusehen, dass durch ein einheitliches, zentral un-
terstütztes Controlling eine Vergleichbarkeit der Leistungen in den regionalen Einheiten ge-
fördert wird. Die zentrale Ausrichtung der ARGEn auf einheitliche und verbindliche Standards 
in der Organisation und Aufgabendurchführung zielt auf die Realisierung gleicher Angebots- 
und Lebensbedingungen in den Regionen. 

Die zentrale Steuerung durch die Bundesagentur für Arbeit und der beständige Abstim-
mungsbedarf zwischen den zwei unterschiedlich ausgerichteten Partnern auf lokaler Ebene, 
den Agenturen und Kommunen, erhöhen allerdings erheblich die Steuerungskomplexität und 
die Konfliktträchtigkeit bei den ARGEn. Die einheitliche Aufgabenwahrnehmung über unter-
schiedliche Regionen hinweg ist verbunden mit Einschränkungen der lokalen Befugnisse 
durch den Einfluss einer zentralen Verwaltung. Deutlich stärker als bei den zugelassenen 
kommunalen Trägern begrenzen die Zielvorgaben des Bundes und die überregionale Dienst- 
und Fachaufsicht durch die Bundesagentur für Arbeit die lokalen Handlungs- und Entschei-
dungsfreiheiten der ARGE-Geschäftsführungen. Dies zeigt sich vor allem bei den vergleichs-
weise geringen dienstrechtlichen Befugnissen und der Abhängigkeit von zentralen Entschei-
dungen über die Einführung von Standards, Regelungen und technischen Ressourcen. 

Bei den zugelassenen kommunalen Trägern ist im Vergleich dazu das dezentrale Moment 
der Aufgabenwahrnehmung insgesamt stärker ausgebildet. Die Folge ist eine große Vielfäl-
tigkeit bei der Organisation, Steuerung und Aufgabendurchführung. Mit der dezentralen 
Steuerung jeder einzelnen Einrichtung wächst allerdings auch die Vielfalt der Standards, Re-
geln und eingesetzten Ressourcen. So hängen die Zielformulierungen und das Controlling 
wesentlich stärker als bei den ARGEn von den lokal Verantwortlichen und der kommunalen 
Geschäftspolitik ab. Auch die Controllingstrukturen fallen bei den zugelassenen kommunalen 
Trägern wesentlich diversifizierter als bei den ARGEn aus. Die damit verbundenen Schwie-
rigkeiten, Transparenz und Einheitlichkeit der operativen Zielnachhaltung herzustellen, spie-
geln sich anschaulich in dem Umstand wider, dass selbst drei Jahre nach Einführung des 
SGB II nur wenige vergleichbare Angaben aus den Kommunen zur SGB II-Statistik vorlie-
gen. Insbesondere der Maßnahmeeinsatz der zugelassenen kommunalen Träger wird bis 
heute unzureichend in der Statistik abgebildet. 
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Die Umsetzung des SGB II bei den zugelassenen kommunalen Trägern wird bislang nur an-
satzweise durch die Aufsicht der Länder gesteuert. Die Aufsichtsfunktion wird von den Län-
dern unterschiedlich wahrgenommen. Die zugelassenen kommunalen Träger berichten von 
wenigen Prüfvorgängen. 

Zusammenfassend betrachtet ist die besondere Stärke der kommunalen Lösung der Aufga-
benwahrnehmung die höhere lokale Handlungsfreiheit (im Sinne regionaler Flexibilität der 
Geschäftsführungen oder Amtsleitungen). Diese Flexibilität verbindet sich indes mit geringe-
rer administrativer Übersichtlichkeit und einer vergleichsweise geringeren Transparenz im 
Hinblick auf Kontrollmöglichkeiten über die Aufgabenwahrnehmung in kommunaler Träger-
schaft. Demgegenüber weisen die ARGEn eine Standardisierung der Zielausrichtung und 
höhere Controlling-Transparenz auf. Diese wird jedoch mit einer administrativen Struktur er-
kauft, unter der wiederum die lokale Handlungsfreiheit leidet. 

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Strukturunterschiede ist bemerkenswert, dass die 
ARGEn und die zugelassenen kommunalen Träger – abgesehen von geringfügigen Akzent-
verschiebungen – ihre geschäftspolitischen Ziele ganz ähnlich artikulieren. Dies mag auch 
erklären, weshalb die Aktivierungsstrategien und der Maßnahmeeinsatz in beiden Formen 
der Aufgabenwahrnehmung sehr ähnlich ausfallen (siehe auch unten). 
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Übersicht 2-1: Vergleich der Steuerungsmuster und des Controllings 

I. Steuerung 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Wahrgenommene  
Bundeseinflüsse  
auf lokale Steuerung 

Vergleichsweise hoch für Anforderungen 
nach § 51b SGB II und Prüfungen durch 
den Bundesrechungshof/BMAS-
Prüfgruppe 

Hoch für Organisation der Kunden-
betreuung (Betreuungsstufenkonzept) 
sowie für Anforderungen nach § 51b 
SGB II 

Lokale  
Steuerungsmuster 

Wenig Konflikte um lokale Handlungs-
spielräume der Leitungen der SGB II-
Einrichtungen 

Komplexe Organisation lokaler Auf-
sichtsgremien 
 
Viel Aushandlungen im Hinblick auf 
Steuerungsziele und operatives Ge-
schäft 
 
Hohes Gewicht von Diskussionen um 
lokale Handlungsspielräume und Ent-
scheidungsautonomie mit höherem 
Konfliktpotential 

Interne Steuerung  
und Controlling 

Dienstrechtliche Befugnisse höher 

Kein zentrales Zielsteuerungsverfahren 

Controlling bei Kommunen oder innerhalb 
der Einrichtungen angesiedelt 

Controllingindikatoren streuen ver-
gleichsweise breiter 

Dienstrechtliche Befugnisse niedriger 
und kaum Recht, eigenes Personal ein-
zustellen 

Hohe Regelungsbedarfe wegen geteil-
ter Personalzuständigkeit durch zwei 
Träger 

Bundesziele über die Trägerversamm-
lungen lokal installiert 

Controlling zentral durch BA 
Geschäftspolitische 
Ziele  Inhaltlich weitgehende Übereinstimmung 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe 
von 154 Standorten 
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008       
 

Ressourcen 
IT-Strukturen und Personalverfügbarkeit sind Elemente, die große Wirkungen auf die Per-
formanz von Organisationen haben. Die Befunde lassen hier teils deutliche Unterschiede 
zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung erkennen. 

So weisen die IT-Strukturen bei den ARGEn eine einheitliche Struktur auf, während bei den 
zugelassenen kommunalen Trägern eine stärker uneinheitliche Struktur mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Softwareprogramme für die Leistungssachbearbeitung und die Vermittlung 
festgestellt wurde. Bei den ARGEn ist mit der einheitlichen administrativen Struktur flächen-
deckend auch eine einheitliche EDV-Struktur und eine übergreifende Datenverfügbarkeit 
verbunden. Dies hat einen deutlichen Vorteil hinsichtlich vergleichbarer Controllingergebnis-
se, wie auch für den Datenaustausch zwischen ARGEn und dem SGB III-Bereich der Agen-
turen. Beides schafft Vorteile im Sinne einer transparenten – und für unterschiedliche Regio-
nen vergleichbar zu machenden – Aufgabenwahrnehmung. Einschränkend ist allerdings 
festzuhalten, dass insbesondere in den ersten beiden Jahren die Leistungssoftware A2LL 
erhebliche Funktionsprobleme aufwies. Die unzureichende Neuentwicklung erforderte „Um-
gehungslösungen“, die zusätzliche Arbeit verursachten und Unsicherheiten in die Leistungs-
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bescheidung getragen haben. Auch heute erfordern die in relativ großer Dichte folgenden 
Rechtsanpassungen im Leistungsrecht Probleme bei der Anpassung des Programms. 

Mit diesen Anpassungsproblemen haben auch die zugelassenen kommunalen Träger zu 
kämpfen. Allerdings erlaubt ihnen die dezentrale Entscheidungsbefugnis, sich mit dem Her-
steller ihrer Software auseinanderzusetzen und eine lokale Lösung zu finden. Der Preis für 
die Vielfalt der verwendeten Softwarelösungen bei den Kommunen ist allerdings eine erheb-
liche Einschränkung der gegenseitigen Datenverfügbarkeit untereinander. Mit der Bundes-
agentur für Arbeit ist der Datenaustausch nur über eine technische Schnittstelle und vertrag-
liche Regelungen möglich und beschränkt sich auf die Lieferung der Daten zur Statistik nach 
§ 51b SGB II mittels eines Übermittlungsstandards (XSozial). 
 
Übersicht 2-2: Vergleich zentraler Ressourcen 

II. Ressourcen 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Software 
EDV-Struktur  uneinheitlicher 

Vergleichsweise geringere Kritik an Soft-
warelösungen, aber auch lokale Beseiti-
gung von Schwachpunkten notwendig 

EDV-Struktur einheitlich 

Häufiger Umgehungslösungen bei Lei-
stungssoftware nötig 

Vergleichsweise höherer Anteil an befris-
tetem Personal, jedoch längere Laufzeit 
der Befristungen 

Vergleichsweise geringere Personalfluk-
tuation 

Zahl der Bedarfsgemeinschaften pro 
Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in der 
Leistungsgewährung sowie Zahl er-
werbsfähiger Hilfebedürftiger pro Ar-
beitsvermittlerin bzw. -vermittler ver-
gleichsweise höher 

Personaleinsatz und 
Betreuungskapazitäten 

Bedingt durch Personalfluktuation, Gesetzesänderungen und Sozialgerichtsent-
scheidungen breites Spektrum an Qualifizierungsbedarfen 

Bewertung der persönlichen Arbeitsbedingungen durch die Fachkräfte vergleichbar 
 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe 
von 154 Standorten  
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008       
 
Im Hinblick auf die Personalverfügbarkeit hatten beide Formen der Trägerschaft ein gemein-
sames Problem zu bewältigen. In einer vergleichsweise kurzen Vorlaufzeit mussten erhebli-
che Personalkapazitäten bereit gestellt werden, um die erwarteten hohen Fallzahlen termin-
gerecht ab 1. Januar 2005 mit den erforderlichen Grundsicherungsleistungen versorgen zu 
können. Die ARGEn griffen dabei zum Teil auf Personal der beiden Träger, Kommune und 
Agentur, zurück. Zwischen 30 und 50 Prozent wurden zusätzlich auf dem Arbeitsmarkt rekru-
tiert. Die zugelassenen kommunalen Träger waren in einem höheren Maße auf Neueinstel-
lungen angewiesen. Bedingt durch die zeitliche Befristung des Versuchs im Rahmen der Ex-
perimentierklausel bis 2010 stellten die kommunalen SGB II-Einrichtungen einen Großteil 
des Personals befristet ein. Anders als bei den ARGEn wurden die Verträge allerdings meist 
über die gesamte Laufzeit des Versuchs abgeschlossen, während die ARGEn zunächst mit 
einer zweijährigen Befristung starteten. Ein Teil dieser Verträge wurde bei den ARGEn zwar 
im Laufe der Zeit entfristet. Im Beobachtungszeitraum des Untersuchungsfeldes 2 war aller-
dings die Personalfluktuation größer als bei den zugelassenen kommunalen Trägern. 

Offenbar gelingt es den zugelassenen kommunalen Trägern, eine günstigere Betreuungsre-
lation (Zahl der Bedarfsgemeinschaften pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in der Leistungs-
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gewährung sowie Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger pro Arbeitsvermittlerin bzw. -vermittler 
und pro persönlicher Ansprechpartnerin/persönlichem Ansprechpartner) zu realisieren. Die 
Fallzahlen bei der Betreuung von erwerbsfähigen Hildebedürftigen liegen insgesamt etwas 
niedriger als bei den ARGEn. Der Betreuungsschlüssel ist allerdings ein unzureichender In-
dikator für die dahinter stehende Arbeitsbelastung. Bei den kommunalen Trägern liegt die 
Fallbearbeitung häufiger in der Hand einer Fallmanagerin/eines Fallmanagers oder von per-
sönlichen Ansprechpartnern. Bei den ARGEn gibt es im Vergleich dazu eine stärkere Ar-
beitsteilung, nicht zuletzt auch unter Einbeziehung von Assistenzkräften. Damit sind mehr 
Fachkräfte an der Betreuung eines Falles beteiligt; die Belastungen und Betreuungszeiten 
verteilen sich insofern breiter auf mehrere Personen. 

Personalfluktuation, Gesetzesänderungen und Sozialgerichtsentscheidungen machen eine 
beständige Qualifizierung des Personals erforderlich. Wegen der höheren Personalfluktuati-
on artikulieren die ARGEn etwas mehr Qualifizierungsbedarf als zugelassene kommunale 
Träger. 

 
Organisation der Integration erwerbsfähiger Hilfebedürftiger 
Zur Durchführung der zentralen Aufgabe der Integration erwerbsfähiger Hilfebedürftiger ha-
ben die beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung weitgehend unterschiedliche Organisati-
onsstrukturen geschaffen. Bemerkenswert sind allerdings auch Gemeinsamkeiten bei der 
eingeschlagenen organisationsinternen Arbeitsteilung. 

Die Mehrzahl der ARGEn hat sich in Anlehnung an das Konzept des Kundenzentrums der 
Agentur für Arbeit organisiert. Zentral ist die Arbeitsteilung zwischen der Leistungssachbear-
beitung und dem Bereich Markt und Integration. Die getrennten Zuständigkeiten für passive 
Leistungen auf der einen und der aktivierenden und Vermittlungsleistungen auf der anderen 
Seite werden mit der großen Komplexität des Leistungsrechts begründet, die die Qualifikati-
on vieler Fachkräfte überfordert. ARGEn, die zunächst eine ganzheitliche Betreuung beider 
Leistungsaspekte in der Hand einer persönlichen Ansprechpartnerin/eines persönlichen An-
sprechpartners praktiziert hatten, haben sich zwischenzeitlich umorganisiert und die be-
schriebene Arbeitsteilung eingeführt. 

Ein konstitutives Element der ARGE-Organisation ist außerdem die differenzierte Betreuung 
der Kundinnen und Kunden in Abhängigkeit von der Schwere der Vermittlungshemmnisse. 
Erwerbsfähige Hilfebedürftige mit besonderem Betreuungsbedarf werden durch ein speziali-
siertes, „beschäftigungsorientiertes“ Fallmanagement betreut, mit dem Ziel diese Kundinnen 
und Kunden an die Beschäftigungsfähigkeit heranzuführen. Kundinnen und Kunden mit grö-
ßerer Marktnähe werden dagegen von den Vermittlerinnen/Vermittlern betreut. 

Das Vermittlungsgeschäft ist in den meisten ARGEn nach stellenorientierter und bewerber-
orientierter Vermittlung unterschieden. Die Stellenangebotsvermittlung erfolgt bei der über-
wiegenden Zahl der ARGEn durch einen gemeinsamen Arbeitgeberservice von ARGE und 
Agentur für Arbeit. Dort gehen die Stellenmeldungen der Betriebe ein bzw. wird die Stellen-
akquisition vorgenommen. Die Stellenvermittlung erfolgt in erster Linie nach einem vorgege-
ben Standard durch die Vermittlerinnen und Vermittler des Arbeitgeberservice. Die bewer-
berorientierte Vermittlung nehmen die persönlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner bzw. Fallmanagerinnen und Fallmanager wahr, die mit den Kundinnen und Kunden 
arbeiten. Sie greifen auf den zugänglichen Pool von Stellen zu oder wirken nach Aufforde-
rung des Arbeitgeberservice bzw. Freigabe der Meldung durch Vermittlungsvorschläge an 
der Besetzung gemeldeter Stellen mit. 

Während die ARGEn sich nach dem beschriebenen Muster überwiegend einheitlich organi-
siert haben, trifft man bei den zugelassenen kommunalen Trägern auf unterschiedliche Or-
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ganisationsmuster. Vergröbernd lassen sich einige Aspekte voneinander abgrenzen. Auch 
die zugelassenen kommunalen Träger haben zumeist eine Trennung von Leistungssachbe-
arbeitung und aktivierender Betreuung vorgenommen. Nur bei wenigen Einrichtungen wird 
ein integriertes Fallmanagement praktiziert, bei dem die materiellen und die aktivierenden 
Leistungen aus einer Hand kommen. Diese ganzheitliche Form der Kundenbetreuung wird 
zwar insbesondere von kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als ideal begrüßt. Die 
Realisierung stößt aber nach übereinstimmenden Einschätzungen auf die Grenzen der ver-
fügbaren Qualifikationen. Nur wenige Fachkräfte seien in der Lage, das komplexe Leistungs-
recht mit den beiden Bestandteilen gleichermaßen zu beherrschen. Das Gros der kommuna-
len Träger hat sich deshalb für eine organisatorische Trennung von Eingliederungsleistungen 
und materiellen Leistungen entschieden. In den Kreisen werden oftmals die Sozialämter der 
kreisangehörigen Gemeinden mit der Sachbearbeitung der materiellen Leistungen befasst, 
während die aktivierenden und vermittelnden Leistungen in einer Organisationseinheit des 
Kreises, oftmals auch einer kommunalen Beschäftigungsgesellschaft, liegen. 

Im Vergleich zu den ARGEn erfolgen die Prozesse bei den zugelassenen kommunalen Trä-
gern stärker am Einzelfall orientiert und weniger anhand standardisierter Verfahren. Dies äu-
ßert sich zum einen darin, dass die Fallmanagerinnen und Fallmanager Kunden mit unter-
schiedlicher Vermittlungsproblematik betreuen, insofern also nicht so spezialisiert arbeiten 
wie die ARGEn. Zum anderen verläuft auch das Vermittlungsgeschäft stärker am Einzelfall 
orientiert. Die bewerber- und die stellenorientierte Vermittlung liegen oftmals in der Hand von 
Fallmanagerinnen  und Fallmanagern bzw. Vermittlerinnen und Vermittlern. Das Arbeitge-
bergeschäft ist stärker auf eine Einzelfall bezogene Vermittlung ausgerichtet als auf die Ak-
quisition von Stellen für den gesamten Vermittlungsbetrieb. Die Vermittlungsbemühungen bei 
den Betrieben sind offensichtlich stärker an den Anforderungen und Bedingungen der kon-
kret zu vermittelnden Personen orientiert. Dies mag die Ursache dafür sein, dass die Betrie-
be seltener Stellen an die kommunalen Träger melden und auch seltener von diesen kontak-
tiert werden, als dies in Regionen mit einer ARGE der Fall ist. Zudem spielen im Vermitt-
lungsgeschäft der zugelassenen kommunalen Träger mit den Betrieben die Arbeitsgelegen-
heiten eine größere Rolle als bei ARGEn. 

Im Sinne der Integrationsaufgabe, die das SGB II den Formen der Aufgabenwahrnehmung 
auferlegt, erscheint es vorteilhaft, wenn die SGB II-Einrichtungen mit den lokalen Agenturen 
für Arbeit zusammenarbeiten und die Stellenmeldungen beider Systeme wechselseitig ge-
nutzt werden können. Dieser Zugang auf die Stellenmeldungen der Agenturen ist bei den 
ARGEn meist uneingeschränkt, zumindest aber unter klaren Regeln möglich. Umgekehrt öff-
nen die ARGEn die ihnen vorliegenden Stellenangebote für das Vermittlungsgeschäft der 
Agenturen. 

Der Austausch zwischen den zugelassenen kommunalen Trägern und den örtlichen Agentu-
ren ist dagegen institutionell deutlich eingeschränkter. Drei von vier Fachkräften berichten, 
dass sie im konkreten Einzelfall mit der Agentur zusammenarbeiten. Einen wechselseitigen 
Zugriff auf die Stellenangebote beider Einrichtungen gibt es aber nur an wenigen Standorten. 
Nachdem die Bundesagentur in einer gerichtlichen Grundsatzentscheidung den Zugang zu 
gemeldeten Stellen prinzipiell öffnen darf, wurden den kommunalen Trägern Verträge über 
den beidseitigen Zugang zu Stellenmeldungen angeboten. Von diesem Angebot haben aller-
dings nur wenige kommunale Träger Gebrauch gemacht. Im Vergleich zu den ARGEn, die 
auf ein bundesweites Stellenangebot zugreifen können, bleibt damit eine Möglichkeit der lo-
kalen und überregionalen Vermittlung ungenutzt. 
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Übersicht 2-3: Vergleich der Organisation der Integration erwerbsfähiger Hilfe-      
bedürftiger 

III. Organisation der Integration erwerbsfähiger Hilfebedürftiger 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Ausgestaltung von  
Leistungsprozessen 

Stärkere Integration des „Eingliederungs-
managements“ (Aktivierung, Arbeitsver-
mittlung) und teilweise auch der Gewäh-
rung von materiellen Leistungen 
Zugangsteuerung unter Nutzung lokaler 
Sozialämter oder als Eingangszonen mit 
größerer Leistungstiefe (vielfältigen Leis-
tungen)  

Hohe Spezialisierung des Leistungs-
prozesses (KuZ-orientierte Zugangs-
steuerung und spezialisiertes „beschäf-
tigungsorientiertes Fallmanagement“) 
In Kreisen: Zugangssteuerung unter 
Nutzung der Geschäftsstellenstruktur 
und örtlicher Sozialämter 

Stellenorientierte Vermittlung bei Arbeit-
geber- oder Vermittlungsteams; Stellen-
akquisition stärker an einzelnen Bewer-
bern orientiert 
Persönliche Ansprechpartner/innen und 
Fallmanager/innen vergleichsweise stär-
ker in Arbeitgebergeschäft involviert 
Zugriffe auf Stellenmeldungen der Betrie-
be vergleichsweise begrenzter 

Überwiegend gemeinsamer Arbeitge-
berservice mit Agentur für Arbeit 
Persönliche Ansprechpartner/innen und 
Arbeitsvermittler/innen mit bewerberori-
entierter Vermittlung befasst; Notwen-
digkeit einer Schnittstelle zwischen stel-
len- und bewerberorientierter Vermitt-
lung 
Zugriff auf Stellenmeldungen der Be-
triebe vergleichsweise höher 

Strukturen der  
Arbeitsvermittlung 

Zusammenarbeit der Vermittlerinnen/Vermittler  mit örtlicher Agentur für Arbeit ein-
zelfallorientiert; Zugriffe auf veröffentlichte Stellenangebote der Agenturen möglich 

Stärkere Tendenz zu eigenen Organisati-
onseinheiten, die speziell für Maßnahme-
planung und Angebotssteuerung zustän-
dig sind 

Bedarfsorientierte Angebotsplanung 
vergleichsweise seltener spezialisiert 
sondern bei den Leitungsebenen ange-
siedelt 

Bedarfsorientierte  
Angebotsplanung  
und Fokus auf  
spezielle Zielgruppen  

Vergleichsweise häufiger Angebote für 
alleinerziehende Frauen mit Kindern un-
ter drei Jahren und Angebote von (Teil-
zeit-)Ausbildungen 
Bei flankierenden Eingliederungsleistun-
gen (insbesondere Kinderbetreuung) ver-
gleichsweise stärkere Beteiligung an Pla-
nung und Steuerung der kommunalen 
Angebote  

 

Steuerung von Dritten 
 

Hohe Bedeutung des Zuwendungsrech-
tes; Vergaberecht überwiegend nur dort, 
wo gesetzlich vorgeschrieben; Nutzung 
des REZ als Ausnahme 

Hohe Bedeutung des Vergaberechts 
Überwiegend Nutzung des REZ 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe 
von 154 Standorten 
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008       
 
Die Organisation von Maßnahmeplanung und -vergabe unterscheidet sich zwischen den 
Formen der Aufgabenwahrnehmung in einiger Hinsicht. Die ARGEn haben auf die Anforde-
rungen einer Angebotsplanung  und -steuerung nicht mit einer speziellen aufbauorganisato-
rischen Umsetzung reagiert, sondern die Aufgabe häufig auf der Leitungsebene (z.B. Team- 
oder Bereichsleitungen) angesiedelt. Der Praxis der Agenturen für Arbeit folgend vergeben 
die ARGEn die meisten Maßnahmen nach dem Vergaberecht. Sie nutzen für diesen Zweck 
mehrheitlich die Regionalen Einkaufszentren der Bundesagentur für Arbeit. Die Vergabepra-
xis zeichnet sich also durch eine vergleichsweise hohe und flächendeckende Standardisie-
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rung der Vergabeverfahren aus. Der Preis für die vergleichsweise größere Transparenz sind 
komplexere Abstimmungsbedarfe und mancherorts längere Wege bis zur Vergabe. 

Die zugelassenen kommunalen Träger halten dagegen häufiger eigene Organisationseinhei-
ten vor, die speziell für Maßnahmeplanungen und die Angebotssteuerung zuständig sind. 
Stärker als bei den ARGEn sind in diese Planung auch die kommunalen Angebote für flan-
kierende Leistungen einbezogen. Auf der Planungsebene nutzen die zugelassenen kommu-
nalen Träger hierbei strukturelle Vorteile. Insbesondere in der Kinderbetreuung zeigen die 
zugelassenen kommunalen Träger vergleichsweise bessere Teilhabemöglichkeiten bei der 
den Einzelfall übergreifenden Planung und Steuerung dieser wichtigen kommunalen Ange-
bote. Allerdings zeigt sich auf der operativen Ebene auch, dass dieser Vorteil nicht immer 
nach Maßgabe der Möglichkeiten umgesetzt wird. Bei der Beauftragung von Maßnahmeträ-
gern haben zuwendungsrechtliche Verfahren bei den kommunalen Trägern einen höheren 
Stellenwert. Der Preis für diese höhere Flexibilität in der Vergabepraxis ist allerdings eine 
geringere Transparenz im Hinblick auf den Einsatz und die Steuerung von Dritten. 

 
Interventionsstrategien 
Verfechter des kommunalen Modells der Grundsicherung begründen ihre Position insbeson-
dere damit, dass die Kommunen näher an den wirtschaftlichen Bedingungen des lokalen Ar-
beitsmarktes seien und deshalb eine andere Eingliederungs- und Vermittlungsarbeit leisten 
könnten. Verstärkend wird ins Feld geführt, dass die Verfügbarkeit flankierender Leistungen 
nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II bei den Kommunen liege und deshalb effektiver für 
die Integration von Grundsicherungsempfängerinnen und -empfängern genutzt werden kön-
ne. Beide Positionen konnten durch die Implementationsanalyse in dieser Form nicht bestä-
tigt werden. 

Hinsichtlich des Kundenmanagements und der Aktivierungsstrategien unterscheiden sich die 
Einrichtungen beider Formen der Aufgabenwahrnehmung nur geringfügig voneinander. Eine 
einsatzsteuernde Kundensegmentierung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach Arbeits-
marktnähe erfolgt bei den beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung gleichermaßen. Bei 
den ARGEn ist dies aufgrund des Betreuungsstufenkonzepts einheitlich geregelt. Die mei-
sten kommunalen Träger nutzen ebenfalls die in der Software hinterlegten Kundengruppen, 
füllen sie allerdings jeweils mit einem lokal abgestimmten Konzept aus. Das Ziel, das weitere 
Vorgehen bei der Kundenbetreuung zu steuern bzw. den Integrationsfortschritt anhand der 
aktualisierten Einstufungen zu dokumentieren, verfolgen die ARGEn und die meisten zuge-
lassenen kommunalen Träger gleichermaßen. 

Der Einsatz und die Bewertung der Eingliederungsinstrumente unterscheiden sich zwischen 
den Fachkräften der ARGEn und der zugelassenen kommunalen Träger überwiegend nicht. 
Im konkreten Umgang mit Eingliederungsvereinbarungen, bei Maßnahmen zur Aktivierung, 
Zielen von Arbeitsgelegenheiten (MAE) sowie Strategien zum Abbau von Vermittlungs-
hemmnissen sind ebenfalls wenige Unterschiede zwischen zugelassenen kommunalen Trä-
gern und ARGEn erkennbar. Mehr Übereinstimmungen als Unterscheide zeigen sich auch 
bei der realisierten Maßnahmepolitik. Bei Maßnahmedurchführungen und Förderinstrumen-
ten waren insgesamt keine grundlegenden Unterschiede zwischen den Formen der Aufga-
benwahrnehmung auszumachen. Bei den kommunalen Trägern ist der Einsatz von Arbeits-
gelegenheiten signifikant höher. Dies deckt sich auch mit der Erfahrung der Betriebe. Nach 
eigenen Angaben setzen die zugelassenen kommunalen Träger auch mehr qualifizierende 
Maßnahmen ein. Dies spiegelt sich in der SGB II-Statistik (nach § 51b SGB II) in dieser Form 
allerdings nicht wider. Die zugelassenen kommunalen Träger nutzen allerdings häufiger ar-
beitsmarktpolitische Programme der Länder. 
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Der Einsatz von flankierenden Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II (Schuld-
nerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Beratung, Kinderbetreuung) verdient besondere 
Aufmerksamkeit. Die Verfügbarkeit dieses Angebots wird seitens der Amtsleitungen und Ge-
schäftsführungen zwar als grundsätzlich vorhanden eingeschätzt, aber rund die Hälfte der 
Vermittlerinnen und Vermittler stellen fest, dass kein Zugriff auf diese Angebote besteht. Die 
Verfügbarkeit wird von den Fachkräften der kommunalen Träger nur geringfügig besser ein-
geschätzt als von den Teams der ARGEn. Der operative Zugang zu den Angeboten von 
Schuldner- und Suchtberatung, psychosozialer Beratung und Kinderbetreuung liegt meist 
nicht in der Hand der SGB II-Einrichtungen selbst. Nur einem Fünftel der ARGEn haben die 
Kommunen diese Aufgabe übertragen. Dort wird die Verfügbarkeit auch deutlich besser be-
wertet. Aber auch bei den zugelassenen kommunalen Trägern können die Fallmanagerin-
nern und Fallmanager nicht unmittelbar auf das originäre kommunale Angebot zugreifen. Bei 
den zugelassenen kommunalen Trägern zeigt sich dabei zwar eine bessere planerische An-
gebotssituation, aber gleichzeitig ist eine deutliche Diskrepanz zur Verfügbarkeit auf der ope-
rativen Ebene festzuhalten. Nach Einschätzung der Fachkräfte funktionieren die konkreten 
Abläufe hier nur geringfügig besser als bei den ARGEn. Bemerkenswert bleibt in diesem Zu-
sammenhang, dass dieser Umstand auch nicht anhand von Geschäftsdaten geprüft werden 
kann. Für den Einsatz der flankierenden Leistungen fehlen bis heute Controllingziffern und 
zuverlässige Statistiken. 
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Übersicht 2-4: Vergleich der Interventionsstrategien 

IV. Interventionsstrategien 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Segmentierung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger nach Arbeitsmarktnähe 

In der Praxis der Eingliederungsvereinbarungen, bei Maßnahmen zur Aktivierung, 
Zielen von Arbeitsgelegenheiten (MAE) sowie Strategien zum Abbau von Vermitt-
lungshemmnissen wenig Unterschiede 

Integrationsstrategien 

 
Häufiger Kritik am Konzept der Kunden-
segmentierung (Betreuungsstufen)  
wegen Standardisierung und hoher Ar-
beitsbelastung 

Starker Einsatz des Instrumentes der Arbeitsgelegenheiten 

In Angebotsstruktur von Maßnahmeträgern kaum Ungleichgewichte bei Maßnahme-
typen nach § 16 Abs. 1 SGB II, nach § 16 Abs. 2, Satz 2 SGB II bzw. § 16 Abs. 3 
SGB II Maßnahmepolitik  
Vergleichsweise häufigere Nutzung von 
Qualifizierungsinstrumenten und Arbeits-
gelegenheiten im Rahmen der Maßnah-
mepolitik und leicht stärkere Festlegung 
durch arbeitsmarktpolitische Programme 
der Länder 

 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe 
von 154 Standorten 
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008       
 
 
Schlussfolgerungen auf der Basis von kleineren Sonderstichproben 
Fallbeobachtungen 
Für die Wirkungen von „Aktivierungspolitik“ ist die Umsetzung auf der Fallebene, in der Inter-
aktion zwischen Fachkräften und Kundinnen und Kunden, von ausschlaggebender Bedeu-
tung. Hier entscheidet sich letztlich, ob und wie individuelles Arbeitsmarktverhalten reguliert 
wird. Die Fallbeobachtungen der 6c-Evaluation förderten – für eine Substichprobe von 20 
Standorten aus der Gesamtstichprobe der 154 SGB II-Einrichtungen – zwei grundlegend 
verschiedene Aktivierungsstrategien zu Tage: eine an Fürsorgeprinzipien orientierte Arbeits-
marktstrategie der Fallbearbeitung („Fürsorgestrategie“) einerseits, und eine strikt auf Ver-
mittlung und Matching orientierte Arbeitsmarktstrategie der Fallbearbeitung („Matchingstrate-
gie“) andererseits. Mit Fürsorgestrategie wird ein Vorgehen charakterisiert, welches zu Be-
ginn der Fallbearbeitung darauf setzt, zunächst einen umfassenden Einblick in die soziale 
und berufliche Situation der Kundinnen und Kunden zu bekommen. Daher ist das Profiling im 
Erstgespräch das beherrschende Thema und Fragen der Stellensuche sind zu diesem Zeit-
punkt eher sekundär. Bei einer strikt an „Matching“ ausgerichteten Strategie steht schon im 
Erstgespräch das Thema Stellensuche bzw. -vermittlung eindeutig im Mittelpunkt, wohinge-
gen Profiling als individuelle Standortbestimmung das im Vergleich unwichtigste Thema ist. 
Damit finden sich auch in Deutschland die beiden Interventionsstrategien wieder, von denen 
die international vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung übereinstimmend berichtet.  

Im Blick auf die Realisierung dieser beiden Arbeitsmarktstrategien zeigen sich Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen zugelassenen kommunalen Trägern und ARGEn. Eine 
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Fürsorgestrategie fand sich sowohl bei zugelassenen kommunalen Trägern als auch bei dem 
Teil der ARGEn verwirklicht, bei dem das Personal in der Eingliederung mehrheitlich aus 
dem kommunalen Bereich kommt. Neben einer Fürsorgestrategie existierte in dem Teil der 
ARGEn, bei dem das Personal überwiegend einen „Agentur“-Hintergrund hat, aber auch eine 
an Matching orientierte Arbeitsmarktsstrategie, um individuelles Arbeitsmarktverhalten zu 
beeinflussen. Eine solche Strategie der Fallbearbeitung, die an Standorten mit getrennter 
Aufgabenwahrnehmung besonders ausgeprägt war, wurde von den beobachteten zugelas-
senen kommunalen Trägern so nicht praktiziert. Während die Regelinstrumente der Beschäf-
tigungsförderung im Erstgespräch im Großen und Ganzen in vergleichbarer Weise themati-
siert wurden, sind die kommunalen flankierenden Leistungen, wenn überhaupt, eher in den 
Erstgesprächen bei zugelassenen kommunalen Trägern zur Sprache gekommen. Umgekehrt 
ist es beim Einsatz der Eingliederungsvereinbarung, die bei ARGEn in einer Mehrheit der 
Fälle schon im Erstgespräch durchgesprochen wurde, wohingegen Fachkräfte bei zugelas-
senen kommunalen Trägern mit einer Minderheit von Kundinnen und Kunden darüber spra-
chen. Gemeinsam ist beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung jedoch, dass im Reden 
über die Eingliederungsvereinbarung das „Fordern“ vor dem „Fördern“ stand. 
 
Übersicht 2-5: Übersicht der Aktivierungsmuster (im Erstgespräch) 

V. Aktivierungsmuster (im Erstgespräch) 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Strategische  
Ausrichtung 
 

Fürsorgestrategisches Vorgehen 
herrscht vor 

Profiling des Einzelfalls im Fokus, 
Stellensuche (zunächst) sekundär 

Fürsorgestrategie und 
Matchingstrategie koexistieren 

sowohl: 
Profiling des Einzelfalls im Fokus, 
Stellensuche (zunächst) sekundär 
als auch: 
Stellensuche primärer Fokus, 
Profiling des Einzelfalls sekundär 

Instrumente der Beschäftigungsförderung in vergleichbarer Weise thematisiert 

Maßnahmeeinsatz  Flankierende Leistungen 
wenig bedeutend 

Flankierende Leistungen 
unbedeutend 
 

Eingliederungsvereinbarung 
nicht routinemäßig thematisiert 

Eingliederungsvereinbarung 
überwiegend thematisiert Eingliederungs-

vereinbarung 
„Fordern“ geht vor „Fördern“ 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe 
von 154 Standorten 
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008        
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Tätigkeitsanalyse 
Die Analyse der Fallbeobachtungen ergab, dass von allen in dieser Substichprobe unter-
suchten SGB II-Einrichtungen der gesetzliche Auftrag des „Förderns und Forderns“ – wenn 
auch mit unterschiedlicher Akzentsetzung – umgesetzt wird. 

Ähnliches zeigt sich an einer anderen Substichprobe, die für eine detaillierte Tätigkeitsanaly-
se mit dem „Prozess Monitor“ gezogen wurde. Angesichts der deutlichen Unterschiede im 
Hinblick auf die Organisation von Leistungsprozessen ist es erstaunlich, dass die verschie-
denen für die Realisierung des Leistungsprozesses notwendigen Tätigkeiten unabhängig von 
der Form der Aufgabenwahrnehmung (betrachtet wurden nur zugelassene kommunale Trä-
ger und ARGEn und auch nur eine kleine Anzahl von Standorten) ungefähr den gleichen 
zeitlichen Aufwand benötigten. Insbesondere zeigt sich bei den detailliert untersuchten 
Standorten fast ein Gleichgewicht zwischen Eingliederungsleistungen (Aktivierung und Ar-
beits- bzw. Ausbildungsvermittlung) und der Gewährung materieller Leistungen, was der 
programmatischen Verschiebung vom BSHG zum SGB II entspricht. 

 
Schnittstellenanalyse 
Die Analyse besonders relevanter Schnittstellen zwischen dem SGB II und anderen Sozial-
gesetzbüchern basierte insbesondere auf teilstrukturierten Experteninterviews in einer Sub-
stichprobe von 19 Standorten in der ersten Welle 2006/2007 und zehn weiteren Standorten 
in der zweiten Welle 2007/2008. Hintergrund dieser Sondererhebung, die insgesamt 13 AR-
GEn, 12 zugelassene kommunale Träger und 4 getrennte Aufgabenwahrnehmungen um-
fasste, war, dass zur Begründung der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 
angeführt wurde, die institutionellen Schnittstellen zwischen diesen beiden Systemen effi-
zienter gestalten zu wollen.  

Kritisiert wurden insbesondere  

• Doppelstrukturen zwischen Arbeitsverwaltung und kommunalem Sozialamt bei Bezug 
von Leistungen aus dem SGB III und ergänzenden Sozialhilfeleistungen, 

• der Verschiebebahnhof von der Sozialhilfe in die Arbeitslosenversicherung über geförder-
te sozialversicherungspflichtige Beschäftigung über das BSHG und 

• unterschiedliche arbeitsmarktpolitische Fördermöglichkeiten für Arbeitsuchende mit ähn-
lichen Problemlagen, aber unterschiedlicher Zugehörigkeit zu Leistungssystemen. 

Betrachtet man die heute bestehenden Leistungssysteme, dann zeigt sich, dass nach der 
Reform in Bezug auf Leistungsfragen Schnittstellen zwischen drei Hilfesystemen bestehen: 

• Im SGB III befinden sich Personen mit Ansprüchen aus der Arbeitslosenversicherung, 
sowie jene, die ohne jeden Leistungsanspruch Arbeit suchen (sog. Nichtleistungsempfän-
gerinnen und -empfänger). 

• Im SGB XII (Sozialhilfe) befinden sich nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige. 

• Im SGB II befinden sich nicht arbeitslosenversicherte erwerbsfähige Arbeitsuchende, 
wenn sie im Sinne des Gesetzes hilfebedürftig sind, ihre in der Bedarfsgemeinschaft le-
benden Angehörigen und darüber hinaus Personen, die neben Leistungen aus der Ar-
beitslosenversicherung ergänzend Leistungen aus dem SGB II beziehen (so genannte 
Aufstocker). 

Während also erwerbsfähige ehemalige Arbeitshilfe- und Sozialhilfeempfängerinnen und  
-empfänger heute in einem System betreut werden, bleiben die Schnittstellen zur Arbeitslo-
senversicherung und zur Sozialhilfe bestehen. Das ist besonders relevant für jene Personen, 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Zusammenfassung 
 

 XXVIII

die Leistungen aus mehr als einem dieser Systeme erhalten. So werden beispielsweise ju-
gendliche eHb für die Berufsberatung und eine Förderung über berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen zugleich von der Arbeitsagentur betreut. Erwerbsfähige hilfebedürftige 
Rehabilitandinnen und Rehabilitanden erhalten ebenfalls Leistungen nach dem SGB III und 
dem SGB II. 

Es zeigten sich starke Interessengegensätze zwischen den Agenturen für Arbeit und den 
SGB II-Einrichtungen. Die Agenturen für Arbeit vernachlässigen aufgrund ihrer Steuerung 
nach Wirkung und Wirtschaftlichkeit im SGB III gerade die Personengruppen, bei denen ein 
Übergang in die Grundsicherung wahrscheinlich ist. Bei den ARGEn ist eine indirekte Ein-
flussnahme der SGB II-Einrichtung auf die lokale Ausrichtung im SGB III (über die Träger-
versammlung) zumindest theoretisch möglich. Bei den zugelassenen kommunalen Trägern 
ist der Interessengegensatz strukturell nicht lösbar, bei positiver lokaler Kooperationsbereit-
schaft aber abschwächbar. Allerdings haben wir intensive Kooperationen zwischen Agentu-
ren und zugelassenen kommunalen Trägern auf Führungsebene nur selten vorgefunden.  

Aufgrund der unterschiedlichen Logiken beider Rechtskreise ergeben sich teils erhebliche 
Schnittstellenprobleme zwischen SGB II und SGB III, die sich zwischen den verschiedenen 
Formen der Aufgabenwahrnehmung teilweise erheblich unterscheiden: 

Der Datentransfer ist bei zugelassenen kommunalen Trägern erschwert, weil sie andere Da-
tensysteme nutzen als die Agenturen. Defizite im Bereich des Übergabe- und Übergangs-
managements aus dem SGB III in das SGB II zeigten sich bei allen Formen der Aufgaben-
wahrnehmung. Bei der Planung und Besetzung von Eingliederungsmaßnahmen gibt es bei 
allen Formen nur in Einzelfällen eine Zusammenarbeit zwischen Arbeitsagenturen und SGB 
II-Einrichtungen. Bei der Analyse der Schnittstelle bei der Betreuung von jugendlichen eHb 
zeigte sich, dass die Unterschiede in der Ausgestaltung der Schnittstelle nur in zweiter Linie 
von der Form der Aufgabenwahrnehmung im SGB II abhängt und in erster Linie von der Or-
ganisation der Ausbildungsstellenvermittlung. Für die berufliche Rehabilitation von eHb be-
stehen durch die zwischen SGB II und SGB III geteilte Prozess-, Leistungs- und Integrati-
onsverantwortung bei allen Formen der Aufgabenwahrnehmung hohe Kooperationshürden. 
Als Hauptproblem erwies sich das Diagnostizieren potenzieller Rehabilitandinnen und Reha-
bilitanden seitens der Fachkräfte der SGB II-Einrichtungen, was bei den zugelassenen kom-
munalen Trägern noch weniger leicht erfolgte. Ein gemeinsamer Arbeitgeberservices (AGS) 
von ARGE und Agentur fördert Chancengerechtigkeit für jene Arbeitsuchenden im SGB II, 
die gute Marktchancen haben, gegenüber den versicherten Kurzzeitarbeitslosen. Ein ge-
trennter Marktauftritt von Agentur und SGB II-Einrichtungen führt zu Doppelstrukturen und 
Doppelansprachen. Für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind zwei öffentliche Arbeitge-
berservice schwer durchschaubar und vermittelbar. In dieser Form können sich aber größere 
Chancen für den schwächeren Teil der SGB II-Klientel ergeben. Vergleicht man den Einsatz 
von Lohnkostenzuschüssen, zeigt sich einerseits, dass Agenturen und SGB II-Einrichtungen 
dieses Instrument unterschiedlich einsetzen. Andererseits hat sich zwischen Agenturen, 
ARGEn und zugelassenen kommunalen Trägern ein Subventionswettbewerb entwickelt, der 
in Regionen mit zugelassenen kommunalen Trägern besonders stark ausgeprägt ist.  

In Bezug auf Schnittstellen zwischen SGB II und SGB XII zeigten sich deutliche Interessen-
gegensätze zwischen den Kommunen und den SGB II-Einrichtungen. Die Kommunen haben 
wegen ihrer Verantwortung für die Finanzierung der Sozialhilfe ein Interesse daran, die Hil-
febedürftigen, bei denen die Erwerbsfähigkeit ernsthaft in Frage steht, im SGB II zu halten. 
Der Bund als Finanzier des ALG II, und damit die lokale Agentur, hat ein Interesse daran, 
diese Personen von den Trägern der Sozialhilfe betreut zu sehen. Zur Klärung von Streitig-
keiten in Bezug auf die Erwerbsfähigkeit zwischen den Leistungsträgern ist eine so genannte 
Einigungsstelle einzurichten. Bei den ARGEn ist die Einrichtung der Einigungsstellen zwar 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Zusammenfassung 
 

 XXIX

zögerlich, aber letztlich doch fast flächendeckend erfolgt. Dagegen sehen viele zugelassene 
kommunale Träger nicht die Notwendigkeit der Einrichtung einer Einigungsstelle, obwohl sie 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Sofern die Erwerbsfähigkeit negativ beschieden wird, erhält 
die Person nicht Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II, sondern Leistungen der 
Sozialhilfe nach dem SGB XII. Da letztere vollständig von den Kommunen zu finanzieren 
sind, ist bei den zugelassenen kommunalen Trägern strukturell die Gefahr angelegt, dass 
eher Erwerbsfähigkeit unterstellt wird, um eine Bundesfinanzierung zu ermöglichen.  

Die Kooperation der SGB II-Einrichtungen mit der kommunalen Jugendhilfe (SGB VIII) ist bei 
allen Formen der Aufgabenwahrnehmung noch stark in der Entwicklung begriffen. Es zeigte 
sich aber bereits deutlich, dass die Unterschiedlichkeit der Zielsysteme des SGB II/III (Förde-
rung der Integration in Ausbildung und Arbeit) und des SGB VIII (Förderung der ganzheitli-
chen Persönlichkeitsentwicklung) sowie fehlende IT-Schnittstellen einer Kooperationen auf 
der operativen Ebene teilweise im Weg stehen. 
 
Übersicht 2-6: Schnittstellen zwischen dem SGB II und anderen Sozialgesetzbüchern 

 Arbeitsgemeinschaft 
(ARGE) 

Zugelassene kommunale Träger 
(zkT) 

Übergreifende Probleme an den Schnittstellen zwischen SGB II und SGB III 

Daten- und Informationstransfer 
zwischen den Leistungs-
systemen 

Ja, gemeinsame IT-Plattform Sehr gering, da keine gemeinsame IT-
Plattform; hohe Transaktionskosten 

Interessen- und Finanzierungs-
konflikt SGB II und SGB III lösbar 

Verhandelbar in Trägerver-
sammlung; Vetorecht des BfdH 

Strukturell nicht zu lösen; bei positiver 
lokaler Kooperationsbereitschaft 
abschwächbar 

Verschiebebahnhof SGB II  
in SGB III 

Stark reduziert Reduziert 

Betreuung von jugendlichen eHb (U 25) 

Berufsberatung und Ausbil-
dungsvermittlung aus einer 
Hand 

Strukturell nein; auf vertraglicher Basis möglich bei Rückübertragung der 
Ausbildungsvermittlung an die Agentur 

Ausbildungsstellenakquisition Gemeinsam möglich; umfang-
reiches Bewerberangebot 

Getrennte Akquisition; eingeschränktes 
Bewerberangebot  
(nur SGB II-Einrichtung) 

Stigmatisierungspotential 
für Jugendliche Gering Hoch 

Zusammenarbeit bei Planung 
und Besetzung von Fördermaß-
nahmen zwischen SGB II  
und SGB III 

Strukturell möglich; mittlere 
Ausprägung in der Praxis 

Strukturell möglich, aber mit erhöhtem 
Aufwand verbunden; geringe Ausprä-
gung in der Praxis 

Kooperation mit kommunaler 
Kinder- und Jugendhilfe 

Kooperation im Modell  
angelegt; geringe Ausprägung 
in der Praxis 

Kooperation im Modell angelegt;  
mittlere Ausprägung in der Praxis 

Berufliche Rehabilitation 

Berufliche Ersteingliederung 
Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung aus einer Hand (Agentur zu-
ständig); zusätzliche Betreuung durch SGB II-Einrichtung; unterschiedliche 
Zuständigkeiten für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen: BvB durch Agen-
tur, BaE etc. durch SGB II-Einrichtung 
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Berufliche Wiedereingliederung: 
Leistungen aus einer Hand 

Nein: Trennung in Prozess-, Leistungs- und Integrationsverantwortung 

Arbeitgeberservice 

Gemeinsamer Marktauftritt Möglich bei gemeinsamem 
AGS mit Agentur 

Kein gemeinsamer Marktauftritt; Doppel-
strukturen durch zwei öffentliche Arbeits-
vermittlungen 

Zugriff auf Gesamtheit  
der Bewerber in einer Region Ja Nein 

Zugriff auf bei der BA gemeldete 
Stellen im Matching-Verfahren Ja 

Nur über vertragliche Vereinbarung und 
technische Schnittstelle 

Fördermittelkonkurrenz (v. a. 
beim Einsatz von Lohnkostenzu-
schüssen) zwischen SGB II und 
SGB III 

Mittel Hoch 

Einigungsstelle zur Klärung von Konflikten um die Erwerbsfähigkeit (SGB II/XII) 

Einrichtung einer  
Einigungsstelle Überwiegend ja Häufig nein 

Inanspruchnahme der  
Einigungsstelle 

Selten 

Übergangsmanagement SGB III in SGB II 

Aktives Übergangsmanagement 
SGB III in SGB II  Nur in Ansätzen 

Datenaustausch und -übergabe nur par-
tiell; kaum aktives Übergangs-
management 

Zusammenarbeit bei Planung 
und Besetzung von Fördermaß-
nahmen 

Sehr vereinzelt 

Datenbasis: Erhebungen der Substichprobe „Schnittstellenanalyse“ bei 13 ARGEn, 
12 zkT, 4 gAw und 25 Arbeitsagenturen 
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
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Insgesamt lässt sich konstatieren, dass durch die Einführung des SGB II zwar eine Schnitt-
stelle aufgehoben wurde, dafür aber andere Schnittstellen entstanden oder weiter bestehen. 
Vor allem bei drei Gruppen kommt es zu einer verwaltungsaufwändigen und bürgerunfreund-
lichen Doppelbetreuung: bei jugendlichen eHb, bei Rehabilitandinnen und Rehabilitanden im 
Rechtskreis SGB II sowie bei Aufstockern. Dies gilt generell für alle Formen der Aufgaben-
wahrnehmung. Entscheidend für die Zuordnung einer Person zu einem der Leistungssyste-
me ist heute der sozialrechtliche Status der Haushaltsgemeinschaft. So sind Jugendliche, 
behinderte Menschen und Rehabilitanden je nach Status unterschiedlichen Institutionen zu-
geordnet, auch wenn gleiche Problemlagen vorliegen. Für den genannten Personenkreis 
wird auch das Ziel, Leistungen aus einer Hand anzubieten, verfehlt.  

Die arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Fördermöglichkeiten wurden für Personen, die ehe-
mals Arbeitslosenhilfe erhielten, erweitert. Für jene, die vormals Sozialhilfe bezogen, wurden 
sie sogar deutlich erweitert. Das bedeutet aber noch nicht, dass alle Arbeitsuchenden mit 
ähnlichen Problemlagen, aber unterschiedlicher Zugehörigkeit zu Leistungssystemen, einen 
gleichen Zugang zu Förderleistungen haben. Zum einen stehen Personen im SGB II jene 
Leistungen, für die es im SGB III einen Rechtsanspruch gibt, entweder nicht oder nur als 
Ermessensleistung zur Verfügung. Zum anderen stehen für ALG I-Empfängerinnen und  
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-empfänger die Leistungen des SGB II nicht zur Verfügung, was besonders dann ein Prob-
lem ist, wenn die Personen besonderen Förderbedarf haben, der nicht frühzeitig gedeckt 
werden kann (so genannte Betreuungskunden). Darüber hinaus werden Förderleistungen im 
SGB III restriktiver eingesetzt, was diese Gruppe doppelt benachteiligt. 

Neben der Reduzierung von Schnittstellen war die Beendigung des Verschiebebahnhofs von 
der Sozialhilfe in die Arbeitslosenversicherung ein wesentliches Ziel der Einführung der 
Grundsicherung. Der damals beschriebene Verschiebebahnhof existiert nicht mehr. Zum ei-
nen werden im Rahmen geförderter Beschäftigung im zweiten Arbeitsmarkt, mit Ausnahme 
der kaum eingesetzten AGH in der Entgeltvariante, keine Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung mehr gezahlt, so dass keine neuen Ansprüche erworben werden können. Zum anderen 
ist der Anreiz entfallen, Personen mithilfe des Einsatzes von Arbeitsförderinstrumenten in die 
Arbeitslosenversicherung zu verschieben und damit darauf zu setzen, dass anschließend 
dauerhaft Arbeitslosenhilfe gezahlt wird. In Einzelfällen gibt es dagegen Hinweise, dass 
Lohnkostenzuschüsse als neues Instrument genutzt werden, die betreffenden Personen we-
nigstens kurzfristig in das Versicherungssystem zu verschieben. Ein entsprechendes Vorge-
hen haben wir häufiger bei zugelassenen kommunalen Trägern vorgefunden, seltener bei 
ARGEn. 

Sichtbar wurde, dass institutionelle Kooperation über die Grenzen von Leistungssystemen 
hinweg wegen unterschiedlicher Ziele grundsätzlich nur dann lokal praktiziert wird, wenn ge-
setzliche Regelungen, finanzielle Anreize oder verbindliche untergesetzliche Vorgaben dies 
erfordern oder fördern. Darüber hinaus ist die Lösung von Schnittstellenproblemen abhängig 
vom Engagement einzelner Führungspersonen vor Ort und setzt voraus, dass die Besetzung 
von Führungspositionen mit einer gewissen Kontinuität verbunden ist, und diese einen ent-
sprechenden Handlungsspielraum haben. 

Wenn Leistungen nach dem SGB II als Bundesleistungen geregelt sind, dann ist Kooperation 
zu anderen Bundesleistungen leichter als zu Leistungen in kommunaler Trägerschaft zu or-
ganisieren. Wenn die Leistungen nach dem SGB II in kommunaler Verantwortung liegen, 
dann ist Kooperation leichter mit anderen kommunalen Leistungsträgern als mit Trägern von 
Bundesleistungen möglich. 

Insgesamt sind die existierenden Sozialleistungssysteme hoch vernetzt. Daher ist es wichtig, 
bei künftigen Änderungen von Sozialgesetzen Schnittstellenfragen zu jeweils anderen Sozi-
alleistungen systematisch mit zu bedenken.  

 

3 Gesamtfazit 
Die Experimentierklausel (§ 6a SGB II) wird durch den Gesetzgeber mit dem Hinweis be-
gründet, dass die Erprobung alternativer Formen der Eingliederung im Wettbewerb zu den 
Eingliederungsmaßnahmen der Agenturen für Arbeit ausgerichtet ist. Die vorgetragenen Er-
gebnisse und Schlussfolgerungen zeigen, dass der Wettbewerb der Aufgabenwahrnehmung 
vor allem zu unterschiedlichen organisatorischen Lösungen geführt hat. Interessanterweise 
unterscheidet sich die konkrete Eingliederungspolitik zwischen den Formen der Aufgaben-
wahrnehmung jedoch nur unwesentlich. 

Aus implementationsanalytischer Perspektive liegen die zentralen Unterschiede zwischen 
den Formen der Aufgabenwahrnehmung vorrangig in den Strukturen, welche die SGB II-Ein-
richtungen sich in Umsetzung des Gesetzes geschaffen haben. Dabei differenzieren in erster 
Linie folgende Merkmale: 

• die lokale Handlungsautonomie der Leitungen im Rahmen der Steuerungsmuster, 
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• EDV-Strukturen, 

• Controlling- und Zielbildungsverfahren, 

• Strukturen der Arbeitsvermittlung, 

• Strukturen des Eingliederungsmanagements sowie 

• die Spezialisierung der Leistungsprozesse. 

Im Rahmen der Interventionspolitik der SGB II-Einrichtungen, das heißt mit Blick auf gewähl-
te Integrationsstrategien und Schwerpunkte im Maßnahmeeinsatz für die erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen, überwiegen dagegen die Gemeinsamkeiten zwischen den Formen der Aufga-
benwahrnehmung. 

Blickt man auf die Elemente, welche vorrangig die strukturellen Differenzen zwischen den 
beiden zu vergleichenden Formen der Aufgabenwahrnehmung ausmachen, so können zu-
sammengefasst zwei Dimensionen wie folgt beschrieben werden: 

• Das Muster bei zugelassenen kommunalen Trägern besteht in einer geringeren Einheit-
lichkeit und Standardisierung der Aufgabenwahrnehmung in stärkerer regionaler Vielfalt, 
verbunden mit einer geringeren systemischen Vergleichbarkeit der Verfahren und höhe-
rer lokaler Handlungsautonomie. Organisatorische Traditionen der Sozialämter bleiben in 
diesem Muster virulent. 

• Das Muster bei den ARGEn wird bestimmt durch höhere Einheitlichkeit und Standardisie-
rung der Aufgabenwahrnehmung über die Regionen hinweg, verbunden mit größerer 
systemischer Vergleichbarkeit der Verfahren bei allerdings deutlichen Einschränkungen 
lokaler Handlungsautonomie. In diesem Muster sind bekannte organisatorische Elemente 
der Arbeitsverwaltung wirksam. 
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1 Hintergrund und Anlage der Untersuchung 
Mit der Durchführung des Zweiten Sozialgesetzbuches SGB II sind die Agenturen für Arbeit 
und die Kommunen beauftragt. Bei den Agenturen liegt die Zuständigkeit für die materiellen 
und die aktivierenden Leistungen. Die Kommunen sind für die Kosten der Unterkunft, einzel-
ne einmalige Leistungen und die ergänzenden Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 
SGB II (Sucht-, Schuldner-, psychosoziale Beratung, Kinderbetreuung) verantwortlich. Im 
Regelfall bilden beide Träger eine Arbeitsgemeinschaft (§ 44b SGB II), im Folgenden als 
ARGE abgekürzt. Eine Ausnahme von dieser Regel formuliert der § 6a SGB II. Er enthält 
bekanntlich eine „Experimentierklausel“, die 69 kommunalen Trägern die Option eröffnet, 
auch für die Leistungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II, für die im Regelfall die Bundes-
agentur für Arbeit zuständig ist, als Leistungsträger zu fungieren und somit sämtliche Leis-
tungen nach dem SGB II zu verantworten. Diese zugelassenen kommunalen Träger werden 
im Folgenden als zkT geführt.  

Eine zweite Ausnahme vom Regelfall bilden Standorte, an denen sich die beiden Träger auf 
keine Arbeitsgemeinschaft verständigen konnten bzw. ihre Arbeitsgemeinschaft wieder auf-
gelöst haben. Diese Standorte mit einer so genannten „getrennten Aufgabenwahrnehmung“ 
(gAw) bilden eine dritte vom Gesetzgeber zwar nicht intendierte, aber bestehende Form der 
Aufgabenwahrnehmung. 

Gegenstand der „Experimentierklausel“ soll nach dem Willen des Gesetzgebers der Wettbe-
werb um die effektivsten Formen der Gestaltung von Eingliederungsleistungen sein, wie an 
der Formulierung im § 6a Abs. 1 Satz 2 SGB II deutlich wird: „Die Erprobung ist insbesonde-
re auf alternative Modelle der Eingliederung von Arbeitsuchenden im Wettbewerb zu den 
Eingliederungsmaßnahmen der Agenturen für Arbeit ausgerichtet.“ 

Dem Wettbewerbsgedanken folgend wurde die bis 31. Dezember 2010 befristete Experimen-
tierklausel durch entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen begleitet und bewertet. 
Dadurch sollte eine objektive Basis für den Vergleich politisch umstrittener Modelle geschaf-
fen werden. 

Die Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II hatte im Wesentlichen drei Ziel-
setzungen: 

• die Beobachtung der Implementation und Durchführung des SGB II durch die Träger, 

• die Analyse der Wirkungen, 

• die Herausarbeitung der Ursachen für die jeweiligen Wirkungszusammenhänge. 

Gegenstand der wissenschaftlichen Evaluation waren die praktische Umsetzung der Vor-
schriften des SGB II und deren Wirkungen, wobei die organisatorischen Formen der Ausge-
staltung von Leistungsprozessen in den beiden grundsätzlichen Modellen der Aufgaben-
wahrnehmung (ARGE vs. zkT) verglichen und die erzielten Arbeitsmarktwirkungen evaluiert 
werden sollten; die Standorte gAw waren dabei einzubeziehen. 

Das Evaluationskonzept zur Experimentierklausel sah neben der Unterstützung und wissen-
schaftlichen Beratung durch einen externen Koordinator und der Bereitstellung der Daten 
durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) vier Untersuchungsfelder (UF) vor:  

Feld 1: Deskriptive Analyse und Matching,  

Feld 2: Implementations- und Governanceanalyse,  

Feld 3: Wirkungs- und Effizienzanalyse,  

Feld 4: Makroanalyse und regionale Vergleiche.  
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Der vorliegende Bericht fasst die Befunde der Implementations- und Governanceanalyse von 
Untersuchungsfeld 2 zusammen.1  

Für dieses Feld wurde vom Arbeitskreis (AK Evaluation), der die Evaluation begleitete, die 
Grundsatzentscheidung getroffen, die Implementations- und Governanceanalyse auf eine 
Stichprobe von 154 „SGB II-Einrichtungen“, d.h. ARGEn, zkT und gAw zu stützen.2  

Für die Implementations- und Governanceanalyse stellte sich die Aufgabe, die Umsetzung 
eines komplexen gesetzlichen Auftrags in eine vielfältige und mehrdimensionale Organisati-
onspraxis zu analysieren. Die Analyse musste deshalb ebenfalls komplex ansetzen und die 
unterschiedlichen Governancestrukturen ebenso umfassen wie die Bandbreite lokaler orga-
nisatorischer und strategischer Optionen und Ausgestaltungen – bis hin zur Frage, wie die 
Dienstleistungen zur „Eingliederung“ denn tatsächlich erbracht wurden. 

Eine ausführliche Darstellung des konzeptionellen und methodischen Ansatzes der Gover-
nance- und Implementationsanalyse erfolgt in den Abschnitten 2 und 3 dieses Berichtsteils. 

Die Arbeiten in Untersuchungsfeld 2 bringen Erkenntnisse über die Prozesse und Strukturen 
der Implementation von Leistungsprozessen des SGB II vor dem Hintergrund überregionaler 
und lokaler Governance und stehen insofern für sich selbst. Gleichzeitig bieten sie Ergän-
zungen und Zuarbeiten zu den Ergebnissen der anderen Untersuchungsfelder (insbesondere 
UF 1 und UF 3).  

Besonders eng ist der Zusammenhang von UF 1 und UF 2, was gesteigerte Kooperationser-
fordernisse beinhaltete. UF 1 war zuständig für die Erbringung aller wesentlichen quantitati-
ven und flächendeckenden Datenermittlungen, Datenaufbereitungen und Erhebungsdienst-
leistungen sowie für die auf einem Matching-Verfahren aufsetzende Organisationstypologie. 
Im Vorfeld der Entwicklung eines Konzepts zur Erstellung der Typologie war UF 2 ebenso für 
UF 1 beratend tätig wie bei der Entwicklung der Fragebögen für die drei Untersuchungswel-
len. Ergänzend zu den von Untersuchungsfeld 2 selbst erhobenen qualitativen und quantita-
tiven Daten lieferte UF 1 weitere quantitative Daten, insbesondere aus der IAW-SGB II-
Organisationserhebung, für die Governance- und die Implementationsanalyse an den 154 
Standorten der Stichprobe.  

Da UF 2 durch den gewählten Untersuchungsansatz einen intensiven Blick auf die Prozesse 
von Organisationsgestaltung, Formulierung von Eingliederungsstrategien und Nutzung loka-
ler Netzwerke an den untersuchten Standorten werfen konnte, war es umgekehrt in der La-
ge, die von UF 1 gemessenen Indikatoren auf einer breiteren methodischen und inhaltlichen 
Grundlage zu vertiefen und zu differenzieren. So konnte die von UF1 entwickelte Organisati-
onstypologie validiert werden, was über mehrere Abstimmungsgespräche geschah. Die auf 
diese Weise kooperativ abgestimmte Typologie konnte dann insbesondere UF 3 als Grund-
lage für die Erfüllung seines Untersuchungsauftrags dienen. Die Wirkungs- und Effizienzana-
lyse, die in UF 3 durchgeführt wird, konnte sich darüber hinaus in Hypothesenbildung und 
Interpretation auf Ergebnisse der Evaluation in UF 2 stützen. Die Vielzahl der im Rahmen der 
Arbeiten von UF 2 gebildeten Indikatoren erlaubte es, auch komplexe Wirkungsmodelle em-
pirisch zu unterfüttern. Zu diesem Zweck fand ein Abgleich von Zwischenergebnissen statt.  

Leider war es letztlich nicht möglich, für die Arbeiten von UF 2 – wie ursprünglich geplant – 
Ergebnisse der Wirkungsanalyse von UF 3 zu berücksichtigen, da uns diese bis Redaktions-
                                                 
1  Dieses Feld wurde in der Hauptstudie bearbeitet vom Institut für Stadt- und Regionalentwicklung der FH 

Frankfurt und dem Institut für angewandte Sozialwissenschaft (infas), Bonn. Teilstudien übernahmen das 
Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) (vgl. Abschnitt B.1 und C.3.3) und die Firma Simma & Partner, Bre-
genz/Österreich (Einsatz und Auswertung des Prozess Monitors, vgl. Abschnitt C.2.1.3.6). 

2  Näheres zur Stichprobenkonstruktion ist dem ersten Zwischenbericht des UF 1 zu entnehmen, das für die 
Stichprobenziehung verantwortlich zeichnet.  
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schluss unseres Abschlussberichts (15. Mai 2008) nicht vorlagen. Insofern stehen die in die-
sem Bericht niedergelegten Beschreibungen und Aussagen unter dem Vorbehalt, dass keine 
Erkenntnisse über „Wirkungen“ organisationsstruktureller oder eingliederungsstrategischer 
Entscheidungen der SGB II-Einrichtungen vorliegen und deshalb auch keine entsprechenden 
Schlüsse oder Vergleiche getroffen werden können. 

Der Bericht besteht aus vier Teilen:  

1. Im vorliegenden Teil A wird der konzeptionelle und methodische Ansatz der Governance- 
und Implementationsanalyse dargestellt. 

2. In Teil B werden die empirischen Ergebnisse zur überregionalen (B.1) und lokalen (B.2) 
Governance vorgestellt, die die Grundlage bilden für die Fragestellung, wie Governan-
cestrukturen innerhalb der SGB II-Einrichtungen aufgegriffen und verarbeitet werden 

3. In Teil C wird der Leistungsprozess des SGB II detailliert im Hinblick auf Unterschiede 
zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung analysiert. Im Vordergrund stehen 
dabei die „Produktpolitik“, d.h. die Ziele und die strategischen Grundentscheidungen der 
SGB II-Einrichtungen (C.1), die „Produktionsorganisation“, d.h. die Strukturen der Lei-
stungsprozesse (C.2), die Ausgestaltung der Schnittstellen zu anderen Rechtsbereichen 
und Institutionen (C.3) sowie die Realität der Integrationsleistungen sowohl in Makro- 
(C.4) wie in Mikroperspektive (C.5).  

4. Teil D enthält ein übergreifendes Fazit. 

 

2 Theoretisches Konzept der Untersuchung 
2.1 Governanceanalyse 
Dem Konzept der hier vorgelegten Untersuchung liegt die Unterscheidung von „Governance“ 
und „Steuerung“ zu Grunde. Die Governanceanalyse richtet sich auf Rahmenbedingungen 
und grundlegende Strukturen, während die Analyse von Steuerung auf den organisationsin-
ternen Prozess fokussiert, der Auskunft darüber gibt, wie die mit der Umsetzung des SGB II 
betrauten Organisationen (ARGEn, zkT, gAw) im Rahmen dieser Strukturen handeln. Eine 
so verstandene Governanceanalyse geht der Analyse der Implementations- und Steue-
rungsprozesse in den Organisationen systematisch voraus, auch wenn Wechselwirkungen 
zu berücksichtigen sind. 

Zunächst werden die durch verschiedene überregionale Akteure (BMAS, Bundesagentur für 
Arbeit, Bundesländer, kommunale Spitzenverbände) gesetzten Governancestrukturen zur 
Umsetzung des SGB II betrachtet (Teil B.1). Hieran schließt die Analyse darüber an, auf 
welche Weise die hierdurch bedingten Impulse auf der lokalen Ebene durch ARGEn, zkT 
oder gAw aufgenommen und in Organisationsstrukturen und -strategien „verarbeitet“ werden 
(C.1).  

Zweck der Analyse der überregionalen Regelungsstrukturen im Politikfeld des SGB II ist es 
somit,  

• die Regulierungsinstrumente zu analysieren, über die diese Einwirkung realisiert wird; 

• hierüber die Handlungsspielräume zu identifizieren, die den Akteuren auf lokaler Ebene 
verbleiben, um ihrerseits die Leistungsprozesse des SGB II zu steuern (objektive „Strate-
giefähigkeit“) und 

• die Interessenkonstellationen zu beschreiben, die direkt oder indirekt auf die Formulie-
rung arbeitsmarktpolitischer Strategien auf lokaler Ebene einwirken. 
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Die Analyse der überregionalen Governance nimmt die Faktoren des arbeitsmarkt- und für-
sorgepolitischen Feldes in den Blick, die von den lokalen Akteuren der Grundsicherung nur 
mittelbar beeinflussbar sind. Es werden Unterschiede in den Rahmenbedingungen zwischen 
den Modellen der Aufgabenwahrnehmung untersucht, die die jeweilige Leistung beeinflussen 
können. Dazu gehören insbesondere der durch das SGB II gesetzte formelle institutionelle 
Rahmen und untergesetzliche Regelungen, die Regeln zur fachlichen und rechtlichen Auf-
sicht, die Verfahren der Ressourcenbereitstellung und der Zielsteuerung, informelle instituti-
onelle Regelstrukturen, spezifische Akteurs- und Interessenkonstellationen und der Einfluss 
des Bundes und der Länder als wesentliche Akteure im Mehrebenensystem.  

Neben der überregionalen Governance spielt für die Steuerung der SGB II-Einrichtungen die 
lokale Governance eine wichtige Rolle. Dabei rückt insbesondere der Einfluss lokaler Netz-
werke und lokaler politischer Parteien in den Fokus der Betrachtung (vgl. B.2).  

 

2.2 Die Produktion sozialer Dienstleistungen 
Die Grundsicherungsträger beziehen sich in der Implementation von Leistungsstrukturen auf 
die durch die überregionale und lokale Governance gesetzten Bedingungen und richten ihre 
jeweils gewählten Umsetzungsstrategien daran aus. Die „Strategiefähigkeit“ einer Organisa-
tion zeigt sich an ihrer Kompetenz, im Kontext eines vorstrukturierten Felds angesichts defi-
nierter Problemlagen Ziele zu formulieren, sich an die Strukturen nicht nur anzupassen, son-
dern diese möglichst mitzugestalten und mit der internen Organisation von Leistungsprozes-
sen zu verknüpfen.  

In fast allen von uns analysierten Fällen war die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags des 
SGB II mit einer Um- oder Neugestaltung von Organisationsstrukturen verbunden.3 Die zent-
ralen Managemententscheidungen umfassten dabei: 

• die grundlegende strategische Ausrichtung der SGB II-Einheit, 

• die Gestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation,  

• Verfahren und Instrumente der Prozesssteuerung und des Controllings, 

• Personaleinsatz, -qualifizierung und -entwicklung, 

• die Kooperation mit anderen Akteuren. 

Das wirtschaftliche und politische Feld, in dem die SGB II-Einrichtungen agieren, bildet die 
für die Formulierung und Realisierung von Organisationsstrategien relevante Umwelt. Vor 
dem Hintergrund dieser Umwelt entscheiden die Organisationsspitzen über eine bestimmte 
„Produktpolitik“. Dies bedeutet, sie formulieren auf der Folie gesetzlicher und/oder politischer 
Vorgaben Ziele, definieren bestimmte Zielgruppen und entscheiden über die Art der Angebo-
te, zum Beispiel über das Verhältnis von materiellen Leistungen zu Eingliederungsleistun-
gen, über die Gewichtung zwischen Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, über 
die Bedeutung „flankierender Maßnahmen“.  

Die Umsetzung der Produktpolitik in Organisationshandeln geschieht über die Ausgestaltung 
einer spezifischen „Produktionsorganisation“, die sowohl die Strukturen der Aufbau- und Ab-
lauforganisation umfasst, als auch die expliziten Regeln und Produktionsstandards, die der 
Steuerung von Produktionsprozessen dienen sollen. Zur „Produktionsorganisation“ gehört 
                                                 
3  Für die Analyse der Leistungsprozesse, die in den Organisationen realisiert werden, wird auf eine Systematik 

zurückgegriffen, die für die industriesoziologische Erforschung von Entwicklungen in privaten Unternehmen 
entwickelt wurde (Boyer/ Freyssenet 2003). 
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aber auch der Personaleinsatz, d.h. Entscheidungen über Umfang, Bezahlung und die Quali-
fikationsstruktur des Personals. 

Strukturen, Regeln und Personal bilden den Gegenstand der Bemühungen des Manage-
ments, Leistungsprozesse zu steuern, indem die Produktionsorganisation bewusst gestaltet 
wird. Gerade bei der Erbringung von Dienstleistungen gehen in die Produktionsorganisation 
Faktoren ein, die für die Realisierung der Leistungsprozesse notwendig, gleichwohl nur be-
dingt organisationsintern steuerbar sind. Hierher gehören z.B. die professionelle Ausrichtung 
des Personals sowie dessen Alltagstheorien und moralischen Orientierungen, die in die In-
teraktion mit der Klientel eingehen. Dieses „Professionswissen“ ist einer bewussten Steue-
rung durch das Management nur sehr begrenzt zugänglich, kann aber für die konkrete Lei-
stungserbringung von hoher Bedeutung sein (vgl. auch C.5). 

Im Rahmen der „Produktionsorganisation“ werden die materiellen Leistungen und Dienstlei-
stungen erbracht, die Gegenstand der Ko-Produktion zwischen „Fallmanagerinnen und  
-managern“, „persönliche Ansprechpartnerinnen und -partner“ (pAp) und Kundinnen und 
Kunden sind. Bei komplexeren Leistungsprozessen hängt die Ko-Produktion zwischen den 
einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihrer Klientel auch von der Kooperation mit 
externen „Dritten“ (z.B. Beratungsstellen, Bildungs- oder Beschäftigungsträgern) und den in-
ternen Arbeitsbeziehungen zwischen Leitungssachbearbeiterinnen und -bearbeitern und den 
Integrationsfachkräften ab. Der auf die Leistungsadressaten bezogene Kernprozess (Ko-
Produktion) muss deshalb auf seine „Innenseite“ (d.h. Arbeitsbeziehungen in der Organisati-
on selbst) und seine „Außenseite“ (d.h. Kooperation mit Dritten) hin reflektiert werden. 

Produktpolitik und Produktionsorganisation manifestieren sich somit in Leistungsprozessen, 
die meist mehrere Personen gemeinsam oder zumindest parallel realisieren. Alle drei Ebe-
nen zusammengenommen können als „Produktionsmodell“ zusammengefasst werden (vgl. 
Abbildung A.2.2-1). 
 
Abbildung A.2.2-1: Die „Produktion“ von Leistungen nach dem SGB II 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c SGB II - Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008
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Vor dem Hintergrund dieses Modells kann bei einer Analyse konkreter Organisationen je-
weils auf Teilaspekte fokussiert werden, ohne dass der Gesamtkontext verloren geht. Inter-
aktionsprozesse (= Koproduktion) sind nicht von ihrer organisatorischen und politischen Ein-
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bettung ablösbar, umgekehrt kann das individuell geprägte kommunikative Element, das je-
der Interaktion zu Grunde liegt, nicht in Organisation oder Politik aufgelöst werden. 

Betrachtet man auf diese Weise die konkrete „Produktion“ von materiellen Leistungen und 
Eingliederungsleistungen als Gesamtprozess, werden wichtige Teilbereiche erkennbar, in 
denen sich relevante Muster und Unterschiede zwischen den Formen der Aufgabenwahr-
nehmung zeigen können. 

 

2.3 „Produktionsmodelle“ im SGB II 
Unter einem „Produktionsmodell“ wird die je spezifische Kombination von Produktpolitik, Ar-
beitsbeziehungen und Produktionsorganisation verstanden. Dieses Grundkonzept soll für die 
Implementationsanalyse fruchtbar gemacht werden (vgl. Teil C).  

Hierzu werden die einzelnen Dimensionen von „Produktionsmodellen“ dargestellt (Produkt-
politik, Produktionsorganisation und Leistungsprozess), um systematisch Unterschieden zwi-
schen den Formen der Aufgabenwahrnehmung nachzuspüren.  

In Abschnitt C.1 wird gezeigt, wie die in den Teilen B.1 und B.2 beschriebene überregionale 
und lokale Governance von den SGB II-Einrichtungen „verarbeitet“ wurde und wie wesentli-
che Elemente der „Produktpolitik“ ausgestaltet waren. Die zentralen Fragestellungen lauteten 
hierbei: 

• Wie wirkten sich Rahmenbedingungen, die durch überregionale und lokale Governance 
geschaffen wurden, innerhalb der Organisationen, die mit der Umsetzung des SGB II be-
traut sind, auf die Gestaltung der Produktpolitik aus (C.1.1)? 

• Welche Ziele und Zielgruppen wurden definiert? Auf welche Weise wurden strategische 
Entscheidungen innerhalb der Organisation kommuniziert (vgl. C.1.2)? 

• Welche Entscheidungen über den Personaleinsatz wurden getroffen (vgl. C.1.3)? 

• Welche Rolle spielte die Fachsoftware für die interne Steuerung (vgl. C.1.4)? 

• Welche quantitative Bedeutung hatten die Verwaltungskosten (vgl. C.1.5)? 

• Welche Unterschiede gab es hier zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung? 

Im Bereich der Produktionsorganisation ging es um die Analyse der inner- und interorganisa-
torischen Strukturierung und Steuerung des Leistungsprozesses (vgl. C.2). Zentrale Frage-
stellungen hierbei waren: 

• Welche Formen der Standardbildung im Hinblick auf die Leistungsprozesse wurden vor-
gefunden (vgl. C.2.1.2)? 

• Wie war der Leistungsprozess ausgestaltet, welche einzelnen Funktionen gab es und wie 
waren diese organisiert (vgl. C.2.1.3)? 

• Wie erfolgte die Angebotsplanung und -steuerung in den SGB II-Einrichtungen (vgl. 
C.2.2)? 

• Welche Rolle spielten „Dritte“ für den Prozess der Leistungserbringung und auf welche 
Weise wurden diese „Dritten“ in den Leistungsprozess einbezogen (vgl. C.2.3)?  

• Welche Unterschiede gab es hier zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung? 

Die Strukturierung und Steuerung des Leistungsprozesses beinhaltet auch das Management 
von relevanten Schnittstellen zu Leistungsbereichen anderer Institutionen und Organisatio-
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nen, insbesondere im Feld der Jugendhilfe, der Rehabilitation sowie der Sozialhilfe 
(SGB XII). Die zentralen Fragestellungen lauteten hier: 

• Wie sahen die Schnittstellen zwischen SGB II, SGB III und SGB VIII aus und wie wurden 
sie im Zusammenspiel zwischen SGB II-Einrichtungen, Agenturen für Arbeit und Jugend-
hilfeträgern gestaltet (vgl. C.3.2)? 

• Welche Schnittstellen gab es zwischen SGB II-Einrichtungen und den Rehabilitationsträ-
gern und wie wurden sie gestaltet (vgl. C.3.3)? 

• Welche Bedeutung hatten die Übergänge zwischen SGB III und SGB II (vgl. C.3.4)? 

• Welche Ergebnisse gab es im Hinblick auf die Schnittstelle zwischen SGB II und SGB XII 
und die Tätigkeit der gemeinsamen Einigungsstelle nach § 45 SGB II (vgl. C.3.5)? 

• Welche Unterschiede gab es hier jeweils zwischen den Formen der Aufgabenwahrneh-
mung? 

Über die Produktpolitik und die Produktionsorganisation wird der Leistungsprozess selbst 
definiert, der insbesondere im Hinblick auf die Erbringung von Integrationsleistungen be-
schrieben werden soll. Zentrale Fragestellungen waren hierbei: 

• Welche Formen der Kundensegmentierung und welche Integrationsstrategien entwickel-
ten die SGB II-Einrichtungen (vgl. C.4.1)? 

• Wie war die Arbeitsvermittlung ausgestaltet, wie funktionierte die Stellenakquisition (auch 
aus der Perspektive der Betriebe) (vgl. C.4.2 

• Wie sahen die Maßnahmepolitik und die Maßnahmedurchführung bei den SGB II-
Einrichtungen aus (vgl. C.4.3 und C.4.4)? 

• Wie sah die konkrete Interaktion zwischen Fachkräften und ihren Kundinnen und Kunden 
aus, worüber wurde in welcher Weise gesprochen (vgl. C.5)? 

• Welche Unterschiede gab es zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung? 

 

3 Methodisches Vorgehen 
Mit diesem Abschlussbericht legt das Untersuchungsfeld 2 die zentralen Befunde der Gover-
nance- und Implementationsanalyse vor. Sie fußen auf einem breiten methodischen Ansatz, 
der es erlaubt, die Fülle der Fragestellungen zu beantworten, mit denen die Untersuchung 
beauftragt war. 

Die Governanceanalyse stützt sich wesentlich auf Interviews mit den zentralen Institutionen, 
die an der Steuerung des SGB II-Systems beteiligt sind (vgl. dazu Übersicht A.3-1). Auf der 
Ebene der überregionalen Governance sind dies vor allem das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, die zuständigen 16 Landesministerien, die Bundesagentur für Arbeit mit ihren 
Regionaldirektionen, die kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Städtetag, Deutscher 
Landkreistag, Städte- und Gemeindebund) sowie der Bundesrechnungshof. Vertreter und 
Vertreterinnen dieser Institutionen wurden zweimal intensiv mittels Leitfadeninterviews be-
fragt. Bei der ersten Erhebungswelle (Sommer 2006 bis Frühjahr 2007) wurde zunächst eine 
Auswahl von Institutionen zugrunde gelegt; bei der Wiederholungsbefragung wurde diese 
Auswahl noch verbreitert und bei den Länderministerien sogar eine Vollerhebung durchge-
führt. Ergänzt wurden diese Ergebnisse durch eine Analyse von Dokumenten aller genann-
ten überregionalen Akteure. Die Perspektive der Länder wurde darüber hinaus mittels einer 
schriftlichen Erhebung bei allen Bundesländern standardisiert gemessen. 
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Für Zwecke der lokalen Governanceanalyse nutzte das Untersuchungsfeld 2 die Besuche an 
den 154 Standorten der Stichprobe von SGB II-Einrichtungen, um Interviews mit den Vertre-
terinnen und Vertretern der SGB II-Träger zu führen. Befragt wurden die Geschäftsführungen 
der örtlichen Agentur für Arbeit sowie die Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten der 
Kommune als Träger der lokalen SGB II-Einrichtung. Darüber hinaus wurden Fragen lokaler 
Governance auch mit den Leitungen (Geschäftsführung, Amtsleitung) der 154 SGB II-
Einrichtungen erörtert. 
 
Übersicht A.3-1: Methodische Grundlagen / Basis der Governanceanalyse 

Governanceanalyse 

Institutionen/Akteure Methode / 
Anzahl 

Stichprobe /  
Personen 

Institutionen/Akteure der überregionalen Governan-
ce (1. Welle: Sommer 2006 bis Frühjahr 2007) 

BMAS, Vertreterinnen/Vertreter Länderministerien 
BA-Zentrale, Regionaldirektionen der BA, 
Kommunale Spitzenverbände 
Bundesrechnungshof 

 
Leitfadeninterviews 

26 

 
Bewusste Auswahl 

56 

Institutionen/Akteure der überregionalen Governan-
ce (2. Welle: Herbst 2007 bis Frühjahr 2008) 

BMAS, Vertreterinnen/Vertreter Länderministerien 
BA-Zentrale, Regionaldirektionen der BA, 
Kommunale Spitzenverbände 
Bundesrechnungshof 

 
Halbstandardisierte 
Leitfadeninterviews 

50 

 
Bewusste Auswahl bzw. 
Vollerhebung (Länder) 

90 

Zuständige Ministerien/Stellen der Bundesländer 

Länderfragebogen 

Fragebogen 
16 

Vollerhebung 

Institutionen/Akteure der lokalen Governance  
(1. Welle: Herbst 2006 bis Frühjahr 2007) 

Sozialdezernentinnen/Sozialdezernenten,  
Geschäftsführungen Agenturen für Arbeit 

Halbstandardisierte 
Leitfadeninterviews 

244 

Stichprobe der 154 SGB II-
Einrichtungen 

259 
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Übersicht A.3-2: Methodische Grundlagen / Basis der Implementationsanalyse I 

Implementationsanalyse 
Fallstudien an 154 Standorten 

Institutionen/Akteure Methode / 
Anzahl 

Stichprobe /  
Personen 

Lokale Akteure in SGB II-Einrichtungen  
(1. Welle: Herbst 2006 – Frühjahr 2007) 

Leitung der SGB II-Einrichtung, Bereichs-
/Teamleitungen Leistungsgewährung, Arbeitsvermitt-
lung, Fallmanagement, Steuerung und Controlling 

Operative Fachkräfte 

 

Selbstausfüller: Personal/Stellen, Maßnahmeneinsatz, 
Verwaltungskosten (Drop Off) 

Halbstandardisierte 
Leitfadeninterviews 

639 

Gruppendiskussion 
153 

 
434 

Stichprobe der 154 SGB II-
Einrichtungen 

702 

956 

Lokale Akteure in SGB II-Einrichtungen  
(2. Welle: Herbst 2007 – Winter 2008) 

Leitung der SGB II-Einrichtung, Bereichs-
/Teamleitungen Arbeitsvermittlung und Fallmanage-
ment, Controlling 

Halbstandardisierte 
Leitfadeninterviews 

308 

Stichprobe der 154 SGB II-
Einrichtungen 

569 

Schriftliche Befragung von Fachkräften 
(Frühjahr 2007) 

Operativ tätige Mitarbeiter der Bereiche Leistungsge-
währung, Arbeitsvermittlung, Fallmanagement, Ein-
gangsbereich 

Schriftlicher Selbstaus-
füller 
5.889 

Stichprobe der 154 SGB II-
Einrichtungen 

 

Befragung von Fachkräften 
(Frühjahr 2008) 

Operativ tätige Mitarbeiter der Bereiche Arbeitsver-
mittlung und Fallmanagement 

Gruppendiskussion 
154 

Stichprobe der 154 SGB II-
Einrichtungen 

746 

Telefonische Befragung von Betrieben 
(Frühjahr 2007) 

Betriebsleitungen, Personalverantwortliche 

CATI-Erhebung 
5.635 

Repräsentative Stichproben für 
jeden der 154 SGB II-Standorte 

Telefonische Befragung von Betrieben 
(Frühjahr 2008): Wiederholungsbefragung  
bei panelbereiten Betrieben 

Betriebsleitungen, Personalverantwortliche 

CATI-Erhebung 
3.947 

Betriebe im Panel aus Welle 1 

Telefonische Befragung von Maßnahmeträgern 
(Frühjahr 2007): Bestandserhebung 

Leitungen der Bildungs- und Maßnahmeträger 

CATI-Erhebung 
2.106 

Vollerhebung der wichtigsten 
Träger an jedem der 154 SGB II-

Standorte 
(Listen der SGB II-Einrichtungen) 

Telefonische Befragung von Maßnahmeträgern 
(Frühjahr 2007): Haupterhebung 

Leitungen der Bildungs- und Maßnahmeträger 

CATI-Erhebung 
531 

Träger mit unterschiedlichen 
Leistungsangeboten an jedem 

der 154 SGB II-Standorte, Basis 
Bestandserhebung 
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Die Basis für die Implementationsanalyse bildet eine Stichprobe von 154 SGB II-Einrich-
tungen, die auf der Basis eines Regionenmatching durch das Untersuchungsfeld 1 gezogen4 
und mit dem Arbeitskreis Evaluation abgestimmt war. Die Implementationsanalyse zielte auf 
eine möglichst vollständige Bestandsaufnahme bei allen relevanten Organisationseinheiten 
innerhalb von SGB II-Einrichtungen sowie der wichtigsten Interaktionspartner außerhalb, mit 
denen vor Ort die Grundsicherung für erwerbsfähige Hilfebedürftige realisiert wird (vgl. dazu 
Übersicht A.3-2). Innerhalb der SGB II-Einheiten hatten die Leitungen sowie die Bereichslei-
tungen für Leistungsgewährung, Arbeitsvermittlung, Fallmanagement und Controlling zwei-
mal im Verlaufe von anderthalb Jahren Gelegenheit, über die Umsetzung des SGB II zu be-
richten. Es wurde dabei das gesamte Spektrum der Leistungsproduktion, der Rahmenbedin-
gungen und Ressourcen mit der jeweils zuständigen Leitung angesprochen. Ergänzend zu 
diesen Interviews wurden wesentliche Grunddaten der Einrichtungen zum Personal, den 
Verwaltungskosten sowie den eingesetzten Maßnahmen mittels eines schriftlichen 
Selbstausfüllers erhoben. Diese Fragebögen wurden im Interview den Leitungskräften über-
geben und konnten in der gebotenen Ruhe und Sorgfalt im Nachgang anhand von Verwal-
tungsdaten ausgefüllt werden. 

Um die Perspektive und Erfahrungen der operativen Ebene einzufangen, wurden an allen 
Standorten Gruppendiskussionen mit Fachkräften aller Fachbereiche durchgeführt. Um diese 
Ergebnisse auf eine breitere empirische Basis zu stellen, erfolgte eine schriftliche Befragung 
bei fast 5.900 Fachkräften der 154 Standorte.  

Ergänzend zu der Innenperspektive der SGB II-Einrichtungen wurden auch die maßgeblich 
beteiligten Akteure der Integrationsmaßnahmen und des Arbeitsmarktes an den 154 regiona-
len Standorten befragt. In Computer unterstützten Telefoninterviews (CATI) mit den Maß-
nahmeträgern vor Ort wurde die Umsetzung der Maßnahmepolitik aus der Sicht der Auftrag-
nehmer in zwei Erhebungswellen abgeklärt. In einer ersten Erhebung wurden zunächst 
sämtliche Maßnahmeträger kontaktiert, die seitens der SGB II-Einrichtungen als wichtigste 
Partner der Integrationspolitik benannt worden waren. Nachdem diese Grundgesamtheit hin-
sichtlich des Leistungsspektrums eingeordnet werden konnte, erfolgte in der Haupterhebung 
eine vertiefende Befragung über die konkrete Umsetzung der Maßnahmedurchführung. 

Die Betriebe in den Regionen sind die dringend erforderlichen Arbeitsmarktpartner der 
SGB II-Einrichtungen. Die Perspektiven und Erfahrungen der Betriebe mit der Einrichtung 
vor Ort wurden im Abstand von zwölf Monaten anhand repräsentativer Stichproben für alle 
154 untersuchten Standorte erhoben. Im Mittelpunkt der Befragungen standen die Bekannt-
heit und Interaktion mit der örtlichen SGB II-Einrichtung und ihrer Arbeitsvermittlung. 

Die Implementationsanalyse an den 154 Standorten vermittelt einen breiten Einblick in die 
Umsetzung des SGB II. Darüber hinaus wurden ergänzend Spezialfragen anhand kleinerer 
Stichproben von Einrichtungen untersucht (vgl. dazu Übersicht A.3-3). So befasste sich eine 
spezielle Analyse mit den Schnittstellen zwischen SGB II und SGB III, den Schnittstellen zum 
Jugendhilferecht, zum SGB XII sowie Schnittstellen bei der Integration von beruflichen Re-
habilitanden. Diese Untersuchungen fanden bei der ersten Erhebungswelle in 19 Einrichtun-
gen und in der zweiten Welle bei zehn Einrichtungen statt. 

Aufschluss über die konkrete Interaktion zwischen den persönlichen Ansprechpartnern und 
ihren SGB II-Kunden vermittelten Beobachtungen in zwanzig SGB II-Einrichtungen. Die Be-
obachtungen wurden abgerundet durch Nachgespräche mit den Beteiligten sowie durch eine 
Befragung der Kunden ein Vierteljahr später. 
                                                 
4  Vgl. dazu IAW/ZEW (2006): Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Vergleichende Evaluation 

des arbeitsmarktpolitischen Erfolgs der Modelle Aufgabenwahrnehmung „zugelassene kommunale Träger“ 
und „Arbeitsgemeinschaft“. Untersuchungsfeld I: „Deskriptive Analyse und Matching“ (Jahresbericht). Tübin-
gen 
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Aufschlussreiche Einsichten in die Organisation und Aktivitäten der SGB II-Einrichtungen 
vermittelt eine Erhebung mittels des Prozess-Monitors bei neun Einrichtungen. An diesen 
Standorten waren sämtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgefordert, ihre Tätigkeiten 
und Zeitkontingente mittels eines Online-Erhebungsinstruments zu protokollieren. Als Ergeb-
nis liegen eindrucksvolle Profile für die Verteilung der Personalressourcen vor. 
 
Übersicht A.3-3: Methodische Grundlagen / Basis der Implementationsanalyse II 

Implementationsanalyse 
Fallstudien an ausgewählten Standorten 

Institutionen/Akteure Methode / 
Anzahl 

Stichprobe /  
Personen 

Schnittstellenanalyse 
Lokale Akteure in SGB II-Einrichtungen  
(1. Welle: Herbst 2006 – Frühjahr 2007):  

Führungskräfte SGB II und SGB III,  
Sozialdezernentinnen/Sozialdezernenten 
Arbeitgeberservice SGB II/SGB III; 
Jugendteam U 25 SGB II / SGB III; 
Jugendamt/Jugendhilfeträger 

Halbstandardisierte 
Leitfadeninterviews 

141 

Substichprobe  
von 19 SGB II-Einrichtungen 

244 

Schnittstellenanalyse 
Lokale Akteure in SGB II-Einrichtungen  
(2. Welle: Herbst 2007 – Frühjahr 2008):  

Führungskräfte SGB II und SGB III,  
Sozialdezernentinnen/Sozialdezernenten 
Führungskräfte SGB VIII (kommunale Kinder- und Ju-
gendhilfe), Vertreterinnen/Vertreter freier Träger 
der Jugendhilfe, Jugendteam U25 SGB II / SGB III, 
Reha-Team SGB III, Reha-Zuständige SGB II 

Halbstandardisierte 
Leitfadeninterviews 

94 

Substichprobe  
von 10 SGB II-Einrichtungen 

155 

Beobachtung von Erstgesprächen 
(Sommer 2007) 

Gespräche von persönlichem Ansprechpartner  
mit SGB II-Kunden 

Im Anschluss Leitfadeninterviews mit persönlichem 
Ansprechpartner und SGB II-Kunden 

 

Beobachtungen 
198 

Halbstandardisierte 
Leitfadeninterviews 

 
 

Stichprobe  
von 20 SGB II-Einrichtungen 

 

Beobachtung von Erstgesprächen 
(Herbst 2007):  
Nachbefragung im Betreuungsverlauf 

Panelbereite SGB II-Kunden 

CATI-Erhebung 
113 

Stichprobe  
von 20 SGB II-Einrichtungen 

Beobachtung von Erstgesprächen U 25 
(Herbst 2007 bis Winter 2008) 

 

Beobachtungen 
60 

Stichprobe  
von 10 SGB II-Einrichtungen 

ProzessMonitor 
(Herbst 2007 bis Frühjahr 2008) 

Mitarbeiter aller Bereiche und Ebenen 

Selbstausfüller 
Online-Fragebogenfür 

6 Standorte 

Auswahl von 9 Standorten  
aus der Stichprobe  

von 154 SGB II-Einrichtungen 
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Die Untersuchung war als Multi-Level- und Multi-Method-Ansatz angelegt. Es wurden jeweils 
die Perspektiven aller beteiligten Ebenen und Stellen ermittelt. Die Befunde für die verschie-
denen Akteursgruppen werden in der Regel durch die Aussagen anderer Akteure extern vali-
diert rsp. kontrastiert. Durch den kombinierten Einsatz von qualitativen Fallstudien und quan-
tifizierenden Repräsentativerhebungen wurde ein Maximum an Datenqualität angestrebt. 

Der skizzierte Datenkranz hat eine Fülle von Befunden erbracht. Sie erlauben es, ein außer-
gewöhnlich verdichtetes Bild von der Umsetzung des SGB II in den verschiedenen Formen 
der Trägerschaft zu zeichnen. Der vorliegende Bericht zeigt, dass die Perspektiven der un-
terschiedlichsten Akteure innerhalb und außerhalb der Einrichtungen in hohem Maße stim-
mig sind. Die Ergebnisse für die sechs Standorte mit gAw wurden außerdem im Rahmen ei-
nes Workshops mit neun weiteren Standorten intensiv diskutiert und von den Vertreterinnen 
und Vertretern der Agenturen und Kommunen weitestgehend bestätigt. Die vom Untersu-
chungsfeld 2 ermittelten Ergebnisse wurden stets auch mit den Ergebnissen der drei IAW-
SGB II-Organisationserhebungen (2006, 2007, 2008) abgeglichen und bei Bedarf ergänzt. 
Die Befunde der Governance- und Implementationsanalyse erreichen damit ein Maß an em-
pirischer Sättigung und Validität, wie sie bisher von keiner der vorliegenden empirischen 
Studien zur Umsetzung des SGB II erreicht wurde.5 

 

4 Ausgewählte Strukturmerkmale der untersuchten 154 Standorte 
Im Zentrum der § 6c-Evaluation und der hier vorgestellten Implementationsanalyse steht 
stets die komparative Frage, wie das SGB II bei den verschiedenen Formen der Aufgaben-
wahrnehmung umgesetzt wird. Vergleicht man die in der Stichprobe der 154 Standorte be-
findlichen Standorte differenziert nach ARGEn, zugelassenen kommunalen Träger und ge-
trennten Aufgabenwahrnehmung, so werden dabei strukturelle Ähnlichkeiten aber auch Un-
terschiede deutlich (Übersicht A.4-1). Zusammengefasst zeigt der Strukturvergleich, dass die 
untersuchten ARGEn tendenziell größer sind als die untersuchten zkT. Die zkT konzentrie-
ren sich im Wesentlichen auf Landkreise. Sie haben alles in allem eine etwas günstigere Ar-
beitsmarktlage. 

Um diesen Strukturunterschieden bei der Ergebnisdarstellung Rechnung zu tragen, werden 
die Befunde für die Stichprobe der 154 untersuchten SGB II-Einrichtungen jeweils für fünf 
relativ homogene Trägerformen dargestellt. Im Zentrum steht der Vergleich zwischen den 51 
untersuchten zkT mit den 56 Vergleichs-ARGEn, die als „nächste Nachbarn“ unmittelbar 
vergleichbar sind. Wegen der unterschiedlichen Umsetzungsbedingungen in Kreisen und 
Städten wurden die übrigen ARGEn der Stichprobe jeweils nach 15 Kreis- und 26 Stadt-
ARGEn differenziert ausgewiesen. Die sechs gAw bilden schließlich das fünfte Vergleichs-
segment. Durch diese Segmentierung der untersuchten Stichprobe ist sichergestellt, dass 
die zkT den nach Größe und regionalen Verhältnissen ähnlichen Vergleichs-ARGEn unmit-
telbar gegenübergestellt werden können. Andererseits wird durch die Aufnahme der Kreis- 
und Stadt-ARGEn dem Umstand Rechnung getragen, dass die Mehrheit der SGB II-Träger 
größer sind und andere Rahmenbedingungen haben als die im Rahmen der Experimentier-
klausel zkT. 
 

                                                 
5  Vgl. u.a. Hesse (2007): Evaluation der Aufgabenträgerschaft nach dem SGB II. Dritter Zwischenbericht, Berlin: 

Deutscher Landkreistag; Hesse, J. u. M. Keller (2006): Evaluation der Aufgabenträgerschaft nach dem SGB II. 
Ergebnisse der zweiten Feldphase und ersten flächendeckenden Erhebung. Berlin: Deutscher Landkreistag; 
C. Kolbe, C. Reis (2008): Die praktische Umsetzung des Fallmanagements nach dem SGB II – Eine empiri-
sche Studie. isr Institut für Stadt- und Regionalentwicklung, Frankfurt/M; WZB/infas (2006): Evaluation der 
Maßnahmen zur Umsetzung der Hartz-Kommission. Modul 1a: Neuausrichtung der Vermittlungsprozesse. 
Endbericht 2006. Berlin/Bonn 
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Übersicht A.4-1: Ausgewählte Strukturmerkmale für die Standortstichprobe (nach 
Form der Aufgabenwahrnehmung, Angaben in Spaltenprozent, ge-
rundet) 

Ausgewählte Strukturmerkmale für die Standortstichprobe 

 ARGEn zkT gAw 

Zahl der Standorte (absolut) 97 51 6 

Verteilung nach der Zahl der Bedarfsgemeinschaften 

 Angaben in Spaltenprozent 

Unter 2.500 Bedarfsgemeinschaften 12 10 - 

2.500 bis 5.000 Bedarfsgemeinschaften 14 28 33 

5.000 bis 7.500 Bedarfsgemeinschaften 23 16 33 

7.500 bis 10.000 Bedarfsgemeinschaften 16 23 33 

10.000 bis 15.000 Bedarfsgemeinschaften 14 23 - 

15.000 Bedarfsgemeinschaften und mehr 21 - - 

Nach Art der Gebietskörperschaft des regionalen Zuständigkeitsbereichs der SGB II-Einrichtung 

Stadtkreis 29 14 17 

Ein oder mehrere Stadtbezirke 7 - - 

Ein Landkreis 61 86 83 

Landkreis(e) und Stadtkreis(e) 2 - - 

Teilgebiete eines Landkreises 1 - - 

Verteilung nach regionalen Arbeitsmarkttypen 

Kreisfreie Stadt mit überdurchschnittlichem Arbeitsmarkthinter-
grund 6 6 17 

Kreisfreie Stadt mit durchschnittlichem Arbeitsmarkthintergrund 13 - - 

Kreisfreie Stadt mit unterdurchschnittlichem Arbeitsmarkthinter-
grund 19 6 - 

Landkreis(e) mit überdurchschnittlichem Arbeitsmarkthintergrund 19 24 33 

Landkreis(e) mit durchschnittlichem Arbeitsmarkthintergrund 22 39 17 

Landkreis(e) mit unterdurchschnittlichem Arbeitsmarkthinter-
grund 21 25 33 

Existenz von Delegationsgemeinden 

Ohne Delegationsgemeinden 55 66 20 

Mit Delegationsgemeinden 45 34 80 

Fortsetzung nächste Seite



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil A 
 

 15

 
Fortsetzung Übersicht A.4-1 

 ARGEn zkT gAw 

Verteilung nach Bundesland 

Schleswig-Holstein 3 4 - 

Hamburg 1 - - 

Niedersachsen 10 16 33 

Bremen 1 - - 

Nordrhein-Westfalen 20 16 - 

Hessen 7 17 - 

Rheinland-Pfalz 10 4 - 

Baden-Württemberg 8 8 50 

Bayern 13 6 - 

Saarland 2 2 - 

Berlin 5 - - 

Brandenburg 4 8 - 

Mecklenburg-Vorpommern 3 2 - 

Sachsen 5 8 - 

Sachsen-Anhalt 5 6 17 

Thüringen 3 4 - 

Datenbasis: IAW-SGB II-Organisationserhebung, Welle 2006; Datenauswahl 
für die Standortstichprobe; Eigene Berechnungen; Quelle für Zahl der Be-
darfsgemeinschaften: BA-Statistik; Grunddaten SGB II-Träger, November 
2006        
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1 Analyse der überregionalen Governancestrukturen zur Umsetzung des 
SGB II 

„Governance im modernen Staat besteht“ nach Mayntz „aus dem Neben- und Miteinander 
von Regelungsformen, die von rein staatlichen bis hin zu rein zivilgesellschaftlichen reichen“ 
(Mayntz 2004: 68). Im Kontext der vorliegenden Untersuchung wird Governance verstanden 
als Konzept zur Erfassung von formellen und informellen institutionellen Regelungsstruktu-
ren6 im arbeitsmarkt- und fürsorgepolitischen Feld des SGB II, die von den lokalen Akteuren 
der Grundsicherung nicht oder nur mittelbar beeinflussbar sind. 

Dabei werden in der vorliegenden Untersuchung besonders Formen hoheitlichen Handelns 
staatlicher Bürokratien, horizontale und vertikale Kooperationsbeziehungen zwischen steu-
ernden und gesteuerten administrativen Ebenen, Netzwerke sowie Institutionen gesellschaft-
licher Selbstregulierung berücksichtigt, da die Umsetzung des SGB II sich im Wesentlichen 
im Bereich von „government“, also traditionellem Regieren (als Gesamtheit von Rechtset-
zung und Rechtsumsetzung) abspielt. 

Die Governancestrukturen werden im Folgenden entlang einer der politikwissenschaftlichen 
Steuerungstheorie (vgl. Braun/Giraud 2003) entlehnten Kategorisierung unterschieden in: 

• regulativ gesetzte Governancestrukturen (Aufsicht und rechtliche Regeln), 

• finanzielle Anreizstrukturen (Verfahren der Ressourcenbereitstellung), 

• prozedurale Governancestrukturen (Vorgaben zu Leistungen und Organisation) sowie 

• durch Information und Koordination gesetzte Governancestrukturen. 

Zunächst werden im Folgenden die übergreifend wirkenden, durch das SGB II gesetzten 
rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die Governancestrukturen in den drei Formen der 
Aufgabenwahrnehmung skizziert (Abschnitt B.1.2). Anschließend werden die durch den 
Bund (Abschnitt B.1.3), die Bundesländer (Abschnitt B.1.4) und die kommunalen Spitzenver-
bände (Abschnitt B.1.5) gesetzten Governancestrukturen analysiert.7 Dabei folgt die Unter-
suchung in jedem dieser Abschnitte im Wesentlichen der Unterscheidung in die vier katego-
rialen Dimensionen. 

 

1.1 Datenbasis 
Um die Komplexität des Politikfeldes hinreichend zu erfassen und abzubilden, basiert die 
Analyse der überregionalen Governancestrukturen auf einer Kombination verschiedener Er-
hebungsmethoden und Datenquellen (vgl. ausführlich Teil B des Methodenanhangs). 

Gesetzestexte, Dokumente der Bundesagentur für Arbeit (BA), des BMAS, der Landesregie-
rungen, der kommunalen Spitzenverbände und von Fachverbänden der sozialen Arbeit so-
wie relevante wissenschaftliche Veröffentlichungen wurden einer Dokumentenanalyse unter-
zogen.8 Mit Expertinnen und Experten des BMAS, der BA-Zentrale, der zehn Regionaldirek-
tionen (RD) der BA, der 16 Bundesländer und zweier kommunaler Spitzenverbände (Deut-
scher Landkreistag und Deutscher Städtetag) wurden teilstandardisierte problemzentrierte 
Experteninterviews geführt. Darüber hinaus wurden mit den Geschäftsführungen von 29 

                                                 
6 Diese institutionellen Regelungsstrukturen werden im Folgenden auch Governancestrukturen genannt. 
7 Neben den hier beschriebenen Akteuren sind vor allem noch die EU, die (Sozial-)Gerichte und verschiedene 

Fachverbände (zeitweilig auch der Ombudsrat) von besonderer Bedeutung für die Steuerung des SGB II. Ihre 
Relevanz für die spezifische Fragestellung dieser Evaluation (§ 6c) ist allerdings verhältnismäßig gering. 

8 Unser Dank gilt insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BA und des Deutschen Landkreistages, 
die uns eine Vielzahl veröffentlichter und unveröffentlichter Dokumente zur Verfügung stellten. 
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SGB II-Einrichtungen und den zugehörigen Agenturen sowie Vertretern der kommunalen 
Sozialverwaltungen Experteninterviews geführt. In den 16 Bundesländern wurde ein stan-
dardisierter Fragebogen eingesetzt, dessen Ergebnisse im Folgenden als „WZB-Länderbe-
fragung 2008“ zitiert werden. Zudem wurden zu ausgewählten Aspekten Fragen in den IAW-
SGB-II-Organisationserhebungen platziert und ausgewertet. 

 

1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 
Im Folgenden werden rechtliche Rahmenbedingungen skizziert, die wesentliche Strukturent-
scheidungen und Verfahrensregeln zur Umsetzung des SGB II enthalten. Dazu gehören vor 
allem die Zielrichtung des Gesetzes sowie Finanzierungs- und Aufsichtsregeln.   

Grundlegendes Ziel der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist es, die Eigenverantwortung 
von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (eHb) und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsge-
meinschaft leben, zu stärken und dazu beizutragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unab-
hängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll 
eHb bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Le-
bensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können (§ 1 SGB II). 

Das SGB II ist als ein kombiniertes Arbeitsmarkt- und Fürsorgegesetz konzipiert und knüpft 
an das Konzept des aktivierenden Sozialstaats (vgl. Mezger/West 2000 und Abschnitt C.5.1) 
und den Grundsatz des Fördern und Forderns an (vgl. Dingeldey 2007). 

Im Bereich des Förderns orientiert sich das SGB II stark an den Instrumenten des SGB III, 
indem es im § 16 Abs. 1 den eHb den Zugang zu einem Großteil der SGB III-Instrumente 
eröffnet. Über die SGB III-Leistungen hinaus können weitere Leistungen erbracht werden 
(vgl. Abschnitt B.1.3.4.3), beispielsweise Schuldnerberatung, Suchtberatung und psychoso-
ziale Betreuung (vgl. im Detail § 16 Abs. 2 SGB II). Daneben definiert das SGB II noch weite-
re Förderleistungen: die Benennung eines persönlichen Ansprechpartners (pAp) für jeden 
eHb (§ 14 SGB II), die Erstellung einer Eingliederungsvereinbarung (EGV) mit jedem eHb 
(§ 15 SGB II) sowie für alle diejenigen eHb, die keine Arbeit finden können, die Schaffung 
von Arbeitsgelegenheiten (AGH; § 16 Abs. 3 SGB II). In Gesetzesänderungen wurde der 
Förderkatalog um den Beschäftigungszuschuss (§ 16a SGB II) und ein sogenanntes Sofort-
angebot (§ 15a SGB II) ergänzt, das eHb, die innerhalb der letzten zwei Jahre weder SGB II- 
noch SGB III-Geldleistungen bezogen haben, gemacht werden soll.9 

Deutlich schärfere Regeln als das SGB III normiert das SGB II im Bereich des Forderns. Da-
nach müssen eHb und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen alle 
Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. Die 
eHb müssen aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in Arbeit mitwirken, insbeson-
dere eine EGV abschließen. Wenn eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
in absehbarer Zeit nicht möglich ist, haben die eHb eine angebotene AGH anzunehmen. 

Kernnormen im Katalog des Forderns sind § 10, nach dem fast jede Arbeit zumutbar ist, und 
§ 31 SGB II, der Sanktionen bis hin zum völligen Wegfall aller Leistungen vorsieht (vgl. Ab-
schnitt C.5.1). Die Sanktionsnorm ist innerhalb des Untersuchungszeitraumes durch das Ge-
setz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende10 erheblich verschärft wor-
den. Die politischen Debatten im Vorfeld des FEG waren dabei maßgeblich durch die stei-

                                                 
9 Das Sofortangebot ist allerdings weniger als Erweiterung des Förderspektrums, sondern vielmehr als Kontroll- 

und Sanktionsnorm konzipiert. Dies zeigt sich daran, dass es im Sanktionsparagrafen ausdrücklich erwähnt 
wird und dass der Gesetzgeber vom Sofortangebot Einsparungen in Höhe von 280 Mio. Euro jährlich erwartet 
(BT-Drs. 16/1410: 36). 

10  Das Gesetz wird im Folgenden als „Fortentwicklungsgesetz“ (FEG) zitiert. 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –  
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil B 
 

 19

genden Leistungsempfängerzahlen geprägt. Sie mündeten in eine Missbrauchsdebatte, die 
wesentlich durch eine Veröffentlichung des BMWA unter dem damals zuständigen Minister 
Clement geprägt wurde, in der dieser die geringe Hemmschwelle für Sozialbetrug beklagte 
(BMWA 2005b:10). 

Durch insgesamt 26 Gesetzesnovellen des SGB II (vgl. Tabelle zu B.1.2 in Teil A des Me-
thodenanhangs), und damit eine nahezu permanente Re-Regulierung einzelner Aspekte, 
denen immer auch (teilweise erheblicher) Anpassungsaufwand in den Verwaltungsverfahren 
(vgl. Abschnitt C.1.5) folgte, bestand innerhalb des Untersuchungszeitraumes eine hohe 
Rechtsunsicherheit bei der Umsetzung des SGB II.11 Diese schlägt sich u.a. in einer hohen 
Zahl von Widersprüchen und Klagen nieder. Verstärkt wird diese Rechtsunsicherheit durch 
die Verlagerung der Zuständigkeit von den Verwaltungs- auf die Sozialgerichte, da sich die 
Sozialgerichte nur teilweise auf die Urteile der Verwaltungsgerichte zum BSHG beziehen.12 

Mit den Gesetzesnovellen wurden zumeist auch Governancestrukturen verändert, die unmit-
telbare Verfahrensvorgaben für die lokale Umsetzung des SGB II darstellen, so z.B. die flä-
chendeckende Einführung von Außendiensten zur Vermeidung von Leistungsmissbrauch 
und die Einführung des Sofortangebots nach § 15a mit dem FEG (vgl. Abschnitt C.2.1.3.1), 
die Klarstellung der Zuständigkeiten für die Arbeits- und Ausbildungsvermittlung mit dem 
FEG und die Rückführung von Jugendlichen in die elterlichen Bedarfsgemeinschaften mit 
dem „Gesetz zur Änderung des SGB II und anderer Gesetze“ (vgl. Abschnitt C.3.2), die Ein-
führung neuer Instrumente (vgl. Abschnitt B.1.3.2.3 und C.4.3) oder die Veränderung der 
Höhe von Regelleistungen und Beitragssätzen zu Sozialversicherungen. 

Während die Regelungen für das „Fördern und Fordern“ und die häufigen Rechtsänderun-
gen in der Regel für alle drei Formen der Aufgabenwahrnehmung gleichermaßen gelten, un-
terscheiden sich die finanziellen Anreizstrukturen und die Aufsichtsregeln zwischen den 
Formen der Aufgabenwahrnehmung. 

Die Finanzierung des SGB II und die daraus folgende Kostenverteilung zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen war einer der politisch umstrittensten Punkte im Gesetzgebungsverfah-
ren. Der erst im Vermittlungsausschuss gefundene Kompromiss (vgl. BT-Drs. 15/3495) sollte 
gewährleisten, dass die Kommunen durch die Einführung des SGB II insgesamt um 2,5 Mrd. 
Euro jährlich entlastet werden. Im Ergebnis übernimmt der Bund die Kosten für die Leistun-
gen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, soweit sie von der BA erbracht werden (dies gilt 
auch im Falle der Wahrnehmung der alleinigen Trägerschaft der Kommune), für die Verwal-
tung (mit Ausnahme der Aufwendungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II) und beteiligt 
sich mit (zunächst) 29,1 % an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Die Kommunen über-
nehmen die Kosten für Unterkunft und Heizung abzüglich des Bundesanteiles, für spezielle 
Eingliederungsleistungen gem. § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1–4 SGB II, für einmalige Leistungen 
gem. § 23 Abs. 3 SGB II, für Personal und Sachmittel im Bereich der Wohnungsfürsorge und 
für Wohnkosten anderer Sozialleistungsempfänger. Im Modell der zkT fallen dabei Finanzie-
rungsverantwortung durch den Bund und Aufgabenverantwortung durch die Kommunen 
strukturell auseinander (vgl. Abschnitt B.1.3.2.2).  

Die Aufsicht über die zkT obliegt den zuständigen obersten Landesbehörden. Sie ist in allen 
Bundesländern mit Ausnahme Bayerns, Sachsens und Nordrhein-Westfalens13 als 

                                                 
11 Ein Richter des Bundessozialgerichts bezeichnete das SGB II als „Pandorabüchse von Problemen“ (vgl. 

Spellbrink 2005: 196). 
12 Allerdings wurde dadurch die Rechtssprechung für das SGB II und das SGB III in einer Instanz gebündelt. 
13 Diese Länder definieren in ihren Landesausführungsgesetzen die Aufgabenerbringung der zkT als Pflichtauf-

gaben nach Weisung und schreiben deshalb Fachaufsicht fest. Nordrhein-Westfalen will darüber hinaus Ziel-
vereinbarungen zur Umsetzung des SGB II mit den kommunalen Trägern schließen. 
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Rechtsaufsicht ausgestaltet. Das lässt diesen Kommunen angesichts der kommunalen 
Selbstverwaltung einen großen Spielraum bei der Umsetzung, weil sie keinen fachlichen 
Weisungen unterliegen. Da der Bund die finanziellen Aufwendungen der Grundsicherung 
auch in den zkT trägt, ist der Bundesrechnungshof berechtigt, die Leistungsgewährung in 
diesen beauftragten Kommunen zu prüfen (vgl. Abbildung B.1.2-1). 
 
Abbildung B.1.2-1: Governancestrukturen bei zugelassenen kommunalen Trägern 

 
Im ARGE-Modell mischen sich die Aufsichtsrechte des Bundes und der Länder. Die zustän-
digen obersten Landesbehörden führen die Aufsicht über die ARGEn als Organisation im 
Benehmen mit dem BMAS. Zugleich hat das BMAS die Fach- und Rechtsaufsicht über die 
BA, soweit diese Leistungen nach dem SGB II erbringt, und die Bundesländer führen die 
Aufsicht über die kommunalen Träger, soweit sie Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-
4, §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II erbringen. Die Bundesländer haben mit Ausnahme Bayerns 
und Nordrhein-Westfalens diese kommunalen Leistungen in den Landesausführungsgeset-
zen zum SGB II als Leistungen der kommunalen Selbstverwaltung definiert und damit recht-
saufsichtliche Verantwortung (vgl. Abbildung B.1.2-2).14 

Bei getrennter Aufgabenwahrnehmung (gAw) hat der Bund die Fach- und Rechtsaufsicht 
über die Aufgabenumsetzung durch die BA, das Land die Rechtsaufsicht über die Kommu-
nen, soweit diese Leistungen nach dem SGB II erbringen.15 Der Bund kann also die arbeits-
marktpolitische Umsetzung der Grundsicherung in Regionen mit gAw direkt steuern (vgl. Ab-
bildung B.1.2-3). 

 
 
                                                 
14 Bayern hat diese Aufgaben von Beginn an, Nordrhein-Westfalen seit Juni 2007 als Angelegenheiten des über-

tragenen Wirkungskreises bzw. als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung interpretiert und den zuständi-
gen Landesbehörden damit fachaufsichtliche Aufgaben zugeschrieben. 

15 Auch hier gilt dies für alle Länder mit Ausnahme Bayerns und Nordrhein-Westfalens. 
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Abbildung B.1.2-2: Governancestrukturen bei Arbeitsgemeinschaften 

 

Abbildung B.1.2-3: Governancestrukturen bei getrennter Aufgabenwahrnehmung 

 
Die Governancestrukturen der Umsetzung des SGB II sind hochkomplex, weil von der euro-
päischen (beschäftigungspolitische Leitlinien, Europäischer Sozialfonds) bis hin zur lokalen 
Ebene auf mehreren Ebenen Regelungsstrukturen geprägt werden, die im Politikfeld wirken. 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c SGB II - Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008

BMAS

BA

RD

Arbeits-
agenturKuZ

(SGB III) Arge
(SGB II)

Land
(Zuständige oberste 

Landesbehörde, LRH, 
Kommunalaufsicht)

EU 
(EBS/Programme)

DST

DLT

REZ

Dritte

Kreis/kreisfreie 
Stadt

Beirat Ka-Gemeinden

BMFSFJ
/BMBFIAB

Fachverbände

KV- und 
RV-Träger

DStGB

Aufsicht

Finanzielle Anreize

Prozedurale Steuerung

Information/Koordination

BMF

Schwache Verbindung

Starke Verbindung

Governance-Modell für ARGEn nach § 44b SGB II

BRH

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c SGB II - Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008

BMAS

BA

RD

Arbeits-
agenturKuZ

(SGB III)
gAw

(SGB II)

Land
(Zuständige oberste 

Landesbehörde, LRH, 
Kommunalaufsicht)

EU 
(EBS/Programme)

DST

DLT

REZ

Dritte

Kreis/kreisfreie 
Stadt

Ka-Gemeinden

BMFSFJ/
BMBFIAB

Fachverbände

KV- und 
RV-Träger

DStGB

Aufsicht

Finanzielle Anreize

Prozedurale Steuerung

Information/Koordination

BMF

KdU
(SGB II)

Schwache Verbindung

Starke Verbindung

Governance-Modell für gAw

BRH



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –  
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil B 
 

 22

Auf jeder dieser Ebenen gibt es einflussreiche Akteure mit teilweise unterschiedlichen Inter-
essen, die horizontal wie vertikal konkurrieren, aber auch kooperieren.  

Sichtbar wird, dass sich die Formen der Aufgabenwahrnehmung hinsichtlich zentraler Aspek-
te der überregionalen Governancestrukturen deutlich unterscheiden. Dies führt bei den drei 
Formen zu unterschiedlichen Handlungsspielräumen für lokale Akteure. Eine Analyse der 
überregionalen Governancestrukturen muss die Komplexität des Politikfeldes abbilden und 
gleichzeitig die ihm inhärente Dynamik berücksichtigen. Es würde aber zu weit führen, alle 
Beziehungen zwischen allen Akteuren im Politikfeld ausführlich in die Analyse einzubezie-
hen. Deshalb konzentrieren wir uns auf wichtige Aspekte der formellen rechtlichen Rah-
mung, untergesetzliche Vorgaben überregionaler Akteure an die lokalen Einheiten, finanziel-
le Anreizstrukturen für die Grundsicherungseinrichtungen, die vom Bund und den Ländern 
gesetzt werden, sowie auf Formen des überregionalen Informationsaustauschs, die das 
Handeln der lokalen Einheiten strukturieren. 

 

1.3 Durch den Bund und die Bundesagentur für Arbeit gesetzte 
Governancestrukturen 

1.3.1 Einleitung und Fragestellungen 
Der Bund ist der zentrale Akteur bei der Umsetzung des SGB II. Er ist einerseits der Hauptfi-
nanzier der Grundsicherung für Arbeitsuchende: Etwa 78 % (35,5 Mrd. Euro im Jahre 2007) 
der Gesamtkosten des SGB II finanziert der Bund (inkl. BA).16 Rund 13 % des Bundeshaus-
haltes fließen damit in die Finanzierung des SGB II. Andererseits ist er der wichtigste Steue-
rungsakteur im Feld und setzt als Gesetzgeber, als Rechts- und im Bereich der ARGEn und 
gAw (soweit die Bundesagentur Leistungen erbringt) als Fachaufsichtsinstanz und durch un-
tergesetzliche Vorgaben wesentliche Governancestrukturen. Zentrale Fragestellungen in 
diesem Kapitel sind: 

• Nach welchen Maßstäben verteilt der Bund die Mittel für die Eingliederungsleistungen 
und Verwaltungskosten auf die Grundsicherungseinrichtungen? Welche zusätzlichen Mit-
tel akquirieren die Grundsicherungseinrichtungen? Unterscheiden sich die finanziellen 
Anreizstrukturen und Ressourcen nach den Formen der Aufgabenwahrnehmung? 

• Wie kontrolliert der Bund das Handeln der SGB II-Einrichtungen, und wie unterscheidet 
sich dies zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung? 

• Durch welche prozeduralen Governancestrukturen strukturiert der Bund die Leistungs-
erbringung in den SGB II-Einrichtungen? Unterscheiden sich diese Strukturen für die drei 
Formen der Aufgabenwahrnehmung? 

• Inwieweit setzt der Bund daneben auch weiche informationelle Regelungsstrukturen? 
Wie unterscheiden sie sich nach den Formen der Aufgabenwahrnehmung? 

 

1.3.2 Finanzielle Anreizstrukturen 
Die finanziellen Anreizstrukturen der Grundsicherung werden innerhalb des SGB II vor allem 
durch Regeln zur Verteilung von Eingliederungs- und Verwaltungsmitteln und zur Verteilung 
der Finanzierungsverantwortung zwischen Bund und Kommunen bestimmt. Daneben werden 
sie seitens des Bundes auch durch zusätzliche Bundesprogramme geprägt. 

 
                                                 
16 Rund 10 Mrd. Euro und damit ca. 22 % der Gesamtkosten des SGB II tragen die Kommunen. 
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1.3.2.1 Regeln zur Verteilung von Eingliederungs- und Verwaltungsmitteln 
Gemäß § 46 Abs. 2 SGB II legt der Bund fest, nach welchen Maßstäben die Mittel für die 
Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten auf die SGB II-Einrichtungen zu verteilen 
sind. Der Bund berechnet für die Verteilung der Eingliederungsleistungen eine sogenannte 
Grundsicherungsquote, deren Definition und die zugrunde liegenden Stichtage17 sich im Ver-
lauf änderten.18 Darüber hinaus erhalten Grundsicherungseinrichtungen in Regionen mit ei-
ner überdurchschnittlich hohen Grundsicherungsquote bei der Verteilung einen Zuschlag, bei 
anderen mit einer unterdurchschnittlich niedrigen Grundsicherungsquote wird ein Abschlag 
vorgenommen. 

Da aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 der Haushalt nicht rechtzeitig verab-
schiedet werden konnte, gab es im Jahre 2006 bis in den Juni hinein eine vorläufige Haus-
haltsführung des Bundes. Die Mittelzuweisungen erfolgten deshalb scheibchenweise, eine 
mittelfristige Planung von Integrationsstrategien war erschwert. Zudem verhängte der Haus-
haltsausschuss des Bundestages im Sommer 2006 eine Haushaltssperre19 über 1,1 von ins-
gesamt 6,5 Mrd. Euro im EGT. Das hatte zum Teil einschneidende Konsequenzen für die 
Planung des Mitteleinsatzes (vgl. isr/infas/WZB 2007, Kap. 2.1.1). Später wurden Mittel regi-
onal umverteilt. SGB II-Einrichtungen, die ihre EGT-Mittel voraussichtlich nicht in vollem Um-
fang benötigten, gaben auf freiwilliger Basis Mittel im Gesamtvolumen von 116,5 Mio. Euro 
zurück, die SGB II-Einrichtungen zugute kamen, die über bestehende Mittelbindungen weite-
ren Finanzierungsbedarf im EGT angemeldet hatten. Im September wurde die Haushalts-
sperre in Höhe von 230 Mio. der 1,1 Mrd. Euro teilweise aufgehoben. Schlussendlich stan-
den den Grundsicherungseinrichtungen 88 % des ursprünglichen Planungsansatzes zur Ver-
fügung. Die Verteilung verlief allerdings nicht mehr analog zur Verteilungsregel der Einglie-
derungsmittel-Verordnung.  

Im Jahre 2007 setzte der Haushaltsausschuss einen Haushaltsvermerk über 1 Mrd. Euro 
aus dem EGT zur etwaigen Deckung von ALG II-Leistungen, in dessen Folge diese Mittel 
nicht für Förderleistungen zur Verfügung standen. Letztlich standen 5,475 Mrd. Euro EGT-
Mittel und 3,498 Mrd. Euro im Verwaltungshaushalt entsprechend der Verteilungsregeln für 
alle Formen der Aufgabenwahrnehmung gleichermaßen zur Verfügung. Die Veränderungen 
der Berechnungsgrundlagen und die unterschiedliche Größenordnung des Gesamt-EGT ha-
ben im Jahre 2007 dazu geführt, dass im Vergleich zum Vorjahr (jeweils Soll-Zahlen) die den 
Einrichtungen zur Verfügung stehenden Eingliederungsmittel zwar im Bundesdurchschnitt 
um 2,2 % reduziert wurden, den einzelnen Einrichtungen aber zwischen 38,9 % mehr und 
27,9 % weniger Ressourcen zur Verfügung standen.20  

Im Bundesdurchschnitt stehen im EGT – jeweils im Vergleich zu den gekürzten Mitteln 2007 
– im Jahre 2008 16,9 % mehr zur Verfügung (in Westdeutschland 18,1 %, in Ostdeutschland 
15 %). Die Veränderungsraten zwischen den Einrichtungen variieren von +41,4 % bis +1 %. 
Den zkT stehen 18,1 % mehr zur Verfügung, den anderen Kreisen und Städten 16,7 % (vgl. 
BIAJ 2008). Für Verwaltungsmittel stehen 3,6 Mrd. Euro zur Verfügung. 
                                                 
17 Als Datengrundlage für 2007 wurden die revidierten Daten zu eHb und Bedarfsgemeinschaften von Juni 2006 

zugrunde gelegt, nachdem 2006 die vorläufigen Oktoberzahlen 2005 herangezogen wurden. Die Anwendung 
unterschiedlicher Monate führt zu Verschiebungen. 2007 sind durch die Verwendung von Junizahlen SGB II-
Einrichtungen mit hoher Sommersaisonbeschäftigung benachteiligt. 2008 wurde der Durchschnitt der Monate 
Januar bis Juni 2007 zugrunde gelegt. 

18 Ausführlich dazu die Eingliederungsmittel-Verordnungen 2005 bis 2008 und isr/infas/WZB 2007: 16 ff. 
19 Hintergrund der Sperre waren befürchtete Mehrausgaben bei den passiven Leistungen, die durch EGT-Mittel 

ausgeglichen werden sollten. 
20 Berechnungsgrundlage ist der EGT ohne die 1 Mrd. Euro zur Deckung von eventuellen Mehrausgaben beim 

Arbeitslosengeld II. Entsprechend gehen die Berechnungen von einem EGT in Höhe von 5,475 Mrd. Euro aus 
(vgl. BIAJ 2006). 
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Erfolge bei der Reduktion der Zahl der Hilfebedürftigen sind mit einer Verringerung der 
Eingliederungs- und Verwaltungsmittel im Folgejahr verbunden. Das führt dazu, dass einer-
seits wirtschaftliches und effizientes Handeln eher nicht strukturell durch die Verteilungsre-
geln21 befördert wird: 

„Ich kenne einen Geschäftsführer in […], der hervorragende Arbeit macht und mein Ohr in die Praxis ist. Der hat 
25 % der passiven Leistungen eingespart durch sehr gute Arbeit, u.a. starkes Netzwerk, Kontakte zu allen Hono-
ratioren vor Ort. Konsequenz seiner Einsparungen ist jedoch, dass er 25 % seiner Leute und des EGT verliert.“ 
(Überregionale Akteur/in) 

Andererseits gilt unter Gerechtigkeitsaspekten zumindest für die Verteilung der Eingliede-
rungsmittel auch, dass Hilfebedürftigen bundesweit gleiche Förderchancen zur Verfügung 
stehen sollten: 

„Die Bindung der Mittelverteilung an Erfolg ist bis jetzt aus praktischen und politischen Gründen nicht weiter ver-
folgt worden. Praktische Gründe setzten voraus, dass es ein hartes und objektives System der Leistungsmessung 
gäbe und ein empirisch getestetes Modell, das zeigt, wie Erfolg mit der Leistungsfähigkeit der Einheit zu tun hat. 
Beides steht nicht zur Verfügung, weshalb es unverantwortlich wäre, das jetzt zu machen. Es ist einfach nicht 
klar, warum wer gut ist. […] Politisch hat es Müntefering auf den Punkt gebracht: Es handelt sich ja um eine ge-
setzliche Leistung für Bedürftige, und es kann nicht sein, dass Menschen, die einer schlechteren Verwaltung als 
andernorts gegenüberstehen, auch weniger Eingliederungsleistungen bekommen. Hat sich das eigentlich mal 
jemand durchdacht?“ (Überregionale Akteur/in) 

Um den negativen Leistungsanreiz zu reduzieren, wurden in der Eingliederungsmittel-Ver-
ordnung 2008 Regeln verändert. Nun orientiert sich die Höhe der Verwaltungsmittel an den 
Entwicklungen in den beiden Vorjahren und Reduktionen werden erst mit Verzögerung ein-
geführt (vgl. Eingliederungsmittel-Verordnung 2008, § 2 Abs. 2). 

Die EGT-Verteilung 2008 erfolgte in zwei Teilen: Während 5,82 Mrd. Euro im „regulären“ 
EGT lokal zur freien Verfügung stehen, sollen weitere 580 Mio. Euro grundsätzlich für das 
neu eingeführte Instrument Beschäftigungszuschuss (§ 16a SGB II) verwendet werden..22 
Zum Ende des Erhebungszeitraumes gab es unterschiedliche Aussagen, ob nicht für den 
Beschäftigungszuschuss verwendete Mittel in den „regulären“ EGT überführt werden kön-
nen.23 

Grundsätzlich ist eine Mittelumschichtung zwischen Eingliederungstitel und Verwaltungsbud-
get (bzw. umgekehrt) möglich. Die Umschichtung ist zu begründen und dem BMAS anzuzei-
gen. Dies wird von vielen SGB II-Einrichtungen genutzt, wobei die große Mehrzahl EGT-
Mittel in den Verwaltungstitel umschichtete (im Jahre 2006 73 % der ARGEn, 64 % der zkT 
und 71 % der gAw). Aber 1 % der ARGEn und 9 % der zkT schichteten auch aus dem Ver-
waltungsbudget in den EGT um (nachrichtlich BMAS).24  

 

 

 

                                                 
21 Anderes gilt für das Verfahren der Zielsteuerung (vgl. Abschnitt B.1.3.4.1). 
22 Die Mittel für § 16a werden nach einer anderen Berechnungsgrundlage als der EGT verteilt (vgl. Eingliede-

rungsmittelverordnung 2008, § 1 Abs. 4). 
23 Entfällt. 
24 Gesetzlich ist den SGB II-Einrichtungen auch eine (Teil-) Übertragung (§ 46 Abs. 3 SGB II) nicht verausgabter 

Mittel aus dem Vorjahr ermöglicht worden. Die Übertragbarkeit ist aber nur möglich, wenn die „übertragenen“ 
Mittel im Haushalt des Folgejahres durch Einsparungen in anderen Haushaltstiteln gedeckt sind. Dies war 
bisher nicht der Fall. 
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Seit dem Inkrafttreten des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch und anderer Gesetze (BGBl. I: 3245) zum 1.Januar 2008 und der Ersetzung des 
Aussteuerungsbetrages durch einen Eingliederungsbeitrag finanziert die BA aus Beitragsmit-
teln hälftig die SGB II-Ausgaben des Bundes für Eingliederungsmaßnahmen und entspre-
chende Verwaltungskosten (vgl. dazu auch Abschnitt C.3.4.2). Inwieweit dies Auswirkungen 
auf die Verteilungsregeln (aber auch auf Strategieentscheidungen der BA im SGB II) hat, 
bleibt Gegenstand künftiger Untersuchungen. 

 

1.3.2.2 Verteilung der Finanzierungsverantwortung zwischen Bund und Kommunen 
Ein zentraler Aspekt der finanziellen Anreizstrukturen ist die (Ver-)Teilung der Finanzie-
rungsverantwortung für das SGB II zwischen Bund und Kommunen (vgl. Abschnitt B.1.2). 

Bei den zkT fallen Finanzierungs- und Aufgabenverantwortung für die Leistungen, die nach 
dem SGB II in Trägerschaft der BA liegen, strukturell auseinander. Sie haben deshalb keinen 
direkten Anreiz, Bundesmittel sparsam einzusetzen. Das BMAS hat deshalb standardisierte 
Verwaltungsvereinbarungen mit den zkT abgeschlossen, in denen sich die zkT zur ord-
nungsgemäßen Leistungserbringung und einem wirtschaftlichen und sparsamen Einsatz von 
Bundesmitteln verpflichten. Außerdem müssen sie dem BMAS auf Anforderung Auskünfte 
erteilen, Unterlagen vorlegen und örtliche Prüfungen ermöglichen und sich zur Einrichtung 
eines Verwaltungs- und Kontrollsystems verpflichten. Im Gegenzug ermöglicht das BMAS 
den zkT eine Beteiligung am sogenannten HKR-Verfahren des Bundes und eine vereinfachte 
Nachweiserbringung (vgl. Abschnitt B.1.3.3.3).25 Die Mittel für ARGEn und gAw werden über 
die BA verwaltet. 

Daneben kommt es in einigen Bereichen des SGB II zu gemischter Finanzierungsverantwor-
tung von Bund und Kommunen: beim kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) an den Perso-
nal- und Verwaltungskosten, der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft 
(KdU) und bei der Regel zur Anrechnung von Einkommen und Vermögen auf das ALG II 
bzw. die KdU. 

Der Bund finanziert die Personal- und Verwaltungskosten für den Vollzug der Aufgaben in 
Trägerschaft der BA, nicht jedoch die Personal- und Verwaltungskosten für den Vollzug 
kommunaler SGB II-Aufgaben. Strittig ist der Umfang der jeweiligen Aufgaben. Das BMAS 
besteht seit März 2006 auf einem KFA in Höhe von 12,6 %, den die Kommunen rückwirkend 
zum 1. Januar 2005 erbringen sollen. Bei den ARGEn war die BA seitens des BMAS an-
gehalten, alle ARGE-Verträge, die einen KFA von weniger als 12,6 % auswiesen, neu zu 
verhandeln. Bei Kommunen, die dazu nicht bereit waren, sprach die BA eine vorsorgliche 
Kündigung des ARGE-Vertrages zum 31. Dezember 2007 aus. Zwei ARGE-Verträge wurden 
letztlich Ende 2007 gekündigt. Eine Reihe anderer ARGE-Verträge konnte nicht gekündigt 
werden, da entsprechende Klauseln nicht vorgesehen waren oder Gerichte Kündigungen für 
nicht rechtskräftig erklärten. Die Höhe des KFA belastete die Beziehungen zwischen dem 
Bund und den Kommunen auch im Fall der zkT. Viele zkT waren lange Zeit nicht bereit, ei-
nen KFA in Höhe von 12,6 % zu akzeptieren (vgl. Abschnitt C.1.5 und isr/infas/WZB 2007: 
20 ff.). Zum Zeitpunkt der Berichtslegung liefen noch etliche Verhandlungen zwischen dem 
Bund und den Kommunen über Rückforderungen des Bundes für die Jahre 2005 und 2006.26 

                                                 
25 Das Verfahren des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens des Bundes (HKR-Verfahren) ermöglicht den 

Kommunen, Bundesmittel direkt und im Voraus aus dem Bundeshaushalt abzubuchen. 
26 Nach der Verabschiedung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Abrechnung der Aufwendungen der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende durch die zkT und für die Bewirtschaftung von Bundesmitteln im automa-
tisierten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes“ im April 2008 besteht für die Kommunen 
künftig die Wahlmöglichkeit zwischen der prüffähigen Einzelabrechnung, der Akzeptanz des Pauschalwertes 
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Die Beteiligung des Bundes an den kommunalen KdU ist direkt im SGB II geregelt. In den 
Jahren 2005 und 2006 war eine Bundesbeteiligung in Höhe von 29,1 % festgesetzt27, für das 
Jahr 2007 wurde die Beteiligung des Bundes für 14 Bundesländer auf 31,2 % und für die 
Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf 35,2 bzw. 41,2 % erhöht. Für die 
Jahre ab 2008 wurde eine Anpassungsformel verankert, die in Verbindung mit der Dritten 
Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BGBl. I: 3141) dazu führt, dass die Höhe 
der Bundesbeteiligung in 2008 für Baden-Württemberg 32,6 %, für Rheinland-Pfalz 38,6 % 
und für die übrigen 14 Länder 28,6 % beträgt.28 Die Beteiligung des Bundes an den KdU 
(sowie die Weitergabe der Wohngeldentlastung seitens der Länder) soll den Kommunen eine 
finanzielle Entlastung in Höhe von 2,5 Mrd. Euro garantieren. Ob dieses Ziel erreicht wird, ist 
nach wie vor strittig. Klar ist dagegen, dass sich die Be- bzw. Entlastungen höchst unter-
schiedlich auf die einzelnen Kommunen verteilen. Ob sie sich auch unterschiedlich auf die 
Formen der Aufgabenwahrnehmung verteilen, muss offen bleiben, bis valide Zahlen zu Be- 
und Entlastungswirkungen auf Kreisebene vorliegen. 

Höchst umstritten ist die Regel zur Anrechnung von Einkommen und Vermögen auf das 
ALG II bzw. die KdU.29 Der Bund besteht auf einer Horizontalberechnung (Bedarfsanteilsme-
thode), die von allen ARGEn und gAw aufgrund der entsprechenden Programmierung in der 
Leistungssoftware A2LL von Beginn an praktiziert wurde. Dagegen wendeten in den Jahren 
2005 und 2006 bis zu 28 zkT ein vertikales Berechnungsverfahren an (Schmachtenberg 
2008: 84). Die Regel ist insofern von erheblicher Bedeutung, als nach horizontalem Verfah-
ren Einkommen und Vermögen zunächst gegen die Geldleistungen des Bundes für die ge-
samte Bedarfsgemeinschaft und erst nachrangig gegen die kommunalen Geldleistungen ver-
rechnet werden. Dagegen wird beim vertikalen Verfahren Einkommen gegen den individuel-
len Bedarf der Person einschließlich ihres KdU-Bedarfs verrechnet, bevor es gegen weiteren 
Geldleistungen des Bundes und der Kommunen für die Bedarfsgemeinschaft angerechnet 
wird. Das BMAS qualifizierte die Anwendung der Vertikalberechnung als rechtswidrig und 
sah sich finanziell geschädigt. Kurzfristig koppelte der Bund einen zkT vom HKR-Verfahren 
ab. Seit Herbst 2007 rechnen nun auch alle zkT Einkommen und Vermögen horizontal an. 
Seitens des Bundes gab es Rückforderungen, die die zkT unterdessen beglichen haben. 

 

1.3.2.3 Sonderprogramme des Bundes zur aktiven Arbeitsmarktpolitik 
Neben dem EGT können die Grundsicherungseinrichtungen Mittel aus Sonderprogrammen 
des Bundes erhalten, beispielsweise aus „30.000 Zusatzjobs für Ältere ab 58 Jahre“, „Per-
spektive 50plus – Beschäftigungspakte in den Regionen“30 oder dem Kommunal-Kombi. 

                                                                                                                                                         
von 12,6 % und einer repräsentativen Organisationsuntersuchung nach methodischen Vorgaben des BMAS. 
Die Kosten einer solchen Erhebung haben die Kommunen zu tragen. 

27 Da die Bruttoentlastung in den ostdeutschen Ländern vergleichsweise gering ausgefallen wäre, werden die-
sen sogenannte Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zusätzlich zur Verfügung gestellt. Diese 
betragen bundesweit 1 Mrd. Euro und werden von allen Ländern (West und Ost), also nicht vom Bund, aus ih-
rem Umsatzsteueraufkommen aufgebracht und den neuen Ländern zur Verfügung gestellt. Es handelt sich 
somit um einen Solidarbeitrag der alten Länder für die neuen Länder, da die neuen Länder aufgrund der gro-
ßen Anzahl an Arbeitslosenhilfeempfängern durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 
stärker belastet sind als die alten Länder. 

28 Bundesdurchschnittlich entspricht dies einem Beteiligungssatz von 29,2 %, nach 31,8 % im Vorjahr.  
29 Im Kern ging es um die Frage, ob das von Mitgliedern einer Bedarfsgemeinschaft erzielte Einkommen vorran-

gig bei diesen Personen bedarfsmindernd einzusetzen (Vertikalberechnung) oder ob das Einkommen gleich-
mäßig auf alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft aufzuteilen ist (Horizontalberechnung). 

30 Bei dem im Oktober 2005 gestarteten Ideenwettbewerb „Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen“ 
wurden 62 regionale Modellprojekte von insgesamt 93 beteiligten Grundsicherungseinrichtungen zur Förde-
rung ausgewählt. Sie wurden über zwei Jahre mit insgesamt 250 Mio. Euro gefördert. Beteiligt waren 77 AR-
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Ob die Grundsicherungseinrichtungen zusätzliche Bundesmittel (wie auch Landesmittel; vgl. 
Abschnitt B.1.4.2) einwerben, ist grundsätzlich formunabhängig, nicht aber unabhängig von 
lokalen Strukturen. Die Einwerbung von Mitteln aus Sonderprogrammen kann zu einer un-
gleichen Mittelverteilung sowohl zwischen den Einrichtungen als auch zwischen den Formen. 
Viele SGB II-Einrichtungen konnten mit Geldern aus Bundes- und Landessonderprogram-
men ihren EGT aufstocken (maximal um 90 %). Die Befragung der Geschäftsführungen der 
SGB II-Einrichtungen ergab, dass die zkT bisher deutlich mehr zusätzliche Mittel einwerben 
als ARGEn und gAw (vgl. Übersicht B.1.3-1). Diese zusätzlichen finanziellen Ressourcen 
sind deshalb auch in der Wirkungs- und Effizienzanalyse zu berücksichtigen. 
 
Übersicht B.1.3-1: Prozentualer Anteil zusätzlicher Fördermittel zum EGT 

 ARGEn in % zkT in % gAw in % 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Keine 26 27 10 12 33 33 

< 10 % 59 57 62 59 62 67 

11–20 % 10 13 14 14 5 0 

21-30 % 4 2 6 4 0 0 

> 30 % 1 1 7 10 0 0 

Mittelwert 6,3 6,0 11,0 12,1 4,3 3,8 

Quelle: IAW-SGB-II-Organisationserhebung 2008. 

   
 
Die Vielzahl im Untersuchungszeitraum neu eingeführter Programme des Bundes erforderte 
eine permanente Anpassung von Verwaltungs- und IT-Strukturen (vgl. Abschnitt B.1.3.4.4). 
Zudem sind die Ausrichtung und der Zeitraum von Sonderprogrammen nicht immer mit den 
bereits vorhandenen Regelinstrumenten oder anderen Sonderprogrammen abgestimmt. Auf 
einhellig positive Resonanz bei überregionalen wie lokalen Akteuren stößt lediglich das Pro-
gramm „Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen“, weil es finanziell gut ausgestattet 
ist und inhaltlich große Gestaltungsspielräume ermöglicht. Dagegen ist das Programm 
Kommunal-Kombi31 nicht ausreichend vom ebenfalls neu eingeführten Instrument Beschäfti-
gungszuschuss (§ 16a SGB II) abgegrenzt, kann wegen seiner Finanzierungsstruktur genau 
in den Regionen, auf die es zielt, kaum eingesetzt werden (vgl. Abschnitt B.1.4.2) und wird 
deshalb auch von den befragten überregionalen Akteuren sehr kritisch bewertet. 

 

1.3.3 Aufsicht und Kontrolle 
Weil das BMAS die Rechts- und Fachaufsicht über die BA hat, soweit diese Aufgaben nach 
dem SGB II erbringt (§ 47 SGB II), kann das BMAS der BA Weisungen erteilen und sie an 

                                                                                                                                                         
GEn (21,9 % aller ARGEn), 16 zkT (23,2 % aller zkT), aber keine gAw. Eine zweite Projektphase unter Einbe-
ziehung weiterer Grundsicherungseinrichtungen startete 2008. Dieses Bundesprogramm erweitert den finan-
ziellen Spielraum für die beteiligten Einrichtungen zum Teil erheblich. 

31 Förderfähig sind insgesamt 79 Regionen mit einer Arbeitslosenquote von mindestens 15 %. Das Programm 
richtet sich an Menschen, die seit mindestens einem Jahr ALG II beziehen und seit zwei oder mehr Jahren ar-
beitslos sind. Das Programm läuft seit dem 1. Januar 2008. 
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seine Auffassungen binden.32 Auf der Basis dieser weitgehenden Aufsichtsregel stimmen 
BMAS und BA  alle wichtigen untergesetzlichen, die Umsetzung des SGB II betreffenden 
Vorgaben der BA an die Agenturen in den Arbeitsgemeinschaften oder in getrennter Aufga-
benwahrnehmung  (vgl. Abschnitt B.1.3.4) ex-ante ab. Dabei stehen neben der Rechtmäßig-
keit immer auch die Zweckmäßigkeit und Angemessenheit der Entscheidungen der BA zur 
Prüfung an. 

Neben dieser ex-ante gesetzten Regelungsstruktur erfolgt ex-post eine abgestufte Prüfung 
der Umsetzung des SGB II durch verschiedene Prüfinstanzen. Der Bundesrechnungshof 
(BRH) prüft auf der Basis des § 46 Abs. 1 SGB II die Umsetzung des SGB II in ARGEn und 
gAw und auf der Basis des § 6b Abs. 3 SGB II die Leistungsgewährung in den zkT. Er ist 
damit die einzige Instanz, die die Umsetzung des SGB II vergleichend in allen drei Formen 
der Aufgabenwahrnehmung kontrollieren kann. Die Interne Revision der BA prüft die Umset-
zung von SGB II-Leistungen in Trägerschaft der BA in ARGEn und gAw. Die Prüfgruppe 
SGB II im BMAS prüft auf der Basis einer Verwaltungsvereinbarung zwischen BMAS und 
den zugelassenen kommunalen Trägern, ob die getätigten Aufwendungen  nach Grund und 
Höhe vom Bund zu tragen sind.  

1.3.3.1 Kontrolle durch den Bundesrechnungshof 
Der BRH prüft die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes auf der Basis der 
Bundeshaushaltsordnung. Prüfmaßstab des BRH sind „Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmä-
ßigkeit des Verwaltungshandelns“ (§ 4 PO-BRH)33. Er unterstützt Bundestag, Bundesrat und 
Bundesregierung durch Information und Beratung in ihren Entscheidungen. Der BRH ent-
scheidet unabhängig, welche Themen wo geprüft werden. Kriterien für die Auswahl von Prüf-
themen sind die finanzielle und politische Bedeutung sowie die prognostizierte Fehleranfäl-
ligkeit von Themen aufgrund fachlicher und rechtlicher Komplexität. Dabei werden Anregun-
gen Dritter, z.B. Prüfbitten des Haushaltsausschusses des Bundestages, nach eigenem Er-
messen berücksichtigt. 

Seit dem Frühjahr 2005 hat der BRH themenbezogene Schwerpunktprüfungen beispielswei-
se der Regelleistungen, des Einsatzes arbeitsmarktpolitischer Instrumente, der Abrechnung 
der Verwaltungsausgaben gegenüber dem Bund, der Angemessenheit von KdU-Leistungen 
sowie der Steuerung und der Organisation der SGB II-Einrichtungen durchgeführt (vgl. BRH 
2006a, 2007a). Die Prüfungen finden in der Regel in zehn bis zwölf SGB II-Einrichtungen 
statt, wobei ARGEn geprüft werden, in zkT aber formal „nur“ Erhebungen stattfinden.34 

Die Prüfberichte werden an die geprüften Einrichtungen (die BA bei ARGEn und gAw) zu-
rückgespiegelt. Die zkT dagegen erhalten nicht den Originalbericht, eben weil sie formal 
nicht geprüft wurden. Die Prüfungsmitteilungen werden dem BMAS vorgelegt. Wenn ARGEn 
geprüft wurden, erhält auch die BA diese Mitteilungen, wobei die Angaben zu zkT anonymi-
siert werden. Die Landesbehörden werden über die Erhebungen in zkT unterrichtet und er-
halten Gelegenheit zur Stellungnahme. Sie können die Berichte an die zkT weiterleiten. 

                                                 
32 Das Verhältnis zwischen BMAS und BA unterscheidet sich damit grundlegend von dem im Rahmen des 

SGB III, wo das BMAS wegen der Selbstverwaltung der BA lediglich Rechtsaufsicht über die BA ausübt. Wäh-
rend sich die Rechtsaufsicht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit des Handelns bezieht, erstreckt sich die 
Fachaufsicht weit über die Prüfung der Rechtmäßigkeit hinaus auch auf Fragen der Zweckmäßigkeit und An-
gemessenheit der Entscheidungen und des Handelns der beaufsichtigten Körperschaften. 

33 Ordnungsmäßigkeit bezieht sich auf die fehlerfreie Ausübung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bun-
des und die Einhaltung dazu bestehender Vorschriften. Wirtschaftlichkeit bezieht sich auf das günstigste Ver-
hältnis von Zweckerfüllung und Mitteleinsatz. Hierzu gehört die Prüfung von Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit 
des Verwaltungshandelns, der Zielerreichung und der Sparsamkeit des Mitteleinsatzes. 

34 Das eigentliche Prüfverfahren unterscheidet sich aber nicht wesentlich zwischen ARGEn und zkT. 
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Über Fragen, bei denen sich die Positionen von BRH und BMAS im Prüfungsverfahren nicht 
annähern, berichtet der BRH in seinen Jahresberichten oder in nicht öffentlichen Sonderbe-
richten an den Bundestag (vgl. BRH 2006a, b; 2007a, b). Der Haushaltsausschuss des Bun-
destages kann nach Anhörung aller Seiten Beschlussvorschläge des BRH durch Beschluss 
in Handlungsverpflichtungen für das BMAS umwandeln. 

Der BRH beschränkt sich in seinem Rollenverständnis nicht auf die Kontrolle der Rechtmä-
ßigkeit und Wirtschaftlichkeit, sondern möchte nach eigenen Angaben durch seine Prüfungs-
tätigkeit und Berichterstattung auch einen grundsätzlichen Beitrag zur Entwicklung des 
SGB II leisten. In dieser Absicht beziehen die Berichte des BRH teilweise weitgehend Stel-
lung zu Fragen der Governance des SGB II, z.B. zum Problem des Auseinanderfallens von 
Finanzierungs- und Aufgabenverantwortung bei den zkT (BRH 2006a: 36 f.) oder zum Aus-
einanderfallen von Gewährleistungs- und Umsetzungsverantwortung in den ARGEn (BRH 
2006a: 32 ff.). Mit den aus seinen Stellungsnahmen abgeleiteten Vorschlägen gestaltet der 
BRH aktiv die Governancestrukturen des SGB II, sei es regulativ oder untergesetzlich struk-
turierend. 

 

1.3.3.2 Kontrolle von ARGEn und gAw durch die Interne Revision der BA 
Die Interne Revision der BA untersteht direkt dem Vorstand der Bundesagentur. Sie prüft 
unabhängig und trennt die Prüfungen im Rechtskreis SGB III und SGB II voneinander. Im 
SGB II werden ARGEn und gAw nach dem gleichen Konzept geprüft. 

Grundsätzlich werden zwei Arten von Prüfungen durchgeführt. Bei vertikalen Prüfungen wird 
regelmäßig die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung in vergleichbaren ARGEn bzw. 
Dienststellen der BA (gAw) geprüft. Sie dienen der BA auch zur Qualitätssicherung und zur 
Überprüfung der Validität dezentraler Steuerungsdaten. Bei horizontalen Prüfungen werden 
spezielle Themen repräsentativ bundesweit vergleichend in einer größeren Anzahl von AR-
GEn und gAw geprüft. Die Auswahl der Themen basiert auf einem detaillierten und formali-
sierten Verfahren der Risikobewertung, das z.B. Kostenintensität von Aufgabenbereichen 
und die Größe von Einrichtungen als Auswahlkriterien nutzt.35 Der Prüfungsplan wird intern 
mit dem Vorstand und anschließend mit dem BMAS abgestimmt, das als Aufsichtsbehörde 
eigene Themen beisteuert. 

Zwischen 2006 und Anfang 2008 wurden Schwerpunktprüfungen u.a. zur Ordnungsmäßig-
keit von Geld- und Eingliederungsleistungen, zur Ausbildungsvermittlung, zum Fallmanage-
ment, zu den sonstigen weiteren Leistungen (SWL), zur Schnittstelle zwischen SGB II und 
SGB VIII bei der Beratung von Jugendlichen und zur Arbeitgeberbetreuung durch die AR-
GEn durchgeführt. Die Ergebnisse werden in Abschlussgesprächen mit den geprüften 
Dienststellen rückgekoppelt. Die zusammenfassenden Berichte werden im Intranet der BA 
veröffentlicht und geben so strukturierende Hinweise auch für nicht geprüfte ARGEn und 
gAw. 

 

1.3.3.3 Finanzkontrolle gegenüber zkT durch das BMAS 
Wie bereits in Abschnitt B.1.3.2.2 beschrieben, hat das BMAS standardisierte Verwaltungs-
vereinbarungen mit den zkT abgeschlossen. Die Einhaltung der darin formulierten Verpflich-
tungen ermöglicht den zkT eine Beteiligung am HKR-Verfahren des Bundes und eine verein-
fachte Nachweiserbringung. 

                                                 
35 Rund 100 Prüfer an fünf, den RD angegliederten Standorten sind für den Bereich SGB II zuständig. Norma-

lerweise werden die großen ARGEn einmal im Jahr und kleinere alle zwei bis drei Jahre geprüft. 
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Nachdem der BRH und in der Folge der Haushaltsausschuss des Bundestages gefordert 
hatten, dass das BMAS seine Kontrolle des Einsatzes von Bundesmitteln verstärken solle, 
stockte  das BMAS die sogenannte „Prüfgruppe SGB II“ ab Anfang 2007 auf  zehn und seit 
Anfang 2008 auf 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf. Das Prüfkonzept der Prüfgruppe 
(vgl. BMAS 2007 f.) sieht standardisierte Prüfungen der Schlussrechnungen aller 69 zkT, 
thematische Schwerpunktprüfungen in jeweils vier bis sechs zkT und Sonderuntersuchungen 
in Fällen des begründeten Verdachts nicht wirtschaftlichen Mitteleinsatzes durch einzelne 
zkT vor.36 Bei begründetem Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit des Einsatzes von Bundes-
mitteln kann das BMAS die Rückerstattungen von Bundesmitteln fordern. Dabei kann es sei-
ne Position damit durchsetzen, mit der Kündigung der Verwaltungsvereinbarung zu drohen. 
In der Folge müsste die Kommune in finanzielle Vorleistung für die Bundesmittel treten und 
alle Ausgaben anschließend mit Einzelbelegen nachweisen. 

Die Prüfgruppe hat Anfang 2008 die Prüfung der Schlussrechnungen aller 69 zkT für das 
Jahr 2005 abgeschlossen und befasst sich zum Zeitpunkt der Berichtslegung dieser Unter-
suchung mit der Prüfung der Schlussrechungen für das Jahr 2006. Bis Oktober 2007 wurden 
in 15 zkT Vor-Ort-Prüfungen durchgeführt, mit 16 zkT wurden Gespräche zu Einzelfragen 
des Mitteleinsatzes geführt. Insgesamt wurden Rückforderungsansprüche von rund 34 Mio. 
Euro geltend gemacht, wovon bis Oktober 2007 rund 35 % erstattet wurden (vgl. BMF 2007). 
Rückforderungsansprüche bezogen sich vor allem auf nicht bedarfsgerechte Mittelabrufe, 
das Verfahren der Einkommensanrechnung (vgl. Abschnitt B.1.3.2.2), getätigte Investitionen 
und Versorgungsleistungen, aber auch auf aus Sicht des BMAS nicht ordnungsgemäßen 
Mitteleinsatz nach § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB II (vgl. Abschnitt B.1.3.4.3). 

Seit September 2007 haben BMAS, BA, Länder, kommunale Spitzenverbände und Praktiker 
in einer Arbeitsgruppe an einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Abrechnung der 
Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch die zkT und für die Bewirt-
schaftung von Bundesmitteln im HKR-Verfahren des Bundes gearbeitet37, um die Verfah-
rensfragen der Bewirtschaftung von Bundesmitteln durch Kommunen im Rahmen der Expe-
rimentierklausel des SGB II untergesetzlich auf eine sichere Basis zu stellen. Sie wurde im 
März 2008 von der Bundesregierung beschlossen, im April vom Bundesrat angenommen 
und trat zum 1. Mai 2008 in Kraft. 

 

1.3.4 Prozedurale Governancestrukturen 
Die Bundesagentur für Arbeit hat für die ARGEn und gAw ein komplexes Unterstützungs- 
und Kontrollsystem aufgebaut, das überwiegend auf Ebene der Regionaldirektionen angesie-
delt ist. Dort existiert ein Geschäftsführer Grundsicherung, in der Regel ein (Programm-)Be-
reichsleiter, die Regionalberatung und der Programmbereich. Innerhalb des Programmbe-
reichs gibt es drei Säulen: Kundenreaktionsmanagement, Programmberatung und Interne 
Beratung. Die Programmberatung unterstützt die ARGEn und gAw, indem sie für fachliche 
Sachfragen (zu Integrationsleistungen, Vermittlung, IT, Recht etc.) zur Verfügung stehen, 
Workshops vorbereiten und den Informationsaustausch mit den ARGEn koordinieren. Die 
Interne Beratung ist als Alternative zur Inanspruchnahme externer Beratungsfirmen konzi-
piert. Die Inanspruchnahme seitens der ARGEn ist freiwillig, die Ergebnisse der Beratung 
 
                                                 
36 Gegen die Schwerpunkt- und Systemprüfungen als aufsichtliche Eingriffe in die Handlungsfreiheit der zkT 

regte sich der Widerstand insbesondere Bayerns, Brandenburgs, Niedersachsens, Hessens, Nordrhein-
Westfalens und Thüringens. Die Kritik bezog sich vor allem auf die fehlende Einbindung der Länder als Auf-
sichtsinstanzen und auf die Reichweite der Prüfungsbefugnisse des BMAS (vgl. Bundestag 2007). 

37 Die Entwicklung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift geht auf eine Forderung des BRH und in der Folge 
des Haushaltsausschusses des Bundestages aus dem Jahr 2006 zurück (vgl. BRH 2006a: 37). 
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bleiben vertraulich. Die Interne Beratung war zunächst nur für die ARGEn konzipiert, in Ein-
zelfällen wurde aber auch die Bereichsleitung SGB II in den gAw beraten. Die Regionalbera-
tung ist zuständig für die (Ziel-)Steuerung (vgl. Abschnitt B 1.3.4.1). Daneben gibt es den Be-
reich „Interner Service“38, der für die Betreuung der ARGEn hinsichtlich Personal, Immobi-
lien, Finanzen und Controlling zuständig ist. 

Für die Schnittstellen zwischen den Agenturen und den zkT sind bei der Mehrzahl der RD 
die Programmbereiche des SGB III verantwortlich. Auch hinsichtlich Fragen des Datenaus-
tausches zeichnet der SGB III-Bereich verantwortlich. 

Auf Agenturebene wird der VG der Agentur für den SGB II-Bereich durch sog. Führungsun-
terstützer (FUT) unterstützt. Abhängig von der Anzahl der ARGEn und gAw im Agenturbezirk 
stehen den VG entsprechende Personalressourcen zur Verfügung. 

Für die zkT steht keine vergleichbare Unterstützungsstruktur seitens des Bundes zur Verfü-
gung. Einige der im Folgenden beschriebenen Strukturierungselemente können von ihnen 
aber freiwillig genutzt werden (vgl. Abschnitt C.1.1). 

 

1.3.4.1 Zielsteuerung 
Ein zentrales Element des New Public Management ist die Steuerung anhand von Kontrakt-
management (Budäus/Conrad/Schreyögg 1998). Auf dem Wege von Zielvereinbarungen 
werden den Organisationseinheiten Ressourcen gegen Leistungsversprechen überlassen. 
Die Steuerung anhand von Output-Größen („management by objectives“) soll die herkömmli-
che Input-Steuerung ablösen. Die Prozessgestaltung und der Einsatz der verfügbaren Mittel 
sollen weitgehend der Umsetzungsbehörde überlassen werden. 

Die Abkehr von der Input-Steuerung hin zu einer Output-Steuerung hat sich in der Arbeits-
verwaltung spätestens mit den sog. Hartz-Reformen und der damit verbundenen Neuaus-
richtung der BA vollzogen (vgl. Ochs 2005: 192 ff., Schütz 2005: 141 ff., Ochs/iso 2006: 
69 ff.). Die Orientierung an Ergebnisgrößen bildet heute das Rückgrat der Steuerung in der 
Bundesagentur für Arbeit im SGB III. Die Agenturen schließen mit der Regionaldirektion Ziel-
vereinbarungen ab, diese wiederum mit der Zentrale. Über Zielnachhaltegespräche bewerten 
dann die Regionaldirektionen den Stand der Zielerreichung je Agentur und steuern bei Be-
darf nach. Auch wenn dieses System noch keineswegs widerspruchsfrei und konsistent funk-
tioniert (ebd.), ist es doch inzwischen ein fester Bestandteil der Steuerungslogik der BA. 

Im SGB II ist der Einsatz von Zielvereinbarungen (§ 48 SGB II) als Steuerungsinstrument für 
die Leistungen in Trägerschaft der BA zwischen dem BMAS (im Einvernehmen mit dem 
BMF) als Aufsichtsbehörde und der BA als nachgeordneter Behörde gesetzlich vorgegeben. 
Für die ARGEn und die gAw haben das BMAS und die BA unter Beteiligung des Deutschen 
Städtetages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes ein komplexes top-
down/bottom-up/top-down-Verfahren zur Zielsteuerung entwickelt, das seit dem Jahr 2006 
zum Einsatz kommt und 2007 erstmals vollständig implementiert wurde (vgl. isr/infas/WZB 
2007: 45 ff.). Es ist auf fünf Zielindikatoren ausgerichtet: (1) Reduzierung der passiven Leis-
tungen; (2) Steigerungen der Integrationsquoten insgesamt, (3) Steigerung der Integrations-
quoten U 25; (4) die Bearbeitungsdauer; (5) Kosten je Integration39 (vgl. Abbildung zu Ab-
schnitt B.1.3.4.1 in Teil A des Methodenanhangs). 

                                                 
38 Der Interne Service wurde in Verbünden zusammengeschlossen. Auch im Bereich Statistik sind Verbünde 

geschlossen worden. 
39 Dieser Zielindikator gilt noch nicht als statistisch valide und wurde deshalb bislang noch nicht beplant. 
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Nach der Aufstellung des Bundeshaushaltes, der unmittelbare Wirkungen auf die Planung 
der Entwicklung der passiven Leistungen hat, bricht die BA mit dem BMAS verhandelte Ori-
entierungswerte auf die einzelnen ARGEn und gAw herunter und versendet diese Werte mit-
tels eines sog. Planungsbriefes.40 Nach Prüfung vor Ort übermitteln die Geschäftsführerin-
nen und Geschäftsführer der ARGEn sowie die Agenturleitungen bei gAw ihre Angebotswer-
te, die seitens der BA einer Plausibilisierung unterzogen werden. Diese plausibilisierten Da-
ten bilden die Grundlage für die Kontraktverhandlungen zwischen dem Vorstand der BA und 
dem BMAS. Das BMAS wiederum muss die Vorschläge der BA mit den Vorgaben aus den 
Haushaltsverhandlungen des Bundes zur Deckung bringen. Dabei kann es zu erheblichen 
Diskrepanzen zwischen den Zielwertvorschlägen der BA und den Vorgaben des Bundes-
haushalts kommen, was neue Abstimmungen zwischen zentraler und lokaler Ebene notwen-
dig machen kann. Am Ende der überregionalen Kontraktverhandlungen steht die bundeswei-
te Zielvereinbarung zwischen BMAS und BA. Die BA-Zentrale bricht die Vorgaben aus die-
sem Vertrag nun entlang der regionalen Vorschläge herunter auf die zehn Regionaldirektio-
nen, die Regionaltypen (vgl. IAB 2006) und auf die einzelnen SGB II-Einrichtungen. 

Diese top-down definierten Zielwerte müssen nun von den Agenturleitungen in allen ARGEn 
mit den kommunalen Partnern in der Trägerversammlung und mit den Geschäftsführungen 
abgestimmt, bei deutlicher Abweichung auch noch einmal bottom-up verhandelt werden. 

Die Regionaldirektion erhält disaggregierte Zielwerte für die jeweilige Region und zusätzlich 
einen Leitfaden, in dem auf Basis der Vergleichtypen dargestellt ist, wie sich die Zielwerte in 
den einzelnen Grundsicherungseinrichtungen widerspiegeln könnten. Ihre Aufgabe ist dann, 
gegensätzliche Zielvorstellungen und sonstige lokale Abweichungen einzelner Einheiten un-
ter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten zu bewerten und zwischen den Einheiten Aus-
gleichsprozesse in Gang zu setzen, um sicherzustellen, dass insgesamt die Werte der bun-
desweiten Zielvereinbarung von den lokalen Einheiten akzeptiert werden. 

Abschließend werden Zielvereinbarungen zwischen den einzelnen Ebenen der BA geschlos-
sen: Die Zentrale schließt einen Kontrakt mit den RD41, diese wiederum mit den Vorsitzen-
den der Geschäftsführungen (VG) der Arbeitsagenturen. Bei den lokalen Zielvereinbarungen 
wird unterschiedlich verfahren. Zum Teil schließt die Geschäftsführung der ARGEn eine Ziel-
vereinbarung mit der Trägerversammlung, zum Teil auch nur mit dem VG der Agentur (vgl. 
ausführlicher zum Zielplanungsprozess isr/infas/WZB 2007: 44 ff., BA 2008c). Wenn auf lo-
kaler Ebene keine Zielvereinbarung zustande kommt, gibt der VG der Agentur die Ziele vor. 
Über die Bundesziele hinaus werden vor Ort oft noch zusätzliche lokale Ziele vereinbart (vgl. 
Abschnitt C.1.2). 

Bei den gAw schließt die Agenturleitung analog zum SGB III die Zielvereinbarung direkt mit 
der RD. Allerdings ist der Verhandlungsspielraum, um von den top-down übermittelten Wer-
ten abzuweichen, deutlich geringer. Anders als in den ARGEn, in denen die Kommune als 
Vetoplayer in der Trägerversammlung sowohl den Geschäftsführerinnen und Geschäftsfüh-
rern als auch den Agenturleitungen größere Spielräume gegenüber überregionalen Vorga-
ben verschafft, ist der Zielsteuerungsprozess in den gAw letztlich ein Top-down-Prozess. 

Auch die Zielnachhaltung läuft nach einem abgestuften Verfahren. Monatlich führt die Zen-
trale Zielnachhaltegespräche mit den RD, diese (im Wesentlichen über die Regionalberate-
rinnen und Regionalberater) mit dem VG der Agentur und dieser wiederum mit der Ge-

                                                 
40 Diese Orientierungswerte sind von der BA-Zentrale auf die einzelnen Regionaltypen heruntergebrochene Vor-

stellungen zur Leistungssteigerung auf der Basis von Erfahrungswerten des Vorjahres unter Berücksichtigung 
erwarteter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. 

41 Hier ist 2007 ein zusätzliches funktionales Ziel vereinbart worden, die Anerkennung von § 4 der Rahmenver-
einbarung zu erhöhen. 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –  
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil B 
 

 33

schäftsführung der ARGE. Sanktionen bei Zielverfehlung sind bislang konzeptionell (noch) 
nicht vorgesehen, allerdings resultierten – nach Aussagen aus einzelnen Regionaldirektio-
nen – aus erheblichen Zielabweichungen bereits Ablösungen von ARGE-Geschäfts-
führerinnen und Geschäftsführern. 

Nachdem 2006 noch kein formeller Kontrakt zwischen BMAS und BA zustandegekommen 
war, sowie örtliche Zielvereinbarungen – wenn überhaupt – erst Mitte 2006 abgeschlossen 
wurden,  lief der Zielvereinbarungsprozess für 2007 relativ planmäßig ab: 98 % der ARGEn 
und gAw beteiligten sich mit der Meldung von bottom-up-Werten. Die bundesweiten Zielver-
einbarungen wurden – fast einen Monat verzögert – am 7. Februar verabschiedet. Damit ver-
schob sich auch der lokale Zielvereinbarungsprozess jeweils bis in den April des Jahres. 
2008 verlief der Prozess ähnlich ab. 
 
Übersicht B.1.3-2: Orientierungswerte, Angebotswerte42 und Zielwerte des Kontraktes 

im Zielsteuerungsprozess 2007 und 2008 (in Prozent) 

 
Zielindikator 

Orientie-
rungswerte 
(top-down) 

Angebotswerte 
(bottom-up) 

Vereinbarte 
Zielwerte 

Differenz 
zwischen Ori-

entierungs- und 
Zielwert 

 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Integrationsquote +9,1 +11,9 +8,5 +9,8 +8,7 +10,3 –4,4 –13,4

Integrationsquote 
U 25  +9,7 +9,6 +9,3 +8,3 +9,5 +8,9 –2,1 –7,3

Passive Leistungen  –4,0 –8,0 –2,8 –5,5 –3,5 –6,5 –12,5 –18,8

Dauer Antragsbear-
beitung in Tagen 15  10 15 – 15 10   -

Anmerkungen: +/– beziehen sich auf die Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert. 

Quelle: nachrichtlich BA. Werte in Spalten 2 und 3 sind Durchschnittswerte.           
 
Die größten Diskrepanzen zwischen den top-down vorgeschlagenen Orientierungswerten 
und den Angebotswerten aus dem bottom-up-Prozess ergaben sich sowohl 2007 als auch 
2008 beim Indikator „Passive Leistungen“: Top down wurde eine Reduzierung von 4 % 
(2007) bzw. 8 % (2008) anvisiert. Im bottom-up-Prozess boten die ARGEn und gAw nur eine 
Reduzierung von 2,8 % bzw. 5,5 % (vgl. Übersicht B.1.3-2). 

Die Konflikte um diesen Indikator bezogen sich nicht nur auf die Höhe der Orientierungswer-
te, sondern auch darauf, dass die Orientierungswerte 2007 nicht regional differenziert wur-
den und insbesondere darauf, dass die Entwicklung der passiven Leistungen von den Ein-
richtungen kaum beeinflussbar ist.  

Im Jahr 2007 schlossen 93 % der ARGEn und gAW eine Zielvereinbarung entsprechend den 
Erwartungswerten aus dem Bundeskontrakt, d.h. bei 25 ARGEn  kam es  2007  zu keiner 
oder nur einer unvollständigen Zielvereinbarung.43 Für 2008 lagen noch keine Ergebnisse 
vor. 

                                                 
42  Von den Regionaldirektionen gemeldete, zum Teil plausibilisierte Werte. 
43 Angaben der BA-Zentrale. 
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Auf Bundesebene wurden 2007 alle Zielwerte im Kontrakt erreicht oder übertroffen, aller-
dings basierten die Zielwerte auf einer Konjunkturprognose aus dem vorherigen Herbst, die 
von der unerwartet positiven Wirtschaftsentwicklung  schnell übertroffen wurde.44 

Die zkT sind am hier beschriebenen Zielvereinbarungsprozess nicht beteiligt, denn sie erfül-
len die Aufgaben als Träger eigenverantwortlich (vgl. Abschnitt C.1.2). 

 

1.3.4.2 Statistik und Controlling 
Nach § 53 in Verbindung mit § 51b SGB II ist die BA für die gesamte SGB II-Statistik zustän-
dig. Der Aufbau der Statistiken vollzieht sich in zwei Strängen: (1) Statistiken auf der Basis 
der IT-Fachverfahren der BA für ARGEn und die Agenturen mit gAw; (2) Statistiken auf der 
Basis der Datenlieferungen über den XML-Standard XSozial-BA-SGB II für alle Leistungen 
der zkT und für kommunale Leistungen aus Kommunen in Regionen mit gAw und kommuna-
le Eingliederungsleistungen, sofern sie nicht der ARGE übertragen wurden. 

Um vergleichbare Daten für die drei Formen der Aufgabenwahrnehmung in größerem Um-
fang bereitzustellen, haben sich die Kommunalen Spitzenverbände, das BMAS und die BA 
darauf verständigt, einen Datenpool mit „SGB II-Kennzahlen für interregionale Vergleiche“ zu 
schaffen. Die erstmals im Januar 2007 veröffentlichten Kennzahlen umfassen grundlegende 
wirtschaftliche und soziale Rahmendaten, zur Struktur, Entwicklung und Beendigung der Hil-
febedürftigkeit, zu SGB II-Leistungen und Sanktionen, Einkommen und Arbeitslosigkeit von 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und deren Aktivierung sowie die Ausgaben für aktive Leis-
tungen erwerbsfähiger Hilfebedürftiger. 

Die Leistungs- und Arbeitslosenstatistik aus den zkT gelten inzwischen als vergleichbar, 
auch wenn Daten, die aus unterschiedlichen Datensystemen stammen, prinzipiell vorsichtig 
zu interpretieren sind. Problematisch und kontrovers sind vor allem die Kennzahlen zu För-
dermaßnahmen und die darauf aufgebauten Eingliederungsbilanzen. Mit dem FEG sind die 
zkT seit Juli 2006 für das Erstellen von Eingliederungsbilanzen nach § 54 SGB II zuständig 
geworden. Auf der Basis der Statistikmeldungen nach § 51b SGB II werden durch die BA die 
Daten für die Eingliederungsbilanzen der zkT aufbereitet und zusammengefasst. Die Inter-
views im Rahmen der Substichprobe ergaben, dass es zwischen den Daten, die die zkT lie-
fern, und den Daten, die die BA-Statistik ausweist,, Diskrepanzen gibt, die keine der beiden 
Seiten ausreichend erklären kann (vgl. auch Abschnitt C.1.4.3). Einige zkT sehen sich zu-
dem durch die mit den statistischen Festlegungen tendenziell verbundene Standardisierung 
ihrer Leistungsprozesse in ihren Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt. 

Den ARGEn und den gAw bietet die BA zur Unterstützung umfangreiche Daten für Control-
ling- und Statistikzwecke. Angelehnt an das SGB-III-Cockpit (vgl. WZB/infas 2006) steht ih-
nen ein sog. S2S-Cockpit zur Verfügung, um die Zielerreichung kontinuierlich auf Teamebe-
ne beobachten und bei Bedarf nachsteuern zu können. Zudem ermöglicht der „operative Da-
tensatz“ den ARGEn und gAw Auswertungen aus der Leistungssoftware A2LL (vgl. hierzu 
die Abschnitt C.1.2.4 und C.1.2.5). 

 

1.3.4.3 Organisations-, Verfahrens-, und fachliche Vorgaben 
Als zentraler Akteur bei der Umsetzung der Grundsicherung einerseits und als nachgeordne-
te Behörde (soweit es das SGB II betrifft; vgl. auch Oppermann in Eicher/Spellbrink: 724) 
des BMAS andererseits setzt die BA prozedurale Regelungsstrukturen über „Geschäftsan-
                                                 
44  Nach Angaben der BA wurden 2007 letztlich folgende Steigerungen gegenüber 2006 erreicht: Integrationen 

+18,2 %; Integrationen U 25 + 22 %; Reduzierung passiver Leistungen - 5,2 %. 
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weisungen SGB II“, „Informationsbriefe SGB II“ (Bereitstellung von Arbeitshilfen und Konzep-
ten) und „Verfahrensinformationen“.45 Dabei haben Arbeitshilfen für die ARGEn Empfeh-
lungscharakter, aber für die gAw in der Regel Weisungscharakter. 

Die konkrete Gestaltung des Produktionsprozesses liegt grundsätzlich im Ermessen der 
Grundsicherungseinrichtungen. Allerdings hatte die BA bei den ARGEn und gAw zunächst 
stark darauf gedrängt, dass diese das Geschäftsmodell der Arbeitsagenturen (Kundenzen-
trum der Zukunft; „KuZ“) mit seinen stark standardisierten Organisationsformen und Abläufen 
(vgl. WZB/Infas 2006: 15 ff.) übernehmen. Dies führte dazu, dass die gAw und die ARGEn 
viele Organisationselemente aus der gerade reformierten Agentur für Arbeit übernommen 
haben: einen zentralen Empfang, eine Eingangszone, in der einfache Anliegen sofort bear-
beitet werden, die Trennung von Leistungssachbearbeitung und Fallmanagement bzw. Ver-
mittlung, Beratung an verbindlich festgelegten Terminen sowie einen speziellen Bereich, der 
Arbeitgeberanliegen beantwortet und Vermittlungsvorschläge unterbreitet. Unter anderem, 
weil die BA in die Organisationshoheit der ARGEn nicht direkt eingreifen kann, ist die Orga-
nisationsvielfalt der ARGEn dennoch deutlich größer als die im SGB III, und nicht alle Ele-
mente des KuZ werden genutzt (vgl. Abschnitt C.2.1.3). 

Ein zentrales Problem ist, wie angesichts der geteilten Trägerschaft für das SGB II gemein-
same Entscheidungen beider Leistungsträger in den ARGEn getroffen werden. Die ARGE-
Verträge sehen eine Trägerversammlung vor. Zum Abbau von Steuerungsdefiziten in den 
ARGEn (vgl. Abschnitt C.1.1) vereinbarten BMAS, BA, DST und DStGB im August 2005 die 
sog. „Rahmenvereinbarung zur Weiterentwicklung der Grundsätze der Zusammenarbeit der 
Träger der Grundsicherung in den Arbeitsgemeinschaften“. Sie stellte den Versuch dar, zwei 
grundsätzliche Governanceprobleme des SGB II in den ARGEn zu lösen: die Pattsituationen 
in Trägerversammlungen, in denen beide Träger gleiche Stimmanteile haben, und das Prob-
lem der Zuschreibung von Verantwortung an beide Leistungsträger. Gegen die Einhaltung 
von Mindeststandards und die Beteiligung am Zielvereinbarungs- und Controllingprozess der 
BA für das SGB II sollte den ARGEn mehr dezentraler Handlungsspielraum eingeräumt und 
auf Weisungen seitens der BA weitgehend verzichtet werden.46 Zusätzlich wurde den Kom-
munen angeboten, die Stimmenmehrheit in der Trägerversammlung und damit in der ARGE 
„die Führung und Verantwortung“ zu übernehmen. 

Nicht zuletzt als Reaktion auf die Kritik des Bundesrechungshofes vom Sommer 2006 an 
dieser Vereinbarung und der unklaren Verantwortungszuschreibung (vgl. Abschnitt B.1.3.3.1) 
hatten das BMAS und die BA im Januar 2007 mit dem sog. Rollenpapier47 ihre Position zur 
Steuerung der ARGEn geklärt bzw. anders als in der Rahmenvereinbarung definiert. Darin 
wird nun auf die getrennte Auftraggeberfunktion der Agenturen und der Kommunen für ihre 
jeweiligen Leistungen verwiesen. Die Agentur wird „als Auftraggeber eines gesetzlichen bzw. 
rechtsgeschäftlichen Auftrags gegenüber der ARGE“ verstanden, die bei Bedarf Weisungen 
zur Leistungserbringung und zur Einhaltung der Zielvereinbarungen erteilen kann. Das Rol-
lenpapier stellt heraus, was in der Logik der Arbeitsgemeinschaft aus Sicht des BMAS 
grundsätzlich angelegt ist: Im Ernstfall kann und muss jeder Leistungsträger Entscheidungen 

                                                 
45 Aufgrund der Überschneidungen in den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten des SGB III und des SGB II sind 

auch die „Handlungsempfehlungen/Geschäftsanweisungen“ (HEGA) für den Rechtskreis SGB III für die AR-
GEn und gAw relevant. 

46  Dennoch stieg die Zahl der Geschäftsanweisungen insgesamt von 17 im Jahre 2005 kontinuierlich auf 54 im 
Jahre 2007. Auch die Zahl der im Rahmen der Gewährleistungsverantwortung erteilten Geschäftsanweisun-
gen stieg: von 14 im Jahre 2005 auf 32 im Jahre 2007. Dennoch blieb die Anzahl der Weisungen im SGB II 
deutlich unter der des SGB III (184 im Jahre 2007) (nachrichtlich BA).   

47 „Die Arbeitsgemeinschaften und ihre Träger im SGB II“, Schreiben vom 12. Februar 2007 an die Vorsitzenden 
der Geschäftsführung der Arbeitsagenturen. 
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über die Erbringung der ihm jeweils übertragenen gesetzlichen Aufgaben allein treffen. Dies 
hat auch das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 20.12.2007 bestätigt. 

Die Mischverwaltung in den ARGEn wurde vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil  
als einer der zentralen Punkte dafür bewertet, die ARGEn für nicht verfassungskonform zu 
erklären. Für den Übergangszeitraum des Fortbestehens der ARGEn in ihrer heutigen Form 
wirken die in ihr angelegten Governancestrukturen, die interne Steuerung erschweren, aber 
fort. 

Diese Mischverwaltung führt dazu, dass Organisations- und Verfahrensvorgaben eines Leis-
tungsträgers immer auch die Bereiche des anderen Trägers berühren. Das zeigte sich An-
fang 2008 auch bei der Einführung eines Organisations- und Geschäftsstellenplans (OGP) 
für die ARGEn durch die BA (vgl. Abschnitt B.1.3.4.4), der indirekt auch den Einsatz kommu-
nalen Personals in den ARGEn betrifft. 

Das SGB II (§ 54 Satz 3) fordert von der BA, Indikatoren zu entwickeln, die den Integrations-
fortschritt der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen abbilden, wenn es nicht unmittelbar gelingt, 
sie in Arbeit zu vermitteln. Vor diesem Hintergrund hat die BA eine Kundendifferenzierungs-
logik, die sog. Betreuungsstufen, entwickelt. Die Differenzierung erfolgt zunächst in vier Ka-
tegorien, die den Unterstützungsbedarf widerspiegeln sollen: Integrationsfern (IF), Stabilisie-
rungsbedarf (IG), Förderbedarf (IK) und Integrationsnah (IN). Für erwerbstätige Hilfebedürfti-
ge wurde eine fünfte Kategorie gebildet („I – Integriert, aber weiterhin hilfebedürftig“). Ein 
Tool zur Differenzierung der Hilfebedürftigen in die Betreuungsstufen wurde im Sommer 
2006 in VerBIS implantiert. Seitdem werden die Unterstützungsbedarfe der eHb mit diesem 
Instrument abgebildet.48 Auch die zkT nehmen in ähnlicher Form Kundendifferenzierungen 
vor. Allerdings verwenden die zkT dabei kein einheitliches System, und die IT-Systeme bil-
den diese Differenzierung unterschiedlich ab (vgl. Abschnitt C.4.1). 

Die BA definiert in ähnlicher Form, aber mit größerer Stringenz ihre Geschäftsprozesse im 
SGB III (Kundenzentrum – KuZ). Sobald sich für den Produktionsprozess im SGB II Schnitt-
stellen zum SGB III ergeben, erzeugen diese Geschäftsprozesse des KuZ auch Regelungs-
strukturen für die Grundsicherungseinrichtungen (vgl. Abschnitt C.3). So empfiehlt die BA 
sowohl bei der Ausbildungsstellenvermittlung (vgl. Abschnitt C.3.2) als auch im Reha-
Bereich (vg. C.3.3) die Übertragung der Aufgaben an die Agentur. Zudem empfiehlt sie, dass 
die ARGEn und die Agenturen einen gemeinsamen Arbeitgeberservice einrichten (vgl. Ab-
schnitt C.4.2 und isr/infas/WZB 2007: 233 ff.). Die gAw wurden dagegen seitens der Zentrale 
verpflichtet, „ihre Ressourcen für die AG-orientierte Vermittlung in einem gemeinsamen AG-
Service“ zu bündeln (E-Mail-Info POE/CF/SGB II vom 23. Juli 2007). 

Nach § 16 Abs. 1 SGB II findet der Großteil der SGB III-Instrumente auch im SGB II Anwen-
dung. Entsprechend kommen hier die Verfahrensregelungen des SGB III zum Tragen. Zu-
sätzlich gibt es im SGB II Instrumente, die über die im SGB III zur Verfügung stehenden hi-
nausgehen (vgl. Abschnitt B.1.2, C.4.1 und C.4.3). Zu allen Instrumenten gibt es umfangrei-
che Arbeitshilfen, zum Teil auch Geschäftsanweisungen der BA, an denen sich auch häufig 
die zkT orientieren. 

Am Beispiel der Auseinandersetzung über die „sonstigen weiteren Leistungen“ (SWL) soll im 
Folgenden kurz veranschaulicht werden, welche komplexen Aushandlungsprozesse in Gang 
gesetzt werden, wenn sich die Grundsicherungseinrichtungen nicht oder nur teilweise an 
diesen Arbeitshilfen orientieren (vgl. Abschnitt C.4.3). 

                                                 
48 Anvisiert wird in der BA auch, Integrationsfortschritte als Übergänge von einer Betreuungsstufe in die nächste 

statistisch abzubilden. Allerdings ist das Konzept noch in der Erprobung, und zudem gelten solche Verfahren 
als stark manipulationsgefährdet. 
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Die Arbeitshilfe der BA (2006m) zu SWL vom August 2006 setzte über das durch das Fort-
entwicklungsgesetz eingefügte „Aufstockungsverbot“ hinaus dem Instrument kaum Grenzen 
und betonte lediglich den Vorrang der „Regelleistungen“. Kritische Berichte des Bundesrech-
nungshofes und der Internen Revision der BA zur Anwendung der SWL seitens der Grundsi-
cherungseinrichtungen hatten zur Folge, dass das BMAS den Spielraum zur Anwendung 
deutlich einengte und die BA beauftragte, eine neue Arbeitshilfe in diesem Sinne zu erstel-
len. Damit löste es heftige Kontroversen zwischen dem Bund auf der einen und den SGB II-
Einrichtungen, den Ländern, aber auch der BA auf der anderen Seite aus. 

Vor allem der Gestaltungsspielraum der SGB II-Einrichtungen bei „sonstigen weiteren Leis-
tungen“ ist umstritten. Die juristischen Kommentare zum SGB II interpretieren den Satz als 
Generalklausel für Ermessens-Eingliederungsleistungen (Eicher 2005: 347) und schlussfol-
gern, damit sei der Fantasie keine Grenze gesetzt (Niewald 2007: 256). Dagegen meint das 
BMAS, dass dieser Satz nur in Ausnahmefällen „ergänzende Einzelfallhilfen“ ermöglicht. 

Da der Bund seine Rechtsauffassung nur bei den ARGEn und gAw aufsichtlich durchsetzen 
kann, versuchte er mit den Ländern als Rechtsaufsicht der zkT eine einheitliche Position 
herzustellen. Die Bundesländer wiesen in einem gemeinsamen ASMK-Beschluss die 
Rechtsauffassung des BMAS einstimmig zurück.49 Daraufhin bekräftigte das BMAS seine 
Rechtsauffassung in einem Schreiben vom 21. November 2007 an die zkT. Bei der Vorschrift 
handele es sich nicht um eine „Experimentierklausel im Sinne einer freien Mittelverwen-
dung“, und die „Experimentierklausel (§ 6a SGB II) begründe keinen Sonderstatus für die 
zkT. Die Erprobung innovativer arbeitsmarktpolitischer Ansätze könne „nur innerhalb des be-
stehenden rechtlichen Rahmens“ erfolgen. Angefügt war eine Liste von Beispielen von aus 
der Sicht des Ministeriums unzulässigen Eingliederungsleistungen, die als SWL häufig vor-
kommen („Verbotskatalog“). 

Neben der grundsätzlichen Diskussion um die Interpretation der Gesetzesformulierung eska-
lierte der Streit, insbesondere nachdem Projektförderung in der neuen Arbeitshilfe (Bundes-
agentur für Arbeit 2008e) vom März 2008 ausdrücklich verboten wurde. Damit hat das BMAS 
hier seine Position im Vergleich zur alten Arbeitshilfe, in der Projektförderung ausdrücklich 
erlaubt wurde, vollständig verändert. 

Obwohl in allen Formen der Aufgabenwahrnehmung SWL häufig zum Einsatz kamen (bei 
ARGEn und zkT in ähnlichem Umfang, bei gAw weniger), sehen sich nur die zkT mit finan-
ziellen Regressforderungen seitens des BMAS aufgrund gesetzeswidrigen Einsatzes von 
SWL konfrontiert. Bei den ARGEn und gAw ist keine Rückabwicklung möglich, da sie im Auf-
trag einer nachrangigen Bundesbehörde handeln. Eine Dienstanweisung der BA ermöglicht 
allerdings bei ARGEn und gAW die Prüfung von Regress- und Haftungsansprüchen gegen-
über einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

 

1.3.4.4 Regelungsstrukturen des Personaleinsatzes in der Grundsicherung 
Vier Aspekte sind hier besonders relevant: der Transfer von Personal in die neu geschaffe-
nen Einrichtungen, die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen, tarifliche Regelungen 
und personalvertretungsrechtliche Fragen.50 

Die ARGE verfügt grundsätzlich über kein eigenes Personal. Stattdessen werden Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Agentur und der Kommunalverwaltung in den ARGEn zusam-
mengeführt, bleiben aber arbeits- und dienstrechtlich an ihre bisherige Dienststelle angebun-
                                                 
49 „Positionspapier der Bundesländer zur Anwendung des § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB II – weitere Leistungen“ auf 

Grundlage eines Beschlusses des ASMKs vom 15./16. November 2007. 
50 Für eine ausführliche Debatte dieses Themenkomplexes vgl. Blanke/Trümner (2006). 
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den. Zur Überleitung von Personal in die ARGEn bestanden verschiedene Möglichkeiten, die 
in der praktischen Handhabung der unter Zeitdruck stehenden Gründungsphase vieler AR-
GEn in zwei Hauptformen mündeten: die Dienstleistungsüberlassung und die Personalzu-
weisung. Die BA schloss mehrheitlich Dienstleistungsüberlassungsverträge mit den ARGEn, 
und noch im Mai 2008 hatte die BA in 92 % der ARGEn diese Form gewählt (nachrichtlich 
BA). Das hatte den Vorteil, dass Arbeitsverhältnisse de jure nicht verändert werden mussten 
und die Arbeitgeberrechte bei der BA verblieben. Eine Zustimmung der Beschäftigten und 
die Beteiligung des Personalrats waren nicht erforderlich. Von Nachteil ist allerdings, dass 
die Dienstleistungsüberlassung nur ein sehr eingeschränktes Direktions- und Weisungsrecht 
der Geschäftsführungen vorsieht, was weit reichende Folgen für die Steuerung der ARGEn 
hat (vgl. Abschnitt C.1.3). 

Die zkT hatten im Unterschied zu den ARGEn geringere Hürden der Personalüberleitung zu 
überwinden, da das Personal in der Regel lediglich innerhalb der Kommunalverwaltung 
wechselte. Die für die ARGE typische Trennung zwischen Arbeitgeber und Einsatzort kommt 
zumeist nicht vor, weshalb personalrechtliche Fragen von geringerer Bedeutung waren.51 Im 
Falle einer formalen Privatisierung einzelner Aufgabenbereiche im Zuge der Einführung des 
SGB II wären aber auch in zkT vergleichbare Fragen des Personaltransfers und der Perso-
nalvertretung zu lösen (vgl. Abschnitt C.1.3). 

In den gAw stellte sich das Problem des Personaltransfers nicht, weil beide Leistungsträger 
ihre Aufgaben mit ihrem Personal erfüllen. 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BA und der Kommunen gilt hinsichtlich der Ver-
gütung ihrer Tätigkeit und der Arbeitszeitregelung unterschiedliches Tarifrecht. Mit der Um-
stellung des BAT auf den TVöD bzw. den TV-BA unterscheiden sich wegen des Bestands-
schutzes zudem die Vergütungen langjährig Beschäftigter von denen neu eingestellten Per-
sonals. In der Folge werden vergleichbare Tätigkeiten in Abhängigkeit von Art und Dauer der 
Betriebszugehörigkeit unterschiedlich entlohnt.52 Diese Unterschiede wirken sich am deut-
lichsten innerhalb der ARGEn aus, weil hier vergleichbare Tätigkeiten innerhalb von Teams 
zu unterschiedlichen Konditionen geleistet werden. Sie verursachen in Kombination mit den 
Befristungen aber auch erhebliche Personalfluktuationen zwischen den verschiedenen öf-
fentlichen Arbeitsmarktdienstleistern und in andere Bereiche. 

Im Laufe des Jahres 2007 haben BA-Zentrale, Personalvertretung, Gewerkschaften und 
Vertreterinnen und Vertreter von ARGEn die existierenden Organisationsformen der ARGEn 
in vier Geschäftsmodelle geclustert, um den ausgeübten Tätigkeiten im Zuge des neuen Ta-
rifvertrages (TV-BA) sog. Tätigkeits- und Kompetenzprofile (TuK) zuzuordnen und damit eine 
einheitliche Basis für die Eingruppierung der Beschäftigten nach dem neuen Tarifvertrag zu 
schaffen.53 Als Instrument zur Strukturierung der Tätigkeiten im SGB II und des Controllings 
des Personaleinsatzes hat die BA auf der Basis dieser Geschäftsmodelle einen Organisa-
tions- und Geschäftsverteilungsplan (OGP) entwickelt, mit dem das gesamte Personal unab-
hängig von der Herkunft und dem Status differenziert nach Geschäftsfeld, Stellenwertigkeit, 
Aufgabenumfang und Tätigkeitsprofil erfasst wird. Mit ihm sollen Ressourceneinsatz, Dienst-

                                                 
51 Dies trifft auch für das Personal kommunaler Beschäftigungsgesellschaften zu, wenn Teile des Leistungspro-

zesses an diese ausgelagert wurden. 
52 Als Faustregel gilt, dass langjährig beschäftigtes Personal der Kommunen für gleiche Tätigkeiten am besten 

bezahlt wird, dann folgt langjährig beschäftigtes BA-Personal, sodann Neueinsteiger in die BA und zuletzt neu 
eingestelltes kommunales Personal. 

53 So soll z.B. nur bei einer Organisation nach dem „Organisationsmodell mit KuZ-Elementen“ die Tätigkeiten 
von Bereichs- und Teamleitern tariflich geregelt sein. Damit soll eine Gleichbehandlung vergleichbarer Tätig-
keiten im SGB III und SGB II hergestellt werden. 
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postenbewertung und Organisationsstrukturen im SGB II transparenter und vergleichbar ge-
macht sowie ein Planungstool für die Haushaltentwicklung im SGB II geschaffen werden. 

Ein für alle Formen der Aufgabenwahrnehmung wichtiges Thema war und ist die Ausstattung 
mit und die Befristung von Personal. Der Stellenplan der BA für das SGB II ließ unbefristete 
Neueinstellungen in ARGEn und gAw nicht im notwendigen Maß zu. Deshalb wurde in AR-
GEn und gAw neues Personal zunächst in der Regel befristet (ohne Sachgrund) einge-
stellt.54 Während in den ARGEn auch kommunales Personal zur Erfüllung von Aufgaben in 
Trägerschaft der BA (z.B. als FM oder pAp) eingesetzt wurde und dabei auf den Stellenpool 
der Kommunalverwaltung zurückgegriffen werden konnte, fehlten diese Ressourcen den 
Agenturen in Regionen mit gAw. Um die angespannte Personalsituation zu beheben und 
qualifiziertes befristetes Personal halten zu können, hatte die Bundesregierung der BA im 
Zuge der Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2007 4.000 zusätzliche Stellen genehmigt 
und weitere 750 Stellen für 2008 in Aussicht gestellt. Im November 2007 wurde kurzfristig ein 
Einstellungsstopp verhängt, um eine laufende Erfassung zur Personalsituation in den AR-
GEn für den Haushaltsausschuss des Bundestages nicht zu stören. Ende Dezember 2007 
wurden für das Jahr 2008 weitere 3.000 zusätzliche Dauerstellen im Bereich SGB II aus-
schließlich für die Übernahme bisher befristet Beschäftigter genehmigt. Zudem wurden 5.000 
bisher mit Sachgrund befristete Beschäftigungsverhältnisse bis Ende 2010 verlängert und 
die Zahl befristeter Beschäftigter gedeckelt.55 Nachdem trotz der Schaffung neuer Stellen im 
Jahre 2007 der Anteil befristeter Beschäftigung nicht deutlich zurückging, koppelte der 
Haushaltsausschuss des Bundestages die Zuteilung neuer Stellen im Jahre 2008 an die Ü-
bernahme des OGP der BA oder eines vergleichbaren Berichtssystems durch die ARGEn 
und gAw, um auf diesem Wege die Personalentwicklung im SGB II beobachten und steuern 
zu können (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2008d). 

Auch in den zkT wurde zusätzliches Personal eingestellt, denn Aufgabenumfang und Kun-
denvolumen stiegen im Vergleich zur Umsetzung des BSHG deutlich an. Teilweise konnten 
die zkT zusätzliches Personal aus dem Abbau von Personalüberhängen in anderen Fachbe-
reichen sowie aus kommunalen Personalpools rekrutieren, nicht immer genügten aber diese 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allen fachlichen Anforderungen der SGB II-Umsetzung. Der 
Anteil befristeter Neueinstellungen liegt in den zkT im Mittel höher als in den ARGEn (siehe 
C.1.3). Die Verträge wurden aber häufig mit Sachgrund für den gesamten Experimentierzeit-
raum geschlossen. Im Gegensatz zu den sachgrundlosen Befristungen der BA für ARGEn 
und gAw wurden diese Beschäftigungsverhältnisse mit bis zu sechs Jahren auf deutlich län-
gere Dauer geschlossen. Das erklärt, warum das Befristungsproblem anfangs vor allem für 
die ARGEn, zunehmend aber auch für die zkT wahrgenommen wurde (vgl. Abschnitt C.1.3). 

Schließlich wirken auch personalvertretungsrechtliche Regelungsstrukturen unterschiedlich 
auf die Formen der Aufgabenwahrnehmung. In den ARGEn mit öffentlich-rechtlichem Status 
ist die personalrechtliche Interessenvertretung insgesamt kompliziert. Bei der üblichen 
Dienstleistungsüberlassung bleibt die Personalvertretung der entsendenden Dienststelle zu-
ständig. Für die Geschäftsführung der ARGE bedeutet dies, dass sie mit zwei oder mehr 
Personalrechtssystemen und Personalvertretungen zu tun hat. 

 

                                                 
54 Damit ist nach zwei Jahren oder dreimaliger Verlängerung der Befristung keine weitere zeitliche Befristung 

dieser Beschäftigungsverhältnisse mehr zulässig. 
55 Mit einem entsprechenden Beschluss hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages am 19. Dezember 

2007 auf die Vorschläge des BMAS reagiert. 
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1.3.5 Information und Koordination 
Der Bund versucht indirekt auch über Formen des Informationsaustausches und der Koordi-
nation die Umsetzung des SGB II zu beeinflussen. Insgesamt sind die Aktivitäten aber von 
nachrangiger Bedeutung, weshalb sie hier nur kursorisch angedeutet werden. 

Das bisher quantitativ größte Gremium des Informationsaustausches war der Bundeskon-
gress SGB II, zu dem vom BMAS und der BA alle Grundsicherungseinrichtungen eingeladen 
waren. In Workshops und Podiumsdiskussionen wurde ein umfangreiches Spektrum fachli-
cher Fragen zum SGB II diskutiert (vgl. www.bundeskongress-sgb2.de). 

Zur Einführung des SGB II hatte das BMAS zudem eine Online-Plattform für den Erfah-
rungsaustausch zwischen den Einrichtungen gefördert. Auch die „Fachtagungen Netzwerk 
SGB II“ des Vereins beschäftigungspolitik:kommunal e.V. werden vom BMAS finanziell un-
terstützt (vgl. www.sgb-ii.net). Zudem veranstalten BA bzw. BMAS in regelmäßigen Abstän-
den einen jeweils eigenständigen Erfahrungsaustausch mit den zkT unter Beteiligung von 
Ländern und Spitzenverbänden, bei dem fachliche und Verfahrensfragen diskutiert werden. 

 

1.3.6 Zwischenfazit: Governancestrukturen durch den Bund 
Der Bund ist der zentrale überregionale Akteur zur Gestaltung der Governancestrukturen bei 
der Umsetzung des SGB II und Hauptfinanzier der Grundsicherung. Wesentliche Rege-
lungsstrukturen prägen seitens des Bundes: (1) die Bundesregierung und der Bundestag als 
Gesetzgeber und Entscheider über die grundlegende Finanzausstattung, (2) das BMAS als 
Rechts- und im Bereich der ARGEn und gAw als Fachaufsichtsinstanz (soweit die Bundes-
agentur Leistungen erbringt), (3) die BA-Zentrale in Abstimmung mit dem BMAS bei der 
Entwicklung von Organisations- und Verfahrensvorgaben und (4) der Bundesrechnungshof 
als Kontrollorgan. 

Die finanziellen Anreizstrukturen zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung unter-
scheiden sich vor allem in der Gestaltung der Finanzierungsverantwortung und bei der Ak-
quisition zusätzlicher Ressourcen aus Bundessonderprogrammen. Bei den zkT fallen Finan-
zierungs- und Aufgabenverantwortung für die Leistungen, die nach dem SGB II in Träger-
schaft der BA liegen, strukturell auseinander. Bei ARGEn und gAw dagegen liegen Finanzie-
rungs- und Aufgabenverantwortung auf derselben staatlichen Ebene, weil die Mittel über die 
BA verwaltet werden. Die zkT haben im Mittel mehr zusätzliche Ressourcen für die Förde-
rung ihrer Klientel erschlossen. Die Verteilung der Eingliederungs- und Verwaltungsmittel 
des SGB II unterscheidet sich hingegen nicht strukturell zwischen ARGEn, zkT und gAw. 
Hier waren in den letzten Jahren eher haushaltspolitische Interventionen des Haushaltsaus-
schusses des Bundestages von Bedeutung für die Planbarkeit des Mitteleinsatzes. Die 
Mischfinanzierung in den Bereichen Personal- und Verwaltungskosten (KFA) führte zu lang 
anhaltenden Kontroversen auf verschiedensten Ebenen. In Bezug auf die Kosten der Unter-
kunft (KdU) war vor allem das Verfahren zur Anrechnung von Einkommen und Vermögen 
von Bedeutung. Anfangs wandten einige zkT hier ein anderes Verfahren als ARGEn und 
gAw an.  

Der BRH ist die einzige Instanz, die die Umsetzung des SGB II in allen drei Formen der Auf-
gabenwahrnehmung vergleichend prüfen kann. Er hat in Zusammenspiel mit dem Haus-
haltsausschuss des Bundestages bisher stark auf die Gestaltung der Governancestrukturen 
des SGB II eingewirkt, indem er immer wieder auf Probleme bei der Steuerung von zkT und 
ARGEn durch den Bund bzgl. des Einsatzes von Bundesmitteln hinwies. Berichte des BRH 
stehen den zkT nur über den Umweg über die Aufsichtsinstanz der Bundesländer, der BA 
dagegen direkt zur Verfügung. Die Interne Revision der BA prüft ARGEn und gAw vergleich-
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bar dem Verfahren im SGB III, nutzt dabei die dort gewonnenen Erfahrungen und stellt zu-
sammenfassende Prüfergebnisse allen ARGEn und gAw im BA-Intranet zur Verfügung. Ihre 
Ergebnisse fließen wie die des BRH in Vorgaben der BA an ARGEn und gAw ein. Die Er-
gebnisse der Finanzkontrolle durch die Prüfgruppe des BMAS werden – bisher mit erhebli-
chen Zeitverzug – an die zkT rückgekoppelt. Die Aufsicht über die zkT obliegt den Ländern, 
der Bund hat deshalb keine direkten Durchgriffsmöglichkeiten auf die zkT. Dennoch konnte 
der Bund eine wirkungsvolle Finanzkontrolle praktizieren, weil er mit der Abkopplung der zkT 
vom HKR-Verfahren drohen kann.  

BA und BMAS setzten untergesetzlich unterschiedlich wirksame prozedurale Regelungs-
strukturen. Eine Vielzahl von Weisungen und anderen Vorgaben zur Organisation, zu Ver-
fahren und dem Einsatz von Förderinstrumenten ist zumindest für die gAw i.d.R. bindend. 
Dagegen können die ARGEn teilweise davon abweichen. Der Zielsteuerungsprozess für 
ARGEn und gAw wirkt auf diese stark strukturierend. Mit umfangreichen Controllingtools ste-
hen ARGEn und gAw vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, Prozesse strategisch zu beo-
bachten. Zum Vergleich der Formen der Aufgabenwahrnehmung stehen allen Akteuren sog. 
SGB II-Kennzahlen für interregionale Vergleiche zur Verfügung. Darüber erstellt die BA um-
fangreiche fachliche Arbeitshilfen, die von allen Einrichtungen, auch den zkT genutzt werden 
können. Kommt es allerdings zu unterschiedlichen Rechtsauffassungen zwischen Aufsichts-
instanzen, dann gewinnen diese Arbeitshilfen schnell auch sehr verbindlichen Charakter.   

Im Bezug auf den Personaleinsatz in der Grundsicherung waren anfangs vor allem Fragen 
der Personalüberleitung in die ARGEn zu klären. Der aus strukturellen Gründen resultieren-
de hohe Anteil an befristetem Personal stellte für alle Formen der Aufgabenwahrnehmung  
leistungsbeschränkende Rahmenbedingungen dar. 

 

1.4 Durch die Bundesländer gesetzte Governancestrukturen 
1.4.1 Einleitung und Fragestellungen 
In diesem Abschnitt wird untersucht, inwieweit die Bundesländer steuernd Einfluss auf die 
Umsetzung des SGB II nehmen und welche Governancestrukturen sie dazu geschaffen ha-
ben. Folgende Fragen werden in diesem Abschnitt beantwortet: 

• Welche regulativen Governancestrukturen haben die Bundesländer durch ihre Lan-
desausführungsgesetze geschaffen? Wie wirken diese und die Ausgestaltung der Auf-
sichtsrechte im SGB II auf die praktizierte Rechts- und Fachaufsicht der Bundesländer? 

• Mit welchen finanziellen Anreizstrukturen suchen die Bundesländer, die Umsetzung des 
SGB II zu beeinflussen? 

• Inwieweit beeinflussen die Bundesländer indirekt mit den Mitteln von Information und Ko-
ordination die Umsetzung des SGB II? 

Dabei wird jeweils untersucht, wie sich die von ihnen geschaffenen Governancestrukturen im 
regionalen wie im Modellvergleich unterscheiden. 

 

1.4.2 Landesrecht und Aufsichtspraxis 
Das SGB II weist den Bundesländern unterschiedliche Aufsichtsrechte in den Formen der 
Aufgabenwahrnehmung zu, die von den Landesausführungsgesetzen zum SGB II weiter 
konkretisiert werden (vgl. Abschnitt B.1.2 und Übersicht B.1.4-1). Insgesamt sind die Auf-
sichtsrechte der Länder mit Ausnahme Bayerns so formuliert, dass sowohl hierarchische 
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Eingriffe als auch Beratungen und Verhandlungen „im Schatten der Hierarchie“ (Scharpf 
1991: 629) ermöglicht werden. 

 
Übersicht B.1.4-1: Aufsichtsregeln für die Bundesländer 
 

 

Übersicht B.1.4-2: Häufigkeit von ausgeübter Aufsicht durch die Bundesländer in 
speziellen Themengebieten in den Jahren 2006 und 2007 

 

In der Folge der formenspezifischen Unterschiede in den Aufsichtsregeln lassen sich auch in 
der Aufsichtspraxis Unterschiede zwischen den Formen erkennen, und zwar sowohl in Be-
zug auf die Häufigkeit, mit der die Länder zu speziellen Themen aufsichtlich tätig wurden 
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1,02,82,1Eingliederungsvereinbarungen

1,02,32,3Einsatz von Landesprogrammen

1,02,21,9Einsatz von Sanktionen

1,02,52,1Sonstige Aktivierungsleistungen

1,01,91,7Lohnkostenzuschüsse (LKZ)

1,03,22,2Sonstige weitere Leistungen (SWL)

1,02,92,3Arbeitsgelegenheiten (AGH)

1,82,62,4Kommunaler Finanzierungsanteil an Verwaltungskosten (KFA)

2,03,32,4Berechnung ALG II

2,02,82,8Einmalige Leistungen nach § 23 SGB II

2,82,82,5Leistungen nach § 16 Abs. 2, Satz 2 (1-4) SGB II

3,84,33,9Kosten der Unterkunft

gAw
(n=5)

zkT
(n=13)

ARGE 
(n=16)

F1: In welchen der folgenden Themenbereiche haben Ihre Landesbehörden im Bereich des SGB II gegenüber Grundsicherungsträgern in den 
Jahren 2006 und 2007 Aufsicht ausgeübt?

Skala: 1=nie, 5=sehr häufig, 
Mittelwerte über alle Antworten

Datenbasis: WZB - Länderbefragung 2008
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(vgl. Übersicht B.1.4-2), als auch in Bezug auf die Intensität der ausgeübten Aufsicht (vgl. 
Abbildung B.1.4-1). 

Regelungen zu den Kosten der Unterkunft und den flankierenden kommunalen Leistungen 
wurden besonders häufig thematisiert. Bei zkT spielten darüber hinaus der Einsatz von In-
tegrationsleistungen, besonders SWL und AGH sowie Eingliederungsvereinbarungen eine 
starke Rolle (vgl. Abschnitt C.1.1, C.4.1 und C.4.3). 

Am häufigsten übten die Bundesländer ihre Aufsicht niedrigschwellig mittels Beratungen und 
Aufsichtsgesprächen aus. Es wurden aber auch relativ häufig Unterrichtung eingefordert und 
Prüfungen vorgenommen. Eher selten und bezogen auf konkrete Anlässe in einzelnen 
Grundsicherungseinrichtungen wurden auch Anordnungen, Anweisungen oder förmliche Be-
anstandungen eingesetzt. Im Modellvergleich wurde sowohl beratende als auch kontrollie-
rende Aufsicht insgesamt stärker gegenüber den zkT ausgeübt, was sich auch daraus er-
klärt, dass hier eben nicht nur die kommunalen Leistungen und die Organisation der ARGE 
zu beaufsichtigen sind. 
 
Abbildung B.1.4-1: Häufigkeit des Einsatzes von Aufsichtsmitteln durch die Bundes-

länder56 

 
Kombiniert man die Aussagen aus den Experteninterviews und die Ergebnisse der schriftli-
chen Befragung der Bundesländer, so zeigt sich, dass die Intensität der ausgeübten Aufsicht 
nicht zuletzt von der Interpretation der Aufsichtsregeln, der Ressourcenausstattung der zu-
ständigen Landesbehörden und ihrer Haltung zu den Formen der Aufgabenwahrnehmung 
abhängt. 

                                                 
56 In der hier genutzten Darstellungsform der Box-Plots umfassen die Balken die mittleren 50 % der Angaben. 

Die dicke senkrechte Linie bildet den Median ab. Die beiden Enden der waagerechten Linien außerhalb des 
Balkens zeigen die untersten und obersten 25 % aller Angaben an. Kreise bilden Ausreißer und Sterne Ex-
tremwerte ab.   
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F2: Wie häufig haben Ihre Landesbehörden im Bereich des SGB II gegenüber Grundsicherungsträgern in den Jahren 2006 und 2007 die folgenden Aufsichtsmittel 
eingesetzt? 

Beratung

Kontrolle

Anweisung

Skala: 1=nie, 5=sehr häufig
Kontrolle=(Unterrichtung+Prüfung); Anweisungen=(Anweisung+Beanstandung+Anordnung)

Datenbasis: WZB - Länderbefragung 2008
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So verfügt Hessen über deutlich größere Personalressourcen als die meisten anderen Län-
der und kann auch deshalb systematisch die Vor-Ort-Prüfungen der Prüfgruppe SGB II des 
BMAS (vgl. Abschnitt B.3.3.3) in den zkT begleiten. Die dadurch gewonnenen Einblicke nutz-
te das Hessische Sozialministerium einerseits im Rahmen seiner Rechtsaufsicht, anderer-
seits, um in zwischen Bund und Kommunen auftretenden Konflikten direkt zu vermitteln. An-
dere Bundesländer, beispielsweise Baden-Württemberg, halten sich gezielt mit aufsichtlichen 
Aktivitäten zurück und verstehen sich eher als Moderatoren der Umsetzung des Gesetzes. 

Neben der Struktur der Aufsichtsregeln im Zusammenhang mit dem SGB II ist seitens der 
Bundesländer auch die Kommunalaufsicht für die Umsetzung des SGB II von gewisser Be-
deutung. Speziell jene Kommunen, die sich in einer Haushaltsnotlage befinden, haben 
Schwierigkeiten, ihre freiwilligen Leistungen in den Grenzbereichen zum SGB II aufrechtzu-
erhalten. Von den Kommunalaufsichtsbehörden wurden dabei insbesondere die Angemes-
senheit der KdU, Leistungen im Bereich der Jugendhilfe, aber auch in Bereichen, die unmit-
telbar die Aufgaben nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 - 4 SGB II berühren, kritisch infrage ge-
stellt. So können Kommunen, die sich in Haushaltskonsolidierung oder Haushaltsnotlage be-
finden, auch bei guter Absicht oftmals nicht die kommunalen Beiträge erbringen, die zur Um-
setzung der dem SGB II zugrunde liegenden „Idee der Hilfe aus einer Hand“ notwendig und 
sinnvoll wären. Das betrifft beispielsweise Bereiche der Jugendhilfe und die Förderung 
kommunaler Beschäftigungsgesellschaften. 

„Wir haben zwei kommunale Beschäftigungsgesellschaften vor Ort, die wir als Stadt auch mit 4 Mio. finanzieren. 
Da sind jeweils 1000 Leute im Jahresdurchschnitt beschäftigt. Das Land sagt, Arbeitsmarktpolitik ist für die Kom-
munen eine freiwillige Aufgabe, das dürft ihr nicht machen bei einem defizitären Haushalt. Daher stehen die zur 
Disposition.“ (Sozialdezernent/in ARGE) 

„Wir hatten mal eine Landesjugendkonferenz, da wurden einige Defizite sichtbar. Die Stadt […] macht da noch 
relativ viel, die wurden jetzt aber auch von der Kommunalaufsicht angezählt, ihre freiwilligen Leistungen – auch in 
diesem Bereich – zu überprüfen. Sie müssen noch viele Mio. einsparen und alle freiwilligen Leistungen reduzie-
ren. Das läuft dem Fokus des SGB II auf Jugendliche zuwider.“ (Vertreter/in Landesministerium) 

Bei zkT in Haushaltsnotlagen hatte sich die desolate Haushaltslage schon erschwerend im 
Zulassungsprozess ausgewirkt, und die Kommunalaufsichtsbehörden dürften nun mit Argus-
augen darüber wachen, dass jede mögliche Finanzbelastung dem Bundeshaushalt zuge-
rechnet wird.57 

Betrachtet man die Anzahl der Kreise und kreisfreien Städte, die keinen ausgeglichenen 
Haushalt vorweisen können, wird deutlich, dass Vorgaben der Kommunalaufsicht der Länder 
gerade in wirtschaftlich schwierigen Phasen bundesweit den Handlungsspielraum der Kom-
munen deutlich verengen können. So befanden sich nach den Angaben in der „WZB-Länder-
befragung 2008“ ca. 42 % der Kreise und 53 % der kreisfreien Städte bundesweit in Haus-
haltskonsolidierung bzw. in vorläufiger Haushaltswirtschaft wegen unausgeglichener kom-
munaler Haushalte (vgl. Abbildung zu Abschnitt B.1.4 in Teil A des Methodenanhangs). 

 

1.4.2.1 Rechtsformen der Grundsicherungseinrichtungen und Landesrecht 
Neben Aufsichtsregeln enthalten die Landesausführungsgesetze zum SGB II auch Regelun-
gen zu möglichen Rechtsformen der Grundsicherungseinrichtungen, zu Fragen des Finanz-

                                                 
57 Das zeigt sich auch bei den Problemen, die Kommunen in Haushaltsnotlage mit der Umsetzung des Bundes-

Sonderprogramms „Kommunal-Kombi“ haben. Ohne die finanzielle Unterstützung der jeweiligen Bundeslän-
der könnten viele der dafür vorgesehenen Kommunen das Programm nicht nutzen, da zusätzliche Aufgaben 
den Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Haushaltskonsolidierung zum Opfer fallen. 
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transfers zwischen Bund, Ländern und Kommunen und zur Heranziehung kreisangehöriger 
Gemeinden. 

Der § 44b Abs. 1 Satz 1 SGB II enthält die Regelung, dass ARGEn durch einen privatrechtli-
chen oder öffentlich-rechtlichen Vertrag errichtet werden sollten. Nach § 6a Abs. 6 SGB II 
müssen die zkT „besondere Einrichtungen“ errichten, in denen die Aufgaben nach dem 
SGB II umgesetzt werden. Je nachdem, in welchen Rechtsformen die ARGEn und die be-
sonderen Einrichtungen errichtet wurden, unterscheidet sich der Handlungsspielraum in Be-
zug auf Personal- und Budgethoheit. Die Landesgesetzgebung bestimmt damit den Hand-
lungsspielraum, in welchen Rechtsformen die ARGEn und besonderen Einrichtungen der 
zkT ausgestaltet werden können, entweder grundlegend in der Gemeindeordnung oder im 
Ausführungsgesetz zum SGB II. Deshalb wird hier ein kurzer Überblick über die landesrecht-
lichen Möglichkeiten gegeben. Die Landesausführungsgesetze von Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Thüringen enthalten Regelungen zu 
möglichen Rechtsformen für ARGEn (vgl. Abbildung zu Abschnitt B.1.4 in Teil A des Metho-
denanhangs). In den Stadtstaaten regeln die ARGE-Verträge diese Frage. 

Für die Umsetzungspraxis spielt die Rechtsform der Grundsicherungseinrichtung auch au-
ßerhalb personalrechtlicher Fragen eine Rolle. So können in privatrechtlich organisierten 
Einheiten wegen der im Vergleich zu öffentlich-rechtlichen Einheiten geringeren öffentlichen 
Kontrolle von den internen Führungsgremien grundlegende Entscheidungen schneller und 
politisch reibungsloser herbeigeführt werden. Zudem können privatrechtliche Einheiten un-
abhängiger in Bezug auf die Budgethoheit agieren, weil sie innerhalb eines einmal definier-
ten Wirtschaftsplans relativ selbständig entscheiden können. Umgekehrt unterliegen sie aber 
auch einer geringeren demokratischen Kontrolle, und die Verantwortlichkeit für die Aufga-
benerfüllung ist zwischen Kommunen und den Dritten geteilt. 

Insgesamt waren Ende 2005 nach der IAW-SGB-II-Organisationserhebung (Welle 2006) nur 
5,6 % der ARGEn privatrechtlich und 3,3 % als Anstalten öffentlichen Rechts organisiert. Es 
lassen sich erhebliche regionale Unterschiede ausmachen, die eindeutig auf die Regelungen 
der Landesausführungsgesetze zurückzuführen sind: Alle Anstalten des öffentlichen Rechts 
fanden sich in Niedersachsen. Die Hälfte der hessischen ARGEn war privatrechtlich organi-
siert. Privatrechtliche Organisationsformen fanden sich zudem in Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen. 

Den Daten der gleichen Erhebung zufolge hatten 20 zkT Teile des Leistungsprozesses an 
mehrheitlich kommunale Beschäftigungs-, Service-, Qualifizierungs- oder Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften ausgelagert (vgl. Abschnitt C.2.3). Hier lassen sich zwar aus den Daten 
nicht so eindeutige Bezüge zwischen Rechtsformen dieser Einheiten und dem jeweiligen 
Landesrecht herstellen, dennoch spielen hier vor allem die Gemeindeordnungen und die Ei-
genbetriebsgesetze eine strukturierende Rolle. So hatten 35 % dieser Einheiten die Rechts-
form des Eigenbetriebs gewählt, während in mindestens einem Land das Eigenbetriebsge-
setz diese Form zur Erfüllung der (nichtwirtschaftlichen) Aufgaben des SGB II nicht ermög-
lichte. Daneben fanden sich GmbHs bzw. gGmbHs (zusammen 50 %) und auch hier (kom-
munale) Anstalten öffentlichen Rechts (15 %). Für die Umsetzung der Leistungsprozesse 
von Bedeutung ist bei allen Formen der Privatisierung, ob die Einheiten mit hoheitlichen Auf-
gaben nach dem SGB II beliehen werden können, um Schnittstellen zwischen der Auswahl 
von Förderstrategien und der Leistungsgewährung zu vermeiden. Hessen und Thüringen 
haben diese Möglichkeit in ihren Landesausführungsgesetzen geregelt. 
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1.4.2.2 Heranziehung der Gemeinden und Landesrecht 
Eine mögliche Übertragung der kommunalen Aufgaben nach dem SGB II an kreisangehörige 
Gemeinden ist ebenfalls in den Ausführungsgesetzen der Länder geregelt. In Baden-
Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Rheinland-Pfalz 
und Schleswig-Holstein können kreisangehörige Gemeinden durch Satzung herangezogen 
werden. In Baden-Württemberg sind den Gemeinden die Verwaltungskosten teilweise, in 
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland nicht zu erstatten. In Bran-
denburg und Niedersachsen erfordert die Heranziehung gegenseitiges Einvernehmen und 
einen Vertrag, in Hessen einen Beschluss der Kreisausschüsse auf Antrag der Gemeinden 
(vgl. Übersicht zu Abschnitt B.1.4 in Teil A des Methodenanhangs). 

Aus der IAW-SGB-II-Organisationserhebung (Welle 2006) ist bekannt, dass 21 der 63 zkT-
Landkreise Aufgaben an die kreisangehörigen Gemeinden delegiert hatten.58 Auffällig ist, 
dass sich 18 dieser Einheiten auf Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verteilten. 
Daneben fand sich die Aufgabendelegation in Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-
Holstein. 

 

1.4.3 Finanzielle Anreizstrukturen 
Die finanziellen Mittel nach dem SGB II verteilt der Bund (vgl. Abschnitt B.1.3.2.1). Darüber 
hinaus setzen die Bundesländer in unterschiedlichem Ausmaß Mittel der europäischen 
Strukturförderung und eigene Haushaltsmittel ein, um eigene arbeitsmarktpolitische Akzente 
zu setzen. Von der Ausgestaltung dieser Programme, der Förderstruktur, dem Volumen ver-
fügbarer Fördermittel und der Kapazität der lokalen Einheiten, diese Mittel zu akquirieren, 
wird der Handlungsspielraum der kommunalen Grundsicherungseinrichtungen im Bereich 
der aktiven Arbeitsförderung nach dem SGB II beeinflusst. 

 

1.4.3.1 Landesarbeitsmarktförderung 
Alle Bundesländer setzen – in unterschiedlichem Ausmaß – in ihrer Landesarbeitsmarktpoli-
tik auch Schwerpunkte in den Bereichen, die das SGB II berühren. Hierbei werden Landes-
mittel und Mittel aus dem ESF zur Kofinanzierung von Leistungen nach dem SGB II einge-
setzt. In Abhängigkeit von der Einordnung der Regionen in die europäischen Ziel-Gebiete 
stehen den Ländern dabei unterschiedlich hohe Anteile an den europäischen Strukturfonds 
zur Verfügung. 

Das gesamte Feld ist zu komplex, um hier auch nur annähernd vollständig dargestellt wer-
den zu können.59 Deshalb konzentrieren wir uns auf eine vergleichende Betrachtung der 
Zielgruppen, Programmschwerpunkte und Steuerungsmodi der Arbeitsmarktpolitik der Bun-
desländer, soweit sich ein Bezug zum SGB II herstellen lässt. Insgesamt hatten die Länder 
nach eigenen Angaben in den Jahren 2006 und 2007 jeweils rund 360 Arbeitsmarktpro-
gramme aufgelegt, von denen rund 180 bzw. 190 zumindest teilweise auch für erwerbsfähige 
Hilfebedürftige einsetzbar waren (vgl. Übersicht B.1.4-3). 

Alle Länder förderten verschiedene Zielgruppen, wobei der stärkste Schwerpunkt insgesamt 
auf der Förderung von Jugendlichen und älteren Arbeitslosen lag. Teilweise wirken bei der 
Gestaltung der Landesprogramme die Vorgaben der Europäischen Beschäftigungsstrategie 
deutlich durch, so z.B. bei Programmen zur Verhinderung von Schulabbrüchen. 
                                                 
58 Für die ARGEn wurde eine ähnliche Frage nicht gestellt. Aber auch in den untersuchten ARGE-Standorten 

wurden Aufgaben an kreisangehörige Gemeinden delegiert (vgl. Abschnitt B.2). 
59 Zudem haben die Länder in der „WZB-Länderbefragung 2008“ hierzu nur unvollständige Angaben gemacht. 
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Übersicht B.1.4-3: Arbeitsmarktprogramme der Länder in den Jahren 2006 und 2007 

 
In der inhaltlichen Ausrichtung der Landesarbeitsmarktpolitik unterschieden sich die Bundes-
länder im Jahre 2006 deutlich. Zehn Länder förderten besonders die Berufsausbildung in Un-
ternehmen und Ausbildungsverbünden (BB, NI, HB, HE, NW, RP, SL, SH, TH). Kombilohn-
Programme für eHb hatten BW (KOLIPRI), HH (Hamburger Kombilohn), NI (Niedersachsen-
Kombi), NW (Kombilohn-NRW), ST, SH und TH aufgelegt. Baden-Württemberg hatte sich 
zugunsten des KOLIPRI-Programms aus der Förderung im Bereich der Jugendlichen zu-
rückgezogen. Sachsen-Anhalt hatte Projektträger damit beauftragt, das Instrument des Ein-
stiegsgeldes nach dem SGB II im Land bekannt zu machen und so eine überdurchschnittli-
che Nutzung des Einstiegsgeldes befördert. Existenzgründungsprogramme für eHb fanden 
sich in B, BB, HB, HH, NI, ST und SH. In fünf Ländern existierten spezielle Programme zur 
Kinderbetreuung (HB, HE, NW, SH, TH). 

Im Jahre 2007 nahmen einige Länder den Beginn der neuen ESF-Förderperiode zum An-
lass, ihre Arbeitsmarktpolitik neu auszurichten (vgl. Übersicht B.1.4-4). Nicht zuletzt wegen 
der erheblich geringeren Mittelausstattung seitens des ESF verfolgen sie dabei eine Politik 
der Konzentration auf als wesentlich Erachtetes. Auffällig ist eine stärkere Hinwendung zur 
Prävention. So wird insgesamt besonders auf die Förderung der Qualifizierung von Beschäf-
tigten (und von Arbeitsuchenden) als Prävention gegen den vorausgesagten Fachkräfte-
mangel und auf die Verhinderung von Arbeitslosigkeit gezielt (BW, BB, HB, HH, ST, TH). 
Daneben spielt die Förderung von Jugendlichen beim Übergang Schule-Beruf eine bedeu-
tende Rolle. Hier stehen präventive Maßnahmen wie die Förderung vertiefter Berufsorientie-
rung (MV, B, ST) und Schulsozialarbeit (B, RP, SL) oder reaktive wie die Ausbildungsförde-
rung für Altbewerber (BY, HH, HE, NW, NI, SN) und das Nachholen von Schulabschlüssen 
(RP, SN) im Vordergrund. Zielgruppenförderung zugunsten von schwer vermittelbaren Lang-
zeitarbeitslosen stand zunächst weniger als bisher im Zentrum der Förderstrategien der 
Bundesländer. Mit der Einführung des Bundessonderprogramms Kommunal-Kombi und des 
neuen Instruments Beschäftigungszuschuss (§ 16a SGB II) gewann allerdings die Förderung 
des zweiten Arbeitsmarktes in einzelnen Ländern wieder an Bedeutung (B, BB, HB, MV, ST, 
SN), auch weil ohne zusätzliche Landesmittel die vom Bund definierten Förderpotenziale 
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Anzahl Nennungen

12

k.A.

1

0

k.A.

1

3

k.A.

0

0

3

0

0

0

3

1

k.A.

Nur  
für SGB II

LZA, Jugendliche, Ältere

LZA, Jugendliche

eHb, Jugendliche, Ältere

LZA

eHb, Jugendliche

Jugendliche, Ältere

LZA, Jugendliche, Ältere, 
Berufsrückkehrer/innen 

eHb, Jugendliche 

LZA, Jugendliche, Ältere

Jugendliche

eHb

Jugendliche, Ältere, Frauen

LZA, Jugendliche, Ältere

eHb, Jugendliche, Ältere

eHb

LZA, Ältere

besondere Zielgruppen
2006*

355

10

14

79

46

9

15

23

26

36

35

1

3

23

8

24

3

Anzahl 
2007 

189

6

6

79

40

4

10

k.A.

5

0

8

1

3

7

5

14

1

Auch für 
SGB II 

Ältere, Jugendliche, Berufsrückkehrer/innen

Jugendliche

Ältere, Jugendliche

Jugendliche

Jugendliche

Ältere, Jugendliche, Rehabilitanden, 
Migranten, Berufrückkehrer/innen, 
Alleinerziehende, ALG I-Aufstocker

Jugendliche

Jugendliche

Jugendliche

Ältere, Jugendliche, Migranten

Jugendliche, Migranten

Ältere, Migranten

Ältere, Jugendliche

Jugendliche, Migranten, 
Berufrückkehrer/innen, Alleinerziehende

Jugendliche, Migranten, 
Berufrückkehrer/innen, Alleinerziehende

Ältere, Jugendliche, Migranten

besondere Zielgruppen
2007

13181363gesamt

k.A.915TH

31224SH

03838ST

k.A.3235SN

149SL

2913RP

k.A.1239NW*

0526NI

0029MV

3835HE

145HH

01719HB

0732BB

257B

11836BY

k.A.11BW*

Nur für 
SGB II

Auch für 
SGB II 

Anzahl 
2006 

F16: Wie viele Förderprogramme hatte Ihr Bundesland im Jahr 2006 im Bereich der Arbeitsmarktpolitik aufgelegt?, F17: Wie viele Förderprogramme hat Ihr Bundesland im Jahr 2007 im Bereich der 
Arbeitsmarktpolitik aufgelegt?, F18: Auf welche speziellen Zielgruppen zielt das Operative Programm zum ESF Ihres Bundeslandes für die Jahre 2007-2013?, * eigene Recherche

Datenbasis: WZB - Länderbefragung 2008
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nicht auszuschöpfen wären. Andere Länder beendeten ihre Kombilohn-Programme, da die 
neuen Instrumente diese ersetzen (NW, SH). 

Insgesamt ist mit der neuen Förderperiode eine stärkere Trennung zwischen der Regelförde-
rung nach SGB II bzw. SGB III und den ESF-Programmen zu beobachten. Dazu mögen 
auch die zwischen Regionaldirektionen der BA und den Landesregierungen abgeschlosse-
nen Rahmenvereinbarungen zur Abstimmung beider Förderstrategien beigetragen haben. 

Drei Verfahren der Ressourcenverteilung können unterschieden werden: Richtlinienförde-
rung, Regionalbudgets und Ideenwettbewerbe. Je nach Verfahren können die Länder direkt 
über die Mittelverteilung entscheiden, oder sie haben diese Entscheidung an regionale Gre-
mien verlagert, in denen die kommunalen Träger mitbestimmen können. Im Fall von Zuwen-
dungen über Richtlinien kann die Bewilligungsbehörde die Mittelverteilung steuern. Im Fall 
von Regionalbudgets stehen allen Regionen, entsprechend dem jeweiligen Verteilungs-
schlüssel, vergleichbare Mittelvolumina zur Verfügung. Da zumeist die Kreise und kreisfreien 
Städte die Zuwendungsempfänger sind, können sie die Mittelverteilung selbst steuern und 
dabei die strategischen Überlegungen zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de besonders berücksichtigen. Im Fall von Ideenwettbewerben hängt eine Einbeziehung ein-
zelner kommunaler Träger von ihrer institutionellen Kapazität ab, flexibel und professionell 
auf derartige Ausschreibungen zu reagieren. 
 
Übersicht B.1.4-4: Ziele der ESF-Programme der Bundesländer 2007–2013 

 
Die meisten Landesprogramme wurden über Richtlinienförderung gesteuert. Seit 2007 wur-
den verstärkt Ideenwettbewerbe eingeführt, um wettbewerbliche Anreize zu setzen. Regio-
nalbudgets fanden sich in den Jahren 2006 und 2007 in BW, NW, HE, MV, SL und BB60, 
manchmal nur für einzelne Programmbereiche. 

                                                 
60 In BW erhalten die sog. ESF-Arbeitskreise jährlich ein Budget, innerhalb dessen sie geeignete Projekte aus-

wählen können, die dann vom Sozialministerium bewilligt werden. In Nordrhein-Westfalen befinden die sog. 
Regionalagenturen über einen Teil der Fördermittel des Landes. In Mecklenburg-Vorpommern entscheiden 
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F18a: Auf welche Aspekte zielt das Operative Programm zum ESF Ihres Bundeslandes für die Jahre 2007-2013?

1,6
Sonstiges (Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU, Qualifizierung von Beschäftigten, 
Existenzgründungsförderung)

3,5Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen

3,2
Beitrag  Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit von Langzeitarbeitslosen
durch Beschäftigung am zweiten Arbeitsmarkt

4,7Integration in ersten Arbeitsmarkt durch betriebliche bzw. außerbetriebliche Qualifizierung

3,3Integration in ersten Arbeitsmarkt durch Lohnkosten- u. Ausbildungszuschüsse

1,6Unterstützung der flankierenden Leistungen des SGB II

2,4Förderung von Lösungen an den Schnittstellen zwischen den Sozialgesetzbüchern

2,9Regionalisierung der Förderung

2,9Schaffung von lokalen Netzwerken

4,0Verhinderung von Arbeitslosigkeit

2,8Förderung von Nichtleistungsempfängern

2,3Ergänzung zur Förderung von Benachteiligten im SGB III

3,6Ergänzung zur Zielgruppenförderung des SGB II

Skala: 1=gar nicht, 5=in starkem Maße, 
Mittelwerte über alle Länder (N=16)

Datenbasis: WZB - Länderbefragung 2008
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„Es ist die Paradoxie des Loslassens. Wir lassen los und sind viel tiefer in den Regionen drin, als wir es vorher 
waren unter den zentral gesteuerten Programmen, u a. weil wir Zielvereinbarungen miteinander abschließen. In-
soweit ist das auch noch mal was Neues, indem wir stark output-orientiert herangehen. Das hat auch zwischen 
Kreisen und Trägern zu einer neuen Kommunikationskultur geführt. Zudem erkennen wir an diversen Stellen, 
dass ein systematisches Aufeinanderschalten von Maßnahmen dazu führt, dass man schwierige Kundenkreise 
wieder in Erwerbstätigkeit zurückführen kann.“ (Vertreter/in Land) 

Sachsen-Anhalt hatte mit dem Kommunalen Rahmenprogramm bis Mitte 2007 ebenfalls Mit-
tel an die Regionen verteilt, in der neuen Förderperiode diese Steuerungsstrategie aber zu-
gunsten von Richtlinienförderung wieder abgeschafft. Nordrhein-Westfalen hat im Jahre 
2006 einen Teil der Mittel aus den Regionalbudgets herausgenommen, um sie in Ausbil-
dungsförderungsprogramme zu investieren. Rheinland-Pfalz hatte für die ergänzende Förde-
rung von Zusatzjobs ein Regionalbudget aufgelegt, das die Mittel direkt den Grundsiche-
rungseinrichtungen zur Verfügung stellte. 

Die Stadtstaaten sind bei der Nutzung der Fördermittel in einer besonderen Lage. Da sie 
zugleich die Mittel gebende Landes- wie auch die Mittel ausgebende kommunale Ebene 
sind, können sie schneller und gezielter auf Finanzierungslücken in den Sozialgesetzbüchern 
reagieren. 

Die Zuständigkeiten für die Umsetzung dieser Förderprogramme sind – mit Ausnahme der 
Stadtstaaten – auf zwei bis sechs Landesministerien verteilt, was u.a. dazu führt, dass in der 
„WZB-Länderbefragung 2008“ kein Bundesland vollständige Angaben über die eingesetzten 
ESF-Mittel und Landesmittel zur Kofinanzierung des ESF sowie zur Finanzierung eigener 
Landesprogramme machen konnte. Deshalb lassen sich auch die im Zusammenhang mit 
dem SGB II aus den Arbeitsmarktprogrammen der Länder zur Verfügung stehenden Mittel 
hier nicht eindeutig darstellen. Nach den im Rahmen dieser Studie angestellten Untersu-
chungen (vgl. auch Malik 2008) kann aber aus der allgemeinen Beobachtung sinkender 
ESF-Mittel über die Jahre nicht geschlussfolgert werden, dass alle Bundesländer ihre Lan-
desmittel synchron reduziert hätten.61 

Nach den Ergebnissen der IAW-SGB-II-Organisationserhebung (Welle 2007) haben im Mittel 
die Grundsicherungseinrichtungen aller drei Modelltypen den Landesprogrammen größere 
Bedeutung beigemessen als Bundessonderprogrammen. Die zkT bewerteten zudem Lan-
desarbeitsmarktprogramme im Vergleich zu ARGEn und gAw als bedeutender. Nimmt man 
den Nutzungsgrad zum Maß für die Relevanz dieser Programme, dann ergibt sich ein ähnli-
cher Befund (vgl. Abschnitt B.1.3.2.3 und Abbildung B.1.3-1). Die zkT nutzten deutlich stär-
ker als ARGEn und gAw zusätzliche Fördermittel, um ihre Integrationsstrategien umzuset-
zen. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
die sog. Regionalbeiräte über die Fördermittel im Rahmen des Arbeitsmarkt- und Strukturentwicklungspro-
gramms des Landes (ASP M-V). In Brandenburg wurden Regionalbudgets nach einem Modellversuch 2006 
im Jahre 2007 flächendeckend eingesetzt. Hessen hat das Budget des Programms PiA regionalisiert und er-
öffnet damit den Kommunen und Grundsicherungseinrichtungen mit der Förderung flankierender Leistungen, 
von Existenzgründungsberatung und Innovationen zur Herstellung der Beschäftigungsfähigkeit sowie von Or-
ganisationsentwicklungsberatung für die zkT zusätzliche Spielräume. 

61 Für eine genaue Differenzierung der finanziellen Anreizstrukturen in den Bundesländern – auch für den Ver-
gleich zwischen den einzelnen Einheiten in den drei Modellen der Aufgabenwahrnehmung im Detail zur Ver-
fügung stehenden zusätzlichen Ressourcen – wären aber weitere Untersuchungen nötig, die im Rahmen die-
ser Evaluation nicht geleistet werden konnten. 
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Abbildung B.1.4-2: Bedeutung von Landesarbeitsmarktprogrammen 

 
Begründet wurde die bessere Ausstattung der zkT mit zusätzlichen Mitteln u.a. damit, dass 
sie solche Mittel flexibler und unaufwendiger akquirieren könnten, weil sie dazu keine Ab-
stimmungsprozesse mit der Arbeitsagentur durchlaufen müssen. In den Gesprächen mit den 
lokalen Akteuren wurde betont, dass es entscheidend darauf ankomme, in den Grundsiche-
rungseinrichtungen oder bei ihren Trägern Strukturen zu schaffen, die in der Lage sind, sol-
che zusätzlichen Fördermöglichkeiten zu erschließen und strategisch an die SGB II-Mittel 
anzubinden. Die zkT legten nach Aussagen der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 
insgesamt größeren Wert auf Errichtung solcher Strukturen (vgl. auch Abschnitt C.2.2). So 
waren in 25 % der zkT, aber nur in 3 % aller ARGEn Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter expli-
zit mit der Akquisition von zusätzlichen Mitteln beauftragt. 

„Auf diesem Gebiet ist der stellvertretende Vorstand unserer Beschäftigungsgesellschaft sehr gut eingearbeitet 
und leuchtet das ab. Er entwickelt und beantragt Gelder und macht auch die ESF-Schiene sehr intensiv. Er hat es 
schon vor dem SGB II gemacht.“ (Sozialdezernent/in zkT) 

„Wir haben einen Projektentwickler eingestellt. In 2005 und 2006 haben wir so zusammen rund 10 Mio. Euro zu-
sätzliche Mittel eingeworben. Das ist eine enorme Leistung.“ (Mitarbeiter/in ARGE) 

In einigen Bundesländern wurden zudem (eher kleine) zusätzliche Fördertöpfe speziell für 
die zkT bereitgestellt, so in Hessen zur Unterstützung der Organisationsentwicklung der zkT. 
Durch den intensiven Informationsaustausch besonders der zkT mit den Landesministerien 
dürften zkT zudem auch häufiger mit den Möglichkeiten der Landesförderung in Kontakt ge-
kommen sein (vgl. Abschnitt B.1.4.3). 

Insgesamt geben damit die Unterschiede beim Einsatz von zusätzlichen Fördermitteln zwi-
schen den Formen der Aufgabenwahrnehmung deutliche Hinweise auf einen Erklärungsfak-
tor für unterschiedliche Wirkungen zwischen den Formen. 
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1= keine , 5=sehr hohe Bedeutung, Mittelwerte

F 9.15: Welche Bedeutung hatten in finanzieller Hinsicht die folgenden Finanzierungsquellen?

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

ARGE zkT gAw

Landesprogramme 2006 Landesprogramme 2007 Bundesprogramme 2006
Bundesprogramme 2007 sonstige 2006 sonstige 2007

Datenbasis: IAW-SGB II-Organisationsbefragung Welle 2007
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1.4.4 Informationsaustausch und Koordination 
In allen Bundesländern wurden Arbeitsgremien eingerichtet, um das Handeln der Grundsi-
cherungseinrichtungen zu koordinieren und dabei auch zumindest indirekt zu steuern. Mode-
riert werden diese mehrheitlich von den zuständigen Landesbehörden bzw. den Regionaldi-
rektionen, gelegentlich auch von kommunalen Spitzenverbänden oder den Landesarbeits-
gemeinschaften der ARGE-Geschäftsführer. 

Einige Bundesländer begleiten die zkT besonders intensiv und vollständig getrennt von den 
ARGEn, andere legen Wert auf einen transparenten Austausch zwischen allen Formen und 
Steuerungsakteuren in der Region. Typische Netzwerkstrukturen sind in Abbildung B.1.4-3 
dargestellt. 
 
Abbildung B.1.4-3: Koordinationsnetzwerke zur Umsetzung des SGB II in den Bundes-

ländern 

 
Für die Koordination der Arbeit der zkT haben Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen Arbeitskreise beim Land eingerichtet, während in 
Sachsen und Bayern Gremien der zkT beim jeweiligen Landkreistag für den Informations-
austausch mit den Landesregierungen genutzt werden. In Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen existieren beide Gremientypen.62 

Auch für die ARGEn wurden Arbeitsgremien auf Länderebene initiiert. Sie werden entweder 
von den zuständigen Landesbehörden moderiert und die Regionaldirektion der BA nimmt 
daran teil, oder die Länder nutzen die Versammlungen der ARGE-Geschäftsführer bei den 
Regionaldirektionen für den Informationsaustausch mit den ARGEn. In den Stadtstaaten 
existieren ebenfalls Koordinations- und Steuerungsgremien für die ARGEn. 

                                                 
62 Am vom Hessischen Sozialministerium moderierten Arbeitskreis der zkT nehmen auch zkT aus Bayern und 

Thüringen teil. Der zkT aus Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich an den Treffen der brandenburgischen 
zkT. 
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Kreise = Koordinationsgremien

F9: Welche Gremien (Arbeitskreise, Lenkungsgruppen etc.) für den Informationsaustausch mit ARGE/ zkT/ gAW in Ihrem Bundesland leitet/ moderiert Ihre Landesbehörde? Wer 
nimmt an diesen Gremien teil?, F10: An welchen von Dritten geleiteten/ moderierten Gremien für den Informationsaustausch mit ARGE/ zkT/ gAW beteiligen sich die zuständigen 
Landesbehörden? Von wem werden sie moderiert? Wer nimmt an diesen Gremien teil? 

Getrennt nach Modellen

Kooperativ für alle Modelle

Ohne LenkungsgremienMit Lenkungsgremien

Datenbasis: WZB - Länderbefragung 2008
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In sieben Flächenländern (NI, NW, RP, SL, ST, SH und TH) wurden Vernetzungsgremien 
eingerichtet, in denen alle existierenden Formen der Aufgabenwahrnehmung vertreten sind. 
In den anderen Flächenländern strukturieren die Landesbehörden den Austausch mit den 
Grundsicherungseinrichtungen getrennt nach Formen der Aufgabenwahrnehmung. 

Sieben Bundesländer nutzen Monitoring-Systeme, um die Umsetzung des SGB II auch im 
Vergleich zwischen den Einheiten zu beobachten (BW, BY, B, BB, NI, NW und SL). Vor al-
lem Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg wollen dabei mittels Datenabfra-
gen die Zielerreichung der Grundsicherungseinrichtungen beobachten und mittels Monitoring 
den Wettbewerb zwischen den Grundsicherungseinrichtungen fördern.63 

Sechs Bundesländer setzten in den vergangenen Jahren besonders darauf, durch Fachver-
anstaltungen gute Praxis bekannt zu machen und das Lernen voneinander zu fördern (BB, 
HE, NW, RP, SH und TH). 
 
Übersicht B.1.4-5: Häufigkeit von Themen bei Informationsveranstaltungen der 

Bundesländer 

 
Informationsveranstaltungen zu speziellen Themen wurden von den Landesbehörden be-
sonders häufig in BB, HB, MVP, NRW, SL, SH und TH durchgeführt. Während sechs Flä-
chenländer dabei generell alle Formen der Aufgabenwahrnehmung zu gemeinsamen Veran-
staltungen einluden (MVP, RP, SL, SN und ST), hatten HE und BY vor allem Veranstaltun-
gen für die zkT organisiert. BB hatte neben modellübergreifenden Veranstaltungen auch zu-
sätzliche nur für ARGEn oder nur für zkT initiiert. SH und TH hatten neben modellübergrei-
fenden zusätzliche Veranstaltungen für zkT organisiert. 

                                                 
63 Auch die Stadtstaaten gaben an, Zielerreichung über Datenabfragen zu beobachten. Da hier zumeist Vertrete-

rinnen und Vertreter der Landesbehörden in den Trägerversammlungen bzw. Aufsichtsgremien der ARGEn 
sitzen, kann dabei allerdings nicht zwischen Landes- und kommunaler Ebene unterschieden werden. 
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F5: Skala: 1=nie bis 5=sehr häufig

Mittelwerte über alle Länder (N=16)

F 5: Wie häufig wurden folgende Themen bei diesen [Informations-]Veranstaltungen diskutiert?

4,03,3Sonstiges

1,52,81,9Umgang mit Selbständigen als eHb

2,53,12,8Aufgaben im SGB II bei der beruflichen Rehabilitation 

2,53,02,6Förderung von Migrant/innen im SGB II

2,31,91,8Umsetzung von Gender Mainstreaming im SGB II

4,53,63,0Förderung von Jugendlichen aus besonders benachteiligten Bedarfsgemeinschaften

2,52,42,4Schnittstellen zwischen SGB II und SGB VIII

3,03,62,8Schnittstelle SGB II/ SGB III bei der Ausbildungsvermittlung 

4,53,93,7Einsatz von Landesprogrammen

1,52,22,0Einsatz von Sanktionen

2,52,92,5Sonstige Aktivierungsleistungen

3,03,73,3sonstige weitere Leistungen (SWL)

3,02,82,5Lohnkostenzuschüsse/ Kombilohn

2,52,93,1Arbeitsgelegenheiten (AGH)

2,53,12,7Sonstige leistungs-rechtliche Fragen

1,52,32,1Einmalige Leistungen nach § 23 SGB II

3,03,53,2Leistungen nach § 16 Abs. 2, Satz 2 (1-4) SGB II

1,03,33,0Kosten der Unterkunft 

gAw (n=2)zkT (n=11)ARGE (n=14)

Datenbasis: WZB - Länderbefragung 2008
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1.4.5 Zwischenfazit: Governancestrukturen durch die Bundesländer 
Die direkten Interventionsmöglichkeiten der Länder gegenüber den Grundsicherungseinrich-
tungen sind vor allem aufsichtsrechtlicher Art. Im Modellvergleich wurde sowohl beratende 
als auch kontrollierende Aufsicht insgesamt stärker gegenüber den zkT ausgeübt, was sich 
auch daraus erklärt, dass hier eben nicht nur die kommunalen Leistungen und die Organisa-
tion der ARGE zu beaufsichtigen sind. 

Insgesamt können die Unterschiede beim Einsatz von zusätzlichen Fördermitteln der Länder 
und des Bundes zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung – die zkT nutzen die 
Möglichkeiten am stärksten, die gAw am wenigsten – einen relevanten Erklärungsfaktor für 
von UF 3 zu untersuchende Wirkungsunterschiede und stärker noch für Unterschiede in der 
Effizienz des Einsatzes von EGT-Mitteln zwischen den Formen darstellen. 

Im Bereich von indirekter Steuerung durch Monitoring, Netzwerkbildung und Informations-
austausch ließen sich zwar durchaus Unterschiede zwischen den Formen und den Bundes-
ländern finden; deren Wirkungen sind jedoch für sich genommen geringer zu bewerten als 
die Unterschiede im Bereich der finanziellen Anreizsteuerung. 

Die Bundesländer nutzten insgesamt eher niedrigschwellige und unterstützende Instrumente 
der Steuerung und versuchten, die rechtsaufsichtlich relevanten Handlungen der Grundsi-
cherungseinrichtungen durch Informationsaustausch und Verhandlungen zu koordinieren. 
Die Wirkung weicher Steuerungselemente, vor allem des Informationsaustauschs und der 
Handlungskoordination in diversen Arbeitsgremien, für das lernende System Grundsicherung 
sollte jedoch nicht unterschätzt werden, zumal Verhandlungen zwischen den Grundsiche-
rungseinrichtungen und den Ländern im „Schatten der Hierarchie“ (Scharpf 1991: 629) teils 
erhebliche Wirkungen erzielen können. 

Entsprechend der politischen Positionen agieren die Länder mehr oder weniger aktiv im Poli-
tikfeld. Dabei lässt sich zeigen, dass die offensiven Unterstützer des Optionsmodells, die 
auch besonders in die Kommunikation und Handlungskoordination mit den zkT investieren, 
sich teilweise besonders für die Verbesserung der Datenqualität und die Vergleichbarkeit der 
Formen engagieren. 

Nimmt man die Hinweise aus Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen zum steuernden 
Umgang der Landesministerien mit den finanziellen Mitteln der Landesarbeitsmarktpolitik 
zum Maßstab, dann ist davon auszugehen, dass die Länder, die die zkT politisch befördern, 
ihnen in relativ geringem Umfang auch zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen. Aber auch 
ohne diese gelingt es zkT, im Mittel mehr zusätzliche Ressourcen einzuwerben, weil sie ei-
nen strukturellen Vorteil im Wettbewerb haben: Die Entscheidungsfindung innerhalb der 
Kommune verläuft schneller als in den ARGEn. Ob sie allerdings diesen strukturellen Vorteil 
nutzen können, hängt wesentlich davon ab, ob ihnen lokal institutionelle Strukturen zur Ver-
fügung stehen, diese Mittel zu akquirieren und strategisch einzubinden. 

 

1.5 Die Rolle der kommunalen Spitzenverbände 
1.5.1 Einleitung und Fragestellungen 
Neben dem Bund, der BA und den Ländern sind vor allem die kommunalen Spitzenverbände 
zentrale Akteure bei der Umsetzung des SGB II. Sie haben zwar keine Aufsichtsrechte und 
können auch nicht über finanzielle Anreize Einfluss auf Regelungsstrukturen nehmen, 
gleichwohl sind sie insbesondere im Feld der informationellen Governance wichtige Akteure. 
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Zudem ist der Deutsche Landkreistag (DLT) Mitinitiator und Organisator64 eines Kennzahlen-
vergleichs und Benchmarkings der zkT untereinander. 

Die zentrale Fragestellung dieses Abschnitts ist, welche Rolle die kommunalen Spitzenver-
bände für die Grundsicherungseinrichtungen spielen und inwieweit die beiden im Kontext 
des SGB II relevanten Spitzenverbände sich hierbei unterscheiden. 

 

1.5.2 Informationsaustausch und Beratung 
Die kommunalen Spitzenverbände nahmen bereits am Diskussionsprozess zur Zusammen-
legung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe in exponierter Position teil. Während der Deutsche 
Landkreistag (DLT) von Beginn an vehement für eine kommunale Lösung bei der Betreuung 
Langzeitarbeitsloser eintrat, engagierten sich der Deutsche Städtetag (DST) und der Deut-
sche Städte- und Gemeindebund (DStGB) zunächst für die sog. BA-Lösung bzw. im späte-
ren Verlauf für die ARGE-Lösung. 

Auch in der Implementation des SGB II nahmen die Spitzenverbände, insbesondere der 
DLT, aber auch der DST65, wesentlichen Einfluss, vor allem durch Stellungnahmen, als In-
formationsverteiler und Koordinatoren von Gremien; der Landkreistag darüber hinaus als Un-
terstützer der Verfassungsbeschwerde von elf Landkreisen gegen die Regelungen der §§ 6, 
44b und 46 SGB II. 
 
Abbildung B.1.5-1:  Häufigkeit des Informationsbezuges 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c SGB II - Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008
Datenbasis: IAW-SGB II-Organisationserhebung Welle 2008
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Für die zkT ist der Landkreistag auch über das Benchmarking (vgl. Abschnitt B.1.5.3) hinaus 
der Akteur, bei dem der eigentliche Informationsaustausch durch regelmäßige Treffen auf 
verschiedenen Ebenen (z.B. Initiierung eines Arbeitskreises Option beim DLT), durch Rund-
                                                 
64 Die Kosten übernahmen die zkT anteilig aus Mitteln des Bundes. 
65 Weniger der DStGB. Gleichwohl hat auch dieser die wichtigen Verhandlungsdokumente mitgetragen und un-

terzeichnet. 
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schreiben und E-Mails sowie den Aufbau einer Intranet-Plattform stattfindet. Entsprechend 
sind für die zkT die kommunalen Spitzenverbände die wichtigsten Akteure im Bereich der 
informationellen Governance (vgl. Abbildung B.1.5-1). Hier zeigt sich ein erheblicher Unter-
schied zu den ARGEn und den gAw. Insbesondere bei den gAw spielt der Informationsbezug 
von den kommunalen Spitzenverbänden nur eine untergeordnete Rolle. 

Während die Landkreis-zkT die Häufigkeit des Informationsbezuges im Mittelwert mit 4,5 
bewerten, liegt der entsprechende Wert bei den ARGEn bei 3,1 und bei den gAw bei 2,4 (vgl. 
Abbildung B.1.5-2). Die Interviews mit den Führungskräften der Grundsicherungseinrichtun-
gen der Substichprobe bestätigen dies. Während die Führungskräfte der zkT die Rolle des 
Landkreistages durchweg positiv sahen, bewerteten ihn die Führungskräfte der ARGEn am-
bivalent. Sie bewerteten die Informationen und Arbeitskreise des Landkreistages positiv. Ne-
gativ beurteilten sie dagegen die Präferenz des DLT für das Optionsmodell. Fast alle Füh-
rungskräfte der ARGEn gaben an, dass der DLT den zkT größere Unterstützung gewährt. 
 
Abbildung B.1.5-2: Häufigkeit der Informationsweitergabe und des Informationsbezu-

ges an bzw. von kommunalen Spitzenverbänden 
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Die Mehrheit der befragten Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der gAw der Sub-
stichprobe betrachten die kommunalen Spitzenverbände kritisch und sehen sich durch die 
Verbände nur wenig vertreten. Informationsaustausch bietet hier insbesondere die zuständi-
ge Regionaldirektion. Die gAw klagten beispielsweise darüber, dass in Rundschreiben der 
kommunalen Spitzenverbände häufig nur von ARGEn und zkT die Rede ist und die gAw ig-
noriert wird. 

Die Stadt-ARGEn und die Stadt-gAw bewerten die Häufigkeit des Informationsbezuges 
durch die kommunalen Spitzenverbände ähnlich wie die Landkreis-ARGEn und die Land-
kreis-gAw (vgl. Abbildung B.1.5-2). Der besonders hervorgehobene häufige Informationsbe-
zug durch die Stadt-zkT (Mittelwert 4,83) ist der „doppelten Betreuung“ geschuldet, einerseits 
als Informationsbezieher seitens des Städtetags als zuständiger Verband, andererseits als 
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Informationsbezieher seitens des Landkreistages als stärkster unterstützender Akteur des 
Optionsmodells. 

Der Städtetag bietet ähnlich wie der Landkreistag unterschiedlichste Gremien und Arbeits-
kreise, die aber in der Beschreibung der Akteure nicht die Bedeutung haben wie die entspre-
chenden des Landkreistages. Während der Städtetag von den Akteuren vor Ort als moderie-
rend charakterisiert wird, beschreiben einige Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von 
ARGEn und gAW den Landkreistag als politisch-konflikttreibend. 

 

1.5.3 Kennzahlenvergleich und Benchmarking für die zkT 
Die organisatorische Umsetzung eines Kennzahlenvergleichs und Benchmarkings wurde zu-
nächst der Bertelsmann Stiftung übertragen und im Verlauf den Firmen con_sens und 
Rambøll. An diesem Projekt, das seit Herbst 2005 läuft, nehmen alle 69 zkT teil. Die erhobe-
nen Kennzahlen sollten ursprünglich aus X-Sozial gewonnen werden, um keine Differenzen 
zur BA-Statistik aufkommen zu lassen und eine Vergleichbarkeit in der Datengewinnung si-
cherzustellen. Dieser Ansatz ließ sich allerdings nicht vollständig umsetzen, so dass einige 
Kennzahlen „händisch“ erhoben wurden (vgl. Bertelsmann Stiftung 2007: 23), darunter auch 
Schlüsseldaten wie Integrations-, Eingliederungs- und Aktivierungsquoten. Erst seit 2008 
werden alle Kennzahlen aus X-Sozial generiert. Aus dem Projekt resultieren zwei Berichte 
(ebd. und Rambøll Management/con_sens 2008). 

Einerseits betonen fast alle Führungskräfte der 51 zkT der Implementationsuntersuchung, 
dass ihnen das Benchmarking eine wichtige Hilfestellung bietet, insbesondere in den Berei-
chen Kennzahlenentwicklung und Organisation. Besonders hervorgehoben wurde, dass bei 
den Treffen ein nutzbringender fachlicher Austausch mit allen anderen zkT möglich ist. An-
dererseits können aufgrund der Datenqualität keine wirklichen Schlussfolgerungen gezogen 
werden, wie die jeweilige Einheit im Vergleich steht.66 

 

1.5.4 Zwischenfazit: Governancestrukturen durch die kommunalen Spitzen-
verbände 

Die kommunalen Spitzenverbände nahmen bereits am Diskussionsprozess zur Zusammen-
legung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe in exponierter Position teil, und zumindest der Deut-
sche Landkreistag und der Deutsche Städtetag begleiten auch die Umsetzung sehr aktiv mit. 
Für die zkT sind die kommunalen Spitzenverbände die wichtigsten Akteure im SGB II-Feld 
hinsichtlich des Informationsbezuges. Hierin unterscheiden sich die Rollen der kommunalen 
Spitzenverbände für die unterschiedlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung erheblich. 
Während die Spitzenverbände in dieser Hinsicht für die ARGEn durchaus noch von Bedeu-
tung sind, ist dies bei den Agenturen in Regionen mit gAw kaum der Fall. 

 

 

                                                 
66  Während im ersten Bericht trotz der Datenqualität zumindest einige Kennzahlen auf Ebene der einzelnen zkT 

ausgewiesen wurden, verblieb im Folgebericht die Auswertung auf der Ebene der Vergleichsringe. 
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2 „Übergangsgeschichte“ und lokale Governance 
2.1 Fragestellungen und Datenbasis 
Unter „lokaler Governance“ verstehen wir das Geflecht lokaler Akteure, die in unterschiedli-
chem Maße auf die Politik der SGB II-Einrichtungen einwirken. Die lokale Governance weist 
von Ort zu Ort unterschiedliche Strukturen auf, was nicht nur von den länderspezifischen 
Kommunalverfassungen, sondern auch von lokalen Traditionen abhängt. Die zentrale Frage-
stellung bei der Betrachtung lokaler Governance lautete demnach: Welchen Einfluss nehmen 
kommunalpolitische Akteure und lokale Netzwerke auf die SGB II-Einrichtungen? Gibt es in 
dieser Hinsicht Unterschiede zwischen Arbeitsgemeinschaften (ARGEn), zugelassenen kom-
munalen Trägern (zkT) und Standorten mit getrennter Aufgabenwahrnehmung (gAw)?67  

Diese Fragestellung wurde im Zuge der Auswertung der ersten Befragungswelle vom Herbst/ 
Winter 2006/2007 bearbeitet. Befragt wurden Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten 
sowie die Geschäftsleitungen der SGB II-Einrichtungen und der Agenturen für Arbeit.  

 

2.2 Die Rekonstruktion des organisatorischen Übergangs ins SGB II 
Lokale Governance könnte bereits bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben, eine 
ARGE zu bilden, als kommunaler Träger für die Option nach § 6c SGB II zu optieren oder es 
bei getrennter Aufgabenwahrnehmung zu belassen. 

Im Folgenden wird deshalb versucht, Muster des organisatorischen Übergangs ins SGB II 
herauszuarbeiten, die sich in den Jahren 2004 und 2005 gezeigt haben68, um die damalige 
Bedeutung lokaler Governance abzuschätzen. Die Schwierigkeit einer solchen Analyse liegt 
darin, dass sich mehrere Motive überschneiden können, letztlich ein „Motivbündel“ verant-
wortlich gewesen sein könnte. Erfreulicherweise waren die befragten Expertinnen und Exper-
ten aber meistens sehr auskunftsfreudig, so dass es überwiegend gelang, im Interview die 
zentralen Motive herauszuarbeiten und zu gewichten.69 

 

2.2.1 Arbeitsgemeinschaften 
Für die Bildung der 97 ARGEn im Sample waren folgende unterschiedlichen Gründe verant-
wortlich. 

 

2.2.1.1 Vorwiegend politisch motivierte Entscheidungen  
Selbstverständlich spielten politische Überlegungen fast immer eine Rolle bei der Entschei-
dung für eine Form der Trägerschaft. Die in diesem Typ zusammengefassten ARGEn unter-
scheiden sich von den anderen dadurch, dass in den Interviews explizit politische Gründe für 
die Entscheidung geltend gemacht wurden, ohne fachliche Argumente anzuführen oder dass 
angesichts einer fachlich „unentschiedenen“ Ausgangssituation politische Gründe den Aus-
schlag gaben.  

                                                 
67  Die Standorte mit getrennter Aufgabenwahrnehmung wurden nur hinsichtlich der „Übergangsgeschichte“ in 

die Betrachtung einbezogen, da eine Abgrenzung der Organisationseinheiten, die mit Aufgaben des SGB II 
betraut sind, vom Rest der Kommunalverwaltung nicht möglich ist. Insofern sind politische Einflüsse bzw. die 
Bedeutung von Netzwerken nicht eindeutig auf den Bereich des SGB II zu beziehen. 

68 Die Bildung von ARGEn bzw. getrennten Trägerschaften zog sich teilweise weit ins Jahr 2005 hinein. 
69  Durch diesen Zugang werden subjektive Meinungen erfasst. Da pro Standort mehrere Akteure befragt wurden, 

konnte jedoch eine relativierende Bewertung einzelner Aussagen erfolgen. 
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„Der Oberbürgermeister war zu diesem Zeitpunkt als politischer Gegenkandidat eines Befürworters der Option 
gehandelt worden. Daher kam politisch eine Option nicht in Frage. Aus der Geschichte der Kommune spricht ei-
gentlich nichts dafür, die ARGE zu machen. Aus der Geschichte hätte es eher auf die Option hinauslaufen müs-
sen.“ (GF ARGE) 

In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zeigte sich der letztlich Ausschlag gebende Ein-
fluss kreisangehöriger Städte und Gemeinden, sei es, dass vom Kreistag eine einstimmige 
Entscheidung aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die ARGE (oder „Option“) 
als Grundlage für das eigene Verhalten verlangt worden war, sei es, dass eine Entscheidung 
des Kreises nicht an ökonomisch und/oder politisch dominanten kreisangehörigen Städten 
vorbei getroffen werden konnte. 

Bei 20 von 93 (= 22 %, Vergleichs-ARGEn: 20 %, Stadt-ARGEn: 27 %, Kreis-ARGEn: 13 %) 
der hier betrachteten ARGEn70 war die Entscheidung vorwiegend politisch motiviert. 

 

2.2.1.2 ARGE als Resultat traditionell enger Zusammenarbeit 
Unter diesen Typ fallen überwiegend ARGEn, bei denen der kommunale Partner in der Ver-
gangenheit selbst ausgeprägt beschäftigungspolitisch tätig gewesen war, dies aber in enger 
Kooperation und Abstimmung mit der Agentur. Deshalb gab es meist keinen langen Diskus-
sionsprozess, die Entscheidung für die ARGE fiel überwiegend früh und mit hohem kommu-
nalpolitischem Konsens. 

„Es gab einen einstimmigen politischen Beschluss, nachdem klar die unterschiedlichen Phasen der Gesetzge-
bung durchlaufen waren: Zwischendurch gab es die Diskussion, ob man die kommunale Option zieht. Aber die 
Option kam faktisch nicht in Frage, da hier in der Region zu hohe Arbeitslosigkeit da war (ca. 18 %), das Know 
How der Agentur sollte genutzt werden.“ (SD ARGE) 

Bei 25 von 93 (= 27 %; Vergleichs-ARGEn: 20 %, Stadt-ARGEn: 38 %, Kreis-ARGEn: 27 %) 
der hier betrachteten ARGEn fiel die Entscheidung, weil es bereits eine enge Kooperation 
zwischen Kommune und Agentur für Arbeit gab. 

 

2.2.1.3 ARGE als Resultat fehlender beschäftigungspolitischer Tradition der Kommune 
Hier hatten wir es durchweg mit ARGEn zu tun, bei denen der kommunale Partner keine  
oder nur sehr wenig eigene Erfahrung in der Entwicklung beschäftigungspolitischer Instru-
mente aufwies und deshalb auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über kein entsprechendes 
Instrumentarium verfügte. Die Kooperationserfahrungen mit der Agentur waren deshalb 
meist nicht sehr ausgeprägt, weil das arbeitsmarktpolitische Geschäft in der Vergangenheit 
überwiegend der Agentur überlassen worden war. 

„Es gab eine relativ schnelle Entscheidung Anfang 2004 bei der Kommune. Diese hat die gemeinsame Vorge-
hensweise, also die ARGE, präferiert. Die Stadt ist eine der kleinsten Gebietskörperschaften im Bundesland. Es 
gab keine Beschäftigungsgesellschaft, also hatte die Stadt keine Strukturen, um das SGB II allein zu bewältigen. 
Dazu kam noch eine bevorstehende Verdoppelung der Fälle.“ (GF ARGE) 

Bei 23 von 93 (= 25 %; Vergleichs-ARGEn: 23 %, Stadt-ARGEn: 12 %, Kreis-ARGEn: 47 %) 
der hier betrachteten ARGEn fiel die Entscheidung, weil die Kommune keine oder nur eine 
geringe Vorerfahrung mit beschäftigungspolitischen Instrumenten und Strategien hatte. 

 
                                                 
70  Insgesamt befanden sich 97 ARGEn im Sample. Aus der Betrachtung fielen jedoch zwei ARGEn, bei denen 

der kommunale Träger eine Zulassung beantragt hatte, diese vom zuständigen Bundesland aber aus unter-
schiedlichen Gründen nicht erhielt. Zwei ARGEn machten keine Angaben. 
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2.2.1.4 Pragmatische Entscheidung trotz vorhandener kommunaler beschäftigungs-
politischer Tradition  

Unter diesen Typus fallen ARGEn, bei denen der kommunale Partner in der Vergangenheit 
ausgeprägte Aktivitäten im Rahmen der „Hilfe zur Arbeit“ entwickelt, gleichwohl aber ange-
sichts erkennbarer logistischer Probleme davon abgesehen hatte, eine Zulassung als kom-
munaler Träger zu beantragen. Es handelte sich somit um eine eher „defensive Motivlage“, 
insbesondere, da die Kooperationserfahrungen mit der Agentur für Arbeit überwiegend nicht 
sehr ausgeprägt waren, das Verhältnis teilweise sogar gespannt war. 

Für die Entscheidung waren drei zentrale Motive ausschlaggebend: 

• Es fehlte an Personal bzw. den logistischen Strukturen, um das erweiterte Aufgaben-
spektrum als zkT bewältigen zu können: „Die Entscheidungsfindung lief zunächst bei beiden Part-
nern getrennt; nach zwei gemeinsamen Treffen stimmte man sich auf das ARGE-Modell ab. Das Optionsmo-
dell kam aus Sicht der Kommune nicht in Frage, weil sich die relativ kleine Stadt nicht alleine die Arbeitslosen 
aufhalsen wollte.“ (GF ARGE) 

• Die Kommune scheute das finanzielle Risiko bzw. sah angesichts akuter Finanzprobleme 
keine Aussicht, die Aufgaben als kommunaler Träger wahrzunehmen: „Wir hatten die Option 
diskutiert, auch im Kreistag. Grund gegen Option: Die verfassungsrechtliche Garantie der Kostenübernahme 
durch den Bund war nicht möglich. Der Landkreis konnte das Risiko nicht eingehen.“ (GF ARGE) 

• Die Kommune sah gerade in der überregionalen Arbeitsvermittlung Chancen, sich selbst 
aber nicht in der Lage, diese zu realisieren: „Wir sind eine kreisfreie Stadt mit einem überschauba-
rem Kreis an Betroffenen (Kunden); die Arbeitsvermittlung ist aus unserer Sicht nur überregional zu leisten, 
daher sollte die BA unbedingt auch im Leistungsprozess für ALG II dabei sein.“ (SD ARGE) 

Bei 25 von 93 (= 27 %; Vergleichs-ARGEn: 32 %, Stadt-ARGEn: 19 %, Kreis-ARGEn: 13 %) 
der hier betrachteten ARGEn fiel die Entscheidung vorwiegend aus pragmatischen Gründen, 
obwohl die Kommune gewisse beschäftigungspolitische Traditionen aufweisen konnte. 

 

2.2.2 Zugelassene kommunale Träger 
Der Entscheidungsprozess, die Zulassung als kommunaler Träger zu beantragen, weist 
hierzu analoge Muster auf. Im Einzelnen zeigten sich bei den zkT folgende Motivstrukturen. 

 

2.2.2.1 Vorwiegend politisch motivierte Entscheidungen 
Analog zu den ARGEn gibt es auch einige zkT, bei denen die Entscheidung für die Form der 
Aufgabenwahrnehmung überwiegend politisch motiviert war, insbesondere durch den Hin-
weis auf die „Interessenslage“ und/oder den (unterstellten) „Zentralismus“ der BA. 

„Die Entscheidung, prinzipiell die Option zu wählen, wurde vom Kreis unabhängig von der organisatorischen 
Konstellation vorgenommen. Vielmehr ist der Kreis davon ausgegangen, dass die ARGE mit den Fragen nach der 
Federführung im Verfahren usw. zu viele Probleme aufwirft. Bsp. der Selektionsprozess, wer bestimmt, wer er-
werbsfähig ist im Sinne des SGB II. Da hat die Agentur eine andere Interessenslage.“ (GF zkT) 

„Die Sozialhilfe war in Verbandsgemeinden verlagert, Arbeit statt Sozialhilfe lief mit großem Erfolg, wir hatten den 
niedrigsten Anteil an Sozialhilfeempfängern im Bundesland. Überzeugung: Wir können es besser als Nürnberg. 
Landrat und Sozialdezernent standen voll dahinter und haben sich gegen Widerstand im Haus durchgesetzt. Der 
Kreistag hat einstimmig zugestimmt“ (SD zKT) 

Bei 10 von 51 (= 20 %) der zkT im Sample war die Entscheidung vorwiegend politisch moti-
viert. 
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2.2.2.2 Option als Fortführung bestehender beschäftigungspolitischer Strategien 
Hier finden sich eine Reihe von Kommunen mit ausgeprägter Tradition kommunaler Beschäf-
tigungspolitik. Diese folgte unterschiedlichen Strategien und stützte sich auf ein meist diffe-
renziertes Instrumentarium: Gemeinsames Moment der zkT in diesem Typus war, dass die 
Interviewpartnerinnen und -partner explizit aussagten, die Möglichkeit der Zulassung sei er-
griffen worden, um die bisherige Politik fortzusetzen und/oder bestehende Strukturen zu be-
wahren. Beides sei, so die geäußerte Befürchtung, bei der Bildung einer ARGE gefährdet 
gewesen. Dieser Typus lässt sich in drei Teilgruppen ausdifferenzieren: 

• Kommunen, die eine weitgehend auf kommunalen Angeboten basierende Beschäfti-
gungspolitik betrieben hatten und diese „ungestört“ fortsetzen wollten: „Schon als klar wurde, 
dass es zu dem Gesetz kommen wird, gab es von unserer Seite eine Vorlage, in der wir auf unser Know How 
hingewiesen haben; wir waren der Ansicht, uns besser um die Langzeitarbeitslosen kümmern zu können, 
insbesondere um die Jugendlichen. Wir hatten damals schon ein Netzwerk und – vor dem Hintergrund, dass 
wir gesehen haben, dass der Übergang von der Schule in den Beruf von der Arbeitsagentur nicht ausrei-
chend betreut ist – ein kommunales Programm aufgebaut und unter Anderem eine Einrichtung zur Qualifika-
tion für Jugendliche gegründet.“ (GF zkT) 

• Kommunen, deren Beschäftigungspolitik sich in der Vergangenheit auf eine kommunal 
(mit)getragene Beschäftigungsgesellschaft gestützt hatte und die befürchteten, diese 
müsse bei der Bildung einer ARGE aufgelöst werden.71 

„In den 90er Jahren gab es bereits eine zu hohe Arbeitslosenquote. Deshalb hat der Kreis frühzeitig einen 
Sonderweg beschritten, indem er zunächst eine Stabsstelle etabliert hat, die beschäftigungspolitische Akzen-
te setzen sollte. Nach ersten Erfolgen wurde eine GmbH ausgegründet. (...) Als dann der Gesetzgeber die 
Möglichkeit geschaffen hat, zwischen Option und ARGE zu wählen, hat X sich aufgrund der guten Arbeit, die 
bereits innerhalb dieser GmbH geleistet wurde, entschlossen, die Möglichkeit der Option zu beantragen. Man 
fühlte sich bestätigt, als man erfahren hat, dass man den Weg als Optionskommune tatsächlich gehen durf-
te.“ (SD zkT) 

• Kommunen, die traditionell mit einem Trägernetzwerk zusammenarbeiteten und diese 
enge Kooperation im Übergang zu einer ARGE gefährdet sahen:72 

„Die Stadt war gewillt, dieses Thema SGB II mit Steuerung aus einer Hand umzusetzen. Die größte Befürch-
tung bestand in dem Zerreiben zwischen zwei Institutionen. Weiterhin hat sie einen Gewinn darin gesehen, 
es in eigener Trägerschaft zu machen, weil man davon ausging, dass starke Schnittstellen vorhanden wa-
ren/sind: Einmal zur Wirtschaftspolitik der Kommune, zum anderen zur Sozialpolitik der Kommune und im 
weiteren Verfahren zur Bildungspolitik. Die Stadt wollte letztendlich die Systeme aktiv mitgestalten. Ein weite-
rer Aspekt war sicherlich auch, dass man schauen wollte, dass die gewachsenen Strukturen vor Ort nicht ei-
nem Kahlschlag zum Opfer fallen, sondern in die Integration von SGB II-Beziehern eingebunden sein sollte 
und dass so Geschäftsfelder wie beispielsweise AGHs auch zielführend für das Gemeinwesen genutzt wer-
den.“ (GF zkT)  

Bei 31 von 51 (= 61 %) der zkT im Sample fiel die Entscheidung vor dem Hintergrund aus-
gebauter kommunaler beschäftigungspolitischer Strukturen, die von der Kommune bei der 
Bildung einer ARGE als „gefährdet“ angesehen wurden. 

 

                                                 
71  Wie begründet diese Befürchtung ist, kann nicht festgestellt werden. Auch in einer Reihe von Kommunen, die 

eine ARGE gebildet haben, gab es kommunale Beschäftigungsgesellschaften, die dann überführt oder integ-
riert wurden.  

72  Auch hier kann nicht beurteilt werden, ob diese Befürchtung realistisch war. In einer ganzen Reihe von AR-
GEn war dieselbe Ausgangssituation gegeben und die ARGE-Strategien stützen sich auch weiterhin auf die 
tradierten Netzwerke. 
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2.2.2.3 Selbstbewusste „kleine Optierer“ 
Hiervon zu unterscheiden sind Kommunen, die vor dem Hintergrund einer gewissen, aber 
vergleichsweise nicht sehr ausgeprägten Tradition kommunaler Beschäftigungspolitik73 und 
einer guten Arbeitsmarktlage der Auffassung waren, auch ein ausgeweitetes Aufgabenspekt-
rum bewältigen zu können:  

„Es existierte eine langjährige Erfahrung mit Projekten der Hilfe zur Arbeit, seit zehn Jahren gab es bereits eine 
Koordinationsstelle dafür, Personalstamm war vorhanden. Die Kommune wollte unbedingt mitentscheiden. Wir 
sind ein relativ kleiner Kreis mit 64.000 Einwohnern, alles ist übersichtlich, daher war man sich sicher, die Aufga-
be schultern zu können.“ (SD zkT) 

Bei drei von 51 (= 6 %) der zkT im Sample fiel die Entscheidung, weil sich die Kommune 
trotz vergleichsweise bescheidener Vorerfahrungen mit beschäftigungspolitischen Instrumen-
ten und Strategien vor dem Hintergrund einer guten Arbeitsmarktlage für die Aufgabe „gerüs-
tet“ sah. 

 

2.2.2.4 Option als „Wagnis“ 
Analog zur pragmatischen Entscheidung zur ARGE (vgl. Abschnitt 1.1.4) hatten einige Kom-
munen sich entschlossen, die Zulassung nach § 6a SGB II zu beantragen, auch wenn ihnen 
bewusst war, ein gewisses Risiko zu tragen. Ausschlaggebend waren hier folgende Gründe: 

• Ein seit geraumer Zeit schlechtes Verhältnis zur lokalen Agentur zur Arbeit führte zur Be-
fürchtung, als Partner nicht ernst genommen zu werden: „Aus der Erfahrung der Zusammenar-
beit mit der BA, in der Zeit als die Aufgaben noch klassisch verteilt waren zwischen BA und Sozialamt, haben 
wir festgestellt, dass eine Zusammenarbeit auf gleicher Höhe nicht funktioniert. Schon damals nicht. Sie hat 
nur dann funktioniert, wenn wir uns dem Regime der Agentur unterworfen haben. Das...hat dazu geführt, 
dass wir gesagt haben, dass wir was für die Region tun wollen, aber wir wollen das dann auch 100%ig selbst 
tun.“ (SD zkT) 

• Verhandlungen, eine ARGE zu bilden, waren gescheitert: „Eine dezentrale Struktur hätte mög-
lich sein müssen. Bürger sollten kurze Wege haben. Die alte Struktur sollte bestehen bleiben. Mit Akteuren 
vor Ort wäre das gut vorstellbar gewesen. Mit der AA wurde verhandelt. Aber die AA war dagegen. Nachdem 
deutlich wurde, wie viel Gestaltungsspielraum man aus der Hand gibt, ging’s in Richtung Option.“ (GF zkT) 

• Trotz gutem oder zumindest neutralem Verhältnis zur lokalen Agentur wurde befürchtet, 
dass die vorhandenen dezentralen Strukturen „aufgegeben“ werden müssten: „Maßgebliche 
Motive waren die Erfahrung und die Erfolge mit HzA, die gewünschte Bürgernähe und die Berücksichtigung 
der örtlichen Verhältnisse. Die Steuerung sollte vor Ort verbleiben.“ (GF zkT) 

Bei 7 von 51 (=14 %) der zkT im Sample fiel die Entscheidung, obwohl die Kommune nur ge-
ringe Vorerfahrungen mit beschäftigungspolitischen Instrumenten und Strategien aufzuwei-
sen hatte. 
 
 

 

 

 

 

                                                 
73  Insbesondere war das Instrumentarium der Beschäftigungsförderung nicht sehr ausdifferenziert. 
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Abbildung B.2.2-1: Gründe ARGE oder Option zu wählen  

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c – Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008

10

31

3

7

1

11

11

18

13

3

7

10

3

5

1

2

4

2

7

0% 100%

zkT (n=51)
Vergleichs-ARGEn

(n=56) Stadt-ARGEn (n=26)

0% 100%

Absolute Angaben, nur Anteil „genannt“

Datenbasis: Qualitative Erhebungen bei 148 SGB-II-Einrichtungen im Herbst/Winter 2006/2007; Experteninterviews mit Agenturleitungen, Sozialdezernenten,Geschäftsführungen

Fortführung traditioneller 
Zusammenarbeit/

bestehender Strategien

Fehlende beschäftigungs-
politische Tradition

Keine Angaben/unklar

Pragmatische Entscheidung/
Wagnis 

0% 100%

Kreis-ARGEn (n=15)

0% 100%

Gründe:

Politische Motivation

 
 
 

2.2.3 Die getrennte Aufgabenwahrnehmung 
Die Standorte mit getrennter Aufgabenwahrnehmung spielen in der Betrachtung insofern ei-
ne besondere Rolle, als diese Variante der Aufgabenwahrnehmung vom Gesetzgeber nicht 
als „Dauerlösung“ vorgesehen war.74 Da die Bildung einer ARGE aber bereits aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen nicht erzwungen werden konnte, entschied sich eine Reihe von 
Kommunen von Anfang an gegen diese enge Form der Zusammenarbeit. In anderen Fällen 
wurde die Bildung einer ARGE angestrebt, kam aber im Untersuchungszeitraum nicht zu 
Stande.75 Diese beiden Konstellationen werden im Folgenden kurz skizziert. 

 

2.2.3.1 „Einvernehmliche“ getrennte Aufgabenwahrnehmung 
In diese Gruppe gehören die vier (von sechs) Standorte, bei denen sich der kommunale Trä-
ger bereits früh dagegen entschied, eine ARGE mit der Agentur für Arbeit zu bilden, es somit 
auch zu keinen nennenswerten Verhandlungen kam. Auf dieser Basis konnten sich beide 
Partner früh darauf einstellen, ihre jeweiligen Aufgaben selbstständig zu erbringen. Als Bei-
spiel sei ein Agenturleiter zitiert: 

„Der Landkreis konnte sich die Zusammenarbeit in einer gemeinsamen ARGE mit der AA nicht vorstellen. Dann 
war die Entscheidung klar. Einen Unterschied zw. SGB II und SGB III gibt’s hier nicht. Von der Steuerung her ist 
es das, was wir hier immer schon kannten. Ich bin froh, dass es nicht zur ARGE gekommen ist.“ (GA) 

                                                 
74  Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des § 44b SGB II, demzufolge Arbeitsgemeinschaften gebildet werden „sol-

len“.  
75  Eine (kleine) dritte Gruppe von gAw bildete sich über die Auflösung von ursprünglich vereinbarten ARGEn. 

Diese Konstellation wird hier aber nicht betrachtet. 
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Diese Klarheit führte in drei der vier Standorte zu einer guten Kooperation an den Schnittstel-
len: 

„Mit Vorlauf von einem Jahr haben wir dann die Kooperation angefangen vorzubereiten. Der GF der AA war da-
ran interessiert, ein modernes Arbeitsamt fortzusetzen und wir waren daran interessiert, flache Hierarchien zu 
halten. Wir wollten mit einem schon unterschriftsreif ausgearbeiteten Kooperationsmodell bei getrennter Zustän-
digkeit mit nur einer Akte arbeiten, was von der Regionalbehörde der AA aber nicht zugelassen worden ist. (…) 
Jetzt arbeiten wir mit zwei Akten und haben wenige Probleme, wir sind zeitnah in den Entscheidungen und auch 
recht unkompliziert.“ (SD)  

 

2.2.3.2 Getrennte Aufgabenwahrnehmung als nicht zu Stande gekommene ARGE 
Deutlich von der ersten Gruppe unterscheiden sich zwei Standorte, an denen zunächst eine 
ARGE nicht nur diskutiert, sondern bereits in Arbeitsstrukturen vorbereitet wurde: 

„Wir haben im Haus so eine Art ARGE gegründet mit kommunalen Mitarbeitern, neue Fälle schon gemeinsam 
bearbeitet, im Vertrag vereinbart, dass wir bis Juni 2005 die ARGE zu Stande bringen wollten. Einiges hat die BA 
und das Ministerium nicht akzeptiert, was wir mit der Stadt eigentlich geplant hatten. Da gab es Riesentrouble.“ 
(GA) 

Aus unterschiedlichen Gründen kam an den beiden Standorten dann doch keine ARGE zu 
Stande, was im operativen Geschäft erhebliche Probleme bereitete, hatte man doch bereits 
Strukturen für eine enge Zusammenarbeit aufgebaut, die jetzt wieder zurückgenommen wer-
den mussten. Dies schaffte nicht gerade ein kooperationsfreundliches Klima. 

„Wir haben die Fälle jeweils übergeleitet und zusammengeführt, irgendwann haben wir realisiert, dass wir nicht 
zusammenkommen. Die Stadt hatte Liegenschaften angeboten, die dann doch nicht zur Verfügung standen; die 
haben hoch gepokert. Im Mai wurde klar, dass wir zu weit auseinander liegen, und dann war das Kind im Brunnen 
und wir hatten riesige Probleme mit Personalübernahmen, Zurücksortieren der Fälle etc. etc.. Das hat uns das 
ganze letzte Jahr beschäftigt, sehr viel Kraft gekostet und im Leistungsbereich auch zurückgeworfen; daran 
knabbern wir heute noch teilweise. Wir mussten es dann so gestalten, dass wir eine Minimalzusammenarbeit ha-
ben zugunsten der Kunden wie etwa die gemeinsame Anlaufstelle. Bei KdU existieren unterschiedliche 
Rechtsauffassungen, mit der Konsequenz von Klageverfahren, die natürlich nicht im Sinne der Gesetzgebung 
sind.“ (GA) 

 
2.2.4 Der Prozess der Entscheidungsfindung und lokale Governance 
Eine nähere Betrachtung der „Übergangsgeschichte“ aus der Perspektive der befragten Ak-
teure gibt Hinweise auf deutlich unterscheidbare Strukturen lokaler Governance. Dabei kön-
nen drei große „Blöcke“ unterschieden werden: 

• Es gab eine Reihe von ARGEn und zkT (jeweils ungefähr 1/5 der Standorte), bei denen 
politische Interessen eine große Rolle gespielt hatten, meist vermittelt über die jeweils 
dominante Mehrheitsfraktion im Kommunalparlament oder über Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister bzw. Landrätinnen und Landräte. Hier transportierten politische Einflüsse 
die fachlichen Überlegungen der Verwaltung, konterkarierten sie aber auch häufig. Die 
lokale Governance war deutlich politikdominiert. 

• In der überwiegenden Zahl der ARGEn (62 %) und einem Fünftel (20 %) der zkT war die 
Selbsteinschätzung der Verwaltung, die Aufgaben nach dem SGB II ohne ausgeprägte 
beschäftigungspolitische Tradition entweder alleine erfüllen zu können (zkT) oder aber 
gerade nicht (dann ARGE), letztlich ausschlaggebend. Hier spielte lokale Politik nur eine 
geringe Rolle, der Entscheidungsprozess war sehr verwaltungsdominiert. 
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• Ein Viertel der ARGEn (27 %) und die meisten zkT (61 %) wiesen ausgeprägte kommu-
nale beschäftigungspolitische Traditionen auf, häufig existierte ein Netzwerk, mit dem 
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik umgesetzt wurden. Die lokale Governance wur-
de von den Strukturen dieser Netzwerke bestimmt, sie wirkten sich auch auf die Ent-
scheidungsfindung aus: Viele zkT hatten sich für die „Option“ entschieden, weil sie be-
fürchteten, das Netzwerk würde nicht in die ARGE übertragen werden können; umge-
kehrt entschieden sich „traditionsreiche“ Kommunen für die ARGE, wenn die lokale A-
gentur für Arbeit ein wichtiger Akteur in der lokalen Governance war. 

Allerdings kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die Strukturen dieser 
Governance aktuell fortbestehen: Gerade politikdominierte Governance ist stark von Perso-
nen abhängig. Wenn diese wechseln, wandelt sich u.U. auch die Struktur. Demgegenüber 
sind Netzwerke stabiler, aber auch hier können Veränderungen der Akteurskonstellation 
Auswirkungen auf die lokale Governance gehabt haben. Insofern musste die eher „histo-
risch“ zentrierte Betrachtung kontrastiert werden mit Aussagen zu aktuelleren Strukturen lo-
kaler Governance. 

 

2.3 Muster lokaler Governance in den ersten beiden Jahren der Implementa-
tion des SGB II 

Die Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten sowie die Geschäftsleitungen der SGB II-
Einrichtungen und der Agenturen für Arbeit wurden in der ersten Welle (Ende 2006 bis An-
fang 2007) dezidiert danach gefragt, welche Akteure vor Ort Einfluss auf die Umsetzung des 
SGB II nehmen. Daneben wurde die Existenz und Zusammensetzung der „Trägerversamm-
lung“, eines „Beirats“ oder analoger Gremien erhoben, um feststellen zu können, ob die ge-
nannten Akteure formell in die Organisation eingebunden werden oder nicht (vgl. Abschnitt 
C.1.1). Ähnlich wie Beiräte nahmen nämlich „Trägerversammlungen“ oder analoge Len-
kungsgremien eine Scharnierfunktion zwischen lokaler Governance und Organisation der 
SGB II-Einrichtung wahr. Sie waren ein zentrales innerorganisatorisches Gremium, das stra-
tegische Entscheidungen traf (vgl. hierzu Abschnitt C.1.1), gleichzeitig wurden Strukturen 
lokaler Governance abgebildet. 

Über alle 148 Standorte mit ARGEn oder zkT hinweg konnten drei Typen lokaler Governan-
ce im Rahmen der Umsetzung des SGB II festgestellt werden: 

 

2.3.1 Parteipolitische Einflüsse sind feststellbar 
Dieser Fall liegt dann vor, wenn im Interview entsprechende Aussagen gemacht wurden 
(dies war in 24 % aller Standorte der Fall; zkT: 24 %, Vergleichs-ARGEn: 13 %, Stadt-
ARGEn: 50 %, Kreis-ARGEn: 20 %)76. Dabei hingen Art und Umfang der Einflussnahme von 
der jeweiligen Kommunalverfassung und natürlich den lokalen politischen Verhältnissen ab: 
Das Spektrum reichte vom Einfluss politischer Schlüsselfiguren (z.B. prominente Bundes- 
oder Landtagsabgeordnete) bis hin zur Geltendmachung der Bedeutung kreisangehöriger 
Städte und Gemeinden für die Umsetzung des Gesetzes. Deutlich waren die Unterschiede 
zwischen Stadt-ARGEn und Vergleichs- wie Kreis-ARGEn sowie zkT und Vergleichs-
ARGEn. 

                                                 
76  Die Aussagen der an den einzelnen Standorten interviewten Experten ergänzten sich, in keinem Falle waren 

Differenzen feststellbar. Von daher besitzt die Auswertung trotz potenziell unterschiedlicher Interessenslage 
der Auskunftspersonen eine hohe Validität. 
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„Ganz klar die politische Seite, die einzelnen Gremien versuchen, Einfluss zu nehmen, auch die Beschäftigungs-
gesellschaften haben immer mal wieder versucht, Einfluss zu nehmen, die haben eine sehr große Lobby. Hier in 
X ist es eine sehr stark vernetzte politisch geprägte Lobby, es versucht so mancher, hier mitzumischen. Man 
merkt das immer an den Sitzungen im Steuerungsgremium, da muss man etwas vorsichtig sein. Sehr stark poli-
tisch geprägt.“ (GA ARGE) 

 

2.3.2 Einflüsse lokaler Netzwerke sind feststellbar 
Mehr als ein Drittel (insgesamt 36 %) aller befragten ARGEn (34 %, Vergleichs-ARGEn: 
39 %, Stadt-ARGEn: 23 %, Kreis-ARGEn: 40 %) und zkT (37 %) gaben an, dass Akteure 
aus dem weiteren lokalen arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Kontext aktuell Einfluss auf die 
Umsetzung des Gesetzes hatten. Dabei wurden häufig genannt: Kammern, Gewerkschaften, 
Bildungsträger, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, aber auch große lokal angesiedelte Unter-
nehmen.  

„Einfluss haben zwei Bischöfe, die Impulse der AA in die Gemeinden tragen; es existiert ein eigenes Netzwerk, an 
dem der GF der AA teilnimmt.“ (GA ARGE)  

Besonders komplex war die Situation in folgender ARGE: 

„Es gibt eine neue politische Mehrheit, also die drei Vertreter der Koalition beeinflussen gegenwärtig, über die 
Trägerversammlung; der Beirat beeinflusst, also Handwerk, Beschäftigungsgesellschaften, etc.; Träger waren 
immer schon wichtig für den Landkreis; Besonderheit in der Stadt sind zwei starke Zeitungen, über die Akteure 
von außerhalb Einfluss nehmen“. (GF ARGE)  

Auch im Bereich der zkT gab es komplexe Einflussnahmen: 

„Es existiert eine gute Zusammenarbeit mit der freien Wohlfahrtspflege, mit den Beschäftigungsgesellschaften. 
Auch gibt es enge Verbindungen mit den Kammern. IHK und Handwerkskammer. Der Schulterschluss mit der 
Wirtschaft ist hier ein großes Anliegen. Thema Zusatzjobs: Hier sehr kooperative Struktur.“ (SD zkT) 

Wenn ein solcher Einfluss auf eine lokale ARGE oder einen zkT bestand, wurde dort durch-
gängig versucht, die einflussreichen Akteure über einen Beirat oder analoge Gremien einzu-
binden. Dabei wurden häufig Kooperationstraditionen fortgesetzt, wie das folgende Beispiel 
zeigt: 

„Wir haben keinen Beirat, wir haben eine Sozialhilfekommission, in der weiterhin alle drin sind, die uns auch frü-
her schon geholfen haben in der Arbeitsmarktpolitik: Die Liga, die Verbände. Und wir haben weiterhin das ar-
beitsmarktpolitische Frühstück, in dem alle von der IHK über die Handwerkskammer, die Kirchen, Ausbildungs-
verbünde drin sind. Dort werden Ideen entwickelt. Dieses Gremium ist erhalten worden und jetzt wie ein Beirat – 
Arbeitsmarktfrühstück und Sozialhilfekommission. Aus dem Haus kommen dann ggf. Spezialisten noch dazu, 
wenn sie zu bestimmten Themen gebraucht werden.“ (GF ARGE) 

 

2.3.3 Es gibt keine feststellbaren Einflüsse 
Dies ist mit 40 % aller Fälle der häufigste Typus, der sich aber ungleich auf die Segmente 
verteilt (Vergleichs-ARGEn: 46 %, Stadt-ARGEn: 19 %, Kreis-ARGEn: 40 %, .zkT: 37 %). 
Hierunter wurden alle SGB II-Einheiten subsumiert, bei denen die Befragten keine expliziten 
Angaben zur Einflussnahme durch politische Akteure im lokalen arbeitsmarkt- oder sozialpo-
litischen Kontext machten. Dass die Verwaltung weitgehend eigenständig agierte, wurde 
somit dann angenommen, wenn keine Aussagen vorlagen, die auf eine Einflussnahme politi-
scher Gremien auf die SGB II-Einrichtung hindeuteten. In etlichen Fällen wurde eine Ein-
flussnahme explizit verneint. Spiegelbildlich zum erstgenannten Typus 1 (2.3.1) sind hier die 
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Vergleichs-ARGEn stärker vertreten als die zkT und die Stadt-ARGEn spielen mit fünf 
Standorten (= 19 %) eine vergleichsweise bescheidene Rolle.  

Im Falle der zkT ist es besonders wichtig, tatsächliche „Einflussnahme“ nicht mit der Existenz 
formaler Gremien gleichzusetzen. Denn hier war die „besondere Einheit“ häufig in der Sozi-
alverwaltung angesiedelt, so dass es je nach Kommunalverfassung formale Einflussmöglich-
keiten kommunalpolitischer Gremien (z.B. des Sozialausschusses) gab. Fraglich ist jedoch, 
ob und inwieweit sie diesen Einfluss wirklich geltend machten oder sich mit der „üblichen“ 
Berichterstattung durch die Verwaltung begnügten, weshalb diese einen breiten Handlungs-
spielraum hatte. 

„Hier hat die Option den Vorteil einer sehr geringen Beeinflussung. Ich habe von der Politik grünes Licht, ein-
schließlich der notwendigen Budgets. Es gibt zwar Nachfragen, aber keine Behinderungen. Es gibt also von poli-
tischer Seite kaum Einflussnahmen, was auch auf unsere offenen Karten zurückzuführen ist. Die hatten wir auch 
immer gegenüber der IHK – da gibt es keine Probleme, etwa wegen der Einrichtung wettbewerbsneutraler Ein-
Euro-Jobs. Wir haben da einen kurzen Draht, das Verhältnis zu den Innungen und den Handwerkern ist seit Hartz 
IV eher besser geworden.“ (GF zkT) 

 
Abbildung B.2.3-1: Aktuelle lokale Governance  
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2.4 Zwischenfazit: Die Bedeutung lokaler Governance 
Betrachtet man sowohl die „Entstehungsgeschichte“ (Abschnitt B.2.2) als auch die Situation 
zur Jahreswende 2006/2007 (B.2.3), so zeigt sich, dass der lokalen Governance in beiden 
Formen der Aufgabenwahrnehmung eine hohe Bedeutung zukam. Ein direkter Einfluss der 
Politik wurde bei einem knappen Viertel der ARGEn bzw. zkT spürbar. Dieser hatte sich seit 
der Entstehung der jeweiligen Organisationskonstellation leicht verstärkt (bei ARGEn von 
22 % auf 25 %, bei zkT von 20 % auf 24 %), so dass von einer leichten „Politisierung“ auf 
lokaler Ebene gesprochen werden könnte. Insgesamt war die „Politisierung“ in zkT und in 
Stadt-ARGEn besonders ausgeprägt. 
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Von Anfang an hoch war die Bedeutung des lokalen Netzwerkes, d.h. es waren starke Ein-
flüsse identifizierbar, die über die parteipolitische Ebene hinausgingen. In der Entstehungs-
geschichte der zkT war die Relevanz unterschiedlichster lokaler Akteure besonders ausge-
prägt, deren Existenz spielte bei der Entscheidung für die Option teilweise eine Ausschlag 
gebende Rolle (vgl. Abschnitt B.2.2.2.2). Aber auch zur Jahreswende 2006/2007 war ein Ein-
fluss der lokalen Netzwerke auf die SGB II-Einrichtungen (bezogen auf die Gesamtzahl der 
untersuchten Standorte) unabhängig von der Form der Aufgabenwahrnehmung mit Ausnah-
me der Stadt-ARGEn häufiger zu verzeichnen als ein direkter Einfluss lokaler politischer Par-
teien.  
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UF1 hat auf der Basis einer Web-basierten Fragebogenerhebung bei den Geschäftsführerin-
nen und Geschäftsführern aller ARGEn, zkT und gAw eine Organisationstypologie erstellt, 
deren „Leitunterscheidung“ die zwischen „spezialisiertem“ und „generalisiertem“ Fallmana-
gement ist.  

Diese Typologie gibt bereits ein differenziertes Bild der gegebenen organisatorischen Vielfalt 
bei der Umsetzung des SGB II. Was über eine quantitative Befragung jedoch nur bedingt er-
fasst werden kann, ist der Gesamtprozess, in dem die Leistungen, Angebote und Hilfen an 
den SGB II-Standorten geplant, gesteuert und bereitgestellt werden. Aus diesem Grund hat 
UF 2 die Aufgabe übernommen, sowohl die Leistungsprozesse (einschließlich der Integrati-
onsstrategien und der Maßnahmepolitik) wie auch die begleitenden Planungs- und Steue-
rungsleistungen detailliert zu analysieren. 

Konzeptionelle Basis von Erhebung und Analyse ist die Erfassung der jeweiligen  „Produkt-
politik“ und „Produktionsorganisation“ an den einzelnen Standorten, die dann im Hinblick auf 
die Formen der Aufgabenwahrnehmung verglichen werden, um hieraus „Produktionsmodel-
le“ identifizieren zu können (vgl. Teil A).  

 

1 Organisatorische Steuerung der SGB II-Einrichtungen auf der lokalen 
Ebene 

1.1 Lokale Steuerungs- und Organisationsstrukturen  
1.1.1 Fragestellungen und Datenbasis 
Die Implementationsanalyse beschreibt im Folgenden lokale Steuerungsmuster, unter denen 
die SGB II-Einrichtungen im Untersuchungszeitraum ihrem Geschäft nachgingen. Das Au-
genmerk wird auf wesentliche Unterscheidungsmerkmale zwischen den Formen der Aufga-
benwahrnehmung gelegt. Welche Unterschiede konnten im Hinblick auf Möglichkeiten der 
Ausübung von Fach- und Dienstaufsicht sowie dem Recht, eigenes Personal einzustellen, 
ausgemacht werden? In diesem Zusammenhang ist auch relevant, welche Konsequenzen in 
Folge überregionaler Steuerungselemente im Hinblick auf Entscheidungsspielräume der Ge-
schäftsführungen oder Amtsleitungen der SGB II-Einrichtungen auf lokaler Ebene beschrie-
ben wurden. Was begünstigte bzw. beschränkte Handlungsspielräume der örtlichen Ge-
schäftsführungen? Welche Umsetzungsprobleme im Sinne von Steuerungsproblemen wur-
den dargestellt? Dabei werden die aus lokaler Perspektive wahrgenommenen Bundesein-
flüsse wie auch die durch die Länder ausgeübten Prüfaktivitäten bei den SGB II-
Einrichtungen betrachtet.  

Die Befunde basieren auf inhaltsanalytisch aufbereiteten Experteninterviews bei 154 Ge-
schäftsführerinnen und Geschäftsführern bzw. Amtsleitungen der SGB II-Einrichtungen und 
146 Experteninterviews bei Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Leitungsebenen 
(Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten) im Rahmen der ersten Erhebungswelle, so-
wie auf weiteren 154 Experteninterviews bei Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern 
bzw. Amtsleitungen im Rahmen der zweiten Erhebungswelle des Untersuchungsfeldes. Fer-
ner wurden Ergebnisse der ersten, zweiten und dritten Welle der IAW-SGB II-Organisations-
erhebung mit einer Datenauswahl für die Standortstichprobe einbezogen.  

Die Aussagefähigkeit der Ergebnisse ist als sehr hoch anzusehen. Bei nahezu vollständiger 
Stichprobenrealisierung in 154 Standorten und sehr guter Antwortbereitschaft der befragten 
Expertinnen und Experten stellt sich die Datenbasis der Implementationsanalyse als hervor-
ragend dar. Zudem sind auch die kombinierten Informationen aus Untersuchungsfeld 1 flä-
chendeckend vorhanden. Aufgrund der geringen Zahl von nur sechs Standorten mit gAw 
sind Aussagen für die gAw eingeschränkt möglich. 
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1.1.2 Lokale Steuerungsstrukturen 
Beim organisatorischen Aufbau standen die SGB II-Einrichtungen seit Herbst 2004 durch-
gängig vor großen Anforderungen. Eine besondere Herausforderung bestand darin, zu Jah-
resbeginn 2005 die allgemeine Sicherung der Leistungsgewährung zu implementieren. In 
dieser für alle Beteiligte dynamischen Gründungsphase mussten sich nicht allein ungleiche 
arbeits- oder beschäftigungspolitische Vorerfahrungen der Akteure verbinden. Es mussten 
auch ganz unterschiedliche Verwaltungskulturen integriert werden. 

Mit Blick auf die lokalen Steuerungsmuster hat sich eine deutliche Mehrheit der ARGEn (86 
Einrichtungen) für die öffentlich-rechtliche Vertragsform entschieden (vgl. Abschnitt 
B.1.4.2.1). Lediglich sechs ARGEn wurden als GmbH errichtet. Nur einzelne Fälle fußten auf 
anderen Rechtsformen. Diese Struktur änderte sich im Zeitverlauf bis Ende 2007 kaum. 
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Übersicht C.1.1-1: Ausgewählte Steuerungsmerkmale bei zugelassenen kommunalen 
Trägern und ARGEn (2005 bis Herbst 2007)  

 zkT ARGEn 
Herkunft der ersten Geschäftsführung/Amtsleitung zum 31.12. 2005 (absolut) 
Aus Kommune/Delegationsgemeinde 42 51 

Aus Agentur für Arbeit 5 46 

Externe Personen 4 - 

Geschäftsführungsmodelle im Zeitverlauf 2005 bis 2007 (absolut) 

 
Zum 

31.12. 
2005 

Zum 
31.12. 
2006 

Zum 
31.10. 
2007 

Nur eine Geschäftsführung 1 3 1 

Zwei gleichberechtigte Geschäftsführer 4 6 7 

Geschäftsführung und Stellvertretung 

 

92 87 89 

Rechtsform der ARGEn: Ende 2005 und Ende 2006 (absolut) 

 
Zum 31.12. 

2005 
Zum 31.12. 

2006 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag 86 84 

Anstalt des öffentlichen Rechts 3 5 

GmbH 6 5 

gGmbH 

 

1 1 

GbR  1 1 

Vorsitz in der Trägerversammlung im Zeitverlauf 2005 bis 2007 (absolut) 

 
Zum 

31.12. 
2005 

Zum 
31.12. 
2006 

Zum 
31.10. 
2007 

Zuständige Kommune 55 66 67 
Zuständige Agentur für Arbeit 40 29 28 
Neutraler Vorsitz 1 1 1 
Kein Vorsitz 

 

1 - 1 

Entscheidungsmodi in der Trägerversammlung 2006-2007 (absolut) 

  
Zum 31.12. 

2006 
Zum 31.10. 

2007 
Generelles Einstimmigkeitsprinzip 36 33 
Einstimmigkeit bei Einzelfragen, sonst Mehr-
heitsprinzip 21 20 

Generell Mehrheitsprinzip  

 

39 44 

      
Datenbasis: Erste, zweite und dritte Welle der IAW-SGB II-Organisationserhebungen 2006, 2007 und 2008; Datenauswahl für 
die Standortstichprobe; Eigene Berechnungen 
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Bei den zkT dominierte die kommunale Herkunft der Leitungspersonen. Bei den ARGEn ka-
men die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer fast zu gleichen Teilen aus Kommune 
und Agentur. Fast durchgängig gaben sich die ARGEn ein Leitungsmodell mit Geschäftsfüh-
rung und Stellvertretung der Geschäftsführung.  

Vor Ort sind die Trägerversammlungen die für die ARGEn relevanten lokalen Steuerungsin-
stanzen, in denen – als jeweilige Träger – die kommunale Leitungsebene und (für die Seite 
des Bundes) die zuständigen Agenturen für Arbeit die SGB II-Einrichtungen mittels ausge-
handelter Zielvereinbarungen steuern sollen. 

In diesen Trägerversammlungen stellte die kommunale Seite im Beobachtungszeitraum 
mehrheitlich den Vorsitz. Dieses Muster gewann im Zeitverlauf noch stärker an Kontur. Ende 
2005 war der kommunale Vorsitz in 55 ARGE-Standorten festzustellen, im Herbst 2007 in 67 
Standorten. Zu diesem Zeitpunkt lag noch in 28 Standorten der Vorsitz der Trägerversamm-
lung bei einer Vertretung (in der Regel der Geschäftsführung) der Agentur für Arbeit. Die be-
fragten Expertinnen und Experten verwiesen häufig auf den Umstand, dass der Vorsitz in der 
Trägerversammlung als Gegengewicht zur Geschäftsführung gebildet sei. Der Vorsitz in der 
Trägerversammlung liege also bei jenem Partner, der nicht die Geschäftsführung stelle. 
Dass sich der kommunale Vorsitz in den Trägerversammlungen erhöhte, kann auch als Fol-
ge der Rahmenvereinbarung gesehen werden, mit der entsprechende Ausgleiche angeboten 
worden waren. 
 
Übersicht C.1.1-2: Beiräte und ihre Funktion bei den unterschiedlichen Formen der 

Aufgabenwahrnehmung (absolute Zahlen) 

 Zugelassene 
kommunale 
Träger 

Vergleichs-
ARGEn 

Getrennte 
Aufgaben-
wahrnehmung 

Stadt-ARGEn Kreis-ARGEn 

Ja, Beirat mit bera-
tender Funktion 23 30 - 12 6 

Beirat, aber Funktion 
nicht genannt 5 10 - 2 1 

Mehrere Beiräte - 1 - 1 - 
Beirat gefordert, aber 
nicht installiert - - - - 1 

Kein Beirat 9 13 1 3 6 
Kein Beirat, aber  
äquivalente Einrich-
tung 

10 1 1 1 - 

Keine Angabe 4 1 4 7 1 
Gesamt 51 56 6 26 15 

      
Datenbasis: Qualitative Erhebungen bei 154 SGB-II-Einrichtungen im Herbst/Frühjahr 2006/2007; Experteninterviews mit Ge-
schäftsführungen/Amtsleitungen; Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c – Untersuchungsfeld 2: Implementations- und 
Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008 
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Im Hinblick auf Entscheidungsfindungen galt in Trägerversammlungen nur in einer Minder-
heit der Fälle ein generelles Einstimmigkeitsprinzip. Ausschlaggebender war das Mehrheits-
prinzip (Einstimmigkeitsprinzip nur bei bestimmten Einzelfragen, ansonsten Mehrheitsent-
scheid oder aber generelles Mehrheitsprinzip). Sofern in Standorten mit Mehrheitsprinzip ei-
ne Pattsituation vorlag, blieb die Stimme der oder des Vorsitzenden der Trägerversammlung 
relevant.  

In lokalen Steuerungsstrukturen spielten auch Beiräte eine Rolle. Zwei Drittel der ARGEn 
und weit über die Hälfte der zkT installierten Beiräte. Diesen Gremien kam zumeist eine be-
ratende Funktion zu. Die Beiräte setzten sich aus politischen Vertretungen (vor allem der 
Kreistage), aus Repräsentanten gesellschaftlicher Gruppen wie der gewerkschaftlichen und 
der Arbeitgeberseite, aus Vertretungen von Trägern der Wohlfahrtspflege, der Kammern so-
wie von Maßnahmeträgern zusammen. 

Zusammengenommen stellten sich auf der lokalen Ebene also die Steuerungssysteme der 
ARGEn insgesamt stärker ausdifferenziert dar als bei den zkT. Bei den zkT waren die loka-
len Steuerungsmechanismen schon allein auf die Menge der einbezogenen Akteure weniger 
vielschichtig.  

Innerhalb der SGB II-Einrichtungen forderte insbesondere die Führung der Personalkörper, 
mit unterschiedlicher Personalzuständigkeit im Hinblick auf Aufsichtsfunktionen, sowie unter-
schiedlichen dienst-, arbeits- und tarifrechtlichen Bedingungen, permanentes Geschick (vgl. 
Abschnitt B.1.3.4.4).  
 
Abbildung C.1.1-1: Möglichkeit zur Ausübung der Fachaufsicht 
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Eine Fachaufsicht war für die überwiegende Mehrzahl der ARGEn und der zkT gegeben. Bei 
ARGEn wie auch zkT übten rund vier Fünftel der Geschäftsführerinnen bzw. Geschäftsführer 
eine umfassende Fachaufsicht aus. Bei dreizehn der 97 ARGEn und sechs der 51 zkT war 
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dies hingegen teilweise oder vollständig eingeschränkt. Dies Muster galt unabhängig von der 
Größe der Einrichtungen (gemessen an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften) und streute 
auch über die Bundesländer hinweg. 
 
Abbildung C.1.1-2: Möglichkeit zur Ausübung der Dienstaufsicht 
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Hinsichtlich der Dienstaufsichtsrechte der Geschäftsführungen und Amtsleitungen ergab  
sich ein zwischen ARGEn und zkT differentes Bild. Leitungen der zkT verfügten zu drei Vier-
teln über umfangreiche Möglichkeiten zur Ausübung der Dienstaufsicht. Dagegen attestierten 
dies nur knapp vier von zehn ARGE-Geschäftsführungen. Ein Fünftel bewertete die eigenen 
Dienstaufsichtsmöglichkeiten als gering. Kaum Unterschiede bestanden dabei zwischen den 
unterschiedlichen ARGE-Typen (Vergleichs-ARGEn sowie Stadt- und Kreis-ARGEn). 

Eine wesentliche Ursache für eingeschränkte Dienstrechte der meisten ARGEn lag in der 
Rechtsform. Die öffentlich-rechtlichen ARGE-Verträge beließen die Dienstrechte bei den 
beiden Trägern einer ARGE. Eine Konsequenz daraus war auch, dass die überwiegende 
Zahl der ARGEn kein eigenes Personal einstellen durfte.  

Unter den obwaltenden personalrechtlichen Zuständigkeiten funktionierten die Personalfüh-
rungen vielfach deshalb, weil zwischen den Trägern der Wille zur Zusammenarbeit gegeben 
war. Im Kern blieben jedoch die auch vom Ombudsrat (2007: 8f., 16f.) benannten dienst-, 
arbeits- und tarifrechtlichen Fragen sowie die schwierige Perspektive für befristet Beschäftig-
te bestehen. 
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Abbildung C.1.1-3: Recht eigenes Personal einzustellen bei ARGEn 
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1.1.3 Steuerungskonflikte bei den ARGEn: „BA-Zentralismus“ und „Dezentrali-
tät“ 

Die Befunde der eingehenden Interviewgespräche im Rahmen der ersten Erhebungswelle 
des Untersuchungsfeldes 2 wiesen für die ARGEn in ausgeprägter Weise auf Konflikte zwi-
schen überregionalen und lokalen Geltungsansprüchen hin. 

Der Hauptgegenstand kritischer Einlassungen war der so genannte „Zentralismus“ der Bun-
desagentur für Arbeit (BA). Angesprochen waren Einwirkungsmöglichkeiten der BA auf die 
ARGEn. Nach Auskunft der befragten Expertinnen und Experten entfalteten sich diese ent-
weder vermittelt über die Trägerversammlungen oder auf direktem Wege  („Arbeitshilfen“, 
„verbindliche Empfehlungen“).  

Mit dem eigenen Anspruch auf lokale Kompetenz (Position der „Dezentralität“) haben Sozial-
dezernentinnen und Sozialdezernenten die Trägerversammlungen auch als Konfrontation mit 
einem „starken Partner“ beschrieben. Gerade bei geschäftspolitischen Schwerpunkten und 
Zielen setze der Partner häufiger seine Vorstellungen durch. Bundesweite SGB II-Ziele hät-
ten regionale Zielvorstellungen – zum Beispiel Sozialraumorientierungen – zahlreich domi-
niert.  
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Abbildung C.1.1-4: Lokale Steuerung im ARGE-Modell: Eine Synopse von Positionen 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c SGB II - Untersuchungsfeld 2:
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008
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lokalen Ermessensspielraum erhöhen

Im Rahmen bestehender lokaler Steuerungsstrukturen artikulierte Probleme...
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ARGE-Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer stellten Kooperationen und Zielvereinba-
rungsprozesse vergleichsweise weniger kritisch dar. Praktische Steuerungsvereinbarungen 
müssten notwendig auch Kompromisslösungen beinhalten. Mehrheitlich nahmen aber auch 
die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der ARGEn den Einfluss der BA als eine re-
gulative Praxis wahr. Betont wurde der Stellenwert der „Umsetzungsverantwortung“ im Sinne 
lokaler Steuerungsverantwortung. Die „Gewährleistungsverantwortung“ wurde als machtvoll, 
die Grenzen der „Umsetzungsverantwortung“ vielfach als eng gesehen. Eigene Handlungs-
spielräume und ihre Entscheidungsautonomie beschrieben ARGE-Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer häufiger als eingeengt.77  

Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten betonten zudem, man sei auf Seiten der Ver-
tragspartner bereits frühzeitig mit gefestigten Organisationsvorstellungen konfrontiert gewe-
sen. Die Kommunen sahen eigene, ursprüngliche Vorstellungen über Organisationsmuster 
bestehender ARGE-Modelle nicht immer hinreichend repräsentiert. Benannt wurde die 
„Standardisierung“ von Leistungsprozessen. Insbesondere richteten sich Aussagen auf die 
Kundenbetreuungsformen. Der mangelnde Stellenwert des Konzepts eines ganzheitlichen 
Fallmanagements („Betreuung aus einer Hand“) wurde kritisiert. Eine „Rollentechnik“ der Ar-
beitsverwaltung des Bundes habe Übergewicht erhalten. Besondere Verweise galten dem im 
Sommer 2007 in allen ARGEn eingeführten SGB II-Betreuungsstufenkonzept. 

ARGE-Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer beschrieben die Organisationsentwicklun-
gen der ARGEn hingegen eher als Ausfluss funktional notwendiger Entscheidungen. Stärker 
als der Begriff „Standardisierung“ wurde hier der Aspekt der „Professionalisierung“ akzentu-
iert. Gerade angesichts hoher Zahlen von Bedarfsgemeinschaften könne man den komple-
xen Leistungsanforderungen vornehmlich durch „bewährte Musterformen“ (und ihre SGB II-
spezifischen Weiterentwicklungen) gerecht werden. 
 
1.1.4 Die Wahrnehmung überregionaler Steuerungselemente im Herbst/Winter 

2007/2008 
Im Rahmen der zweiten Erhebungswelle in den 154 Standorten wurden Geschäftsführerin-
nen und Geschäftsführer bzw. Amtsleitungen – im Herbst/Winter 2007/2008 – erneut zu  
überregionalen Vorgaben bzw. Steuerungselementen und deren Einfluss auf die Arbeit der 
SGB II-Einrichtungen befragt.  

Thematisch einbezogen wurden der § 15a SGB II (Sofortangebote), die Rahmenvereinba-
rung von BMAS, BA und kommunalen Spitzenverbänden (nur für ARGEn), das Rollenpapier 
des BMAS (nur für ARGEn), Prüfungen durch den Bundesrechnungshof bzw. die Prüfgruppe 
des BMAS, die Anforderungen nach § 51b SGB II zur SGB II-Statistik sowie die Einführung 
des Betreuungsstufenkonzeptes (im Falle der ARGEn) bzw. von Integrationsstufen (im Falle 
der zkT). 

 

 

                                                 
77  Auch die detaillierten Befunde der dritten Welle der IAW-SGB II-Organisationserhebung (zum Zeitpunkt 

Herbst 2007) zeigten, dass dieser Sachverhalt über die Zeit hinweg virulent blieb. Für die Administration vor 
Ort wurden Entscheidungskompetenzen der SGB II-Leitungsebenen bei zugelassenen kommunalen Trägern 
durchgängig höher eingeschätzt als bei den ARGEn. 
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Abbildung C.1.1-5: Einflüsse von überregionalen Vorgaben und Steuerungselementen 
auf die Arbeit der SGB II-Einrichtungen: Aussagen von Geschäfts-
führungen/Amtsleitungen im Herbst/Winter 2007/2008 
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Zwischen zkT und Vergleichs-ARGEn fielen Einschätzungen der Expertinnen und Experten – 
bei ebenfalls gegebenen Übereinstimmungen – in einigen Aspekten unterschiedlich aus. In 
hohem Ausmaß thematisierten sowohl Vertreterinnen und Vertreter zkT als auch der Ver-
gleichs-ARGEn den Einfluss von Anforderungen nach § 51b SGB II zur SGB II-Statistik (vgl. 
Abschnitt B.1.3.4.2). Diese Wahrnehmung richtete sich im gegebenen Zusammenhang we-
niger auf praktische Nutzbarkeit als auf organisatorische Auswirkungen.78 Gleichgerichtete 
Akzente waren auch in Bezug auf Prüfungen durch den Bundesrechnungshof bzw. die Prüf-
gruppe des BMAS festzustellen (vgl. Abschnitte B.1.3.3.1 und B.1.3.3.3). Stärker als bei zkT 
wurde bei Vergleichs-ARGEn – und vor allem bei der gAw – die steuernde Wirkung durch die 
Einführung der Sofortangebote betont (vgl. Abschnitt C.2.1.3.1).79 Einen sehr deutlichen Ein-
fluss für die konkrete Praxis der ARGEn (und bei der gAw) entfaltete das Betreuungsstufen-
konzept (vgl. Abschnitt C.4.1.2). Die Aussagen von ARGE-Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführern (aus der ersten Erhebungswelle im Herbst/Frühjahr 2006/2007), dass man bei 
der Kundenbetreuung mit bewährten Musterformen und SGB II-spezifischen Weiterentwick-
lungen verfahren solle, wurden mit diesem Befund noch einmal unterstrichen.  

                                                 
78  Nach den Befunden der zweiten Erhebungswelle hatten zwischen Herbst/Winter 2006/2007 und Herbst/Winter 

2007/2008 31 SGB II-Einrichtungen (darunter 7 zkT) eine eigene Controllingstelle erst geschaffen bzw. ihr 
Controlling stärker in der Organisation verknüpft. 42 SGB II-Einrichtungen haben in diesem Zeitraum ihr Cont-
rolling auch personell aufgestockt. 

79  Wo für die ARGEn mit der Einführung des § 15a SGB II „verbindliche Empfehlungen“ ausgesprochen wurden, 
hatten diese Empfehlungen bei den Standorten mit getrennter Aufgabenwahrnehmung (i.e. für die Agenturen) 
den Charakter „verbindlicher Weisungen“ zur unmittelbaren Umsetzung. 
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Gemessen am Gewicht, das der Wahrnehmung von Steuerungselementen der Bundesebe-
ne zukam, fielen Einflüsse der Länder dagegen zurück.80 Mögliche Prüfaktivitäten der Länder 
wurden in der Befragung in Hinsicht auf zentrale Leistungsbereiche thematisiert. 
 
Abbildung C.1.1-6: Bereiche, in denen das Land bei SGB II-Einrichtungen Prüfaktivitä-

ten ausgeführt hat: Aussagen von Geschäftsführungen/Amtsleitun-
gen im Herbst/Winter 2007/2008 
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wahrnehmung Kreis-ARGEn

51 1526656SGB II-Einrichtungen gesamt

Kosten der Unterkunft 39 12 40 16 6 9 615 11

nicht genannt genannt

Passive Leistungen 41 10 48 8 13 221 56

Integrationsleistungen 33 18 55 1 14 125 16

Kinderbetreuungsangebote 46 5 53 3 13 224 26

Schuldnerberatung 44 7 50 6 13 225 16

Suchtberatung 44 7 51 5 13 225 16

 
 
Für die Bereiche Passive Leistungen, Integrationsleistungen, Kinderbetreuungsangebote, 
Schuldnerberatung sowie Suchtberatung gaben die Expertinnen und Experten aller SGB II-
Einrichtungen mehrheitlich an, dass prüfende Aktivitäten der Länder kaum relevant gewesen 
seien. Vergleichsweise am häufigsten prüften Länder zu Kosten der Unterkunft (vgl. hierzu 
auch Abschnitt B.1.4.2 und dort Übersicht B.1.4-2). Diese Prüfungen erfolgten indes lediglich 
für 45 SGB II-Einrichtungen (darunter bei 16 Vergleichs-ARGEn, bei 12 zkT sowie – dabei 
anteilsmäßig etwas stärker – bei 11 Stadt-ARGEn und auch bei 6 Kreis-ARGEn).81 Mit einem 
gewissen Schwerpunkt prüften Bundesländer auch für den Bereich Integrationsleistungen, 
hier vor allem bei zkT (18 Standorte). 

Eine Aufschlüsselung der Angaben nach einzelnen Bundesländern wies – mit einer Aus-
nahme – keine auffälligen Muster auf. Allenfalls ließen sich gewisse Aktivitätsschwerpunkte 
erkennen. 
 
                                                 
80  Vgl. zum Hintergrund im vorliegenden Bericht auch Abschnitt B.1.4 (Die Rolle der Bundesländer). 
81  Allerdings stellte der Bundesrechnungshof im Dezember 2007 dazu fest, dass die „Durchführungshinweise 

der Länder – soweit vorhanden – uneinheitlich seien“. Vgl. Bericht nach § 99 BHO über die Durchführung der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende – Angemessenheit der Leistungen für Unterkunft und Heizungen nach 
§ 22 Abs. 1 des zweiten Buches Sozialgesetzbuch, Bundesrechnungshof, 19. Dezember 2007, S. 13. 
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Übersicht C.1.1-3: Bereiche, in denen das Land bei SGB II-Einrichtungen Prüfaktivitä-
ten ausgeführt hat: Aussagen von Geschäftsführungen/Amtsleitun-
gen im Herbst/Winter 2007/2008 nach Bundesländern 
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Schleswig-Holstein - 1 - - 1 1 5
Hamburg 1 - - 1 1 1 1
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Bremen - 1 - - - - 1
Nordrhein-Westfalen 3 2 1 3 3 3 27
Hessen 5 2 4 1 2 1 16
Rheinland-Pfalz 2 - - - 1 1 11
Baden-Württtemberg 6 4 3 - - - 15
Bayern 6 5 4 3 2 2 16
Saarland - - 1 - - - 3
Berlin 5 - - - - - 5
Brandenburg 4 1 2 2 2 2 8
Mecklenburg-Vorpommern 2 - - - - - 4
Sachsen 5 6 3 1 2 2 9
Sachsen-Anhalt 2 1 - - - - 9
Thüringen 4 2 2 1 2 2 5
Zahl der Einrichtungen 45 25 21 12 16 15 154

Absolute Angaben für „Recht- und Fachaufsicht im entsprechenden Bereich genannt“; Mehrfachnennung möglich 

Datenbasis: Qualitative Erhebungen bei 154 SGB-II-Einrichtungen im Herbst/Winter 2007/2008; Experteninterviews mit Geschäftsführungen/Amtsleitungen

 
 
Im Rahmen der Stichprobe des Untersuchungsfeldes 2 läßt sich aussagen, dass das Land 
Berlin alle 5 ARGEn (also sämtliche für das Land in der Stichprobe befindlichen Einrichtun-
gen) zu Kosten der Unterkunft prüfte. Auch waren die Länder Thüringen, Sachsen, Branden-
burg, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen etwas aktiver als die übrigen Bundesländer. 
Dies galt im Hinblick auf Passive Leistungen - auf Basis der Stichprobe - ebenfalls für Sach-
sen, Bayern und Baden-Württemberg. Im Detail zeigte sich, dass alle genannten Länder die-
se Prüfungen über die verschiedenen Formen der Aufgabenwahrnehmung streuten, dass sie 
bei der Rechts- und Fachaufsicht also kein besonderes Augenmerk auf einen bestimmten 
Typ von SGB II-Einrichtung lenkten. 
Bei jenen 16 Vergleichs-ARGEn, die durch einzelne Länder zu Kosten der Unterkunft geprüft 
wurden, geschah dies durch Nordrhein-Westfalen (3 Standorte), Hessen (2), Rheinland-Pfalz 
(1), Baden-Württemberg (3), Bayern (1), Brandenburg (2), Mecklenburg-Vorpommern (1), 
Sachsen (2) sowie Thüringen (1).  

Im Falle der 18 zkT, für welche einzelne Länder eine Rechts- und Fachaufsicht zu Integrati-
onsleistungen wahrnahmen, waren dies Niedersachsen (1 Standort), Nordrhein-Westfalen 
(1), Hessen (3), Baden-Württemberg (2), Bayern (3), Saarland (1), Brandenburg (2), Sach-
sen (3) und Thüringen (2). 
 
1.1.5 Zwischenfazit 
Die lokalen Steuerungsmuster, unter denen die SGB II-Einrichtungen im Beobachtungszeit-
raum ihrem Geschäft nachgegangen sind, stellen sich im Falle der ARGEn komplexer dar als 
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bei zugelassenen kommunalen Trägern. Die Notwendigkeit, institutionelle Regelungen und 
interessenpolitische Aushandlungen zu treffen, um das operative Geschäft führen zu kön-
nen, war bei ARGEn ausgeprägter als bei zkT. Die ARGE-Strukturen bargen damit auch 
mehr Konfliktpotentiale in sich. Bei allen Formen der Aufgabenwahrnehmung sind im Beo-
bachtungszeitraum steuernde Einflüsse des Bundes stärker wahrgenommen worden als sol-
che der Länder. Das Verhältnis zwischen überregionalen und lokalen Ansprüchen blieb da-
bei im Falle der ARGEn vergleichsweise konfliktärer. Überregionale Vorgaben haben bei den 
ARGEn auch vernehmliche Auswirkungen auf vielfach als eng beschriebene Handlungsspiel-
räume der Geschäftsführungen gehabt. Gleichzeitig waren auch die dienstrechtlichen Mög-
lichkeiten der ARGE-Geschäftsführungen eingeschränkter. Auf der lokalen Ebene sind die 
ARGEn insgesamt stärker mit Steuerungsproblemen konfrontiert gewesen als die zkT. 

 

1.2 Zielsteuerung 
1.2.1 Fragestellungen und Datenbasis 
Zentrale Instrumente für die Steuerung der SGB II-Einrichtungen bilden die Geschäftsziele 
und die Zielnachhaltung mittels Controlling. Beide Strukturelemente wurden im Rahmen der 
Implementationsanalyse bei der Stichprobe der 154 SGB II-Einrichtungen untersucht. Im Mit-
telpunkt stand die Frage, welche vordringlichen Steuerungsziele die zugelassenen kommu-
nalen Träger, die ARGEn und die Standorte mit getrennter Aufgabenwahrnehmung verfol-
gen. Gibt es unterschiedliche Schwerpunktsetzungen zwischen den Formen der Aufgaben-
wahrnehmung und sind diese möglicherweise durch überregionale Governanceeinflüsse be-
einflusst? 

Bei der Zielsteuerung anhand von Outputgrößen kommt dem Controlling eine entscheidende 
Funktion zu. Im Idealfall stellt das Controlling genau die Kennziffern zur Verfügung, die für 
die Nachsteuerung im laufenden Geschäftsjahr erforderlich sind. Die Implementationsanaly-
se ist deshalb der Frage nachgegangen, wie das Controlling der Einrichtungen bei den zu 
vergleichenden Formen der Aufgabenwahrnehmung organisiert ist. Die Frage, ob und in 
welchem Maße die SGB II-Einrichtungen diese Ziele auch erreichen, ist ein zentraler Ge-
genstand der Wirkungsanalyse. Diese Bewertung der Effektivität und Effizienz wird vom Un-
tersuchungsfeld 4 der § 6c-Evaluation vorgelegt. 

Die empirische Grundlage für die nachfolgenden Ausführungen zu diesen Fragestellungen 
bilden die Leitfadeninterviews mit den Geschäftsführungen und den Verantwortlichen für das 
Controlling, die im Rahmen von zwei Erhebungswellen vor Ort bei der Stichprobe der 154 
SGB II-Einrichtungen geführt wurden. Ergänzt und abgeglichen werden die Angaben durch 
Ergebnisse der standardisierten IAW-SGB II-Organisationserhebungen von Untersuchungs-
feld 1. 

 

1.2.2 Zielvereinbarungen und Controlling als Mittel der Steuerung 
1.2.2.1 Zielsteuerung in den ARGEn 
Spätestens mit den sogenannten Hartz-Reformen und der damit verbundenen Neuausrich-
tung der BA hat sich in der Arbeitsverwaltung eine Abkehr von der Input-Steuerung hin zu 
einer Output-Steuerung vollzogen. Die Orientierung an Ergebnisgrößen bildet heute das 
Rückgrat der Steuerung in der Bundesagentur für Arbeit. Es ist in den Agenturen installiert 
und wird von daher auch in den SGB II-Bereich hineingetragen (vgl. dazu insbesondere 
Ochs/iso 2006). Die Agenturen schließen mit der Bundesagentur für Arbeit Zielvereinbarun-
gen ab. Über Zielnachhaltegespräche bewerten dann die Regionaldirektionen den Stand der 
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Zielerreichung je Agentur und steuern bei Bedarf nach. Auch wenn dieses System noch kei-
neswegs widerspruchsfrei und konsistent funktioniert (WZB/infas 2007: 459 ff.), ist es doch 
inzwischen ein fester Bestandteil der Steuerungslogik der Bundesagentur für Arbeit (vgl. 
hierzu Abschnitt B.1.3.4.1). 

Für die Arbeitsgemeinschaften nach §44 SGB II ist (nach dem §48 SGB II) eine vergleichba-
re Steuerungskomponente vorgesehen. Es sollen Zielvereinbarungen zwischen dem BMAS 
und der BA abgeschlossen werden. Die Einbeziehung der ARGEn erfolgt auf der Grundlage 
der Rahmenvereinbarung vom 1. 8. 2005. Der Zielsteuerungsprozess wurde erstmals im 
Frühjahr 2006 mit der Versendung des SGB II-Planungsbriefes begonnen (BA 2006). Er be-
schreibt das Verfahren und die Zielwerte für 2006. Die Planungen für das Jahr 2007 hatten 
im Herbst 2006 gerade erst begonnen, als die erste Erhebungswelle der Implementationsa-
nalyse bei den SGB II-Einrichtungen stattfand. In den Gesprächen zitierten die Gesprächs-
partner deshalb überwiegend die Zielsetzungen für 2006 und deuteten erste Überlegungen 
für 2007 an. 

Die Zielerreichungsindikatoren wurden 2006 durch die Vereinbarung zwischen BMAS und 
BA gesetzt und 2007 erstmals mit den ARGEn verhandelt. Das zentrale Controlling der BA 
liefert den ARGEn die Controllingwerte für die Zielindikatoren. Nach Angaben des BMAS ha-
ben die Zielvereinbarung 2006 92 Prozent der ARGEn unterzeichnet und für 2007 waren 
dies im Januar 2007 sogar 99,2 Prozent (BMAS: Rollenpapier 2007). In den Interviews mit 
Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen der ARGEn wurde entsprechend mit großer 
Übereinstimmung das Zielbildungsverfahren und die Abstimmung mit der Trägerversamm-
lung beschrieben. Die Bundesziele 2006 wurden nach übereinstimmender Aussage der AR-
GE-Geschäftsführungen faktisch über die Trägerversammlung – meist ohne größere Modifi-
kationen – übernommen und verabschiedet. Ergänzt wurden die Bundesziele in unterschied-
lichem Ausmaß durch lokale Zielgrößen. Dies waren vor allem von den Gesprächspartnern 
und -partnerinnen selber als „weich" bezeichnete Ziele, wie z.B. die Performance der Einrich-
tung, die Qualität der Leistungsbearbeitung oder die Qualität der Falldokumentation (z.B. der 
Eingliederungsvereinbarungen) oder die Pflege des Datenbestandes. 

Für 2007 wurden seitens des BMAS die Bundesziele „Erhöhung der Anzahl der Integratio-
nen“, „Reduzierung der passiven Leistungen“ sowie „Verkürzung der Bearbeitungsdauer“ 
gesetzt. Die ARGEn und die gAw reagierten nach eigenen Angaben relativ gleichartig auf 
diese Vorgaben: 

• Die Verbesserung der Integrationszahlen wurde nach übereinstimmender Aussage na-
hezu aller SGB II-Einrichtungen durch eine Veränderung des Maßnahmeangebots und 
durch die Fokussierung auf bestimmte Zielgruppen angestrebt. Rund zwei Drittel der 
ARGEn hat überdies mit einer Verstärkung der personellen Ressourcen reagiert und je-
weils vier von zehn SGB II-Einrichtungen haben die Leistungsprozesse optimiert, Ziel-
vereinbarungen mit den Teams und mit den beauftragten Dritten geschlossen. 

• Die Reduzierung der passiven Leistungen sowie die Verkürzung der Bearbeitungsdauer 
versuchten die Einrichtungen vor allem durch die Optimierung der Leistungsprozesse zu 
erzielen. 

• Darüber hinaus versuchte rund die Hälfte der ARGEn die Reduzierung der passiven Leis-
tungen durch ein verändertes Maßnahmeangebot und durch die Fokussierung auf be-
stimmte Zielgruppen umzusetzen. 

Nahezu alle ARGEn sowie die Standorte mit gAw richteten ihr Controlling auf diese Ziele 
aus. 
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1.2.2.2 Zielsteuerung bei den zugelassenen kommunalen Trägern 
Die zugelassenen kommunalen Träger sind am beschriebenen Zielvereinbarungsprozess mit 
dem Bund nicht beteiligt. Der verfassungsrechtliche Rahmen schließt unmittelbare Vereinba-
rungen zwischen Bund und Kommunen aus. Gleichwohl sind den zkT eine Reihe von Be-
richtspflichten auferlegt. So müssen sie einmalig bzw. fortlaufend zur Verfügung stellen (vgl. 
zum Folgenden Reis, Kolbe und Reinmüller 2007:48): 

• das Konzept gemäß Antrag auf Zulassung nach § 6a SGB II, 

• eine Darstellung des internen Verwaltungs- und Kontrollsystems, 

• einen Eingliederungs- und Mitarbeiterbericht, 

• einen Stellenplan mit Stellenbewertung, 

• eine Schlussrechnung der Eingliederungsmaßnahmen zum Jahresende, 

• einen Erfahrungsbericht über die Implementation des SGB II. 

Diese Informationen dienen in erster Linie der Überwachung der Mittelverwendung und sind 
insofern nicht mit den Zielvereinbarungen nach § 48 SGB II vergleichbar. Für die zkT gibt es 
kein funktionales Äquivalent zum Instrument der überregionalen politischen Steuerung. 

Die Steuerung erfolgt vielmehr auf lokaler Ebene. In der Stichprobe der 51 zkT hatten Ende 
des Jahres 2007 27 Amtsleiterinnen und Amtsleiter eine Zielvereinbarung mit ihrer Verwal-
tungsspitze bzw. mit der kommunalen politischen Vertretung geschlossen.  

Die Leitfadeninterviews der zweiten Erhebungswelle zeigen dabei, dass in der Hälfte dieser 
Fälle Ziele für die Integration in den Arbeitsmarkt bzw. in Berufsausbildung vereinbart wur-
den. Ziele zu bestimmten Zielgruppen und zur Optimierung von Prozessläufen (Qualitätszie-
le) wurden jeweils bei gut einem Viertel dieser Vereinbarungen geregelt. In einem Drittel der 
Vereinbarungen sind wirtschaftliche Ziele und der Maßnahmeeinsatz festgelegt. 

Auf diese Ziele reagieren die zkT, die eine Vereinbarung geschlossen haben, ganz ähnlich 
wie die ARGEn auf die Bundesziele. Die überwiegende Mehrheit fokussiert nach eigenem 
Bekunden bestimmte Zielgruppen und verändert das Maßnahmeangebot. Die Optimierung 
der Prozesse sowie der Abschluss von Zielvereinbarungen mit Teams und beauftragten 
Maßnahmeträgern werden von zwei Drittel dieser zkT angegeben. 

Die Ausführungen zeigen, dass die Zielsteuerung für die zkT, die ARGEn und die gAw zwar 
unterschiedlich verankert ist, die Zielorientierungen und auch die Reaktionen darauf sind bei 
allen Formen der Aufgabenwahrnehmung allerdings recht ähnlich sind. Diese unterschiedli-
che Ausrichtung der SGB II-Einrichtungen einerseits und die relativ gleichartige Reaktion auf 
diese Ziele spiegelt sich in den konkreten Geschäftszielen der Einrichtungen, der Organisati-
on des Controllings, den Controllinginhalten, der Datenbasis und zum Teil auch bei der Nut-
zung von Controlling-ergebnissen für die Steuerung wider. 

 

1.2.3 Geschäftspolitische Ziele 
Bereits die 2006/2007 durchgeführte erste Erhebung belegte einen hohen Konsens der SGB 
II-Einrichtungen über die geschäftspolitische Zielausrichtung des SGB II. Auf eine ungestütz-
te, offene Frage stellten drei Viertel der Amtsleitungen bzw. Geschäftsführungen der zuge-
lassenen kommunalen Träger die Integrationsleistungen in den ersten Arbeitsmarkt in den 
Mittelpunkt. Darin stimmten sie mit neun von zehn ARGEn überein. Über die fürsorgepoliti-
sche Ausrichtung gingen die Vorstellungen der verschiedenen Formen der Aufgabenwahr-
nehmung allerdings etwas auseinander. Soziale Absicherung und Wiedererlangung von Ar-
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beitsfähigkeit hatten Ende 2006 für die zkT ein etwas höheres Gewicht. Auch bei der Kos-
tenorientierung waren Kulturunterschiede zwischen den beiden Formen der Aufgabenwahr-
nehmung greifbar. Die zkT betonten zu rund einem Drittel das Ziel Abbau der Leistungsemp-
fängerzahlen. Das Argument fiel etwa doppelt so häufig wie bei den Arbeitsgemeinschaften. 
Die Ausführungen der ARGEn hoben dafür stärker auf eine allgemeine Kostensenkung und 
die Senkung der Kosten der Unterkunft ab. 

In der zweiten Erhebungswelle 2007/2008 wurde die Zielausrichtung erneut erhoben. Mit 
dem Ziel der größeren Vergleichbarkeit wurden dieses Mal die geschäftspolitischen Ziele 
standardisiert gemessen. Anders als bei spontanen Antworten, die oft durch die kulturellen 
und sozialen Leitbilder der Verwaltungen mit unterschiedlichen Traditionen geprägt sind, be-
stand nun die Möglichkeit, anhand einer Listenvorlage jedes Ziel einzeln zu gewichten. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die geschäftspolitische Zielausrichtung aller Formen der Aufgaben-
wahrnehmung sehr viel homogener ist, als die ungestützten Verlautbarungen zunächst nahe 
legten. Insbesondere die unmittelbar für den Vergleich herangezogenen Vergleichs-ARGEn 
bewerten die Zielsetzungen sehr ähnlich wie die zkT (vgl. Abb. C.1.2-1). 
 
Abbildung C.1.2-1: Geschäftspolitische Zielsetzungen der SGB II-Einrichtungen 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c – Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008

Mittelwerte; Skala von 0 ("das Ziel wird gar nicht verfolgt") bis 10 ("das Ziel sehr stark verfolgt“); 
Standardisierte Erhebung mittels Listenvorlage

Datenbasis: Qualitative Erhebung bei 154 SGB II-Einrichtungen im Herbst/Winter 2007/2008, Experteninterviews mit Geschäftsführungen/Amtsleitungen.

Integration in den ersten Arbeitsmarkt

Reduktion der Leistungsbezieher

Erhalt/Verbesserung der 
Arbeitsfähigkeit/Vermittelbarkeit

Senkung der Kosten der Unterkunft

Soziale Stabilisierung /soziale Integration

Allgemeine Kostensenkung

zkT Vergleichs-ARGEn KreisARGEnStadtARGEngetrennte Aufgabenwahrnehmung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

 
 
Die Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist das vordringliche Ziel nahezu aller SGB II-
Einrichtungen. Auch die anderen abgefragten Ziele rangieren hoch auf der Bedeutungsskala. 
Der Verringerung der Leistungsbezieherbestände, dem Erhalt bzw. der Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit, der Senkung der Kosten der Unterkunft, der sozialen Stabilisierung 
der Hilfebedürftigen sowie der allgemeinen Kostensenkung werden hohe Priorität einge-
räumt. 

Bemerkenswert sind einige Unterschiede zu den Standorten mit gAw, für die der vorliegende 
Befund hier die Perspektive der Agenturseite widerspiegelt. Diese sechs Einrichtungen mes-
sen der Marktintegration, der Verringerung des Bestandes an Leistungsbeziehern, der Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit sowie ganz allgemein der Kostensenkung ein ganz 
hohes Gewicht bei. Dieser Befund auf der Basis von nur sechs gAw bestätigte sich allerdings 
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auch im Rahmen eines Workshops mit neun weiteren Standorten mit einer gAw. Die geringe 
Priorisierung der KdU ist den rechtlichen Zuständigkeiten der Akteure geschuldet. Als kom-
munale Angelegenheit bilden die Kosten der Unterkunft für die Agenturen mit gAw keine ver-
bindliche Zielgröße durch bundesseitige Vorgaben durch BMAS und BA. Entsprechend ob-
liegt es den lokalen Akteuren vor Ort, sich auf die Verfolgung dieser Zielsetzung zu verstän-
digen. 

Die dargelegten Prioritätensetzungen bei den geschäftspolitischen Zielen der SGB II-Einrich-
tungen geben keinen Hinweis auf überregionale Governance-Einflüsse durch die Ländermi-
nisterien. Die Angaben der SGB II-Einrichtungen weisen für alle Formen der Aufgabenwahr-
nehmung keine signifikanten Unterschiede zwischen den Bundesländern auf. Auch die Fra-
ge, ob die Ausübung von Fach- und Rechtsaufsicht durch die Bundesländer (vgl. Abschnitt 
B.1.4) einen Einfluss auf die Zielverfolgung der SGB II-Einrichtungen hat, muss verneint 
werden. Es wurde auch explizit danach gefragt, wie sehr sich die SGB II-Einrichtungen durch 
die arbeitsmarktpolitischen Programme ihres Bundeslandes festgelegt sehen. Über alle For-
men der Aufgabenwahrnehmung hinweg bejahen dies nur elf der 154 untersuchten Einrich-
tungen. 

 

1.2.4 Die Organisation des Controllings 
Im SGB II ist das Controlling heute für die meisten Einrichtungen unbestritten ein wesentli-
cher Bestandteil des Steuerungsprozesses, in dem die Erreichung der gesetzten Ziele, die 
Qualität der internen Leistungsprozesse wie auch die Qualität der von Externen erbrachten 
Leistungsprozesse zeitnah abgebildet werden. Das Controlling stellt im Idealfall Ergebnisse 
bereit, die zum Steuern einer komplexen, arbeitsteiligen Organisation erforderlich sind. Die 
ausführlichen Interviews mit Führungskräften in den untersuchten Standorten zeigen, dass 
sich innerhalb des Untersuchungszeitraums der Implementationsanalyse in diesem Bereich 
der Führung und Steuerung enorme Fortschritte vollzogen haben. 

Die meisten Einrichtungen hatten sich bereits Ende 2006 eine eigene Zuständigkeit für Cont-
rolling geschaffen. Nur wenige zkT und Vergleichs-ARGEn hatten im Winter 2006/2007  
überhaupt kein eigenes Controlling bzw. beschränkten sich auf reines Finanzcontrolling.82 
Dagegen hatte knapp die Hälfte der zkT und der ARGEn einen eigenen Bereich bzw. eine 
Stabsstelle aufgebaut, und gut ein Fünftel hatte eine Controllingfunktion bei der Geschäfts-
führung oder den Bereichsleitungen angesiedelt. Insbesondere das Controlling der ARGEn 
stand bereits damals in einem engen Austausch zum Controlling der Agenturen. Drei Viertel 
der untersuchten ARGEn berichteten davon, dass sie die Daten und Controllingberichte der 
Bundesagentur nutzen, und rund ein Viertel verwies auf eine personelle Unterstützung z.B. 
durch die Führungsunterstützung der Agentur. Die befragten Führungskräfte an Standorten 
mit gAw verwiesen darauf, dass das SGB II-Controlling unmittelbar an das Controlling der 
Agentur angebunden sei. 

Im Herbst/Winter 2006/2007 verwiesen die Führungskräfte der ARGEn noch nachdrücklich 
auf die Grenzen der Verwertbarkeit der BA-Controllingberichte. Sie enthielten noch nicht die 
erforderliche Differenzierung der Daten für Geschäftsstellen und Teams. Außerdem kamen 
sie zu dem Zeitpunkt noch zu spät, um sie für die aktuelle Steuerung zu nutzen.83 

                                                 
82  Einige ARGE-Geschäftsführungen begründeten das Fehlen einer Controllingstelle damit, dass dies im ARGE-

Konzept der BA nicht vorgesehen war und daher die Personalmittel für eine entsprechende Stelle fehlten. 
83  In Fachverfahren werden Daten aus A2LL und VerBIS abgezogen und zentral in der Bundesagentur ausge-

wertet. Die ARGEn hatten Ende 2006 nur unzureichende Möglichkeiten, die für ihren Standort relevanten Da-
ten selbständig auszuwerten. Vor allem die Leistungssoftware A2LL bot keine ausreichenden Auswertungs-
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Die zkT zeigten sich Ende 2006 vergleichsweise zufriedener mit ihrer verfügbaren Datenba-
sis. Sie sahen sich eher in der Lage, mit den dezentralen Software-Lösungen eigene Aus-
wertungen des Datenbestands vorzunehmen und für Steuerungszwecke einzusetzen. Die 
zkT arrangierten sich offensichtlich stärker mit eigenen Erhebungen und Auszählungen als 
Datenbasis für die Steuerung. Ein Zehntel der zkT hatte Controllingaufgaben an eine andere 
kommunale Stelle oder ein Planungsbüro ausgelagert. Bei gut einem Fünftel der zkT war das 
Controlling an die kommunale Controllingstelle des Kreises und bei jedem zehnten dieser 
Träger an das Controlling des Rechnungsprüfungsamts angebunden. Allerdings wiesen auch 
die kommunalen Controllerinnen und Controller auf Schwierigkeiten hin, die Daten der unter-
schiedlichen Softwaresysteme für Leistung und Vermittlung für Controllingzwecke verfügbar 
zu machen. Insbesondere der Datenaustausch mit der Bundesagentur für Arbeit für die Zwe-
cke der Statistik wurde problematisiert.84 

Im Laufe eines Jahres, das zwischen den beiden Erhebungen bei den 154 SGB II-
Einrichtungen liegt, hat sich das Controlling quantitativ und qualitativ deutlich weiterentwi-
ckelt. 86 Prozent der untersuchten Einrichtungen haben zwischenzeitlich Veränderungen 
daran vorgenommen. Rund die Hälfte der lokalen Einrichtungen hat die personelle Ausstat-
tung verbessert. Unabhängig von der Form der Aufgabenwahrnehmung haben gut vier von 
zehn SGB II-Einrichtungen das Controllingkonzept bzw. die Aufgabenzuschnitte verändert 
und den Controllingbereich gestärkt. Ein Viertel hat die organisatorische Ansiedelung vor al-
lem dahingehend verändert, dass der Controllingbereich als Stabsstelle unmittelbar zur Un-
terstützung der Führung tätig ist. Rund die Hälfte der zkT und drei Viertel der ARGEn stellen 
fest, dass sich die Datengrundlage wesentlich verbessert hat. Die Führungskräfte der AR-
GEn heben hervor, dass nun die erforderlichen differenzierten Daten für die Steuerung von 
Geschäftsstellen und Teams zur Verfügung stehen bzw. mittels des sogenannten „operati-
ven Datensatzes“ selber ausgewertet werden können. Zusammengenommen ergibt sich 
daraus das Bild einer deutlich verbesserten Ausstattung des Controllings. Es hat bei allen 
Formen der Aufgabenwahrnehmung eine Institutionalisierung des Controllings und der da-
tenbasierten Steuerung Raum gegriffen. 

 

1.2.5 Inhalte und Datenbasis des Controllings 
Die Inhalte des Controllings orientieren sich erwartungsgemäß an den operativen Zielen der 
Einrichtungen. Bei der Ersterhebung im Herbst/Winter 2006/2007 verwiesen die Führungs-
kräfte der ARGEn und der Agenturen bei gAw vor allem auf die Integrationsziffern sowie die 
Indikatoren für die Bundesziele. In der Rangliste der Controllingindikatoren folgten sodann 

                                                                                                                                                      
möglichkeiten. Von den ARGE-Führungskräften und Controllern wurde vor allem kritisiert, dass ihnen keine 
auf die Teamebene bezogenen Daten aus dem Leistungsprozess vorliegen und der zentral von der Bundes-
agentur für Arbeit für alle SGB II-Träger erstellte Controllingbericht für eine effektive Steuerung der Organisa-
tion nicht zeitnah genug vorlag. Auch bestanden durchaus Zweifel an der Validität dieser Controllingberichte. 
Die Führungskräfte verwiesen deshalb Ende 2006 auf die Dissonanz bezüglich der strikt formulierten „Ge-
währleistungsverantwortung“ der Bundesagentur für Arbeit, die sich an zentral-uniformen Steuerungs- und 
Controllingprozessen orientiert und den in ARGEn unzureichenden Controllingmöglichkeiten. 

84  Die Vertreter der kommunalen Einrichtungen wiesen auf die damals noch großen Dissonanzen zwischen den 
eigenen Statistiken und der SGB II-Statistik hin. Die zkT halten die Daten, die sie für Zwecke der Statistik an 
die BA liefern, oft für wenig nützlich für das operative Geschäft. Die Zahlen, die an die BA gemeldet werden, 
erkenne man später in der offiziellen Statistik und bei Rückmeldung nicht wieder. Die zuständigen Statistiker 
der BA dagegen konstatierten lange Zeit große Datenlücken bei der Zulieferung von kommunalen Daten für 
Zwecke der SGB II-Statistik. So haben z.B. im November 2006 62 der 69 zugelassenen kommunalen Träger 
Daten mittels XSozial an die BA geliefert. Davon waren 59 auswertbar und 46 davon waren nach Bewertung 
der BA extern plausibel (Korn 2006).  
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die Kosten der Integration, die Maßnahmekosten, die zeitnahe Bearbeitung von Anträgen 
sowie die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen. 

Von den zugelassenen kommunalen Trägern wurden deutlich weniger Eckdaten genannt, 
die regelmäßig über Controlling erfasst werden. Wie bei den ARGEn stehen ebenfalls die 
Integrationsziffern ganz oben auf der Liste der Indikatoren. Die übrigen Nennungen streuen 
breiter über unterschiedliche Eckwerte. Eine Fülle von Einzelnennungen bezieht sich weni-
ger auf klassische Zielindikatoren, als auf interne Prozessoptimierungen (z.B. Optimierung 
der Widerspruchsstelle, Verbesserung der Schnittstellen zwischen Leistung und Fallmana-
gement). 

Bei der Wiederholungsbefragung Ende 2007/Anfang 2008 wurde erneut der Stellenwert von 
Controlling für die Steuerung der Einrichtung wie auch für die Teams bzw. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erfragt. Unter mehreren potenziellen Informationsquellen genießt das Ergeb-
niscontrolling in allen Formen der Aufgabenwahrnehmung oberste Priorität (vgl. Abb. C.1.2-
2). Mit nur geringen Unterschieden bilden Kundenbeschwerden und Widersprüche die zweit-
wichtigste Quelle, aus der die Führungskräfte Hinweise gewinnen, ob gute Arbeit in der Or-
ganisation geleistet wird. Alle ARGEn und auch die gAw messen dem Beschwerdemanage-
ment noch mehr Gewicht bei als die zkT. Rückmeldungen von beauftragten Dritten, Auswer-
tungsgespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Entscheidungen der Sozial-
gerichte werden in allen Formen der Aufgabenwahrnehmung als wichtige Quelle bewertet. 
 
Abbildung C.1.2-2: Zentrale Steuerungsinformationen aus der Sicht der Amtsleitun-

gen/Geschäftsführungen 
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Die ebenfalls befragten Verantwortlichen für das Controlling und den Bereich Fallmanage-
ment bzw. Integration zeichnen ein ähnliches Bild. Übereinstimmend messen sie der Aus-
wertung von Rückmeldungen aus den Teams und den Bereichen der Organisation ein sehr 
hohes Gewicht bei. Offensichtlich bereiten diese Prozessverantwortlichen die in den operati-
ven Stellen gewonnenen Erfahrungen unmittelbar für die Steuerung der Organisation auf und 
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nutzen sie für die Zwecke der Steuerung. Zwischen den zkT und den übrigen Formen der 
Aufgabenwahrnehmung gibt es nur minimale, meist nicht signifikante Unterschiede. 

Welchen Nutzen hat Ende 2007/Anfang 2008 das Controllingsystem der BA für die ARGEn 
und gAw? Und welchen Nutzen ziehen die zkT aus den BA-Auswertungen der Datenliefe-
rungen zur Statistik nach § 51b SGB II für die Zwecke der Steuerung? Die Antworten darauf 
fallen ganz eindeutig aus (vgl. Abb. C.1.2-3). Für die ARGEn sind die Controllingergebnisse 
und -daten der BA von zentraler Bedeutung für die Organisationssteuerung. Nur wenige 
Vergleichs- und Stadt-ARGEn messen dem eine geringere oder keine Bedeutung bei. Für 
Führungskräfte aus den Agenturen bei gAw bildet das BA-Controlling erwartungsgemäß so-
gar das zentrale Steuerungsinstrument. 
 
Abbildung C.1.2-3: Bedeutung des BA-Controllings (ARGEn) / der BA-Statistik (zkT) 

für die interne Steuerung der Einrichtung 
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Die zkT messen den Auswertungen der BA-Statistik wesentlich seltener eine Bedeutung bei. 
Nur gut ein Drittel bewertet diese Auswertungen als ganz wesentlich, jeder neunte kommu-
nale Träger misst ihnen zumindest eine untergeordnete Bedeutung bei. Allerdings ziehen die 
zkT nach eigenen Angaben aber offensichtlich Nutzen aus den interregionalen Kennziffern-
vergleichen, die ebenfalls von der BA kommen (vgl. Abb. C.1.2-4). Zwei Drittel der zkT ha-
ben Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität ergriffen, gut die Hälfte hat eigene 
Schwächen erkannt und behoben. Darüber hinaus sind die meisten zkT auch in Ringverglei-
chen organisiert, sei es auf der Landesebene oder in bundesweiten Arbeitsgruppen wie etwa 
dem Vergleichszirkel (vgl. dazu Abschnitt B.1.5.3).  

Für die ARGEn und die gAw besteht eine Vergleichsmöglichkeit im Rahmen von 
Vergleichsclustern, die von der Bundesagentur für Arbeit vorgelegt werden. Die Bedeutung 
für die Verbesserung der eigenen Arbeit ist für diese Einrichtungen vergleichbar zu den Ver-
gleichsringen der zkT. 
 
 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – 
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil C  

 

 89

 
 
 
Abbildung C.1.2-4: Bedeutung des interregionalen Kennziffernvergleichs für die inter-

ne Steuerung der Einrichtung 
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1.2.6 Interne Zielvereinbarungen und Rückmeldung an die Teams und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 

Die Ergebnisse des Controllings fließen auf mehreren Wegen an die operativ tätigen Teams 
zurück. In erster Linie bilden Dienstbesprechungen das zentrale Medium dafür. Neun von 
zehn SGB II-Einrichtungen führen auch Einzelgespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, und acht von zehn Einrichtungen geben schriftliche Berichte an die Teams weiter. Zwi-
schen den verschiedenen Formen der Aufgabenwahrnehmung unterscheidet sich diese Pra-
xis nur marginal. 

Leichte Unterschiede gibt es lediglich bei der Durchführung von speziellen Auswertungssit-
zungen. Diese Praxis wird von gut der Hälfte der zkT und zwei Drittel der Stadt-ARGEn ge-
handhabt. Demgegenüber verfahren nach eigenem Bekunden nur vier von zehn unmittelba-
ren Vergleichs-ARGEn entsprechend. Kreis-ARGEn und gAw führen jeweils zur Hälfte ent-
sprechende Auswertungsbesprechungen durch. 
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Übersicht C.1.2-1: Abschluss von internen Zielvereinbarungen 

abs. 
(%) 

ZkT 
(n=51) 

Vergleichs-
ARGEn 

(n=56) 
gAw 
(n=6) 

Kreis-
ARGEn 

(n=26) 

Stadt-
ARGEn 

(n=15) 

Zielvereinbarungen getroffen 
mit.....  

Bereichen 24 
(47%) 

18 
(32%) 

5 
(83%) 

4 
(27%) 

11 
(42%) 

Teams 29 
(57%) 

26 
(46%) 

3 
(50%) 

4 
(27%) 

13 
(50%) 

Nichts davon, keine Zielverein-
barungen 

13 
(26%) 

22 
(39%) 

- 
 

8 
(53%) 

10 
(39%) 

      
 
Ein Teil der SGB II-Einrichtungen hat die Bereiche bzw. Teams durch interne Zielvereinba-
rungen in die Zielsteuerung der SGB II-Einrichtung einbezogen. So berichtet die Hälfte der 
zkT, dass sie Ziele mit den Fachbereichen im Hause geregelt haben. Mehr als die Hälfte hat 
eine Zielvereinbarung mit Teams geschlossen (vgl. Übersicht C.1.2-1). 

Bei den ARGEn zeichnet sich in der Tendenz ein ähnliches Bild ab, wenn auch auf einem 
etwas niedrigeren Niveau. Eine bemerkenswerte Ausnahme bilden nur die Kreis-ARGEn. 
Von diesen hat nur ein Viertel entsprechende Vereinbarungen mit den Bereichen und Teams 
getroffen. Vermutlich ist dies der besonders komplizierten Organisation mit mehreren Ge-
schäftsstellen, mehreren kreisangehörigen Gemeinden und einer Vielzahl von Arbeitgebern 
geschuldet. 

Von den ARGEn heben sich auch die gAw deutlich ab. Mit einer Ausnahme berichten sie al-
le, dass die Bereiche durch Zielvereinbarungen eingebunden sind. Drei der sechs befragten 
Einrichtungen haben Teams vertraglich verpflichtet. 

 

1.2.7 Zwischenfazit 
Bei der Zielsteuerung und dem Controlling wurden deutliche Unterschiede zwischen den 
ARGEn und gAw einerseits und den zugelassenen kommunalen Trägern andererseits vorge-
funden. Die Arbeitsgemeinschaften und Agenturen haben die Bundesziele über die Träger-
versammlungen lokal installiert, oftmals noch angereichert durch „weiche“ Prozessziele. Das 
Controlling erfolgt mittels der zentral durch die BA bereit gestellten Controllingberichte. Diese 
haben zwischenzeitlich auch einen Differenzierungsgrad und eine zeitliche Nähe, die den 
Geschäftsführungen das Steuern ihrer Einrichtungen erlaubt. Neben der Auswertung des 
Beschwerdemanagements bilden sie deshalb heute eine zentrale Quelle für die lokale Steu-
erung. 

Bei den zkT gibt es kein zentrales Zielsteuerungsverfahren. Das Controlling findet bei der 
Kommune oder innerhalb der SGB II-Einrichtung statt. Die Controllingindikatoren streuen 
breiter als bei den ARGEn. Das Controlling hat neben der Auswertung von Beschwerden und 
Sozialgerichtsurteilen einen zentralen Stellenwert für die Steuerung der Einrichtungen. Die 
SGB II-Statistik hat für die Steuerung weniger Relevanz als die interregionalen Kennziffern 
im Rahmen von Vergleichsringen. 
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In den geschäftspolitischen Zielsetzungen stimmen die Einrichtungen der unterschiedlichen 
Trägerformen weitgehend überein. Die unterschiedlichen Traditionen von Sozial- und Ar-
beitsverwaltung deuten sich nur in leicht unterschiedlichen Akzentsetzungen an. Die deut-
lichsten Unterschiede wurden zu den gAw beobachtet. Diese betonen die Ziele „Reduktion 
der Leistungsbezieher“, „Verbesserung der Vermittelbarkeit“ und „allgemeine Kostensen-
kung“ noch stärker als alle anderen Einrichtungen. 

 

1.3 Personaleinsatz, Aufgabenprofile und Erfahrungen von Fachkräften im 
SGB II-Bereich 

1.3.1 Fragestellungen und Datenbasis 
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Personalsituation in den SGB II-Einrichtungen und 
betrachtet hierzu Unterschiede in der dienstrechtlichen Zugehörigkeit des Personals, der Be-
fristungssituation, der Personalfluktuation sowie beim Anteil weiblichen Personals in den ver-
schiedenen Formen der Aufgabenwahrnehmung. Im Anschluss werden die Aufgabenprofile 
der Fachkräfte aus den Bereichen Aktivierung/Vermittlung und Leistungsgewährung sowie 
verschiedenen Aspekte ihrer Arbeitsbedingungen aus der Sicht der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der SGB II-Einrichtungen darstellt. Abschließend werden Qualifizierungsbedarfe, 
die aus Sicht der Geschäftsführungen und Leitungen in den verschiedenen Bereichen der 
Einrichtungen bestehen, näher betrachtet. 

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse beruhen zum überwiegenden Teil auf einer 
schriftlichen Befragung von insgesamt 5.889 Fachkräften im SGB II-Bereich, die im Früh-
sommer 2007 bei 154 SGB II-Einrichtungen durchgeführt wurde. Dies ist eine überaus gute 
Datenbasis für die Darstellung der Umsetzung des SGB II aus Sicht der Beschäftigten. Die 
Darstellungen zur dienstrechtlichen Zugehörigkeit des Personals der SGB II-Einrichtungen 
und des Anteils befristeter Stellen beruhen auf Angaben der untersuchten SGB II-
Einrichtungen zum 30. Juni 2006. Im Rahmen der ersten Welle der Experteninterviews vor 
Ort war den Leitungen ein entsprechender Erhebungsbogen ausgehändigt worden. Nach 
umfangreichen Datenprüfungen (zur Vollständigkeit sowie zur internen Konsistenz der An-
gaben in den Erhebungsbögen) kann von einer guten Datenqualität ausgegangen werden. 
Insgesamt wurden für die nachfolgenden Ausführungen Angaben aus 139 SGB II-Einrich-
tungen in die Analyse einbezogen. Darüber hinaus wurden Auswertungen der Grund- und 
Kontaktdatenbank vorgenommen, in der zentrale Angaben für alle 154 SGB II-Einrichtungen 
für die Feldsteuerung und Kommunikation während der Felderhebung vorgehalten und fort-
laufend aktualisiert wurden. Die Kontaktdatenbank enthielt auch alle Ansprechpartner der 
Führungsebene. Dies bildete eine valide Basis zur Ermittlung des Anteils weiblicher Füh-
rungskräfte in den SGB II-Einrichtungen. Darüber hinaus wurden Ergebnisse der zweiten 
und dritten Welle der IAW-SGB II-Organisationserhebung von Untersuchungsfeld 1 für die 
Standortstichprobe einbezogen.85 

 

1.3.2 Personaleinsatz 
Die Personalsituation zum 30. Juni 2006 wurde differenziert nach den drei zentralen Berei-
chen einer SGB II-Einrichtung erhoben: für den Eingangsbereich (Eingangszone), die mate-
rielle Leistungsbearbeitung und den Aktivierungs- und Vermittlungsbereich (Arbeitsvermitt-
lung/Fallmanagement). Die Ergebnisse sind ein Dokument für die Besonderheiten dieser 

                                                 
85  Aus der zweiten Welle der IAW-SGB II-Organisationserhebung liegen lediglich für 153 der 154 Standorte in 

der Stichprobe Angaben vor. 
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neuen Organisation für Grundsicherung, die zudem aufgrund der Experimentierklausel zu-
nächst unter dem Vorbehalt einer Revision durch den Bundestag steht. Im Vergleich zu den 
meisten anderen öffentlichen Einrichtungen und Ämtern zeichnete sich die Personalsituation 
der SGB II-Einrichtungen durch zwei Besonderheiten aus: 

• die unterschiedliche dienstrechtliche Zugehörigkeit des Personals, 

• den hohen Anteil der befristet Beschäftigten. 

Die Personalkörper der SGB II-Einrichtungen setzten sich Mitte 2006 aus Stellen zusammen, 
die unter unterschiedlichen dienst-, arbeits- und tarifrechtlichen Bedingungen im Ab-
ordnungs- oder Verleihverhältnis standen (vg. auch Abschnitt B.1.3.4.4). Die Verteilung des 
Personals auf die drei Aufgabenbereiche Eingangszone, materielle Leistung und Integration 
zeigt, dass sich der Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offenbar stark an ihrer 
dienstrechtlichen Zugehörigkeit orientierte. Bei den zugelassenen kommunalen Trägern wur-
de der überwiegende Teil des Personals in allen drei Arbeitsbereichen durch den jeweiligen 
Kreis gestellt. Die kreisangehörigen Gemeinden wurden vor allem im Bereich der Leistungs-
bearbeitung eingebunden; sie stellten dort durchschnittlich 27 Prozent des Personals. Der 
hohe Durchschnittswert ist auch dadurch bedingt, dass an 13 Standorten mit zkT die Leis-
tungsgewährung ganz oder teilweise von kreisangehörigen Gemeinden wahrgenommen 
wurde. Auf das Personal Dritter (z.B. Beschäftigungs- oder Servicegesellschaften) griffen die 
zkT vergleichsweise stärker in Arbeitsvermittlung und Fallmanagement (15 Prozent), aber 
auch bei Kundenempfang und -steuerung (10 Prozent) zurück. 
 
Abbildung C.1.3-1: Personal der Aufgabenbereiche nach dienstrechtlicher Zugehörig-

keit (zkT/Vergleichs-ARGEn) 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c – Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008
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Datenbasis: Stellen-Drop-Off „Stellen Soll/Ist zum 30. Juni 2006“, Angaben von 139 Einrichtungen; an Standorten, die Aufgaben extern vergeben haben,
sind Stellen bei externen Dritten in einigen Einzelfällen nicht erfasst; Stand: 2006, teilweise abweichend vom Stichtag 30.06.2006; 

 
 
Bei den Vergleichs-ARGEn wurden 2006 insbesondere die Positionen im Eingangsbereich 
(70 Prozent) und auch in Arbeitvermittlung / Fallmanagement (60 Prozent) mit Personal der 
Agentur besetzt. Ähnliches galt für die Kreis-ARGEn, dagegen war in den Stadt-ARGEn der 
Anteil kommunalen Personals in den Bereichen Arbeitsvermittlung / Fallmanagement und 
Leistungsgewährung etwa gleich hoch. Das Personal des kommunalen Partners aus Kreis 
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und kreisangehörigen Gemeinden wurde in den Vergleichs-ARGEn ebenso wie in den Kreis-
ARGEn vor allem in der Leistungsgewährung eingesetzt. Hier wurden offensichtlich die 
Sachbearbeiterinnen und -bearbeiter aus dem ehemaligen BSHG-Bereich verstärkt für Lei-
stungsfragen eingesetzt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agenturen dagegen eher im 
Integrationsbereich. Die zkT basierten ihr Vermittlungsgeschäft dagegen stärker als ARGEn 
und getrennte Aufgabenwahrnehmungen auf das Personal Dritter, wie z.B. Beschäftigungs- 
oder Servicegesellschaften. Dies war ein zentraler Unterschied in der Organisation der Leis-
tungsprozesse zwischen zkT und ihren Vergleichs-ARGEn. 
 
Abbildung C.1.3-2: Personal der Aufgabenbereiche nach dienstrechtlicher Zugehörig-

keit (gAw/Stadt-ARGEn/Kreis-ARGEn) 
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Datenbasis: Stellen-Drop-Off „Stellen Soll/Ist zum 30. Juni 2006“, Angaben von 139 Einrichtungen; an Standorten, die Aufgaben extern vergeben haben,
sind Stellen bei externen Dritten in einigen Einzelfällen nicht erfasst; Stand: 2006, teilweise abweichend vom Stichtag 30.06.2006; gAw: Angaben nur zu Stellen bei den Agenturen für Arbeit.

 
 
In den gAw bestand das Personal zum Zeitpunkt der Erhebung fast ausschließlich aus Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesagentur für Arbeit (BA). In diesen Angaben nicht 
enthalten ist das Personal, das in den Kommunen mit gAw die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende bearbeitet. 

Im Zuge der Einführung des SGB II bestand in den SGB II-Einrichtungen ein Personalbedarf, 
der nicht allein durch das zur Verfügung stehende feste Personal der Träger (BA und/oder 
Kommune) gedeckt werden konnte. Vor allem wegen des experimentellen Charakters der 
Trägerschaft nach § 6c SGB II wurden viele der zusätzlichen Stellen nicht auf Dauer einge-
richtet. So wiesen alle fünf hier unterschiedenen Formen der Aufgabenwahrnehmung im Juni 
2006 einen beachtlichen Anteil befristeter Stellen auf. Mit fast 60 Prozent lag dieser Anteil 
bei den zkT am höchsten, am geringsten war er dagegen in Vergleichs-ARGEn und Kreis-
ARGEn (28 Prozent).  

Bei den Vergleichs-ARGEn verteilten sich Mitte 2006 die befristeten Stellen relativ gleichmä-
ßig über alle drei betrachteten Aufgabenbereiche. In den Stadt- und Kreis-ARGEn befanden 
sich die meisten befristeten Stellen im Bereich des Kundenempfangs (Eingangszone), in den 
Agenturen an Standorten mit gAw wurden dagegen eher die Bereiche Leistungsgewährung 
sowie Arbeitsvermittlung/Fallmanagement mit befristetem Personal besetzt. 
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Übersicht C.1.3-1: Anteil befristeter Stellen bei den SGB II-Einrichtungen (Auswertung 
auf Basis von 139 Trägern) 

 zkT Vergleichs-
ARGen gAw Stadt-ARGEn Kreis-ARGEn

Anteil befristete Stellen 57% 28% 47% 33% 28%

Anzahl Befragte 35 43 5 20 12
Datenbasis: Selbstausfüller „Stellen Soll/Ist zum 30. Juni 2006“, Angaben von 139 Einrichtungen. 

      
 
Abbildung C.1.3-3: Anteil befristeter Stellen nach Aufgabenbereichen 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c – Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008
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Datenbasis: Stellen-Drop-Off „Stellen Soll/Ist zum 30. Juni 2006“, Angaben von 139 Einrichtungen; an Standorten, die Aufgaben extern vergeben haben,
sind Stellen bei externen Dritten in einigen Einzelfällen nicht erfasst; Stand: 2006, teilweise abweichend vom Stichtag 30.06.2006; gAw: Angaben nur zu Stellen bei den Agenturen für Arbeit.

 
 
Zum selben Zeitpunkt operierten die kommunalen Träger in allen Aufgabenbereichen mit ei-
nem weitaus höheren Anteil befristeter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als die Vergleichs-
ARGEn. Anders als bei den ARGEn, wo das Personal z.T. aus den Personalstämmen der 
Agentur und des Sozialamts gewonnen wurde, rekrutierten die zkT einen größeren Anteil 
des Personals über den Arbeitsmarkt. Wegen der zunächst begrenzten Laufzeit ihrer Trä-
gerschaft im Rahmen des Experiments wurden diese Kräfte befristet eingestellt. 

Bemerkenswert ist die Verteilung der befristeten Stellen der zkT auf die verschiedenen Ar-
beitsfelder. Mit 42 Prozent war der Anteil der Befristeten in der Leistungssachbearbeitung am 
niedrigsten. Offensichtlich wurde dieser leistungsrechtlich sensible Bereich am ehesten mit 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt, die zuvor Erfahrungen aus der Leistungs-
sachbearbeitung im BSHG hatten. Im Rahmen von Arbeitsvermittlung/Fallmanagement wa-
ren dagegen 2006 fast drei Viertel der Stellen befristet. Dies ist insofern bemerkenswert, weil 
das Fallmanagement im Vorfeld zum Optionsgesetz und auch bei den Besuchen vor Ort von 
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den beteiligten Akteuren als eine besondere Stärke der kommunalen Eingliederungsstrate-
gien gesehen wird und sich dies auch in den Zielsetzungen der Einrichtungen widerspiegelt. 

Unterschiede zwischen zkT und ARGEn bestanden auch bei der Laufzeit der Befristungen. 
Auf Basis der gesetzlich befristeten Zulassung der zkT Träger laufen die befristeten Arbeits-
verhältnisse in der Regel bis zum Ende der Option im Jahr 2010, so dass für diesen Zeit-
raum große Kontinuität im Personalbestand gegeben ist. In den ARGEn wurden die Arbeits-
verträge dagegen häufig ohne Sachgrund befristet und hatten daher in der Regel eine kürze-
re Laufzeit als bei den zkT. Damit sind Personalplanung und Leistungserbringung in ARGEn 
gerade in den Anfangsjahren größerer Unsicherheit unterworfen gewesen (zum Hintergrund 
der Befristungen vgl. auch Abschnitt B.1.3.4.4). 

Zur Verbesserung der Personalsituation in ARGEn und gAw wurden zwischenzeitlich ver-
schiedenen Maßnahmen getroffen. So wurden im Herbst 2006 von der Bundesregierung 
4.000 zusätzliche Dauerstellen für das Jahr 2007 genehmigt sowie weitere 750 für 2008 in 
Aussicht gestellt (Bundestagsdrucksache 16/4935 vom 03. April 2007). Für das Jahr 2008 
stehen – unter der Voraussetzung, dass in den ARGEn/gAw ein Organisations- und Ge-
schäftsverteilungsplan eingeführt wird – weitere 3.000 Dauerstellen für die Übernahme von 
bisher befristet Beschäftigten in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse zur Verfügung. Dar-
über hinaus wurden bisher bis zum 31. Dezember 2007 befristete Beschäftigungsmöglichkei-
ten für 5.000 Kräfte bis zum 31. Dezember 2010 verlängert (Bundesagentur für Arbeit 
2008d).86  
 
Übersicht C.1.3-2: Geschätzte Personalfluktuation seit Einführung des SGB II 

 zkT Vergleichs-
ARGEn gAw Stadt-ARGEn Kreis-ARGEn

Personalfluktuation 13% 19% 26% 18% 21% 

Anzahl Standorte 47 55 6 26 15 
Datenbasis: Qualitative Erhebung bei 154 SGB II-Einrichtungen im Herbst/Winter 2007/2008, Experteninterviews 
mit Geschäftsführungen/Amtsleitungen, Angaben von 149 Einrichtungen. 

      
 
Wie notwendig die Stabilisierung der Personalbestände in den ARGEn war, erschließt sich 
aus einer Einschätzung zur Personalfluktuation seit Einführung des SGB II im Jahr 2005, die 
bei der zweiten Erhebung an den Standorten im Herbst/ Winter 2007/2008 von den Leitun-
gen der SGB II-Einrichtungen abgegeben wurde. Die zkT hatten mit durchschnittlich 13 Pro-
zent im Vergleich zu den übrigen Formen der Aufgabenwahrnehmung eine deutlich geringe-
re Personalfluktuation. Bei den Vergleichs-ARGEn liegt der Wert bei 19 Prozent und bei den 
Stadt-ARGEn bei 18 Prozent. Am höchsten wurde die Personalfluktuation in den Agenturen 
an Standorten mit gAw eingeschätzt; hier hat seit Anfang 2005 durchschnittlich gut ein Vier-
tel des Personals gewechselt (26 Prozent). 
                                                 
86  Nach einer Sondererhebung der BA waren zum Stichtag 01. Januar 2008 in den ARGEn und getrennten Auf-

gabenwahrnehmungen rund 15.000 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) befristet eingestellt, davon waren rund 
12.000 bei der BA, 2.800 bei den Kommunen und 200 bei den ARGEn selbst beschäftigt (Bundesagentur für 
Arbeit 2008a). Vergleichbare Daten für die 69 zkT sind nicht verfügbar. Aufgrund einer Verwaltungsvereinba-
rung übersenden die zkT zwar jährlich einen Mitarbeiterbericht an das BMAS, die Kommunen sind jedoch 
nicht verpflichtet, darin Angaben zu befristeten Arbeitsverträgen zu machen (vgl. Bundestagsdrucksache 
16/5837 vom 27. Juni 2007). 
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Nach den Angaben der SGB II-Einrichtungen waren zur Jahreswende 2007/2008 rund zwei 
Drittel des Personals der SGB II-Einrichtungen weiblich. Die Leitungspositionen (Geschäfts-
führung, Amtsleitung u.ä.) waren dagegen überwiegend mit Männern besetzt. Dies galt un-
abhängig von der Form der Aufgabenwahrnehmung. Den höchsten Frauenanteil in der Lei-
tungsposition hatten bei den 154 untersuchten Standorten die zkT und Vergleichs-ARGEn. 
Dort waren Herbst/Winter 2007/2008 jeweils ein Viertel der Geschäfts- bzw. Amtsleitungen 
weiblich. 
 
Übersicht C.1.3-3: Anteil weiblichen Personals in den SGB II-Einrichtungen 

 zkT Vergleichs-
ARGEn gAw Stadt-

ARGEn 
Kreis-

ARGEn 

Anteil Frauen an allen Beschäftigten* 

Anfang 2008 67% 64% 69% 68% 65% 

Anzahl Standorte 51 56 6 26 15 

Anteil Frauen an Leitungen der SGB II- Einrichtungen** 

Herbst/Winter 2006/2007 26% 18% 0% 8% 13% 

Herbst/Winter 2007/2008 24% 23% 0% 8% 13% 

Anzahl Standorte 51 56 6 26 15 
Datenbasis: *Anteil an allen Beschäftigten: IAW-SGB II-Organisationserhebungen 2008 (Welle 3); Datenauswahl 
für die Standortstichprobe; eigene Berechnungen; **Anteil an Leitungen der SGB II-Einrichtungen: Kontaktdaten-
bank der qualitativen Erhebungen bei 154 SGB II-Einrichtungen, Herbst/Winter 2006/2007 (Welle 1) und 
Herbst/Winter 2007/2008 (Welle 2). 

      
 
1.3.3 Aufgabenprofile und Arbeitsbedingungen der Fachkräfte im SGB II-

Bereich 
Die schriftliche Fachkräftebefragung, durchgeführt im Frühsommer 2007, gibt einen sehr dif-
ferenzierten Aufschluss über die Aufgaben und Arbeitsbedingungen der Fachkräfte in den 
SGB II-Einrichtungen. In einem Selbstausfüller gaben die Fachkräfte detailliert an, welche 
Tätigkeiten zu ihrer Position gehören. Die Ergebnisse zeichnen ein sehr informatives Bild 
von der Arbeitsteilung in den Einrichtungen. Zwischen den Aufgabenprofilen der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der ARGEn und der gAw bestehen keine wesentliche Unterschiede, 
daher konzentriert sich der Vergleich hier auf die Gegenüberstellung der Aufgabenprofile von 
Fachkräften der zkT und der Vergleichs-ARGEn.87 Es werden dabei einige Übereinstimmun-
gen, aber auch eine Fülle von Unterschieden deutlich. 

Ein bemerkenswerter Befund ist, dass es trotz gleicher Funktionsbezeichnungen im Detail 
deutliche Unterschiede zwischen den Trägerformen gibt (vgl. dazu Abb. C.1.3-7 ff.). So sind 
insbesondere die Persönlichen Ansprechpartnerinnen und -partner (pAp)88, aber auch die 
Fallmanagerinnen und Fallmanager (FM) bei den zkT wesentlich häufiger für materielle Hil-

                                                 
87  Für eine graphische Darstellung der Aufgabenprofile der Fachkräfte an Standorten mit getrennter Aufgaben-

wahrnehmung, Stadt- und Kreis-ARGEn siehe Anhang. 
88  Fachkräfte, die als Funktionsbezeichnung (u.a.) „Persönlicher Ansprechpartner bzw. -partnerin“ angaben. 
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fen und förderrechtliche Aufgaben zuständig als in den Vergleichs-ARGEn. Umgekehrt füh-
ren Fachkräfte mit der Funktionsbezeichnung Leistungssachbearbeiter/-in bei den zkT häufi-
ger als anderswo auch Profiling und Anamnese bei den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
durch. Darüber hinaus waren Fachkräfte mit der Bezeichnung Arbeitvermittlerin bzw. Arbeit-
vermittler bei den Vergleichs-ARGEn vorrangig mit der Betreuung der erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen betraut, bei den zkT waren sie stärker auch für Kontakt, Beratung und Betreuung 
von Betrieben zuständig. 
 
Abbildung C.1.3-4: Aufgabenprofile der Fachkräfte (zkT/Vergleichs-ARGEn) I 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c – Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008

zkT

Mittelwerte (Skala 1= (fast) immer bis 5=nie) 

4 3 2 1

Vergleichs-ARGEnEingangs- und Grundberatung
persönliche/berufliche Daten aufnehmen

Erwartungen klären

Problemlagen erfassen/klären

Rechtsfolgenbelehrung

Informationen geben/Entscheidungen unterstützen

über Leistungsrecht informieren

berufl. Information/Orientierung geben

berufl. Entscheidungen beraten/unterstützen

Materielle Hilfen/förderrechtliche Aufgaben

Unterstützung bei Antragsstellung

Anträge auf Grundsicherung bearbeiten

Anträge mit komplexen Sachverhalten bearbeiten

Anträge auf KdU bearbeiten

Anträge auf einmalige Leistungen bearbeiten

Ansprüche an vorrangige Leistungträger prüfen

Beiträge zur Sozialversicherung bearbeiten

Leistungsbescheide erstellen

Zahlbarmachung von materiellen Lstg. veranlassen

Widersprüche bearbeiten, Stellung nehmen

5 4 3 2 15

Arbeitsvermittlung, nicht Fallmanagement Fallmanagement, nicht Arbeitsvermittlung Arbeitsvermittlung und Fallmanagement
Leistungssachbearbeitung Persönliche/r Ansprechpartner/-in

Datenbasis: Schriftliche Befragung von n=5.889 Fachkräften im SGB II-Bereich, Frühsommer 2007, ausgewiesene Werte für n=2.559 Fachkräfte mit der Funktionsbezeichnung
Arbeitsvermittler/-in, Fallmanager/-in und/oder pAp, Fallzahl in Standorten: zkT=910, Vergleichs-Argen=815, getrennte Aufgabenwahrnehmung=83, Stadt-ARGEn=531, Kreis-ARGEn=220.
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Abbildung C.1.3-5: Aufgabenprofile der Fachkräfte (zkT/Vergleichs-ARGEn) II 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c – Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008

zkT

Mittelwerte (Skala 1= (fast) immer bis 5=nie) 

4 3 2 1

Vergleichs-ARGEn

5 4 3 2 15

Arbeitsvermittlung, nicht Fallmanagement Fallmanagement, nicht Arbeitsvermittlung Arbeitsvermittlung und Fallmanagement
Leistungssachbearbeitung Persönliche/r Ansprechpartner/-in

Ausführliches Profiling / Anamnese

Stärken/Schwächen feststellen

Begutachtung durch Fachdienste/Dritte veranlassen

Profiling-/Diagnoseergebnisse mit Klienten besprechen

Motivation zur Arbeitsaufnahme abklären

Hilfeplanung/EGV, Sanktionen

Ziele/Handlungsalternative mit Klienten erarbeiten

Hilfeplan/EGV abschließen

Sanktionen einleiten/umsetzen

Persönl. Hilfen, Stabilisierung Lebenssituation

Familiensituation stabilisieren

psychosoziale Betreuung in die Wege leiten

Versorgung mit Wohnraum in die Wege leiten

Schuldnerberatung in die Wege leiten

Suchtberatung in die Wege leiten
intensiv mit Betreuungseinrichtungen

zusammenarbeiten
Steuerung, Koordination, Monitoring

Leistungen/Fortschritte der Klienten
dokumentieren/beurteilen

Koordination mit anderen Teams/
Bereichen bzw. Ämtern/Stellen

Datenbasis: Schriftliche Befragung von n=5.889 Fachkräften im SGB II-Bereich, Frühsommer 2007, ausgewiesene Werte für n=2.559 Fachkräfte mit der Funktionsbezeichnung
Arbeitsvermittler/-in, Fallmanager/-in und/oder pAp, Fallzahl in Standorten: zkT=910, Vergleichs-Argen=815, getrennte Aufgabenwahrnehmung=83, Stadt-ARGEn=531, Kreis-ARGEn=220.

 
 

Abbildung C.1.3-6: Aufgabenprofile der Fachkräfte (zkT/Vergleichs-ARGEn) III 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c – Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008

zkT

Mittelwerte (Skala 1= (fast) immer bis 5=nie) 

4 3 2 1

Vergleichs-ARGEn

5 4 3 2 15

Arbeitsvermittlung, nicht Fallmanagement Fallmanagement, nicht Arbeitsvermittlung Arbeitsvermittlung und Fallmanagement
Leistungssachbearbeitung Persönliche/r Ansprechpartner/-in

Stellenvermittlung

Vermittlungsgespräche führen/
Vermittlungsvorschläge unterbreiten

in ersten Arbeitsmarkt vermitteln

in AGH-Entgeltvariante vermitteln

nach Vermittlung nach-/weiterbetreuen

Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit

Maßnahmen zu Verbesserung der 
Vermittlung einleiten (TM, FbW, AGH-MAE, BVB etc.)

Maßnahmen zur Unterstützung der 
Vermittlung einleiten (EGZ, Einstiegsgeld etc.)

Eigenaktivitäten stärken

Kontakt, Beratung und Betreuung von Betrieben

aktiv Arbeits- und Ausbildungsstellen akquirieren

Stellenmeldungen entgegen nehmen

Betriebe besuchen

Betriebe in Fragen Ausbildung/Beschäftigung beraten

Besetzung von gemeldeten Stellen

Datenbasis: Schriftliche Befragung von n=5.889 Fachkräften im SGB II-Bereich, Frühsommer 2007, ausgewiesene Werte für n=2.559 Fachkräfte mit der Funktionsbezeichnung
Arbeitsvermittler/-in, Fallmanager/-in und/oder pAp, Fallzahl in Standorten: zkT=910, Vergleichs-Argen=815, getrennte Aufgabenwahrnehmung=83, Stadt-ARGEn=531, Kreis-ARGEn=220.

 
 
Insgesamt betrachtet weisen die Aufgabenprofile der Fachkräfte unterschiedlicher Funkti-
onsbezeichnungen in der Aktivierung und Vermittlung (d.h. Arbeitsvermittler/-in, Fallmana-
ger/-in; pAp) bei den zkT größere Unterschiede auf als bei den ARGEn und den gAw. Diese 
Befunde verdeutlichen, dass sich bei den zkT hinter den unterschiedlichen Funktionsbe-
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zeichnungen im Bereich der Aktivierung und Vermittlung zum Teil ganz unterschiedliche 
Aufgabenprofile verbergen. Bei den ARGEn und den gAw benennen unterschiedliche Funk-
tionsbezeichnungen dagegen in weiten Teilen gleiche Aufgaben. Das liegt darin begründet, 
dass die Aufgabenteilung in den ARGEn nicht entlang der Aufgaben verläuft, sondern ent-
lang der Zuständigkeit für bestimmte Zielgruppen. So führen Fallmanagerinnen und Fallma-
nager in den ARGEn vom Grundsatz her ähnliche Aufgaben durch wie die Arbeitsvermittle-
rinnen und -vermittler. Sie sind nur für eine andere Zielgruppe, nämlich erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige mit mehreren Vermittlung hemmenden Merkmalen zuständig (vgl. hierzu auch Ab-
schnitt C.2.1.3.5). 

Neben diesem Unterschied zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung gibt es aller-
dings auch eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit. In beiden Systemen gibt es eine organisa-
torische Differenzierung von Aktivierung und Vermittlung auf der einen und der materiellen 
Leistungsbearbeitung auf der anderen Seite. Es gibt zwar einzelne Einrichtungen, bei denen 
die Leistungssachbearbeitung und die Kundenbetreuung in eine Hand gelegt werden. Dieses 
Modell wurde jedoch im Laufe der Beobachtungszeit zunehmend zurückgenommen (vgl. da-
zu auch Abschnitt C.2.1.3.5). Wegen der Komplexität des Leistungs- und des Förderrechts 
erachten es die meisten Geschäfts- bzw. Amtsleitungen als nicht realisierbar, dass Aufgaben 
von einer Person qualifiziert erbracht werden können. Die dafür erforderlichen Qualifikatio-
nen sind auf dem Arbeitsmarkt nicht verfügbar. 

Bereits seit dem ersten Referentenentwurf zum SGB II wurde der Betreuungsrelation eine 
besondere Aufmerksamkeit zuteil. Zum einen galt es einen Schlüssel für den Personalbedarf 
und die Quantifizierung der erforderlichen Kosten zu finden. Zum anderen hatten die Erfah-
rungen aus vorangegangenen Modellversuchen gezeigt, dass die Anzahl der Kunden, die 
ein pAp zu betreuen hat, einen Einfluss auf den Erfolg der Aktivierungs- und Vermittlungs-
bemühungen haben.89 So wurde sehr frühzeitig ein Schlüssel von 1:75 für die Betreuung von 
Jugendlichen und eine Relation von 1:150 für Erwachsene als Richtwert kommuniziert. Ob-
wohl diese Schlüssel nie rechtlich festgelegt wurden, haben sie doch eine sehr verbindliche 
Wirkung in der Praxis. Die Leitungen der Einrichtungen berichteten bereits bei der ersten Er-
hebung, dass sie ihre Soll-Stellen daran ausrichten. Allerdings wurde auch sehr deutlich 
kommuniziert, dass dieser Schlüssel als statistischer zu betrachten sei. In die Betreuungsre-
lation gehen nicht nur die operativen Fachkräfte mit Kundenkontakt ein, sondern auch der 
gesamte Stab und die Verwaltungskräfte. Vor diesem Hintergrund wurden die Fachkräfte im 
Rahmen der schriftlichen Erhebung im Frühsommer 2007 gebeten, ihre tatsächlichen 
Betreuungsrelationen anzugeben, also die Anzahl der Fälle (Bedarfsgemeinschaften bzw. 
erwerbsfähige Hilfebedürftige), die sie selber in Betreuung haben. 

Wie erwartet übertreffen diese Relationen deutlich die oben genannten Zielgrößen. Im Be-
reich Leistungsgewährung waren die von den Fachkräften berichteten Betreuungszahlen bei 
den zkT deutlich günstiger als bei den ARGEn und gAw. Fachkräfte der Leistungsgewährung 
hatten in den ARGEn fast doppelt so viele Bedarfsgemeinschaften zu betreuen wie bei den 
zkT. Allerdings ist die Arbeit in der Leistungsgewährung bei den ARGEn i.d.R. arbeitsteiliger 
organisiert als bei den zkT. Während bei den zkT meist ein Leistungssachbearbeiter einen 
Fall alleine betreut, wird in den ARGEn die Leistungssachbearbeitung durch Assistenzkräfte 
unterstützt. 

 

                                                 
89  Vgl. dazu auch die Evaluationsergebnisse des Modellvorhabens MoZArT „Modellvorhaben zur Verbesserung 

der Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe“ (vgl. Hess, Schröder, Smid und Reis 
2004) und FAIR „Förderung der Arbeitsaufnahme – integriert und regulär“ (vgl. Schiel, Cramer, Gilberg, Hess 
und Schröder (2006) sowie Schiel, Schröder, Gilberg 2008 (Veröffentlichung in Vorbereitung)). 
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Übersicht C.1.3-4: Faktische Betreuungsrelation in der Leistungsgewährung  
(BGs pro Fachkraft)90 

 zkT Vergleichs 
ARGEn gAw Stadt-ARGEn Kreis-ARGEn

insgesamt 159 306 382 357 246 

Anzahl Befragte 595 452 43 262 163 

Leistungssachbearb. 160 309 395 335 245 

Anzahl Befragte 568 271 29 167 113 

Fach-/Teamassistenz 138 302 355 395 249 

Anzahl Befragte 27 181 14 95 50 
Datenbasis: Schriftliche Befragung von n=5.889 Fachkräften im SGB II-Bereich, Frühsommer 2007, ausgewiese-
ne Werte für n=1.515 Fachkräfte, die in den Funktionen Leistungssachbearbeiter/-in bzw. Fach-/Teamassistent/-
in mit der Bearbeitung von Anträgen zur Grundsicherung bzw. zu KdU betraut sind. 

      
 
Auch im Bereich der Aktivierung und Vermittlung zeigen sich deutliche Unterschiede in den 
Betreuungsrelationen zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung. So hatten Arbeits-
vermittlerinnen und -vermittler (AV) – sowohl mit als auch ohne zusätzliche Fallmanagement-
Funktion – und pAps bei zkT günstigere Betreuungsrelationen als in den anderen Formen 
der Aufgabenwahrnehmung. Insbesondere betreuten die „reinen“ Arbeitsvermittlerinnen und 
-vermittler in den Vergleichs-ARGEn etwa anderthalb mal so viele erwerbsfähige Hilfebedürf-
tige wie bei den zkT. In den übrigen ARGEn und den Standorten mit gAw war die Fallzahl 
pro Fachkraft noch höher. Andererseits hatten die Fallmanagerinnen und Fallmanager (ohne 
zusätzliche Arbeitsvermittlungs-Funktion) in ARGEn und gAw günstigere Betreuungsrelatio-
nen als bei den zkT.91 
Eine Bewertung von Unterschieden in der Arbeitsbelastung zwischen Fachkräften der zkT 
einerseits und der ARGEn/gAw andererseits ist jedoch allein anhand der Zahl der zu betreu-
enden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nicht ausreichend. Es gilt dabei in Rechnung zu stel-
len, dass die Aufgabenprofile der Fachkräfte in den beiden Formen der Aufgabendurchfüh-
rung unterschiedlich sind. Bei den zkT greift wesentlich stärker das Prinzip der Generalisie-
rung, während bei den ARGEn eine stärkere Spezialisierung zwischen Leistung und Aktivie-
rung einerseits und nach Zielgruppen andererseits gegeben ist. So nehmen in den zkT Ar-
beitvermittlerinnen und -vermittler häufig auch die Betreuung von Betrieben wahr, und pAps 
haben häufig zusätzlich zu ihren Aufgaben in der Aktivierung und Vermittlung auch Aufgaben 
in der Leistungsgewährung. Fallmanagerinnen und Fallmanager sind bei kommunalen Trä-
gern häufiger mit dem Durchschnitt aller Kunden befasst, während sie in ARGEn und gAw 
eher die betreuungsintensivere Gruppe der arbeitsmarktfernen Hilfebedürftigen betreuen. 

                                                 
90  Fragestellung: „Wie viele Bedarfsgemeinschaften hatten Sie persönlich im letzten Monat durchschnittlich in 

Ihrem Bestand?“ 
91  Unterschiede zu den Ergebnissen der IAW-SGB II-Organisationserhebung 2007 (zweiten Welle), die zu sehr 

viel günstigeren Betreuungsschlüsseln kommt, sind u.a. darauf zurückzuführen, dass in den Angaben der 
durch das IAW befragten Leitungen der SGB II-Einrichtungen das gesamte Personal (d.h. bspw. auch der  
Overhead) berücksichtigt wurde, während dies bei den hier dargestellten Angaben aus der Fachkräftebefra-
gung von UF2 nicht der Fall ist. 
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Übersicht C.1.3-5: Reale Betreuungssituation in der Aktivierung/Vermittlung  
(eHbs pro Fachkraft) 92 

 zkT Vergleichs 
ARGEn gAw Stadt-ARGEn Kreis-ARGEn

AV, nicht FM 208 316 416 326 336 

Anzahl Befragte 70 320 51 229 58 

FM, nicht AV 217 167 179 195 153 

Anzahl Befragte 484 188 13 113 65 

AV und FM 187 194 / 217 161 

Anzahl Befragte 77 47 / 6 7 

pAp 222 267 375 290 329 

Anzahl Befragte 137 228 19 151 80 
Datenbasis: Schriftliche Befragung von n=5.889 Fachkräften im SGB II-Bereich, Frühsommer 2007, ausgewiese-
ne Werte für n=2.289 Fachkräfte, die in den Funktionen Arbeitsvermittler/-in, Fallmanager/-in und/oder pAp mit 
der Aktivierung / Vermittlung von eHbs betraut sind. 

      
 
Fachkräfte, die nur Jugendliche (U 25) betreuen, hatten über alle Formen der Aufgaben-
wahrnehmung und Funktionsbezeichnungen deutlich niedrigere Betreuungsrelationen als der 
Durchschnitt (vgl. Übersicht C.1.3-6). Die Unterschiede zwischen den Formen der Aufga-
benwahrnehmung wiesen dabei ein sehr ähnliches Muster auf wie bei den Erwachsenen. 
Aufgrund der zum Teil sehr geringen Anzahl von Befragten in dieser sehr ausdifferenzierten 
Darstellung sind die vorliegenden Ergebnisse jedoch mit Vorsicht zu interpretieren. 

Eine Bedingung, die ebenfalls die Betreuung der Kundinnen und Kunden beeinflussen kann, 
ist die Beratungszeit. Die für das Erstgespräch im Bereich Aktivierung/Vermittlung zu Verfü-
gung stehende Zeit wurde von den Fachkräften der zkT am positivsten bewertet, rund 71 
Prozent hielten sie für ausreichend bzw. großzügig bemessen (vgl. Abbildung C.1.3-7). Bei 
den Vergleichs-ARGEn gaben dagegen nur 58 Prozent eine solch positive Bewertung ab. 
Dieser Wert entspricht auch in etwa dem in den übrigen ARGEn und gAw. Auch die Fallbeo-
bachtungen in zwanzig SGB II-Einrichtungen ergaben, dass die Erstgespräche in ARGEn 
durchschnittlich kürzer waren als bei zkT und gAw (vgl. Abschnitt C.5). 

 

Übersicht C.1.3-6: Reale Betreuungssituation in Aktivierung/Vermittlung von Jugend-
lichen (eHb U 25 pro Fachkraft) 

 zkT Vergleichs 
ARGEn gAw Stadt-ARGEn Kreis-ARGEn

AV, nicht FM (82) 200 232 223 248 

Anzahl Befragte 4 78 12 58 14 

                                                 
92  Fragestellung: „Wie viele erwerbsfähige Hilfebedürftige (eHb) hatten Sie persönlich im letzten Monat durch-

schnittlich in Ihrem Bestand?“ 
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FM, nicht AV 164 117 (147) 129 111 

Anzahl Befragte 81 44 4 26 11 

AV und FM 158 181 / (113) (147) 

Anzahl Befragte 10 7 / 2 3 

pAp 163 178 285 198 244 

Anzahl Befragte 16 55 5 36 15 
Datenbasis: Schriftliche Befragung von Fachkräften im SGB II-Bereich, Frühsommer 2007; ausgewiesene Werte 
für n=425 Fachkräfte, die in den Funktionen Arbeitsvermittler/-in, Fallmanager/-in und/oder pAp nur mit der Akti-
vierung / Vermittlung von jugendlichen eHbs betraut sind. 

      
 
Bei der Bewertung der Zeit für das Folgegespräch gibt es dagegen keinen relevanten Unter-
schied zwischen den zkT und ARGEn. Vergleichsweise am positivsten bewerteten hier die 
Fachkräfte an Standorten mit gAw. Insgesamt gesehen hielt die Mehrheit der befragten 
Fachkräfte die verfügbare Zeit für Erst- und Folgegespräche für im Großen und Ganzen aus-
reichend.  

Nur geringfügige Unterschiede fanden sich auch bei der Bewertung der eigenen Ermessens-
spielräume durch Fachkräfte der Leistungsgewährung in den unterschiedlichen Formen der 
Aufgabenwahrnehmung. Eine Ausnahme bilden hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Fach- und Teamassistenz. Diese Beschäftigten gaben an Standorten mit gAw zu 39 Pro-
zent an, dass sie über keine Ermessensspielräume verfügen. Befragt wurden hier sowohl 
Beschäftigte der Agenturen als auch der kommunalen Seite. Bei den Beschäftigten der AR-
GEn liegt dieser Anteil zwischen 9 Prozent bei den Kreis-ARGEn und 18 Prozent bei den 
Stadt-ARGEn. Am seltensten wurden fehlende Ermessensspielräume bei den zkT beklagt. 
Die Einschätzungen des Personals in höheren Funktionen (Leistungssachbearbeitung und 
Teamleitung) unterscheiden sich dagegen kaum. Sowohl die Fachkräfte in der Leistungs-
sachbearbeitung als auch die Teamleitungen bewerteten ihre Ermessensspielräume in der 
weitaus überwiegenden Mehrheit als eher bzw. voll und ganz ausreichend. Über alle Formen 
der Aufgabenwahrnehmung gaben mindestens vier Fünftel der Leistungssachbearbeiterin-
nen und Leistungssachbearbeiter eine solche Bewertung ab. Bei den Teamleiterinnen und 
Teamleitern lagen die Werte fast überall bei über 90 Prozent. Eine Ausnahme bildeten hier 
die Stadt-ARGEn, wo ein vergleichsweise eher geringer Anteil von nur 83 Prozent der Team-
leitungen ihre Ermessensspielräume als eher bzw. voll und ganz ausreichend bezeichneten. 
Ursächlich dafür dürfte u.a. sein, dass sich unter den Stadt-ARGEn teilweise sehr große Ein-
richtungen befanden (50 Prozent der Stadt-ARGEn betreuen mehr als 15.000 Bedarfsge-
meinschaften), so dass hier vermutlich häufiger als in den anderen Formen der Aufgaben-
wahrnehmung über der Teamleitungsebene noch eine Bereichsleitungsebene mit weiter rei-
chenden Ermessenspielräumen besteht. 
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Abbildung C.1.3-7: Bewertung der verfügbaren Zeit für Erst- und Folgegespräch 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c – Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008
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Datenbasis: Schriftliche Befragung von n=5.889 Fachkräften im SGB II-Bereich, Frühsommer 2007, ausgewiesene Werte für n=2.397 Fachkräfte, die als FM/AV mit der Aktivierung/
Vermittlung von eHbs betraut sind, Fallzahl in Standorten: zkT=848, Vergleichs-Argen=771, getrennte Aufgabenwahrnehmung=77, Stadt-ARGEn=486, Kreis-ARGEn=215. 

 
 

Abbildung C.1.3-8: Bewertung der eigenen Ermessensspielräume 
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Grundsicherung bzw. zu KdU betraut sind, Fallzahl in Standorten: zkT=866, Vergleichs-Argen=833, getrennte Aufgabenwahrnehmung=100, Stadt-ARGEn=525, Kreis-ARGEn=255.

 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – 
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil C  

 

 104

Nach Aspekten ihres persönlichen Arbeitsumfeldes gefragt, benennen die Fachkräfte unter 
den positiven Aspekten insbesondere die Unterstützung und Zusammenarbeit innerhalb der 
Einrichtung (Hilfe und Unterstützung im direkten Arbeitsumfeld, reibungslose Zusammenar-
beit zwischen Abteilungen, schnelle und umfassende Information), die Flexibilität und das 
Engagement der Fachkräfte sowie das eigene fachliche Wissen und das der Kolleginnen und 
Kollegen. 
 
Abbildung C.1.3-9: Bewertung des persönlichen Arbeitsumfeldes durch die Fachkräfte 
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Im Vergleich dazu etwas kritischer sehen die Fachkräfte die zeitnahe Durchführung von er-
forderlichen Schulungen und Fortbildungen und die Verfügbarkeit von Instrumenten für eine 
optimale Betreuung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen. Vergleichsweise schlecht bewerten 
die Fachkräfte die Angemessenheit des eigenen Einkommens. Kritische Bewertungen be-
ziehen sich auf die Dokumentation von Kundendaten. Diese nehme zu viel Zeit in Anspruch, 
wurde in der schriftlichen Befragung von jeweils rund drei Fünftel der Fachkräfte in den un-
terschiedlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung bekundet. Ähnlich viele Fachkräfte ge-
ben an, dass Zeit für die individuelle Betreuung der eHbs fehle. In diesem Punkt war die Be-
wertung der Fachkräfte bei zkT etwas weniger kritisch als bei den übrigen Formen der Auf-
gabenwahrnehmung. 

Etwas besser als die Fachkräfte in den anderen Formen der Aufgabenwahrnehmung beurtei-
len die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zkT auch die zeitnahe Durchführung von Schu-
lungen und die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen und Abteilungen. Letzteres könnte 
u.a. darauf zurückzuführen sein, dass die zkT häufiger einen generalisierten Fallmanage-
ment-Ansatz praktizieren als die übrigen SGB II-Einrichtungen und daher weniger Schnitt-
stellen vorhanden sind. Insgesamt fallen die Unterschiede in der Bewertung der persönlichen 
Arbeitsbedingungen der Fachkräfte in unterschiedlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung 
jedoch kaum ins Gewicht. 
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1.3.4 Qualifizierungsbedarfe 
Angesicht einer relativ hohen Personalfluktuation und zahlreicher Gesetzesänderungen ist 
die fortlaufende Qualifizierung des Personals der SGB II-Einrichtungen eine wichtige Vor-
aussetzung für die Qualität der Leistungserbringung. In der zweiten Welle der Experteninter-
views vor Ort im Herbst/Winter 2007/2008 wurden die Leitungen der SGB II-Einrichtungen 
gefragt, in welchen Bereichen sie bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen besonde-
ren Qualifizierungsbedarf sehen. Insgesamt fällt bei den Antworten auf diese Frage auf, dass 
die Leitungen der zkT häufiger keinen besonderen Qualifizierungsbedarf sehen als die Ge-
schäftsführerinnen und Geschäftsführer der ARGEn und gAw. Dies dürfte u.a. mit der oben 
berichteten höheren Kontinuität im Personalbestand zusammenhängen. 

Besonderen Qualifizierungsbedarf sehen sowohl die Leitungen der zkT als auch der Ver-
gleichs-ARGEn vorrangig in den Bereichen Fallmanagement/Aktivierung und Leistungsge-
währung. Allerdings wird der Bereich der Leistungsgewährung bei den zkT etwas seltener 
benannt als in den Vergleichs-ARGEn. Ursache hierfür könnte sein, dass die Beschäftigten 
in der Leistungsgewährung der zkT in größerem Umfang bereits Erfahrungen in der Arbeit 
mit dem BSGH mitbrachten. 

Auch wenn das Ergebnis für die gAw wegen der geringen Fallzahl eingeschränkt aussage-
kräftig ist, auffällt doch auf, dass nur in einer der sechs gAw in der Stichprobe besonderer 
Qualifizierungsbedarf bei den Fachkräften in Fallmanagement/Aktivierung benannt wurde. 
Dies ist u.U. darauf zurückzuführen, dass in diesem Bereich häufig ehemalige Arbeitsberate-
rinnen und Arbeitsberater eingesetzt wurden, in den anderen Bereichen dagegen häufiger 
als in anderen Formen der Aufgabenwahrnehmung mit unerfahrenem und niedriger einge-
stuftem Personal gearbeitet wurde. Die deutlich geringere Nennung des Bereichs Eingangs-
zone bei den zkT ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die zkT häufiger ohne eine eigenstän-
dige Eingangszone arbeiten bzw. der Eingangsbereich in den Sozialämtern der kreisangehö-
rigen Gemeinden liegt. 
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Abbildung C.1.3-10: Bereiche mit besonderem Qualifizierungsbedarf  
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Abbildung C.1.3-11: Konkrete Qualifizierungsbedarfe 
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In einer ungestützten Frage nach dem konkreten Qualifizierungsbedarf gaben die Leitungen 
der SGB II-Einrichtungen ein breites Spektrum von Schulungserfordernissen an. In allen 
Formen der Aufgabenwahrnehmung – mit Ausnahme der gAw – wurde der Umgang mit 
schwierigen Personen am häufigsten genannt. Ein weiterer Schwerpunkt sind erforderliche 
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Schulungen im Bereich Fallmanagement. Dieser Punkt beinhaltet in sich wiederum ein wei-
tes Spektrum, das von Grundlagenschulungen bis zum Erwerb von Zertifikaten reicht. Auch 
Bedarf am Erwerb von Rechtskenntnissen und der Anwendung des Rechts, auch im Hinblick 
auf Verwaltungshandeln und den Umgang mit dem Sozialgesetz bestand in allen Formen der 
Aufgabenwahrnehmung. Laufende Schulungen aufgrund von Gesetzesänderungen und So-
zialgerichtsentscheidungen waren insbesondere im Bereich der Leistungsgewährung not-
wendig. EDV-Schulungen wurden von den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der 
ARGEn häufiger für notwendig erachtet als von den Leitungen der zkT. Darin spiegelt sich 
das Ergebnis der Fachkräftebefragung wider, in der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der ARGEn (und gAw) deutlich häufiger Schwierigkeiten im Umgang mit der Software 
angegeben wurden als bei den zkT.  
 
Abbildung C.1.3-12: Vorgehen zur Deckung des Qualifizierungsbedarfs 
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Die wichtigen Instrumente zur Deckung von Qualifizierungsbedarfen sind in allen Formen der 
Aufgabenwahrnehmung Fortbildungen und Teambesprechungen, gefolgt von detaillierten 
Verfahrensanweisungen, die bei den ARGEn und gAw ein etwas stärkeres Gewicht hatten 
als bei den zkT. Bei diesen kam dagegen das Mittel des Personalaustauschs etwas häufiger 
zum Einsatz, das jedoch in allen Formen der Aufgabenwahrnehmung eine eher untergeord-
nete Rolle spielt. Insgesamt ist festzustellen, dass in allen Formen der Aufgabenwahrneh-
mung, vor allem aufgrund hoher Personalfluktuation, häufiger Gesetzesänderungen und zur 
Anpassung an Gerichtsentscheidungen, kontinuierlich ein hoher Qualifizierungsbedarf be-
steht. 

 

1.3.5 Zwischenfazit 
Alle Formen der Aufgabenwahrnehmung wiesen im Juni 2006 einen beachtlichen Anteil be-
fristeter Stellen auf. Am höchsten lag der Anteil bei den zkT. Trotz des höheren Befristungs-
anteils bestand bei den zkT im Beobachtungszeitraum eine höhere Kontinuität im Personal-
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bestand, da dort die Verträge i.d.R. bis zum Ende der Laufzeit der Option im Jahr 2010 lau-
fen, während bei den ARGEn die Verträge häufig eine kürzere Laufzeit aufweisen. Auffällig 
ist, dass in allen Formen der Aufgabenwahrnehmung die Leitungspositionen weit überwie-
gend mit Männern besetzt sind, obwohl Frauen zwei Drittel des Personals der SGB II-
Einrichtungen ausmachen. 

Hinsichtlich der Betreuungsrelationen liegt bei den zkT die Zahl der Bedarfsgemeinschaften 
pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in der Leistungsgewährung sowie die Zahl erwerbsfähiger 
Hilfebedürftiger pro Arbeitsvermittlerin bzw. -vermittler und pro pAp niedriger als bei den 
Vergleichs-ARGEn, die Zahl der Fälle (eHb) pro Fallmanagerin bzw. Fallmanager dagegen 
höher. Aufgrund einer höheren Arbeitsteilung zwischen Assistenzkräften und Leistungssach-
bearbeitung in der Leistungsgewährung bei den ARGEn und unterschiedlicher Aufgabenpro-
file von Fachkräften mit gleicher Funktionsbezeichnung bei zkT und ARGEn ist eine Beurtei-
lung der Arbeitsbelastungen allein anhand der Fallzahlen pro Kopf jedoch nicht ausreichend. 
Berücksichtigt werden müssen die unterschiedlichen Aufgabenprofile bei den verschiedenen 
Formen der Trägerschaft. Insgesamt wurden die  persönlichen Arbeitsbedingungen durch die 
Fachkräfte der verschiedenen Formen der Aufgabenwahrnehmung sehr ähnlich bewertet, 
wobei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zkT die ihnen für die Kundenbetreuung zur 
Verfügung stehende Zeit etwas häufiger für ausreichend halten als die Fachkräfte der übri-
gen Formen der Aufgabenwahrnehmung. 

Die Leitungen der zkT sahen etwas seltener einen Qualifizierungsbedarf bei ihrem Personal 
als Geschäftführerinnen und Geschäftsführer der ARGEn und der gAw. Dies dürfte auch auf 
die höhere Kontinuität im Personalbestand der zkT zurückzuführen sein. Insgesamt besteht 
jedoch aufgrund von Personalfluktuation, Gesetzesänderungen und Sozialgerichtsentschei-
dungen in allen Formen der Aufgabenwahrnehmung kontinuierlich ein breites Spektrum an 
Qualifizierungsbedarf. Am häufigsten wurden in allen Formen der Aufgabenwahrnehmung – 
bis auf die gAw - Schulungen im Umgang mit einer schwierigen Klientel genannt. 

 

1.4 Die Fachsoftware als Bestandteil der Steuerung 
1.4.1 Fragestellungen und Datenbasis 
Kaum ein anderes Strukturelement formt eine moderne Verwaltungsorganisation so tiefgrei-
fend wie die IT-Struktur. Vor allem in der eingesetzten Leistungs- und Vermittlungssoftware 
sind die Geschäftsprozesse abgebildet. Bei verbindlicher Nutzung steuert die Software die 
Akteurinnen und Akteure bei ihrer Leistungserbringung (Berechnung der passiven Leistun-
gen; Beratung und Aktivierung) wesentlich. Unbestritten bestehen individuelle Handlungs-
spielräume bei der konkreten Aufgabendurchführung, die von den pAp, Vermittlerinnen und 
Vermittlern sowie Fallmanagerinnen und Fallmanagern vor allem aufgrund ihrer individuellen 
Erfahrungen ausgefüllt werden. Je umfänglicher und verbindlicher jedoch die Bearbeitung 
und Dokumentation von Fällen und Abläufen durch eine Software geregelt ist, desto enger 
werden diese individuellen Spielräume. Die programmierten Regeln setzen Mindestanforde-
rungen an das Handeln der operativen Kräfte und wirken auf diesem Weg als Standardisie-
rung von Abläufen. Dies ist seitens der Organisationsverantwortlichen so intendiert um die 
Transparenz, die Qualität und/oder die Effizienz von Abläufen zu erhöhen. Mit diesem Ziel ist 
etwa in der Vermittlungssoftware der BA die Kundensegmentierung hinterlegt. Insbesondere 
über diese Softwarebestandteile sollen die operativen Kräfte einheitlich gesteuert werden. 
Zugleich werden auf diesem Wege vergleichbare, möglichst rechtsfeste Dokumentationen in 
den Geschäftsdaten generiert. Diese bilden darüber hinaus die Grundlage für das Controlling 
und die offiziellen Statistiken. Die Qualität der elektronischen Falldokumentation wird deshalb 
bei vielen SGB II-Einrichtungen als geschäftspolitisches Leitziel verfolgt. Auch die Prüfin-
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stanzen von Bund, Land und Kommunen prüfen ganz gezielt die Vollständigkeit und Qualität 
der elektronischen Akten. 

Es sei dahingestellt, ob die Qualitätssicherung bei persönlichen Dienstleistungen wie Bera-
tung, Betreuung und Vermittlung tatsächlich über standardisierte Programme erzielt werden 
kann oder ob die Qualitätssicherung sehr viel stärker über die Qualifizierung und Professio-
nalisierung der Beratungsfachkräfte erfolgen müsste. Eine Diskussion über die richtige Bera-
tungstheorie ist sicherlich notwendig, ist hier aber nicht Gegenstand der Untersuchung. Die 
nachfolgenden Abschnitte gehen vielmehr der wesentlich eingeschränkteren Frage nach, ob 
die eingesetzte Fachsoftware die Leistungserbringung ausreichend unterstützt. Ihrer Funkti-
onalität kommt in einer modernen Verwaltung eine zentrale Bedeutung zu. Die Implementati-
onsanalyse hat deshalb ein besonderes Augenmerk auf die Erfahrungen der Führungs- und 
Fachkräfte mit der verwendeten Software geworfen. Im Zentrum stand die Frage, wie die 
Fachleute vor Ort die Einsatzfähigkeit bewerten und wie sie sich bei ihrer Aufgabendurchfüh-
rung unterstützt oder im schlimmsten Fall beeinträchtigt sehen. Insbesondere wurde der 
Frage nachgegangen, ob die Leistungs- und die Vermittlungssoftware den Anforderungen 
der Akteurinnen und Akteure entspricht und mit welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert 
sind.  

Die Basis für die Beantwortung dieser Fragen bilden die qualitativen Interviews und Grup-
pendiskussionen mit Führungskräften und operativ tätigen Fachkräften, die im Herbst und 
Winter 2006/2007 bei den 154 SGB II-Einrichtungen geführt wurden. Auf der Basis dieser 
qualitativ gewonnenen Erkenntnisse wurden im Frühsommer 2007 rd. 5.800 Fachkräfte 
schriftlich über ihre Erfahrungen befragt. In diesem Zusammenhang wurden sie auch um ei-
ne Bewertung der von ihnen hauptsächlich verwendeten Software gebeten. 

 

1.4.2 Eingesetzte Fachsoftware für die Geschäftsprozesse 
Der Einsatz von Fachsoftware unterscheidet sich zwischen den zugelassenen kommunalen 
Trägern und den ARGEn sowie den gAw ganz grundlegend. In Folge der zentralen Bereit-
stellung von Fachanwendungen durch die Bundesagentur für Arbeit zeigt sich hinsichtlich 
der Softwareausstattung für die ARGEn ein wesentlich einheitlicheres Muster als bei den 
zkT. In den ARGEn ist die relevante Fachanwendung für die Bereiche Arbeitsvermittlung und 
Fallmanagement in der Regel das Programm VerBIS (Vermittlungs-Beratungs-
Informationssystem), welches auch in den Agenturen für Arbeit eingesetzt wird. Im Bereich 
Leistungsgewährung arbeiten die ARGEn mit der Software A2LL. Diese einheitliche Soft-
warestruktur kommt bei der Befragung von rd. 5.800 Fachkräften klar zum Ausdruck. Das 
Personal der ARGEn arbeitet nahezu einheitlich mit VerBIS und A2LL (vgl. Übersicht C.1.4-
1). Daneben kommen für einen Teil der Leistungsprozesse weitere Fachanwendungen zum 
Einsatz, so z.B. das Fachverfahren coSach für die Maßnahmeplanung und -dokumentation 
oder FINAS für die Kassenabrechnung. 
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Übersicht C.1.4-1 Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten verwendete Vermittlungs- 
und Leistungssoftware 

Nutzung durch die  
befragten Mitarbeiter/-innen  

(%) 
 

zkT 
(n=1.902) 

Vergleichs-
ARGEn 
(n=1.931) 

Getrennte 
Aufgaben-
wahrneh-

mung 
(n=211) 

Stadt-
ARGEn 
(n=1.261) 

Kreis-
ARGEn 
(n=584) 

VerBIS   98 85 98 97 

A2LL   95 83 95 93 

Comp.ASS 20 5 4 4 3 

Comp.ASS LSB 7       1 

Prosoz/s-win 40   4     

Prosoz/Open 13   1     

AKD/KDN 7        

Lämmerzahl 20   3     

CoSach   44 45 45 48 

FINAS   65 50 64 64 

andere Vermittlungssoftware 9 7 11 8 5 

andere Leistungssoftware 7 10 25 10 12 

keine Angabe 3 1  1 2 

Datenbasis: Schriftliche Befragung von n=5.889 Fachkräften im SGB II-Bereich, Frühsommer 2007. 
Anmerkungen: Mehrfachnennungen möglich 

      
 
Bei den zkT ist die Varianz bei der Softwareausstattung wesentlich größer (vgl. dazu Über-
sicht C.1.4-1). Hier sind die Bereiche Arbeitsvermittlung bzw. Fallmanagement überwiegend 
mit Programmen von Prosoz Herten (vor allem Prosoz/S) oder mit Comp.ASS ausgestattet. 
Andere in diesen Bereichen eingesetzte Programme sind beispielsweise LämmKom und HR-
Studio. In der Leistungsgewährung wird bei den zkT überwiegend ebenfalls mit Prosoz-
Programmen oder mit LämmKom gearbeitet. Weitere eingesetzte Programme sind 
Comp.ASS (Modul Comp.ASS Leistungssachbearbeitung), AKD/KDN-Software, OK.Sozius-
II u.a.. Einige wenige zkT nutzen selbst entwickelte Softwarelösungen. Der Einsatz dieser 
Programme fußt meist auf einer langjährigen Tradition mit den Vorläuferprogrammen, mit 
denen die Sozialhilfeleistungen berechnet wurden bzw. die Maßnahmen der Hilfe-zur-Arbeit-
(HzA)-Programme gesteuert wurden. 

 

1.4.3 Schwierigkeiten im Datenaustausch 
Der Softwareeinsatz bei den SGB II-Einrichtungen vollzieht sich in zwei völlig unterschiedli-
chen Segmenten. In einem Segment finden sich alle ARGEn und getrennten Aufgabenwahr-
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nehmungen, die mit denselben Fachverfahren operieren. Ihre Daten sind deshalb unterein-
ander und für die BA-Zentrale verfügbar und einheitlich für Controlling-, Qualitätssicherungs- 
und Statistikzwecke auswertbar. Diese Koordinations- und Auswertungsleistung wird zentral 
durch die Rechenzentren und die Statistik der Bundesagentur für Arbeit bereitgestellt. 

In dem zweiten großen Segment finden sich die zkT, die mit einer Vielfalt unterschiedlicher 
Verfahren operieren. Dieses Segment ist in viele dezentrale Einzelakteure differenziert, die 
nicht auf die Daten des anderen zugreifen können. Die Verfügbarkeit der Daten wäre auch 
prinzipiell eingeschränkt auf die Nutzer derselben Fachverfahren. Der Erfahrungsaustausch 
erfolgt deshalb in dem kommunalen Segment gewöhnlich auf der Basis von eigenen statisti-
schen Kennziffern und Auswertungen, z.B. über Vergleichsringe und Arbeitsgruppen. Ein 
einheitlicher Datenaustausch und eine zentrale Auswertung liegt zum einen der Logik der 
kommunalen Selbstverwaltung fern und ist zum anderen aufgrund der völlig unterschiedli-
chen Softwarenutzung auch technisch nicht zu realisieren. 

Diese Grenzen der Datenverfügbarkeit kristallisieren sich insbesondere bei der fortlaufenden 
Datenlieferung für die SGB II-Statistik, zu der die SGB II-Einrichtungen aller Formen der Auf-
gabenwahrnehmung, ARGEn wie zkT, nach § 51b SGB II verpflichtet sind. Für die ARGEn 
und die Agenturseite an Standorten mit gAw zieht die BA-Statistik die erforderlichen Daten 
aus den Geschäftsdaten der Einrichtungen (VerBIS, CoSach, A2LL). Die technische Struktur 
der Leistungs- und Vermittlungssoftware bei den ARGEn und gAw ist darauf ausgerichtet, 
dass Datenabzüge in standardisierten Fachverfahren, die in allen technischen Einzelheiten 
einem zentralen BA-Standard folgen, zu erbringen sind.  

Bei den zkT, die mit unterschiedlichen Softwaresystemen arbeiten, ist ein direkter Abzug aus 
den Systemen nicht möglich, daher liefern sie - wie auch die kommunale Seite an Standorten 
mit gAw - die erforderlichen Daten nach einem einheitlichen Übermittlungsstandard XSozial-
BA-SGB II. Dazu werden die für die bundesweite Statistik relevanten Daten monatlich aus 
der jeweiligen kommunalen Software in das einheitliche Übermittlungsformat übertragen und 
über eine gesicherte Datenverbindung an die Bundesagentur für Arbeit übermittelt. Obwohl 
von den zkT– verglichen mit dem Umfang der in den BA-Systemen verfügbaren Daten – nur 
wenige Eckwerte übermittelt werden müssen, gab es vor allem in den ersten beiden Jahren 
erhebliche Abweichungen zwischen den eigenen statistischen Auswertungen der meisten 
zkT und den von der Bundesstatistik ausgewiesenen Werten. Bei der ersten Erhebung im 
Herbst und Winter 2006/2007 monierten die Vertreterinnen und Vertreter der zkT nahezu 
durchgängig diese Unstimmigkeiten. Offensichtlich bedingt durch andere Zählweisen und 
Datenprüfungen wichen die Zahlen der § 51b-Statistik zum Teil deutlich von den durch die 
Einrichtungen selber ermittelten Werten ab(vgl. auch Abschnitt B.1.3.4.2). Bei der Wiederho-
lungsbefragung im Herbst/Winter 2007/2008 hatte sich diese Diskrepanz nach Aussagen der 
befragten Führungskräfte deutlich verringert. Durchgängig berichteten sie, dass man sich 
durch eine entsprechende Aufstockung von Personalressourcen auf die Datenlieferung an 
die Statistik eingestellt habe. Nach wie vor bewerten die zkT die Lieferungen zur Statistik a-
ber als eine besondere Anforderung und zusätzliche Belastung, die Personalressourcen er-
fordert. Ein Teil der Personalaufstockungen für Controllingaufgaben (vgl. Abschnitt C.1.2.3) 
sei bedingt durch die monatlichen Lieferungen und die Kompatibilisierung der Geschäftsda-
ten mit den erforderlichen Lieferungen zur § 51b-Statistik. 

 

1.4.4 Funktions- und Folgeprobleme mit der Fachsoftware 
Anlässlich der ersten Erhebungswelle bei den 154 SGB II-Einrichtungen der Stichprobe wur-
den Fragen zu Funktions- und Folgeproblemen, die mit der verwendeten Fachsoftware zu-
sammenhängen, sowohl mit den Bereichsleitungen für Integration und Leistungsbearbeitung 
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als auch mit operativ tätigen Fachkräften angesprochen. Im Rahmen der standardisierten 
Fachkräftebefragung wurden die Ergebnisse im Frühsommer 2007 anhand einer großen 
Stichprobe von rund 5.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhärtet. Aus beiden Erhebun-
gen sind die zentralen Befunde im Folgenden zusammengefasst. 

Da die von den ARGEn verwendete Software einheitlich ist, wenden wir uns zunächst den 
Erfahrungen der Leistungssachbearbeiter und Vermittlungskräfte aus dem Bereich Markt und 
Integration der ARGEn zu. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben ein relativ homogenes 
Urteil über die beiden zentralen Fachanwendungen A2LL und VerBIS ab. Die eigens für die 
Leistungssachbearbeitung SGB II entwickelte Software A2LL wird durchgängig von allen 
ARGEn äußerst kritisch bewertet. Bemängelt wird vor allem die technische Instabilität, die 
unzureichende Geschwindigkeit, die unzureichende Bearbeitbarkeit aller leistungsrelevanten 
Sachverhalte sowie Update-Probleme. Die benannten Schwierigkeiten wurzeln zum Teil in 
demselben Grundproblem, dass die neu entwickelte Software nach kurzer Entwicklungspha-
se bereits mit erheblichen Fehlprogrammierungen gestartet ist. Um die Leistungsberechnung 
trotz dieser Programmfehler nach den Rechtserfordernissen durchzuführen, waren insbe-
sondere zu Beginn im Herbst 2004 und im Folgejahr eine Vielzahl von Umgehungslösungen 
erforderlich. Zudem war die zentrale webbasierte Struktur der Software dem Massengeschäft 
nicht gewachsen und führte zur Verlangsamung und zu Datenverlusten. 

Die überarbeiteten Versionen (Releases) von A2LL haben zwar einige Probleme lösen kön-
nen. Trotzdem bestanden auch in den neueren Versionen, insbesondere nach Gesetzesän-
derungen (gerade im Jahr 2006), Probleme, diese zeitnah in der Software A2LL umzusetzen. 
Die Zeit bis zur Einarbeitung der entsprechenden Novellierungen in die Software wurden von 
der Bundesagentur für Arbeit mit vorgegebenen Umgehungslösungen überbrückt.93 Zeitwei-
se hat es bis zu 146 solcher Umgehungslösungen gegeben (Bundestagsdrucksache 16/1469 
vom 12.05.2006). Bei den ARGEn führte dieser Umstand zu erheblicher Mehrarbeit. 

Außerdem bemängeln die Führungs- und die Fachkräfte die komplizierten und – nach Dar-
stellung der Befragten – teilweise nicht rechtssicheren Leistungsbescheide. Die Struktur ist 
so angelegt, dass diese Bescheide von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern nicht 
geändert werden können. Notwendige Zusätze im konkreten Einzelfall seien kaum möglich. 
Infolge der beschriebenen Softwaredefizite müsse man zur Erstellung von Bescheiden teil-
weise „unsinnige Eingaben“ (Umgehungslösungen) einfügen. Dies sei notwendig, damit Zah-
lungen überhaupt korrekt erfolgen könnten. Das führe zu – teilweise nicht berechtigten, aber 
verständlichen – Widersprüchen, weil Bescheide von Kundinnen und Kunden nicht verstan-
den würden. Trotz zwischenzeitlicher Nachbesserungen ist die Kritik an der Leistungsbe-
scheidung bis heute nicht verstummt. 

Die Vermittlungssoftware VerBIS hat das langjährig genutzte Programm Bewa-CoArb abge-
löst. Das neue Programmpaket ist in vielen Teilen mächtiger als das alte. Die Umstellung hat 
deshalb zunächst einige Anpassungen bei den Nutzerinnen und Nutzern erfordert. Vor allem 
im ersten Jahr der Anwendung waren Klagen zu hören, die Vermittlungssoftware sei nicht 
ausreichend an Erfordernissen des SGB II ausgerichtet, weil sie eher an der Aufgabenstel-
lung der Arbeitsagenturen orientiere. Wesentliche Funktionalitäten für die Betreuung der er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen nach dem SGB II würden fehlen. Konkrete Funktionsprobleme 
wurden dabei im Hinblick auf Suchmöglichkeiten in Datenbeständen hervorgehoben. Diese 
Klagen sind nach einer Umstellungsphase und nach Programmverbesserungen weitgehend 
verstummt. Die Befragung der Fachkräfte im Frühsommer 2007 fällt insgesamt positiv aus 
(vgl. Abb. C.1.4-2 f.). Nach Erfahrungen der befragten Fachkräfte des Bereichs Markt&Inte-

                                                 
93  In drei Jahren wurden zum Leistungsrecht über 20 Novellen verabschiedet. Jede erfordert eine Software-

anpassung, für die etwas sechs Wochen benötigt wird, bis ein Release installiert werden kann. 
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gration arbeitet die Anwendung stabil, sie unterstützt angemessen und ist offensichtlich für 
die täglichen Anforderungen vergleichsweise gut anwendbar. 

Kritik wurde bei der Erhebung an den Folgeproblemen bei Updates deutlich. Diese kritische 
Einschränkung bezog sich vermutlich auf den Umstand, dass bei der Installation des Re-
lease mit dem neuen Betreuungsstufenkonzept im Frühjahr 2007 alle vorherigen Kunden-
segmentierungen aus dem Datenbestand entfernt waren. Die Kunden wurden im Verlauf der 
Folgemonate alle noch einmal nach den neuen Betreuungsstufen erfasst. Diese Arbeit ist 
inzwischen abgeschlossen. Bei den Interviews im Herbst 2007 wurden durchgängig relativ 
positive Einschätzungen im Hinblick auf VerBIS und das hinterlegte Betreuungsstufenkon-
zepts abgegeben. 

Ein zentrales Problem zwischen den beiden Softwarepaketen der BA besteht allerdings noch 
weiter. Das im Leistungsbereich eingesetzte Programm A2LL ist bedarfsgemeinschaftsorien-
tiert und das im Vermittlungsbereich genutzte Programm VerBIS einzelfallorientiert. Es gibt 
keine Schnittstelle zwischen beiden Fachanwendungen, die eine integrierte Abbildung beider 
Leistungsprozesse erlauben würde. Dies führt zu technikinduzierten Mehrbelastungen der 
Fachkräfte. Aufgrund fehlender Schnittstellen sind doppelte Dateneingaben und das Führen 
von Handakten erforderlich. Teilweise wurden Ausdrucke von Informationen oder der Ver-
sand von E-Mails an Kollegen notwendig, obwohl die Informationen in einem der Programme 
bereits elektronisch vorliegen. Darunter leiden die Verknüpfung von Informationen und der 
adäquate Austausch zwischen den Fachkräften beider Bereiche, die für eine komplexe und 
rechtlich hinreichende Fallbearbeitung und auch die korrekte Zahlung im Einzelfall erforder-
lich sind. 
 
Abbildung C.1.4-1: Bewertung der hauptsächlich verwendeten Leistungs- 

und Vermittlungssoftware I 
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Abbildung C.1.4-2: Bewertung der hauptsächlich verwendeten Leistungs- 
 und Vermittlungssoftware II 
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Die bei den zkT eingesetzte Leistungs- und Vermittlungssoftware wird von deren Personal im 
Durchschnitt alles in allem positiv bewertet (vgl. Abb. C.1.4-2). Im Großen und Ganzen 
scheinen die Softwarepakete den täglichen Anforderungen zu genügen. Kritik wurde im 
Herbst/Winter 2006/2007 allerdings an einigen Funktionalitäten, aber auch an speziellen 
Programmen laut. So werden Schwierigkeiten mit Programm-Updates (zwei Programme), 
mit schwer lesbaren Bescheiden (ein Programm), einer fehlenden Funktionalität für das 
Fallmanagement (zwei Programme) oder für die Arbeitsvermittlung (zwei Programme) und 
auch teilweise mangelnde technische Stabilität (ein Programm) hervorgehoben. Ferner wur-
de auch von Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Gesetzesänderungen (zwei Program-
me) berichtet, von Problemen bei der Erfüllung der Statistikanforderung (zwei Programme), 
und es gibt in bestimmten Konstellationen fehlende Schnittstellen zu anderen im Hause ver-
wendeten Programmen (zwei Programme) zu beklagen. Berichtet wurde teilweise auch an 
Standorten zkT über mangelnde Möglichkeiten des Matchings von Stellen und Bewerberin-
nen und Bewerbern durch Programme. Insbesondere ist auch für die Fach- und Führungs-
kräfte bei zkT das Bedürfnis nach einer Schnittstelle zwischen Leistungs- und Vermittlungs-
software nicht ausreichend befriedigt. So erfordern auch hier fehlende Schnittstellen und un-
zureichende Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb der Programme doppelte Dateneinga-
ben und die Organisation des Informationsflusses über Emails und Handakten. Im Laufe des 
Jahres 2007 wurde die Hoffnung laut, dass eine neue integrierte Software diesen Mangel 
beheben werde. 

Die von den zkT benannten Problemlagen mit der eingesetzten Software sind den Einlas-
sungen in den ARGEn oftmals sehr ähnlich. Ein entscheidender Unterschied besteht aller-
dings darin, dass entsprechende Schwierigkeiten im operativen Geschäft der zkT nicht im 
gleichen Ausmaß aufzutreten scheinen. Die von den Fachkräften der zkT benannten Schwie-
rigkeiten sind vereinzelter anzutreffen. Ein wesentlicher Grund dafür ist nach unserer Ein-
schätzung der stärker dezentrale Softwareeinsatz bei den zkT. Man hat es hier mit einer hö-
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heren Varianz von Softwarelösungen und dabei auch mit unterschiedlichen Anwendungs-
kombinationen zu tun. Im Rahmen der alleinigen kommunalen Trägerschaft führt dieser Um-
stand dazu, dass Funktions- und Folgeprobleme weniger flächendeckend auftreten. Oft wur-
de in den Interviews berichtet, dass man mit dem Softwarehersteller an einer zufriedenstel-
lenden Lösung für die Einrichtung arbeite. 

 

1.4.5 Zwischenfazit 
Die IT-Struktur formt die Organisation moderner Verwaltungen entscheidend und beeinflusst 
ihre Performanz maßgeblich. Deshalb war die von den SGB II-Einrichtungen verwendete 
Fachsoftware auch Gegenstand der Implementationsanalyse. Die Befunde lassen einige 
gravierende Unterschiede zwischen den ARGEn und den zkT erkennen. 

Während die ARGEn mit einer einheitlichen Leistungs- (A2LL) und Vermittlungssoftware 
(VerBIS) arbeiten, sind bei den zugelassenen kommunalen Trägern sechs weiter verbreitete 
und eine Reihe lokal genutzter Programme im Einsatz. Die übergreifende Datenverfügbarkeit 
der ARGEn und gAw untereinander ist dementsprechend in der Fachaufsicht der Bundes-
agentur für Arbeit gegeben. Abgesehen davon, dass es der Kultur und Praxis der kommuna-
len Selbstverwaltung nicht entspricht, ist die gegenseitige Datenverfügbarkeit der zkT unter-
einander nur bedingt und mit der BA technisch gar nicht möglich. Für die gesetzlich vorge-
schriebenen Datenlieferungen zur Erstellung einer bundeseinheitlichen Statistik müssen die 
relevanten Daten der zkT daher jeden Monat zunächst in das einheitliche Übermittlungsfor-
mat XSozial übertragen und über eine gesicherte Datenverbindung an die Bundesagentur für 
Arbeit übermittelt werden. Selbst dieser Austausch von vergleichsweise wenigen Merkmalen 
hat eine lange Vorlaufzeit gehabt bis die SGB II-Statistik und die internen Statistiken der zkT 
annähernd kompatibel waren. 

Die Funktionsfähigkeit der Software der ARGEn wird von den Fachkräften unterschiedlich 
bewertet. Die Leistungssoftware A2LL unterliegt von Beginn an einer heftigen Kritik. Bemän-
gelt werden Defizite, die zu „Umgehungslösungen“ nötigen, zusätzliche Arbeit verursachen 
und ein virulentes Problem für die Leistungsbescheidung bilden. Die Vermittlungssoftware 
wird nach anfänglichen Umstellungsproblemen als leistungsfähiges System bewertet. Mo-
niert wird allerdings die fehlende Schnittstelle zwischen Leistungs- und Vermittlungssoftware. 

Die Fachkräfte der zkT bewerten die von ihnen verwendeten Softwarelösungen alles in allem 
etwas besser, auch wenn es dezidierte Kritik an einzelnen Programmen gibt. Im Detail wer-
den durchaus ähnliche Schwierigkeiten und Schwachpunkte der Software von den Fachkräf-
ten benannt. Diese Schwachpunkte zu beseitigen bemühen sich die kommunalen Träger 
durch lokale Lösungen mit dem Softwareanbieter. 

 

1.5 Komparative Analyse zu Verwaltungskosten 
1.5.1 Fragestellungen und Datenbasis 
In diesem Kapitel fragt die Implementationsanalyse, in welcher Weise und mit welcher Perio-
dizität kommunale Verwaltungskosten bei den SGB II-Einrichtungen abgerechnet wurden. 
Vor dem Hintergrund der Höhe der Verwaltungshaushalte (in 2006) werden die Verfahren 
betrachtet, die bei der Ermittlung der kommunalen Verwaltungskosten in den SGB II-
Einrichtungen zu Grunde gelegt wurden, um die Verwaltungskosten den Aufgaben, die von 
der BA zu erbringen sind, und den Aufgaben, die durch die kommunalen Träger erbracht 
werden, zuzuordnen. Daran schließt sich die Darstellung der kommunalen Finanzierungsan-
teile an den Verwaltungskosten im Vergleich der Formen der Aufgabenwahrnehmung an.  
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Die Darstellung fußt auf zwei Datenquellen. Die Angaben wurden zum einen mittels eines 
gesonderten Fragebogens im Rahmen der ersten Erhebungswelle des Untersuchungsfeldes 
2 in 2006/2007 erhoben. Mit einem hohen Rücklauf dieses Drop-Off-Fragebogens (145 von 
154 Standorten) sowie der guten Ausfüllqualität (sehr geringe Item-Non-Response) liegt zu 
den hier interessierenden Aspekten der Abrechungsmodi und Verfahrensweisen mit Verwal-
tungskosten eine aussagekräftige und nahezu flächendeckende Information für die Standort-
stichprobe vor. Die Angaben dieser Erhebung beziehen sich stets auf das Jahr 2006. Für die 
kommunalen Finanzierungsanteile wird dagegen auf die BMAS-Jahresschlusserhebung bei 
zugelassenen kommunalen Trägern (Stand 31. Dezember 2006) zurückgegriffen, ergänzt 
um die darauf bezogenen monatlichen Erhebungen für 2007 (Endstand 31. Dezember 2007) 
sowie – für die ARGEn – auf den KfA-Jahresbericht der BA mit Datenstand 31. Dezember 
2007.94  

 

1.5.2 Empirische Ergebnisse 
Der Bund trägt nach § 46 Abs. 1 SGB II jene Verwaltungskosten, die für Leistungen anfallen, 
die durch die Bundesagentur für Arbeit erbracht werden. Die Verwaltungskosten für die 
kommunalen Leistungen in den SGB II-Einrichtungen – Leistungen nach § 22 SGB II, § 23 
Abs. 3 SGB II und § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II – werden dagegen entsprechend 
von den zugelassenen kommunalen Trägern übernommen (vgl. hierzu Abschnitt B.1.3.2.2). 

Da sich die Verwaltungskosten bei paralleler Wahrnehmung der Aufgaben der Agenturen für 
Arbeit und der kommunalen Aufgaben in einer ARGE oder durch einen zugelassenen kom-
munalen Träger schwer zuordnen und abrechnen lassen, wurde den SGB II-Einrichtungen 
die Möglichkeit gegeben, die kommunalen Verwaltungskosten pauschal – ohne weitere 
Nachweise – abzurechnen. Dabei wurde durch den Bund ein pauschaler kommunaler Ver-
waltungskostenanteil (kommunaler Finanzierungsanteil) in Höhe von 12,6 % zugelassen.  

Die empirischen Ergebnisse weisen vor diesem Hintergrund aus, dass die Hälfte der unter-
suchten SGB II-Einrichtungen (72 Einrichtungen in der Standortstichprobe) in 2006 einen 
Verwaltungshaushalt in Höhe von unter 7.5 Millionen Euro gehabt hat. Im höchsten Segment 
– mit einem Verwaltungshaushalt von 15 Millionen Euro und mehr – lagen 21 Einrichtungen. 
Die Aufschlüsselung nach den Formen der Aufgabenwahrnehmung zeigt, dass unter diesen 
21 Standorten die Großstadt-ARGEn mit 11 Einrichtungen am stärksten vertreten waren. 

Im Rahmen der Standortstichprobe wies die Verteilung über die Höhe der Verwaltungshaus-
halte bei zugelassenen kommunalen Trägern und Vergleichs-ARGEn eine ähnliche Struktur 
auf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94  Diese Daten zu den kommunalen Finanzierungsanteilen wurden dankenswerterweise zusammengefasst im 

März 2008 durch Untersuchungsfeld 4 an Untersuchungsfeld 2 übermittelt. 
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Abbildung C.1.5-1: Die Höhe der Verwaltungshaushalte der SGB II-Einrichtungen im 
Jahre 2006 nach Formen der Aufgabenwahrnehmung 
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Für die Periodizität der Abrechnung kommunaler Verwaltungskosten sowie für dabei ange-
wendete Verfahren bei der Ermittlung dieser Verwaltungskosten ergaben die Befunde für das 
Jahr 2006 nur schwach akzentuierte Unterschiede zwischen der Praxis zugelassener kom-
munaler Trägern und der Praxis von Vergleichs-ARGEn. 

Bei beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung erfolgte die Abrechnung kommunaler Ver-
waltungskosten überwiegend monatlich (32 von 46 zugelassenen kommunalen Trägern und 
45 von 55 Vergleichs-ARGEn). Fünf Vergleichs-ARGEn gaben auch quartalsweise Abrech-
nungen zu Protokoll. Jährliche Abrechnungen waren bei zugelassenen kommunalen Trägern 
(mit neun Einrichtungen) häufiger als bei Vergleichs-ARGEn (mit drei Einrichtungen). 

Im Rahmen der Abrechnungsmodi wurde auch die Methode pauschaler Abrechnung der 
kommunalen Verwaltungskosten (gegenüber der detaillierten Abrechnung vor Ort) von bei-
den Formen der Aufgabenwahrnehmung praktiziert. 34 von 46 zugelassenen kommunalen 
Trägern sowie 44 von 55 Vergleichs-ARGEn verfuhren in dieser Weise. Bei SGB II-
Einrichtungen mit einem pauschalen Abrechnungsmodus erfolgte in 2006 mehrheitlich keine 
detaillierte Überprüfung des kommunalen Verwaltungskostenanteils für Jahresabschluss-
rechnungen. Unter den zugelassenen kommunalen Trägern mit pauschaler Abrechnung ga-
ben dies 21 Einrichtungen an, bei den Vergleichs-ARGEn waren es 32 Einrichtungen. Bei elf 
zugelassenen kommunalen Trägern und neun Vergleichs-ARGEn erfolgte dagegen eine ent-
sprechende Detailprüfung. Ein zugelassener kommunaler Träger machte keine Angabe. 

Eine detaillierte – und nicht pauschale – Abrechnung vor Ort wurde nach den vorliegenden 
Angaben für 2006 nur bei zwölf zugelassenen kommunalen Trägern und acht Vergleichs-
ARGEn vorgenommen. Um dabei die Verwaltungskosten den Aufgaben, die von der BA zu 
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erbringen waren, und die Aufgaben, die durch die kommunalen Träger erbracht wurden, zu-
zuordnen, wurden Zeitaufschreibungen (mit jeweils fünf Einrichtungen in beiden Formen der 
Aufgabenwahrnehmung) häufiger angewendet als stichprobenartige Organisationsanalysen. 
Solche Stichprobenverfahren wählten nur drei zugelassene kommunale Träger.  

Kaum Unterschiede waren auch für zeitliche Abstände bei der Überprüfung der kommunalen 
Verwaltungskostenanteile festzustellen. Jeweils sechs zugelassene kommunale Träger und 
Vergleichs-ARGEn protokollierten, dass 2006 eine quartalsweise Überprüfung stattgefunden 
habe. Die Verfahrensweise der jährlichen Überprüfung gaben 24 zugelassene kommunale 
Träger und 29 Vergleichs-ARGEn an. Bei vier zugelassenen kommunalen Trägern und sie-
ben Vergleichs-ARGEn fand den eigenen Angaben zufolge offenbar gar keine Überprüfung 
statt.  
 
Übersicht C.1.5-1: Berücksichtigung von Verwaltungsbereichen bei der Abrechnung 

kommunaler Verwaltungskosten in 2006. Absolute Angaben für 46 
zugelassene kommunale Träger und 55 Vergleichs-ARGEn  

Berücksichtigte Berei-
che bei der Abrechnung 
von Verwaltungskosten 

Genannt Nicht genannt Keine Angabe* 

Zugelassene kommunale Träger (46) 
 abs. in % abs. in % abs. in % 
Geschäftsführung 34 74 12 26 - - 
Assistenz 34 74 12 26 - - 
Eingangszone 36 78 10 22 - - 

Vergleichs-ARGEN (55) 
Geschäftsführung 46 83 8 15 1 1 
Assistenz 38 69 16 29 1 1 
Eingangszone 38 69 16 29 1 1 

      
Datenbasis: Drop-Off-Erhebung zu Verwaltungskosten im Herbst 2006/Frühjahr 2007; *abgerundet 
 
Auch bei der Berücksichtigung der verschiedenen Verwaltungsbereiche für die Abrechnung 
kommunaler Verwaltungskosten fielen Unterschiede zwischen den Formen der Aufgaben-
wahrnehmung nur wenig ins Gewicht. Die Bereiche „Geschäftsführung“, „Assistenz“ sowie 
die „Eingangszone“ wurden bei zugelassenen kommunalen Trägern wie auch bei Vergleichs-
ARGEn mehrheitlich (und in vergleichbaren Anteilen) für die Verwaltungskosten in Rechnung 
genommen. Die Geschäftsführungsbereiche wurden bei ARGEn etwas häufiger einbezogen.  

Für die kommunalen Finanzierungsanteile an den Verwaltungskosten orientiert sich die Be-
trachtung am pauschalen kommunalen Verwaltungskostenanteil von 12,6 %, welcher durch 
den Bund zugelassen war. Die zum Berichtszeitpunkt vorliegenden Angaben zu kommuna-
len Finanzierungsanteilen machen dabei auch einen Zeitvergleich zwischen 2006 und 2007 
möglich. 
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Abbildung C.1.5-2: Kommunale Finanzierungsanteile an den Verwaltungskosten bei 
den SGB II-Einrichtungen in 2006 und 2007 
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Im Rahmen der Standortstichprobe wurde der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 
12,6 % im Jahre 2006 durch 23 zkT und 25 Vergleichs-ARGEn unterschritten. In 2007 war 
diese annähernde Gleichverteilung nicht mehr gegeben. 2007 lagen 20 zkT unter dem durch 
den Bund zugelassenen pauschalen kommunalen Verwaltungskostenanteil – darunter 14 
Einrichtungen mit Anteilen bis unter sieben Prozent – jedoch nur acht Vergleichs-ARGEn.95 
Zwar gaben für 2007 bei allen Formen der Aufgabenwahrnehmung deutlich mehr SGB II-
Einrichtungen den exakten Anteil von 12,6 % an. Häufiger als bei zkT war diese Entwicklung 
zwischen 2006 und 2007 jedoch bei den Vergleichs-ARGEn (und vor allem den Stadt-
ARGEn) zu beobachten. Das finanzielle Muster zulasten des Bundes – also die Unterschrei-
tung der durch den Bund zugelassenen Marke des pauschalen kommunalen Verwaltungs-
kostenanteils – fiel im Beobachtungszeitraum mithin stärker durch zkT als durch ARGEn ins 
Gewicht.  
 
1.5.3 Zwischenfazit 
Mit Blick auf die Periodizität, auf Abrechnungsmodi sowie auf zeitliche Abstände bei der  
Überprüfung kommunaler Verwaltungskostenanteile, welche für das Jahr 2006 vorliegen, 
sind wenig Differenzen zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung festzustellen. Das 
gilt auch für die Berücksichtigung verschiedener Verwaltungsbereiche bei der Abrechnung 
kommunaler Verwaltungskosten. Unterschiede zwischen den Formen der Aufgabenwahr-
nehmung zeigten sich hingegen bei den kommunalen Finanzierungsanteilen an Verwal-

                                                 
95  Der Anteil der SGB II-Einrichtungen, die eine detaillierte Abrechnung vorgenommen haben, fiel, wie oben dar-

gelegt, in 2006 sehr gering aus. Für das Jahr 2007 liegen keine Angaben zu Abrechnungsmodi vor. 
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tungskosten. Gemessen an der Unterschreitung der durch den Bund vorgegebenen 12,6 %-
Marke verhielten sich in 2007 deutlich mehr zkT finanziell zulasten des Bundes als ARGEn. 
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2 Die „Produktionsorganisation“ der Leistungsprozesse im SGB II 
Geht es bei der „Produktpolitik“ einer SGB II-Einrichtung um die Festlegung von Zielen, Ziel-
gruppen, Angebotsschwerpunkten (vgl. Abschnitt C.1), so werden in der Produktionsorgani-
sation die konkreten Aufgaben und Abläufe in der SGB II-Einrichtung definiert, Planungspro-
zesse festgelegt und Kooperationsbeziehungen zu Dritten geregelt (Abschnitt C.2). Über die 
Ausgestaltung einer spezifischen Produktionsorganisation werden somit Entscheidungen ge-
troffen über: 

• die organisationsinterne Umsetzung der Produktpolitik durch das Setzen von Regeln (in-
terne Zielvereinbarungen, Standardbildung) und die Festlegung der organisationsinter-
nen Strukturen des Leistungsprozesses (vgl. Abschnitt C.2.1), 

• die Angebots- bzw. Bedarfsplanung (vgl. Abschnitt C.2.2), 

• die Ausgestaltung des Verhältnisses zu „Dritten“ (vgl. Abschnitt C.2.3). 

 

2.1 Die Ausgestaltung der Leistungsprozesse im SGB II 
Insgesamt zeigte sich eine erhebliche Varianz in der Ausgestaltung der Kernprozesse zwi-
schen und innerhalb der Formen der Aufgabenwahrnehmung, aber es wurden auch einige 
übergreifende Gemeinsamkeiten sichtbar. Im Folgenden werden insbesondere betrachtet: 

• die Prozesse der internen Steuerung durch das Setzen von Regeln und Standards (Ab-
schnitt C.2.1.2), 

• die Ausgestaltung elementarer Strukturen des Leistungsprozesses entlang seiner Kern-
funktionen (Abschnitt C.2.1.3), 

• die Ausgestaltung von Leistungsprozessen für besondere Zielgruppen, insbesondere 
Frauen (Abschnitt C.2.1.4). 

 

2.1.1 Fragestellungen und Datenbasis 
Die erkenntnisleitenden Fragestellungen bei der Analyse der „Produktionsorganisation“ sind 
dabei: Wie sind die Leistungsprozesse im SGB II im Hinblick auf die Kernfunktionen (Zu-
gangssteuerung, Gewährung materieller Leistungen, Aktivierung, Arbeitsvermittlung) aus-
gestaltet? Wie greifen die einzelnen Prozesselemente ineinander? Wie viel Arbeitszeit wird 
für die Erfüllung von Aufgaben in einer SGB II-Einrichtung aufgewandt? In welchem Verhält-
nis stehen dabei Eingliederungsleistungen zu materiellen Leistungen? In welcher Hinsicht 
unterscheiden sich die Formen der Aufgabenwahrnehmung bei der Ausgestaltung der Lei-
stungsprozesse? Sind im Hinblick auf die Ausgestaltung des Leistungsprozesses Muster er-
kennbar, lassen sich somit „Typen“ bilden (Zugangssteuerung, Gewährung materieller Leis-
tungen, Aktivierung, Arbeitsvermittlung)? Gibt es für bestimmte Zielgruppen, insbesondere 
für Frauen, spezifische Leistungsprozesse? Wenn ja, unterscheiden sich hier die Formen der 
Aufgabenwahrnehmung? 

Empirische Grundlage der Analyse ist eine qualitative und quantitative Erhebung an allen 
154 Standorten der Stichprobe.96 Dabei wurden unterschiedliche Akteursgruppen in zwei 
Wellen mit Hilfe von Leitfäden befragt. Die Interviews wurden mitgeschnitten, protokolliert 
und in einer Datenbank sowie über SPSS erfasst. Die hohe Teilnahme- und Auskunftsbereit-
                                                 
96  An acht Standorten waren zum Zeitpunkt der Typenbildung aus unterschiedlichen Gründen entweder die Er-

hebungen noch nicht abgeschlossen oder die Auswertungen lagen nicht in der Form vor, die eine Typenbil-
dung erlaubt hätte. 
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schaft aller befragten Expertinnen und Experten sicherte aussagekräftige Ergebnisse. Die 
Erhebung bildete dann die Grundlage für qualitative und quantitative Analysen zu den Leis-
tungsprozessen an den 154 Standorten. Da die Datenbasis für die getrennte Aufgabenwahr-
nehmung (gAw) mit sechs Standorten sehr klein ist, wurden ausgewählte Ergebnisse im 
Rahmen eines Workshops mit Vertreterinnen und Vertretern von Agenturen für Arbeit und 
Kommunen diskutiert, die die Aufgaben getrennt wahrnehmen, aber nicht in die Erhebung 
einbezogen waren. Auf diese Weise konnten die Ergebnisse zu den gAw validiert werden. 
Um festzustellen, welche Aufgaben in welchem zeitlichen Umfang an welcher Stelle einer 
Organisation wahrgenommen werden, ist eine detaillierte Aufgaben- und Tätigkeitsanalyse 
notwendig. Dies konnte aus Kapazitätsgründen nur exemplarisch für wenige Standorte in 
Form einer Substichprobe geschehen. Als Analyseinstrument wurde der „Prozess Monitor“ 
eingesetzt, der auf einer Selbsteinschätzung der für einzelne Tätigkeiten aufgewandten Ar-
beitszeit durch die Beschäftigten einer Organisation aufbaut, diese anonymisiert web-basiert 
erhebt und damit exakte Analysen der quantitativen Dimension der Wahrnehmung von Auf-
gaben in einer gegebenen Organisation erlaubt. Auch wenn die Ergebnisse nicht verallge-
meinert werden können, zeigt sich doch ein klares Muster, das Anlass zu weiteren Überle-
gungen geben könnte. 

Über einige Ergebnisse wurde bereits im Zwischenbericht 2007 ausführlich berichtet. Diese 
sind im Folgenden deshalb nur kurz wiedergegeben und werden durch zusätzliche Erkennt-
nisse ergänzt. Zudem wurden in der zweiten Befragungswelle im Herbst/Winter 2007/2008 
die Geschäftsleitungen gezielt nach grundlegenden Veränderungen in der organisatorischen 
Ausgestaltung und der Steuerung der Leistungsprozesse gefragt, so dass die Dynamik der 
Entwicklung im Jahr 2007 abgebildet werden konnte. 

 

2.1.2 Ansätze zur Standardisierung des Leistungsprozesses 
Die Implementierung des SGB II erforderte die Neufestlegung und Neugestaltung von Leis-
tungsprozessen, die sich von denen der Ursprungsorganisationen (Agenturen für Arbeit bzw. 
kommunale Sozialämter) unterschieden. Zu Beginn galt es daher, entsprechende Strukturen 
in der Aufbauorganisation zu schaffen und angemessene Verfahren und Abläufe zu entwi-
ckeln. Insbesondere waren diese Leistungsprozesse effektiv und effizient zu gestalten, auf 
die Ziele des SGB II auszurichten und die dafür nötigen externen und internen Steuerungs-
formen zu entwickeln. Die Realisierung von Produktpolitik in gestaltete Leistungsprozesse 
vollzieht sich generell über Steuerungsimpulse, die als eindeutige Zielformulierung (verbun-
den mit einer entsprechenden Überprüfung der Zielerreichung, vgl. hierzu Abschnitt C.1.2) 
und/oder in Form einer Standardisierung interner Prozesse gesetzt werden. 

Bei der Einführung von Zielsteuerung im Bereich des SGB III lag ein besonderer Schwer-
punkt auf der Nutzung kennzahlenorientierter Steuerungsformen, verbunden mit der Entwick-
lung eines komplexen Controllingsystems zur Prüfung der Nachhaltigkeit der Zielsetzungen. 
Dabei wurden Prozesskennzahlen zu Vorgaben für das operative Geschäft, was zugleich 
bedingt, dass das Hauptaugenmerk auf die Erreichung der Zielvorgaben gelegt wurde. Es 
lag nahe, dass diese Steuerungsformen auch im Bereich des SGB II angewandt werden. Ins-
besondere die Controllingvorgaben und der Kennzahlenvergleich (vgl. hierzu Abschnitt 
B.1.3.4.2) stellten sich im Verlauf der Erhebungen als wichtige zentrale Steuerungsmecha-
nismen heraus, die die interne Ausgestaltung der Geschäftsprozesse der SGB II-
Einrichtungen prägten (vgl. Abschnitt C.1.2).  

Dieser Abschnitt behandelt die Entwicklung der Gestaltung der Leistungsprozesse als Resul-
tat interner Steuerungsvorgaben. Gefragt wird nach Prozessen der Vereinfachung und Ver-
einheitlichung, der Typisierung von Ereignissen und Abläufen. 
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Über Zielvorgaben hinaus werden Leistungsprozesse insbesondere über geregelte Formen 
der Umsetzung (Standardisierung) dauerhaft gesteuert. Ein wichtiges Element zur Standar-
disierung und damit zur Absicherung von Mindestvoraussetzungen in der Umsetzung der 
Leistungsprozesse sind entweder die Festlegung von Verfahrensanweisungen/Arbeits-
anleitungen oder, umfassender, die Etablierung von Qualitätsmanagementsystemen.  

Die Ergebnisse der zweiten Erhebungswelle zeigen eine hochgradige Standardisierung von 
Leistungsprozessen (vgl. auch Abschnitt C.1.2). Diese erfolgte von Beginn an u.a. über die 
Einführung einer Kundensegmentierung, die in unterschiedlichen Handlungsstrategien ge-
genüber den Kundengruppen resultierte (vgl. Abschnitt C.4.1). Während die zkT mit unter-
schiedlichen Segmentierungsmodellen experimentierten, versuchte die BA für den Bereich 
der ARGEn und gAw zunächst, das für das SGB III entwickelte Modell (Unterscheidung von 
Markt-, Beratungs- und Betreuungskunden) zu übernehmen, um dann ab Anfang 2007 das 
Konzept der „Betreuungsstufen“ zu implementieren. 

Wie Abbildung C.2.1-1 zeigt, wurden Vorgaben und Standards in allen Leistungsbereichen 
umfassend eingeführt. Nur eine Stadt-ARGE gibt an, keine Standards eingeführt zu haben. 
Mit Werten von über 90 % waren die Bereiche Leistungsgewährung, Aktivie-
rung/Fallmanagement sowie Vermittlung/Arbeitsgeberservice hoch reglementiert. Eine leich-
te Differenz zeigte sich bei den zkT gegenüber allen ARGE-Gruppen. Dort wurde der Anteil 
der Angaben zu verbindlichen Standards im Bereich Vermittlung etwas geringer angegeben. 
 
Abbildung C.2.1-1: Existenz von verbindlichen Regeln und Standards für einzelne 

Leistungsbereiche 
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Abschließend soll betrachtet werden, in welchem Ausmaß interne Steuerungsvorgaben tat-
sächlich in der Organisation umgesetzt wurden. Da eine direkte Beobachtung aus arbeits-
ökonomischen Gründen ausschied, konnten die Handlungsspielräume nur indirekt erschlos-
sen werden. Wir befragten hierzu parallel Geschäftsleitungen einerseits und Bereichsleitun-
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gen andererseits nach den für sie wichtigen Formen der Erfolgskontrolle (vgl. Abbildungen 
C.2.1-2 und C.2.1-3). 
 
Abbildung C.2.1-2: Formen der Erfolgskontrolle – Geschäftsleitungen  
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Wie bereits dargestellt wurde, waren Controllingberichte das von den Geschäftsleitungen am 
meisten genutzte Instrument der Erfolgskontrolle, gefolgt von der Auswertung von Wider-
sprüchen sowie Rückmeldungen aus den Teams bzw. Geschäftsbereichen. 
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Abbildung C.2.1-3: Formen der Erfolgskontrolle im Bereich Aktivierung/Vermittlung 
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Interessant ist die leicht unterschiedliche Bewertung durch die Bereichsleitungen Vermittlung 
bzw. Fallmanagement in den SGB II-Einrichtungen. Sie bewerten im Unterschied zu der Ge-
schäftsführung bzw. der Controller die Auswertung der Widersprüche geringer (nur 75 % der 
SGB II-Einrichtungen), dagegen aber die Rückmeldungen Dritter (mit 92 % zu 63 %) und die 
Rückmeldungen aus den Teams (mit 90 % zu 82 %) höher. Im Vergleich zwischen den zkT 
und den Vergleichs-ARGEn zeigt sich, dass erstere die Controllingberichte mit 88 % etwas 
geringer bewerten als die Bereichsleitungen der Vergleichs-ARGEn mit 98 % (vgl. Abbildung 
C.2.1-3).  

Die zweite Befragungswelle hat gezeigt, dass Instrumente der Standardisierung von Leis-
tungsprozessen in allen Formen der Aufgabenwahrnehmung breite Anwendung finden. Die 
referierten Ergebnisse zu den Formen der Erfolgskontrolle geben jedoch einen Hinweis dar-
auf, dass in einzelnen Leistungsbereichen versucht wurde, eigene Gestaltungsspielräume zu 
behaupten. Es zeigen sich auch hier unterschiedliche Ausprägungen zwischen zkT und Ver-
gleichs-ARGEn. Unabhängig hiervon erweist sich erneut, dass Leistungsprozesse nicht voll-
ständig durch Regeln und Vorgaben determiniert werden können, dass die Organisationsrea-
lität vielmehr weitaus vielfältiger ist als definierte Standards erwarten lassen. Dieses Span-
nungsverhältnis zwischen Vorgaben und organisationaler „Praxis“ ist das zentrale Thema 
des nächsten Abschnittes (C.2.1.3). 

 

2.1.3 Gestaltungsvarianten der zentralen Prozessschritte 
Grundlage eines Vergleichs der Organisation von Leistungsprozessen ist die Identifikation 
der Prozessschritte, die den spezifischen Leistungsprozess des SGB II charakterisieren: 

• durch die §§ 15a und 37 SGB II ist auf gesetzlicher Ebene die Notwendigkeit gesetzt, 
den Zugang zur Leistung zu steuern (Abschnitt C.2.1.3.1);  
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• aus § 1 Abs. 1 Satz 2 SGB II leitet sich der Prozessschritt „Gewährung materieller Leis-
tungen“ ab (Abschnitt C.2.1.3.2); 

• im § 16 Abs. 1 SGB II wird „Arbeitsvermittlung“ explizit als Leistung aufgeführt (Abschnitt 
C.2.1.3.4); 

• hiervon zu unterscheiden ist die u.U. Erbringung von „Leistungen zur Eingliederung“ nach 
§ 16 SGB II, die mit dem Prozessschritt der „Aktivierung“ umfassend benannt werden 
kann (Abschnitt C.2.1.3.3).  

• In der „Gesamtschau“ werden die Varianten der Ausgestaltung der Prozessschritte zu 
einer Typologie der Leistungsprozesse verdichtet (Abschnitt C.2.1.3.6) 

Jeder dieser Prozessschritte resultiert in der Praxis in unterschiedlichen Tätigkeiten, die in 
jeder einzelnen Organisation ausgestaltet und miteinander verknüpft werden (Abschnitt 
C.2.1.2.6). 

 

2.1.3.1 Zugangssteuerung 
Seit Inkrafttreten des § 15a SGB II erfolgt die Zugangssteuerung nach dem SGB II prinzipiell 
in zwei grundlegenden Varianten: 

• Im gesetzlichen „Normalfall“ erhalten Kundinnen und Kunden überwiegend nach An-
tragsbewilligung materielle Hilfe sowie – nach pflichtgemäßem Ermessen der zuständi-
gen pAp – Eingliederungsleistungen. 

• Personen, die zur Zielgruppe des § 15a SGB II gehören97, erhalten demgegenüber be-
reits vor der endgültigen Klärung, ob und in welcher Höhe überhaupt ein Leistungsan-
spruch besteht, Eingliederungsleistungen angeboten. 

Zur Zeit der ersten Befragungswelle im Herbst/Winter 2006/2007 war zwar der § 15a SGB II 
bereits in Kraft, aber vielerorts organisatorisch (noch) nicht umgesetzt. Deshalb ermöglicht 
der Vergleich der beiden Wellen einen Einblick in die Veränderungen, die die Implementation 
des § 15a SGB II für die Organisation des Zugangs zu Leistungen nach dem SGB II ge-
bracht hat. 

Unabhängig vom Verfahren im Einzelfall erfolgte die Zugangssteuerung entweder über eine 
dem Modell des „Kundenzentrums“ (KuZ) nachempfundene „Eingangszone“ oder über die 
Sozial- oder Bürgermeisterämter von kreisangehörigen Gemeinden. Dabei zeigten sich 2006 
deutliche Unterschiede zwischen ARGEn/gAw und zkT: Während nahezu alle ARGEn (95 % 
der Vergleichsgruppe und 100 % der Stadt- bzw. Kreis-ARGEn) und alle gAw über eine „Ein-
gangszone“ verfügten, war dies nur bei 61 % der zkT der Fall, während von diesen 24 % den 
Zugang über örtliche Sozialämter und knapp 6 % über Bürgermeisterämter organisiert hatten 
(vgl. Übersicht C.2.1.2.-1 in Teil A des Methodenanhangs). 

Je nachdem, wie viele Tätigkeitsbereiche in der Eingangszone angesiedelt waren, gestaltete 
sich die Arbeitsteilung zwischen Eingangszone (EZ) und der Leistungssachbearbeitung un-
terschiedlich. Folgende Varianten waren 2006 erkennbar (vgl. Abbildung C.2.1-4): 

• Empfang mit Antragsausgabe als „schlankeste“ Variante (23 % der zkT mit Eingangszo-
ne, 28 % der Vergleichsgruppe); 

• Eingangszone mit Antragsausgabe und Aufnahme von Bewerberdaten (16 % der zkT 
und 38 % der Vergleichsgruppe, 100 % der gAw); 

                                                 
97  Dies sind erwerbsfähige Personen, die innerhalb der letzten zwei Jahre keine Geldleistungen nach dem  

SGB II oder SGB III bezogen haben. 
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• Eingangszone mit o.g. Funktionen, zusätzlich aber der Entgegennahme und Überprüfung 
der Anträge (32 % der zkT und 19 % der Vergleichsgruppe); 

• „Service-Center“98, das neben diesen Funktionen auch noch die Antragsbearbeitung  
übernahm (3 % der zkT und 6 % der Vergleichsgruppe); 

• Eingangszone als „Antragsservice“, d.h. Ausgabe und Annahme von Anträgen, aber oh-
ne Aufnahme von Bewerberdaten (26 % der zkT und 6 % der Vergleichsgruppe). 

 
Abbildung C.2.1-4: Varianten der Eingangszone 2006 
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Weitere Funktionen der EZ bestanden darin, verschiedene Vorarbeiten zu erledigen, Post- 
und Telefondienst zu tätigen und Termine zu vergeben. In einigen (wenigen) Fällen fand hier 
bereits ein erstes Profiling statt, das es erlaubte, den „Kundenstrom“ zu steuern. 

Ein Vergleich der Ausgestaltung des Zugangs im Hinblick auf die Formen der Aufgaben-
wahrnehmung zeigte markante Unterschiede. In unserem Sample verfügten die meisten 
Standorte über eine EZ (fast 97 % aller ARGEn und knapp 61 % der zkT). Formal entspricht 
dies dem KuZ-Modell, das eine EZ vorsieht. Allerdings streute das Spektrum der Tätigkeiten, 
die in der EZ angesiedelt waren, und damit die „Leistungstiefe“ erheblich innerhalb der und 
zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung: Wenn die zkT eine „Eingangszone“ or-
ganisiert hatten und diese mehr war als ein reiner „Empfang“ mit Antragsausgabe, hatte die 
Eingangszone entweder die Funktion eines „Antragsservice“ (26 % der zkT mit Eingangszo-
ne) oder aber kombinierte Antragsannahme und Datenerfassung (32 % der zkT mit Ein-
gangszone). Demgegenüber dominierte bei gAw und allen ARGEn die Eingangszone des 
KuZ-Modells (38 % der Vergleichsgruppe, 35 % der Stadt-ARGEn und 53 % der Kreis-
ARGEn), in der Bewerberdaten erfasst und Anträge ausgegeben, aber nicht angenommen 
oder bearbeitet werden. Damit war die Leistungstiefe der Eingangszonen bei zkT im Hinblick 
                                                 
98  Mit diesem Begriff bezeichneten einige SGB II-Einrichtungen eine besonders umfassende Organisation der 

Eingangszone. Es handelt sich nicht um das „Call Center“ des „Kundenzentrums“. 
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auf Antragsannahme deutlich ausgeprägter (58 % der zkT mit Eingangszone) als bei der 
Vergleichsgruppe (25 %). Ein „Service-Center“ mit umfangreichen Funktionen war jedoch in 
allen Formen die Ausnahme.  

Etliche SGB II-Einrichtungen gaben bereits in der ersten Welle (Herbst 2006 bis Frühjahr 
2007) an, dass sie „Sofortangebote“ für einen Personenkreis vorhalten, der über den im 
§ 15a SGB II adressierten hinausgeht. Damals war die gesetzliche Vorschrift noch nicht  
überall praktisch umgesetzt, so dass bei allen Formen der Aufgabenwahrnehmung die Ein-
gangszone nur in Ausnahmefällen Funktionen wie Unterbreitung eines Sofortangebots oder 
Profiling wahrnahm (vgl. Abbildung C.2.1.2.-3 in Teil A des Methodenanhangs). 

Die Implementation des § 15a SGB II im Zuge des Jahres 2007 veränderte die Strukturen 
des Zugangs jedoch deutlich. Dabei nahm insbesondere die Zahl der Standorte zu, die eine 
stringente „Aktivierungspolitik“ betrieben, d.h. einem breiten Personenkreis bereits frühzeitig 
Eingliederungsangebote unterbreiteten (vgl. Abbildung C.2.1-5). 
 
Abbildung C.2.1-5: Sofortangebote für einen größeren Personenkreis als er im § 15a 

SGB II definiert ist 
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Die Implementation des § 15a SGB II wurde offenbar von einer Reihe von Standorten ge-
nutzt, um den Zugang zu Leistungen für alle „Neukundinnen und -kunden“ neu zu gestalten. 
Dies betraf insbesondere die zkT: Hier erhielten in 20 von 51 Standorten alle „Neukunden“ 
Sofortangebote, auch wenn sie nicht zur gesetzlich definierten Zielgruppe zählten. 

Deutliche Unterschiede gab es im Hinblick auf die organisatorische Umsetzung der Vorga-
ben des § 15a SGB II (Abbildung C.2.1-6). Unabhängig von der erwähnten Praxis, den ad-
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ressierten Personenkreis auszuweiten, waren folgende Praktiken feststellbar, mit denen eine 
frühzeitige Aktivierung bzw. Vermittlung realisiert werden sollte:99 

• Eine komplette Neugestaltung der Eingangszone, wie folgendes Beispiel zeigt: „Wir  wollten 
die Zugangssteuerung mit Sofortangeboten verknüpfen mit dem Ziel sofortiger Vermittlung noch vor der Lei-
stungsbewilligung. Dazu haben wir ein Einstiegs- und Aktivierungszentrum eingerichtet und zwei Mitarbeiter 
eingestellt, die nehmen die Leute in Empfang, machen Profiling, speisen die Daten ins hausinterne Jobcenter 
(Internetportal) ein. Sie sprechen auch über Förderleistungen, erste Anträge werden ausgehändigt. Es wird 
nicht nur für 15a Fälle eingesetzt, sondern für alle anderen auch. Es gilt für alle, die verfügbar sind (also nicht 
für die Hilfebedürftigen, die schon arbeiten). Hat sich bewährt auch zur Prüfung der Verfügbarkeit, es gab 
auch welche, die den Antrag zurückgezogen haben.“ (GF zkT, 2. Welle) 

• Die Besetzung der Eingangszone mit pAp, die die „Sofortvermittlung“ übernahmen: „In 
jeder Region gibt es einen Sofortvermittler, dem ein bestimmtes Maßnahmespektrum zur Verfügung steht. 
Die Daten werden bei Vorsprache erfasst, ist der Fall als 15a Fall identifiziert, bekommt er einen Termin. An-
tragstellung erfolgt per telefonischer Vorklärung. Noch bevor der Antrag gestellt wurde, kommt der Kunde 
zum Sofortvermittler.“ (GF ARGE, 2. Welle)  

• Die sofortige Weiterleitung vorsprechender Personen an Integrationsfachkräfte: „In der EZ 
wird festgestellt, ob es ein 15a-Kunde ist. Dann wird er sofort an den zuständigen AV weitergeleitet. Dieser 
klärt ab, was gemacht werden soll. In erster Linie wird ihm Bewerbungstraining vorgeschlagen oder ein Ter-
min für ein weiteres Gespräch vereinbart, in dem ihm ein Vermittlungsvorschlag angeboten wird.“ (GF ARGE, 
2. Welle)  

• Die sofortige Weiterleitung in eine Maßnahme aus der EZ heraus, ohne dass ein pAp ein-
geschaltet wurde: „Wenn der Kunde in der Clearingstelle ist und festgestellt wird, dass er ein 15a Fall ist, 
dann wird er sofort in eine Maßnahme zugewiesen, und zwar jeweils am darauf folgenden Montag. Der AV 
bekommt nach vier Wochen vom Träger eine Empfehlung, ob der Kunde dort noch bleiben soll oder etwas 
anderes machen soll.“ (GF ARGE, 2. Welle) 

Im Hinblick auf die Ausgestaltung des Umgangs mit dem § 15a SGB II waren zwischen zkT 
und der Vergleichsgruppe kaum Unterschiede feststellbar, jedoch hielten die Vergleichs-
ARGEn doppelt so häufig wie die zkT spezielle Maßnahmen für die Kundinnen und Kunden 
vor, denen ein Sofortangebot unterbreitet wurde (zkT: 20 %, Vergleichsgruppe: 41 %). 

                                                 
99  Dabei erfüllen nicht alle Standorte den gesetzlichen Auftrag in vollem Maße; bei Standorten, in denen Lei-

stungssachbearbeitung und Eingliederungsleistung „aus einer Hand“ erfolgen, sind Veränderungen in den Ab-
läufen nicht zu identifizieren. 
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Abbildung C.2.1-6: Formen der Implementation des § 15a SGB II 
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Insgesamt dominierte eine vergleichsweise wenig aufwändige Form der Implementation: 
(Potenzielle) Kundinnen und Kunden wurden sehr rasch an die Arbeitsvermittlung bzw. das 
Fallmanagement weitergeleitet. Insbesondere in städtischen ARGEn diente die Umsetzung 
des gesetzlichen Auftrags aber auch dazu, den gesamten Zugang ins „Job Center“ neu zu 
gestalten (in 15 % der Fälle). 

Wenn spezielle Maßnahmen für die Sofortaktivierung bzw. -vermittlung eingerichtet wurden, 
haben sie überwiegend den Charakter einer kombinierten Trainings- und Orientierungsmaß-
nahme, in der Profilings und Bewerbungstrainings durchgeführt und Hilfestellungen für die 
Antragstellung gegeben wurden. 

„Wir haben ein Sofortangebot, das wir Integrationsvorbereitung genannt haben. Die Neukunden, die nach länge-
rer Unterbrechung (sechs Monate) oder erstmalig zu uns kommen, also auch vormalige ALG I-Kunden, bekom-
men von uns die Antragsunterlagen und damit schon gleich ein Angebot zu einer Maßnahme: Sie beginnt an je-
dem Montag, wir sammeln also eine Woche, die Maßnahme dauert in Teilzeitform zwei Wochen. Dies wird von 
der EZ eingesteuert, incl. der EGV, die auch schon über diese Maßnahme abgeschlossen wird. Dort wird dann 
das Arbeitspaket zur Abgabefähigkeit bearbeitet und das VerBIS-Bewerberprofil vorbereitend erstellt. Überdies 
gibt es das Profil-Team im U 25-Bereich, wo über viele Termine Profiling und Antragsbearbeitung gemacht wird. 
Das soll auch Antragsunterstützung und Profiling unterstützen und für die Kunden gewährleisten. Das wird bei 
uns als Sofortangebot gehandelt, d.h. die Maßnahme startet im Verlaufe von zwei bis drei Wochen immer wieder: 
Antragstellung, Profiling, Sichtung der Bewerbung. Das wird dann an den pAp übergehen, der kann daraufhin 
unmittelbar tätig werden.“ (GF ARGE, 2. Welle) 

 

2.1.3.2 Gewährung materieller Leistungen 
Ein wichtiger Kernprozess im SGB II ist – gemäß der fürsorgepolitischen Aufgabe des Ge-
setzes – die Gewährung materieller Leistungen. 
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In den ARGEn bestand der Regelfall darin, dass dieser Prozessschritt spezialisiert organi-
siert wurde. Dies lag einmal an Vorgaben durch die „überregionale Governance“, da die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) 2004 die Trennung von Vermittlung und materieller Leistung 
zu den „Essentials“ bei der Bildung von ARGEn erklärt hatte. Zudem stellte die Existenz 
zweier getrennter Fachanwendungen (VerBIS und A2LL) ein organisatorisches Hindernis für 
die Leistungsgewährung „aus einer Hand“ dar. Deshalb konnten im Bereich der ARGEn be-
reits 2006 nur wenige Standorte gefunden werden, bei denen materielle Leistungen und Ein-
gliederungsleistungen nicht getrennt erbracht wurden – 2007 existierte diese Variante nur 
noch an einem Standort. Allerdings stellte die Integration der beiden Leistungsprozesse auch 
bei zkT die Ausnahme dar (vgl. Abschnitt C.2.1.3.5). 

Trotz des eindeutigen Trends zur Trennung von materiellen Leistungen und Eingliederungs-
leistungen versuchten etliche SGB II-Einrichtungen, die Leistungssachbearbeitung über 
Teambildung und/oder gemeinsame Fallbesprechungen in einen gemeinsamen Leistungs-
prozess mit den „Integrationsfachkräften“ einzubinden. Dabei war institutionalisierte Koope-
ration bei den zkT ausgeprägter als bei den Vergleichs-ARGEn: Während es nur in 14 % der 
Vergleichsgruppe Teamlösungen gab, waren es bei zkT immerhin 44 %. Im Hinblick auf die 
Existenz von Fall- und Dienstbesprechungen waren jedoch keine Unterschiede feststellbar 
(vgl. Übersicht C.2.1.2-6 in Teil A des Methodenanhangs). 

Vor allem in ARGEn wurde eine weitere Ausdifferenzierung der Arbeitsteilung innerhalb des 
Leistungsprozesses vorgenommen, indem „Assistenten“ eingesetzt wurden (63 % der Ver-
gleichs-ARGEn). Demgegenüber setzten die zkT überwiegend die Tradition der „Einheits-
sachbearbeitung“ aus der Sozialhilfe fort – nur in 11 % der zkT gab es im Bereich der mate-
riellen Leistungen 2006 eine interne Ausdifferenzierung (vgl. Übersicht C.2.1.2-7 in Teil A 
des Methodenanhangs). 

Ein Grundproblem der Spezialisierung bestand darin, dass mehrere Faktoren einer reibungs-
losen Kooperation zwischen Leistungssachbearbeitung und pAp entgegenstehen: 

• Die Leistungssachbearbeitung hat es aus systematischen Gründen häufig mit „Bedarfs-
gemeinschaften“ zu tun, während sich die Eingliederungsleistungen an Einzelpersonen 
richten, die Eingliederungsvereinbarung (EGV) dementsprechend mit Einzelpersonen 
abzuschließen ist. Aus diesem Grund fand die Arbeit mit der ganzen Bedarfsgemein-
schaft überwiegend (86 % aller Einheiten) nur in Einzelfällen und nur selten regelhaft 
statt (vgl. IAW-SGB II-Organisationserhebung 2. Welle). Insbesondere im Falle der (rela-
tiv häufigen) Spezialisierung von Eingliederungsleistungen für U 25 konnte es dann dazu 
kommen, dass ein pAp mit mehreren Leistungssachbearbeiterinnen und -bearbeitern ko-
operieren musste.  

• Die Software für die Leistungssachbearbeitung war nicht mit der Software für die Vermitt-
lung verknüpft. Dies galt nicht nur für die ARGEn, also A2LL und VerBIS, sondern auch 
für viele in zkT eingesetzte Software-Lösungen, die für Leistungssachbearbeitung und 
Aktivierung/Vermittlung unterschiedliche Software-Produkte einsetzten.  

Insbesondere in ARGEn erfolgte im Laufe des Jahres 2007 eine weitere Spezialisierung in 
der Leistungsgewährung, wie die 2. Befragungswelle gezeigt hat (insgesamt 38 Mal genannt, 
davon 30 Mal ARGEn).100 Dies betraf insbesondere  

• die Einrichtung eines „Außendienstes“, der die Aufgabe hatte, zur Aufklärung von Sach-
verhalten beizutragen („Ermittlungsdienst“); 

                                                 
100  Die Mehrzahl dieser organisatorischen Umstellungen waren eine Folge der durch das Fortentwicklungsgesetz 

zum SGB II geänderten gesetzlichen Vorschriften. 
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• die Errichtung einer Organisationseinheit, die sich mit Ordnungswidrigkeiten beschäftigte; 

• die Konzentration von Unterhaltsfällen bei einer Person bzw. Organisationseinheit; 

• die Einrichtung einer Widerspruchsstelle; 

• die Beschäftigung mit Selbstständigen, teilweise in Kooperation mit ebenfalls spezialisier-
ten pAp/FM. 

Die Spezialisierung ging dabei in 14 Fällen einher mit einer Personalausweitung im Bereich 
der Gewährung materieller Leistungen. Teilweise wurde auch versucht, diesen Bereich durch 
eine Neugestaltung der Abläufe, z.B. die Schaffung eines „Antragsservices“ oder Maßnah-
men zur Effektivierung der Arbeit zu entlasten: „Der Antragsservice nimmt den Antrag entgegen und 
macht alle Eingaben ins A2LL in einem persönlichen Termin mit dem Kunden (ca. eine Stunde). Bei Folgeanträ-
gen gibt es kürzere Termine. Spontane Termine gibt es jetzt nur noch am Monatsanfang für Leute, die am Mo-
natsbeginn dringend Geld brauchen.“ (GF ARGE, 2. Welle) 

An den Standorten mit gAw war die Leistungssachbearbeitung immer spezialisiert. Hier stell-
te sich zusätzlich die Aufgabe der Gestaltung der Schnittstelle zwischen den Leistungen zum 
Lebensunterhalt, für die die Agentur für Arbeit zuständig ist, und den Leistungen zur Siche-
rung der Unterkunft, die von der Kommune gewährt werden.  Die Standorte mit gAw hatten 
eine ganze Reihe von organisatorischen Lösungen zur Bewältigung dieser Aufgabe entwi-
ckelt:101 

• Antragstellung und Leistungssachbearbeitung erfolgten vollständig getrennt, Agentur und 
kommunale Stelle (meist das Sozialamt) waren in verschiedenen Gebäuden unterge-
bracht. 

• Die Antragstellung erfolgte zunächst bei der Agentur, dann wurden die Hilfesuchenden 
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune weitergeleitet, die im Gebäude der 
Agentur angesiedelt waren. 

• Die Antragstellung erfolgte entweder bei der Agentur für Arbeit (überwiegend) oder bei 
der Kommune. Nach Bewilligung des Antrags wurde dieser kopiert und an die andere 
Stelle weitergeleitet. Diese bearbeitete dann ihrerseits den Antrag für ihren Leistungsbe-
reich. 

• Der Antrag wurde komplett bei der Agentur bearbeitet, die auch KdU vorläufig bewilligte. 
Dann wurde er an die Kommune weitergeleitet, die endgültig entschied. 

• Im Rahmen einer Bürogemeinschaft wurde eine gemeinsame Antragsaufnahme organi-
siert. 

 

2.1.3.3 Aktivierung 
In diesem Prozessschritt ist die Gewährung verschiedener Leistungen nach § 16 SGB II zu-
sammengefasst. Wie ein Blick in die Organisationsrealität an den 154 Standorten zeigt, wur-
de „Aktivierung“ fast durchgängig mit „Fallmanagement“ assoziiert, was Letzteres in den Mit-
telpunkt des Interesses rückt. 

Ein Blick in die Praxis zeigt schnell, dass der Begriff „Fallmanagement“ sehr unterschiedlich 
gefasst und damit uneinheitlich verwendet wurde. Auf der einen Seite wurde damit allgemein 
die Vermittlung in Maßnahmen nach § 16 Abs. 1 oder solchen nach § 16 Abs. 3 SGB II be-

                                                 
101  Die Informationen hierzu stammen zum Teil aus der 1. Welle der Befragung, zum Teil aber aus der Diskussion 

der Ergebnisse auf dem Expertenworkshop vom 14. April 2008. 
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zeichnet102 und Fallmanagement mit „Aktivierung“ gleichgesetzt. Auf der anderen Seite 
herrschte ein engeres Verständnis vor und wurde Fallmanagement ausschließlich für Perso-
nen mit besonders gravierenden Vermittlungshemmnissen reserviert. 

Um detaillierte Erkenntnisse über Struktur und Bedeutung des Fallmanagements in beiden 
Varianten zu gewinnen, befragte UF 2 in der zweiten Befragungswelle im Herbst/Winter 
2007/2008 im Rahmen einer Gruppendiskussion Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von AR-
GEn, gAw und zkT. 

Im Laufe des Jahres 2007 zeigte sich im Hinblick auf die Umsetzung des Fallmanagements 
eine erhebliche Dynamik. Viele der ARGEn, die in der ersten Welle noch angegeben hatten, 
dass kein spezialisiertes Fallmanagement existierte, hatten dies mittlerweile eingeführt oder 
standen kurz davor. Es gab bei ARGEn also einen klaren Trend zur Spezialisierung (vgl. 
auch Abschnitt C.2.1.3.5). Dieser drückte sich auch darin aus, dass dort, wo Fallmanage-
ment oder persönliche Ansprechpartner zu Beginn noch andere Aufgaben wahrzunehmen 
hatten (z.B. im Bereich materieller Leistungen), mittlerweile eine klare Trennung vollzogen 
wurde (in sechs Fällen explizit benannt). Damit verstärkte sich die Gleichsetzung von ARGE 
und spezialisiertem Fallmanagement sowie von zkT und generalisiertem Fallmanagement, 
zumal in fast allen ARGEn, in denen es noch keine Spezialisierung gab, diese zumindest 
geplant und nur überwiegend aus Gründen der Personalwirtschaft103 noch nicht eingeführt 
war. 

Unabhängig von der Organisation des Fallmanagements wurde dessen Bedeutung von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlich hoch eingeschätzt. An 40 von 154 Standor-
ten (26 %) wurde explizit betont, wie wichtig das Fallmanagement ist, darunter waren mit 19 
Standorten besonders viele zkT (37 %), während in den Vergleichs-ARGEn die Bedeutung 
des Fallmanagements geringer eingeschätzt wurde (10 Standorte = 18 %) – im Gegensatz 
zu den Kreis-ARGEn, bei denen fünf von 15 Standorten die Bedeutung des Fallmanage-
ments betonten. Argumente waren die Entlastung der pAp (18 Mal genannt, darunter vier 
Mal bei zkT und acht Mal bei Vergleichs-ARGEn), eine durch Fallmanagement mögliche in-
tensivere Betreuung „schwieriger“ Kundengruppen (25 Mal, darunter je neun Mal bei zkT und 
Vergleichs-ARGEn) und der durch das Fallmanagement mögliche Aufbau eines „Netzwerks“ 
von Hilfeinstitutionen (17 Mal) (vgl. Abbildung C.2.1-7): 

„Das FM hat eine große Bedeutung, es kann auf Netzwerke zurückgreifen, die der Arbeitsvermittlung nicht zur 
Verfügung stehen. Für bestimmte Personenkreise ist es absolut notwendig. FM lohnt sich, denn auch bei vorlie-
genden Vermittlungshemmnissen kann u.U. eine Stelle gefunden werden, ohne FM werden Kundinnen und Kun-
den nur formal verwaltet. Die FM werden oft als Berater genutzt, ohne dass sie die Kundinnen und Kunden über-
nehmen.“ (ARGE, Gruppendiskussion, 2. Welle) 

„Das FM ist wichtig, denn der Betreuungsschlüssel ist sehr viel geringer als der der Vermittler. Darum kann das 
FM den Kunden viel intensiver betreuen. Wir haben im FM Netzwerke aufgebaut. Mit den Netzwerkpartnern ver-
suchen wir dann, die Probleme zu lösen. Wir im FM haben unseren Focus nicht auf Arbeit, sondern auf Hemm-
nisse und deren Abbau.“ (gAw, Gruppendiskussion, 2. Welle) 

Auch die Bilanz des „generalisierten“ Ansatzes fällt positiv aus: „Das ist von hoher Bedeutung, wir 
versuchen, die Leute möglichst ganzheitlich wahrzunehmen, FM ist die Grundlage der Betreuung. Wir brauchen 
die individuellen Hintergründe, um adäquat helfen zu können. Z.B. gibt es einen sozialen Dienst (Sozialarbeiter) 
in der Jobperspektive, die in Problemfällen auch Hausbesuche machen, dort helfen. Vielfältige Möglichkeiten an 
Unterstützung durch das FM, der FM ist die Vertrauensperson.“ (zkT, Gruppendiskussion, 2.Welle) 

                                                 
102  Dies insbesondere dann, wenn „Arbeitsvermittlung“ (ähnlich wie in unserem Vorschlag) beschränkt wird auf 

die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. 
103  Diese sind einmal Unterschiede in der Besoldung, die vermieden werden sollen, oder eine zu geringe Perso-

nalkapazität, die eine Reduktion von Fallzahlen für das Fallmanagement nicht zulässt. 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil C 
 

 134

 
Abbildung C.2.1-7: Die Bedeutung des Fallmanagements 
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Trotz der grundsätzlich positiven Bewertung des Fallmanagements wurden etliche organisa-
torische Probleme benannt, die oft mit einer Veränderung der Klientel zusammenhingen (vgl. 
Abbildung C.2.1.2-9 in Teil A des Methodenanhangs). An 27 Standorten wurde explizit dar-
auf hingewiesen, dass der Anteil „schwieriger“ Kundinnen und Kunden wachse. Damit seien 
die pAp mit Problemen konfrontiert, mit denen sie überfordert seien, z.B. psychischen Er-
krankungen. „Wir sind an dem Punkt, an dem man feststellt, dass der Kundenkreis, der eine intensive Betreu-
ung benötigt, übrig geblieben ist. Es müssten nun mehr Kunden in das FM gehen. Da gibt es aber personelle 
Grenzen. Es muss genau festgelegt werden, welcher Kunde an das FM überwiesen wird. Es fehlt eine Antwort 
darauf, dass es einen Personenkreis gibt, der seit Jahren unbehelligt in der Sozialhilfe geblieben ist, der nun ein 
Angebot bekommt und es nicht wahrnimmt oder nicht wahrnehmen kann. Der fällt durch das Netzwerk, weil alles 
an ihm abprallt; oder: Sie bekommen für einen psychisch Kranken keine psychische Beratung und Sie müssen 
fünf bis sechs Monate warten.“ (ARGE, Gruppendiskussion, 2.Welle) 

Offen bleiben muss allerdings, ob diese Situation durch eine erfolgreiche „Creaming“-Politik 
der letzten Jahre oder durch eine Verbesserung der lokalen Arbeitsmärkte entstanden war. 

Beklagt wurde entweder die zu hohe Fallbelastung im Fallmanagement (21 Mal, darunter je-
doch nur drei zkT, aber 14 Vergleichs-ARGEn) oder aber, dass – vermittelt über lange War-
telisten für FM – die Unterscheidung zwischen Fallmanagement und pAp unscharf wird104, 
wie folgendes Beispiel zeigt: „Die hohen Anforderungen werden mit der personellen Kapazität nicht abge-
deckt. Auch jeder AV arbeitet schon ziemlich intensiv mit den Leuten. Auch sie machen also schon ein Stück FM. 
Die Kunden sind zunehmend mehr Fälle für das FM. Ein Großteil ist vermittelt, jetzt bleiben die schwierigen übrig. 
Deshalb müssen die AV das auch machen. Problem sind die Fallzahlen. Die AV haben nicht die Zeit, die sie dafür 
bräuchten.“ (ARGE, Gruppendiskussion, 2.Welle)  

Der sehr geringere Anteil der zkT bei der Benennung von Defiziten darf nicht überinterpre-
tiert werden, denn beim generalisierten Ansatz fallen diese nicht sofort ins Auge, eine hohe 
                                                 
104  An 17 Standorten wurde betont, dass die pAp Aufgaben des FM übernehmen. 
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Fallbelastung führt hier vielmehr dazu, dass eine intensivere Betreuung kaum noch stattfin-
den kann, wie folgendes Beispiel zeigt: „Hier sind alle FM. Dies führt zur Überlastung aufgrund der ho-
hen Fallzahlen: Es ist eher nachteilig, dass jeder FM die ganze Bandbreite abdecken muss, von A bis F, der eine 
Bürger will Arbeit, der andere braucht Maßnahmen. Allerdings gibt es nur noch Fälle mit hohem Betreuungsauf-
wand. Daher würde eine reine AV der Vermittelbaren gar keinen Sinn mehr machen. Man müsste also mehr Zeit 
für die Leute haben. Daher steigt die Bedeutung des FM. Man müsste sich besonders intensiv um die kümmern 
können, die gerade vor dem Abstürzen stehen.“ (zkT, Gruppendiskussion)  

Wie die Interviews mit den Geschäftsleitungen zeigen, nahmen diese die genannten Defizite 
wahr und reagierten mit der Änderung von Abläufen (Entlastung des Fallmanagements bzw. 
der pAp von administrativen bzw. „fachfremden“ Aufgaben) oder einer Personalaufstockung 
bzw. -umschichtung. Eine andere Strategie bestand darin, die Arbeit auf bestimmte Kunden-
gruppen zu konzentrieren: „Wir haben ein geschlossenes FM für marktferne Kunden; diese Kunden sollen 
besonders betreut werden. Wir haben im FM auch einen Vermittler geschaffen. Von den 700 Fällen beschäftigten 
sich die drei FM mit je 100 schwierigsten Fällen. Dadurch kommen wir näher an den Kunden heran. Das FM 
kommt nun zu einem anderen Handeln, mehr zielgerichtetem Handeln“. (GF ARGE, 2. Welle) 

Andernorts wurde von inhaltlichen Veränderungen berichtet: „Weg von der Betrachtung der Hemm-
nisse hin zur Betrachtung der Stärken. Die FM machen ein Profil der Stärken, also eine Art ressourcenorientiertes 
FM. Das muss man den Sozialpädagogen erst beibringen. Aber jetzt bei der guten Konjunktur kriegt man viele 
Leute los. Man kann mit dieser Betrachtung die Arbeitsmarktnähe steigern. Wenn man nur die Schwächen sieht, 
vermittelt man keinen mehr. Problem ist, dass man dafür die Maßnahmen ändern muss. Man braucht ein Sozial-
coaching, weg vom Selbstmitleid, Krisenmanagement, im Bereich Ü 50 läuft so etwas schon.“ (GF ARGE, 2. Wel-
le) 

 

2.1.3.4 Arbeitsvermittlung 
Im Gegensatz zur Tradition der Arbeitsverwaltung, in der die Tätigkeit von AV auch den Ein-
satz von Instrumenten zur Verbesserung der Eingliederung, z.B. Trainingsmaßnahmen (TM) 
oder Arbeitsgelegenheiten (AGH) umfasst, werden in unserer Betrachtung unter diesen Pro-
zessschritt nur die Tätigkeiten subsumiert, die direkt mit der Vermittlung von Arbeitslosen in 
den ersten Arbeitsmarkt verbunden sind, insbesondere der Abgleich von Stellen- und Be-
werberprofilen und die Aushandlungen mit Bewerberinnen und Bewerbern und ggf. Arbeit-
geberinnen und Arbeitgebern, inklusive der Vergabe von Eingliederungszuschüssen. Eine 
bestimmte Teilmenge von Aktivitäten betrifft die Akquise von Stellen im direkten Kontakt zu 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, d.h. der Arbeitgeberservice (AGS). 

In Abschnitt C.4.2 erfolgt eine ausführliche Darstellung der Praxis der Arbeitsvermittlung und 
der Strukturen des AGS.  

 
2.1.3.5 Eine Typologie von Leistungsprozessen 
Die vier zentralen Prozessschritte wurden bereits im Zwischenbericht zu einer Typologie von 
Leistungsprozessen zusammengefasst, die vier Haupttypen vorsah (vgl. isr/infas/WZB 
2007). Diese Typologie greift die Organisationstypologie von UF 1 auf, verdichtet sie aber 
durch die ablauforganisatorische Betrachtung der Verknüpfung zentraler Prozessschritte, 
was den Prozesscharakter der Leistungserbringung deutlicher konturiert. 
 
Typ A: Funktionale Spezialisierung 
Grundsätzlich wurden bei diesem Typus alle drei Funktionen im Leistungsprozess (Lei-
stungssachbearbeitung, Aktivierung und Arbeitsvermittlung) als einzelne Prozessschritte se-
parat organisiert. Dabei wurde insbesondere die „Aktivierung“ aufgespalten und zwischen 
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Personen mit mehreren Vermittlungshemmnissen und Personen mit keinen bzw. wenigen 
Vermittlungshemmnissen unterschieden. Im Fokus dieser Konstruktion stand das „Fallmana-
gement“, das eine speziell organisierte Aufgabe darstellte.  

Der Typ A kann nach der Art der Zugangssteuerung differenziert werden: 

• Die Zugangssteuerung erfolgt über die Leistungssachbearbeitung. 

• Die Zugangssteuerung erfolgt über das Fallmanagement bzw. die Arbeitsvermittlung. 

Während die erste Variante eher auf die Sicherung der materiellen Versorgung abzielte, kon-
zentrierte sich die SGB II-Einrichtung in der zweiten Variante vorrangig auf die Aktivierung – 
bis hin zur aktiven Fallvermeidung durch Beratungs- und unmittelbare Vermittlungsangebote 
(von Beschäftigung bis hin zum ersten Arbeitsmarkt, dabei weist dieser Ansatz über die Ziel-
gruppe des § 15a SGB II hinaus– vgl. Abschnitt C.2.1.3.1).  
 
Abbildung C.2.1-8: Typ A – spezialisierter Ansatz 

 
 
Typ B: Integration von Aktivierung und Arbeitsvermittlung 
Die Leistungssachbearbeitung war hier ebenfalls spezialisiert, also von aktiven Leistungen 
getrennt in einem eigenen Bereich oder eigenen Teams organisiert. Die Leistungssachbear-
beitung übernahm also weder Aufgaben der Aktivierung (Beratung, Betreuung, Fallmanage-
ment) noch solche der Arbeitsvermittlung.  

Aufgaben der Aktivierung und Arbeitsvermittlung wurden jedoch beim Typ B – im Unter-
schied zur Leistungssachbearbeitung – kaum spezialisiert wahrgenommen: Die Aktivierung 
war nicht aufgespalten (kein spezialisiertes „Fallmanagement“) und wurde zudem meist nicht 
von Arbeitsvermittlung getrennt realisiert. Beide Aufgaben wurden in der Regel von dersel-
ben Fachkraft ausgeführt. Jede Fachkraft hatte somit mit unterschiedlichen Kundenkreisen 
zu tun, also zugleich mit marktfernen und mit marktnahen Kundinnen und Kunden.  
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Der Zugang zu Leistungen nach dem SGB II erfolgte bei Typ B ebenfalls entweder über die 
Leistungssachbearbeitung oder unmittelbar über die Integrationsfachkraft; es gibt also hier 
ebenfalls zwei Untertypen. 
 
Abbildung C.2.1-9: Typ B – teilspezialisierter Ansatz 

 
 
Typ C: Partielle Integration der Gewährung materieller Leistungen und Eingliede-

rungsleistungen 
Merkmal des Typs C ist es, dass Aktivierung und Arbeitsvermittlung organisatorisch vonein-
ander getrennt waren, die Gewährung materieller Leistungen aber mit generellen Aktivie-
rungsleistungen für die eHbs verbunden wurde.  
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Abbildung C.2.1-10: Typ C – teilspezialisierter Ansatz bei Integration von Leistungs-
sachbearbeitung 

 

 
 
 
Typ D: Vollständige Integration der Gewährung materieller Leistungen und Eingliede-

rungsleistungen 
Merkmal des Typs D ist die Zusammenführung der zentralen einzelfallbezogenen Leistungs-
prozesse, nämlich die Gewährung materieller Leistungen, die Aktivierung und die Vermitt-
lung in den ersten Arbeitsmarkt „in einer Hand“. Unabhängig von der jeweiligen Dienstbe-
zeichnung war eine Person für die Bearbeitung und Gewährung materieller Leistungen und 
von Eingliederungsleistungen zuständig. Diese Person entschied dann nicht nur über die je-
weiligen Angebote und Maßnahmen, sondern auch über die Intensität der Betreuung. 

Der Zugang zur Leistungsgewährung konnte über eine ausdifferenzierte Eingangszone er-
folgen, in der z.B. Anträge ausgegeben und Termine vereinbart wurden. Je nach räumlicher 
Organisation übernahmen aber auch Stellen in kreisangehörigen Gemeinden diese Funktion 
oder aber die Gesamtorganisation war dekonzentriert, so dass die gesamte Leistungsgewäh-
rung „vor Ort“ in kreisangehörigen Gemeinden erfolgte und z.B. aus Kapazitätsgründen keine 
Ausdifferenzierung eines „Eingangsbereichs“ notwendig oder möglich war.  
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Abbildung C.2.1-11: Typ D – Integration aller Prozessschritte 

 
 
 
Die vier Grundtypen kamen unterschiedlich häufig vor, die Verteilung hing eng mit der Form 
der Aufgabenwahrnehmung zusammen (vgl. Abbildung C.2.1-12).  
 
Abbildung C.2.1-12: Verteilung der Typen von Leistungsprozessen auf die Formen der 

Aufgabenwahrnehmung 2007 
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Typ A, die funktionale Spezialisierung, wurde mit 64 % deutlich am häufigsten beobachtet. 
Dies liegt vor allem daran, dass 77 von 97 ARGEn im Sample, d.h. 79 %, diese Organisati-
onsform gewählt hatten (mit Unterschieden zwischen den einzelnen ARGE-Gruppen: Ver-
gleichs-ARGEn: 77 %, Kreis-ARGEn: 80 %, Stadt-ARGEn sogar 85 %), während der ent-
sprechende Anteil der zkT nur 33 % betrug. Dass fünf der sechs Standorte mit gAw sich für 
ein Modell entschieden hatten, das dem KuZ strukturell sehr ähnelt (83 %), ist nicht weiter 
verwunderlich. 

Typ B, die Integration von Aktivierung und Arbeitsvermittlung, war mit 27 % der zweithäufigs-
te Typ. Hier dominierten die zkT, die 53 % der Standorte des Typs B ausmachten (das sind 
43 % aller zkT), während die ARGEn zu 45 % vertreten waren (20 % aller ARGEn, die Kreis-
ARGEn waren mit 20 % am stärksten vertreten, gefolgt von den Vergleichs-ARGEn mit 
13 %; bei Stadt-ARGEn findet sich dieser Typ nur in 11 % der Fälle). Einer der sechs Stand-
orte mit gAw hatte sich für diese Organisationsform entschieden (17 %). 

Demgegenüber stellten die Typen C und D, bei denen die Gewährung materieller Leistungen 
mit der Erbringung von Eingliederungsleistungen partiell bzw. vollständig zusammengeführt 
ist, mit 2 % (Typ C) und 6 % (Typ D) ausgesprochen selten gewählte Organisationsformen 
dar. Dem entsprachen in absoluten Zahlen drei bzw. sieben Standorte. Deutlich war die Do-
minanz der zkT bei diesen integrierten Formen der Leistungserbringung: Acht der neun 
Standorte, die diesen Typen zugeordnet werden können, hatten von der Option Gebrauch 
gemacht. 

Insgesamt zeigt sich, dass die ARGEn überwiegend nach dem Muster des Typs A organi-
siert waren, während die Organisationsform bei den zkT breiter streute, wenn auch mit einer 
leichten Präferenz zu Typ B.  

Diese Verteilung hatte sich seit der ersten Befragungswelle deutlicher konturiert. Nachfragen 
in der zweiten Welle zeigten, dass etliche der ARGEn, die 2006 noch nach Typ B organisiert 
waren, die Leistungsprozesse zwischenzeitlich mehrheitlich spezialisierten. Sie waren hierzu 
2006 aus unterschiedlichen Gründen (noch) nicht in der Lage, vollzogen inzwischen aber 
diesen Schritt oder standen kurz davor. Nur eine absolute Minderheit unter den ARGEn hielt 
eine Spezialisierung im Bereich der Aktivierung für nicht sinnvoll. 

Demgegenüber blieb das Modell der Organisation von Leistungsprozessen bei zkT sehr sta-
bil, es dominierte Typ B, in einigen wenigen Fällen war (wie auch schon 2006) auch die Ge-
währung materieller Leistungen Aufgabe von pAp bzw. FM.  

Die zentrale Veränderung in 2007 gegenüber 2006 war die bereits oben skizzierte (vgl. Ab-
schnitt C.2.1.3.1) Tendenz, einem großen Personenkreis Sofortangebote zu unterbreiten und 
damit den direkten Zugang von der Eingangszone zur Integrationsfachkraft zu wählen.  

 

2.1.3.6 Exemplarische Analyse von Tätigkeitsprofilen 
Die bislang dargestellten Funktionen im Leistungsprozess des SGB II werden innerhalb von 
Organisationen über eine Reihe von Tätigkeiten realisiert, für die einzelne Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, zumeist aber Gruppen von Fachkräften, zuständig sind. Die Zuordnung von 
Tätigkeiten und Aufgaben zu Personen (-gruppen) erfolgt über Stellen und Stellenbeschrei-
bungen. Um festzustellen, welche Aufgaben in welchem zeitlichen Umfang an welcher Stelle 
einer Organisation wahrgenommen werden, ist eine detaillierte Aufgaben- und Tätigkeitsana-
lyse notwendig, die eine genaue Prozessbeschreibung und eine Analyse der jeweiligen Auf-
bauorganisation voraussetzt. Dies konnte im Rahmen der Arbeiten von UF 2 nur exempla-
risch für wenige Standorte in Form einer Substichprobe geschehen. Als Analyseinstrument 
wurde der „Prozess Monitor“ eingesetzt, der auf einer Selbsteinschätzung der für einzelne 
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Tätigkeiten aufgewandten Arbeitszeit durch die Beschäftigten einer Organisation aufbaut, 
diese anonymisiert web-basiert erhebt und damit exakte Analysen der quantitativen Dimen-
sion der Wahrnehmung von Aufgaben in einer gegebenen Organisation erlaubt (eine aus-
führliche Darstellung findet sich in Teil D7 des Methodenanhangs). 

Die zentrale Fragestellung war dabei, ob der im § 1 SGB II formulierte gesetzliche Auftrag, 
Aktivierungs- und Vermittlungsleistungen gegenüber der Gewährung materieller Leistungen 
stark zu gewichten, umgesetzt wurde, oder ob – der Tradition des BSHG folgend – der 
Schwerpunkt der Leistungsgewährung eher im „passiven“ Bereich lag.  

Zum Vergleich herangezogen wurden zwei kreisfreie Städte (eine ARGE und ein zkT) und 
zwei Kreise (zkT) unterschiedlicher Größe.105 Die untersuchten Aufgaben- bzw. Tätigkeitsbe-
reiche decken das Gesamtgeschehen der Leistungserbringung inklusive Verwaltungstätig-
keiten und allgemeiner Aufgaben ab, umfassen also:  

• die oben skizzierten Prozessschritte Zugangssteuerung, Gewährung materieller Leistun-
gen (Information und Beratung, Aufnahme von Daten, Bearbeitung von Erst- und Folge-
anträgen, Sanktionsmanagement, aber auch Heranziehung Unterhaltsverpflichteter, 
Rückforderungen), Aktivierung (Erstberatung, Grobprofiling, Assessment, Integrations-
planung, Vermittlung in und Steuerung von Maßnahmen) und Vermittlung in Arbeit und 
Ausbildung (inklusive Stellenakquise und Betriebsbesuche); 

• Führung und Steuerung (Organisationsgestaltung, Steuerung von Leistungsprozessen, 
Wahrnehmung von Dienst- und Fachaufsicht, Außenvertretung); 

• Angebotssteuerung (u.a. Initiierung von Maßnahmen, Durchführung von Ausschreibun-
gen, Abschluss von Verträgen, Umsetzung von Maßnahmen); 

• allgemeine Planung und Statistik (Planung von Leistungsprozessen, Durchführung von 
Erhebungen und Auswertungen, Berichtswesen); 

• Haushalt und Controlling inklusive Verwaltung (Gebäudemanagement, Büroorganisation) 
sowie Personalrekrutierung und -entwicklung; 

• den Außendienst; 

• die Abwicklung von Widerspruchsverfahren; 

• die interne und externe Kooperation; 

• „allgemeine Aufgaben“ (von der Einrichtung des eigenen Arbeitsplatzes über allgemeine 
Bürotätigkeiten bis zum Berichtswesen an Vorgesetzte). 

Ein Vergleich der vier ausgewählten Standorte zeigt für zentrale Aufgabenbereiche folgende 
Aufteilung106 (jeweils prozentual bezogen auf den jährlichen Gesamtaufwand; eine detaillier-
tere Darstellung enthalten die Übersichten C.2.1.2-11 bis C.2.1.2-13 in Teil A des Methoden-
anhangs). 
 

                                                 
105  Dabei wurde die „Größe“ gemessen in aufgewandten Gesamtstunden pro Jahr, in Stadt A (ARGE) sind dies 

520.397, in Stadt B (zkT) 277.889, in Kreis C (zkT) 138.103 und in Kreis D (ARGE) 288.041. 
106  Insgesamt schlagen sich – wie bei einer exemplarischen Betrachtung nicht anders zu erwarten – organisatori-

sche Besonderheiten der einzelnen Standorte direkt in den Relationen der Zeitaufteilung nieder. Außerdem 
mussten bei Kreis D die vorhandenen Werte hochgerechnet werden. Dies gelang für einige Geschäftsberei-
che – z.B. Sekretariat – nur bedingt, weswegen insbesondere der Anteil „allgemeiner Aufgaben“ an diesem 
Standort vergleichsweise gering ausfällt. 
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Übersicht C.2.1-1: Quantitative Verteilung zentraler Aufgabenbereiche (in % des jähr-
lichen Gesamtaufwandes) 

 

Aufgabenbereiche 
Stadt A Stadt B Kreis C Kreis D 

Zugangssteuerung 12,4 9,1 7,2 18,6 

Gewährung materieller 
Leistungen 34,8 29,0 33,1 28,5 

Aktivierung 20,6 18,7 18,8 17,3 

Arbeits- und Ausbil-
dungsplatzvermittlung 3,8 6,2 5,5 11,8 

Führung und Steuerung 6,0 5,8 7,0 3,8 

Angebotssteuerung 0,1 0,9 0,6 1,6 

Planung und Statistik 1,5 2,7 3,0 1,6 

Haushalt und Controlling, 
Verwaltung, Personalrek-
rutierung 

1,9 3,1 5,0 1,9 

Außendienst 1,3 1,5 0,7 2,2 

Abwicklung von Wider-
spruchs- und Klagever-
fahren 

1,8 1.9 5,0 1,7 

Kooperation 1,7 1,8 2,5 1,2 

Allgemeine Aufgaben 14,2 19,4 11,4 10,0 

Quelle: Prozess Monitor 

       
 
Ein systematischer Vergleich der exemplarisch ausgewählten Standorte wird durch organisa-
torische Besonderheiten eingeschränkt, die bei der geringen Fallzahl natürlich stark zu Bu-
che schlagen und beim Versuch verallgemeinernder Aussagen berücksichtigt werden müs-
sen. So organisierte z.B. der Kreis C die Zugangssteuerung über die Sozialämter der kreis-
angehörigen Gemeinden, so dass er selbst für die Zugangssteuerung weniger zeitliche Res-
sourcen veranschlagte als beispielsweise Kreis D, der die Zugangssteuerung selbst über-
nahm; umgekehrt verhält es sich mit den Zeitanteilen für „Kooperation“. 

Trotz dieser Einschränkungen und ohne auf die möglichen Ursachen feststellbarer Differen-
zen einzugehen, zeigt eine Gesamtbetrachtung der drei ausgewählten Standorte zweierlei: 
Einmal nahmen bestimmte Aufgabenbereiche (z.B. Aktivierung, Gewährung materieller Leis-
tungen, Arbeits- und Ausbildungsstellenvermittlung, aber auch Kooperation) unabhängig von 
der Größe der SGB II-Einrichtung und der Form der Aufgabenwahrnehmung einen ähnlich 
hohen Anteil des Gesamtvolumens an Arbeitszeit in Anspruch, da sie überwiegend Aufgaben 
beinhalten, die proportional zur Fallzahl anfallen; zum anderen waren für bestimmte Aufga-
benbereiche „economies of scale“ feststellbar, d.h. ihr relativer Anteil sinkt mit der „Größe“ 
der SGB II-Einrichtung (vgl. „Angebotssteuerung“, „Haushalt und Controlling“ und „Planung 
und Statistik“, die offenbar von der Fallzahl unabhängig sind). Allerdings wäre eine größere 
Anzahl von detaillierten Untersuchungen nötig, um über mögliche „Standorteffekte“ hinaus 
auf Struktureffekte schließen zu können. 
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Das wichtigste Ergebnis besteht darin, dass für die oben betrachteten zentralen Aufgabenbe-
reiche in den SGB II-Einrichtungen bei allen Differenzen große gemeinsame „Zeitblö-
cke“ identifiziert werden können: An erster Stelle stehen überall die „materiellen Leistungen“ 
(inklusive Sanktionsmanagement und Refinanzierung) mit 29 bis 35 % des Gesamtbudgets 
an Zeit, gefolgt von Leistungen der „Aktivierung“ mit 19 bis 21 %. Dann folgen (mit größeren 
Unterschieden zwischen den Standorten) die „allgemeinen Aufgaben“, die in jeder Arbeitsor-
ganisation anfallen (zwischen 10 und 19 %). In Bezug auf das Gesamtvolumen relevant sind 
noch die Anteile der Führungs- und Steuerungsaufgaben, die zwischen 4 und 7 % des zeitli-
chen Gesamtbudgets in Anspruch nehmen.  
 
Abbildung C.2.1-13: Quantitative Verteilung zentraler Aufgabenbereiche  

in Prozent des jährlichen Gesamtaufwandes 
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Bezieht man die über die Detailanalyse mit dem Prozess Monitor gewonnenen Daten über 
die zentralen Aufgabenblöcke auf den gesetzlichen Auftrag des SGB II (vgl. dessen § 1), so 
zeigt sich, dass zumindest in den hier betrachteten exemplarischen Fällen dieser Auftrag 
auch umgesetzt wurde. Analog zum gesetzlichen Auftrag werden nicht nur Leistungen aus-
gezahlt, sondern annähernd gleichrangig und unabhängig von der Größe der Einrichtung 
oder der Form der Aufgabenwahrnehmung Eingliederungsleistungen erbracht. Der Anteil der 
über den § 16 SGB II definierten Eingliederungsleistungen (d.h. Aktivierungsleistungen und 
Arbeits- und Ausbildungsstellenvermittlung) betrug im Schnitt 26 % des Zeitbudgets, der An-
teil der Gewährung materieller Leistungen (inklusive Sanktionsmanagement und „Refinanzie-
rung“) im Schnitt 32 % (vgl. Abbildung C.2.1-13), betrachtet man nur die Leistungsgewäh-
rung im engeren Sinne, d.h. ohne Sanktionsmanagement und „Refinanzierung“, 27 %. Damit 
zeigt sich fast ein Gleichgewicht zwischen Eingliederungsleistungen und der Gewährung ma-
terieller Leistungen, was der programmatischen Verschiebung vom BSHG zum SGB II ent-
spricht.107 

                                                 
107  Für detailliertere Aussagen müsste eine größere Anzahl von Standorten untersucht werden als dies im Rah-

men der vorliegenden Studie möglich war. 
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2.1.4 Leistungsprozesse für einzelne Zielgruppen, insbesondere für Frauen 
Bislang wurden Leistungsprozesse analysiert, die für die Mehrheit der Kundinnen und Kun-
den entwickelt wurden. Allerdings konnten bei einigen Kreisen wie auch bei kreisfreien Städ-
ten spezialisierte Formen der Leistungserbringung für einzelne Zielgruppen festgestellt wer-
den. 

Diese Ausdifferenzierung war besonders häufig in Bezug auf Jugendliche und junge Er-
wachsene (U 25). Hierzu hat UF 1 eine detaillierte Auswertung vorgelegt, so dass wir aus 
Platzgründen hier auf die Behandlung des Themas verzichten. 

Für weitere Zielgruppen war eine Spezialisierung von Leistungsprozessen in Form eigener 
„Job Center“, spezieller Teams oder eines zielgruppenspezifischen Fallmanagements eher 
die Ausnahme. Jedoch waren im Hinblick auf die Zielgruppen 2006 deutliche Unterschiede 
zwischen ARGEn und zkT festzustellen: Während letztere – wenn überhaupt – für über 50-
Jährige besondere Leistungsprozesse organisierten (12 %), konzentrierten sich die erstge-
nannten in dieser Hinsicht auf Strafentlassene und Wohnungslose (11 % der Vergleichs-
ARGEn, sogar 23 % der Stadt-ARGEn). Bei den gAw hielt einer von sechs Standorten für 
diese Zielgruppe eine eigene Anlaufstelle vor. Spezialisierte Leistungsprozesse für Frauen 
einerseits (2 % sowohl bei zkT wie bei Vergleichs-ARGEn), Migrantinnen und Migranten an-
dererseits (6 % bei zkT) waren kaum feststellbar (vgl. Übersicht C.2.1.3-1 in Teil A des Me-
thodenanhangs). 

Trotzdem gab es eine Reihe von Standorten, die zwar keine spezifischen Leistungsprozes-
se, aber Beratungs-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebote speziell für Frauen entwi-
ckelt hatten. Dies betraf auch Frauen mit Kindern unter drei Jahren: 

„Für Mütter mit Kindern gibt es spezielle Maßnahmen, um auf das Problem der Kinderbetreuung einzugehen und 
den Anschluss wiederherzustellen, z.B. „Kind und Beruf“ speziell für Mütter mit Kindern unter drei Jahren. Die 
fängt langsam an und steigert sich, ist gekoppelt mit Kinderbetreuung bzw. Kindergartenplätzen. Beinhaltet ein 
Praktikum, damit sie Chance haben, später irgendwo als Teilzeitkraft hängen zu bleiben; Lebenspraxis, wo kann 
ich was erledigen, und Schuldnerberatung, Bewerbertraining; EDV-Kenntnisse.“ (GF zkT, 2. Welle) 

„Wir machen keinen Unterschied zwischen den Frauen mit Kindern unter drei Jahren und anderen Kunden. Wenn 
die Mutter in Arbeit will, dann führen wir mit ihr ein Profiling durch und versuchen sie zu integrieren. Wir richten 
uns bei unseren Tätigkeiten nach dem Wunsch der Mütter. Die bekommen einen Vordruck von uns, auf dem sie 
ankreuzen können, ob sie eine Betreuung wollen oder nicht. Wir haben viele Maßnahmen für Teilzeitausbildung, 
Qualifizierung für allein erziehende Mütter im ländlichen Raum, Berufsrückkehrerinnen, Logistik-Ausbildungen für 
Frauen. Die Maßnahmen sind so organisiert, dass die Frauen auch eine Kinderbetreuung haben.“ (GF zkT, 2. 
Welle) 

An einigen Standorten fand sich allerdings eine völlig entgegengesetzte Position: 

„Es gab nur eine einzige Maßnahme für Mütter mit Kindern, die ist ausgelaufen. Ganz generell gibt es für Frauen 
nichts Besonderes. Wenn überhaupt, geht es um Mütter und nicht um Frauen. Besondere Strategien für Frauen 
sind gar nicht gewünscht. Gleichbehandlung ist gefragt.“ (GF ARGE, 2.Welle) 

„Nein, es werden alle gleich behandelt. Wenn es eine Mischung gibt, Frauen und Männer in Maßnahmen, dann 
läuft es viel besser. Deshalb achten auch die FM darauf, wenn sie die Leute für die Maßnahmen vorschlagen, 
dass es gemischte Gruppen sind. Wenn Frauen dabei sind, benehmen sich die Männer besser. Sie hatten sogar 
in der Metallwerkstatt auch Frauen dabei. Nicht nur keine Unterschiede, wollen es sogar lieber gemischt.“ (GF 
ARGE, 2. Welle) 

Im Hinblick auf alleinerziehende Frauen mit Kindern im Alter von unter drei Jahren zeigten 
sich deutliche Unterschiede zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung (vgl. Abbil-
dung C.2.1-14): Während nur 33 % der zkT keine Handlungsziele für diese Zielgruppe ange-
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geben hatten, aber 45 % auf eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt und 59 % auf die 
Herstellung bzw. den Erhalt der Vermittlungsfähigkeit zielten, hatten 55 % der Vergleichs-
ARGEn, 50 % der Stadt-ARGEn und 50 % der gAw keine Ziele formuliert; nur die Kreis-
ARGEn (vier Standorte = 27 %) fielen hier aus der Reihe. Bei ARGEn und gAw wurde offen-
bar die gesetzliche Regelung, dass diese Zielgruppe nicht zur Aufnahme einer Beschäfti-
gung verpflichtet ist, mehrheitlich so interpretiert, dass auch keine Ziele formuliert werden 
sollten. 
 
Abbildung C.2.1-14: Handlungsziele für alleinerziehende Mütter mit Kindern  

unter drei Jahren  
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Auch wenn die Kinder von alleinerziehenden Frauen älter als drei Jahre waren, waren die mit 
den Angeboten und Maßnahmen verbundenen Zielsetzungen bei den verschiedenen For-
men der Aufgabenwahrnehmung unterschiedlich ausgeprägt: Die zkT nannten die Integrati-
on in den ersten Arbeitsmarkt (94 %), den Erhalt bzw. die Verbesserung der Vermittlungsfä-
higkeit (94 %) und – mit Abstufung – die soziale Stabilisierung (73 %) als Integrationsziel; 
demgegenüber war die Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit das zentrale Ziel bei den 
Vergleichs-ARGEn (88 %), gefolgt von der Integration in den ersten Arbeitsmarkt (80 %); 
insbesondere das Ziel der sozialen Stabilisierung fiel dagegen deutlich ab (59 %). Bei den 
gAw genossen die Ziele der Integration und der Herstellung von Vermittlungsfähigkeit abso-
lute Priorität (100 %), fünf der sechs Standorte benannten auch „soziale Stabilisierung“ als 
Ziel (83 %) (vgl. Abbildung C.2.1-15). 
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Abbildung C.2.1-15: Handlungsziele für alleinerziehende Mütter mit Kindern  
über drei Jahren  
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Unterschiede gab es auch im Spektrum der Angebote für weibliche Zielgruppen: zkT setzten 
besonders stark auf Qualifizierungsmaßnahmen (19 Nennungen gegenüber acht bei Ver-
gleichs-ARGEn), die in Teilzeit angeboten wurden, während ARGEn mehr frauenspezifische 
AGH und Trainingsmaßnahmen einsetzten (Vergleichs-ARGEn acht, Stadt-ARGEn elf und 
Kreis-ARGEn sechs Nennungen gegenüber vier Nennungen bei zkT). Auffällig ist die hohe 
Bedeutung von Maßnahmen für Berufsrückkehrerinnen bei den Vergleichs-ARGEn (zehn 
Nennungen). Mit 16 war die Anzahl der Nennungen von Aktivierungsmaßnahmen für Allein-
erziehende, die häufig in Teilzeit angeboten werden, bei zkT gleich hoch wie bei den Ver-
gleichs-ARGEn (vgl. Abbildung C.2.1-16). 
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Abbildung C.2.1-16: Anzahl spezieller Angebote für Frauen 
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2.1.5 Zwischenfazit 
Der Gesetzgeber hat wenige Vorgaben dazu gemacht, wie der Leistungsprozess des SGB II 
organisatorisch umzusetzen ist. Zwar sind die Kernfunktionen (Zugangssteuerung, Gewäh-
rung materieller Leistungen, Aktivierung und Arbeitsvermittlung) definiert, es bestand aber 
grundsätzlich eine hohe Gestaltungsfreiheit im Hinblick auf deren konkrete Ausgestaltung. 
Insofern wäre es nicht überraschend gewesen, wenn wir eine Vielfalt organisatorischer Lö-
sungen für die Aufgabe der Ausgestaltung des Leistungsprozesses vorgefunden hätten.  

Zunächst kann gezeigt werden, dass Instrumente der Standardisierung von Leistungspro-
zessen in allen Formen der Aufgabenwahrnehmung breite Anwendung finden. Die Ergebnis-
se zu den Formen der Erfolgskontrolle geben jedoch einen Hinweis darauf, dass in einzelnen 
Leistungsbereichen versucht wurde, eigene Gestaltungsspielräume zu behaupten. Es zeigen 
sich auch hier unterschiedliche Ausprägungen zwischen zkT und Vergleichs-ARGEn. 

Insgesamt zeigt sich eine deutliche Tendenz zur Vereinheitlichung der Leistungsprozesse, 
insbesondere im Hinblick auf ARGEn und gAw. Gerade im Zeitverlauf, d.h. über die beiden 
Erhebungswellen hinweg, war eine deutliche Polarisierung in zwei „Produktionsmodelle“ zu 
beobachten: Auf der einen Seite stand das Modell der ARGEn (und der gAw) mit einer ho-
hen Spezialisierung der einzelnen Funktionen des Leistungsprozesses, einer spezialisierten 
Zugangssteuerung über eine dem KuZ nachempfundene „Eingangszone“ und spezialisier-
tem „beschäftigungsorientiertem Fallmanagement“; auf der anderen Seite das Modell der 
zkT mit einer weitgehenden Integration der Elemente von „Eingliederungsmanagement“ und 
teilweise auch der Gewährung von materiellen Leistungen und einer Zugangsteuerung, die 
sich entweder der lokalen Sozialämter bediente oder eine Eingangszone mit großer „Leis-
tungstiefe“, d.h. vielfältigen Leistungen, aufwies. 

Spezielle Leistungsprozesse für besondere Zielgruppen spielten – abgesehen für die Gruppe 
der unter 25Jährigen – keine große Rolle, allerdings bemühte sich eine stattliche Zahl von 
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SGB II-Einrichtungen um spezielle Maßnahmen und Angebote für weibliche Zielgruppen. 
Auch hier fielen Unterschiede zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung auf: Im 
Gegensatz zu den meisten ARGEn formulierten die zkT mehrheitlich Handlungsziele auch 
für alleinerziehende Frauen mit Kindern unter drei Jahren und griffen häufiger als ARGEn 
oder gAw auf das Angebot von (Teilzeit-)Ausbildungen zurück. 

Angesichts der deutlichen Unterschiede im Hinblick auf die Organisation von Leistungspro-
zessen war es erstaunlich, dass die verschiedenen für die Realisierung des Leistungspro-
zesses notwendigen Tätigkeiten unabhängig von der Form der Aufgabenwahrnehmung108 
ungefähr den gleichen zeitlichen Aufwand benötigten. Insbesondere zeigt sich bei den unter-
suchten Fällen, gemessen an den jeweiligen Anteilen am zeitlichen Gesamtbudget, fast ein 
Gleichgewicht zwischen Eingliederungsleistungen (Aktivierung und Arbeits- bzw. Ausbil-
dungsvermittlung) und der Gewährung materieller Leistungen, was der programmatischen 
Verschiebung vom BSHG zum SGB II entspricht.109 

 

2.2 Bedarfsplanung 
Bedarfsplanung ist ein in der Arbeitsmarktpolitik bisher wenig genutzter Begriff. In der Tradi-
tion des SGB III wird demgegenüber bisher der Begriff „Maßnahmeplanung“ verwandt. Maß-
nahmeplanung kann allgemein als Planungsprozess verstanden werden, dessen Aufgabe 
darin besteht, geplante Ziele und verfügbare Finanzbudgets mit entsprechenden Maßnah-
men, die in der Regel bei Dritten „eingekauft“ werden, zu untersetzen. Diese geplanten Maß-
nahmen werden meist über die regionalen Einkaufszentren der Arbeitsagenturen (REZ) aus-
geschrieben und an die ausgewählten Anbieter vergeben. Eine besondere Form der Maß-
nahmeplanung bildet im Bereich der Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) gemäß 
§§ 77 ff. SGB III die „Bildungszielplanung“, deren Aufgabe es ist, Anzahl, Berufsfelder und 
Ausbildungsqualitäten der über Bildungsgutscheine bewilligten beruflichen Weiterbildungs-
angebote zu planen und damit die potenziellen Bildungsträger rechtzeitig zu informieren. 
Ausgangspunkt sind hier weniger die individuellen Bedarfslagen der Arbeitsuchenden in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht als vielmehr einerseits das für FbW-Maßnahmen ein-
setzbare Budget und andererseits die vermutete Nachfrage des regionalen Arbeitsmarktes. 
Insgesamt ist die Maßnahmeplanung primär auf das finanzierbare Angebot von Eingliede-
rungsmaßnahmen und die vermutete Aufnahmefähigkeit des regionalen Arbeitsmarktes be-
zogen. Bei Maßnahmeplanung und Bildungszielplanung handelt es sich also um eine an 
Maßnahmen orientierte Angebotsplanung, deren Aufgabe nicht primär darin besteht, die in-
dividuellen Bedarfe der Arbeitslosen zu befriedigen, sondern darin, plausible, der quantitati-
ven Nachfrage gerecht werdende Angebote für einen Teil der Arbeitslosen zu gestalten.  

Dem SGB II liegt demgegenüber konzeptionell ein Leistungsprozess zugrunde, der auf we-
sentliche Elemente des Case Managements rekurriert.110 Dieses stellt erheblich höhere und 
differenziertere Ansprüche an den Planungsprozess im Hinblick auf die Bereitstellung der 
erforderlichen Eingliederungsangebote für die Arbeitsuchenden. Hier geht es nämlich darum, 
für alle zu aktivierenden Hilfebedürftigen die individuell erforderlichen Angebote und Hilfen 

                                                 
108  Betrachtet wurden nur zkT und ARGEn und auch nur eine kleine Anzahl von Standorten. 
109  Für detailliertere Aussagen müsste eine größere Anzahl von Standorten untersucht werden, als dies im Rah-

men der vorliegenden Studie möglich war. 
110  Der Gesetzgeber hat dazu Folgendes ausgeführt: „Zur schnellstmöglichen Überwindung der Hilfebedürftigkeit 

bedarf es einer maßgeschneiderten Ausrichtung der Eingliederungsleistungen auf den erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen. Kernelement der neuen Leistung soll deshalb das Fallmanagement sein. Im Rahmen des Fallma-
nagements wird die konkrete Bedarfslage des Betroffenen erhoben; darauf aufbauend wird dann ein individu-
elles Angebot unter aktiver Mitarbeit des Hilfebedürftigen geplant und gesteuert.“ (Begründung zum SGB II; 
Allgemeiner Teil) 
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bereitzustellen, seien es arbeitsmarktliche Eingliederungshilfen gemäß § 16 Abs. 1 SGB II 
(„SGB III-Leistungen“) und Abs. 2 Satz 1 SGB II („weitere Leistungen“) oder den arbeits-
marktlichen Eingliederungsprozess „flankierende Leistungen“ gemäß § 16. Abs. 2 Satz 2 Nr. 
1 bis 4 SGB II. 

Aufgabe der bedarfsorientierten Planung ist es damit, angesichts der heterogenen Lebensla-
gen und Bedarfe der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen im SGB II eine individuell anpassungs-
fähige Angebotspalette in ausreichender Vielfalt und Menge bereitzuhalten, die den Fach-
kräften für die Aktivierung eine zeitnahe und individuell bedarfsgerechte Qualifizierung der 
Arbeitsuchenden ermöglicht. 
 

2.2.1 Fragestellungen und Datenbasis 
In diesem Abschnitt geht es um die Frage, wie Angebotsplanung in ihren Elementen Maß-
nahmeplanung, Trägercontrolling und Angebotssteuerung an den Standorten organisiert ist 
und welche Unterschiede zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung auftreten. Au-
ßerdem wird die Bedeutung der Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II im 
Rahmen der Planung und Steuerung des Leistungsprozesses thematisiert.  

Empirische Grundlage der Analyse ist eine qualitative und quantitative Erhebung an allen 
154 Standorten der Stichprobe. Dabei wurden unterschiedliche Akteursgruppen in zwei Wel-
len mit Hilfe von Leitfäden befragt. Die Interviews wurden mitgeschnitten, protokolliert und in 
einer Datenbank sowie über SPSS erfasst. Dies bildete dann die Grundlage für qualitative 
und quantitative Analysen zu den Leistungsprozessen an den 154 Standorten.  

 

2.2.2 Organisation der Bedarfsplanung bei den SGB II-Einrichtungen  
Zunächst geht es um das Vorhandensein der wesentlichen Elemente der Angebotsplanung, 
nämlich Maßnahmeplanung, Trägercontrolling und Angebotssteuerung. 
 
Abbildung C.2.2-1: Ausgestaltung der Maßnahmeplanung 
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Ein Drittel der befragten SGB II-Einrichtungen berichtete zum Zeitpunkt der ersten Befra-
gungswelle im Herbst/Winter 2006/2007 von der Existenz einer speziell für die Maßnahme-
planung zuständigen Stelle. Während die zkT die Frage zur Hälfte bejahten, lag der Wert bei 
den Vergleichs-ARGEn bei unter einem Drittel (vgl. Abbildung C.2.2-1).  

In den Fällen, in denen zum Untersuchungszeitpunkt keine spezielle Stelle für die Bedarfs- 
und Maßnahmeplanung eingerichtet worden war, erfolgte die Planung in unterschiedlichen 
Konstellationen unter Beteiligung der operativen Teams für Aktivierung und Vermittlung (zkT 
29 %; Vergleichs-ARGEn 34 %; gAw 67 %) und der Führungsebenen (zkT 30 %; Vergleichs-
ARGEn 51 %; gAw 33 %).  

Der Planungs- und Steuerungsprozess der Eingliederungsangebote besteht nicht nur aus 
der Planung, sondern umfasst auch das Controlling der durch diverse Träger durchgeführten 
Maßnahmen sowie die Angebotssteuerung. 

Ein Controlling der Maßnahmeträger111 existierte bei fast allen befragten SGB II-
Einrichtungen. Bei einer Mehrheit von ihnen war dieses umfassend standardisiert (zkT 53 %; 
Vergleichs-ARGEn 54 %; gAw 83 %); lediglich 10 % der zkT und 7 % der Vergleichs-ARGEn 
hatten nur für einzelne Maßnahmen ein Controlling eingerichtet und 2 % der zkT sowie 5 % 
der Vergleichs-ARGEn gaben an, über kein Trägercontrolling zu verfügen (vgl. Abbildung 
C.2.2.1-2 in Teil A des Methodenanhangs).  

Neben der bedarfsorientierten Angebotsplanung und dem Controlling der Träger ist die kon-
krete Angebotssteuerung ein weiterer wesentlicher Prozessschritt in der Systemsteuerung 
der vielfältigen Aktivierungsleistungen. 
 
Abbildung C.2.2-2: Organisation der Angebotssteuerung  
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111  Damit ist die mit unterschiedlichen Instrumenten durchgeführte Überprüfung der Praxis bzw. des Erfolgs von  

Maßnahmeträgern gemeint. 
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Die Angebotssteuerung war bei vielen SGB II-Einrichtungen bereits zum Zeitpunkt der ersten 
Befragungswelle recht konsistent entwickelt. Während die meisten zkT diese bei einer spe-
ziellen für Maßnahmeplanung, -steuerung und/oder Trägercontrolling zuständigen Organisa-
tionseinheit angesiedelt hatten (41 % der zkT im Gegensatz zu 23 % der Vergleichs-
ARGEn), übernahmen bei den ARGEn meistens die Führungsebenen diese Aufgabe (Ver-
gleichs-ARGEn 43 %, zkT 28 %). Die sechs Standorte mit getrennter Aufgabenwahrneh-
mung zeigten noch kein konsistentes Bild (vgl. Abbildung C.2.2-2). 

Eine bedarfsorientierte Angebotsplanung, wie sie für ein individualisiertes und flexibles Ein-
gliederungsmanagement notwendig ist, befand sich zur Jahreswende 2006/2007 noch weit-
gehend im Aufbau. Die zkT hatten diese Aufgabe mehrheitlich mit der Herausbildung einer 
spezialisierten Struktur zu bewältigen versucht, die allein oder in enger Kooperation mit der 
operativen Ebene die Planung und Steuerung der Angebote übernahm. Die ARGEn hatten 
demgegenüber auf diese Herausforderung nicht mit einer speziellen aufbauorganisatori-
schen Umsetzung reagiert, vielmehr war hier die Aufgabe häufig in oder zwischen den Lei-
tungsebenen angesiedelt. Bei den gAw ergab sich noch kein konsistentes Organisations-
muster. 

Bei vielen SGB II-Einrichtungen zeigten sich zum Zeitpunkt der zweiten Befragungswelle im 
Winter 2006/2007 hier erhebliche Veränderungstendenzen. 

Ein Drittel der zKT (17 Standorte, 33 %) und mehr als ein Viertel der ARGEn (Vergleichs-
ARGEn: 15 Standorte, 27 %) nahmen organisatorische Veränderungen bei der Planung und 
Steuerung der Maßnahmen (Maßnahmemanagement) vor (vgl. Abbildung C.2.2.1-5 i n Teil A 
des Methodenanhangs). Zehn Standorte mehr als 2006 hatten bis zur Jahreswende 
2007/2008 eine spezielle Organisationseinheit für das Maßnahmemanagement geschaffen, 
so dass jetzt 27 von 51 zkT (53 %), 20 von 56 Vergleichs-ARGEn (36 %) und drei von sechs 
befragten gAw (50 %) über eine speziell für die Maßnahmeplanung und Angebotssteuerung 
zuständige Organisationseinheit verfügten. Vier zkT erweiterten die bestehende Struktur, 
und auch die Vergleichs-ARGEn verstärkten ihren Pfad und benannten innerhalb der für die 
Aktivierung zuständigen Teams zuständige Ansprechpartnerinnen und -partner für einzelne 
Maßnahmearten, ohne eine spezielle Organisationseinheit einzurichten. Die genannten wei-
teren Veränderungen im Maßnahmemanagement betrafen weitgehend Prozesse der Quali-
tätsentwicklung, sei es auf die Bedarfsanalysen oder auf die Maßnahmenqualität gerichtet. 

Wesentlich für die Qualitätsentwicklung der Aktivierungs- und Eingliederungsleistungen sind 
die Rückkopplungsstrukturen zwischen der Maßnahmeplanung, den Maßnahmeträgern und 
den für die Aktivierung zuständigen Fachkräften (vgl. Abbildungen C.2.2-3 bis C.2.2-5).  
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Abbildung C.2.2-3: Einfluss der Fachkräfte auf Maßnahmen gemäß § 16 Abs. 1 SGB II 
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Abbildung C.2.2-4: Einfluss der Fachkräfte auf Maßnahmen gemäß § 16 Abs. 2 

Satz 1 SGB II 
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Abbildung C.2.2-5: Einfluss der Fachkräfte auf Maßnahmen gemäß § 16 Abs. 3 
SGB II 
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Der Einfluss der operativ für die Aktivierung zuständigen Fachkräfte war in den drei Maß-
nahmegruppen (nach §§ 16 Abs. 1 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 SGB II) unterschiedlich ausge-
prägt. Am größten war der Einfluss bei den klassischen arbeitsmarktlichen Maßnahmen ge-
mäß § 16 Abs. 1 SGB II; hier nannten insgesamt fast drei Viertel der befragten Fachkräfte 
strukturelle Einflussmöglichkeiten über den Einzelfall hinaus. Bei den zkT ist diese Einfluss-
nahme etwas geringer ausgeprägt (65 %). Bei den „weiteren Leistungen“ gemäß § 16 Abs. 2 
Satz 1 SGB II und bei den Arbeitsgelegenheiten nach §§ 16 Abs. 3 SGB II war die strukturel-
le Einflussnahme mit knapp 50 % bzw. 56 % geringer entwickelt. Insgesamt nannten die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der ARGEn und der gAw häufiger die Möglichkeit struktureller 
Einzelfall übergreifender Einflussnahmen; dies dürfte mit der Tatsache korrespondieren, 
dass die zkT das Maßnahmemanagement im stärkeren Maße als eigenständige Organisati-
onseinheit ausgebaut hatten. Hieraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass es keine 
Rückkopplung seitens der für die Aktivierung zuständigen Fachkräfte auf die Ausgestaltung 
und Qualitäten der Maßnahmen gab, sie war jedoch nicht im gleichen Maße institutionalisiert 
wie bei den ARGEn. 

 

2.2.3 „Flankierende Leistungen“ (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) 
Nach § 16 Abs. 2 SGB II können „weitere Leistungen“ erbracht werden, „die für die Einglie-
derung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind“. Für diese 
Leistungen sind gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II die Kommunen zuständig. In der Praxis ges-
taltet sich die Umsetzung der Gesetzesnorm teilweise schwierig. Dies hat im Wesentlichen 
folgende Gründe: 

• Für einen Teil der Leistungen, insbesondere für die Kinderbetreuung, existieren Rechts-
vorschriften aus verschiedenen Sozialgesetzbüchern (z.B. SGB VIII); 
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• alle genannten Leistungen sind höchst unterschiedlich organisiert (teilweise als kommu-
nales Angebot, überwiegend aber als Angebot in freier Trägerschaft); 

• die genannten Leistungen sind in unterschiedlichem Maße Gegenstand kommunaler Pla-
nung und Steuerung. 

Wie kann angesichts eines komplexen Zuständigkeitsgefüges zwischen SGB II-Einrichtung, 
der Kommune als Jugend- und Sozialhilfeträger und der subsidiär tätigen Wohlfahrtspflege 
die einzelne SGB II-Einrichtung ein bedarfsgerechtes Angebot an flankierenden Leistungen 
planen und für das Aktivierungsmanagement verfügbar machen? 

Insbesondere für die gAw und die ARGEn stellte sich das Problem der fehlenden Verfügbar-
keit der flankierenden Leistungen. Immerhin fünf der sechs gAw und fast die Hälfte der Ver-
gleichs-ARGEn (26) konnten nicht über flankierende Leistungen verfügen. Die zkT konnten 
dagegen ihren strukturellen Vorteil ausspielen, nur sechs der 51 zkT benannten eine fehlen-
de Verfügbarkeit. 

Im Falle der ARGEn sind grundsätzlich folgende Formen der Planung und Steuerung der 
kommunalen Leistungen feststellbar: 

1. Die Aufgaben nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II wurden auf die ARGE übertra-
gen, die ARGE plant die Angebote selbst, d.h. wählt Träger aus und bindet diese in die Lei-
stungserbringung ein. Auf diese Weise kann die ARGE über „flankierende Leistungen“ verfü-
gen. Der Nachteil ist, dass auf lokaler Ebene von ARGE und Kommune parallel und teilweise 
unabhängig voneinander Vereinbarungen mit Trägern geschlossen werden. 

2. Die Aufgaben wurden nicht übertragen; es erfolgt keine Angebotsplanung. Die für die Aus-
führung des SGB II zuständige Organisation greift auf vorhandene Angebote zurück, die von 
der Kommune finanziert werden. Diese Konstellation gilt auch für den Fall der gAw. 

3. Aufgrund der fehlenden Aufgabenübertragung und fehlender bzw. unzureichender Beteili-
gung bei der Angebotsplanung gibt es zwischen den Anbietern der Schuldner- bzw. Drogen- 
und Suchtberatung eine Vielzahl von mittelbaren und unmittelbaren Kooperationen, in der 
Regel auf der Ebene der operativen Fachkräfte, zumindest im Einzelfall.  

In der IAW-SGB II Organisationserhebung (2. Welle) machten SGB II-Einrichtungen Anga-
ben zu ihrer Beteiligung bei der Planung von Angeboten nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 
SGB II. Im Bereich der Schuldnerberatung gaben 37 der Vergleichs-ARGEn (73 %) an, nicht 
beteiligt zu sein, während nur acht zkT (16 %) und zwei der sechs gAw berichteten, dass sie 
an der Angebotsplanung nicht beteiligt seien; im Bereich der Drogen- und Suchtberatung wa-
ren dies 44 der Vergleichs-ARGEn (86 %) und vier der sechs gAw, während auch hier bei 
den zkT die Nicht-Beteiligung bei der Angebotsplanung mit 17 zkT (33 %) wesentlich gerin-
ger ausgeprägt war.  

Die Abbildung C.2.2-6 dokumentiert die in der IAW-SGB II-Organisationserhebung genann-
ten Kooperationsformen bei der Planung und Steuerung der Kinderbetreuungsangebote sei-
tens der SGB II-Einrichtungen. 
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Abbildung C.2.2-6: Beteiligung der SGB II-Träger bei der Planung und Steuerung der 
Kinderbetreuungsangebote 
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Die hier erkennbare bessere Situation der zkT112 dürfte auch damit zusammenhängen, dass 
die Kommunen bereits frühzeitig auf die erwartete neue Bedarfssituation reagiert und das 
Angebot an Kinderbetreuung entsprechend ausgeweitet hatten: Fast 46 % der befragten 
zkT, die Auskunft gaben, wiesen auf einen Ausbau im Zusammenhang mit dem SGB II hin, 
bei ARGEn waren dies nur 15 %. Dabei fällt auf, dass hier über ein Drittel der Befragten an-
gab, nicht zu wissen, ob überhaupt ein Ausbau stattgefunden habe – ein für ARGEn typi-
sches Bild, das auch im Hinblick auf die übrigen Angebote nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 
4 SGB II auftritt und die Spaltung in der Leistungserbringung zwischen ARGE und kommuna-
lem Träger verdeutlicht (vgl. Übersicht C.2.2.2-3 in Teil A des Methodenanhangs). 

 

2.2.4 Zwischenfazit 
Insgesamt befand sich eine bedarfsorientierte Angebotsplanung zur Jahreswende 2006/2007 
noch weitgehend im Aufbau. Die zkT hatten diese Aufgabe mehrheitlich mit der Herausbil-
dung einer spezialisierten Struktur zu bewältigen versucht, die allein oder in enger Koopera-
tion mit der operativen Ebene die Planung und Steuerung der Angebote übernahm. Die AR-
GEn hatten demgegenüber auf diese Herausforderung nicht mit einer speziellen aufbauor-
ganisatorischen Umsetzung reagiert, vielmehr war hier die Aufgabe häufig in oder zwischen 
den Leitungsebenen angesiedelt. Bei vielen Einrichtungen zeigten sich zum Zeitpunkt der 
zweiten Befragungswelle im Winter 2006/2007 hier erhebliche Veränderungstendenzen, wo-
bei sich eine gewisse „Pfadabhängigkeit“ offenbart: 27 von 51 zkT (53 %), 20 von 56 Ver-
gleichs-ARGEn (36 %) und drei von sechs befragten gAw (50 %) verfügten über eine speziell 
für die Maßnahmeplanung und Angebotssteuerung zuständige Organisationseinheit.  

                                                 
112  Wie die Fachkräftebefragung belegt (vgl. Abschnitt 4.2.3), wird diese auf der Planungsebene bessere Situati-

on der zkT operativ nicht in vollem Maße genutzt. 
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Im Bereich der flankierenden Eingliederungsleistungen gelang es den zkT auf der Planungs-
ebene, ihren strukturellen Vorteil gegenüber den ARGEn und den gAw zu nutzen. Insbeson-
dere in der Kinderbetreuung zeigten die zkT erheblich bessere Teilhabemöglichkeiten bei der 
den Einzelfall übergreifenden Planung und Steuerung dieser wichtigen kommunalen Ange-
bote. Ob sich dies auf de Handlungsebene der Fachkräfte entsprechend niederschlägt, ist 
nach unseren Befunden eher fraglich (vgl. Abschnitt C.4.2.3). 

 

2.3 Kooperation mit Dritten 
2.3.1 Fragestellungen und Datenbasis 
Ein Bestandteil der Produktionsorganisation der SGB II-Einrichtungen ist die Kooperation mit 
Dritten, die ganz unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Gegenstand beider Erhebungswel-
len war deshalb auch die Frage, welche Bedeutung Dritte für die Erbringung von Leistungen 
im Rahmen des SGB II haben, aus welchen Gründen, in welchem Umfang, auf welche Wei-
se und bei welchen Leistungen die 154 SGB II-Einrichtungen auf die Unterstützung Dritter 
zurückgreifen. Bei der zweiten Befragungswelle im Herbst/Winter 2007/2008 wurde zudem 
nach möglichen Veränderungen seit Herbst/Winter 2006/2007 gefragt. 

Die empirische Grundlage für die folgenden Ausführungen zu diesen Fragestellungen bilden 
die Leitfadeninterviews, die im Rahmen der beiden Erhebungswellen vor Ort bei den 154 
SGB II-Einrichtungen mit den Geschäftsführungen, Bereichsleitungen Fallmanagement/ 
Arbeitsvermittlung und den Fachkräften geführt worden sind.  

 

2.3.2 Die Bedeutung Dritter für die SGB II-Einrichtungen 
Die Befragungsergebnisse zeigen, dass die SGB II-Einrichtungen zur Integration erwerbsfä-
higer Hilfebedürftiger (eHb) aus den verschiedensten Gründen und in unterschiedlichem Um-
fang auf die Unterstützung externer Institutionen (Dritte) zurückgreifen. Dies schließt auch 
die Auslagerung von Kernprozessen mit ein.  

Die Kooperation mit den Dritten erfolgt auf der Grundlage unterschiedlicher Rechtsbeziehun-
gen und unterschiedlicher Formen der Einkaufspolitik. Sie umfasst ein breites Spektrum, das 
von ihrer Beauftragung als bloße Dienstleister bei der Umsetzung der Ziele der jeweiligen 
SGB II-Einrichtung, über Informations- und Beratungsgespräche im Vorfeld der Bedarfs- und 
Maßnahmeplanung bis hin zur unmittelbaren Einbeziehung in die Bedarfs- und Maßnahme-
planung reicht. Entsprechend breit gefächert ist auch das Verständnis von Kooperation bei 
den SGB II-Einrichtungen.113  

„Sie sind für uns Dienstleister. Wir kaufen keine Leistungen von der Stange ein. Wir schaffen bedarfsorientierte 
Angebote. Ich glaube es ist wichtig, dass sie da sind, aber wir lassen nicht zu, dass sie uns das Geschäft diktie-
ren.“ (SD zkT) 

„Kooperation ist der falsche Begriff. Es handelt sich um ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis zwischen 
ARGE und Trägern; wir setzen auch die QM-Standards bei Maßnahmen und für Maßnahmeträger.“ (Bereichslei-
tung ARGE) 

„Die Kooperation hat einen sehr hohen Stellenwert. Was wir neu haben, haben wir mit den Trägern entwickelt. 
Wir setzen uns mit den Trägern zusammen. Die Maßnahmeentwicklung ist ein gemeinsamer Prozess.“ (Bereichs-
leitung zkT) 

 

                                                 
113  Die folgenden Interviewausschnitte stammen aus der zweiten Befragungswelle vom Herbst/Winter 2007/2008. 
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Für die Umsetzung der vom SGB II gestellten Aufgaben werden von einem erheblichen Teil 
der SGB II-Einrichtungen – unabhängig von der Form der Aufgabenwahrnehmung – freie 
und gewerbliche Träger sowie sonstige Dritte als unverzichtbar angesehen.  

„Die Kooperation mit den Trägern ist sehr wichtig. Ohne diese „wäre nichts zu managen“, wenn es um Integration 
geht.“ (GF ARGE) 

„Hinsichtlich der Maßnahmen kommt den Trägern eine sehr hohe Bedeutung zu. Nur mit Trägervielfalt (qualitativ 
und quantitativ) ist eine sinnvolle Qualifizierung und Vermittlung möglich.“ (GF zkT) 

Einige SGB II-Einrichtungen sprechen explizit sogar von einer strategischen Bedeutung der 
Kooperation mit Dritten: 
„Der Kooperation mit freien bzw. privaten Trägern unter den Bedingungen des SGB II kommt eine hohe strategi-
sche Bedeutung zu, da die Kompetenzen und Ressourcen von Dritten benötigt werden. Dadurch können mit Trä-
gern auch zielgruppenspezifische Konzepte entwickelt werden.“ (GF ARGE) 

Diese SGB II-Einrichtungen betrachten diese Kooperation als unverzichtbaren, ja integralen 
Teil des Gesamtkonzepts bei der Umsetzung des SGB II. Gewachsene Traditionen spielen 
hier zum Teil ebenfalls eine Rolle. 

„Sie sind Bestandteil des Gesamtkonzeptes. Ohne die Dritten bräuchten wir mehr Mitarbeiter. Außerdem haben 
die karitativen Träger lange Erfahrung im Umgang – würden die Dritten weg brechen, wäre es nicht zu leisten. Da 
haben sich seit Jahrzehnten ja Kontakte entwickelt, schon aus der Sozialhilfe heraus. Wir greifen auf die Struktur 
aus dem BSHG zurück, wobei sich aufgrund von Hartz 4 bei den Dritten viel entwickelt hat, was wir ja auch anre-
gen.“ (SD zkT) 

„Wir haben eine gute Zusammenarbeit selbst mit kleinen Trägern, aber auch mit der kleinen Liga (Wohlfahrtsver-
bände). Das alles findet auf der Ebene der Fallmanager und der Bereichsleiter statt. Wir sammeln momentan, 
was die Träger 2007 für Projekte haben. Bei Neuplanungen kommen die Träger zu uns und tragen ihr Projekt und 
ihre Bedarfe vor.“ (Bereichsleitung ARGE) 

Gegenüber der ersten Befragungswelle vom Herbst/Winter 2006/2007 hat sich an der Einbe-
ziehung Dritter in den Leistungsprozess nur wenig verändert. Lediglich bei einem Fünftel al-
ler SGB II-Einrichtungen (31) haben Veränderungen stattgefunden: Bei elf zkT, zwölf Ver-
gleichs-ARGEn, zwei gAw, fünf Stadt-ARGEn und einer Kreis-ARGE. Bei 20 SGB II-Einrich-
tungen (13 %) hat die Bedeutung der Dritter zugenommen, bei elf (7 %) abgenommen. 

Die Veränderungen betreffen bei einigen wenigen Standorten die Durchführung von Maß-
nahmen, für die jetzt ausschließlich Dritte zuständig sind sowie die gemeinsame Maßnah-
meplanung und -entwicklung, in die Dritte jetzt geringfügig häufiger einbezogen werden. 
Die deutlichsten Veränderungen ergaben sich durch die Rückholung der Ausbildungsplatz-
akquise (vier zkT, vier Vergleichs-ARGEn, ein Standort mit gAw, eine Stadt-ARGE) und des 
Erstprofilings (vier zkT, drei Vergleichs-ARGEn, drei Stadt- und eine Kreis-ARGE). Die Stel-
lenakquise wurde von zwei zkT und drei Vergleichs-ARGEn wieder zurückgeholt, darüber 
hinaus von einigen zkT auch die Arbeitsvermittlung (drei zkT) und das Fallmanagement 
(zwei zkT). 

 

2.3.3 Rechtliche Einbindung Dritter 
Die rechtliche Einbindung Dritter erfolgte entweder über das Zuwendungsrecht, durch ein 
sozialrechtliches Dreiecksverhältnis (in der Regel Gutscheine) oder über das Vergaberecht, 
wobei auch alle drei Formen möglich sind. Bei der rechtlichen Einbindung Dritter gab es 
deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen der Aufgabenwahrnehmung, 
wobei die sechs Standorte mit gAw eine Sonderstellung einnahmen. Bei fünf von ihnen er-
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folgte der Zugang ausschließlich über das Vergaberecht, ein Standort praktizierte alle drei 
Formen des Zugangs. 

Bei ARGEn und zkT waren alle Formen des Zugangs vertreten, wobei das Zuwendungsrecht 
bei den ARGEn so gut wie keine, bei den zkT jedoch die wichtigste Rolle spielte. Dagegen 
wendeten rund die Hälfte aller ARGEn das Vergaberecht an, von den zkT dagegen nur rund 
ein Viertel. Das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis spielte bei ARGEn wie bei zkT nur eine 
geringe Rolle. Auffallend ist, dass Stadt- und Kreis-ARGEn häufig alle drei Formen der recht-
lichen Einbindung Dritter praktizierten, während von den Vergleichs-ARGEn dies nur etwa 
ein Fünftel und von den zkT nur ein Viertel tat. 
 

2.3.4 Einkaufs- und Vergabepolitik 
Auch bei der Einkaufs- und Vergabepolitik gibt es deutliche Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Formen der Aufgabenwahrnehmung. Während von den ARGEn und den gAw 
überwiegend eine BA-nahe Einkaufspolitik betrieben wurde, spielte für die zkT das kommu-
nale Netzwerk eine zentrale Rolle. Für die Einkaufspolitik von ARGEn hatte lediglich bei fünf 
Vergleichs-ARGEn auch das kommunale Netzwerk eine Bedeutung. Insgesamt hatte für die 
Vergleichs-ARGEn eine BA-nahe Einkaufspolitik eine deutlich geringere Bedeutung als für 
die Stadt- und Kreis-ARGEn sowie für die gAw. 
 
Abbildung C.2.3-1: Einkaufspolitik nach Aufgabenwahrnehmung 
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Auch in Bezug auf die Vergabepolitik gibt es deutliche Unterschiede zwischen gAw und AR-
GEn auf der einen und zkT auf der anderen Seite. So schalteten zur Vergabe von Aufträgen 
an Dritte die ARGEn nahezu ausnahmslos das Regionale Einkaufszentrum (REZ) der BA 
ein, während für die zkT das REZ so gut wie keine Rolle spielte. Bei zkT dominierte die be-
schränkte Ausschreibung, eine nicht unerhebliche Rolle spielten hier aber auch die offene 
Ausschreibung sowie die freihändige Vergabe. Dagegen hatten die offene und die be-
schränkte Ausschreibung bei den ARGEn nur eine untergeordnete Bedeutung, gut ein Viertel 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil C 
 

 159

praktizierte die freihändige Vergabe. SGB II-Einrichtungen mit gAw schrieben ausschließlich 
über das REZ aus. 
 
Abbildung C.2.3-2: Vergabepolitik nach Aufgabenwahrnehmung 
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2.3.5 Inhaltliche Einbindung Dritter in den Leistungsprozess 
Alle SGB II-Einrichtungen haben Dritte durch die Übertragung spezifischer Aufgaben in den 
Leistungsprozess eingebunden. Dies kann bedeuten, dass Dritte diese Aufgaben vollständig, 
aber mitunter auch nur teilweise übertragen bekommen haben und auch die SGB II-Einrich-
tungen zum Teil parallel diese Aufgaben wahrnehmen. Die Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Formen der Aufgabenwahrnehmung waren dabei nur gering ausgeprägt.114 So 
hatten alle SGB II-Einrichtungen Dritte mit der Kinderbetreuung und mit der Durchführung 
von Arbeitsgelegenheiten beauftragt, und auch alle SGB II-Einrichtungen ließen, mit Aus-
nahme von drei Vergleichs-ARGEn, Qualifizierungsmaßnahmen bzw. Fortbildung und Um-
schulung (FbW) von Dritten durchführen. Auch bei den Bewerbungs- und Trainingsmaßnah-
men gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen der Auf-
gabenwahrnehmung. 

Geringe Unterschiede bestehen zwischen zkT und Vergleichs-ARGEn bei der Beauftragung 
Dritter mit Schuldnerberatung, Suchtberatung, Psychosozialer Betreuung und Sprachkursen. 
Hier schalteten Vergleichs-ARGEn Dritte etwas häufiger ein als zkT. 

Erhebliche Unterschiede gab es hingegen bei den Marktersatzmaßnahmen (ABM). Hier un-
terscheiden sich ARGEn und gAw deutlich von zkT. Die Vergleichs-ARGEn wie auch die an-
deren ARGEn sowie Standorte mit gAw beauftragten Dritte sehr viel häufiger als zkT mit sol-
chen Maßnahmen.115 Unterschiede bestehen auch beim Personalverleih, der bei Vergleichs-

                                                 
114  Die Befunde beruhen auf den Ergebnissen der zweiten Befragungswelle vom Herbst/Winter 2007/2008. 
115  Dies hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass diese Maßnahmeart von ARGEn häufiger angeboten 

wird als von zkT. 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil C 
 

 160

ARGEn und zkT nur eine untergeordnete Rolle spielte, während von einem beträchtlichen 
Teil der gAw sowie der Stadt- und Kreis-ARGEn Dritte hiermit beauftragt wurden. Dies be-
deutet allerdings nicht, dass die entsprechenden Aufgaben nicht auch von den SGB II-
Einrichtungen selbst durchgeführt werden. 
 
Abbildung C.2.3-3: Von Dritten erledigte Maßnahmen bzw. unterstützende Leistungen 
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Auch bei der Einbindung Dritter in den Leistungsprozess nach § 16 Abs. 1 und 2 SGB II gab 
es zum Teil deutliche Unterschiede zwischen zkT und Vergleichs-ARGEn. Dies gilt sowohl in 
Bezug auf die Leistungsprozesse nach § 16 Abs. 1 als auch in Bezug auf die Lei-
stungsprozesse nach § 16 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 SGB II. 

ARGEn und gAw schrieben deutlich häufiger aus als zkT, auch Gutscheine wurden von ih-
nen häufiger eingesetzt als von zkT. Bei zkT spielten dagegen das Zuwendungsrecht sowie 
Entgelte für Einrichtungen eine deutlich größere Rolle als bei den ARGEn und den gAw. 
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Abbildung C.2.3-4: Form der Einbindung Dritter in den Leistungsprozess nach § 16 
Abs. 1 SGB II 
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Bei den Maßnahmen nach § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB II spielte für die ARGEn das Zuwen-
dungsrecht eine herausragende Rolle. Es wurde von ihnen erheblich häufiger eingesetzt als 
von den zkT, bei denen sich das Zuwendungsrecht und sonstige Formen der Einbindung die 
Waage hielten. Auch Gutscheine und pauschale Zuwendung hatten im Unterschied zu zkT 
insbesondere bei Vergleichs-ARGEn eine nicht unerhebliche Bedeutung. 
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Abbildung C.2.3-5: Form der Einbindung Dritter in den Leistungsprozess  
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB II 
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Dagegen hatten Maßnahmen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 für ARGEn, anders als für zkT, nur 
eine untergeordnete Bedeutung. Nur gut ein Viertel der ARGEn, aber rund neun Zehntel der 
zkT boten solche Maßnahmen an. Während bei zkT die pauschale Zuwendung und sonstige 
Formen der Einbindung am häufigsten waren, spielten bei ARGEn die Zuwendung auf An-
trag und sonstige Formen die wichtigste Rolle. 

 

2.3.6 Auslagerung von Kernprozessen 
Zwar haben alle SGB II-Einrichtungen Dritte in den Leistungsprozess einbezogen, doch le-
diglich gut die Hälfte (80) hat Kernprozesse zur Integration (Erstprofiling, Assessment/Tiefen-
profiling, Arbeitsvermittlung und Fallmanagement) an Dritte ausgelagert. ARGEn und zkT 
unterscheiden sich dabei in Bezug auf die Tatsache der Auslagerung nur unwesentlich, wäh-
rend von den gAw nur ein Standort Kernprozesse ausgelagert hat.  

Von den zkT hatten etwas mehr als die Hälfte (26), von den Vergleichs-ARGEN etwas weni-
ger als die Hälfte (28) Kernprozesse ausgelagert. Deutlich am häufigsten ausgelagert hatten 
Stadt-ARGEn (17; 65 %). 

Die Tatsache der Auslagerung selbst war dabei unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Arbeitsmarktregion oder der Größe einer SGB II-Einrichtung. 
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Abbildung C.2.3-6: Auslagerung von Kernprozessen an Dritte 
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Deutliche Unterschiede zwischen zkT und Vergleichs-ARGEn gibt es dagegen in Bezug auf 
den Umfang der Auslagerung von Kernprozessen (Auslagerungsgrad).116 So hatten immer-
hin sechs zkT (15 %) in einem weitgehenden Umfang (>50 %) Kernprozesse an Dritte aus-
gelagert, von den Vergleichs-ARGEn dagegen keine. Den höchsten Auslagerungsgrad wei-
sen Kreis-ARGEn auf, von ihnen hatten vier ihre Kernprozesse in einem erheblichen oder 
weitgehenden Umfang ausgelagert. Von den Standorten mit gAw hatte lediglich einer Kern-
prozesse ausgelagert und dies auch nur zu einem geringen Anteil. 

In Bezug auf die Institutionen, an die ausgelagert wird, sind die Unterschiede zwischen Ver-
gleichs-ARGEn und zkT dagegen nicht allzu ausgeprägt. Bei beiden Formen der Aufgaben-
wahrnehmung wurden Kernprozesse gleich häufig an kommunale Beschäftigungsgesell-
schaften ausgelagert. Auch in Bezug auf die Auslagerung an Andere gibt es nur geringfügige 
Unterschiede, dagegen lagerten zkT häufiger als Vergleichs-ARGEn an freie Träger aus.  

Dies ist auch bei Kreis-ARGEn der Fall, die ihre Kernprozesse häufig an freie Träger ausge-
lagert hatten, während kommunale Beschäftigungsgesellschaften bei ihnen kaum eine Rolle 
spielten.  

                                                 
116  Es wird unterschieden zwischen wenig (<10 %), erheblich (bis 50 %) und weitgehend (>50 %). 
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Abbildung C.2.3-7: Institutionen, an die Kernprozesse ausgelagert werden 
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Auch in Bezug auf die Art der ausgelagerten Kernprozesse unterscheiden sich zkT und Ver-
gleichs-ARGEn. So hatten zkT deutlich häufiger als die Vergleichs-ARGEn das Tiefenprofi-
ling/Assessment, aber auch die Arbeitsvermittlung ausgelagert, Vergleichs-ARGEn wieder-
um häufiger das Erstprofiling und auch etwas häufiger das Fallmanagement. Auffallend ist 
überdies, dass Stadt- und Kreis-ARGEn sehr viel häufiger als andere das Erstprofiling und 
die Arbeitsvermittlung an Dritte ausgelagert hatten. 
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Abbildung C.2.3-8: Art der an Dritte ausgelagerten Kernprozesse  
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2.3.7 Zwischenfazit 
In der Einschätzung der SGB II-Einrichtungen spielt die Kooperation mit Dritten eine wichtige 
Rolle für den Leistungsprozess, zkT und ARGEn unterscheiden sich hierbei nur unwesent-
lich; für gAw hatten Dritte tendenziell die am wenigsten ausgeprägte Bedeutung. Auch in Be-
zug auf die inhaltliche Einbindung Dritter waren die Unterschiede zwischen den verschiede-
nen Formen der Aufgabenwahrnehmung nur gering ausgeprägt.  

Deutliche Unterschiede zeigten sich jedoch in Bezug auf die Form der rechtlichen Einbin-
dung Dritter: Bei den zkT dominierte hier das Zuwendungsrecht, bei den ARGEn und gAw 
das Vergaberecht. Auch in Bezug auf die Einkaufs- und Vergabepolitik gab es deutlich aus-
geprägte Unterschiede: Bei zkT spielte das kommunale Netzwerk, bei ARGEn/gAw das REZ 
die wichtigste Rolle. 

Nur die Hälfte aller SGB II-Einrichtungen hatte Kernprozesse ausgelagert, wobei der Ausla-
gerungsgrad bei zkT etwas höher war als bei Vergleichs-ARGEn.  
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3. Schnittstellen zwischen dem SGB II und verschiedenen Sozialgesetz-
büchern 

3.1 Datenbasis 
Die Schnittstellenanalyse basiert in erster Linie auf teilstrukturierten Experteninterviews. In 
der ersten Welle 2006/2007 wurden an 19 Standorten und in der zweiten Welle 2007/2008 
an zehn weiteren Standorten jeweils Führungskräfte der SGB II-Einrichtungen, der zugehöri-
gen Arbeitsagenturen und Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten zu strategischen 
und operativen Themen an den verschiedenen Schnittstellen befragt. 

Für die Analyse der Schnittstellen bei der Betreuung von Jugendlichen wurden zudem in al-
len 29 Standorten Fach- und Leitungskräfte der Jugendteams der SGB II-Einrichtungen und 
der zugehörigen Arbeitsagentur in Gruppendiskussionen zu operativen Aspekten des The-
menkreises befragt. Darüber hinaus wurden an 17 Standorten Expertengespräche mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Jugendämter und freier Jugendhilfeträger geführt, um die 
Arbeit der SGB II-Einrichtungen zu reflektieren. In den zehn Standorten der zweiten Welle 
2007/2008 wurde bei insgesamt 29 Beratungsgesprächen der Berufsberatung (BB) und 
Ausbildungsvermittlung im SGB III und 31 Beratungsgesprächen der persönlichen An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner (pAp) bzw. Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsver-
mittler (AV) oder Fallmangerinnen und Fallmanager (FM) im SGB II mit jugendlichen er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen (eHb) hospitiert. 

Die Analyse des Übergangsmanagements vom SGB III in das SGB II basiert vor allem auf 
Interviews mit den Führungskräften der zehn SGB II-Einrichtungen der zweiten Welle sowie 
der zuständigen Arbeitsagenturen. 

Für die Untersuchung der Schnittstellen im Bereich beruflicher Rehabilitation wurden an den 
zehn Standorten der zweiten Welle 2007/2008 Experteninterviews mit Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartnern für die berufliche Rehabilitation in den SGB II-Einrichtungen117 und 
Fach- und Leitungskräften der Reha/SB-Teams der zugehörigen Arbeitsagentur zu operati-
ven und strategischen Aspekten des Themenkreises geführt. 

Im ersten Jahr der Untersuchung wurden auch die Schnittstellen im Bereich Arbeitgeberser-
vice untersucht (vgl. isr/infas/WZB 2007: 233 ff.).118 Sie basierte insbesondere auf der Befra-
gung von Fach- und Leitungskräften in den 19 Standorten der ersten Welle sowie in den zu-
gehörigen Arbeitsagenturen. 

Zudem wurden für alle Schnittstellenbereiche Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der BA (Zentrale und alle zehn RD) geführt, und einzelne Aspekte der Schnittstellen-
problematiken gingen in die Interviewleitfäden für die Gespräche mit den Ländervertreterin-
nen und -vertretern, den kommunalen Spitzenverbänden und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des BMAS ein. 

Darüber hinaus standen für alle Schnittstellenthemen ausgewählte Ergebnisse aus standar-
disierten Befragungen aller SGB II-Einrichtungen (IAW-SGB-II Organisationserhebung Welle 
2007 und Welle 2008) sowie der Befragungen der für das Untersuchungsfeld 2 ausgewähl-
ten Stichprobe (infas/isr, Welle 1 und 2) zur Verfügung. 

                                                 
117 In den SGB II-Einrichtungen standen nur in sieben der zehn Standorte spezielle Reha-Ansprechpartnerinnen 

und -Ansprechpartner zur Verfügung. In den drei Standorten ohne spezielle Reha-Ansprechpartnerinnen und 
-Ansprechpartner flossen Fragen aus dem Bereich der beruflichen Rehabilitation in die Interviews mit den Ge-
schäftsführerinnen und Geschäftsführern ein. 

118 Die Thematik findet in diesem Endbericht Eingang in die Gesamterhebung (vgl. Abschnitt C.4.2) und wird als 
spezielle Schnittstellenproblematik in diesem Kapitel nicht fortgeführt. 
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3.2 Jugendliche zwischen SGB II, III und VIII 
3.2.1 Einleitung und Fragestellungen 
Erwerbsfähige hilfebedürftige Jugendliche erfahren im SGB II besondere Aufmerksamkeit. 
Zum einen sollen sie nach § 3 Abs. 2 SGB II unverzüglich nach Antragstellung in Arbeit, 
Ausbildung oder in eine Arbeitsgelegenheit vermittelt werden, zum anderen gelten nach § 31 
Abs. 5 SGB II für Jugendliche schärfere Sanktionsregeln als für ältere Hilfebedürftige. Damit 
soll sowohl der Aspekt des Forderns besonders unterstrichen und eine Gewöhnung an den 
Bezug von Sozialleistungen schon im Ansatz vermieden werden. Zugleich wird vor allem für 
junge Arbeitsuchende die Bedeutung von Qualifizierung bei der Unterstützung der Übergän-
ge von der Schule in Ausbildung und von einer erfolgreich absolvierten Ausbildung in das 
Berufsleben betont (BT-Drs. 15/1516: 51). 

Mit der sozialen und beruflichen Integration junger Menschen beschäftigen sich seit Anfang 
2005 drei Sozialgesetzbücher mit unterschiedlichen Handlungslogiken: SGB II (Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende), SGB III (Arbeitsförderung) und SGB VIII (Kinder- und Jugendhil-
fe).119 Die Abgrenzung zwischen den Leistungen nach diesen Gesetzen ist relativ kompli-
ziert, aber in der Fachliteratur klar ausdifferenziert (vgl. Kunkel 2007). 

Zur Analyse der Schnittstellen bei der Aktivierung von Jugendlichen werden folgende For-
schungsfragen angelegt: 

• Unterscheiden sich die Geschäftsprozesse der Ausbildungsvermittlung und der Benach-
teiligtenförderung zwischen den drei Formen der Aufgabenwahrnehmung? 

• Wie werden Leistungen der Jugendhilfe zur Unterstützung von benachteiligten Jugendli-
chen einbezogen? Wie unterscheidet sich die Zusammenarbeit mit den Trägern der Ju-
gendhilfe in den drei Formen der Aufgabenwahrnehmung? 

• Wie werden Landes- und Bundesprogramme zur Förderung des Übergangs Schule-Beruf 
für die Arbeit der SGB II-Einrichtungen genutzt? Unterscheidet sich ihr Einsatz zwischen 
den Formen der Aufgabenwahrnehmung? 

 

3.2.2 Ausbildungsvermittlung und Benachteiligtenförderung: 
Geschäftsprozesse und Organisationsvarianten 

Die Berufsorientierung und die Berufsberatung (BB) (nach §§ 29 ff. SGB III) sind für alle Ju-
gendlichen Aufgabe der Arbeitsagentur. Das SGB II hatte mit § 16 Abs. 1 SGB II zunächst 
die Arbeits- und Ausbildungsvermittlung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (eHb) als Auf-
gabe der Arbeitsagenturen bzw. die Arbeitsvermittlung als Aufgabe der zkT definiert. Die 
ARGEn waren nicht direkt verpflichtet, diese Leistungen selbst anzubieten. Mit dem Fortent-
wicklungsgesetz (FEG) vom 20. Juli 2006 wurden alle SGB II-Einrichtungen verpflichtet, die 
Arbeits- und die Ausbildungsvermittlung für ihre Leistungsbezieher zu übernehmen. Jugend-
liche eHb unter 25 Jahren sind nach § 3 Abs. 2 SGB II „unverzüglich nach Antragstellung […] 
in eine Arbeit, eine Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln“. Die Agenturen 
sind für die Durchführung von berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) und sonsti-
ge Leistungen der Förderung der Berufsausbildung (§§ 59–76a SGB III) sowie für die berufli-
che Ersteingliederung von jugendlichen Rehabilitandinnen und Rehabilitanden (vgl. Abschnitt 
C.3.3.2) zuständig, alle anderen integrationsfördernden Leistungen des SGB III, z.B. ausbil-
                                                 
119 Daneben spielen das Berufsbildungsgesetz (BBiG), das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) und die 

Berufsbildungsgesetze der Länder eine zentrale Rolle für die Unterstützungsmöglichkeiten, die Jugendlichen 
an der Schwelle von der Schule in die Ausbildung zur Verfügung stehen. Für behinderte Jugendliche definiert 
neben dem SGB III auch das SGB IX die Normen und Verfahren der beruflichen Ersteingliederung. 
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dungsbegleitende Hilfen (abH), Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) 
oder Aktivierungshilfen, erbringen die SGB II-Einrichtungen nach § 16 Abs. 1 SGB II. 

Die Verantwortung für die Umsetzung von Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung (AuV) 
wurde somit auf zwei Leistungsträger verteilt. Daraus ergeben sich für die Ablauforganisation 
des Berufsberatungs- und Ausbildungsvermittlungsprozesses Schnittstellen an der Grenze 
zwischen BB durch die Arbeitsagentur und AuV durch die SGB II-Einrichtungen, bei der 
Ausbildungsstellenakquisition zwischen SGB II-Einrichtungen für Jugendliche im SGB II und 
Arbeitsagenturen für alle anderen Jugendlichen, bei der Planung, Besetzung und Ausgestal-
tung von BvB und der Benachteiligtenförderung, bei der Finanzierung des Systems der Be-
rufsvorbereitung sowie in der statistischen Erfassung der Ausbildungssituation von Jugendli-
chen. 

Die SGB II-Einrichtungen können nach den §§ 88–92 SGB X die Arbeitsagentur gegen Kos-
tenerstattung mit der Ausbildungsvermittlung beauftragen. Die Arbeitsagentur kann dies nur 
aus wichtigem Grund ablehnen. Damit lassen sich zwei grundlegende Geschäftsmodelle der 
Ausbildungsvermittlung für Jugendliche im Rechtskreis des SGB II unterscheiden: Entweder 
erfolgt die Ausbildungsvermittlung durch die SGB II-Einrichtung oder sie wird an die Arbeits-
agentur übertragen. Diese organisatorische Grundentscheidung hat weit reichende Folgen 
für den gesamten Leistungsprozess der Aktivierung ausbildungsfähiger jugendlicher Hilfebe-
dürftiger und für die Kooperation zwischen den Akteuren. 

 

3.2.2.1 Ausbildungsvermittlung durch die SGB II-Einrichtung 
Wird die Ausbildungsvermittlung von der SGB II-Einrichtung geleistet, kann sie auch an Drit-
te, nicht aber an die Arbeitsagentur, übertragen werden (vgl. Abb. C.3.2-1). Die Verantwor-
tung für den Prozess der Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung ist geteilt, die unmittel-
bare Verzahnung des Leistungsprozesses zwischen SGB II und SGB III gering. 

Zur Feststellung der Ausbildungseignung von Jugendlichen können die Fachkräfte des 
SGB II auf die Bewertungen der Arbeitsagentur zurückgreifen. Daneben können sie die Be-
rufsberatung der Arbeitsagentur als Aktivierungsinstrument einsetzen. Entsteht zwischen Be-
rufsberatung und Jugendlichen ein beraterisches Vertrauensverhältnis, müssen die Jugend-
lichen während der Ausbildungssuche dann aber zwischen mindestens zwei Ansprechpart-
nern wechseln, die nicht die gleiche fachliche Position einnehmen müssen. 

Sollen Jugendliche mit einer BvB gefördert werden, liegen die Entscheidung und die Lei-
stungsverantwortung in den Händen der Berufsberatung der Arbeitsagentur, die Finanzie-
rung erfolgt aus Beitragsmitteln. Die Planung von Maßnahmen und die Zuweisung von Ju-
gendlichen müssen zwischen beiden Leistungsträgern abgestimmt und die Betreuung muss 
während der Maßnahmen über die institutionellen Grenzen hinweg koordiniert werden. Die 
Organisation der sonstigen Benachteiligtenförderung nach dem SGB II verläuft dagegen in-
nerhalb der SGB II-Einrichtung, eventuell können Maßnahmen gemeinsam mit der Agentur 
geplant und besetzt werden. 

Durch die Berufsberatung der BA wird in dieser Struktur im Beratungsprozess zwischen aus-
bildungsfähigen jugendlichen eHb und anderen ausbildungsfähigen Jugendlichen unter-
schieden, da die Berufsberaterinnen und -berater den Jugendlichen aus dem SGB II keine 
Vermittlungsvorschläge aushändigen dürfen und sie zur Vermittlung an die SGB II-
Einrichtungen verweisen müssen. Die Beratungsfachkräfte des SGB II müssen im Anschluss 
an die Berufsberatung der Agentur zur Vorbereitung der Ausbildungsstellensuche den Bera-
tungsprozess zumindest teilweise noch einmal beginnen. Besonders problematisch ist das 
dort, wo den Fachkräften von zkT keine oder nur wenige Informationen aus der Berufsbera-
tung der Agentur zur Verfügung stehen. 
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Abbildung C.3.2-1: Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung nach dem SGB II – 
Ausbildungsvermittlung durch SGB II-Einrichtung 

 
Im Vergleich der Formen der Aufgabenwahrnehmung fallen bei dieser Schnittstellenorgani-
sation in ARGEn und gAw deutlich weniger Transaktionskosten als bei zkT an, weil die von 
der Berufsberatung angelegten Bewerberprofile und die von der SGB II-Einrichtung erhobe-
nen Daten der Bedarfsgemeinschaften im gemeinsamen IT-System der BA erfasst sind und 
darüber beide Seiten erkennen können, zu welchem Förderungssystem die Jugendlichen 
gehören. Leistungen können besser aufeinander abgestimmt werden als bei zkT, denen – 
wenn überhaupt – nur wenige Informationen aus der Berufsberatung der Agentur zur Verfü-
gung stehen. Da die Berufsberatung nur in Regionen mit zkT Jugendliche danach fragen 
muss, ob die Eltern Leistungen der Grundsicherung erhalten, ist diese Schnittstellenlösung 
bei zkT mit besonderem Stigmatisierungspotenzial für die Jugendlichen behaftet. 

Auch in den ARGEn und gAW ist die Ausbildungsvermittlung in dieser Form jedoch nicht 
komplikationslos. Den Beratungsfachkräften fehlen, wenn sie nicht aus der Berufsberatung 
stammen, zumindest teilweise spezielle fachliche Kenntnisse, z.B. zur Verschlüsselung von 
Berufen, so dass sie den Matching-Suchlauf des IT-Systems nicht immer sinnvoll nutzen 
können.120 Wenn also im Jugendteam der ARGEn berufsberaterische Fachkompetenz fehlt, 
dann nutzt der technische Vorteil einer gemeinsamen Plattform in dieser Organisationsform 
nur bedingt. 

Bei der Analyse der Schnittstellen in den zwölf von 29 Standorten der Sonderstichprobe (fünf 
ARGEn, sechs zkT und eine gAw), die nach diesem Geschäftsmodell arbeiten, wurden wei-
tere Aspekte sichtbar, die bei einem derart gestalteten Leistungsprozess relevant sind: 

                                                 
120 Die Integrationssoftware VerBIS ermöglicht automatische Suchläufe zum Matching von Bewerberin-

nen/Bewerbern und offenen Stellen. Dabei werden verschiedene Kategorien, u.a. Berufswünsche oder -aus-
bildungen, nach einem definierten Schlüssel abgeglichen. Sind Bewerberdaten in diesen Kategorien ungenau 
verschlüsselt, werden die Bewerberinnen und Bewerber in Suchläufen immer nachrangig gelistet und haben 
so geringere Chancen, Vermittlungsvorschläge zu erhalten. 
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• Wenn SGB II-Einrichtungen und Arbeitsagenturen gemeinsame Anlaufstellen betreiben 
oder in einem Haus arbeiten, dann reduziert dies das Stigmatisierungspotenzial, erleich-
tert Abstimmungen und beschleunigt auch die Verfahren im Back-Office. 

• Gelegentlich wurde die Berufsberatung per Eingliederungsvereinbarung verpflichtend 
eingeschaltet, um die Motivation von Jugendlichen zu testen. Da die Berufsberatung aber 
eine freiwillig nutzbare Dienstleistung ist, standen die Beratungsgespräche in diesen Fäl-
len in einem Konflikt zwischen den Zielen beider Leistungssysteme. 

• Die Koordination des Bedarfes für BvB aus dem SGB II ist wegen der fehlenden IT-
Schnittstellen besonders bei zkT erschwert. 

• Zudem ist die Berufsberatung der fiskalpolitischen Steuerungslogik des SGB III unterwor-
fen und kann deshalb kein Eigeninteresse an der aktiven Ausweitung der BvB-
Kapazitäten haben. Damit laufen vor allem jene Jugendlichen, die bisher in Maßnahmen 
gescheitert sind, Gefahr, von berufsvorbereitenden Leistungen – und damit seit dem 
Schreiben des BMAS zu den sonstigen weiteren Leistungen vom 21.11.2007 (vgl. Ab-
schnitt B.1.3.4.3) auch von der Förderung eines nachholenden Hauptschulabschlusses 
über BvB – ausgeschlossen zu werden (vgl. Abschnitt C.3.2.2.5). 

 

3.2.2.2 Ausbildungsvermittlung bei der Arbeitsagentur 
Wurde die Ausbildungsvermittlung an die Arbeitsagentur übertragen (vgl. Abb. C.3.2-2), so 
wird die Aufgabe entweder von der Berufsberatung oder vom Arbeitgeberservice der Ar-
beitsagentur geleistet. Damit liegt die Verantwortung für den gesamten Prozess der Berufs-
beratung und Ausbildungsvermittlung für alle ausbildungsfähigen Jugendlichen der Region in 
den Händen der Arbeitsagentur. Die einzelnen Jugendlichen werden bei der gesamten Aus-
bildungssuche von einer Fachkraft begleitet; Stigmatisierung durch Trennung zwischen Ju-
gendlichen aus SGB II-Bedarfsgemeinschaften und anderen Familien wird in diesem Ge-
schäftsmodell vermieden. Kooperation kann hier als Back-Office-Prozess gestaltet werden, 
in den die Jugendlichen nicht eingebunden werden müssen. Ein Wechsel von Ansprechpart-
nerinnen und -partnern wird in dieser Variante erst notwendig, wenn die Vermittlung in eine 
reguläre Ausbildung nicht gelungen ist. 

Die Bewertung der Ausbildungseignung und das Anlegen von Bewerberprofilen für alle aus-
bildungsuchenden Jugendlichen ist in dieser Struktur Aufgabe der Arbeitsagentur. Die Be-
rufsberatung ist damit auch für die Qualität der Profile für alle aufbildungsfähigen Jugendli-
chen zuständig, so dass Jugendliche aus dem SGB II bei Suchläufen die gleichen Chancen 
wie alle anderen Jugendlichen haben, geeignete Ausbildungsstellen vermittelt zu bekom-
men.121 Die Planung für BvB-Bedarfe kann durch die Berufsberatung für alle Jugendlichen 
der Region erfolgen. Eine Zuweisung in eine BvB kann nach Abstimmung mit der Fachkraft 
des SGB II direkt durch die Berufsberatung stattfinden. 

Für eine geförderte Ausbildung (BaE oder abH), eine Einstiegsqualifizierung zur Ausbil-
dungsvorbereitung oder eine andere Form der Benachteiligtenförderung im Rahmen des 
SGB II sind aber auch in dieser Struktur die Fachkräfte des SGBII zuständig. Ebenso bleibt 
die SGB II-Einrichtung für die gesamte Aktivierung all der Jugendlichen zuständig, die von 
der Berufsberatung für nicht ausbildungsfähig erklärt wurden. 

 

                                                 
121 Daneben müssen die zkT natürlich in ihren eigenen IT-Systemen Kundendaten und -profile pflegen. 
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Abbildung C.3.2-2: Ausbildungsvermittlung und Benachteiligtenförderung nach dem 
SGB II – Ausbildungsvermittlung durch die Arbeitsagentur 

 
Stimmen sich beide Seiten bei jenen Jugendlichen, die als ausbildungsfähig von der BB in 
Ausbildung vermittelt werden sollen, nicht regelmäßig über den Stand der Vermittlungsbe-
mühungen der Arbeitsagentur ab, können alle sonstigen Fördermöglichkeiten aus dem In-
strumentarium des SGB II erst relativ spät, nämlich nach Ende der Nachvermittlungsaktion, 
geplant werden. Hier benötigen die Fachkräfte der SGB II-Einrichtungen ein erhebliches 
Fachwissen über mögliche Förderstrategien und lokal vorhandene Angebote, um auf eine 
gescheiterte Ausbildungsvermittlung flexibel zu reagieren und zu verhindern, dass als letzte 
Lösung nur die Aktivierung über eine unspezifische AGH offen steht. 

Wegen der Abrechnungsmodalitäten der Beauftragung der Agentur122 ist der Back-Office-
Verwaltungsaufwand in dieser Struktur deutlich höher. Dagegen werden mit einem gemein-
samen Marktauftritt für alle Jugendlichen Doppelstrukturen reduziert und den Arbeitgebern 
gegenüber transparentere Strukturen der öffentlichen Vermittlung aufgebaut. Da der Erfolg 
der Ausbildungsvermittlung den SGB-II-Einrichtungen zugerechnet wird, stellt diese Struktur 
höhere Anforderungen an die institutionelle Kooperation, an Transparenz und gegenseitiges 
Vertrauen zwischen beiden lokalen Einheiten. 

Im Modellvergleich ergeben sich für dieses Geschäftsmodell strukturell höhere Transaktions-
kosten für die zkT als für ARGEn und gAw, da zwischen zkT und der Berufsberatung über 
IT-Schnittstellen hinweg Informationen ausgetauscht werden müssen, was Kooperationsbe-
reitschaft und die Lösung von Datentransferproblemen erfordert. 

Aus der Untersuchung der Leistungsprozesse in den 17 von 29 untersuchten Sonderstandor-
ten (acht ARGEn, sechs zkT und drei gAw), die dieses Modell praktizierten, ergaben sich 
weitere Hinweise auf Verfahrensprobleme in dieser Struktur: 

                                                 
122 Für jede ausbildungsfähige Jugendliche und jeden ausbildungsfähigen Jugendlichen sind pro Monat der Be-

auftragung 77 Euro an die Agentur zu zahlen. Für ARGEn und gAw, die einen gemeinsamen Arbeitgeberser-
vice mit der Agentur haben, verringern sich die Kosten um 30 %. 
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• In den ARGE-Regionen stand Ende 2006 der Übertragung der Aufgabe an die Agenturen 
vor allem der Preis für die Dienstleistung im Wege. Mit der Reduktion der Kosten bei 
Nutzung eines gemeinsamen AGS ist diese Thematik Ende 2007 in den Hintergrund ge-
treten. 

• Von zkT wurde kritisch gesehen, dass spezifische lokale Lösungen zugunsten bundes-
einheitlicher Finanzierungsregelungen abgeschafft wurden. Aber auch ARGEn berichte-
ten von Vorgaben der BA-Zentrale, lokale Sonderlösungen (z.B. Bürogemeinschaften 
beider Rechtskreise) zu beenden. 

• Mit der flächendeckenden Durchsetzung eines standardisierten Dienstleistungsvertrages 
und entsprechender Vertragsverhandlungen unter vom Anbieter gesetzten Konditionen 
wird die Ausbildungsvermittlung zunehmend als eine externe Leistung eines Dritten – der 
Agentur – und weniger als eine Kooperationsaufgabe verstanden. 

• Die Steuerung und die Zielnachhaltung innerhalb des SGB II stellen sich in dieser Orga-
nisation schwieriger dar. Zum einen befindet sich die Auftragnehmerin BB tendenziell in 
einem Zielkonflikt: Die Zielsteuerung für die BB im SGB III richtet sich auf den Vermitt-
lungsgrad eines Schulabgangsjahrganges, während die SGB II-Einrichtungen an der In-
tegration ihrer Klientel interessiert sind. Deshalb hat ein Drittel der SGB II-Einrichtungen 
auch nur einen Teil ihrer ausbildungsfähigen Klientel an die Agentur abgegeben, und sie 
versucht, die anderen – häufig die Altbewerberinnen und -bewerber – selbst zu vermit-
teln. 

• In jenen Standorten, in denen die Übertragung Anfang 2007 kritisch diskutiert wurde, 
wurde Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der BB und mit der mangelnden Transpa-
renz der Vermittlungserfolge für die SGB II-Klientel geäußert. 

• Besonders kritisch wurde – vor allem von ARGEn – der Mehrwert der Übertragung an die 
Agentur hinterfragt, wenn die Ausbildungsstellenvermittlung in der Agentur überwiegend 
stellenorientiert durch den AGS durchgeführt wurde, weil die Strategie des „Best Match“ 
gerade im Bereich der Ausbildungssuche besonders die Leistungsschwächeren unter 
den Jugendlichen benachteilige. Verstärkt wurde diese Skepsis mit der Einführung der 
Handlungsprogramme Ausbildungsvermittlung (HP AusbV)123 im SGB III seit Ende 2007. 

• Zudem wurde mehrfach betont, dass für die leistungsschwächeren Jugendlichen eine 
intensive bewerberorientierte124 Ausbildungsvermittlung notwendig sei, die von den Aus-
bildungsvermittlerinnen und -vermittlern in den U 25-Teams der Arbeitsagenturen wegen 
der HP AusbV und der Logik der VerBIS-Suchläufe (Kundinnen und Kunden mit den bes-
ten technischen Matching-Kriterien werden zuerst gelistet) teilweise nicht geleistet werde. 
Deshalb wurde wiederholt gefordert, aus den Ressourcen der Übertragung in den U 25-
Teams der Agentur spezielle Ausbildungsvermittlerinnen und -vermittler für Jugendliche 
des SGB II einsetzen zu können, die nicht den Handlungszwängen der HP unterliegen. 

                                                 
123 Im HP AusbV differenziert die BA ausbildungsuchende Jugendliche in drei Kundengruppen: Marktkunden, 

Beratungskunden-Aktivieren und Beratungskunden-Fördern gelten als ausbildungsreif. Nicht ausbildungsreife 
Jugendliche werden als Betreuungskunden erfasst. Marktkunden sollen mit größtmöglichen Eigenaktivitäten 
eine Ausbildung finden. Für Beratungskunden-Aktivieren soll die Berufsberatung das HP „Perspektivenände-
rung“ und für die Beratungskunden-Fördern die HP „Abbau von Ausbildungshürden“ und „Qualifizierung“ an-
wenden. Betreuungskunden sollen, entgegen der Behandlung von Betreuungskunden in der Arbeitsvermitt-
lung, mit berufsvorbereitenden Maßnahmen besonders gefördert werden. 

124 Bewerberorientierung bedeutet vereinfacht, dass die Vermittlerinnen und Vermittler vom Potenzial der Arbeit-
suchenden ausgehend passende Stellen oder Ausbildungsplätze suchen. Stellenorientierung dagegen heißt, 
dass die Vermittlerinnen und Vermittler vom Stellenangebot der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ausgehend 
geeignete Bewerberinnen und Bewerber suchen. Der Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur agiert in der Re-
gel rein stellenorientiert und folgt damit dem Konzept des „Best Match“. 
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Die Dienstleistung der Arbeitsagentur an der ersten Schwelle zwischen Schule und Beruf 
wurde von den SGB II-Einrichtungen, die sie nutzen, als ambivalent erfahren: Einerseits 
möchte man die Fachkompetenz und die Marktkontakte der Berufsberatung für alle Jugend-
lichen nutzen, andererseits sieht man in der Neuausrichtung der Ausbildungsvermittlung und 
der überwiegend stellenorientierten Vermittlung in den Arbeitsagenturen eine potenzielle Ein-
schränkung der möglichen Integrationserfolge eher benachteiligter Jugendlicher. 

 

3.2.2.3 Ausbildungsvermittlung durch private Dritte 
Mit der Ausbildungsvermittlung können die SGB II-Einrichtungen auch private Dritte beauf-
tragen. Während ARGEn und Agenturen diese Dritten im Rahmen von Maßnahmen wie § 37 
SGB II, Eingliederungsmaßnahmen nach § 421i SGB III oder Trainingsmaßnahmen mit Aus-
bildungsvermittlung nach Vergaberecht beauftragen, können zkT die Ausbildungsvermittlung 
oder auch das gesamte Fallmanagement komplett an private Dritte delegieren. Dabei wer-
den zumeist kommunale Beschäftigungsgesellschaften im Rahmen von Inhouse-Geschäften 
in den Leistungsprozess einbezogen.125 Damit können deutlich flexiblere Leistungsanreize 
gesetzt werden als über die bundeseinheitlich standardisierten Vergabeverfahren der BA, 
zugleich entstehen aber bei der Einbindung dieser Gesellschaften neue Schnittstellen im 
Leistungsprozess. 

 

3.2.2.4 Modellvergleich Ausbildungsvermittlung 
Insgesamt hatten Ende 2006 rund 45 % der ARGEn, 26 % der zkT und 61 % der gAw die 
Ausbildungsvermittlung an die Arbeitsagenturen übertragen (vgl. Abbildung C.3.2-3). Infolge 
der Klärung der Aufgabenverteilung im FEG stieg im Jahre 2007 der Anteil der SGB II-
Einrichtungen, die die Ausbildungsvermittlung an die Arbeitsagenturen übertragen hatten 
(61 % der ARGEn, 35 % der zkT und 61 % der gAw), obwohl auch einige Einrichtungen (drei 
der insgesamt 154 untersuchten Standorte) die Übertragung wegen fehlender Erfolge wieder 
rückgängig machten. 

 

                                                 
125 Nach den Daten der IAW-SGB II Organisationserhebung (Welle 2006) hatten 20 von 69 zkT zumindest Teile 

des Leistungsprozesses entsprechend ausgelagert. 
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Abbildung C.3.2-3: Beteiligung der Arbeitsagentur und Dritter an der Ausbildungs-
vermittlung im SGB II (2006 und 2007) 

 
Insgesamt ergeben sich mit der Übertragung der Ausbildungsvermittlung an die Arbeitsagen-
turen gegenüber den Jugendlichen bzw. Arbeitgebern (Front-Office) weniger Doppelstruktu-
ren, geringeres Stigmatisierungspotenzial und höhere Transparenz. Dagegen entstehen zu-
sätzliche Transaktionskosten im Bereich des Back-Office, vor allem durch die Abrechnungs-
verfahren, und geringere Steuerungsmöglichkeiten für das SGB II. Durch die Standardisie-
rung der Ausbildungsvermittlung über neu eingeführte Handlungsprogramme im SGB III be-
steht die Gefahr, besonders förderbedürftige Jugendliche zu benachteiligen. 

Wird die Ausbildungsvermittlung durch die SGB II-Einrichtung selbst durchgeführt, entstehen 
im Front-Office Doppelstrukturen beim Marktauftritt, Jugendliche haben mehr Ansprechpart-
ner, und das Stigmatisierungspotenzial ist deutlich größer. Dagegen lässt sich diese Struktur 
Back-Office zumindest bei gemeinsamer IT-Plattform (in ARGEn und gAw) mit geringeren 
Transaktionskosten abwickeln. Zudem können stellen- und bewerberorientierte Vermittlung 
flexibler kombiniert werden. Dies setzt aber voraus, dass die SGB II-Einrichtungen über Per-
sonal mit berufsberaterischen Fachkompetenzen verfügen. 

Um die Probleme an den Schnittstellen im gesamten Leistungsprozess besser zu managen, 
hatten einige Einheiten in beiden Organisationsformen Bürogemeinschaften zwischen den 
Jugendteams des SGB II und des SGB III gebildet, um den jungen Hilfesuchenden mit einer 
einheitlichen Front-Office zu begegnen. In anderen Regionen sind beide Einheiten trotz ge-
trennter Organisationsstränge in einem Haus oder in unmittelbarer räumlicher Nähe unterge-
bracht. 13 % der ARGEn und 19 % der gAw gaben in der IAW-SGB II Organi-
sationsbefragung Ende 2007 an, mit der Agentur gemeinsame Anlaufstellen zu nutzen. Auf-
fällig ist, dass die zkT hier keine strukturellen Synergieeffekte erzeugen können. 

Unter den untersuchten 29 Standorten der Substichprobe fanden sich nur eine ARGE und 
eine gAw, die eine Bürogemeinschaft angaben. Eine ARGE hatte die Bürogemeinschaft mit 
der Agentur auf Weisung aus der BA-Zentrale hin im Jahre 2007 trotz guter Erfahrungen 
aufgelöst. Eine weitere ARGE betrieb mit der Agentur bis Anfang 2008 ein gemeinsames 
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Jobcenter für Jugendliche, das aber infolge der Einführung der Handlungsprogramme Aus-
bildungsvermittlung der BA im SGB III aufgelöst werden musste, um die Berufsberatung in 
den Geschäftsprozess des SGB III einzubinden. Unter den zwölf untersuchten zkT-
Standorten fand sich einer, der Jugendliche gezielt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Ar-
beitsagentur betreute, um trotz institutioneller Hürden die Kooperation möglichst gut zu ges-
talten. 

 

3.2.2.5 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen im Kontext des SGB II 
Das zentrale Förderinstrument im Bereich der Berufsvorbereitung und Benachteiligtenförde-
rung, für dessen Einsatz Schnittstellen zwischen SGB II und SGB III zu bewältigen sind, sind 
die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) nach § 61 SGB III.126 Für die Berufsbe-
ratung besteht ein struktureller Zielkonflikt beim Einsatz dieses Förderinstruments, das aus 
Beitragsmitteln finanziert wird. Während im SGB III besonderer Fokus auf die Wirtschaftlich-
keit des Mitteleinsatzes für Integrationen gelegt wird, kann für die Klientel des SGB II gerade 
ein erhöhter oder mehrfacher Mitteleinsatz sehr zweckmäßig sein. 

Betrachtet man die bundesweiten Eintritte in BvB, so fällt auf, dass sie insgesamt seit der 
Anwendung des neuen Fachkonzepts BvB im Jahre 2004 leicht sinken, gerade aber die BvB 
zum Nachholen des Hauptschulabschlusses von ohnehin geringem Niveau zwischen 2005 
und 2007 auf ein Drittel gesunken sind. Bundesweit nahmen im Jahre 2007 lediglich 63 (!) 
Jugendliche aus dem SGB II an BvB zur Vorbereitung auf einen nachholenden Hauptschul-
abschluss nach § 61 Abs. 2 Nr. 2 SGB III teil; das waren 26 % der mit diesem Instrument 
insgesamt geförderten Jugendlichen. Berücksichtigt man, dass der Anteil arbeitsloser Ju-
gendlicher ohne Schulabschluss im SGB II bei 26 % und im SGB III bei 8 % lag, dann wird 
hier eine strukturelle Benachteiligung von Jugendlichen im Leistungsbezug des SGB II sicht-
bar. Von im Jahresdurchschnitt 2006 rund 300.000 arbeitslos gemeldeten Jugendlichen im 
SGB II hätten demnach rund 78.000 potenziell entsprechenden Förderbedarf gehabt (vgl. BA 
2007a: 38 f.).127 Neben den Kapazitätsproblemen sind auch die – wegen der Ausschrei-
bungspraxis der BA – häufigen Trägerwechsel und der damit verbundene regelmäßige 
Wechsel von Ansprechpartnerinnen und -partnern ein Problem für die Organisation des Lei-
stungsprozesses an dieser Schnittstelle zwischen SGB III und SGB II. Allerdings wird auch 
die Qualität der BvB und sonstiger Wege der Berufsvorbereitung – auch durch die Landes-
bildungspolitik – deutlich kritisiert. 
„Wir haben einen Förderungsstrang […] im Land für Jugendliche, die eine Berufsausbildung nicht durchstehen. 
Das ist die Antwort auf die wenig wirkungsorientierten berufsvorbereitenden Maßnahmen der BA und der Voll-
zeitmaßnahmen der berufsbildenden Schulen im 11. Schuljahr. Alle Maßnahmen der Berufsvorbereitung weisen 
das Problem auf, dass sie auf die Berufsausbildung vorbereiten. Man kann zehn Jahre im Bereich der Berufsvor-

                                                 
126 Im Rahmen von BvB kann auch das Nachholen eines Hauptschulabschlusses gefördert werden. Zwar heißt 

es im BvB-Fachkonzept, bei „Teilnehmenden ohne Hauptschulabschluss, die in aller Regel Schwierigkeiten 
bei der Aufnahme einer anschließenden Berufsausbildung haben, soll der Erwerb des Schulabschlusses [über 
eine BvB] dazu beitragen, eine folgende Ausbildung zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Der Träger 
hat in diesem Zusammenhang sicherzustellen, dass die Teilnehmer eine Vorbereitung auf den Hauptschulab-
schluss erhalten, wenn dieses aufgrund der Eignungsanalyse unter Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme-
dauer ein Qualifizierungsziel des Jugendlichen darstellt“. In der aktualisierten E-Mail-Information zu BvB vom 
07. April 2008 wird nun explizit darauf verwiesen, dass die „Vorbereitung auf den Erwerb des Hauptschulab-
schlusses […] als Förderung in § 61 Abs. 2 Nr. 2 SGB III ausdrücklich vorgesehen [ist]. Eine gleichartige För-
derung im Rahmen von § 16 Abs. 2 SGB II wäre eine Umgehung der gesetzlichen Vorschriften und ist aus 
diesem Grund ausgeschlossen.“ (Hervorhebung im Original) 

127 Wenn man diese Zahl zur absoluten Anzahl der Förderungen über BvB (etwa 32.000 von rund 156.000 Teil-
nehmende kamen im Jahre 2006 aus dem SGB II) in Bezug stellt und berücksichtigt, dass sich mit 56 % der 
größere Anteil arbeitsloser Jugendlicher im SGB II befindet, wird die Problematik noch einmal deutlicher. 
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bereitung verweilen, ohne etwas mit einer Ausbildung zu tun zu bekommen. Das ist nicht sinnvoll und eine Mittel-
verschwendung.“ (Vertreter/in Land) 

Deshalb haben nahezu alle SGB II-Einrichtungen alternativ zu BvB – und in der Regel über 
SWL oder kombiniert mit Arbeitsgelegenheiten – das Nachholen von Hauptschulabschlüssen 
aus Mitteln des SGB II gefördert. Allerdings hat die Prüfgruppe des BMAS gegen diese Pra-
xis Einspruch erhoben (zur Problematik vgl. Abschnitt B.1.3.4.3). 

Die Abstimmungen zur Planung und Besetzung von BvB verliefen wegen des höheren Koor-
dinationsaufwandes bei fehlenden gemeinsamen IT-Systemen in den zkT deutlich schwieri-
ger als in ARGEn und gAw, vor allem dann, wenn die Ausbildungsvermittlung von den zkT 
nicht an die Agentur übertragen wurde. 

 

3.2.3 Kooperation mit der kommunalen Jugendhilfe (SGB VIII) 
„Die potenzielle Stärke des SGB II liegt in der Zusammenführung und Bündelung der existie-
renden Vielfalt an Betreuungs- und Integrationsleistungen der beteiligten Institutionen“ (BA 
2004h). 

Inwieweit diese Vernetzung lokale Realität ist und welche Probleme sich dabei stellen, ist 
Thema des folgenden Abschnitts. Formal wichtigster Akteur neben den SGB II-Einrichtungen 
und den Arbeitsagenturen bei der Förderung benachteiligter Jugendlicher ist die kommunale 
Jugendhilfe. Sie soll nach § 13 SGB VIII Jugendlichen, die zum Ausgleich sozialer Benach-
teiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf 
Unterstützung angewiesen sind, sozialpädagogische Hilfen anbieten, die ihre schulische und 
berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration för-
dern. Da § 3 Abs. 2 SGB II seit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfeweiterentwick-
lungsgesetz (KICK) im Oktober 2005 Vorrang gegenüber § 13 SGB VIII genießt, bezieht sich 
diese Aufgabe auf jene Jugendlichen, die nicht Mitglieder von Bedarfsgemeinschaften der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende sind. Dennoch wird der lokalen Vernetzung aller Betreu-
ungs- und Integrationsleistungen für Jugendliche von allen Expertinnen und Experten be-
sondere Bedeutung beigemessen. Eine organisatorische Lösung dafür wäre, gemeinsame 
Anlaufstellen für alle Jugendlichen zu schaffen. 

Ende 2007 gaben aber nur 5 % der ARGEn, 7 % der zkT, aber keine gAw an, gemeinsame 
Anlaufstellen mit dem kommunalen Jugendamt oder Freien Trägern der Jugendhilfe einge-
richtet zu haben. Dabei ist auffällig, dass Kooperationen mit Freien Trägern der Jugendhilfe 
überdurchschnittlich in jenen beiden Bundesländern zu finden sind (Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz), die spezielle Landesprogramme an dieser Schnittstelle initiiert hatten.128 
Nach Auskunft der lokalen Akteure stehen gemeinsamen Anlaufstellen zwischen SGB II, 
SGB III und SGB VIII bisher erhebliche Probleme entgegen: 

• Eine Kooperation wird bei den zkT durch fehlende gemeinsame IT-Systeme mit der Ar-
beitsagentur und bei ARGEn und gAw durch fehlende gemeinsame IT-Systeme mit der 
kommunalen Jugendhilfe erschwert. 

• Die drei Rechtskreise folgen verschiedenen Logiken, die zueinander eher ausschließend 
wirken. Außerdem führen Finanzierungsfragen für spezielle Förderaspekte häufig zu 
Konflikten. 

• Die Unterschiedlichkeit der Zielsysteme des SGB II/III einerseits (Förderung der Integra-
tion in Ausbildung und Arbeit) und des SGB VIII andererseits (Förderung der ganzheitli-

                                                 
128 Besonders die Programme Pro-Aktiv-Center (PACE) in Niedersachen und Jugend-Scout in Rheinland-Pfalz 

zielen in diese Richtung. 
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chen Persönlichkeitsentwicklung) steht Kooperationen auf der operativen Ebene teilweise 
im Weg. 

• Wo es relativ starke Aktivitäten der Jugendberufshilfe und Landesprogramme zur Förde-
rung der institutionellen Kooperation gibt, findet man auch stärkere Vernetzungsbestre-
bungen. 

Nimmt man die gemeinsame Empfehlung von BA und Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 
(BA/AGJ 2005) als Maßstab für formale Kriterien lokaler Vernetzung, stehen neben der Or-
ganisation der Leistungen für Jugendliche unter einem Dach vor allem der Abschluss von 
Kooperationsvereinbarungen zwischen örtlichen Jugendhilfeträgern und SGB II-
Einrichtungen, die Einbindung der SGB II-Einrichtung in lokale Arbeitsgemeinschaften nach 
§ 78 SGB VIII sowie die Aufrechterhaltung der Angebote der Jugendsozialarbeit im Mittel-
punkt. Als Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII wurden Vernetzungsgremien in vier – 
vor allem städtischen – Standorten der Substichprobe „Schnittstellenanalyse“ verstanden. 
„Also in der AG 78 ist es so, dass wir uns die Schnittstellen anschauen, auch für die Jugendämter. Das ist hier in 
[…] beispielhaft, dass die, z.B. was Schule angeht, sich sehr stark engagieren, Sozialarbeiterstellen an Schulen 
finanzieren usw., das ist hier im Umkreis wirklich beispielhaft, weil die sagen, wir müssen uns die Schnittstellen 
angucken, vom Kindergarten zur Schule, von Grundschule auf Hauptschule, von Hauptschule auf Berufsschule 
und von Berufschule in den Beruf. Weil da immer wieder Schnittstellen sind, wo Kinder einfach von der Landkarte 
verschwinden.“ (Vertreter/in Jugendhilfeträger) 

Aus einigen Standorten gibt es klare Hinweise darauf, dass mit der Einführung des SGB II 
die Angebote der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII und der Hilfe für junge Volljährige 
nach § 41 SGB VIII mit Verweis auf die Finanzierung durch die Grundsicherung verringert 
wurden. Andere nutzen eher die Möglichkeiten, die einzelnen Aktivitäten besser zu verbin-
den oder Leistungen auszubauen. An einigen Standorten der Substichprobe wurde berichtet, 
dass Mittel aus der allgemeinen Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII hin zu Leistungen der Ju-
gendberufshilfe nach § 13 SGB VIII umgeschichtet wurden. 

Betrachtet man den Einsatz von kommunalen Mitteln für die Leistungen nach §§ 13 und 41 
SGB VIII bundesweit (vgl. Statistisches Bundesamt 2007: 31 f.), so lässt sich nicht feststel-
len, dass die Gesamtheit aller Kommunen hier systematisch finanzielle Mittel auf Kosten des 
Bundes – und zum Schaden der Jugendlichen – einspart.129  

Betrachtet man die Kooperation auf der Ebene strategischer und operativer Kooperations-
handlungen, so ergibt sich ein differenziertes Bild. Kombiniert man die Angaben der Ge-
schäftsführerinnen und Geschäftsführer aus der IAW-SGB II Organisations-befragung 2008 
zur Kooperation mit dem SGB III und dem SGB VIII bei der Betreuung Jugendlicher, lässt 
sich der Kooperationsgrad der SGB II-Einrichtungen mit den Arbeitsagenturen und den Trä-
gern der Jugendhilfe abbilden (vgl. Abbildung C.3.2-4). 

Am stärksten sind erwartungsgemäß Kooperationsbeziehungen der SGB II-Einrichtungen 
zur Arbeitsagentur in den gAw ausgeprägt, am geringsten in den zkT. Unter den zkT sind 
diejenigen, die die Ausbildungsvermittlung an die Agentur übertragen haben, gegenüber der 
Agentur signifikant kooperativer als jene, die diese Aufgabe selbst erledigen. 

Die Kooperationsbeziehungen mit der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe sind nach An-
gaben der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der SGB II-Einrichtungen in den zkT 
stärker ausgeprägt als in ARGEn und gAw. 

Insgesamt relativ gering ausgeprägt sind demnach die Kooperationsbeziehungen der SGB II-
Einrichtungen zu Freien Trägern der Jugendhilfe. Auffällig ist hier, dass die gAw den relativ 
größten Kooperationsgrad bezüglich dieser Akteursgruppe angaben, während ein erhebli-
                                                 
129 Die Leistungen für die gesamte Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) sanken zwischen 2004 und 2006 von 

169,6 Mio. Euro auf 162,5 Mio. Euro, die Hilfe für junge Volljährige von 139,4 Euro auf 127,2 Mio. Euro. 
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cher Teil der zkT keinerlei Kooperation zu Freien Trägern der Jugendhilfe zu praktizieren 
scheint. 
 
Abbildung C.3.2-4: Kooperation in lokalen Netzwerken SGB II/III/VIII130 

 
An den Standorten der Substichprobe gaben die Geschäftsführungen von fünf von 13 AR-
GEn, vier von zwölf zkT und einer von vier gAw an, sich mit dem Jugendamt in regelmäßig 
tagenden Steuerungsgremien abzustimmen. Regelmäßige Fallbesprechungen wurden dem-
nach in sieben von 13 ARGEn, in vier von zwölf zkT und in drei von vier gAw geführt. 

Zwischen SGB II und SGB VIII wurden von den Fachkräften im Jugendbereich verschiedene 
Kooperationsanlässe genannt: 

• Besonders häufig wurde die Unterstützung von Jugendlichen bei der Verselbständigung 
aus Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII thematisiert. Hier wurde an mehreren Standorten 
berichtet, dass Konflikte um die Zuständigkeit für diese Jugendlichen teilweise erst vor 
den Sozialgerichten beigelegt werden konnten. 

• Im SGB II ist zu prüfen, ob Jugendliche, die während der Förderung über Hilfen zur Er-
ziehung (SGB VIII) außerhalb ihrer Familie untergebracht waren, nach Beendigung die-
ser Förderung beim Bezug von Leistungen nach dem SGB II einen Anspruch auf eine ei-
gene Wohnung haben oder wieder in ihre Familie zurückziehen müssen. 

• Wenn Jugendliche zu 100 % sanktioniert werden, wird in der Regel das Jugendamt nicht 
informiert. Hatten die Jugendlichen aber selbst Kinder, so wurde zumindest in einigen 
SGB II-Einrichtungen zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung das Jugendamt einge-
schaltet. 

                                                 
130 In der hier genutzten Darstellungsform der Box-Plots umfassen die Balken die mittleren 50 % der Angaben. 

Die dicke waagerechte Linie bildet den Median ab. Die beiden Enden der senkrechten Linien außerhalb des 
Balkens zeigen die untersten und obersten 25 % aller Angaben an. Punkte bilden Ausreißer ab. 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c SGB II - Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008

Aggregierte gewichtete Antworten
0=keine Kooperation, 13=größte Zahl Nennungen 

Kooperation in lokalen Netzwerken im Jahr 2007 

F 6.10: Welche Formen des Austausches und der kooperation wurden zwischen Ihrer Einrichtung einerseits und den genannten Institutionen [SGB-III-Bereich der zuständigen Agentur 
für Arbeit, kommunale Kinder- und Jugendhilfe, freie Träger der Jugendhilfe] andererseits in bezug auf die berufliche und soziale Eingliederung von U25-Kund/innen praktiziert (Stand 31.10.2007)?
(Antworten: einzelfallbezogene Hilfeplanung bei Bedarf; regelmäßige (Fall-)Besprechungen; gemeinsame Konzeption und Planung von Maßnahmen; gemeinsame Erarbeitung einer Eingliederungs-
strategie für die Jugendlichen der Region; regelmäßige tagendes Steuerungsgremium; Erarbeitung und Aktualisierung von Schnittstellenpapieren; Jugendkonferenz)

Datenbasis: IAW-SGB II-Organisationserhebung Welle 2008
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• Bei der Organisation von Kinderbetreuung wurden oft die kommunalen Jugendämter als 
Vermittlungs- und Beratungsinstanzen genannt. 

• Daneben gab es häufiger Kontakte im Zusammenhang mit gemeinsamer Entwicklung 
von Förderkonzepten für spezielle Zielgruppen und bei Unterhaltsfragen. 

• Insgesamt ist die Kooperation zwischen SGB II und SGB VIII nicht sehr ausgeprägt, son-
dern wird vor allem anlassbezogen praktiziert. Je mehr jugendliche eHb die SGB-II-
Einrichtungen zu betreuen haben, desto stärker sind Kooperationsbeziehungen formali-
siert. 

 

3.2.4 Einbindung von Bundes- und Landessonderprogrammen 
Vor Ort beschäftigen sich neben der öffentlichen Ausbildungsvermittlung im SGB II und 
SGB III verschiedenste Akteure mit dem Übergangsmanagement Schule-Beruf: die Kam-
mern, die Freien Träger der Jugendhilfe, die Berufsschulen, die Schul- und Jugendämter 
sowie Bildungsträger. Dabei werden solche Aktivitäten auch immer wieder durch Bundes- 
und Landesprogramme initiiert oder gefördert. 

Wir betrachten exemplarisch die Einbindung ausgewählter Modellprogramme des Bundes in 
die lokalen Kooperationsstrukturen, die in unterschiedlichem Maße in den Regionen der 29 
untersuchten Standorte genutzt wurden. Dabei konzentrieren wir uns auf die vom BMFSFJ 
initiierten Programme „Kompetenzagenturen“ und „Schulverweigerung – die 2. Chance“. In 
15 der untersuchten 29 Standorte der Substichprobe „Schnittstellenanalyse“ fanden sich bis 
Anfang 2008 Kompetenzagenturen, in neun Standorten Projekte aus dem Programm „Schul-
verweigerung – die 2. Chance“. 

Das BMFSFJ fördert Kompetenzagenturen, die „schwerpunktmäßig Gruppen von besonders 
benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen erreichen [sollen], die vom beste-
henden System der Hilfsangebote für den Übergang von der Schule in den Beruf nicht profi-
tieren bzw. von sich aus den Zugang zu den Unterstützungsleistungen nicht finden“ 
(BMFSFJ 2006). Im Jahre 2002 wurden zunächst 15 Modellagenturen installiert, von denen 
wir zwei in unseren Falleinheiten vorfanden. Anfang 2007 wurden bundesweit knapp 200 
Kompetenzagenturen eingerichtet. 

Nach unseren Beobachtungen hatten es die Kompetenzagenturen in der Modellphase 
schwer, ihre Rolle im Kompetenzgewirr vor Ort über den Systemwechsel des SGB II hinaus 
zu finden. Entscheidend war, ob und von wem ihnen lokal aktive Unterstützung zuteil wurde. 
Die SGB II-Einrichtungen erkannten sie nicht überall als kompetente Dienstleister an, die ein-
zelnen Beratungsfachkräfte wussten zu wenig über die externen Strukturen. Nachdem das 
Modellprojekt Anfang 2007 in die Flächeneinführung gegangen war und die BA eigene Emp-
fehlungen zum Umgang mit den Kompetenzagenturen erlassen hatte (vgl. BA 2006l), ver-
besserte sich deren Einbindung in lokale Strukturen. Teilweise werden die Kompetenzagen-
turen nun sogar damit beauftragt, lokale Netzwerksstrukturen zu erfassen und transparent zu 
machen. In einigen Regionen kommt es aber wegen fehlender Abstimmung und gegenseitig 
nicht anerkannter Qualität der Arbeit noch immer zu erheblichen Problemen zwischen den 
Instanzen. 

Das Bundesprogramm „Schulverweigerung – die 2. Chance“ wird bundesweit in 67 Förder-
gebieten durchgeführt. An den Standorten der Substichprobe spielte es zumeist eine unter-
geordnete Rolle in der Reflexion der befragten Fachkräfte über lokale Netzwerke zur Förde-
rung benachteiligter Jugendlicher, was möglicherweise vor allem an der relativ geringen 
Größe liegt. Zudem wurden in der Vergangenheit vereinzelt vergleichbare Maßnahmen auch 
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in Jugendwerkstätten über Landesprogramme in Kombination mit Mitteln der kommunalen 
Jugendhilfe durchgeführt. 
„Das Programm ‚Zweite Chance’ für Schulverweigerer ist schwierig wegen der Kopplung der Mittel aus dem All-
gemeinen Sozialen Dienst. Die Jugendlichen müssen aus dem ASD kommen, aber dort gibt es nicht so viele 
Schulverweigerer.“ (Vertreter/in Land) 

Neben Bundesministerien haben auch die meisten Länder Programme zur Förderung des 
Übergangs Schule-Beruf aufgelegt; den Angaben aus der WZB-Länderbefragung 2008 zu-
folge waren es insgesamt mindestens 60 Programme.131 In der Mehrzahl der Standorte hat-
ten jeweils Landesprogramme dazu beigetragen, dass Angebote der Jugendberufshilfe wei-
ter bestehen konnten oder neu initiiert wurden. An einigen Standorten zielten diese Landes-
programme speziell auf eine Vernetzung der Angebote für alle Jugendlichen. Besonders her-
vorzuheben für diese Vernetzung erscheinen uns das Programm PACE in Niedersachsen132 
und das Programm Jugend-Scout133 in Rheinland-Pfalz. 
„Jetzt mit der Umschreibung des Landesprogramms Pro-Aktiv-Centren, dass pauschal gefördert wird für unter 27-
Jährige im Landkreis, haben wir eine Summe zur Verfügung. Wenn da einer rausfliegt aus dem SG  II, eine För-
derung dennoch notwendig ist, können wir einzelne Plätze einkaufen, wenn noch Geld übrig und keine andere 
SGB III-Fördermöglichkeit da ist.“ (Mitarbeiter/in ARGE) 

„Es ist wichtig, eine aufsuchende Instanz zu haben, weil uns immer mal wieder Jugendliche verloren gehen. Ge-
rade am Anfang war es schwierig, eine Akzeptanz herzustellen bei den Jugendlichen, dass es jetzt eine neue 
Behörde gibt, die nicht nur für die Betreuung zuständig ist, sondern per Gesetz auch eine Kontrollfunktion hat. […] 
Die Jugend-Scouts haben viel Aufklärungsarbeit geleistet und verhindert, dass sie in die Sanktionen reinlaufen.“ 
(Mitarbeiter/in Arbeitsagentur) 

An anderen Standorten konnten mit Landesprogrammen verstärkt präventive Aktivitäten für 
besonders benachteiligte Jugendliche gestartet werden, beispielsweise in Kooperation mit 
der BA vertiefte Berufsorientierung oder Produktionsschulen. Nicht alle diese Programme 
passen aber zur Aktivierungslogik des SGB II, wie das folgende Zitat belegt: 
„Die Produktionsschule bietet etwas, was die Träger der BvB nicht bieten und das BVJ nicht leisten kann, nämlich 
individuelle Zugänge, Freiwilligkeit und besondere Pädagogik. Der Leiter vom U 25-Team sagt aber: Wie soll ich 
das machen? Zuweisung geht nicht. Wenn die ARGE einzelne Teilnehmer mitfinanziert, dann dürfen sie keine 
den Grundsätzen der Produktionsschule nach negativen Regelungen – z.B. Pflichtteilnahme mit Sanktionsdro-
hung – haben. Deswegen wollen viele ARGEn dieses Produkt, aber sie wissen nicht, wie sie es mitfinanzieren 
sollen. Solange es SWL gibt, mogeln sich die dann durch. Die Ausschreibungskalamität lösen sie, indem sie sa-
gen, das Land hat das ja irgendwann mal ausgeschrieben. Also finanzieren sie ihre fünf Jugendlichen, die aus 
der Bedarfsgemeinschaft kommen und der besonderen Berufsvorbereitung bedürfen, über SWL. Wie lange das 
noch funktioniert, weiß ich nicht.“ (Vertreter/in Land) 

Das Ausbildungsprogramm Ost hat einen wesentlichen Einfluss auf die Förderung sowohl 
betrieblicher als auch außerbetrieblicher Ausbildung in Ostdeutschland. Die jeweiligen Ar-
beitskreise dienen als Vernetzungsgremien zwischen den wichtigsten lokalen Akteuren im 
Bereich der Berufsausbildung. Die langjährige Existenz dieser Vernetzungsgremien könnte 
ein erklärender Faktor für den signifikant höheren Kooperationsgrad im Jugendbereich in 

                                                 
131 Das entspricht rund 17 % der Gesamtzahl aller Landesprogramme in den Jahren 2006 und 2007. 
132 Das Landesprogramm „Pro-Aktiv-Centren“ fördert in Niedersachsen flächendeckend die Einrichtung von Bera-

tungsstellen der Jugendberufshilfe. In diesen Pro-Aktiv-Centren (PACE) sollten die bisherigen Jugendpro-
gramme gebündelt und bedarfsorientiert weiterentwickelt werden. Alle Akteure vor Ort sollen in diesen Pro-
zess einbezogen werden. Ein sog. Clearingbüro des Pro-Aktiv-Centers soll eine zentrale Anlaufstelle bilden, in 
der Jugendliche Beratung, Integrationsleistungen und Begleitung durch Fallmanager erhalten. 

133 Die bei den Kreisen oder Freien Trägern angesiedelten und zu 50 % vom ESF und zu 20 % vom Land finan-
zierten Jugend-Scouts arbeiten eng mit Trägern der Jugendhilfe, Beratungsfachkräften der Grundsicherungs-
träger und der Arbeitsagenturen, den sog. „Jobfüxen“ (die Berufsorientierung an Hauptschulen leisten) und 
den Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern zusammen. Dadurch soll ein regionales Netzwerk aufgebaut wer-
den. Die Vernetzung der über dieses Programm geförderten Sozialpädagoginnen und Sozialpädgogen unter-
einander wird vom Land über spezielle Informationsplattformen gefördert. 
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Ostdeutschland sein. In ihnen sind allerdings Träger von präventiven und berufsorientieren-
den Projekten der Jugendhilfe zumeist nicht vertreten. 

In einigen Fällen bewegen sich so viele – durch verschiedenste Programme geförderte – Ak-
teure im Feld der Förderung benachteiligter Jugendlicher, dass es selbst versierten Ge-
sprächpartnerinnen und Gesprächspartnern schwer fiel, einen Überblick zu wahren und die 
lokalen Strukturen transparent darzustellen. Die Beratungsfachkräfte der SGB II-
Einrichtungen beschrieben es häufig als schwierige Aufgabe, angesichts der vielfältigen För-
dermöglichkeiten ihrer steuernden Rolle im Hilfeprozess gerecht zu werden. Zudem erfordert 
die Abstimmung zwischen den verschiedenen Programmen und Akteuren insgesamt einen 
hohen Koordinationsaufwand. 

An den 154 Standorten der Implementationsanalyse existierten verschiedenste Formen des 
Bündelns und Austauschens von Förderangeboten, um diesem Problem zu begegnen.134 
Besonders häufig wurden Maßnahmelisten und Intranet-Übersichten als strukturierende In-
strumente beschrieben, den Überblick über alle Angebote zu wahren (37 Nennungen). An-
dernorts dienten Teambesprechungen oder gegenseitig benannte Ansprechpartnerinnen und  
-partner (29 Nennungen), gemeinsame Projekte (sechs Nennungen) oder Netzwerk-Treffen 
(sechs Nennungen) dem Austausch über bestehende Angebote. In fünf Regionen wurden im 
Rahmen von Sonderprogrammen Online-Plattformen eingerichtet, in denen auch die Ju-
gendlichen selbst nach regionalen Förderangeboten suchen können. Ende 2007 waren 57 % 
der Geschäftsführungen der Ansicht, die Fachkräfte im Jugendteam hätten einen vollständi-
gen Überblick über die Fördermöglichkeiten ihrer eigenen SGB II-Einrichtung, 33 % meinten, 
ihre Fachkräfte hätten auch einen vollständigen Überblick über die Angebote des SGB III, 
und 26 % nahmen dies für die Fördermöglichkeiten des SGB VIII an. In 13 Einrichtungen ga-
ben die Geschäftsführungen an, die jeweilige kommunale Jugendhilfe verfüge über keine ei-
genen Förderangebote für benachteiligte Jugendliche. 

In der Substichprobe „Schnittstellenanalyse“ (Welle 2007/2008) gaben die Fachkräfte an drei 
von zehn Standorten Ende 2007 an, über keinen aktuellen und vollständigen Überblick über 
alle Fördermöglichkeiten zu verfügen. Oft hängt der Informationsfluss an einzelnen engagier-
ten Fachkräften, die beispielsweise lokale Wissensnetzwerke mit aufgebaut haben. 

 

3.2.5 Zwischenfazit 
Insgesamt lässt sich konstatieren, dass für die Betreuung jugendlicher Hilfebedürftiger viel-
fältige Fördermöglichkeiten aus dem SGB II, dem SGB III und – für sozial benachteiligte oder 
individuell beeinträchtigte Jugendliche – dem SGB VIII zur Verfügung stehen. Diese Leistun-
gen müssen für alle Formen der Aufgabenwahrnehmung über institutionelle Schnittstellen 
hinweg koordiniert werden, was ihren Einsatz teilweise erschwert. Zugleich ergeben sich mit 
ihnen jedoch für die Jugendlichen in der Grundsicherung deutlich mehr Möglichkeiten der 
Förderung als für andere benachteiligte Jugendliche, zumal sie durch das Aktivierungsgebot 
des SGB II relativ stark auf eigene Aktivitäten verpflichtet werden können. 

Ausbildungsvermittlung kann entweder von der SGB II-Einrichtung oder der Arbeitsagentur 
geleistet werden. Im ersten Fall sind Doppelstrukturen gegenüber den Arbeitgebern, eine 
größere Zahl von Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern für die Jugendlichen im Pro-
zess der Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung sowie – vor allem bei zkT – ein größe-

                                                 
134  Quelle: Befragung der Bereichsleitungen der 154er-Stichprobe, 2. Welle. Die Frage lautete: „Haben die Mitar-

beiter in Ihrer SGB II-Einheit die Möglichkeit, sich einen vollständigen Überblick über Maßnahmen zur Integra-
tion von Jugendlichen zu verschaffen, die von Ihrem Hause, der Arbeitsagentur und dem Jugendamt angebo-
ten werden?“ und konnte erläutert werden. Die Auswertung bezieht sich auf die Erläuterungen. 
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res Stigmatisierungspotenzial von Nachteil. Dagegen können stellen- und bewerberorientier-
te Ausbildungsvermittlung flexibel kombiniert werden, und verwaltungstechnische Transakti-
onskosten sind gering. Bei Übertragung an die Agentur sind ein gemeinsamer Marktauftritt 
und damit größere Transparenz der öffentlichen Ausbildungsvermittlung sowie ein einheitli-
cher Prozess der Ausbildungsvermittlung und geringeres Stigmatisierungspotenzial gegen-
über den Jugendlichen von Vorteil. Allerdings entstehen durch das Abrechnungsverfahren 
und den geringeren Steuerungseinfluss des SGB II auf die Organisation des Leistungspro-
zesses in der Berufsberatung höhere Transaktionskosten für die Leistungsträger im Back-
Office. 

Im Vergleich der Formen der Aufgabenwahrnehmung haben ARGEn und gAw wegen des 
mit der Arbeitsagentur geteilten IT-Systems strukturell Vorteile, die Leistungsprozesse über 
die Schnittstelle effizienter zu gestalten, Doppelstrukturen öffentlicher Dienstleistung in einer 
Region und die Stigmatisierung einer Gruppe Jugendlicher zu vermeiden. 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen als das zentrale Instrument des SGB III zur För-
derung der Berufsausbildung für noch nicht ausbildungsreife Jugendliche müssen über die 
Schnittstelle zwischen SGB II und SGB III organisiert werden. Dabei besteht grundsätzlich 
für alle Formen der Aufgabenwahrnehmung ein struktureller Zielkonflikt zwischen der Wirt-
schaftlichkeit des Mitteleinsatzes für Integrationen (SGB III) und der Zweckmäßigkeit intensi-
vierter oder mehrfacher Förderung besonders benachteiligter Jugendlicher (SGB II). 

Im Vergleich der Formen der Aufgabenwahrnehmung sind hier erneut die zkT strukturell im 
Nachteil, weil ein größerer Aufwand zu betreiben ist, um ein mit ARGEn und gAw vergleich-
bares Maß an Informationsaustausch und Planungssicherheit zu erzielen. Bei gezielter Ko-
operation der lokalen Akteure ist dies aber möglich. 

Die Kooperation des SGB II mit der kommunalen Jugendhilfe ist noch stark in Entwicklung 
begriffen. Es zeigte sich aber bereits deutlich, dass die Unterschiedlichkeit der Zielsysteme 
des SGB II/III (Förderung der Integration in Ausbildung und Arbeit) und des SGB VIII (Förde-
rung der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung) sowie fehlende IT-Schnittstellen einer 
Kooperationen auf der operativen Ebene teilweise im Weg stehen. 

Die Kooperationsbeziehungen mit der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe sind nach An-
gaben der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der SGB II-Einrichtungen bei den zkT 
stärker ausgeprägt als bei ARGEn und gAw. Das ist mit der institutionellen Verankerung der 
besonderen Einrichtungen des SGB II in der kommunalen Sozialverwaltung der zkT, teilwei-
se mit dem Einsatz von einheitlichen IT-Systemen in der Kommunalverwaltung, die Vernet-
zungen zwischen verschiedenen Verwaltungseinheiten ermöglichen, und nicht zuletzt auch 
mit dem Wettbewerb zwischen Arbeitsagentur und zkT am Ausbildungsmarkt zu erklären. 

Die unterschiedlichen Finanzierungslogiken des SGB II, III und VIII und damit die konvergie-
renden Interessen der finanzierenden Akteure fördern die lokale Vernetzung strukturell eher 
nicht. Durch Sonderprogramme von Bund bzw. Bundesländern können aber Anreize gesetzt 
werden, lokale Aktivitäten sinnvoll zu vernetzen. 

 

3.3 Schnittstellen bei der Förderung und Vermittlung von Rehabilitandinnen 
und Rehabilitanden (SGB II/III/IX) 

3.3.1 Einleitung und Fragestellungen 
Berufliche Rehabilitation soll die Berufsausbildung und Berufsausübung für Menschen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen oder Behinderungen, die eine Erwerbstätigkeit erschwe-
ren, ermöglichen. Durch entsprechende Hilfsmittel und Förderungen soll die Erwerbsfähigkeit 
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dieser Personen unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit erhalten, verbessert, herge-
stellt oder wiederhergestellt werden. 

In den beruflichen Eingliederungsprozess von eHb Rehabilitandinnen und Rehabilitanden ist 
eine Vielzahl unterschiedlicher Stellen involviert. Dort wirken die Beratungs- und Vermitt-
lungseinrichtungen, z.B. die Agenturen für Arbeit, die SGB II-Einrichtungen und die Integrati-
onsfachdienste mit Trägern der beruflichen Rehabilitation (Berufsbildungs-, Berufsförde-
rungswerke) und der medizinischen Rehabilitation sowie mit Kostenträgern, Ausbildungsbil-
dungseinrichtungen und Interessenvertretungen der schwerbehinderten Menschen zusam-
men. 

Berufliche Rehabilitation teilt sich in berufliche Erst- und- Wiedereingliederung. Bei der Erst-
eingliederung geht es in erster Linie um die Herstellung von Fähigkeiten im Rahmen berufli-
cher Vorbereitung, Orientierung sowie Aus- und Weiterbildung, die für eine Arbeitsaufnahme 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlich sind. Maßnahmen zur Wiedereingliederung 
können Menschen erhalten, die wegen einer gesundheitlichen Schädigung oder der Auswir-
kungen einer Behinderung ihren Beruf oder ihre erlernte Tätigkeit nicht mehr ausüben kön-
nen. Hier soll ein bestehender Arbeitsplatz abgesichert oder Unterstützung bei der Erlangung 
eines neuen Arbeitsplatzes geleistet werden. Eine Wiedereingliederung hat das Ziel, ein be-
stehendes Arbeitsverhältnis beim bisherigen Arbeitgeber durch Umgestaltung der Arbeits-
umgebung, den Einsatz von technischen Hilfsmitteln oder durch Umsetzung auf einen ande-
ren Arbeitsplatz zu erhalten. Gelingt dies nicht, wird versucht, auf der Basis eines individuel-
len Profils beruflicher Fähigkeiten und Eignungen durch Maßnahmen der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung eine erneute Arbeitsmarktintegration zu erreichen. Die Leistungen können 
die Betroffenen direkt (z.B. Teilnahmekosten, Kraftfahrzeughilfekosten, Entgeltersatzleistun-
gen), aber auch Arbeitgeber (z.B. Arbeitsplatzausstattung, Lohnkostenzuschuss) und Träger 
von Maßnahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben bzw. der beruflichen Erst- und Wie-
dereingliederung (z.B. Maßnahmekosten) erhalten. 

Zentrale Fragestellungen in diesem Kapitel sind: 

• Wie ist die berufliche Rehabilitation in den drei Formen der Aufgabenwahrnehmung or-
ganisiert? 

• Wie funktioniert die Kooperation zwischen den Agenturen für Arbeit und den SGB II-
Einrichtungen? Unterscheidet sich die Kooperation nach den Formen der Aufgabenwahr-
nehmung? 

• Wie ist die Arbeitsvermittlung von Rehabilitandinnen und Rehabilitanden in den Agentu-
ren für Arbeit und in den drei Formen der Aufgabenwahrnehmung organisiert? 

 

3.3.2 Aufgabenverteilung zwischen SGB II-Einrichtungen und Arbeitsagen-
turen 

Mit der Implementierung des SGB II kam es in der Organisation der beruflichen Rehabilita-
tion zu erheblichen Veränderungen. Zunächst war die Schnittstelle des SGB II zum SGB IX 
bei Inkrafttreten des SGB II nicht eindeutig geregelt135, da die Leistungsträger des SGB II 
nicht in die Aufzählung der Reha-Träger in § 6 SGB IX aufgenommen waren. Mit einem 
Schreiben des BMAS vom Juni 2005 und gesetzlich fixiert durch das Fortentwicklungsgesetz 
(FEG) wurde rückwirkend zum 1. Januar 2005 klargestellt, dass die BA auch für behinderte 
erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II Rehabilitationsträger ist, soweit kein anderer 
Rehabilitationsträger zuständig ist (§ 6a SGB IX). 
                                                 
135 Dies betraf insbesondere die Frage, ob die zkT Reha-Träger waren. 
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Mit der Klärung der Verantwortlichkeiten ist das Reha-Verfahren für erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige (eHb)136 in die Verantwortungsbereiche Prozess-, Leistungs- und Integrationsver-
antwortung aufgeteilt.137 Die Prozessverantwortung für diese Rehabilitandinnen und Rehabili-
tanden liegt bei der BA als Reha-Träger. Die Agenturen für Arbeit sind somit insbesondere 
zuständig für die Ausgabe und Entgegennahme des Reha-Antrags und die Zuständigkeits-
klärung (§ 14 SGB IX)138, für die Entscheidung über die Reha-Eigenschaft gemäß § 19 SGB 
III und die eventuelle Einschaltung der Fachdienste, für die Erarbeitung eines Eingliede-
rungsvorschlages mit der Rehabilitandin bzw. dem Rehabilitanden unter Berücksichtigung 
der Wunsch- und Wahlrechte nach § 9 SGB IX und für die schriftliche Unterrichtung an die 
SGB II-Einrichtung über den festgestellten Reha-Bedarf und die Übersendung des Eingliede-
rungsvorschlages. 

Den Agenturen für Arbeit obliegt zudem u.a. die Leistungsverantwortung über folgende Lei-
stungen: 
• Förderung der Berufsausbildung und berufsvorbereitender Maßnahmen (zu den Aus-

nahmen siehe Leistungsverantwortung der SGB II-Einrichtungen), 

• Maßnahmen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich in Werkstätten für behin-
derte Menschen, 

• Leistungen nach § 33 Abs. 8 SGB IX (z.B. Technische Arbeitshilfen, Kraftfahrzeughilfe, 
Arbeitsassistenz) sowie 

• bei ALG I-Aufstockern: Teilnahmekosten für Maßnahmen als besondere Leistungen. 

 
Zur Leistungsverantwortung der SGB II-Einrichtung139 gehören: 
• Leistungen zur Unterstützung der Beratung und Vermittlung, 

• Trainingsmaßnahmen, 

• Mobilitätshilfen, 

• Förderung der beruflichen Weiterbildung, 

• Eingliederungszuschüsse und Ausbildungszuschüsse sowie 

• Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen und ausbildungsbegleitende Hilfen. 

Ferner gehören in den Verantwortungsbereich der SGB II-Einrichtungen die Überprüfung des 
Eingliederungsvorschlages der Agentur und die Entscheidung darüber (innerhalb von drei 
Wochen), die Bescheiderteilung für alle in der Leistungsverantwortung liegenden Leistungen, 
die Leistungsauszahlung, die Entscheidung über Maßnahmeabbruch, -verlängerung, -unter-
brechung sowie über alle sonstigen für das Reha-Verfahren relevanten Sachverhalte. Die 

                                                 
136 Etwa 58 % der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen (ohne Daten der zkT) sind im Rechtskreis SGB II 

(vgl. BMAS 2007e: 65). 
137 Vgl. dazu detailliert: BA (2006b): Arbeitshilfe – Reha für die Zusammenarbeit der Agenturen für Arbeit (AA) mit 

Arbeitsgemeinschaften (ARGE) und zugelassenen kommunalen Trägern (zkT) bei der beruflichen Eingliede-
rung von erwerbstätigen [sic!] behinderten Hilfebedürftigen; Nürnberg. Zentrale PP 23 – 5392/6530; Stand: Ju-
li 2006. 

138 Bei Zuständigkeit eines anderen Reha-Trägers gibt die Agentur den „Fall“ an diesen ab. Die weitere Kommu-
nikation findet dann zwischen dem Reha-Träger und dem Grundsicherungsträger statt. 

139 Ausschlaggebend für die Leistungsverantwortung ist der Zeitpunkt des konkreten Beginns einer Maßnahme. 
Das heißt, wenn die Agentur bei ALG I-Bezieherinnen oder -Beziehern eine Leistung festlegt, beim Eintrittsda-
tum in die Maßnahme aber nur noch Anspruch auf ALG II besteht, so muss die SGB II-Einrichtung die Maß-
nahme finanzieren. 
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berufliche Wiedereingliederung kann auch an die Arbeitsagentur übertragen werden. In die-
sen Fällen erweitert sich die Verantwortung der Arbeitsagentur um die Bewilligung und Zahl-
barmachung der konkreten Leistungen. Die BA erhebt von den SGB II-Einrichtungen dafür 
eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 927 Euro pro Fall. Die Pauschale wird fällig 
mit dem Erstellen des ersten Bewilligungsbescheids für eine eHb-Rehabilitandin bzw. -
Rehabilitanden durch die beauftragte Agentur, wenn diese/dieser Leistungen nach § 16 Abs. 
1 SGB II erhält.140 45 % aller ARGEn, 22 % aller zkT und 62 % der gAw haben nach eigener 
Angabe (IAW-SGB II Organisationserhebung, Welle 2008) von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht.141 Die Integrationsverantwortung für erwerbsfähige Hilfebedürftige liegt immer im 
Zuständigkeitsbereich der SGB II-Einrichtung. 

 

3.3.3 Berufliche Ersteingliederung 
Der Bereich der Ersteingliederung liegt auch nach Einführung des SGB II im Kompetenzbe-
reich der Agenturen für Arbeit, das heißt, dass, anders als im Bereich der beruflichen Wie-
dereingliederung, die Agentur Kostenträger von Rehabilitationsmaßnahmen ist, mit Ausnah-
me von Maßnahmen der überbetrieblichen Ausbildung (BaE und abH). In der Regel findet für 
Jugendliche von Förderschulen bereits während des Schulbesuchs eine Betreuung seitens 
der (Reha-)Berufsberatung der Agentur statt. Auch wenn die/der Jugendliche Mitglied einer 
Bedarfsgemeinschaft ist oder wird, bleibt sie/er häufig in der Betreuung der Berufsberatung 
der Arbeitsagentur bzw. wird bei möglichem Rehabilitationsbedarf direkt an die Reha-
Beraterinnen und -Berater des U 25-Teams weitergeleitet. In anderen Fällen erfolgt bei be-
stehender Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II die Betreuung durch eine zuständige Mitar-
beiterin bzw. einen Mitarbeiter der SGB II-Einrichtung, und es wird nicht direkt zur Agentur 
vermittelt (vgl. Dornette/Rauch 2007: 18 f.). Da im Bereich der Wiedereingliederung, insbe-
sondere durch die größere Problematik bei der Identifizierung potenzieller Reha-Fälle, die 
Schnittstellenproblematik größer ist142, konzentrieren wir uns im Folgenden auf diesen Be-
reich. 

 

3.3.4 Berufliche Wiedereingliederung 
Für die Betreuung und Integration anerkannter Rehabilitanden und Schwerbehinderter gab 
es in den untersuchten SGB II-Einrichtungen unterschiedliche Zuständigkeiten und Ablauf-
prozesse. Im Gegensatz zu den Agenturen (§ 104 Abs. 4 SGB IX) existiert für die SGB II-
Einrichtungen dabei keine rechtliche Regelung zur Einrichtung besonderer Stellen. 

 

3.3.4.1 Zuständigkeiten und Ablaufprozesse 
Das grundsätzliche Identifizieren von eHb mit Rehabilitationsbedarf war bei allen Standorten 
der Substichprobe in erster Linie Aufgabe der zuständigen persönlichen Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner (pAp) bzw. der Fallmanagerinnen und Fallmanager (FM). An sechs 
Standorten der Substichprobe (vier ARGEn, ein zkT, ein gAw) gab es zusätzlich spezialisier-
                                                 
140 Vgl. BA 2006i: HEGA 12/2006, lfd. Nr. 06 – Berufliche Rehabilitation – Vereinbarungen zur Durchführung der 

Leistungsverpflichtung des Trägers der Grundsicherung. 
141 Von den zehn Standorten der Substichprobe hatte nur eine gAw von der Möglichkeit der Übertragung 

Gebrauch gemacht. 
142 So auch fast übereinstimmend die Aussagen unserer Interviewpartnerinnen und -partner. Dennoch bleibt z.B. 

die Problematik der Doppelbetreuung im Bereich der Beruflichen Ersteingliederung akut. Auch die unter-
schiedlichen Zuständigkeiten für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (z.B. BvB auf der einen und BaE auf der 
anderen Seite) werden von vielen Akteuren kritisch betrachtet. 
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te Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Reha-spezifische Fragen und teilweise143 auch für die 
Vermittlung von Rehabilitandinnen und Rehabilitanden und Schwerbehinderten. Zu einem 
zkT kam regelmäßig eine Mitarbeiterin des Reha/SB-Teams der Agentur, um dort Sprech-
stunden abzuhalten. Für die Begutachtung des Eingliederungsvorschlages144 der Agenturen 
gab es in der Mehrzahl der ARGEn spezialisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber 
nur selten Reha/SB-Fachleute waren. Bei drei der vier zkT der Substichprobe lag die Zu-
ständigkeit dafür allerdings bei den regulär zuständigen pAp bzw. FM. Für die Sachbearbei-
tung bestanden in zwei ARGEn Bürogemeinschaften mit der Agentur. 
Laut der IAW-SGB II Organisationserhebung (Welle 2008) gab es allerdings in nur knapp ei-
nem Viertel aller ARGEn und in 10 % der gAw einen Reha-Spezialisten in der SGB II-
Einrichtung, der für das Erkennen potenzieller Reha-Fälle zuständig war, dafür aber in 60 % 
der zkT. 43 % der gAw gaben hier an, die Spezialistin bzw. den Spezialisten des SGB III-
Bereiches zu nutzen. 

In nahezu allen Agenturen und Regionaldirektionen wurde die Identifizierung potenzieller 
Reha-Fälle seitens der SGB II-Einrichtungen als größte Schwachstelle in diesem Feld be-
nannt. Problematisiert wurden insbesondere die komplexen Rechtsvorschriften und das Re-
gelungsgeflecht im Reha-Bereich, das nicht in Kurzschulungen zu erlernen sei, sowie das 
fehlende Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SGB II-Einrichtungen: 
„Die Einarbeitung für die neuen Mitarbeiter in den ARGEn war so umfangreich, dass die Frage, ob das nun ein 
Reha-Fall ist, völlig nachrangig war. Der Fall wird gar nicht erst als Reha-Fall erkannt. Wenn ich viele mühselige 
und beladene Kunden habe, kommt mir das auch normal vor. Nicht das Abwickeln, sondern das Entdecken ist 
das Problem.“ (Mitarbeiter/in Arbeitsagentur) 

„Die Fallmanager sind überhaupt nicht darauf geschult, das Erkennen von Reha-Fällen auch zu können. Es be-
steht die Gefahr, dass wir mögliche und wichtige Reha-Maßnahmen nicht in die Wege leiten.“ (Mitarbeiter/in zkT) 
Aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Agenturen und Regionaldirektionen ist 
die Problematik bei den zkT größer als bei den ARGEn. Die Fachkräfte der Agenturen mer-
ken an, dass vor allem aus den zkT kaum potenzielle Rehabilitandinnen und Rehabilitanden 
zur Prüfung an die Reha-Teams der Agenturen überwiesen werden. 

Auch die Interne Revision der BA kam zu dem Ergebnis, dass insbesondere das Erkennen 
von potenziellen Reha-Fällen problematisch ist. Danach wurden selbst 64 % der Fälle, in de-
nen den Fachkräften der ARGEn durch ein ärztliches Gutachten deutliche Hinweise eines 
möglichen Reha-Bedarfs vorlagen, nicht zur Prüfung an die Agentur weitergeleitet (BA 
2008b: 8). Die Praxis in einer von uns besuchten Agentur, dass jedes ärztliche Gutachten 
(auch aus dem SGB II-Bereich der ARGE) immer als Kopie auch an die Reha-Beratung geht, 
kann hier als gutes Beispiel genannt werden, solche Probleme zu minimieren. 

Wenn die Fachkraft der SGB II-Einrichtung gesundheitliche Probleme im Gespräch mit 
der/dem eHb erkennt, gestaltet sich der weitere Ablauf i.d.R. wie folgt: Entweder erfolgt eine 
Abklärung durch die Beauftragung eines ärztlichen Fachgutachtens145 oder der Direktverweis 
an das Reha/SB-Team der Agentur für Arbeit. Das ärztliche Gutachten bildet die Grundlage 
für die Entscheidung der zuständigen Fachkraft der Grundsicherungseinrichtung zur mögli-
chen Weiterleitung an die Reha-Beratung der Agentur zur Prüfung des Rehabilita-
tionsbedarfes. Kommt die Reha-Beratung der Agentur zu dem Ergebnis, dass kein Rehabili-
                                                 
143 Die Aufbau- und Ablauforganisation war häufig unterschiedlich in den verschiedenen Geschäftsstellen gere-

gelt. 
144 Teilweise ist es auch Praxis, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur und der SGB II-Einrichtung 

gemeinsam einen Eingliederungsvorschlag entwickeln oder gemeinsam mit der Rehabilitandin oder dem Re-
habilitanden den Eingliederungsvorschlag der Agentur besprechen. 

145 Die ARGEn und gAw nutzen hierbei den ärztlichen und psychologischen Dienst der BA. Die zkT tun dies zum 
Teil auch, einige schalten aber den lokalen Amtsarzt oder externe Begutachtungsstellen ein. 
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tationsbedarf gegeben ist, kehrt die Zuständigkeit für den Kunden an die SGB II-Einrichtung 
zurück.146 Gelangt die Reha-Beratung der Agentur jedoch zu dem Ergebnis, dass Rehabilita-
tionsbedarf gegeben ist, erfolgt von dieser die Klärung des zuständigen Kostenträgers147 so-
wie gegebenenfalls die Erarbeitung eines Eingliederungsplanes. Dieser wird der SGB II-
Einrichtung vorgelegt. Diese muss nun entscheiden, ob sie dem Eingliederungsvorschlag 
zustimmt und bereit ist, die Kosten zu übernehmen, oder ein Veto einlegt. Stimmt die SGB II-
Einrichtung dem Eingliederungsvorschlag zu, sendet sie ihn mit einem Genehmigungsver-
merk an die Agentur zurück. Die SGB II-Einrichtung als Leistungsträger entscheidet über die 
Bewilligung der konkreten Leistung und erledigt alle Folgeaktivitäten einschließlich der Be-
scheiderteilung, sofern sie die Bewilligung und Zahlbarmachung nicht an die Agentur über-
tragen hat (vgl. oben). Die Betreuung der eHb-Rehabilitandinnen und -Rehabilitanden wäh-
rend einer Maßnahme ist unterschiedlich gestaltet: An einigen Standorten der Substichprobe 
betreute die Agentur, anderswo die SGB II-Einrichtung, und in der Mehrzahl sahen sich so-
wohl Agentur als auch SGB II-Einrichtung in dieser Zeit als Haupt-Ansprechpartner, wie die 
folgenden Zitate belegen: 
„Wir nehmen ja die Anmeldung bei dem Bildungsträger vor, und insofern ist mein Name dem Bildungsträger be-
kannt, und der wendet sich in erster Linie an mich.“ (Mitarbeiter/in Arbeitsagentur) 

„Wenn der Kunde in einer Maßnahme ist, wird er weiter von uns betreut. […] Aus traditionellen Mustern wendet 
sich der Bildungsträger an den, der die Musik bezahlt.“ (Mitarbeiter/in zkT) 

Das heißt, in vielen Fällen erfolgt während einer Maßnahme eine Doppelbetreuung mit nicht 
immer geklärten Zuständigkeitsabgrenzungen. In der Endphase der Maßnahme bzw. spätes-
tens nach Abschluss lag die Zuständigkeit dann in der Regel bei der SGB II-Einrichtung, die 
für die Integration in den Arbeitsmarkt verantwortlich ist. Aber auch hier gab es Arbeitsagen-
turen, die sich weiter in der Verantwortung sahen, da aus Agentursicht ein „Reha-Fall“ erst 
abgeschlossen ist, wenn die Rehabilitandin bzw. der Rehabilitand sechs Monate beschäftigt 
ist. Die Agenturfachkräfte betonen hier die Problematik, dass sie von den zkT häufig keine 
Informationen bekommen, ob und wann dies der Fall ist. Bei ARGEn stellt sich dieses Prob-
lem aufgrund der gemeinsam verwendeten EDV nicht. 

 

3.3.4.2 Auseinanderfallen von Prozess- und Leistungsverantwortung 
Zunächst ist festzuhalten, dass sowohl die unklare Rechtslage vor Inkrafttreten des FEG so-
wie Organisationsmängel und fehlendes Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
SGB II-Einrichtungen als auch die neue Steuerungslogik der BA148 zu deutlich sinkenden 
Neueintritten in Reha-Wiedereingliederungsmaßnahmen führten. Die Zahl der Eintritte, die 
2004 noch 61.560 betrug, sank auf 33.208 im Jahre 2005 (ohne Daten für zkT) und auf 
18.611 im Jahre 2007 (BA: Arbeitsstatistik, verschiedene Jahrgänge). 

Die Trennung der Ablaufschritte im Reha-Verfahren in die Verantwortungsbereiche Prozess-, 
Leistungs- und Integrationsverantwortung macht für die Träger vor Ort ein gutes Schnittstel-
lenmanagement nötig. Ein schriftlich erarbeitetes Konzept für diese Schnittstellen mit der zu-

                                                 
146 In einer Region war es Praxis, dass grundsätzlich Fachkräfte des Reha/SB-Teams der Agentur und ein Fall-

manager des zkT gemeinsam die Gespräche mit der/dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen führten. 
147 Neben der BA können die gesetzlichen Krankenkassen, die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung, die 

Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der 
Kriegsopferfürsorge im Rahmen des Rechts der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden, die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe sowie die Träger der Sozialhilfe (vgl. § 6 SGB IX) Rehabilitationsträger sein. 

148 Die neue Steuerungslogik der BA in der Förderpolitik (Ausrichtung nach Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsge-
sichtspunkten; vgl. ausführlich WZB/Infas 2006) verändert auch Umfang und Art der angebotenen Rehabilita-
tionsmaßnahmen. Das heißt, dass in der Regel nur diejenigen eine Rehabilitationsmaßnahme angeboten be-
kommen, bei denen die Erfolgswahrscheinlichkeit hinreichend hoch ist. 
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ständigen Agentur für Arbeit hatten 56 % der ARGEn, 51 % der zkT und 100 % der gAw (in-
fas/isr, Welle 2). Immerhin rund 50 % der Führungskräfte der ARGEn, rund 56 % der zkT 
und 100 % der gAw bewerten die Bewältigung der Schnittstelle im Bereich beruflicher Reha-
bilitation als gut oder sehr gut (IAW-SGB II Organisationserhebung; Welle 2007).149 

Allerdings fällt diese Bewertung auf der Mitarbeiterebene differenzierter aus. Insbesondere 
wird auf die starke Problematik des Erkennens von potenziellen Reha-Fällen verwiesen, so-
wie auf die noch fehlende Sachkompetenz der Fachkräfte in den SGB II-Einrichtungen, vor 
allem bei den zkT. Daher greifen die Fachkräfte der SGB II-Einrichtungen gerne auf die aus-
geprägte fachliche Kompetenz der Reha-Beraterinnen und -Berater in den Agenturen zurück 
hin (vgl. Dornette/Rauch 2007: 56). 
Zwar betonten fast alle befragten Akteure, dass nahezu sämtlichen Eingliederungsvorschlä-
gen der Agentur seitens der SGB II-Einrichtungen entsprochen wird. Jedoch klagten einige 
Agenturen, dass ihnen seitens der zkT Rückmeldungen fehlten, was aus ihren Eingliede-
rungsvorschlägen geworden ist. 
Teilweise scheitert das Einleiten von Rehabilitationsmaßnahmen auch an Budgetrestriktio-
nen der SGB II-Einrichtung. So klagten einige Reha-Beraterinnen und -Berater der Agentu-
ren und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einiger Regionaldirektionen, dass von den 
SGB II-Einrichtungen, und dabei insbesondere seitens der zkT, aus Kostengründen eine In-
tegration in (prekäre) Arbeitsverhältnisse oder in Arbeitsgelegenheiten kostenintensiven Re-
habilitationsmaßnahmen vorgezogen wird. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Kos-
tenerwägungen grundsätzlich keine Ablehnung rechtfertigen. Die Zugangsvoraussetzungen 
für die Teilnahme an Maßnahmen in Einrichtungen sind in § 35 SGB IX und § 102 Abs. 1 
SGB III klar definiert. Danach kommt eine Förderung (nur) dann in Betracht, wenn die Teil-
nahme in einer Einrichtung der beruflichen Rehabilitation wegen der Art oder Schwere der 
Behinderung oder zur Sicherung des Rehabilitationserfolges erforderlich ist. Sofern diese 
Voraussetzungen aber vorliegen, ist dem Antrag zu entsprechen. Das heißt, bei Vorliegen 
der Voraussetzungen kann die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter der SGB II-Einrichtung nicht 
nach freiem Ermessen entscheiden, ob sie bzw. er die Maßnahme gewährt, sondern das 
Ermessen beschränkt sich allein auf das „Wie“ der Leistung. 
Allerdings schrecken nach Angaben der Fachkräfte auch viele potenzielle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer vor einer Rehabilitationsmaßnahme zurück: zum einen, weil diese mit einer 
längeren Fehlzeit im Beruf verbunden ist, zum anderen, weil während der (in der Regel län-
geren) Maßnahme bei SGB II-Leistungsbezieherinnen und -beziehern lediglich das ALG II 
gezahlt wird, die finanziellen Einschnitte also gravierend sein können. 

 

3.3.4.3 Vermittlung durch SGB II-Einrichtungen, Agenturen, Integrationsfachdienste 
und weitere Dritte 

Die Arbeitsvermittlung in den Arbeitsagenturen150 befindet sich Anfang 2008 in einer Um-
bruchphase. Durch die Neustrukturierung des AGS (vgl. Abschnitt C.4.2) und die Implemen-
tierung von Handlungsprogrammen in den Bereichen „Berufliche Rehabilitation“ und „Ausbil-
dungsstellenvermittlung“ sind organisatorische Neuaufstellungen im vollen Gange. 

Im Jahre 2007 war die Vermittlung von Rehabilitandinnen und Rehabilitanden und Schwer-
behinderten noch überwiegend im Reha/SB-Team angesiedelt und bewerberorientiert aus-
gerichtet. Vorzufinden waren aber auch Agenturen, bei denen die Vermittlung bereits im 
                                                 
149 Bei Durchschnittsnoten (Skala 1–5) von 2,6 bei den ARGEn, 2,4 bei den zkT und 1,6 bei den gAw. 
150 Wir befassen uns hier lediglich mit der Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Vermittlung in Werk-

stätten für Behinderte ist nicht Gegenstand dieses Berichtes. 
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AGS angesiedelt und hier für die Schwerbehinderten ein Spezialist tätig war, sowie Misch-
formen. 

Die Vermittlung von Schwerbehinderten und Rehabilitandinnen und Rehabilitanden des 
Rechtskreises SGB II ist Aufgabe der zuständigen Fachkräfte des SGB II-Bereichs. Die Zu-
ständigkeiten für die Vermittlungen überschneiden sich dort, wo ein gemeinsamer AGS aus 
Agentur und ARGEn bzw. gAw installiert wurde. In der Regel läuft dort die stellenorientierte 
Vermittlung über den gemeinsamen AGS und ergänzend die bewerberorientierte Vermittlung 
durch die zuständigen Fachkräfte der SGB II-Einrichtung. 

Bei den anderen SGB II-Einrichtungen fanden wir sowohl die Variante von speziellen Ver-
mittlerinnen und Vermittlern für die Problemgruppe als auch die Variante, dass der zuständi-
ge pAp oder FM auch für die Vermittlung zuständig ist. 

Zur Unterstützung der Vermittlung können die SGB II-Einrichtungen wie auch die Agenturen 
die Integrationsfachdienste (IFD) einschalten, die im Jahre 2000 zur Unterstützung der Ver-
mittlungsaktivitäten für behinderte Menschen eingerichtet wurden. Die Verantwortung für die 
IFD oblag bis 2004 der BA; seit 1.1.2005 liegt die Strukturverantwortung bei den Integration-
sämtern.151 Die Beteiligung der BA und der SGB II-Einrichtungen an der Finanzierung der 
IFD ist über den Vermittlungsgutschein möglich. Einige Agenturen und SGB II-Einrichtungen 
beauftragen die IFD auch über § 37 SGB III. Der IFD wird nach Auskunft unserer Interview-
partnerinnen und -partner in erster Linie bei der Vermittlung von Schwerbehinderten einge-
schaltet und weniger bei der Vermittlung von Rehabilitandinnen und Rehabilitanden. Laut 
dem Bericht der Bundesregierung über die Wirkungen der Instrumente zur Sicherung von 
Beschäftigung und zur betrieblichen Prävention (BMAS 2007e: 4) beauftragen die Arbeits-
agenturen und die SGB II-Einrichtungen die Integrationsfachdienste in zu geringem Umfang 
mit der Vermittlung arbeitsloser schwerbehinderter Menschen. 

Die Arbeit der IFD wird von der Mehrzahl der befragten Fachkräfte sowohl der Agenturen als 
auch der SGB II-Einrichtungen als überwiegend erfolgreich beschrieben.152 Als Gründe wer-
den insbesondere genannt: gute Integration in örtliche Netzwerkstrukturen, deutlich besserer 
Betreuungsschlüssel als bei Agenturen und SGB II-Einrichtungen153, Fokussierung der Stel-
lenakquisition auf spezielle Betriebe sowie eine rein bewerberorientierte Vermittlung, die als 
geeigneter für diesen Personenkreis charakterisiert wird. Denn ein stellenorientierter Vermitt-
lungsansatz (zur Unterscheidung vgl. Abschnitt C.4.2), kombiniert mit der Vorgabe, nur die 
passgenauesten Bewerberinnen und Bewerber vorzuschlagen (die Regelform bei den Ar-
beitsagenturen), führt dazu, dass Problemgruppen kaum Vermittlungsvorschläge erhalten. 
Eine ARGE der Substichprobe hatte 2005 eine Eingliederungsmaßnahme nach § 421i SGB 
III speziell nur für Schwerbehinderte und Rehabilitandinnen und Rehabilitanden installiert, die 
sich aber als erfolglos erwies. Eine Agentur der Substichprobe hatte eine PSA speziell nur 
für den Personenkreis der Schwerbehinderten, die sehr erfolgreich arbeitete (60 % Verleih-
quote und 35 % Vermittlungsquote). 

Durch das im Untersuchungszeitraum der Evaluation implementierte Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) sollten auch die Vermittlungschancen behinderter Menschen ver-

                                                 
151 Die Integrationsämter der Länder sind außerdem zuständig für die Erhebung und Verwendung der Aus-

gleichsabgabe, die Überwachung des Kündigungsschutzes schwerbehinderter Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und die Bereitstellung besonderer Hilfen im Arbeitsleben. 

152 Wobei einige Fachkräfte sowohl der Agenturen als auch der SGB II-Einrichtungen betonten, ihnen fehle die 
Kompetenz oder entsprechendes Datenmaterial, um die Arbeit der IFD beurteilen zu können. 

153 Laut Aussagen einiger Agenturmitarbeiterinnen und -mitarbeiter hat sich der Personalschlüssel allerdings mit 
der Verantwortungsverlagerung auf die Länder verschlechtert. 
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bessert werden. Laut einhelligen Aussagen aller Interviewpartnerinnen und -partner zeigt 
hier das AGG überhaupt keine Wirkung. 

 

3.3.4.4 Sonderprogramme des Bundes und der Länder 
Mitte 2004 startete das BMAS die Initiative „Jobs ohne Barrieren“. Mit diesem Programm soll 
erreicht werden, dass behinderte und schwerbehinderte Menschen die Chance auf Teilhabe 
am Arbeitsleben besser realisieren können und durch die Einführung eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagements die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern und damit Arbeitsplätze dauerhaft erhalten werden.154 Gefördert werden innova-
tive Projekte. Ergänzend wurde seitens des Bundes und einiger Länder zu Beginn des Jah-
res 2007 das Sonderprogramm „Job 4000“ gestartet, das insbesondere auf zusätzliche 
Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für die Einstellung Schwerbe-
hinderter setzt.155 Nur drei der zehn Standorte der Substichprobe berichteten, dass diese 
Programme regional genutzt werden. An einem Standort waren Namen und Hintergrund der 
Sonderprogramme komplett unbekannt. 

Im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik der Länder nimmt die Gruppe der Rehabilitandinnen und 
Rehabilitanden nur eine sehr untergeordnete Rolle ein. Lediglich ein Land gab an, dass das 
operative Programm zum ESF in größerem Maße (Kategorien 4 und 5 von 5) auf diese Ziel-
gruppe zielt. In vier Ländern spielt diese Zielgruppe überhaupt keine Rolle (WZB-Länderbe-
fragung 2008: Frage 18, vgl. Übersicht B.1.4-3). 

Auch auf lokaler Ebene spielten bei der Auflistung der arbeitsmarktpolitischen Zielgruppen 
Rehabilitandinnen und Rehabilitanden eine geringe Rolle. So nannten nur 9 % der Ge-
schäftsführerinnen und Geschäftsführer der ARGEn, 4 % der zkT und 17 % der gAw Rehabi-
litandinnen und Rehabilitanden als arbeitsmarktpolitische Zielgruppe (infas/isr, Welle 1). 

Trotz der beschriebenen Schnittstellenprobleme wurde das Thema „Berufliche Rehabilita-
tion“ bei Informationsveranstaltungen der Länder nur in drei Ländern häufig oder sehr häufig 
diskutiert. Umgekehrt zeigt sich aber auch, dass das Thema lediglich in einem Land (und 
hier nur bei Informationsveranstaltungen für die ARGEn) nie Thema von Informationsveran-
staltungen der Länder war (WZB-Länderbefragung 2008: Frage 5, vgl. Übersicht B.1.4-5). 

 

3.3.5 Zwischenfazit 
In der Aufbauphase der SGB II-Einrichtungen wurde die Thematik Berufliche Rehabilitation 
stark nachrangig behandelt. Auch zum Zeitpunkt der Untersuchung an den zehn ausgewähl-
ten Standorten der Substichprobe im Winter 2007/2008 galt dies für einen Teil der SGB II-
Einrichtungen immer noch. In der Regel haben sie kein eigenständiges Reha-Team. Das Er-
kennen potenzieller Rehabilitandinnen und Rehabilitanden ist Aufgabe der regulären pAp 
bzw. FM. Diese sind für das Diagnostizieren von Rehabilitandinnen und Rehabilitanden noch 
nicht ausreichend geschult. Entsprechend wird das Erkennen der „Rehafälle“ seitens der 
Fachkräfte der SGB II-Einrichtungen als Schlüsselproblem in diesem Bereich beschrieben. 
Nach Aussagen der Agenturmitarbeiterinnen und -mitarbeiter werden dort, wo zkT tätig sind, 
potenzielle „Rehafälle“ seltener diagnostiziert und auch seltener spezielle Rehabilitations-
maßnahmen eingeleitet. 

                                                 
154 Vgl. dazu: www.bmas.de/coremedia/generator/13106/initiative__jobs__ohne__barrieren.html. 
155 Das Programm wird verantwortlich durch die Länder durchgeführt. Daneben soll die BA die vom Programm 

geförderten Personen durch die Fördermöglichkeiten des SGB III unterstützen. Vgl. ausführlich zum Sonder-
programm: www.bmas.de/coremedia/generator/10638/job__sonderprogramme__der__laender.html. 
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Die Teilung des Reha-Verfahrens in Prozess-, Leistungs- und Integrationsverantwortung er-
zeugt hohe Kooperationshürden. Diese sind dort höher, wo zkT tätig sind, zum einen durch 
unterschiedliche EDV-Systeme und zum anderen, so zumindest das Ergebnis aus den zehn 
Standorten der Substichprobe, aufgrund der geringeren Kommunikation zwischen den Ak-
teuren. 

Unabhängig von der Form der Aufgabenwahrnehmung wird im Bereich der beruflichen Re-
habilitation ein Kernziel der SGB II-Reform, Leistungen aus einer Hand zu gewähren, weit 
verfehlt. Ein SGB II-Leistungsbezieher hat in der Regel drei und mehr Ansprechpartnerinnen 
bzw. Ansprechpartner: für rehabilitationsbezogene Fragen die Reha-Beratung der Agentur, 
für finanzielle Aspekte die Leistungssachbearbeitung der SGB II-Einrichtung, für alle sonsti-
gen Fragen die pAp der Grundsicherungseinrichtung, dazu häufig noch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Integrationsämter, der Integrationsfachdienste sowie sonstiger eingeschalte-
ter Dritter. 

 

3.4 Management von Übergängen vom SGB III ins SGB II 
3.4.1 Fragestellungen 
Im Fokus der Analyse des Übergangsmanagements zwischen den Agenturen für Arbeit und 
den SGB II-Einrichtungen stehen folgende Fragen: 

• Wie ist die Übergabe von bisherigen Leistungsbezieherinnen und Leistungsbeziehern 
des SGB III in das SGB II geregelt? Unterscheidet sich die Übergabe je nach Modell der 
Aufgabenwahrnehmung? 

• Kommt es bei der Planung, Finanzierung und Besetzung von Eingliederungsmaßnahmen 
zu einer Zusammenarbeit von Arbeitsagenturen und SGB II-Einrichtungen? Welche Un-
terschiede in der Zusammenarbeit zwischen den Agenturen und den unterschiedlichen 
Formen der Aufgabenwahrnehmung kristallisieren sich heraus? 

• Wie wird der Aktivierungsprozess bei „Aufstockern“ gestaltet und gesteuert? 

 

3.4.2 Vermeidung von Übergängen gefährdeter ALG-I-Empfängerinnen und 
-Empfängern 

Ein wesentliches Ergebnis der Evaluation von Hartz I–III war (vgl. WZB/infas 2006; iso/Ochs 
2006), dass die BA im SGB III vor dem Hintergrund der Steuerung nach Wirkung und Wirt-
schaftlichkeit die Zielgruppen vernachlässigt, bei denen eine unmittelbare Integration in Be-
schäftigung aufgrund spezifischer Vermittlungshemmnisse deutlich erschwert ist. Diesen so-
gennanten Betreuungskunden sollten in der Regel keine arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men zukommen, und die Kontaktdichte seitens der Arbeitsvermittlerinnen und -vermittler soll-
te auf ein Minimum (halbjährlich) reduziert werden. Der Einsatz von Maßnahmen sollte sich 
daran orientieren, ob sie den ALG I-Bezug derart verkürzen, dass die Maßnahmekosten auf-
gefangen werden. Für all jene, die längere Maßnahmen brauchen, und besonders für dieje-
nigen, die mit großer Wahrscheinlichkeit ins SGB II übergehen, sollten keine Maßnahmen 
mehr finanziert werden. Dadurch stieg für diese Personengruppe die Wahrscheinlichkeit, ins 
SGB II überzugehen, und vorhandene Vermittlungshemmnisse verschärften sich mit jedem 
ungenutzten Monat. Die Vermeidung von Übergängen gefährdeter ALG I-Bezieherinnen und 
-Bezieher durch frühzeitige Intervention stand also zunächst nicht im Fokus der BA-Ausrich-
tung. Eintritte in Maßnahmen, deren Dauer in den ALG II-Bezugszeitraum hineinfielen, blie-
ben die Ausnahme, da die Wirkung einer Maßnahme bereits vor Eintritt ins SGB II erfolgen 
sollte. 
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Mit dem Ende des Jahres 2005 vom Verwaltungsrat der BA initiierten Sonderprogramm We-
GebAU (Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unter-
nehmen) endete der systematische Ausschluss der Betreuungskundinnen und -kunden von 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Außerhalb der EGT-Bewirtschaftung sollten durch das 
Programm u.a. Integrationsfortschritte bei gering qualifizierten Arbeitslosen mit sehr geringen 
Chancen auf Integration erzielt werden. Als Weiterentwicklung mit ähnlicher Stoßrichtung 
strebt das 2007 gestartete Sonderprogramm „IfB - Integrationsfortschritte für Betreuungs-
kunden“, das sich an Personen richtet, bei denen eine Integration in den Arbeitsmarkt mög-
lich erscheint, voraussichtlich aber nicht innerhalb des SGB III-Betreuungszeitraumes er-
reicht werden wird, eine langfristige Wirkung bei Betreuungskundinnen und -kunden an. Über 
ausgewählte Bildungsangebote sollten Integrationsfortschritte erzielt werden, die eine insge-
samt schnellere Integration in den Arbeitsmarkt erwarten lassen (vgl. BA 2006k: 26). 

Dazu starteten ab der zweiten Jahreshälfte 2007 weitere BA-Sonderprojekte- und -program-
me, die zu einer Minimierung der Übergänge vom SGB III ins SGB II beitragen können. Bei-
spielsweise wurde in 14 Arbeitsagenturen bzw. Geschäftsstellen ein Betreuungsschlüssel 
von 1:70 im SGB III realisiert. In zwei Agenturbezirken wurden im Rahmen eines § 421i-Mo-
dellprojektes private Dritte in großem Umfang mit der Integration von Betreuungskunden be-
auftragt.156 Aus der Kombination der Regelinstrumente nach §§ 37 und 48 SGB III wurde als 
neues Förderinstrument „Ganzil“ (Ganzheitliche Integrationsleistung) entwickelt, das Elemen-
te der Qualifikation, Motivation und Vermittlung vereinigt. Es steht in drei Ausrichtungen zur 
Verfügung, wovon eine für Arbeitslose aus dem Rechtskreis SGB III157, eine für erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige aus dem SGB II158 und eine für beide Rechtskreise159 offen ist. Im SGB III 
sollen nun 70 % aller Betreuungskundinnen und -kunden nach fünfmonatiger Arbeitslosigkeit 
„Ganzil“ zugewiesen werden. 

Es gibt also eine Vielzahl neuer Projekte zur Vermeidung von Übergängen insbesondere von 
Betreuungskundinnen und -kunden, ohne dass allerdings eine Strategie oder Systematik zu 
erkennen ist, zumal die Projekte in der Regel außerhalb der eigentlichen Steuerungslogik 
laufen. 

Als Steuerungsinstrument, um die BA zu motivieren, die Zahl der Übergänge zu minimieren, 
wurde zunächst ein sogenannter Aussteuerungsbetrag (§ 46 Abs. 4 SGB II a.F.) eingeführt. 
Dieser war eine Ausgleichszahlung, die die BA von 2005 bis 2007 für jeden Arbeitslosen leis-
ten musste, der innerhalb der Bezugszeit von ALG I nicht vermittelt wurde und anschließend 
innerhalb von drei Monaten in die Grundsicherung überging.160 Keine Zahlungen mussten für 
den Übergang von sogenannten Aufstockern (Doppelbezieher von ALG I und ALG II) geleis-
tet werden. Das Finanzvolumen des Aussteuerungsbetrages lag im Jahre 2005 bei rund 
4,6 Mrd. Euro, 2006 bei rund 3,3 Mrd. Euro und 2007 bei rund 1,9 Mrd. Euro. Seit 2008 zahlt 
die BA statt des Aussteuerungsbetrages nunmehr einen Eingliederungsbetrag an den Bund. 
Das Finanzvolumen hierfür beträgt 2008 rund 5 Mrd. Euro (vgl. ausführlicher hierzu Abschnitt 
B.1.3.2.1 sowie Hase 2008). 

                                                 
156 In jeweils zwei weiteren Agenturbezirken lief dieses Projekt mit sog. „Beratungskunden Fördern“ und „Bera-

tungskunden Fordern“. In Anlehnung an dieses Programm startet die BA aktuell ein „internes 421i Programm“ 
in drei Agenturen. Unter Ausschaltung der Handlungsprogramme und bei zusätzlichem Einkauf sozialpsycho-
logischer Begleitung Externer soll eine ganzheitliche Betreuung seitens der Agenturfachkräfte stattfinden. 

157 Unterstützung der Vermittlung mit ganzheitlichem Ansatz (UVgA). 
158 Ganzheitliche Integrationsleistung für erwerbsfähige Hilfebedürftige aus dem Rechtskreis SGB II (Ganzil II). 
159 Ganzheitliche Integrationsleistung für Arbeitslose mit Aktivierungs- und Unterstützungsbedarf sowie multiplen 

Vermittlungshemmnissen und geringen Integrationschancen aus den Rechtskreisen SGB III und SGB II (Gan-
zil IfB). 

160 Die Höhe der Zahlung betrug das Zwölffache der durchschnittlichen Aufwendungen für ALG II zuzüglich Bei-
trägen zur Sozialversicherung; dies entsprach pro Leistungsempfänger rund 10.000 Euro. 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –  
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil C 
 

 193

Der Aussteuerungsbetrag war rechtlich und politisch umstritten (vgl. u.a. Hase 2007; Rolfs 
2005; BT-Drs. 16/6119) und seine steuernde Wirkung zweifelhaft.161 Während die Bundesre-
gierung den Rückgang des Aussteuerungsbetrages als „Indiz für die positive Steuerungswir-
kung“ (vgl. ebd.) wertete, war seine Wirkung aus Sicht vieler BA-Mitarbeiterinnen und -
Mitarbeiter eher kontraproduktiv, da er keinen Anreiz bot, sich während des Zeitraums des 
ALG I-Bezuges um Schwerstvermittelbare zu kümmern. Der Bund begründet die Ersetzung 
des Aussteuerungsbetrages durch einen Eingliederungsbetrag damit, dass der konjunkturel-
le Aufschwung den Haushalt der BA entlastet habe, während die überwiegend vom Bund fi-
nanzierte Grundsicherung bislang weniger profitiere (BT-Drs. 16/6741). 

 

3.4.3 Übergabe von bisherigen Leistungsempfängern des SGB III in das SGB II 
Etwa 800.000 Personen, deren Anspruch auf ALG I endete, gingen im Jahre 2007 ins Sys-
tem der Grundsicherung über.162 Über diese Personen liegen seitens der Arbeitsagenturen in 
der Regel umfangreiche Informationen vor, die, soweit sie in der Vermittlungssoftware Ver-
BIS erfasst sind, den ARGEn und gAw zur Verfügung stehen. Die zkT dagegen hatten gera-
de bis zum Fortentwicklungsgesetz (FEG) zumeist keine Informationen über den vorherigen 
Beratungs- und Maßnahmeverlauf oder über Vermittlungsvorschläge seitens der Agentur. 

Mit Änderung im FEG wurde klargestellt, dass beim Übergang vom ALG I-Bezug ins System 
der Grundsicherung die BA der zuständigen SGB II-Einrichtung die im Einzelfall erforderli-
chen Daten übermitteln darf, beispielsweise Informationen über erbrachte Vermittlungsleis-
tungen und Leistungen der aktiven Arbeitsförderung, Vermittlungsangebote und den Eintritt 
von Sperrzeiten. Die Übermittlung soll – unter Berücksichtigung der Kapazitäten der EDV-
Systeme der BA – in Form von personenbezogenen Datensätzen erfolgen. 

Allerdings zeigte die IAW-SGB II Organisationserhebung (Welle 2007), dass ein Datenaus-
tausch bei Übergang eines Klienten von ALG I zu ALG II im Jahre 2006 zwischen Agentur 
und zkT immer noch selten vorkam. Nur 30 % der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 
der zkT gaben an, dass ein entsprechender Austausch häufig oder immer stattfindet, dage-
gen 80 % der ARGE- und 100 % der gAw-Geschäftsführerinnen und -Geschäftsführer. Ein 
persönlicher Kontakt zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Arbeitsagenturen 
und der Grundsicherungseinrichtung bei Übergang eines Klienten von ALG I zu ALG II fand 
nur bei 17 % der ARGEn, 10 % der zkT und 50 % der gAw häufig oder immer statt (ebd.). 

Die IAW-SGB II Organisationserhebung (Welle 2008) zeigt, dass sich der Informationsaus-
tausch zwischen Arbeitsagentur und SGB II-Einrichtung auch im Folgejahr nicht wesentlich 
verbessert hat. So findet die Übergabe der Eingliederungsvereinbarung der Agentur nur bei 
27 % der ARGEn, 23 % der gAw und bei zkT in keinem Fall häufig oder immer statt. Einen 
persönlichen Kontakt zwischen Fachkräften der Arbeitsagentur und der SGB II-Einrichtung 
bei Übergang eines Klienten von ALG I zu ALG II gibt es nunmehr bei 13 % der ARGEn, 7 % 
der zkT und 19 % der gAw häufig oder immer.163 

                                                 
161 Aus Sicht des Bundes sollen sowohl der Aussteuerungsbetrag als auch nunmehr der Eingliederungsbetrag 

berücksichtigen, dass die BA seit 2005 durch den Bund entlastet wird, da die BA finanziell nicht mehr für die 
aktive Arbeitsförderung der Arbeitslosenhilfebezieher verantwortlich ist. 

162 Davon lag bei rund 240.000 Personen der Vorbezug von ALG I weniger als drei Monate zurück (vgl. BA 
2008b). 

163 Die Frage nach einem Datentausch zwischen Agentur und SGB II-Einrichtung wurde in der Erhebung 2008 
nur an ARGEn und gAw gestellt. Hier bestätigten 77 % der ARGE-Geschäftsführerinnen und -Geschäftsführer 
und alle gAw, dass dieser häufig oder immer stattfindet. Dagegen wurde bei den zkT gefragt, ob es einen 
Austausch von Profilingergebnissen sowie von Erwerbs- bzw. Maßnahmeverläufen gibt. Danach findet der 
Austausch von Profilingergebnissen bei 10 % und von Erwerbs- bzw. Maßnahmeverläufen bei 13 % der zkT 
häufig oder immer statt. 
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Diese Ergebnisse werden durch die Erhebungen an den zehn Standorten der Substichprobe 
bestätigt. In allen vier ARGEn und den zwei gAw erhalten die Fachkräfte keine weiteren über 
die in VerBIS hinterlegten Informationen hinaus. Die zkT erhielten überhaupt keine Informati-
onen (bzw. lehnten ihrerseits den Erhalt von Informationen ab), lediglich ein zKT stand be-
züglich eines Datentausches vor dem Abschluss einer Vereinbarung. 

Nach Informationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regionaldirektionen veranstalte-
ten einzelne Agenturen zumindest Gruppeninformationsveranstaltungen für arbeitslose 
SGB III-Kundinnen und -Kunden gegen Ende des ALG I-Bezugszeitraumes, wo entweder die 
Agentur oder die Grundsicherungseinrichtung oder beide gemeinsam die Regelungen des 
SGB II vorstellten. Allerdings haben die SGB II-Einrichtungen dies als Werbeveranstaltung 
für das SGB II wahrgenommen: 
„Als die Leute gehört haben, wie hoch die Vermögensfreibeträge sind, kamen nicht weniger als ohne diese Ge-
schichte.“ (Geschäftsführer/in zkT) 

Letztlich bleibt festzuhalten, dass wir an keinem der zehn Standorte der Substichprobe Bei-
spiele eines expliziten Übergabemanagements vorgefunden haben. Auch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Regionaldirektionen bestätigten, dass das Übergabemanagement 
eine akute Baustelle ist und beispielsweise Übergabeprotokolle oder gemeinsame Überga-
begespräche die Ausnahme sind. 

 

3.4.4 Planung, Finanzierung und Besetzung gemeinsamer Fördermaßnahmen 
der beiden Rechtskreise 

Prinzipiell ist es für die Agenturen für Arbeit und die SGB II-Einrichtungen möglich, gemein-
sam arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu planen und zu besetzen. Allerdings zeigen unse-
re Erhebungen, dass dies nur äußerst selten in der Praxis passiert und im Wesentlichen nur 
im Bereich der überbetrieblichen Ausbildung.164 An keinem der zehn Standorte der Substich-
probe gab es bislang ein gemeinsames Arbeitsmarktprogramm und nur in Einzelfällen zu-
mindest eine gemeinsame Bildungszielplanung. Den Aussagen der Geschäftsführerinnen 
und Geschäftsführer der SGB II-Einrichtungen zufolge (infas/isr, Welle 1) machten 4 % der 
zkT, knapp 20 % der ARGEn und eine der sechs gAw eine gemeinsame Bildungsziel-
/Maßnahmeplanung mit der Agentur. Insbesondere in ländlichen Gegenden und bei sehr 
kleinen SGB II-Einrichtungen kommt es zum Teil noch zur gemeinsamen Besetzung von 
Weiterbildungsmaßnahmen, da ansonsten keine ausreichende Teilnehmerzahl zustande 
kommen würde. Eine gemeinsame Besetzung einer Trainingsmaßnahme fanden wir in ei-
nem Einzelfall vor. 

Allerdings liefen in vielen Agenturen und SGB II-Einrichtungen Planungen, im Rahmen von 
„Ganzil“ (vgl. Abschnitt C.3.4.2) verstärkt zusammenzuarbeiten. 

 

3.4.5 Umgang mit Aufstockern 
Als Aufstocker werden im Folgenden Personen bezeichnet, die sowohl ALG I als auch er-
gänzend ALG II beziehen, da das ALG I zur Bedarfsdeckung nicht ausreicht. Sie erhalten 
ihre Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts durch die Arbeitsagenturen und die 
SGB II-Einrichtungen. In der Arbeitslosenstatistik werden sie dem Rechtskreis SGB II zuge-
ordnet. 

                                                 
164 Zur Praxis bei BvB vgl. Abschnitt C.3.2. Hier liegt die Leistungs- und Finanzierungsverantwortung in den Hän-

den der Berufsberatung der Arbeitsagentur. 
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In der Diskussion um die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nahm die da-
mals geschätzte Zahl von 270.000 Personen (im Jahre 2001, vgl. Kommission 2002: 126), 
die sowohl Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe als auch ergänzend Sozialhilfe bezogen, 
eine prominente Rolle ein. Für diese Aufstocker mussten Ansprüche in zwei getrennten Ver-
waltungsvorgängen bearbeitet werden, was einen erhöhten Verwaltungsaufwand sowie zu-
sätzlichen Aufwand für die Betroffenen zur Folge hatte (ebd.). Hier sollten durch das SGB II 
Lei-stungen gebündelt und Doppelstrukturen abgebaut werden. 

Mit der Einführung des SGB II hat sich die Gesamtzahl der Aufstocker reduziert (auf jahres-
durchschnittlich 135.791 im Jahre 2006), allerdings liegt der prozentuale Anteil der Arbeitslo-
sengeldbezieherinnen und -bezieher, die aufstockend Leistungen der Grundsicherung be-
ziehen (bei stark wachsender Tendenz), heute höher als vor der Reform der Anteil der Ar-
beitslosengeld- und Arbeitslosenhilfebezieherinnen und -bezieher, die ergänzend Sozialhilfe 
bezogen.165 Mehr als jede zehnte Arbeitslosengeldbezieherin bzw. mehr als jeder zehnte Ar-
beitslosengeldbezieher erhält ergänzend Leistungen der Grundsicherung. 

Bei der Gruppe der Aufstocker kommen neben der verwaltungsaufwendigen Doppelzustän-
digkeit unterschiedliche Regelungen zur Anwendung (z.B. hinsichtlich der Zumutbarkeit von 
Arbeitsangeboten und von Sanktionsregelungen166). Bei den aktiven Leistungen ist die 
SGB II-Einrichtung federführend, für Vermittlung, Beratung und Eingliederungsmaßnahmen 
zuständig. Soweit der Rechtskreis SGB III berührt wird, erfolgt hier zusätzlich eine Betreuung 
durch die Agentur (Beratung, Vermittlung, sperrzeitrelevante Integrationsmaßnahmen). Da 
einige Leistungen aus dem SGB III aber SGB II-Kundinnen und -Kunden nicht zur Verfügung 
stehen, werden Aufstocker je nach konkreter Förderleistung an die Agentur verwiesen (z.B. 
Gründungszuschuss, Vermittlungsgutschein, Berufsausbildungsbeihilfe). Die Leistungsge-
währung nach dem SGB III ist gegenüber dem SGB II vorrangig (§ 5 Abs. 1 SGB II). Die 
Kinder von Aufstockern werden ebenfalls mit ihren Eltern im SGB II betreut. 

Potenzielle Aufstocker stellen zunächst ihren Antrag auf ALG I und anschließend den Antrag 
auf ALG II. Bis zur Vorlage des Bescheides zum ALG I wird der Arbeitslose durch die Ar-
beitsagentur betreut. Wird ALG II bewilligt, erfolgt die Umstellung des Bewerberangebotes 
(BewA)167 auf die ARGE bzw. den SGB II-Strang in der gAw. Wo zkT tätig sind, wird der Sta-
tus im BewA der Agentur von arbeitslos auf arbeitsuchend umgestellt. 

Bei Wegfall des ALG II-Anspruchs, aber Fortbestehen des ALG I-Anspruchs, wird das BewA 
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARGE bzw. des SGB II-Stranges in der ge-
trennten Aufgabenwahrnehmung wieder in die Zuständigkeit der Agentur überführt.168 

Problematisch für die Agenturen ist dort, wo im SGB II zkT tätig sind, die Identifizierung der 
Aufstocker. Nachdem ein Informationsaustausch zwischen Arbeitsagenturen und SGB II-
Einrichtungen bei Aufstockern zunächst freiwillig gewesen ist, wurde er durch das Fortent-
wicklungsgesetz verpflichtend (§ 9a SGB III und § 18a SGB II). In der IAW-SGB II Organisa-
                                                 
165 Auf Basis der geschätzten 270.000 aufstockenden Sozialhilfebezieherinnen und -bezieher im Jahre 2001 be-

zogen damals 8,4 % aller Arbeitslosengeld- bzw. –hilfebezieherinnen und -bezieher ergänzend Sozialhilfe. 
2005 erhielten 8,5 % aller Arbeitslosengeldbezieherinnen und -bezieher ergänzend Leistungen der Grundsi-
cherung, 2006 bereits 9,4 % und im November 2007 10,8 % (Frauen 10,7 %, Männer 10,9 %) (Daten zu Auf-
stockern nachrichtlich BA, eigene Berechnungen). 

166 „Aufstocker“ werden in dem Rechtskreis sanktioniert, dessen Rechtsfolgenbelehrung sie erhalten haben. In 
der Zusammenarbeit zwischen Agenturen und ARGEn bzw. gAw ist es möglich, beide Rechtsfolgenbelehrun-
gen in einem Arbeits- oder Maßnahmeangebot zu integrieren. 

167 Die Bewilligung ist in der Kundenhistorie zu vermerken und in VerBIS in den Kundendaten – Leistungen – der 
Bewerber mit „Aufstocker“ zu kennzeichnen. 

168 Die Rechtskreiszuständigkeit muss (taggleich) immer erkennbar sein, da jeder Vermittlungsvorschlag und je-
des Einladungsschreiben zu persönlichen Vorsprachen die Rechtsfolgenbelehrung aus den entsprechenden 
Rechtsquellen enthalten muss. 
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tionserhebung (Welle 2007) bewerteten nur 36 % der ARGE- und 58 % der zkT-
Geschäftsführerinnen und -Geschäftsführer (aber alle gAw) die Bewältigung der Schnittstelle 
bei Aufstockern als gut oder sehr gut (5er Skala). Die Erhebung an den zehn Standorten der 
Substichprobe im Winter 2007/2008 zeigte, dass die gesetzliche Verpflichtung zur Zusam-
menarbeit zu Verbesserungen beim Informationsaustausch von Agenturen mit einigen AR-
GEn bei Aufstockern geführt hat. Allerdings gibt es weiterhin Agenturen und ARGEn, die  
über die gemeinsame Einsicht in VerBIS hinaus keinen Austausch vornehmen. In der Zu-
sammenarbeit zwischen Agenturen und zkT bei Aufstockern zeigte sich, dass zwei lediglich 
Namenslisten austauschen, in einer überhaupt keine Kooperation stattfindet und lediglich bei 
einer dem verpflichtenden Informationsaustausch nachgekommen wird. Von den zkT wurde 
insbesondere problematisiert, dass, wenn sie auf Mitarbeiterebene in Einzelfällen Informatio-
nen von der Agentur haben wollen, sie den („mühseligen“) Weg über die Servicecenter ge-
hen müssen. Die Agenturen ihrerseits bemängeln, dass die zkT ihren Verpflichtungen zur 
Auskunft nicht nachkommen und sie bei der Identifizierung von Aufstockern häufig auf Infor-
mationen seitens der Arbeitslosen angewiesen sind. 

 

3.4.6 Zwischenfazit 
Obwohl etwa 800.000 Personen im Jahre 2007 aus dem Leistungsbezug ALG I in das Sys-
tem der Grundsicherung übergingen, erfolgt zwischen den Fachkräften der Agenturen und 
der SGB II-Einrichtungen in der Regel kein systematischer Informationsaustausch über diese 
Personen. Insbesondere die befragten Führungskräfte der Regionaldirektionen charakterisie-
ren das Übergangs- und Übergabemanagement als einen der defizitärsten Bereiche. Gemil-
dert wird die Problematik dort, wo ARGEn und gAw tätig sind, da hier den Fachkräften zu-
mindest die Informationen über die „Übergänger“ vorliegen, die in der gemeinsam genutzten 
Vermittlungssoftware VerBIS hinterlegt sind. 

Auch bei der Planung und Besetzung von Eingliederungsmaßnahmen gibt es nur in Einzel-
fällen eine Zusammenarbeit zwischen Arbeitsagenturen und SGB II-Einrichtungen. 

Bei der Gruppe der Aufstocker kommen neben der verwaltungsaufwendigen Doppelzustän-
digkeit unterschiedliche Regelungen zur Anwendung (z.B. hinsichtlich der Zumutbarkeit von 
Arbeitsangeboten und von Sanktionsregelungen). Die Erhebung an den zehn Standorten der 
Substichprobe im Winter 2007/2008 zeigte, dass die mit dem FEG eingeführte gesetzliche 
Verpflichtung zur Zusammenarbeit in der Praxis bislang unzureichend umgesetzt wird. 

 

3.5 Die gemeinsame Einigungsstelle 
Für den letzten Aspekt in diesem Kapitel, die Rolle der „Gemeinsamen Einigungsstelle“ nach 
§ 45 SGB II, stehen folgende Fragestellungen im Zentrum: 

• Wie sieht das Verfahren der Feststellung von Erwerbsfähigkeit in den drei Formen der 
Aufgabenwahrnehmung aus? 

• In welchen Fällen und mit welcher Häufigkeit kommt es zur Einschaltung der Einigungs-
stellen? Unterscheiden sich hierbei die drei Formen der Aufgabenwahrnehmung? 

• Welche Konsequenzen hat die gesetzlich definierte Definition der Erwerbsfähigkeit? 

Die Leistungen der Grundsicherung des SGB II können nur Personen gewährt werden, die 
erwerbsfähig im Sinne des § 8 SGB II sind, d.h. unter den üblichen Bedingungen des allge-
meinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig sein können. Perso-
nen, die bedürftig, aber im Sinne des § 8 nicht erwerbsfähig sind, erhalten Sozialhilfe nach 
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dem SGB XII. Zuständig für die Feststellung, ob die Arbeitsuchenden erwerbsfähig sind, ist 
nach § 44a SGB II die Agentur für Arbeit. Da die Arbeitsgemeinschaft nach § 44b Abs. 3 
Satz 1 SGB II die Aufgaben der Agentur für Arbeit wahrnimmt, trifft sie diese Feststellung für 
die Arbeitsagentur. Die ARGE handelt zugleich auch für den kommunalen Träger, sofern 
dieser ihr die Wahrnehmung der Aufgaben überträgt (§ 44b Abs. 3 Satz 2 SGB II); eine ge-
spaltene Zuständigkeit besteht dann nicht. Ist ein kommunaler Träger gemäß § 6a SGB II 
zugelassen, hat er die Feststellung zu treffen (§ 6b Abs. 1 Satz 2 SGB II) (vgl. Blüggel 2005: 
380). 

Im Fall fehlender Erwerbsfähigkeit können auch Leistungsansprüche gegen andere Träger 
bestehen, insbesondere gegen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung. Hier ist vor al-
lem an Ansprüche auf Renten wegen voller Erwerbsminderung zu denken (§ 43 Abs. 2 
SGB VI). Es existieren also Interessenkonflikte zwischen den Arbeitsagenturen, ARGEn bzw. 
zkT auf der einen und Sozialhilfeträgern sowie gegebenenfalls Rentenversicherungsträgern 
auf der anderen Seite. 

Bei Konfliktfällen zwischen den Trägern des SGB II oder bei Streitigkeiten über die Erwerbs-
fähigkeit mit einem Leistungsträger, der bei voller Erwerbsminderung zuständig wäre, ent-
scheidet eine einzurichtende „Gemeinsame Einigungsstelle“ (§ 45 SGB II). Diese soll sich 
aus jeweils einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der Agentur für Arbeit und des Trägers der 
anderen Leistung sowie einer bzw. einem von beiden benannten Vorsitzenden zusammen-
setzen. Mit dem Fortentwicklungsgesetz wurde auch den Krankenkassen die Möglichkeit ge-
geben, bei Zweifeln an der Erwerbsfähigkeit der Betroffenen die gemeinsame Einigungsstel-
le anzurufen. Die Neufassung berücksichtigt damit, dass von den finanziellen Folgen eines 
rechtswidrigen Bezugs von ALG II aufgrund fehlender Erwerbsfähigkeit auch die Kranken-
kassen betroffen sind. 

In der Startphase des SGB II wurde davon ausgegangen, dass der Frage der Erwerbsfähig-
keit eine Schlüsselrolle bei der Vermeidung von Drehtüreffekten und Verschiebebahnhöfen 
zukommen könnte. Daher wurde dem Verfahren zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit und 
der Einigungsstelle anfangs eine hohe Bedeutung zugemessen. Obwohl die Geschäftsfüh-
rerinnen und Geschäftsführer der SGB II-Einrichtungen 37 % der erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen für auf absehbare Zeit (ca. drei Jahre) nicht vermittelbar halten, stellte sich nur bei 
2,7 % im Betreuungsprozess heraus, dass eine Erwerbsfähigkeit nicht gegeben war. Davon 
wiederum wurden 65 % ins SGB XII überführt (vgl. Übersicht C.3.5-1). Insgesamt sind ver-
gleichsweise wenige Personen (ca. 3 %) als nicht erwerbsfähig im Sinne des § 8 SGB II ein-
gestuft worden. 
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Übersicht C.3.5-1: Erwerbsfähigkeit von Hilfebedürftigen 

Gesamt ARGEn zkT gAw 

Anteil der eHb in %, der von den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der SGB II-Standorte 
auf absehbare Zeit als nicht vermittelbar eingeschätzt wurde (Mittelwerte): 

37 37 37 33 

Davon der Anteil in %, bei dem sich im Betreuungsprozess herausstellte, 
dass eine Erwerbsfähigkeit nicht gegeben war (Mittelwerte): 

2,7 2,7 2,3 3,2 

Davon der Anteil in %, der ins SGB XII überführt wurde (Mittelwerte): 

65 64 73 60 

Quelle: IAW-SGB II Organisationserhebung 2007. 

   
 
Die gesetzliche Definition der Erwerbsfähigkeit erhöht die Bestände der SGB II-
Einrichtungen. Sie sind dadurch auch für Personen zuständig, die nach Ansicht vieler Fach- 
und Führungskräfte lediglich gesetzlich erwerbsfähig sind: 
„Wir hatten viele Fälle, wo zwar die Erwerbsfähigkeit festgestellt wurde, aber nicht auf diesem allgemeinen Ar-
beitsmarkt, nicht in dieser Welt.“ (Mitarbeiter/in zkT) 

Als Konsequenz nahmen einige SGB II-Einrichtungen der Substichprobe daher (in etwa ana-
log zum Umgang der Arbeitsagenturen mit Betreuungskunden; vgl. dazu ausführlich Schütz/ 
Oschmiansky 2006) einen Teil ihrer Klientel aus dem Aktivierungsprozess heraus, um Res-
sourcen zu sparen: 
„Der Vermittler kann mittels der Fachdienste die Erwerbsfähigkeit prüfen lassen, wenn er Zweifel hat. 10 % seiner 
Fälle kann er dann dem Sachbearbeiter überstellen. Nach einem Jahr gucken wir uns den Fall dann noch mal 
an“. (Mitarbeiter/in ARGE) 

Auf der anderen Seite hat eine voreilige Diagnose von fehlender Erwerbsfähigkeit den Aus-
schluss der Förderpalette des SGB II für die Betroffenen zur Folge.  

Festzuhalten bleibt aber, dass der Einigungsstelle bei der Frage der Feststellung der Er-
werbsfähigkeit nur eine untergeordnete Rolle zukommt. Im gesamten Jahr 2006 hatten fast 
zwei Drittel der SGB II-Einrichtungen nicht ein einziges Mal die Einigungsstelle eingeschaltet. 
Bei den gAw und den ARGEn ist zumindest die Einrichtung der Einigungsstellen zwar zöger-
lich, aber letztlich doch fast flächendeckend erfolgt (89 bzw. 90 %; IAW-SGB II Organisati-
onserhebung 2007). Vorsitzende der Einigungsstellen sind überwiegend pensionierte Rich-
ter, aber auch beispielsweise Ärzte oder Leiter des medizinischen Dienstes der Krankenkas-
sen. Dagegen sehen viele zkT nicht die Notwendigkeit der Einrichtung einer Einigungsstelle, 
obwohl sie gesetzlich vorgeschrieben ist und das BMAS beim Erfahrungsaustausch mit den 
zkT am 6. Dezember 2006 nochmals auf die gesetzliche Vorgabe zur Einrichtung einer Eini-
gungsstelle hingewiesen hat. Die IAW-SGB II Organisationserhebung 2007 hatte ergeben, 
dass 62 % der zkT bis Ende 2006 noch keine Einigungsstelle eingerichtet hatten. Auch An-
fang 2008 hatten einige zkT (so auch zwei der vier zkT der Substichprobe, Welle 2007/2008) 
noch keine Einigungsstelle eingerichtet. 

Die Bedeutung des Einigungsstellenverfahrens könnte allerdings dann zunehmen, wenn die 
Grundsicherungsstellen aufgrund sinkender Fallzahlen damit beginnen, sich intensiver mit 
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dem arbeitsmarktfernsten Klientel zu beschäftigen, da vor allem bei diesem Klientel die Klä-
rung der Erwerbsfähigkeit virulent ist. 

 

3.5.1 Zwischenfazit 
In der Startphase des SGB II wurde davon ausgegangen, dass der Frage der Erwerbsfähig-
keit eine Schlüsselrolle bei der Vermeidung von Drehtüreffekten und Verschiebebahnhöfen 
zukommen könnte. Daher wurde dem Verfahren zur Feststellung der Erwerbsfähigkeit und 
der Einigungsstelle anfangs eine hohe Bedeutung zugemessen. Relativ schnell zeigte sich 
aber, dass nicht zuletzt aufgrund der gesetzlichen Definition der Erwerbsfähigkeit nur sehr 
wenige Hilfebedürftige (ca. 3 %) als nicht erwerbsfähig eingestuft wurden. Nur kurzzeitig 
stand diese Problematik im Mittelpunkt des politischen Interesses, nachdem bekannt gewor-
den war, dass selbst Schwerstkranke als erwerbsfähig im Sinne des SGB II eingestuft wor-
den waren. 

Bei den getrennten Aufgabenwahrnehmungen und bei den ARGEn ist die Einrichtung der 
Einigungsstellen zwar zögerlich, aber letztlich doch fast flächendeckend erfolgt. Dagegen 
sehen viele zkT nicht die Notwendigkeit der Einrichtung einer Einigungsstelle, obwohl sie ge-
setzlich vorgeschrieben ist. 

Bei allen Formen der Aufgabenwahrnehmung werden die Einigungsstellen nur selten einbe-
rufen. Bei knapp zwei Drittel der SGB II-Einrichtungen gab es im gesamten Jahr 2006 nicht 
einen einzigen Fall für die Einigungsstelle. 

Dennoch bleiben sowohl die Frage der Feststellung der Erwerbsfähigkeit als auch die Defini-
tion der Erwerbsfähigkeit durchaus problematisch. Da oft auch in Zweifelsfällen Erwerbsfä-
higkeit unterstellt wird, sind die SGB II-Einrichtungen auch für Personen zuständig, die im 
Grunde nicht in den Arbeitsmarkt integrierbar sind. 
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4 Integrationsleistungen und Maßnahmeeinsatz 
4.1 Vergleichende Analyse zur Kundensegmentierung und zu Integrations-

strategien 
4.1.1 Fragestellungen und Datenbasis 
Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen Erfahrungen und Einschätzungen der Fachkräfte in 
den SGB II-Einrichtungen. Dabei wird zunächst betrachtet, welche Fachkräfte – unterschie-
den nach ihren Funktionsbezeichnungen – in den verschiedenen Formen der Aufgaben-
wahrnehmung für die Betreuung unterschiedlicher Kundengruppen zuständig sind und wie 
die Fachkräfte das in ihrer SGB II-Einrichtung verwendete Kundensegmentierungskonzept 
bewerten. Als wichtige Aspekte der Integrationsstrategien werden Funktion und Umgang mit 
der Eingliederungsvereinbarung, Strategien zum Abbau von Vermittlungshemmnissen, Häu-
figkeit des Einsatzes und Einschätzung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Aktivierung 
von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die Ziele, die mit dem Einsatz von Arbeitsgelegenheiten 
in der Mehraufwandvariante verfolgt werden, sowie die Verfügbarkeit von flankierenden Lei-
stungen (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) jeweils aus der Sicht der operativ tätigen 
Fachkräfte in den SGB II-Einrichtungen dargestellt. 

Datenbasis der nachfolgenden Darstellungen ist eine im Frühsommer 2007 durchgeführte 
schriftliche Befragung von insgesamt 5.889 Fachkräften in 154 SGB II-Einrichtungen. Dar-
über hinaus werden Ergebnisse aus 154 Gruppendiskussionen mit operativen Fachkräften 
der SGB II-Einrichtungen aus der zweiten Erhebungswelle des Untersuchungsfeldes zugrun-
de gelegt. Außerdem wurde auf Angaben aus der ersten Erhebungswelle der Experteninter-
views zurückgegriffen, angereichert durch Ergebnisse der zweiten und dritten Welle der IAW-
SGB II Organisationserhebung von Untersuchungsfeld 1.169 

 

4.1.2 Kundensegmentierung 
Die Fachkräfte des Bereichs Integration und Vermittlung wurden gebeten anzugeben, welche 
Klientengruppen sie persönlich betreuen. In den Ergebnissen spiegelt sich der Organisati-
onsaufbau der SGB II-Einrichtungen deutlich wieder. Die Angaben unterscheiden sich deut-
lich zwischen den zugelassenen kommunalen Trägern und den ARGEn/gAw. Bei den zkT – 
wo häufiger als in den übrigen Einrichtungen ein generalisierter Fallmanagement-Ansatz 
praktiziert wird (vgl. Abschnitt C.2.1.3.5) – gab jeweils der größte Teil der befragten Fach-
kräfte in Aktivierung und Vermittlung an, für die Betreuung aller Kundengruppen zustän-dig 
zu sein. Das gilt unabhängig von der jeweiligen Funktionsbezeichnung (je nach Funktion 45 
Prozent bis 56 Prozent der befragten Fallmanagerinnen und Fallmanager). In den ARGEn 
und getrennten Aufgabenwahrnehmungen betreuen die Fallmanagerinnen und Fallmanager 
dagegen häufig speziell Personen mit multiplen Vermittlungshemmnissen (vgl. Abschnitt 
C.2.1.3.5). Ähnliches gilt - wenn auch für die Stadt-ARGEn weniger ausgeprägt - für die Per-
sönlichen Ansprechpartnerinnen und -partner (pAp). Die Spezialisierung auf Kundinnen und 
Kunden mit mehreren Vermittlungshemmnissen ist bei denjenigen Fallmanagerinnen und 
Fallmanagern besonders ausgeprägt, die nicht auch die Funktion der Arbeitsvermittlung aus-
üben (je nach Art der Aufgabenwahrnehmung von 65 Prozent bis 75 Prozent dieser Fach-
kräfte genannt).  

                                                 
169  Aus der 2. Welle der IAW-SGB II-Organisationserhebung liegen lediglich für 153 der 154 Standorte in der 

Stichprobe Angaben vor. 
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Abbildung C.4.1-1: Klientengruppen von Arbeitsvermittlung, Fallmanagement, pAp bei 
zugelassenen kommunalen Trägern und Vergleichs-ARGEn 
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Abbildung C.4.1-2: Klientengruppen von Arbeitsvermittlung, Fallmanagement, pAp bei 
getrennten Aufgabenwahrnehmungen, Stadt- und Kreis-ARGen 
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Die stärkere Spezialisierung der Fachkräfte in den ARGEn und gAw zeigt sich auch daran, 
dass diese Fachkräfte jeweils deutlich häufiger angaben, für die Betreuung von Alleinerzie-
henden, Personen mit Migrationshintergrund oder schwerbehinderten Kundinnen und Kun-
den, aber nicht gleichzeitig für alle Klientengruppen zuständig zu sein. An diesen Zuständig-
keitsregeln kristallisiert sich deutlich das Konzept der funktionalen Spezialisierung in den 
ARGEn. 

Bezüglich der Betreuung von Jugendlichen gibt es sowohl zwischen den Fachkräften mit un-
terschiedlicher Funktionsbezeichnung als auch zwischen zkT und den Vergleichs-ARGEn 
keine großen Unterschiede. So war jeweils ein (gutes) Fünftel der befragten Fachkräfte aus 
Fallmanagement und Arbeitsvermittlung – ausschließlich oder neben anderen Zuständigkei-
ten – mit der Betreuung dieser Klientengruppe betraut. Vermutlich bedingt durch die Größe 
der Einrichtung waren bei den übrigen Formen der Aufgabenwahrnehmung (Stadt-ARGEn, 
Kreis-ARGEn, gAw) diese Anteile unter den Fallmanagerinnen und Fallmanagern häufig et-
was größer. 

Aus der Tradition der Hilfe zur Arbeit (HzA) gab es in der HzA-Software von Kommunen be-
reits seit geraumer Zeit Kundensegmentierungen, die die Arbeitsmarktnähe und den Hand-
lungsbedarf zum Ausdruck brachten. Diese Tradition wurde im SGB II bei den meisten kom-
munalen Vermittlungssoftwarepaketen fortgesetzt (vgl. Abschnitt C.1.4). In den ARGEn wur-
de in der Regel die Vermittlungssoftware der Agentur eingesetzt. Bereits unter der Software 
BewA-CoArb und später in VerBIS wurde das Ergebnis des Kundenprofilings auch als Kun-
densegmentierung hinterlegt. Mit der flächendeckenden Einführung einer eigenen SGB II-
Kundendifferenzierung werden die Kundinnen und Kunden der ARGEn und gAw nun anhand 
von Betreuungsstufen klassifiziert. Die Stufe gibt Auskunft über die vom pAp diagnostizierte 
Nähe bzw. Ferne zum Arbeitsmarkt. 

Eine Einteilung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach ihrer Arbeitsmarktnähe wird von 
der überwiegenden Mehrheit der SGB II-Einrichtungen durchgeführt. Die jüngste IAW-SGB II 
Organisationserhebung vom Frühjahr 2008 und die zweite Welle der Implementationsanaly-
se vom Herbst/Winter 2007/2008 belegen, dass die ARGEn und die gAw dazu ausnahmslos 
das Betreuungsstufenkonzept der Bundesagentur für Arbeit für den SGB II-Bereich verwen-
den.170 Unter den zkT wenden nur sechs Standorte kein Kundensegmentierungskonzept an, 
sieben haben das BA-Kundensegmentierungsmodell für das SGB III für ihren Kundenkreis 
übernommen, weitere zwölf verwenden die in der genutzten Integrationssoftware implemen-
tierte Kundeneinstufung. Gut die Hälfte der zkT verwendet andere Konzepte zur Einteilung 
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen. 

Im Rahmen der Gruppengespräche vor Ort wurden die Fachkräfte um eine Bewertung des in 
ihrer Einrichtung verwendeten Kundensegmentierungskonzeptes gebeten. Die Fachkräfte 
der zkT gaben vor allem an, dass die verwendete Kundensegmentierung zu einer besseren 
Orientierung und Arbeitserleichterung führe, eine zielgenauere Vermittlung ermögliche und 
zu einer Optimierung des Leistungsprozesses geführt habe. Als Verbesserungen wurden 
dargelegt: Erleichterungen bei der Maßnahmeplanung und -besetzung sowie auf der Kun-
deneinteilung fußende Spezialisierung bei der Betreuung der erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen. Ein weiterer Vorteil, der von den Fachkräften der zkT häufig erwähnt wurde, ist die Er-
leichterung von Stellensuchläufen. 

                                                 
170  In der IAW-SGB II Organisationsuntersuchung 2008 (Welle 3) gab eine gAw an, eine andere Einteilung zu 

verwenden. Nach den Erkenntnissen der Implementationsanalyse wurde im Herbst/Winter 2007/2008 jedoch 
auch an diesem Standort das Betreuungsstufenkonzept eingesetzt. 
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Abbildung C.4.1-3: Bewertung des jeweils angewendeten Kunden- 
segmentierungskonzepts 
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Die Fachkräfte in den ARGEn, die alle mit dem Betreuungsstufenkonzept arbeiten, bewerte-
ten dieses Modell kritischer. Positiv sehen auch sie insbesondere die damit verbundene bes-
sere Orientierung und Arbeitserleichterung. Es werden aber – insbesondere in den Ver-
gleichs-ARGEn – der hohe Arbeitsaufwand und die mit dem Konzept zusammenhängende 
Standardisierung als einschränkend empfunden. An den Standorten mit gAw ist das Bild 
ausgeglichener, allerdings wurde dort seltener als in den ARGEn auf einen hohen Ar-
beitsaufwand hingewiesen. In den ungestützten Ausführungen im Gespräch kam zum Aus-
druck, dass zunächst vor allem die Umstellung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auf das 
neue System der Betreuungsstufen – die an den einzelnen Standorten unterschiedlich weit 
zurück liegt171 – für die Fachkräfte in den ARGEn mit erhöhtem Aufwand verbunden war. A-
ber auch das Verfahren zur Ermittlung und Änderung der Betreuungsstufe wurde in den Ge-
sprächen häufig als kompliziert und zeitaufwändig beschrieben. Positiv hervorgehoben wur-
den in den ARGEn allerdings häufig die Möglichkeit der Dokumentation von Integrationsfort-
schritten und die bessere Durchführbarkeit von Suchläufen für die Stellen- und Maßnahme-
besetzung.  

 

4.1.3 Integrationsstrategien 
Das SGB II sieht vor, dass die Leistungen zur Eingliederung, die die erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen von den SGB II-Einrichtungen erhalten, aber auch die Bemühungen, die sie im In-
tegrationsprozess selbst erbringen müssen, in Form einer Eingliederungsvereinbarung ver-
bindlich festgehalten werden (vgl. § 15 SGB II). Im Rahmen der zweiten Welle der Imple-
mentationsanalyse wurden Fachkräfte in Gruppengesprächen listengestützt zunächst nach 

                                                 
171  Laut Angaben aus der 3. Welle der IAW-SGB II-Organisationserhebung variierte der Einführungstermin der 

Betreuungsstufen in den ARGEn der Standortstichprobe zwischen März 2006 und Oktober 2007. 
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der Funktion der Eingliederungsvereinbarung gefragt. Übereinstimmend wurden – unabhän-
gig von der Art der Aufgabenwahrnehmung – drei Funktionen für die Kundinnen und Kunden 
betont: die Vereinbarungen sollen den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ihre Rechte und 
Pflichten, und auch die Verbindlichkeit der besprochenen Eingliederungsstrategie verdeutli-
chen. 

Im Hinblick auf die Fallbetreuung und Arbeitsvermittlung stellten die Fachkräfte in allen For-
men der Aufgabenwahrnehmung vor allem die rechtliche Funktion der Eingliederungsverein-
barung in den Vordergrund. Die Eingliederungsvereinbarung (EGV) wird als Voraussetzung 
für eine spätere Sanktionierung gesehen. Im direkten Vergleich der zkT und Vergleichs-
ARGEn sind bei dieser Einschätzung nur geringe Unterschiede zu beobachten. Die Fach-
kräfte der zkT betonten etwas stärker die strukturierende Funktion der EGV im Eingliede-
rungsprozess, während von den Fachkräften der Vergleichs-ARGEn die Transparenz im 
Umgang mit den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärker pointiert wurde.  
 
Abbildung C.4.1-4: Funktionen der Eingliederungsvereinbarung 
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Der größte Unterschied zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der zkT und der Ver-
gleichs-ARGEn zeigt sich jedoch hinsichtlich der Entwicklung einer individuellen Eingliede-
rungsstrategie. Von den Fachkräften der zkT wurde diese Funktion der Eingliederungsver-
einbarung deutlich häufiger benannt als in den Vergleichs-ARGEn. Möglicherweise kommt 
hier die längere Erfahrung der kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Sozial-
hilfe mit der Steuerung der Betreuung durch Hilfepläne zum Tragen. In der Arbeitsverwaltung 
wurde der Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen erst mit dem Anfang 2002 in Kraft 
getretenen JobAQTIV-Gesetz in das Arbeitsförderungsrecht aufgenommen und hat eine ent-
sprechend jüngere Geschichte. 

In seinem Bericht aus dem Jahr 2006 bemängelt der Bundesrechnungshof die Praxis der 
SGB II-Einrichtungen im Umgang mit dem Abschluss der Eingliederungsvereinbarungen. So 
sei entgegen der gesetzlichen Verpflichtung nur in etwa der Hälfte der vom Bundesrech-
nungshof geprüften Fälle eine Eingliederungsvereinbarung (EGV) geschlossen worden (vgl. 
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Bundesrechnungshof 2006a: 11). Im Rahmen der schriftlichen Fachkräftebefragung haben 
wir deshalb die befragten Fachkräfte gebeten zu schätzen, wie hoch der Anteil abgeschlos-
sener EGV bei ihren betreuten Kundinnen und Kunden ist. Im Frühsommer 2007 lag dieser 
Anteil nach Schätzung der Fachkräfte bei den Erwachsenen (Ü 25) je nach Form der Aufga-
benwahrnehmung durchschnittlich bei gut drei Fünftel bis fast drei Viertel. Am niedrigsten 
waren die Angaben der Fachkräfte aus den Kreis-ARGEn, am höchsten an Standorten mit 
gAw. Die Angaben der Fachkräfte der zkT und der Vergleichs-ARGEn unterschieden sich 
hier kaum. 
 
Übersicht C.4.1-1: Anteil Klienten mit Eingliederungsvereinbarung – Einschätzung der 

Fachkräfte 

 zkT Vergleichs 
ARGEn gAw Stadt-ARGEn Kreis-ARGEn

Erwachsene (Ü 25) 69% 71% 74% 66% 62% 

Anzahl Befragte 603 530 52 323 155 

Jugendliche (U 25) 66% 62% 67% 59% 55% 

Anzahl Befragte 434 306 28 158 76

Datenbasis: Schriftliche Befragung von n=5.889 Fachkräften im SGB II-Bereich, 
Frühsommer 2007, ausgewiesene Werte für n=2.397 Fachkräfte, die als FM/AV 
mit der Aktivierung/Vermittlung von eHb betraut sind, durchschnittliche Werte.        
 

Nach Einschätzung der Fachkräfte lag der Anteil von Klientinnen und Klienten mit Eingliede-
rungsvereinbarung bei Jugendlichen (U 25) unter dem der Erwachsenen. Dies trifft auf alle 
Formen der Aufgabenwahrnehmung zu. Den höchsten Anteil mit Eingliederungsvereinba-
rung wiesen auch hier die gAw (im Durchschnitt 67 Prozent) sowie die zkT (durchschnittlich 
66 Prozent) auf. Bei den Vergleichs-ARGEn lag der Anteil der abgeschlossenen Vereinba-
rungen nach Schätzung der Fachkräfte bei durchschnittlich 62 Prozent.172 

 

 

                                                 
172  Nach den Ergebnissen der IAW-SGB II Organisationserhebungen 2007 (Welle 2) liegen die Einschätzungen 

der Geschäftsführungen und Amtsleitungen, insbesondere hinsichtlich der Situation bei Jugendlichen, deutlich 
höher als die der Fachkräfte (zwischen 69 Prozent bei Stadt-ARGEn und 82 Prozent bei gAw).  
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Abbildung C.4.1-5: Zeitpunkt des Abschlusses einer Eingliederungs- 
vereinbarung (Herbst/Winter 2006/2007) 
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Deutlich wird, dass bei allen Formen der Aufgabenwahrnehmung nicht für alle erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen eine Eingliederungsvereinbarung vorlag. Zwei mögliche Gründe hierfür 
wurden bereits in der ersten Erhebungswelle in den Gesprächen mit Leitungen der Bereiche 
Fallmanagement und/oder Arbeitsvermittlung näher beleuchtet. So hatten erwerbsfähige Hil-
febedürftige teilweise deshalb noch keine Eingliederungsvereinbarung, weil diese nicht im-
mer im Erstgespräch abgeschlossen wurde. Über den richtigen Zeitpunkt für den Abschluss 
einer Eingliederungsvereinbarung gibt es seit langem eine Fachdiskussion. Wie unterschied-
lich dies gehandhabt wird, zeigen die Antworten der Bereichsleitungen Arbeitsvermittlung/ 
Fallmanagement. Am eindeutigsten war das Ergebnis bei den gAw. Dort erfolgte in fünf von 
sechs Standorten der Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung möglichst bereits im 
Erstgespräch. Bei den anderen Formen der Aufgabenwahrnehmung ist das Bild differenzier-
ter. Häufig wurde die Vereinbarung erst nach ein bis zwei Terminen geschlossen oder war – 
insbesondere bei zkT und Vergleichs-ARGEn – abhängig von der Fallkonstellation. 

Der zweite Grund für Fälle ohne Eingliederungsvereinbarung hängt mit der Zugehörigkeit zu 
bestimmten Klientengruppen zusammen, für die der Abschluss einer Eingliederungsverein-
barung aus Sicht der Einrichtungen fachlich wenig Sinn macht. Dies waren beispielsweise 
Mütter mit Kindern unter drei Jahren, Schülerinnen und Schüler oder Personen, bei denen 
die Möglichkeit der Eingliederung in den Arbeitsmarkt (zunächst) fraglich ist. Darüber hinaus 
wird bei zkT und ARGEn teilweise aufgrund besonderer Gründe im Einzelfall auf den Ab-
schluss von Eingliederungsvereinbarungen verzichtet. 
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Abbildung C.4.1-6: Klientengruppen ohne Eingliederungsvereinbarung 
(Herbst/Winter 2006/2007) 
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Im Rahmen der zweiten Erhebungswelle wurden Fachkräfte in Gruppengesprächen anhand 
einer Auswahlliste nach möglichen Änderungen im Umgang mit der Eingliederungsvereinba-
rung seit Herbst/Winter 2006/2007 – also etwa im Verlauf eines Jahres – befragt. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass sich nach Einschätzung der Fachkräfte in so gut wie allen Einrichtungen 
der Umgang mit der Eingliederungsvereinbarung verändert hat. So wird heute bei allen For-
men der Aufgabenwahrnehmung die Eingliederungsvereinbarung zu einem früheren Zeit-
punkt und in größeren Umfang als ein Jahr zuvor abgeschlossen. Besonders ausgeprägt 
wird diese Veränderung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Vergleichs- und der 
Stadt-ARGEn berichtet. In den ARGEn - insbesondere den Vergleichs-ARGEn – erfolgt of-
fenbar inzwischen eher eine standardisierte Festlegung des Abschlusszeitpunktes, während 
sich bei den zkT die Standardisierung der Festlegung und eine Flexibilisierung des Ab-
schlusszeitpunktes die Waage hielten. Aber auch qualitativ hat sich aus Sicht der Fachkräfte 
der Umgang mit der Eingliederungsvereinbarung im Vergleich zum Vorjahr verändert. So 
werden nach Bekunden der befragten Fachkräfte die Inhalte häufig stärker ausdifferenziert 
und die eingeschlagenen Strategien und Maßnahmen vertieft dargestellt. 

Wiederholt wiesen bei der letzten Erhebung im Herbst/Winter 2007/2008 die Leitungskräfte 
auf den Einfluss der Prüfergebnisse des Bundesrechnungshofes (BRH) hin. Die Kritik des 
BRH hinsichtlich des Umgangs mit Eingliederungsvereinbarungen hat offensichtlich bei allen 
Trägern zu einer Neuausrichtung geführt. Speziell bei den ARGEn und gAw hat die überar-
beitete BA-Arbeitshilfe zur Eingliederungsvereinbarung vom März 2006 Spuren hinterlassen. 
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Abbildung C.4.1-7: Änderung im Einsatz von Eingliederungsvereinbarungen 
  seit Herbst/Winter 2006/2007 
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Im Rahmen der Gruppendiskussionen mit operativen Fachkräften aus dem Integrations- und 
Vermittlungsbereich wurden auch Strategien zum Abbau von Vermittlungshemmnissen be-
sprochen. Die Fachkräfte aller Formen der Aufgabenwahrnehmung zeigten sich weitgehend 
darin einig, dass insbesondere die Verbesserung der Qualifikationen, die Einschaltung von 
Beratungsstellen (Sucht-, Schuldner-, psychosoziale Beratung), Maßnahmen zur Förderung 
des Arbeits- und Sozialverhaltens, Integrationskurse für Personen mit Migrationshintergrund 
sowie die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen wesentlichen Beitrag zur 
Verringerung von Vermittlungshemmnissen leisten können (vgl. Abb. C.4.1-8). 

Weniger bedeutsam für die breite Masse der Kundinnen und Kunden sind nach Bekunden 
der Fachkräfte spezielle Maßnahmen wie z.B. Förderungen zum Erwerb eines Führer-
scheins. Diese Maßnahme muss vom Einzelfall abhängig gemacht werden. So sei eine För-
derung sinnvoll, wenn der Führerscheinerwerb für die Arbeitsaufnahme z.B. in einem Flä-
chenkreis erforderlich oder der Erfolg einer Stellenvermittlung an den Erwerb eines speziel-
len Führerscheins (z.B. LKW) gebunden ist. In dieser Auffassung gibt es kaum Unterschiede 
zwischen den Fachkräften der verschiedenen Formen der Aufgabenwahrnehmung. 

Im Rahmen der schriftlichen Fachkräftebefragung wurde darüber hinaus gefragt, welche Ak-
tivierungsstrategien die Fachkräfte einsetzen und welche sie als wirkungsvoll einschätzen. 
Das Muster des Einsatzes von Maßnahmen zur Aktivierung von erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen unterscheidet sich nach den Selbstauskünften der Fachkräfte zwischen den Formen 
der Aufgabenwahrnehmung nicht. Die Fachkräfte der zkT gaben bei allen erfragten Aktivitä-
ten etwas seltener die Extremkategorie „häufig“ an, im Großen und Ganzen unterscheiden 
sich ihre Angaben jedoch nicht von denen der Kolleginnen und Kollegen aus den ARGEn 
(vgl. Abb. C.4.1-9). 
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Abbildung C.4.1-8: Strategien zum Abbau von Vermittlungshemmnissen 
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Abbildung C.4.1-9: Häufigkeit des Einsatzes von Maßnahmen zur Aktivierung  

von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen  
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Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil C 

 

 210

Als wesentliche Mittel zur Aktivierung der Kundinnen und Kunden werden der Abschluss von 
Eingliederungsvereinbarungen, der Nachweis von Eigenbemühungen, die Androhung/Ver-
hängung von Sanktionen, eine enge Kontaktdichte und die Zuweisung in Arbeitsgelegenhei-
ten und Trainingsmaßnahmen eingesetzt.173 Seltener werden Dritte mit Vermittlungsleistun-
gen beauftragt oder Gruppeninformationen zur Aktivierung durchgeführt. 

Erwartungsgemäß schätzten die Fachkräfte die von ihnen am häufigsten eingesetzten Akti-
vierungswege auch als am wirkungsvollsten ein. Eine Ausnahme machten lediglich die Fach-
kräfte der Kreis-ARGEn. Sie schätzten die Wirkung des Abschlusses von Eingliederungsver-
einbarungen deutlich geringer ein als ihre Kolleginnen und Kollegen anderer Einrichtungen 
(vgl. Abb. C.4.1-10). 
 
Abbildung C.4.1-10: Einschätzung der Wirksamkeit von Maßnahmen  

zur Aktivierung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen  
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Die Einschaltung Dritter für Vermittlungsdienstleistungen, die insgesamt seltener erfolgt, wird 
von den Fachkräften der zkT eher als von den Fachkräften der übrigen Formen der Aufga-
benwahrnehmung als wirkungsvoll eingeschätzt. Auffällig ist auch, dass die Fachkräfte an 
Standorten mit gAw den Einsatz von Sanktionen und die Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten 
in der Tendenz als wirksamer einschätzen, den Einsatz von Trainingsmaßnahmen aber für 
weniger wirkungsvoll halten als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARGEn und zkT. 
Diese Einschätzungen korrespondieren durchaus mit dem faktischen Maßnahmeeinsatz der 
Einrichtungen und geben Aufschluss über die unterschiedlichen Kulturen der Aktivierung 
(vgl. dazu Abschnitt C.4.4). 

Die Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs.3 SGB II fußen auf der Tradition der Hilfe zur Arbeit, 
die bei den aktiven Kommunen seit Mitte der neunziger Jahre auf der Basis des BSHG 

                                                 
173  Der stringentere Umgang mit der Eingliederungsvereinbarung bei den getrennten Aufgabenwahrnehmungen 

kommt hier auch darin zum Ausdruck, dass 78 Prozent der befragten Fachkräfte angaben, eine Eingliede-
rungsvereinbarung (fast) immer abzuschließen, weitere 16 Prozent gaben an, dies häufig zu tun. 
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(§§ 19 f. BSHG) praktiziert wurden. Im Recht der Arbeitsverwaltung ist dies ein relativ neues 
Instrument. Wegen dieser unterschiedlichen Traditionen ist deshalb von besonderem Inte-
resse, wie die Fachkräfte der kommunalen Träger und der ARGEn dieses Instrument einset-
zen. Im Rahmen der schriftlichen Befragung betonen die Fachkräfte als wichtiges Ziel für 
den Einsatz von Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante die aktivierende Funkti-
on. Es geht insbesondere um die Überprüfung der Arbeitsbereitschaft, die Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit und die individuellere Betreuung der erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen. Aber auch Vermittlung und Qualifizierung sind wichtige Zielsetzungen, die mit dem Ein-
satz dieses Instrumentes verbunden werden. Eine sehr untergeordnete Rolle spielte dage-
gen die Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SGB II-Einrichtungen. Bei dieser 
Einschätzung unterschieden sich die Fachkräfte der unterschiedlichen Formen der Aufga-
benwahrnehmung nicht (vgl. Abb. C.4.1-11). 
 
Abbildung C.4.1-11: Ziele des Einsatzes von Arbeitsgelegenheiten in der MAE-Variante 
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Weiter oben wurde dargestellt, dass die Fachkräfte die Leistungen zur Schuldner- und 
Suchtberatung, zur psychosozialen Betreuung und auch zur Kinderbetreuung als einen wich-
tigen Weg zum Abbau von besonderen Vermittlungshemmnissen betrachten. Die Erbringung 
dieser Leistungen ist in § 16 Abs. 2 Satz 2 SGB II geregelt. Träger dieser Leistungen sind die 
Kommunen. Nur bei rund einem Fünftel der ARGEn ist dieses Recht auf die SGB II-
Einrichtung übertragen. Für die Organisation und Finanzierung ist ansonsten die Kommune 
zuständig. 

Die Verfügbarkeit dieser Leistungen stellt sich nach Angaben der befragten Fachkräfte in al-
len Formen der Aufgabenwahrnehmung sehr ähnlich dar. Am besten wurde die Verfügbar-
keit von Beratungen zur Sucht- und Schuldenproblematik bewertet. Kritischer sehen die 
Fachkräfte dagegen die Verfügbarkeit von psychosozialer Betreuung und vor allem von Kin-
derbetreuungsmöglichkeiten. Hinsichtlich der Kinderbetreuung ist zu beachten, dass diese 
Leistung häufig nicht durch die Landkreise, sondern durch die kreisangehörigen Gemeinden 
bereitgestellt wird. Die Kreise als Partner der ARGEn und auch die zkT haben auf dieses 
Angebot meist keinen unmittelbaren Zugriff. In den Interviews mit den Leitungen der Einrich-
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tungen wurde wiederkehrend thematisiert, dass die kreisangehörigen Gemeinden nicht un-
mittelbar an den Kosten der Unterkunft (KdU) beteiligt sind, sondern nur indirekt über die 
Kreisumlage. Das Interesse an der Schaffung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten für 
Grundsicherungsempfängerinnen und -empfänger sei deswegen nicht besonders ausge-
prägt. Kritisch gesehen wird auch, dass bei der Kinderbetreuung häufig das zeitliche Ange-
bot nicht ausreichend ist. Um die Erwerbstätigkeit von Müttern zu ermöglichen, sei ein ganz-
tägiges Angebot, zumindest aber ein Angebot über die Mittagszeit erforderlich, von einem 
Angebot in den Randzeiten morgens früh oder abends ganz zu schweigen. Diese Einschät-
zung wird übereinstimmend von Leitungs- und Fachkräften bei allen Formen der Aufgaben-
wahrnehmung geteilt. Besonders kritisch wird die Verfügbarkeit von Kinderbetreuung aller-
dings an Standorten mit gAw eingeschätzt.  
 
Abbildung C.4.1-12: Bewertung der Verfügbarkeit flankierender Leistungen 

(Fachkräfte) 
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30

1911

27

31

15

0% 100%

Vergleichs-ARGEn Stadt-ARGEn

Getrennte 
Aufgaben-

wahrnehmung Kreis-ARGEn

Schuldnerberatung

Suchtberatung

Kinderbetreuung

Psychosoziale
Betreuung

Datenbasis: Schriftliche Befragung von n=5.889 Fachkräften im SGB II-Bereich, Frühsommer 2007, ausgewiesene Werte für n=2.397 Fachkräfte, die als FM/AV mit der Aktivierung/
Vermittlung von eHbs betraut sind, Fallzahl in Standorten: zkT=848, Vergleichs-Argen=771, getrennte Aufgabenwahrnehmung=77, Stadt-ARGEn=486, Kreis-ARGEn=215. 

 
 
Insgesamt wird die Angebotssituation bei den zkT etwas besser bewertet, jedoch sind die 
Unterschiede insbesondere in Relation zu den Vergleichs-ARGEn nicht sehr ausgeprägt. 
Hinsichtlich der Sucht- und Schuldnerberatung sowie der psychosozialen Betreuung über-
rascht dieser geringe Unterschied, da zu erwarten gewesen wäre, dass die zkT einen besse-
ren Zugriff auf diese kommunalen Leistungen haben als die ARGEn, denen diese Leistungen 
bzw. einzelne dieser Leistungen nur in einer Minderheit der Fälle von der Kommune übertra-
gen wurden. Betrachtet man die ARGEn, denen die Leistungen übertragen wurden, geson-
dert, so zeigt sich, dass von den Fachkräften dieser Standorte die Verfügbarkeit der übertra-
genen flankierenden Leistungen positiver bewertet wurde als im Durchschnitt aller ARGEn 
und zumeist auch etwas besser als durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zkT. Am 
besten fällt auch hier die Bewertung der Verfügbarkeit von Suchtberatung aus, die gut drei 
Viertel der Fachkräfte für eher (30 %) bzw. voll und ganz (49 %) ausreichend halten, dicht 
gefolgt von der Schuldnerberatung mit einer ebenso hohen positiven Bewertung (29 % eher 
ausreichend, 48 % voll und ganz ausreichend). Bei der Kinderbetreuung geben die Hälfte 
(30 % eher ausreichend, 21 % voll und ganz ausreichend) und bei der psychosozialen 
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Betreuung drei Fünftel (33 % eher ausreichend, 27 % voll und ganz ausreichend) eine positi-
ve Bewertung der Verfügbarkeit ab.174 

Deutliche Unterschiede in der Bewertung der Verfügbarkeit von Kinderbetreuung finden sich 
auch im Ost-West-Vergleich. Besonders gut ist die Situation offenbar bei zkT in Ostdeutsch-
land, besonders schlecht dagegen an westdeutschen Standorten mit gAw. 
 
Übersicht C.4.1-2: Bewertung der Verfügbarkeit von Kinderbetreuung nach Region 

 zkT Vergleichs 
ARGEn gAw Stadt-

ARGEn 
Kreis-

ARGEn 

 West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost 

eher ausreichend 30% 39% 27% 34% 16% 21% 24% 27% 18% 30%

voll u. ganz ausreichend 13% 30% 10% 14% 3% 7% 11% 17% 11% 10%

Summe (Top-Box) 43% 69% 37% 47% 18% 28% 35% 44% 29% 40%
Datenbasis: Schriftliche Befragung von n=5.889 Fachkräften im SGB II-Bereich, Frühsommer 2007, ausgewiese-
ne Werte für n=2.397 Fachkräfte, die als FM/AV mit der Aktivierung/Vermittlung von eHb betraut sind. Bewertung 
auf einer Skala von 1 = voll und ganz ausreichend bis 4 = ganz und gar nicht ausreichend. 

      
 
4.1.4 Zwischenfazit 
Eine Einteilung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach ihrer Arbeitsmarktnähe wird von 
allen ARGEn und getrennten Aufgabenwahrnehmungen und der überwiegenden Mehrheit 
der zugelassenen kommunalen Träger angewendet. Während die Fachkräfte der zkT das 
jeweils verwendete Kundensegmentierungskonzept überwiegend positiv bewerten, klingen 
bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ARGEn und der gAw neben positiven auch kriti-
sche Töne an. Kritisiert werden insbesondere die Standardisierung, die mit der Verwendung 
der Betreuungsstufen einhergeht sowie die hohe Arbeitsbelastung. 

Hinsichtlich vieler, in diesem Kapitel dargestellter Aspekte der Integrationsstrategien (Ein-
gliederungsvereinbarung, Maßnahmen zur Aktivierung, Ziel von Arbeitsgelegenheiten, Stra-
tegien zum Abbau von Vermittlungshemmnissen) lassen sich kaum Unterschiede zwischen 
den zkT und den Vergleichs-ARGEn ausmachen. Erwähnenswert ist die – aus Sicht der be-
fragten Fachkräfte – geringfügig bessere Verfügbarkeit der so genannten flankierenden Leis-
tungen (Sucht- und Schuldnerberatung, Kinderbetreuung und Psychosoziale Betreuung) bei 
den zkT. Angesichts der Trägerschaft der Leistungen durch die Kommunen fallen die Unter-
schiede in der Bewertung der Verfügbarkeit jedoch überraschend gering aus. Unabhängig 
von der Form der Aufgabenwahrnehmung bewerten die Fachkräfte das Angebot als unbe-
friedigend. Die Verfügungsgewalt über die flankierenden Leistungen ist offensichtlich ein ent-
scheidender Schlüssel für die Aktivierungsarbeit der SGB II-Einrichtungen. In ARGEn, denen 
die flankierenden Leistungen von der Kommune übertragen wurden, bewerten die Fachkräfte 
die Verfügbarkeit der Leistungen wesentlich positiver als im Durchschnitt der ARGEn und 
teilweise auch besser als die Fachkräfte der zkT. 

                                                 
174  Datenbasis: Schriftliche Befragung von 5.889 Fachkräften im SGB II-Bereich, Frühsommer 2007; dargestellte 

Werte jeweils für ARGEn mit übertragener Suchtberatung (n=307), mit übertragener Schuldnerberatung 
(n=343), mit übertragener Kinderbetreuung (n=276) sowie übertragener psychosozialer Betreuung (n=309). 
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4.2 Die Arbeitsvermittlung 
4.2.1 Fragestellungen und Datenbasis 
Neben der Leistungssicherung und der Aktivierung der Kundinnen und Kunden bildet die Ar-
beitsvermittlung die dritte Kernaufgabe der SGB II-Einrichtungen. Diese Aufgabe besteht aus 
zwei Säulen. Bei der ersten geht es um die Vermittlung von Bewerberinnen und Bewerbern. 
Diese bewerberorientierte Vermittlung ist Bestandteil der Aufgaben der pAp oder zumeist 
eng verschränkt mit deren Aktivierungsaufgaben. Die zweite Säule bildet die Stellenange-
botsvermittlung. Deren Aufgabe besteht darin, Vermittlungsvorschläge für die von den Un-
ternehmen gemeldeten offenen Stellen zu unterbreiten. Beide Aspekte der Vermittlung sind 
idealer Weise in einer Organisation verzahnt und oder zumindest abgestimmt, um möglichst 
effektiv und unter Vermeidung von organisationsinterner Konkurrenz um knappe Stellenan-
gebote zu funktionieren. 

Die Implementationsanalyse ist beiden Aspekten nachgegangen. Es wurde untersucht, wie 
die Vermittlung bei den SGB II-Einrichtungen organisiert ist. Besteht ein Arbeitgeberservice 
für den Kontakt zu Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und für die Akquisition von Arbeits-
plätzen? Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberservice der Agenturen gestaltet? 
Was sind die Gründe für bzw. gegen einen gemeinsamen Arbeitgeberservice mit der Agentur 
für Arbeit? Inwieweit haben ARGEn und zugelassene kommunale Träger Zugriff auf die bei 
der Agentur für Arbeit gemeldeten Stellen und umgekehrt?  

Unter dem Gesichtspunkt der bewerberorientierten Vermittlung wurde die Frage verfolgt, wie 
die Schnittstelle zwischen Arbeitgeberbetreuung und Kundenbetreuung gestaltet ist. Welche 
Möglichkeiten haben bewerberorientierte Vermittlerinnen und Vermittler auf die vorliegenden 
Stellenangebote zuzugreifen? Gibt es eine nachgehende Betreuung von vermittelten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern und Auszubildenden? Welchen Stellenwert haben über-
regionale Vermittlungen für die SGB II-Einrichtungen? 

Die Ergebnisse basieren auf mehreren Datenquellen. Die Struktur der Vermittlung wurde in 
beiden Wellen der Standortbefragung in den Interviews mit Geschäftsführungen und den Be-
reichsleiterinnen und Bereichsleitern für Marktintegration und Fallmanagement angespro-
chen und in Gruppendiskussionen mit operativen Fachkräften vertieft. Im Rahmen einer 
Schnittstellenanalyse wurden darüber hinaus im Herbst und Winter 2006/2007 an zwanzig 
Standorten die Agenturen zum gemeinsamen Arbeitgeberservice befragt. Die Aufgaben und 
die Struktur der Vermittlung waren außerdem ein zentrales Thema der Befragung von rund 
5.800 Fachkräften. Die Perspektive der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wurde im Rahmen 
einer telefonischen Wiederholungsbefragung jeweils im Frühjahr 2007 und 2008 bei einer 
repräsentativen Stichprobe von Betrieben ermittelt.  

 

4.2.2 Die stellenorientierte Arbeitsvermittlung 
Um die Organisation des Vermittlungsgeschäfts bei den SGB II-Einrichtungen verstehen und 
die Befunde einordnen zu können, ist ein kurzer Exkurs erforderlich. Mit der Neuausrichtung 
der Arbeitsmarktpolitik im Zuge der sogenannten Hartz-Reformen wurden auch das Kun-
denmanagement und das Vermittlungsgeschäft der Arbeitsagenturen neu organisiert. Die 
Betreuung der Bewerberinnen und Bewerber findet seitdem im sogenannten Kundenzentrum 
(KuZ) statt. Dort betreuen Vermittlungsfachkräfte die Arbeitslosen und führen die bewerber-
orientierte Vermittlung durch (vgl. dazu Ochs/iso 2006). Das Arbeitgebergeschäft, also die 
Betreuung von Arbeitgeberkundinnen und -kunden, die Annahme von Stellenmeldungen und 
die Vermittlung in offene Stellen ist in einer Organisationseinheit zusammengefasst: dem Ar-
beitgeberservice. Das Kundenmanagement ist in beiden Bereichen durch sogenannte Hand-
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lungsprogramme gesteuert. Die Betreuung der arbeitslosen Bewerberinnen und Bewerber 
folgt einer Kundendifferenzierung entlang der festgestellten bzw. prognostizierten Arbeits-
marktnähe bzw. -ferne. Für jede dieser vier Kundengruppen ist ein Orientierungsrahmen vor-
gegeben, welche Maßnahmen und Aktivitäten mit diesen Kundinnen und Kunden möglich 
sind. Über das Zusammenwirken von Kundendifferenzierung und Arbeitnehmerhandlungs-
programmen erfolgt eine Steuerung der Aktivierung, aber auch der Vermittlungsaktivitäten 
(vgl. dazu WZB und infas (2006), Ochs/iso (2006)). 

Für den Arbeitgeberservice gibt es ebenfalls eine Differenzierung der Geschäftskundinnen 
und -kunden in Abhängigkeit von ihrem potenziellen bzw. in der Vergangenheit gezeigten 
Beschäftigungspotenzial. Die sogenannten Arbeitgeberhandlungsprogramme steuern u.a. 
die Aktivitäten bezüglich der Kontaktierung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Akqui-
sition von Stellen. Darüber hinaus regeln diese Handlungsprogramme aber auch die Zahl 
und Qualität der Vermittlungsvorschläge, die einer Arbeitgeberin bzw. einem Arbeitgeber un-
terbreitet werden. Damit soll die Passgenauigkeit (Match) von vermittelten Bewerberinnen 
und Bewerbern zu Stellenangeboten verbessert werden. Der Arbeitgeberservice arbeitet seit 
2003/2004 und wird als wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Vermittlungsleistungen 
der Agenturen gesehen. 

In diese bestehende Vermittlungsstruktur hinein erfolgte mit dem Start des SGB II die Aus-
gründung der SGB II-Einrichtungen, sei es als ARGEn, als Bereich innerhalb der Agentur 
(gAw) oder als zkT. Die SGB II-Einrichtungen hatten grundsätzlich vier organisatorische 
Möglichkeiten, das Vermittlungsgeschäft ihrer Einrichtung zu organisieren: 

• einen gemeinsamen Arbeitgeberservice (AGS) mit der Agentur für Arbeit betreiben, 

• Rückübertragung des Vermittlungsgeschäfts an die Agentur für Arbeit, 

• das Arbeitgebergeschäft selber mittels eines eigenes Vermittlungsteams, einer kommu-
nalen Beschäftigungsgesellschaft oder der kommunalen Wirtschaftsförderung betreiben, 

• vollständige Privatisierung des Vermittlungsgeschäfts durch Dritte (private Vermittlung). 

Die erste Variante war für zkT keine Option, weil die BA von Beginn an klargestellt hat, dass 
ein gemeinsamer AG-Service mit den zkT nicht in Betracht komme. Wenn sie das Vermitt-
lungsgeschäft nicht selber wahrnehmen konnten oder wollten, bestand die Möglichkeit zur 
Rückübertragung der Aufgabe an die Agentur. In der Stichprobe der 154 untersuchten SGB 
II-Einrichtungen hat ein zkT diese Rückübertragung vorgenommen. 
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Übersicht C.4.2-1: Gemeinsamer Arbeitgeberservice mit der Agentur für Arbeit 

abs. 
(%) 

zkT 
(n=51) 

Vergleichs-
ARGEn 

(n=56) 

Getrennte 
Aufgaben-
wahrneh-

mung 
(n=6) 

Stadt-
ARGEn 

(n=26) 

Kreis-
ARGEn 

(n=15) 

Gemeinsamer Arbeitgeber-
service   

45 
(80%) 

6 
(100%) 

21 
(81%) 

11 
(73%) 

Rückübertragung an die Agen-
tur 

1 
(2%) 

    

 Gründe für den gemeinsamen Arbeitergeberservice  
(Basis: 84 SGB II-Einrichtungen mit gemeinsamem AG-Service) 

Eine Institution als Ansprech-
partner für AG 

- 
- 

40 
(89%) 

5 
(83%) 

17 
(82%) 

9 
(82%) 

Gemeinsamer Marktauftritt von 
Vorteil 

- 
- 

37 
(80%) 

5 
(83%) 

16 
(76%) 

11 
(100%) 

Rechtkreis der Bewerber/ 
-innen ohnehin dem AG nicht 
bekannt 

- 
- 

26 
(58%) 

4 
(67%) 

15 
(71%) 

4 
(36%) 

Gegenseitige Konkurrenz ver-
meiden 

- 
- 

20 
(44%) 

5 
(83%) 

10 
(48%) 

4 
(36%) 

Bekanntheit des AG-Service 
bei den Betrieben 

- 
- 

18 
(40%) 

4 
(67%) 

8 
(36%) 

5 
(46%) 

Einheitliche Handhabung von 
EGZ und Förderungen 

- 
- 

6 
(13%) 

3 
(50%) 

3 
(14%) 

3 
(27%) 

 Gründe gegen einen gemeinsamen Arbeitergeberservice  
(Basis: Alle 154 SGB II-Einrichtungen) 

Eigenständiger Marktauftritt 
gewollt 

38 
(75%) 

12 
(21%) 

- 
- 

9 
(35%) 

1 
(7%) 

Durch die Arbeitgeberhand-
lungsprogramme werden SGB 
II-Kundinnen/-Kunden zu selten 
berücksichtigt 

29 
(57%) 

31 
(55%) 

5 
(83%) 

9 
(35%) 

8 
(53%) 

Konzept der BA sieht zu wenig 
bewerberorientierte Vermittlung 
von 

21 
(41%) 

30 
(54%) 

1 
(17%) 

10 
(39%) 

9 
(60%) 

Quelle: Standortbefragung, Zweite Welle, Geschäftsführung/Amtsleitung                 
 
Alle Standorte mit getrennter Aufgabenwahrnehmung und rund vier von fünf ARGEn betrie-
ben im Herbst 2007 einen AGS mit der lokalen Agentur für Arbeit (vgl. Übersicht C.4.2-1). 
Diese Einrichtungen begründeten dies mit den Vorteilen der „Leistung aus einer Hand“. 
Durch den AGS haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nur eine Institution als Ansprech-
partner; der gemeinsame Marktauftritt biete einfach Vorteile für das Vermittlungsgeschäft. 
Für einen Teil der Einrichtungen hat allerdings auch eine Rolle gespielt, dass man gegensei-
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tige Konkurrenz um die Stellenangebote vermeiden und die Bekanntheit des bereits einge-
führten AGS der Agentur nutzen wollte. 

Gegen einen gemeinsamen AGS bzw. die Rückübertragung der Vermittlung an die Agentur 
machen drei Viertel der zugelassenen Träger geltend, dass sie einen eigenständigen 
Marktauftritt bevorzugen. Dieses Argument hat bei den ARGEn dagegen nur wenig Rückhalt. 
Lediglich bei den Stadt-ARGEn äußerte ein Drittel das Interesse an einem eigenen Auftritt. 

Das wichtigste Argument der ARGEn gegen einen gemeinsamen AGS wendet sich gegen 
die Arbeitgeberhandlungsprogramme. Über die Hälfte der Vergleichs- und Kreis-ARGEn so-
wie fünf der sechs gAw beklagten, dass wegen der Handlungsprogramme die SGB II-
Kundinnen und -Kunden zu wenig im Vermittlungsgeschäft berücksichtigt würden. Dieses 
Ergebnis gibt zugespitzt Befürchtungen wider, die bereits im Herbst 2006 bei der ersten 
Standortbefragung seitens der Führungskräfte geäußert wurden. Bei einem rein stellenorien-
tierten Vermittlungsansatz haben SGB II-Kundinnen und -Kunden geringere Chancen, beim 
Matching zwischen Stellenangebots- und Bewerberdatei ausgewählt und vorgeschlagen zu 
werden. Dieses Problem war für einen Teil der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 
Anlass, über die Beteiligung am AGS bzw. über alternative Zugangswege für ihre Kundinnen 
und Kunden nachzudenken. 

Die aufgezeigten Strukturen der stellenorientierten Vermittlung spiegeln sich in den Vermitt-
lungspraxis wieder. Auf die Frage, wer in der Einrichtung die stellenorientierte Vermittlung 
vornimmt, verwiesen die Bereichsleitungen Arbeitsvermittlung/Fallmanagement der ARGEn 
und der gAw nahezu ausnahmslos darauf, dass diese arbeitgeberorientierte Vermittlung 
durch die Vermittlungskräfte des Arbeitgeberteams erfolge. Nur in wenigen ARGEn sind 
auch Arbeitsvermittler und -vermittlerinnen mit der reinen Stellenangebotsvermittlung befasst 
(vgl. Abb. C.4.2-1). 

Bei den zkT ergibt sich ein etwas anderes Bild bezüglich der stellenorientierten Vermittlung. 
Die überwiegende Mehrheit der SGB II-Einrichtungen unterhält zwar ein Arbeitgeber- oder 
Vermittlungsteam, das im Rahmen der bewerberorientierten Vermittlung gezielt für bestimm-
te Bewerberinnen und Bewerber Stellen akquiriert. Einen komplexen AGS, der im Sinne ei-
nes Massengeschäftes einen Pool an offenen Stellen vorhält und Stellen unabhängig von 
den einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern für die bewerberorientierte Vermittlung akqui-
riert, findet sich nur bei einem Teil der zkT. Übereinstimmend legen die zkT großen Wert auf 
die aufsuchende Arbeitgeberbetreuung in Verbindung mit der gezielten Vermittlung einzelner 
Bewerberinnen und Bewerber. Die Mehrheit der zkT betonte, dass die konkrete Vermitt-
lungsarbeit vorbereitet ist durch einen breiten Zugang und die Kontaktpflege zu den Betrie-
ben. An der Kontaktpflege zu den Betrieben sind nach Aussage der befragten Bereichslei-
tungen Bürgermeister, die kommunale Wirtschaftsförderung und ein lokales Netzwerk von 
Marktakteuren beteiligt. 

Die konkrete Vermittlung erfolgt wesentlich stärker als bei den ARGEn und Agenturen be-
werberorientiert, sei es durch ein eigenes Vermittlungsteam, eine damit beauftragte kommu-
nale Beschäftigungsgesellschaft oder die Fallmanagerinnen und Fallmanager bzw. pAp sel-
ber. Ein Teil der SGB II-Einrichtungen erläuterte, dass Bewerberinnen und Bewerber sowie 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Fallmanage-
ment oder Vermittlung aus einer Hand bedient werden. So erklärt es sich, dass bei 39 der 51 
befragten zkT zwar ein Arbeitgeberteam mit der stellenorientierten Vermittlung befasst ist, 
bei 19 bzw. 20 Trägern jedoch die Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler bzw. Fallma-
nagerinnen und Fallmanager diese Vermittlung selber durchführen (vgl. Abb. C.4.2-1). 
 
 
 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil C 

 

 218

Abbildung C.4.2-1: Durchführung der stellenorientierten Vermittlung 
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4.2.3 Die bewerberorientierte Vermittlung 
Die bewerberorientierte Vermittlung wird nach übereinstimmenden Aussagen der befragten 
Bereichsleitungen Arbeitsvermittlung/Fallmanagement bei den meisten ARGEn und den ge-
trennten Aufgabenwahrnehmungen durch die Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler 
oder Fallmanagerinnen und Fallmanager durchgeführt. An nur wenigen Standorten ist der 
AGS an der Bewerbervermittlung beteiligt (vgl. Abb. C.4.2-2). Bei den zkT weicht das Bild 
erkennbar ab. Dort sind deutlich häufiger die Fallmanagerinnen und Fallmanager mit der 
Bewerbervermittlung betraut; 37 der 51 untersuchten Träger verfahren so. Arbeitsvermittle-
rinnen und Arbeitsvermittler sind in 25 dieser SGB II-Einrichtungen mit der Aufgabe befasst, 
und bei 20 zkT wirkt der AGS an der Vermittlung mit. Die Organisation des Vermittlungsge-
schäfts unterscheidet sich also zwischen den zkT stärker als zwischen den ARGEn, die ver-
gleichsweise einheitlich vorgehen. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass innerhalb der ARGEn eine stärkere Arbeitsteilung 
zwischen der stellenorientierten und der bewerberorientierten Vermittlung praktiziert wird. 
Aber auch bei einigen zkT ist eine entsprechende Differenzierung zu beobachten. So stellt 
sich für beide Formen der Aufgabenwahrnehmung die Frage, wie die Schnittstelle zwischen 
den Fallbetreuerinnen und -betreuern (Arbeitsvermittlung, Fallmanagement, pAp) und dem 
Vermittlungsteam bzw. dem AGS organisiert ist. Die Bereichsleitungen für Arbeitsvermittlung 
und Fallmanagement machten dazu detaillierte Angaben, die sich zu folgendem Muster zu-
sammenfügen: 
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Abbildung C.4.2-2: Durchführung der bewerberorientierten Vermittlung 
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• Bei den ARGEn ist die Schnittstelle primär über den elektronischen Match von Stellenan-

geboten und Bewerberprofilen angelegt; die Hälfte der ARGEn verfährt nach diesem 
Prinzip. Bei 20 bis 30 Prozent der ARGEn laufen die Vermittlungsvorschläge ausdrück-
lich über die Arbeitgeberbetreuung, und bei einem Zehntel der ARGEn schaltet die Ar-
beitgeberbetreuung die bewerberorientierten Fachkräfte aus Vermittlung bzw. Fallmana-
gement ein, wenn der Stellenlauf nicht erfolgreich verläuft. Bei der Hälfte der meist etwas 
kleineren Vergleichs-ARGEn informiert die Arbeitgeberbetreuung die Kolleginnen und 
Kollegen über offene Stellen per Email, Listen oder Telefon und gibt sie auf diesem We-
ge zur Vermittlung frei. 

• Entsprechend der oben bereits aufgezeigten Organisationsvielfalt unterscheiden sich bei 
den zkT auch die Schnittstellen zwischen der Aktivierung und dem Vermittlungsbereich 
erheblich. Im Wesentlichen dominieren drei Muster: Bei einem Drittel der zkT erfolgt ein 
Match von Stellenangeboten und Bewerberprofilen, bei einem Viertel laufen die Vermitt-
lungsvorschläge über das Vermittlungs- bzw. Arbeitgeberteam. Ebenfalls ein Viertel der 
zkT gibt an, dass marktnahe Kundinnen und Kunden durch das Vermittlungsteam betreut 
und vermittelt werden. Bei acht der 51 befragten zkT informiert das Arbeitgeberteam über 
offene Stellen, und die Vermittlung erfolgt durch die Fallmanagerinnen und Fallmanager 
bzw. die Arbeitnehmerkundenbetreuerinnen und -betreuer. 

Über das Arbeitgeberteam und über die Zusammenarbeit im Einzelfall arbeiten die bewer-
berorientierten Vermittlerinnen und Vermittler der SGB II-Einrichtungen in einem hohen Maß 
mit dem AGS der Agentur für Arbeit zusammen. Wie die Befragung von Fachkräften mit In-
tegrationsaufgaben zeigt, kooperieren mehr als die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern von zkT mit der örtlichen Agentur: 44 Prozent arbeiten im Einzelfall zusammen, jeder 
Dritte steht im Emailaustausch mit dem AGS der Agentur (vgl. Abb. C.4.2-3). Bei den AR-
GEn stützt sich die Zusammenarbeit im Wesentlichen auf das mit gemeinsamem Personal 
besetzte AG-Team. Mehr als 40 Prozent wirken darüber hinaus im Einzelfall zusammen. 
Gleich hoch ist der Anteil derer, die mit der Agentur im Email-Austausch stehen. Diese Er-
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gebnisse verdeutlichen die bemerkenswerte wechselseitige Abstimmung der operativen E-
benen in den Einrichtungen der beiden Rechtskreise SGB II und dem SGB III in Fragen der 
Vermittlung. 
 
Abbildung C.4.2-3: Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberservice der Agentur  

für Arbeit 
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Ist dem Personal aus Vermittlung und Fallmanagement auch ein wechselseitiger Zugriff auf 
die Stellenangebote der beiden Einrichtungen möglich? Auf Basis der Ergebnisse der Fach-
kräftebefragung kann diese Frage für die ARGEn bejaht werden, für die zkT muss sie weit-
gehend verneint werden. Bei den ARGEn haben zwischen rd. 50 Prozent (Stadt-, Kreis-
ARGEn) und 57 Prozent (Vergleichs-ARGEn) der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ver-
mittlung und Fallmanagement unbegrenzten Zugriff auf die bei der Agentur geführten Stel-
lenangebote. Die übrigen Vermittlerinnen und Vermittler haben weitgehende Zugriffsmög-
lichkeiten, müssen sich allerdings an genau definierte Bedingungen halten (vgl. Abb. C.4.2-
4). Umgekehrt können die Vermittlerinnen und Vermittler der Agentur für Arbeit unter densel-
ben Konditionen auf die Stellenangebote der SGB II-Einrichtung zugreifen (vgl. Abb. C.4.2-
5). Bei den gAw ist der gegenseitige Austausch noch stärker möglich. Rund drei Viertel des 
befragten Personals im Bereich Markt und Integration kann wechselseitig die Stellenangebo-
te beider Rechtskreise für ihre Vermittlungen nutzen. 

Der Austausch zwischen den zkT und den Agenturen für Arbeit ist dagegen wesentlich ein-
geschränkter. Die per Jobroboter generierten Stellenmeldungen sowie die von Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgebern zur Veröffentlichung frei gegebenen Stellenangebote werden in der 
öffentlich zugänglichen Jobbörse des Virtuellen Arbeitsmarktes eingestellt. Prinzipiell stehen 
diese Online gestellten Stellenangebote jedermann zur Verfügung. Sie werden von den 
kommunalen Trägern auch entsprechend genutzt. Strittig war allerdings lange Zeit die Nut-
zung von Stellenangeboten, die seitens der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ausdrücklich 
nicht im Web veröffentlicht werden sollten, sondern nur für die gezielte Stellenangebotsver-
mittlung gedacht sind. Einige zkT haben erfolgreich dagegen geklagt, dass die Agentur diese 
Stellenmeldungen nicht für die Vermittlung der zkT frei gegeben hat. Nachdem die Recht-
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sprechung die Offenbarung dieser Angebote an die zkT für zulässig erklärt hatte, hat die BA 
den zkT einen Vertrag angeboten, der die gegenseitige Nutzung von gemeldeten Stellen re-
gelt. Dieses Angebot wurde bis zum Februar 2008 nur von sieben zkT angenommen. Die 
Mehrheit der kommunalen Träger hat sich dieser Kooperation nicht angeschlossen. 

So ist verständlich, dass im Frühsommer 2007, als die Fachkräftebefragung durchgeführt 
wurde, nur ein Teil der Vermittlungs- und Fallmanagementfachkräfte von zkT die Möglichkeit 
eines Zugriffs auf Stellenangebote der Agentur bestätigte. Lediglich zwölf Prozent hatten zu 
dem Zeitpunkt ein uneingeschränktes und 16 Prozent ein klar definiertes Zugriffsrecht. Nur 
rund ein Fünftel der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab an, dass die Agentur für 
Arbeit die Stellenangebote des kommunalen Trägers nutzen könne. 
 
Abbildung C.4.2-4: Zugriffsmöglichkeit der SGB II-Einrichtungen auf Stellen  

der Agentur für Arbeit 
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Abbildung C.4.2-5: Zugriffsmöglichkeit der Agentur für Arbeit auf Stellen  
der SGB II-Einrichtungen 
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4.2.4 Die Stellenakquisition und Vermittlung aus der Sicht der Betriebe 
In den vorangegangenen Abschnitten wurde die Vermittlungstätigkeit der SGB II-Einrich-
tungen aus der Innenperspektive beleuchtet. Wie nehmen die wichtigsten Marktpartner, die 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber diese Aktivitäten wahr? Welche Erfahrungen haben sie mit 
der lokalen SGB II-Einrichtung gesammelt und wie bewerten sie deren Arbeit? Diese Fragen 
beantwortet eine Befragung einer repräsentativen Stichprobe von Betrieben, die im regiona-
len Zuständigkeitsbereich der untersuchten 154 SGB II-Einrichtungen angesiedelt sind. Die 
Untersuchung fand in zwei Wellen statt. Bei der ersten Erhebung im Frühjahr 2007 beteilig-
ten sich 5.635 Betriebe. Die panelbereiten Unternehmen wurden im Frühjahr 2008 noch 
einmal kontaktiert und mit demselben Fragenprogramm ein zweites Mal befragt. Dabei wur-
den 3.791 Interviews in den Regionen realisiert. Aus Gründen der Aktualität wurden sie zur 
Basis für die nachfolgenden Ausführungen genommen. 

In den zwölf Monaten, die der Erhebung vorausgingen, hatten 44 Prozent der befragten Be-
triebe Arbeitskräftebedarf. Ein Drittel davon suchte eine Arbeitskraft, gut ein Viertel zwei und 
38 Prozent drei und mehr Arbeitskräfte. Die Nachfrage war im Durchschnitt in allen Regionen 
unabhängig von der örtlichen Form der Aufgabenwahrnehmung in etwa gleich groß (vgl.  
Übersicht C.4.2-2). Bemerkenswert sind deshalb die Unterschiede hinsichtlich der Kontakt-, 
Such- und Vermittlungsaktivitäten hinsichtlich der zuständigen SGB II-Einrichtungen vor Ort. 
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Übersicht C.4.2-2: Kontaktaufnahme zur SGB II-Einrichtung durch Betriebe der Region 

Zuständige SGB II-Einrichtung in der Region 

 zkT 
(n=1020) 

Vergleichs-
ARGEn 
(n=1095) 

Getrennte 
Aufgaben-
wahrneh-

mung 
(n=133) 

Kreis-
ARGEn 
(n=454) 

Stadt-
ARGEn 
(n=1089) 

Bedarf an Arbeitskräften 42% 44% 41% 47% 45% 

Anzahl gesuchte Arbeitskräfte (Mit-
tel) 5,1 4,1 4,3 3,8 9,0 

 Kontakt zur örtlichen SGB II-Einrichtung resp. gemeinsamem Arbeitgeberservi-
ce von Agentur und ARGE aufgenommen (letzte zwölf Monate) 

Kontakt haben aufgenommen 17% 25% 26% 26% 20% 

 (n=171) (n=264) (n=35) (n=117) (n=224) 

Davon: Gründe für Kontaktaufnahme 

Personalsuche 82% 81% 90% 84% 85% 

Suche nach Auszubildenden 17% 21% 11% 22% 20% 

Fragen bzgl. Qualifizierung für Mit-
arbeiter 22% 17% 15% 13% 21% 

Finanzielle Förderung für Beschäf-
tigung arbeitsloser Bewerber/-
innen 

50% 56% 45% 62% 65% 

Geplante Betriebsveränderung 
(Personalabbau, -aufbau) 12% 7% 10% 21% 8% 

Einrichtung von AGH im Betrieb 20% 9% 12% 12% 10% 

 Zufriedenheit mit der Bearbeitung des Anliegens  
(Skala von 1=“sehr zufrieden“ bis 6 „überhaupt nicht zufrieden“ 

TOP-Box (1,2) 47% 54% 68% 40% 55% 

Mittelwert 2,8 2,7 2,3 2,9 2,7 

 

 Keinen Kontakt zur örtlichen SGB II-Einrichtung resp. gemeinsamem Arbeitge-
berservice von Agentur und ARGE aufgenommen (letzte zwölf Monate) 

Keinen Kontakt aufgenommen 82% 75% 74% 74% 78% 

 (n=849) (n=831) (n=98) (n=337) (n=864) 

Davon: Bekanntheit der SGB II-Einrichtung 

Bekannt, dass SGB II-Einrichtung 
ALG2-Bezieher vermittelt 25% 33% 31% 33% 36% 

Quelle: Betriebsbefragung, zweite Welle, 2008                      
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In den Regionen, in denen die zkT zuständig sind, nahmen 17 Prozent der Betriebe Kontakt 
zur SGB II-Einrichtung auf (vgl. Übersicht C.4.2-2). In den Regionen, in denen eine ARGE 
oder eine gAw zuständig ist, waren es zwischen 20 Prozent (Stadt-ARGEn) und 26 Prozent 
(Vergleichs-, Kreis-ARGEn, gAw) der Betriebe, die im Laufe eines Jahres selber den Kontakt 
zur SGB II-Einrichtung bzw. zum gemeinsamen AGS von SGB II-Einrichtung und Agentur für 
Arbeit hergestellt haben. Den wichtigsten Anlass für diese Kontaktaufnahme bildet die Per-
sonalsuche. In Regionen mit einem zkT oder einer Vergleichs-ARGE sind dies etwa vier von 
fünf Betrieben, die dies angeben. Auch bei den übrigen Motiven für das Herantreten an den 
SGB II-Einrichtungen gibt es im Großen und Ganzen nur geringfügige Unterschiede in Ab-
hängigkeit von der Form der Aufgabenwahrnehmung vor Ort. Eine Ausnahme bildet aller-
dings das Motiv, eine Arbeitsgelegenheit im Betrieb einrichten zu wollen. In Regionen mit ei-
nem zkT war dies für ein Fünftel der Betriebe der Anlass für die Kontaktaufnahme. Dieser 
Anteil liegt doppelt so hoch wie in Regionen mit einer ARGE oder einer gAw. 

Alles in allem zeigten sich die Betriebe relativ zufrieden mit der Bearbeitung ihres Anliegens 
durch die SGB II-Einrichtung bzw. den gemeinsamen AGS. Mit Ausnahme der Kreis-ARGEn 
erhalten die ARGEn etwas bessere Bewertungen als die kommunalen Träger. Besonders gut 
wurden allerdings die gemeinsamen AGS von Agenturen mit gAw bewertet (Übersicht C.4.2-
2). 

Die Angaben der Betriebe offenbaren allerdings auch ein zentrales Marketingproblem der 
SGB II-Einrichtungen. Von den Betrieben, die sich nicht an die SGB II-Einrichtungen gewen-
det haben, wissen die meisten nicht, dass diese Einrichtungen arbeitslose Grundsicherungs-
empfängerinnen und -empfänger in Arbeit vermitteln. Dieses Informationsdefizit ist bei zkT 
signifikant größer. Dort haben 82 Prozent keinen Kontakt zur Einrichtung gehabt, und nur 
einem Viertel dieser Betriebe ist bekannt, dass der zkT Arbeitskräfte vermittelt. Bei den AR-
GEn ist die Kontaktrate etwas höher, und im Schnitt sind ein Drittel der Betriebe ohne Kon-
takt über die Vermittlungsaktivitäten informiert. Bemerkenswert ist allerdings auch hier der 
Anteil der nicht gut informierten Betriebe. 

Unabhängig davon, ob die Betriebe von sich aus Stellenangebote an die Einrichtungen ge-
meldet haben, wurden sie gefragt, ob die örtliche SGB II-Einrichtung bzw. der gemeinsame 
Arbeitgeberservice Kontakt zu ihnen aufgenommen hat. Dies ist relativ einheitlich in allen 
Regionen mit den unterschiedlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung zu rund 40 Prozent 
der Fall; bei den zkT liegt der Anteil mit 44 Prozent etwas höher (vgl. Übersicht C.4.2-3). 
Maßgebliche Gründe für diese Kontaktierung sind die Akquisition von Arbeits- und Ausbil-
dungsstellen, die Kontaktpflege sowie Vermittlungsvorschläge der SGB II-Einrichtungen auf 
Stellenangebote des Betriebs. Nach den Formen der lokalen Aufgabenwahrnehmung unter-
scheiden sich diese Kontaktstrategien nicht gravierend. Die zkT sind den Betrieben vor Ort 
etwas häufiger durch die Stellenakquisition in Erinnerung, die Arbeitgeberbetreuung der AR-
GEn dafür etwas häufig wegen Vermittlungsaktivitäten. Zwei statistisch höchst signifikante 
Unterschiede sind allerdings zu beobachten: 

• Die zkT haben die Betriebe häufiger wegen der Einrichtung einer Arbeitsgelegenheit im 
Betrieb kontaktiert. Dieses Ergebnis ist stimmig mit dem Maßnahmeeinsatz (vgl. dazu 
Abschnitt C.4.3). 

• Die gAw zeichnen sich durch einen höheren Grad an nachgehender Kundenpflege aus. 
Sie haben nach Aussagen der Betriebe häufiger die Qualität ihrer Vermittlungsvorschläge 
und die Gründe für die Ablehnung von Bewerberinnen und Bewerbern erfragt. 
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Übersicht C.4.2-3: Kontaktaufnahme bei Betrieben der Region durch die SGB II-        
Einrichtung 

Zuständige SGB II-Einrichtung in der Region 

Basis: Nur Betriebe, die im Interview 
angeben, die SGB II-Einrichtung zu 

kennen (n=1.749) 
zkT 

(n=386) 

Vergleichs-
ARGEn 
(n=536) 

Getrennte 
Aufgaben-
wahrneh-

mung 
(n=65) 

Kreis-
ARGEn 
(n=229) 

Stadt-
ARGEn 
(n=533) 

 Kontaktaufnahme durch die örtliche SGB II-Einrichtung rsp. den gemeinsamen 
Arbeitgeberservice von Agentur und ARGE (letzte zwölf Monate) 

SGB II-Einrichtung / AG-Service 
hat Kontakt aufgenommen 44% 41% 42% 40% 39% 

Basis: (n=171) (n=220) (n=27) (n=89) (n=211) 

Davon: 
Gründe für Kontaktaufnahme 

Kontaktaufbau / -pflege 66% 59% 68% 50% 72% 

Akquisition von Arbeits- / Ausbil-
dungsstellen 71% 61% 60% 59% 76% 

Vermittlungsvorschläge zu Stel-
lenangeboten des Betriebes 44% 57% 59% 54% 55% 

Rückfragen der Vermittler/-innen 
bzgl. Zufriedenheit mit vermittelten 
Bewerberinnen/Bewerbern 

25% 26% 42% 34% 14% 

Nachfrage zu abgelehnten Bewer-
berinnen/Bewerbern 21% 22% 29% 20% 15% 

Einrichtung von AGH im Betrieb 25% 15% 12% 16% 14% 

Quelle: Betriebsbefragung, zweite Welle, 2008           
 
Wie bewerten die Betriebe die Vermittlungsarbeit der SGB II-Einrichtungen? Die Ergebnisse 
lassen eine relativ hohe Einheitlichkeit mit nur wenigen Ausschlägen erkennen (vgl. Über-
sicht C.4.2-4). Die Betriebe in Regionen mit einem zkT melden signifikant seltener Stellen an 
diese Einrichtung. Während in den ARGEn-Regionen rund ein Drittel der Betriebe Stellen 
gemeldet hat, sind dies im Umfeld von zkT nur 25 Prozent. Dafür liegt bei den meldenden 
Betrieben im Bereich der zkT die Anzahl der gemeldeten Stellen im Durchschnitt etwas hö-
her als bei den Vergleichs- und den Kreis-ARGEn. 

Die Gesamtzufriedenheit mit der Abwicklung des Vermittlungsanliegens unterscheidet sich 
nur unwesentlich nach der Form der Aufgabenwahrnehmung der lokal zuständigen SGB II-
Einrichtung. Bei den kommunalen Trägern und den ARGEn zeigten sich rd. 40 bis 45 Pro-
zent der Betriebe mit der Bearbeitung zufrieden. Nur in Regionen mit einer gAw äußerten 
sich die Betriebe zu 60 Prozent zufrieden. Dies ist ein hoch signifikanter Unterschied zu allen 
anderen Formen der Aufgabenwahrnehmung. Im Detail sind weitere kleine Unterschiede zu 
vermerken. Die zkT bekamen etwas bessere Noten für die Qualität der Vermittlungsvor-
schläge als die unmittelbaren statistischen Nachbarn, die Vergleichs-ARGEn. Dafür wurde 
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die Anzahl der Vermittlungsvorschläge bei den kommunalen Einrichtungen etwas schlechter 
bewertet. 
 
Übersicht C.4.2-4: Bearbeitung von Vermittlungsanliegen durch die SGB II-            

Einrichtung 

Zuständige SGB II-Einrichtung in der Region 

Basis: Nur Betriebe, die im Interview 
angeben, die SGB II-Einrichtung  zu 

kennen (n=1.749) 
zkT 

(n=386) 

Vergleichs-
ARGEn 
(n=536) 

Getrennte 
Aufgaben-
wahrneh-

mung 
(n=65) 

Kreis-
ARGEn 
(n=229) 

Stadt-
ARGEn 
(n=533) 

 Meldung von Stellen und Vermittlungsvorschläge (letzte zwölf Monate) 

Beim SGB II-Einrichtung / AG-
Service Stellen gemeldet 24% 35% 36% 27% 29% 

Anzahl gemeldete Stellen (Mittel) 4,0 3,4 6,1 3,6 4,0 

Basis: (n=93) (n=189) (n=24) (n=63) (n=153) 

Davon: 
Zufriedenheit mit Bearbeitung des Stellenvermittlungsanliegens 
(Skala von 1=“sehr zufrieden“ bis 6 „überhaupt nicht zufrieden“ 

Gesamtzufriedenheit: 
TOP-Box (1,2), Mittelwert 

41% 
2,8 

45% 
2,9 

61% 
2,5 

40% 
3,0 

41% 
3,0 

Zufrieden mit Qualität der Vermitt-
lungsvorschläge (Mittel) 

30% 
3,2 

23% 
3,5 

29% 
3,5 

16% 
3,6 

22% 
3,5 

Zufrieden mit Anzahl der Vermitt-
lungsvorschläge (Mittel) 

28% 
3,2 

37% 
3,1 

32% 
3,2 

40% 
3,1 

37% 
3,2 

 

Basis: Betriebe, die nach eigener 
Angabe die SGB II-Einrichtung 
kennen (n=1.749) 

Einstellung von vermittelten SGB II-Kundinnen/-Kunden 
innerhalb der letzten 12 Monate 

Einstellung von SGB II-Kundinnen/ 
-Kunden, die durch den Träger 
vermittelt wurden 

14% 12% 5% 11% 6% 

Anzahl der Einstellungen 4,3 2,5 *) 2,1 1,9 

Davon:  
Befristete Stellen 
Durch den Träger gefördert 

 
51% 
70% 

 
47% 
69% 

 
38% 
58% 

 
56% 
64% 

 
36% 
61% 

Quelle: Betriebsbefragung, zweite Welle, 2008                      
*) wegen geringer Fallzahl nicht ausgewiesen 
 
Bemerkenswert sind die insgesamt geringen Unterschiede hinsichtlich der Einstellung von 
Bewerberinnen und Bewerbern, die durch die SGB II-Einrichtung bzw. den gemeinsamen 
AGS vermittelt wurden. Rund jeder achte Betrieb hat innerhalb der vorangegangenen 12 
Monate vermittelte SGB II-Kundinnen und -Kunden eingestellt. Der Anteil ist im Umfeld von 
kommunalen Trägern mit 14 Prozent nur geringfügig höher als bei den Vergleichs-ARGEn. 
Allerdings haben die Betriebe im Umfeld der zkT durchschnittlich mehr Einstellungen vorge-
nommen als in ARGE-Regionen (4,3 vs. 2,5 Stellen mit SGB II-Kundinnen/-Kunden besetzt). 
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Unabhängig von der Form der Aufgabenwahrnehmung ist die Hälfte der Stellen befristet. Die 
Beschäftigung von SGB II-Kundinnen und -Kunden wurde bei zkT und Vergleichs-ARGEn zu 
rd. 70 Prozent durch eine finanzielle Förderung der SGB II-Einrichtung unterstützt. Die ande-
ren ARGEn und die gAw zeigten sich offensichtlich etwas zurückhaltender. Die dort ansässi-
gen Betriebe berichteten nur zu rund 60 Prozent von einer entsprechenden Förderung. 
 

4.2.5 Zwischenfazit 
Die Arbeitsvermittlung bildet neben der Existenzsicherung und der Aktivierung ein Kernge-
schäft der SGB II-Einrichtungen. Die Vermittlungsaufgabe wird bei den ARGEn/gAw und den 
zugelassenen kommunalen Trägern unterschiedlich organisiert. Die ARGEn betreiben über-
wiegend einen gemeinsamen Arbeitgeberservice (AGS) mit der Agentur für Arbeit, vornehm-
lich mit dem Ziel, als ein Ansprechpartner für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aufzutreten. 
Gegen die gemeinsame Einrichtung macht ein Teil der ARGEn geltend, dass die Arbeitge-
berhandlungsprogramme der Agentur die SGB II-Kundinnen und -Kunden bei der Vermitt-
lung benachteiligten. Mit der bewerberorientierten Vermittlung sind in den ARGEn und den 
getrennten Aufgabenwahrnehmungen die pAp und Arbeitsvermittlerinnen und -vermittler be-
fasst. Wegen dieser Arbeitsteilung bedarf es deshalb einer Schnittstelle zwischen stellen- 
und bewerberorientierter Vermittlung. Diese wird in erster Linie durch den elektronischen 
Matchlauf zwischen Stellenangebots- und Bewerberdaten hergestellt. Stellenangebote, die 
nicht der Vermittlung des AGS vorbehalten sind, werden für die bewerberorientierten Vermitt-
lungskräfte frei gegeben. 

Auch die zkT haben die stellenorientierte Vermittlung überwiegend in die Hand eines Arbeit-
geber- oder Vermittlungsteams gelegt. Diese haben allerdings andere Funktionen als die 
Services der ARGEn. Die Stellenakquisition ist deutlich stärker an den konkret zu vermitteln-
den Personen orientiert. Entsprechend sind auch die pAp sowie die Fallmanagerinnen und 
Fallmanager stärker in das Arbeitgebergeschäft involviert als bei den ARGEn. 

Die Zusammenarbeit mit der örtlichen Agentur für Arbeit hat bei allen Formen der Aufgaben-
wahrnehmung eine bemerkenswerte Dimension. Mehr als 40 Prozent aller befragten Fach-
kräfte aus dem Bereich Aktivierung und Vermittlung arbeiten im Einzelfall mit der Agentur 
zusammen. Ähnlich hoch ist der Anteil der Fachkräfte, die Email-Mitteilungen mit der Agentur 
austauscht. Nur ein Viertel der Fachkräfte der zkT hat keinen Kontakt zur örtlichen Agentur. 

Für das Vermittlungsgeschäft greifen die SGB II-Einrichtungen auf die veröffentlichten Stel-
lenangebote der Agentur zu. Die Zugriffe auf Stellenmeldungen der Betriebe sind dagegen 
geregelt. Auf sie hat nur ein Teil der ARGE-Fachkräfte uneingeschränkten Zugriff. Ansonsten 
unterliegt der Zugriff klar definierten Regeln. Die Vermittlungskräfte der kommunalen Träger 
haben dagegen deutlich begrenztere Zugriffsmöglichkeiten darauf. Obwohl die BA nach ei-
ner grundlegenden Gerichtsentscheidung die Stellenmeldungen inzwischen offenbaren darf, 
haben nur wenige zkT den Vertrag über den beidseitigen Austausch von Stellenmeldungen 
unterzeichnet. 

Aus der Perspektive der Betriebe unterscheidet sich die Vermittlungsarbeit der SGB II-Ein-
richtungen nicht grundlegend. Interessant sind einige Abweichungen zwischen Regionen mit 
unterschiedlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung. So nehmen Betriebe im Bereich ei-
ner ARGE signifikant häufiger Kontakt zur SGB II-Einrichtung auf, vornehmlich um Stellen zu 
melden. Im Umfeld von zkT wird signifikant häufiger nach der Einrichtung einer Arbeitsgele-
genheit gefragt. Die Betriebe sind mit der Erledigung des Anliegens bei ARGEn etwas zu-
friedener als bei den zkT Trägern. 

Unabhängig von der konkreten Form der Aufgabenwahrnehmung wurden vier von zehn Be-
trieben durch die örtliche SGB II-Einrichtung kontaktiert. Es geht dabei in erster Linie um die 
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Akquisition von Stellen bzw. die Stellenangebotsvermittlung. Auch bei der Kontaktierung der 
Betriebe durch die SGB II-Einrichtungen spielt die Einrichtung von AGHs bei den zkT eine 
größere Rolle als bei den ARGEn. 

In den ARGE-Regionen haben mehr Betriebe offene Stellen an die SGB II-Einrichtung ge-
meldet als es im Umfeld der kommunalen Träger der Fall ist. Die Zufriedenheit mit den Ver-
mittlungsaktivitäten ist bei beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung in etwa gleich hoch. 
Beide erreichen allerdings nicht die guten Noten, die die Einrichtung mit gAw erzielen. Jeder 
achte Betrieb hat in den vorangegangenen zwölf Monaten von den SGB II-Einrichtungen 
vermittelte Bewerberinnen und Bewerber eingestellt. In den Regionen der zkT ist dieser An-
teil und auch die Anzahl der Einstellungen je Betrieb etwas höher als in anderen Regionen. 
Hinsichtlich der Förderung durch die SGB II-Einrichtung gibt es keine signifikanten Unter-
schiede in Hinblick auf die Form der Aufgabenwahrnehmung. 

 

4.3 Maßnahmepolitik bei ARGEn und zkT  
4.3.1 Fragestellungen und Datenbasis 
Da bei einem Großteil der SGB II-Kundinnen und -Kunden nicht mit einer sofortigen Vermitt-
lung in den ersten Arbeitsmarkt zu rechnen ist, erhält die Maßnahmepolitik einen besonderen 
Stellenwert. In diesem Kapitel soll den Fragen nachgegangen werden, welche Maßnahme-
schwerpunkte die SGB II-Einrichtungen setzen, welche Maßnahmearten mittels § 16 Abs. 2 
Satz 1 SGB II finanziert werden und worin Unterschiede zwischen den Formen der Aufga-
benwahrnehmung liegen. Die Antworten der Geschäftsführungen bei der zweiten Erhe-
bungswelle geben darüber Auskunft, wie ARGEn, gAw und zugelassene kommunale Träger 
ihre Schwerpunktsetzungen begründen. Ausgangshypothese war, dass die SGB II-Einrich-
tungen vor dem Hintergrund ihrer jeweils unterschiedlichen Rahmenbedingungen entschei-
den müssen. Daher wurden mögliche Einflüsse von regionalen, organisatorischen und indi-
viduellen Rahmenbedingungen in ihrer Wirkung auf die Maßnahmeprofile der SGB II-Einrich-
tungen gemessen. Als letztes wurde untersucht, ob Genderaspekte bei der Entwicklung der 
Förderinstrumente eine Rolle spielen. 

Im Rahmen der ersten Erhebungswelle bei allen 154 SGB II-Einrichtungen wurden schriftli-
che Fragebögen zur Maßnahmepolitik im Bereich „aktive Leistungen“ oder direkt der Ge-
schäftsführung übergeben. In diesem Fragebogen sollten zum Stand von Juni 2006 die Teil-
nehmerzahlen der eingesetzten Förderinstrumente insgesamt und detailliert für U 25 und 
Ü 25 ausgewiesen werden (Fragebogenschema siehe Methodenbericht im Anhang). Da die 
Kommunen im Jahr 2006 viele Instrumente noch unter dem § 16 Abs. 2 SGB II eingesetzt 
haben, wurde der Maßnahmeeinsatz unabhängig von § 16 Abs. 1 und 2 SGB II abgefragt. 
Die Abfrage beinhaltete folgende Kategorien der Förderinstrumente:  

• Beauftragung Dritter mit der Vermittlung 

• Eignungsfeststellung 

• Qualifizierung 

• Förderung der Existenzgründung 

• Arbeitsgelegenheiten 

• Förderung der Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt 

• Maßnahmen für Reha-Fälle  

Bis Ende Februar 2008 kamen 145 von 154 Fragebögen zurück. Eine ausführliche Darstel-
lung der Drop-Off-Rückläufe befindet sich im Abschnitt C.1.3 des Methodenberichts.  
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Die eigene Erhebung zu den Eingliederungsmaßnahmen bildet eine Grundlage für die fol-
genden Auswertungen. Um die Angaben der SGB II-Einrichtungen unterschiedlicher Größe 
miteinander vergleichen zu können, wurden die berichteten Zahlen durch die Anzahl der er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen für jeden Standort dividiert und zu einem Index standardisiert. 
Die für die Darstellung im folgenden Kapitel verwendeten Indizes geben Auskunft über die 
jeweils eingesetzten Maßnahmen pro 1000 eHb.175  

Zum Vergleich wurden als zweite Auswertungsgrundlage Statistiken der Bundesagentur für 
Arbeit herangezogen. Bei ARGEn und gAw sind die erforderlichen Daten aus den Ge-
schäftsdaten der Einrichtungen (VerBIS, CoSach, A2LL) gezogen worden. Die zugelassenen 
kommunalen Träger, die mit unterschiedlichen Softwaresystemen arbeiten, liefern die erfor-
derlichen Daten über ein einheitliches Datenformat (XSozial) zu. In den ersten beiden Jahren 
gab es erhebliche Abweichungen zwischen den eigenen statistischen Auswertungen der zkT 
und den von der Bundesstatistik ausgewiesenen Werten. Diese Diskrepanzen hatten sich 
zwischen der ersten und der zweiten Erhebungswelle von Untersuchungsfeld 2 zwar verrin-
gert, sie waren jedoch weiterhin vorhanden und wurden durch die beteiligten Akteure vor Ort 
moniert (siehe auch Abschnitt C.1.4).  

Die Diskrepanzen in den Daten können auch durch die Erhebung des Untersuchungsfeldes 
2 nicht aufgeklärt werden.176 Sie werden jedoch an den betroffenen Stellen differenziert dar-
gestellt. Da an dieser Stelle keine Aussagen über die Validität gemacht werden können, die 
SGB II-Statistik jedoch zusätzliche Informationen über zeitliche Veränderungen im Maßnah-
meeinsatz bietet, werden die Übersichten der Bundesagentur für Arbeit über „Eintritte und 
Bestand an Arbeitsgelegenheiten nach SGB-Trägern“ die zweite Grundlage für die folgenden 
Auswertungen bilden. Folgende Förderinstrumente werden hier zusammengefasst und aus-
gewiesen:177  

• Beauftragung Dritter mit der Vermittlung 

• Eignungsfeststellung 

• Qualifizierung 

• Förderung der Existenzgründung 

• Arbeitsgelegenheiten 

Der öffentlichen Statistik über die belegten Plätze in verschiedenen Maßnahmen zu zwei de-
finierten Stichtagen (Ende Dezember 2006 und 2007) wurden die Werte der 154 SGB II-Ein-
richtungen entnommen. Auch hier wurden wiederum Indizes berechnet, die für die einzelnen 
Maßnahmen Auskunft geben über deren Einsatz nach Standort und pro 1000 erwerbsfähige 
Hilfebedürftige.178 
 

                                                 
175  Formel: (eingesetzte Maßnahmen/ eHb) x 1000. 
176  Die Daten wurden mit verschiedenen Methoden erhoben und unterscheiden sich teilweise in den Zuordnun-

gen zu einzelnen Kategorien. Weiterhin gibt es Unterschiede beim Messzeitpunkt der Daten von Untersu-
chungsfeld 2 und der öffentlichen Statistik. Während die Zahlen der Maßnahme-Drop Off sich auf den Juni 
2006 beziehen, geben die Zahlen der öffentlichen Statistik den Stand von Dezember 2006 und 2007 wieder. 
Hier muss u.U bei den SGB II-Einrichtungen mit unterschiedlicher Budgetausschöpfung gerechnet werden.  

177  Für die Förderung der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt und Maßnahmen für Reha-Fälle ist wegen der 
fehlenden Daten bei den Erhebungen der BA kein Vergleich möglich. 

178  Formel: (eingesetzte Maßnahmen/ eHb) x 1000 
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4.3.2 Maßnahmeschwerpunkte der SGB II-Einrichtungen 
ARGEn, Standorten mit getrennter Aufgabenwahrnehmung und zkT steht seit Beginn des 
SGB II eine breite Palette an Förderinstrumenten zur Verfügung. Nach den von Untersu-
chungsfeld 2 erhobenen Daten war das Hauptförderinstrument nach eineinhalb Jahren SGB 
II bei allen Einrichtungen die Arbeitsgelegenheit nach § 16 Absatz 3 SGB II.179 Diese meist 
niedrigschwelligen Marktersatzmaßnahmen auf dem zweiten Arbeitsmarkt werden haupt-
sächlich für arbeitsmarktferne Kunden eingesetzt. Die Geschäftsführungen in den SGB II-
Einrichtungen begründeten den hohen Anteil an AGH mit der großen Zahl an un- oder gering 
qualifizierten Kunden, die zunächst aktiviert werden sollten. Dieses Instrument war für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerdem zu Beginn des SGB II eine schnell verfügbare 
und einfach zu besetzende Maßnahmeart. Wo die Fachkräfte über vorhandene Strukturen 
aus den „ASS-Programmen“180 verfügten, konnten die Kundinnen und Kunden ohne viel Ver-
waltungsaufwand zugewiesen werden. Am häufigsten werden Arbeitsgelegenheiten von Ein-
richtungen mit gAw eingesetzt.  

Mit einem wesentlich kleineren Anteil stehen an zweiter Stelle die extern vergebenen Eig-
nungsfeststellungen, zu denen Profiling-Instrumente und Bewerbungstrainings gehören. Die-
ses zentrale Instrument wird meist zu Beginn des SGB II-Bezugs eingesetzt und ist für 
SGB II-Einrichtungen, die mit Kundensegmentierungskonzepten arbeiten, ein wesentlicher 
Bestandteil der anfänglichen Kundeneinschätzung. Diese Maßnahmen werden außerdem im 
Rahmen des § 15a (Sofortangebot) eingesetzt, um Qualifikationen und Integrationschancen 
der Kunden abschätzen zu können (vgl. Abschnitt C.2.1.3). Häufiger noch als ARGEn und 
gAw nutzen zkT dieses Instrument.  

Auch Qualifizierung und die Förderung der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt nehmen 
einen hohen Stellenwert ein. Die zkT haben hier über alle SGB II-Einrichtungen im Vergleich 
den höchsten Anteil. In den Gesprächen mit den Geschäftsführungen der 154 Einrichtungen 
blieb teilweise offen, ob alle SGB II-Einrichtungen hier dieselbe Zuordnung vornehmen. Im 
Verständnis der BA werden unter Qualifizierung ausschließlich FbW-Maßnahmen gefasst, 
während bei zkT möglicherweise auch Bildungs- oder Trainingsmaßnahmen verstanden 
werden, die keine Weiterbildungsmaßnahmen im klassischen Sinne darstellen, z.B. wenn sie 
in Kombination mit einer Arbeitsgelegenheit durchgeführt werden.  

Im Gegensatz dazu setzen gAw wenige Qualifizierungsmaßnahmen ein. Die Bereichsleitung 
SGB II verspricht sich hier nur einen geringen Vermittlungserfolg. Die Aufgabe der Qualifizie-
rung wird aus ihrer Sicht eher im SGB III angesiedelt und müsse bereits im ersten Jahr der 
Arbeitslosigkeit stattgefunden haben. SGB II-Kunden werden als solche Kunden betrachtet, 
bei denen Qualifizierung im ersten Jahr Arbeitslosigkeit nicht erfolgreich war. Einrichtungen 
mit gAw investieren schwerpunktmäßig in Arbeitsgelegenheiten und an zweiter Stelle in die 
Förderung der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt.181 

Die Beauftragung Dritter z.B. mit der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt ist hingegen ein 
von allen SGB II-Einrichtungen wenig genutztes Instrument. Vor allem wegen fehlendem 
Personal vergaben Stadt-ARGEn und zkT Vermittlungsaufgaben zu Beginn etwas häufiger 
an Dritte. Die Mehrzahl der befragten Geschäftsführungen bewertete dieses Instrument je-
doch aufgrund der im ersten Jahr SGB II geringen Vermittlungserfolge insgesamt als wenig 
Erfolg versprechend (vgl. auch Abschnitt C.2.3).  
 

                                                 
179  Mehraufwandsentschädigung und Entgeltvariante sind in dieser Kategorie zusammengefasst. 
180  Arbeit statt Sozialhilfe. 
181  Quelle: gAw-Workshop (siehe Abschnitt A.4). 
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Übersicht C.4.3-1: Maßnahmeschwerpunkte nach den Daten von Untersuchungsfeld 2 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c – Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008

Mittelwerte der eingesetzten Maßnahmen nach Art der Aufgabenwahrnehmung;
Berechnung der Indizes: belegte Plätze pro Standort und Maßnahme/ Anzahl eHbs pro Standort

Datenbasis: schriftliche Befragung von Arbeitsvermittlern/Fallmanagern zu Eingliederungsmaßnahmen nach SGBII im Juni 2006; 
Datenzuspielung: Anzahl eHbs für jede Region (Quelle: interregionaler Kennziffernvergleich, BA)

gesamt zkT
Vergleichs-

ARGEn gAW
Stadt-

ARGEn
Kreis-

ARGEn

Beauftragung Dritter 16,29 19,97 9,53 9,80 25,40 15,42

Eignungsfeststellung 27,50 37,16 22,49 5,66 27,09 23,32

Qualifizierung 26,45 39,71 18,95 8,24 18,63 22,50

Förderung Existenzgründung 9,95 4,97 9,98 6,90 13,66 19,91

Arbeitsgelegenheiten 75,04 87,28 65,50 91,40 70,01 71,69

Förderung Eingliederung 
1. AM 24,74 29,14 21,85 24,06 21,54 26,40

Maßnahmen für Reha-Fälle 2,37 2,99 2,00 1,45 1,89 2,19

 
 
Übersicht C.4.3-2: Maßnahmeschwerpunkte nach den Daten der BA 

Evaluation der Experim entierklausel nach §6c – Untersuchungsfeld 2 : Im plem entations- und G overnanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008

M ittelwerte der eingesetzten M aßnahm en nach Art der Aufgabenwahrnehm ung;
Berechnung der Indizes: belegte Plä tze pro Standort und M aßnahm e/ Anzahl eHbs pro Standort

Datenbasis: Bundesagentur für Arbeit: Eintritte und Bestand an Arbeitsgelegenheiten nach SG B-Trägern

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Beauftragung Dritter m . Verm ittlung
pro 1.000 EH B (laut G eschäftsdaten) 8,84 6,07 3,00 3,70 10,36 5,32 7,59 8,14 16,56 6,91 11,04 9,56

TM  Eignungsfestste llung / T rain ingsm aßn.
pro 1 .000 EH B (laut G eschäftsdaten) 9,55 10,99 12,56 15,21 8,35 8,91 11,07 11,19 6,38 6,63 8,93 9,17

Q ualif izierung pro 1 .000 EH B
(laut Geschäftsdaten) 14,02 18,49 19,89 23,35 10,63 16,00 14,40 18,29 12,94 18,39 11,88 14,61

AGH A rbeitsgelegenheiten pro 1 .000 EHB
(laut Geschäftsdaten) 54,73 58,32 40,10 56,12 61,57 60,05 80,11 66,88 64,87 64,84 55,27 51,82

Förderung E ing liederung 1.AM pro 1.000 EH B 
(laut Geschäftsdaten) 11,19 16,65 5,26 12,96 15,13 19,69 14,34 17,13 12,22 16,46 15,98 20,92

W L sonstige weitere Le istungen §16(2)SG B II
pro 1 .000 EH B (laut G eschäftsdaten) 17,05 26,20 10,39 27,00 18,09 25,54 10,85 15,13 19,99 26,36 35,30 37,55

zkTgesam t Kreis-AR G EnStadt-ARG EngAWVerg le ichs-
AR G En

 
Im Vergleich dazu zeigt die Übersicht C.4.3-2 die Maßnahmeschwerpunkte der SGB II-Ein-
richtungen nach der öffentlichen Statistik der Bundesagentur für Arbeit für 2006 und 2007. 
Die Indizes nach den durch Untersuchungsfeld 2 erhobenen Daten fallen insgesamt höher 
aus, sie unterscheiden sich in der inhaltlichen Tendenz jedoch nicht wesentlich von den Zah-
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len der BA-Statistik. Die Relationen der Verteilungen zwischen den SGB II-Einrichtungen 
dienen dem Vergleich und geben Auskunft über die Entwicklung der Maßnahmepolitik. Die 
Werte der zkT sind bei allen Maßnahmen im Jahr 2007 angestiegen. Berücksichtigt man die 
Zweifel der Kommunen an der Validität der Daten, muss der stärkere Maßnahmeeinsatz je-
doch mit einer Verbesserung der Datenqualität erklärt werden und deutet weniger auf eine 
veränderte Maßnahmepolitik hin. Die Werte der ARGEn und gAw lassen jedoch einen Zeit-
vergleich zu.  

Die Arbeitsgelegenheit als meist genutztes Förderinstrument aller SGB II-Einrichtungen be-
stätigt die Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Der Einsatz sank jedoch im Jahre 2007. 
Der Qualifizierungsanteil stieg hingegen deutlich an. Die Verschiebung von AGH in Richtung 
Qualifizierung begründeten viele Geschäftsführungen einerseits mit einer höheren erwarte-
ten Erfolgsquote, andererseits mit einer verbesserten Qualifikation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich in der Förderlandschaft in ihrer Region immer besser auskennen und 
sowohl die Maßnahmeträger wie auch die Verfahrensweisen routinierter einsetzen können.  

Den Einsatz der Beauftragung Dritter haben auch diesen Daten zufolge alle SGB II-Einrich-
tungen stark eingeschränkt. Der Einsatz von Maßnahmen, die nach § 16 Abs. 2 Satz 1 
SGB II als „sonstige weitere Leistungen“ (SWL) gelten, kann mit den Daten von Untersu-
chungsfeld 2 nicht gesondert ausgewiesen werden. Die öffentliche Statistik zeigt indes, dass 
der Einsatz von SWL-Maßnahmen von 2006 bis 2007 bei allen SGB II-Einrichtungen ver-
stärkt wurde. Der hohe Anteil an arbeitsmarktfernen Kunden zwingt viele SGB II-
Einrichtungen dazu, individuelle und niederschwellige Angebote zu entwerfen. Von den Ein-
richtungen mit gAw abgesehen, setzten Ende 2007 alle Einrichtungen einen höheren Anteil 
an SWL-Maßnahmen als an Qualifizierungsmaßnahmen ein (vgl. Übersicht C.4.3-2).  
 

4.3.3 Sonstige weitere Leistungen (SWL) 
Das SGB II eröffnet im § 16 Abs. 2 Satz 1 über „Sonstige weitere Leistungen zur Eingliede-
rung“ die Möglichkeit, über die in § 16 Abs. 1 SGB II genannten Leistungen hinaus weitere 
Leistungen zu erbringen, die für die Eingliederung der bzw. des erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen in das Erwerbsleben erforderlich sind. Sie bieten den SGB II-Einrichtungen die Mög-
lichkeit, auf regionale Gegebenheiten zu reagieren und im Rahmen des SGB II passgenaue 
Fördermaßnahmen für besondere Zielgruppen zu schaffen. Über alle Arten der Aufgaben-
wahrnehmungen hinweg wurde diese Möglichkeit vielfältig genutzt.  

Während der zweiten Erhebungswelle im Herbst/Winter 2007 ergaben sich für die zugelas-
senen kommunalen Träger Änderungen durch das BMAS, die eine Reduzierung von Projekt-
förderungen im Rahmen der SWL-Leistungen beinhaltete182 (ausführliche Darstellung siehe 
Abschnitt B.1.3.4.3). Standorte, die von Untersuchungsfeld 2 im Rahmen der zweiten Erhe-
bungswelle vor November aufgesucht wurden, waren offen für das Gespräch über Koopera-
tionen vor Ort und den Einsatz von Maßnahmen im Rahmen § 16 Abs. 2. Satz 1 SGB II. 
Nach dem 21. November haben sich die Gesprächspartner deutlich zurückhaltender geäu-
ßert und betont, die Maßnahmeschwerpunkte zu modifizieren und die aktuelle Projektförde-
rung auslaufen zu lassen. 

Nur wenige SGB II-Einrichtungen gaben an, den § 16 Abs. 2 Satz 1SGB II nur im Rahmen 
der Einzelförderung einzusetzen. Abbildung C.4.3-1 zeigt die codierten offenen Nennungen 
der Geschäftsführungen, bei denen sie die weiteren Leistungen skizzieren sollten. Sehr häu-
fig beschrieben sie kreative und kooperative Projekte, die in Kooperation mit regionalen Ak-

                                                 
182 BMAS, Brief vom 21. November 2007 
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teuren erstellt worden sind. Die SGB II-Einrichtungen schufen Netzwerke mit Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgebern und Maßnahmeträgern in der Region, um individuelle Förderangebote, 
häufig kombiniert mit aufsuchender Sozialarbeit oder tagesstrukturierenden Elementen be-
sonders für marktferne Kunden oder ganze Bedarfsgemeinschaften zu entwickeln.  
 
Abbildung C.4.3-1: „Sonstige weitere Leistungen zur Eingliederung“ (SWL) 
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4.3.4 Überregionale und regionalspezifische Einflüsse 
4.3.4.1 Überregionale Einflussfaktoren  
Die Maßnahmeschwerpunkte hängen sowohl von Marktbedingungen als auch von anderen 
äußeren Rahmenbedingungen ab. Im Folgenden soll untersucht werden, wie sich die jeweili-
ge Schwerpunktsetzung erklären lässt und welche externen Bedingungen die Maßnahmepo-
litik der SGB II-Einrichtungen beeinflussen. Ausgangshypothese war, dass sich sowohl die 
arbeitsmarktpolitischen Programme der Länder wie auch die variierenden Randbedingungen 
auf der Makro- und Mikroebene auf die Schwerpunktbildungen auswirken. 

Die Länder legen in unterschiedlicher Ausprägung arbeitsmarktpolitische Förderschwerpunk-
te fest (siehe auch B.1.4.3.1). In den Aussagen der Geschäftsführungen ist eine geringe Ein-
flussnahme durch die jeweiligen Länderprogramme festzustellen. Die Abbildung C.4.3-2 
zeigt, dass sich nur 7 Prozent der SGB II-Einrichtungen stark durch Programme der Länder 
festgelegt sehen. Im Vergleich von ARGEn, zkT und Standorten mit gAw wird die stärkere 
Einflussnahme bei den kommunalen Trägern deutlich. Hier sind es 14 Prozent, die eine star-
ke oder sehr starke Festlegung zu Protokoll gegeben haben. Ihnen gegenüber stehen acht 
Prozent der Stadt-ARGEn und nur zwei Prozent der Vergleichs-ARGEn, die eine starke Fest-
legung durch die jeweiligen Landesprogramme angaben. Über ihr Maßnahme-Portfolio kön-
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nen die SGB II-Einrichtungen also weitgehend unabhängig entscheiden. Dies belegt auch 
der kleinere Anteil der SGB II-Einrichtungen, bei denen das Land den Einsatz von Integrati-
onsleistungen geprüft hat. (vgl. dazu auch Abschnitt C.1.1) 
 

Abbildung C.4.3-2: Der Einfluss der Landespolitik 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c – Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008
Datenbasis: Qualitative Erhebungen bei 154 SGB II-Einrichtungen im Herbst 2006/Frühjahr 2007; Experteninterviews mit Geschäftsführern/Amtsleitern 
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4.3.4.2 Regionalspezifische Einflüsse 
Doch nicht nur landespolitische Entscheidungen, auch regionale Randbedingungen definie-
ren den Handlungsspielraum der Akteure vor Ort. Anhand eines linearen Modells werden im 
Folgenden Merkmale mehrerer Ebenen kontrolliert. Die Arbeitslosenquote und die Frage, ob 
es sich bei dem jeweiligen Standort um eine ländliche oder eine städtische Region handelt, 
bilden unbeeinflussbare Bedingungen auf der Makroebene. Auf der Organisationsebene sind 
Unterschiede in der Art der Trägerschaft, die Existenz einer kommunalen Beschäftigungsge-
sellschaft und die Größe der SGB II-Einrichtung mögliche Einflussfaktoren. Auch die Frage, 
ob der Fallmanagement-Ansatz183 und die damit zusammenhängende Organisationsstruktur 
zu einer anderen Maßnahmepolitik führt, wird mithilfe dieses Modells beantwortet. Es wird 
außerdem untersucht, ob sich auf der Mikroebene das Geschlecht und die Herkunft der er-
sten Geschäftsführung auf die Maßnahmepolitik der SGB II-Einrichtung auswirken. Aus-
gangshypothese war die Annahme, dass sich langjährige Tätigkeiten und die damit zusam-
menhängende Sozialisation in Arbeitsverwaltung und Sozialverwaltung entscheidend auf die 
Festlegung der Maßnahmeschwerpunkte auswirken.  

                                                 
183  Die Operationalisierung folgt der Typologie des Untersuchungsfeldes 1. 
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Die folgende Übersicht zeigt zunächst das Ergebnis der linearen Regression mit den Daten 
der von Untersuchungsfeld 2 selbst erhobenen Maßnahmen. Die ausgewiesenen Beta-
Koeffizienten zeigen den relativen Einfluss der einzelnen Merkmale184 auf die abhängige Va-
riable (Maßnahme-Indizes) unter Berücksichtigung der anderen Merkmale.  

Von den sieben Maßnahmegruppen zeichnen sich drei Maßnahmen durch eine bemerkens-
werte Varianzaufklärung aus. „Qualifizierung“, „Förderung der Existenzgründung“ und „Ar-
beitsgelegenheiten“ werden durch die kontrollierten Merkmale weitgehend beeinflusst. Der 
Einsatz von Beauftragungen Dritter, Eignungsfeststellungen, die Förderung Eingliederung in 
den 1. Arbeitsmarkt und Maßnahmen für Reha-Fälle werden durch die kontrollierten Bedin-
gungen auf Makro-, Mikro- und Organisationsebene nicht signifikant beeinträchtigt.  

• Qualifizierungsmaßnahmen werden von zkT signifikant häufiger eingesetzt. Die Wahr-
scheinlichkeit steigt mit der Größe der SGB II-Einrich-tungen und sinkt bei Landkrei-
sen.185 

• Die Förderung von Existenzgründungen wird signifikant häufiger in ländlichen Gebieten 
mit moderater oder geringer Arbeitslosigkeit praktiziert. Die Wahrscheinlichkeit sinkt bei 
Geschäftsführungen mit kommunaler Herkunft.  

• Arbeitsgelegenheiten werden signifikant häufiger von zkT eingesetzt. Die Wahrschein-
lichkeit sinkt bei einer niedrigeren Arbeitslosenquote und steigt bei Landkreisen. 

Es zeigt sich, dass die Bedingungen auf der Makro- und Organisationsebene die Maßnah-
mepolitik stark beeinflussen. Auf der Mikroebene sind hingegen keine signifikanten Effekte 
festzustellen.  

Die öffentliche Statistik der Bundesagentur für Arbeit vom Dezember 2006 weist einige Un-
terschiede gegenüber dieser Analyse auf, bestätigt jedoch auch einige Befunde. So bekräf-
tigt die Analyse den Zusammenhang zwischen AGH-Einsatz und Arbeitsmarktbedingungen. 
Je niedriger die Arbeitslosenquote in einer Region 2006 war, desto geringer war auch der 
Anteil der zugewiesenen SGB II-Kundinnen und -Kunden in Maßnahmen nach § 16 Abs. 3 
SGB II. Der Einsatz fand in diesem Jahr häufiger in Landkreisen statt. Im Unterschied zu den 
selbst berichteten Werten ist der Einsatz der Arbeitsgelegenheiten allerdings bei den zkT in 
der Bundesstatistik geringer ausgeprägt. Dieser Zusammenhang verschwindet vollständig in 
der Statistik von 2007. Dies kann sowohl an der zwischenzeitlichen Verbesserung der Daten-
lage liegen, als auch durch die stärkere Nutzung dieses Instrumentes durch zkT begründet 
sein. 

Die Instrumente der Förderung der Existenzgründung werden der BA-Statistik zufolge häufi-
ger bei kleinen Einrichtungen eingesetzt. Wo die Vermittlung in den Arbeitsmarkt kein Mas-
sengeschäft der SGB II-Einrichtung ist, konzentrieren sie sich auf stärker die Maßnahmen, 
die auf die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet sind. Marktersatzmaßnahmen 
auf dem zweiten Arbeitsmarkt werden eher von Einrichtungen genutzt, die eine große Anzahl 
erwerbsfähiger Hilfebedürftiger bei einem durch große Arbeitslosigkeit gekennzeichneten 
Markt zu betreuen haben.  
 

                                                 
184  Art der Trägerschaft, Arbeitslosenquote, Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die Herkunft der ersten 

Geschäftsführung, die Existenz einer kommunalen Beschäftigungsgesellschaft, der Fallmanagement-Ansatz 
(UF1-Typologie) und die Lage des Kreises. 

185  Der Einfluss der kommunalen Struktur ist nicht signifikant. 
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Übersicht C.4.3-3: Regionale Einflüsse auf die Maßnahmepolitik der SGB II-Einrich-
tungen 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c SGB II - Untersuchungsfeld 2:
Implementations- und Governanceanalyse; Bericht Mai 2007

1Datenbasis: schriftliche Befragung von Arbeitsvermittlern/Fallmanagern zu Eingliederungsmaßnahmen nach SGBII im Juni 2006; 

Unabhängige Variablen: 
Art des Trägers: 0: genannt; 1: nicht genannt; 
Arbeitslosenquote: 0: Arbeitslosenquote unter 10 Prozent, 1: Arbeitslosenquote über 10 Prozent (Quelle: BA)
Anzahl eHbs: 0: mehr als 10000 erwerbsfähige Hilfebedürftige, 1: weniger als 10000 erwerbsfähige Hilfebedürftige (Quelle: BA)
Herkunft der Geschäftsführung: 0:BA, 1: Kommune/Delegationsgemeinde (Quelle: IAW-SGBII-Organisationserhebung) 
Kreis: 0: Stadtkreis, 1: Landkreis (Quelle: BA)

Mittelwerte der eingesetzten Maßnahmen nach Art der Aufgabenwahrnehmung;
Berechnung der Indizes: belegte Plätze pro Standort und Maßnahme/ Anzahl eHbs pro Standort x1000; 
Wertebereich Beta: zwischen 0 und 1; je näher bei 1, desto höher ist der Einfluss auf die abhängige 
Variable; Signifikanzniveau: * = 10%, ** = 5%, *** = 1% Irrtumswahrscheinlichkeit

2Datenbasis: Bundesagentur für Arbeit: Eintritte und Bestand an Arbeitsgelegenheiten nach SGB-Trägern
Datenzuspielung: Anzahl eHbs für jede Region (Quelle: interregionaler Kennziffernvergleich, BA)

Förderung 
Eingliederung 

1. AM nach 
§16.1 und 

§16.2 
pro 1.000 EHB

Maßnahmen 
für Reha-Fälle 
pro 1.000 EHB

2006 2006

r2 0,10 0,09
Beta Beta

Referenz: Vergleichs-ARGE

GAW 0,02 -0,08

zkT 0,21** 0,23**

Stadt-ARGE 0,19 -0,11

Kreis-ARGE 0,08 0,00

Referenz: Arbeitslosenquote über 
10 Prozent
Arbeitslosenquote 
unter 10 Prozent -0,11 0,02

Referenz: mehr als 10000 
erwerbsfähige Hilfebedürftige
weniger als 10000 erwerbsfähige 
Hilfebedürftige 0,10 0,01

Referenz: Herkunft GF: BA

Herkunft GF: 
Kommune/Delegationsgemeinde 0,03 -0,25**

kommunale 
Beschäftigungsgesellschaft -0,03 0,01

Referenz: generalisiertes 
Fallmanagement
Spezialisierter-
Fallmanagement-Ansatz 0,11 -0,09

Referenz: Stadtkreis

Landkreis 0,29** -0,19

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

r2 0,15 0,15 0,12 0,16 0,07 0,09 0,34 0,14 0,31 0,19
Beta Beta Beta Beta Beta Beta Beta Beta Beta Beta

Referenz: Vergleichs-ARGE

GAW -0,04 0,09 -0,01 0,01 0,04 0,03 -0,05 -0,06 0,11 0,06
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Kreis-ARGE 0,01 0,14** -0,05 -0,04 0,01 -0,01 0,02 0,04 -0,04 -0,05

Referenz: Arbeitslosenquote über 
10 Prozent
Arbeitslosenquote 
unter 10 Prozent -0,06 0,04 0,12 0,11 -0,03 -0,18** -0,09 -0,10 -0,38*** -0,39***

Referenz: mehr als 10000 
erwerbsfähige Hilfebedürftige
weniger als 10000 erwerbsfähige 
Hilfebedürftige -0,03 0,01 0,23*** 0,14* -0,05 -0,07 0,13** 0,08 0,13 0,14**

Referenz: Herkunft GF: BA

Herkunft GF: 
Kommune/Delegationsgemeinde -0,03 0,03 -0,02 0,03 0,01 -0,04 -0,02 0,07 -0,03 0,05

kommunale 
Beschäftigungsgesellschaft 0,00 -0,06 -0,01 -0,09 -0,09 -0,09 0,05 0,04 -0,04 -0,04

Referenz: generalisiertes 
Fallmanagement
Spezialisierter-
Fallmanagement-Ansatz 0,05 -0,19*** 0,10 0,18*** 0,08 0,00 0,16*** 0,16** 0,11 0,05

-0,10

Daten von Untersuchungsfeld 21 2006 2006 2006 2006 2006

-0,02

-0,02
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Geschäfts-
führers

UF1- 
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Trägers
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Arbeits-
losenquote

Beauftragung 
Dritter nach 

§16.1 und §16.2 
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0,04
Beta

-0,02

0,17

0,10

0,04

Anzahl 
eHbs

0,03

0,00

-0,10

Eignungsfest-
stellung nach 

§16.1 und §16.2 
pro 1.000 EHB

0,07
Beta

-0,11

0,18*

-0,01

-0,02

0,04

0,14

-0,08

0,01

-0,02

-0,11

0,40***

-0,12

-0,01

0,13

0,17*

Qualifizierung
nach §16.1 und 

§16.2 
pro 1.000 EHB

0,30
Beta

-0,25***0,00

0,02

0,20**

0,36***

0,01

-0,43***

0,22***

Förderung, 
Existenz-

gründung nach 
§16.1 und §16.2 
pro 1.000 EHB
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0,24***
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Auch der Fallmanagement-Ansatz hat hier signifikante Wirkungen. Sind der Bereich Fallma-
nagement und der Bereich Arbeitsvermittlung nicht spezialisiert, setzen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter häufiger Instrumente der Existenzförderung ein.  

Die Existenz einer kommunalen Beschäftigungsgesellschaft und die Herkunft der ersten Ge-
schäftsführung spielt hingegen bei der Erklärung der Maßnahmeschwerpunkte der SGB II-
Einrichtungen keine Rolle. 
 
Übersicht C.4.3-4: Maßnahmeeinsatz bei weiblichen und männlichen Geschäfts- 

führungen 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c – Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008

Mittelwerte der eingesetzten Maßnahmen nach Art der Aufgabenwahrnehmung;
Berechnung der Indizes: belegte Plätze pro Standort und Maßnahme/ Anzahl eHbs pro Standort

Datenbasis: schriftliche Befragung von Arbeitsvermittlern/Fallmanagern zu Eingliederungsmaßnahmen nach SGBII im Juni 2006; 
Datenzuspielung: Anzahl eHbs für jede Region (Quelle: interregionaler Kennziffernvergleich, BA)

gesamt 
Geschäftsführer

n=106
Geschäftsführerin

n=25

Beauftragung Dritter 16,29 17,46 11,39

Eignungsfeststellung 27,50 25,57 36,35

Qualifizierung 26,45 25,31 31,29

Förderung Existenzgründung 9,95 10,59 7,01

Arbeitsgelegenheiten 75,04 76,96 66,69

Förderung Eingliederung 1. AM 24,74 25,12 22,76

Maßnahmen für Reha-Fälle 2,37 2,42 2,21

 
 

4.3.5 Genderaspekte bei der Entwicklung von Förderinstrumenten 
Abschließend soll kontrolliert werden, ob Genderaspekte bei der Entwicklung von Förderin-
strumenten eine Rolle spielen. Die Übersicht C.4.3.4 enthält einen deskriptiven Vergleich der 
Maßnahmeschwerpunkte der SGB II-Einrichtungen, unterschieden nach weiblichen und 
männlichen Geschäftsführungen. Hier fällt auf, dass Einrichtungen mit weiblichen Geschäfts-
führungen Eignungsfeststellungs- und Qualifizierungsmaßnahmen stärker einsetzen. Aller-
dings ist nicht klar entscheidbar, ob es sich hier um einen Gendereffekt oder einen Effekt der 
dominanten Betreuungskultur des kommunalen Trägers handelt. Denn der Einsatz der bei-
den Förderinstrumente ist auch bei den zkT höher als bei ARGEn. Da bei den zkT ein höhe-
rer Anteil der Geschäftsführungen weiblich (26 Prozent) ist, überdecken sich möglicherweise 
traditionelle Aktivierungsstrategien mit geschlechtsspezifischen Schwerpunktsetzungen. Bei 
gleichzeitiger Kontrolle von Form der Aufgabenwahrnehmung und Geschlecht der Ge-
schäftsführung konnte das multivariate Modell zumindest keinen signifikanten Zusammen-
hang belegen. Deshalb wurde die Variable „Geschlecht der Führungskraft“ aus dem Modell 
ausgeschlossen. Die Frage, ob es sich bei der SGB II-Füh-rung um eine weibliche oder eine 
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männliche Person handelt, spielt demnach beim Einsatz der Förderinstrumente keine beleg-
bare Rolle.  

Wie das Maßnahmeangebot für weibliche Kunden von den Fachkräften bewertet wird, zeigt 
die Abbildung C.4.3-3. Die Zufriedenheit der Mitarbeiterschaft mit dem ihr zur Verfügung ste-
henden Maßnahmeangebot für die Aktivierung von Frauen liegt bei der Skala von null bis 
zehn bei insgesamt knapp über sechs. Das Urteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 
frauenspezifische Instrumente unterscheidet sich nur bei Stadt-ARGEn und Kreis-ARGEn 
nach dem Geschlecht der Geschäftsführung. Da diese Angaben immer vor dem Hintergrund 
der eigenen regionalen Arbeitsmarktbedingungen gemacht wurden, zeigt sich, dass die Ver-
mittlungsfachkräfte dieser beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung sich unabhängig von 
Marktbedingungen mehr Angebote für Frauen wünschen. Die Fachkräfte der Vergleichs-
ARGEn und zkT sind hingegen etwas zufriedener mit dem Maßnahmeangebot für die Akti-
vierung von Frauen. Insgesamt wurde bei den Gesprächen mit den Fachkräften in der zwei-
ten Erhebungswelle unabhängig von der Art der Trägerschaft ein großer Bedarf an frauen-
spezifischen Maßnahmen geäußert. Insbesondere das mangelnde Angebot an Kinder-
betreuungseinrichtungen mit flexiblen Betreuungszeiten wurde häufig kritisiert.  
 
Abbildung C.4.3-3: Bewertung der Förderinstrumente für die Aktivierung von Frauen 
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4.3.6 Zwischenfazit 
Die Maßnahmepolitik der SGB II-Einrichtungen unterscheidet sich im Großen und Ganzen 
nur wenig. Das am stärksten eingesetzte Förderinstrument ist bei allen SGB II-Einrichtungen 
die Arbeitsgelegenheit. Vergleichsweise stärker genutzt werden die Arbeitsgelegenheiten in 
Standorten mit getrennter Aufgabenwahrnehmung. Die Daten von Untersuchungsfeld 2 und 
der öffentlichen Statistik der BA bestätigen, dass zugelassene kommunale Träger vergleichs-
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weise häufiger Qualifizierungsinstrumente nutzen. Als „sonstige weitere Leistungen“ gelten-
de Förderinstrumente werden von allen SGB II-Einrichtungen überwiegend für arbeitsmarkt-
ferne Kunden entwickelt. Der zwischen 2006 und 2007 angestiegene Anteil wird sich jedoch 
aufgrund der Weisungen des BMAS im Jahr 2008 wieder stark reduziert haben. ZkT fühlen 
sich etwas mehr als die Vergleichs-ARGEn durch die arbeitsmarktpolitischen Programme 
des Landes festgelegt, insgesamt prüft das Land jedoch nur bei wenigen SGB II-
Einrichtungen den Einsatz von Integrationsleistungen. Die Maßnahmeplanung wird jedoch 
eher beeinflusst durch Rahmenbedingungen wie die regionale Arbeitslosenquote oder die 
ländliche Struktur.  

 

4.4 Maßnahmedurchführung durch beauftragte Träger  
4.4.1 Fragestellungen und Datenbasis 
Dieses Kapitel nimmt Strukturen der Maßnahmedurchführungen sowie Beziehungen zu 
SGB II-Einrichtungen aus der Perspektive der Maßnahmeträger in den Blick. Dabei werden 
Antworten auf folgende Fragen gegeben: Wie stellten sich die Maßnahmedurchführungen in 
den untersuchten Standorten (jeweils nach Formen der Aufgabenwahrnehmung) dar und in 
welcher Weise haben sich Maßnahmeangebote seit Bestehen des SGB II entwickelt? Wel-
che Strukturen (und mögliche Ungleichgewichte) ließen sich hinsichtlich der Maßnahmen 
nach § 16 Abs. 1 SGB II, der flankierenden Leistungen nach § 16 Abs. 2, Satz 2 SGB II bzw. 
der Angebote nach § 16 Abs. 3 SGB II (Arbeitsgelegenheiten) erkennen? Vor diesem Hinter-
grund wird beschrieben, wie sich Kooperationsbeziehungen zwischen beauftragen Trägern 
und SGB II-Einrichtungen gestalteten. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestan-
den im Hinblick auf Beteiligungen der Träger bei Maßnahme- und Bildungszielplanungen? 
Relevant sind ferner Aspekte des Qualitätsmanagements. Mit welchen Mitteln sicherten be-
auftragte Träger die Qualität eigener Maßnahmeangebote im SGB II-Bereich? Welche Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten zeigen sich zwischen Standorten der zugelassenen kom-
munalen Träger und der ARGEn? Und in welcher Weise (und welchem Umfang) überprüften 
die SGB II-Einrichtungen ihrerseits konkrete Maßnahmedurchführungen bei den von ihnen 
beauftragten Maßnahmeträgern?  

Die Zielgruppe in zwei Erhebungswellen der Maßnahmeträgerbefragung waren örtlich mit 
SGB II-Einrichtungen kooperierende Institutionen oder „beauftragte Dritte“. Die Erhebungs-
gesamtheit bildeten standortbezogene Maßnahmeträgerlisten, die durch die SGB II-Einrich-
tungen selbst zur Verfügung gestellt wurden. Zur Aufklärung über diese Erhebungsgesamt-
heit wurden in der ersten Befragungswelle n=2.044 Maßnahmeträger (über 146 Standorte) 
zu Maßnahmedurchführungen befragt (Screening). In einer vertiefenden Paneluntersuchung 
wurden in der zweiten Erhebungswelle n=531 Maßnahmeträger aus 143 Standorten inter-
viewt. Mit dieser Realisierung ist die Datenbasis für die Standortstichprobe von hoher Aus-
sagekraft. Da freie Maßnahmeträger für verschiedene SGB II-Einrichtungen (wie auch über 
Standortgrenzen hinaus) und ebenfalls in verschiedenen Rechtskreisen (SGB III) tätig sein 
können, wurde in den Befragungen streng darauf geachtet, dass stets die „örtliche SGB II-
Einrichtung“ im Fokus von Frage und Antwort stand. Gleichwohl muss eine gewisse Un-
schärfe in Hinblick auf den Akteursbezug der Antworten (gerade bei größeren Trägern) be-
rücksichtigt werden. Um diesem Umstand in der Darstellung und Interpretation der Befunde 
Rechnung zu tragen, vergleicht die Analyse auf der Ebene von Standorten (die jeweils durch 
eine Form der SGB II-Aufgabenwahrnehmung dominiert ist) und nicht von Akteuren (SGB II-
Einrichtungen). Um für alle Maßnahmetypen (nach § 16 Abs. 1 SGB, nach § 16 Abs. 2 Satz 
2 SGB II und nach § 16 Abs. 3 SGB II) hohe Aussagekraft zu erhalten, wurde in der Panel-
welle eine disproportionale Schichtung nach Maßnahmesegmenten vorgenommen. Wo sys-
tematisch ein Zusammenhang zwischen Schicht (Maßnahmetypen) und Befragungsinhalt 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil C 

 

 240

bestand, wurde die Schicht sowohl in der Befragung als auch in der Auswertung kontrolliert. 
Auf dieser Basis erlauben die Befunde der Panelwelle einen bedeutsamen explorativen (wie 
empirisch seltenen) Blick auf Kooperationsbeziehungen zwischen SGB II-Einrichtungen und 
von ihnen beauftragten Maßnahmeträgern. Aufgrund zu geringer Fallzahlen für Standorte mit 
getrennter Aufgabenwahrnehmung konnten diese in der Auswertung der Panelwelle kaum 
mitberücksichtigt werden.  

 

4.4.2 Maßnahmedurchführungen aus Perspektive der Maßnahmeträgerebene 
Die vollständige Beschreibung der Erhebungsgesamtheit (Befund der ersten Erhebungswelle 
der Maßnahmeträgerbefragung) zeigt ein breites Spektrum von Eingliederungsmaßnahmen 
im Rahmen des SGB II.  
 
Abbildung C.4.4-1: Angaben von Maßnahmeträgern, dass entsprechende Maßnahmen 

im SGB II-Bereich zwischen Sommer 2005 und Sommer 2007 
durchgeführt wurden 
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Die Mengengerüste weisen Maßnahmeträger aus, die bestimmte Typen von Maßnahmen im 
Zeitraum zwischen Sommer 2005 und Sommer 2007 durchgeführt haben (und nicht die 
Menge einzeln durchgeführter Maßnahmen). Die beauftragten Dritten sind danach vornehm-
lich mit der Durchführung von Aktivierungs-, Qualizierungs-, und Integrationsmaßnahmen 
wie auch von Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II befasst. Dem Spektrum darauf 
bezogener Angebote kommt weitaus höheres Gewicht zu als den flankierenden Leistungen. 
Diese lagen vielfach in kommunaler Durchführungsverantwortung und nicht bei freien Maß-
nahmeträgern. Das hier ermittelte Maßnahmeprofil entspricht im Großen und Ganzen dem 
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Muster zur Maßnahmepolitik, wie es die SGB II-Einrichtungen selbst dargelegt haben (vgl. 
dazu oben Abschnitt C.4.3). 

In Standorten zkT und der Vergleichs-ARGEn kristallisieren sich dabei vergleichbare 
Schwerpunkte heraus. Ungleichgewichte hinsichtlich Maßnahmen nach § 16 Abs. 1 SGB II, 
der  flankierenden Leistungen nach § 16 Abs. 2, Satz 2 SGB II bzw. der Angebote nach § 16 
Abs. 3 SGB II lassen sich auf dieser Basis nicht erkennen. 

Wie die vertiefenden Ergebnisse der zweiten Erhebungswelle zeigen, gewannen seit Beste-
hen des SGB II bis Ende 2007 nahezu alle Maßnahmeangebote für die in diesem Rechts-
kreis beauftragten Maßnahmeträger an Bedeutung. Die Arbeitsgelegenheiten nahmen im 
Beobachtungszeitraum den dynamischsten Aufschwung. Von der allgemeinen Entwicklung 
sind Personal-Service-Agenturen sowie die in der Praxis deutlich reduzierten Marktersatz-
maßnahmen (ABM) allerdings auszunehmen. 
 
Abbildung C.4.4-2: Veränderung der Bedeutung von Maßnahmeangeboten im SGB II-

Bereich zwischen Ende 2004 und Ende 2007 (Darstellung aus Sicht 
der Maßnahmeträger) 
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Mit Blick auf den Umfang, mit dem die Maßnahmeträger verschiedene Maßnahmebausteine 
im Rahmen ihrer SGB II-Angebote abdecken, stellen sich Qualifizierungsmaßnahmen (ins-
besondere für U 25) sowie Arbeitsgelegenheiten mit Qualifizierungsanteilen stärker gegen-
über den Angeboten vollständigen Fallmanagements oder Assessmentmodellen im Rahmen 
von Fallmanagement in den Vordergrund. Zwischen den Standorten zkT und der Vergleichs-
ARGEn ergibt sich ein vergleichbares Bild. 

Auch die Kunden- oder Zielgruppenorientierung, wie sie in der Maßnahmepraxis der freien 
Träger zum Ausdruck kommt, unterscheidet sich zwischen den Standorten alles in allem we-
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nig. Mit gleicher Tendenz zwischen den Standorten stellen sich als wichtigste Zielgruppen 
Personen unter 25 Jahre sowie Personen bis 49 Jahre dar. Bei Maßnahmedurchführungen 
mit weiblichen Kunden oder erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit Migrationshintergrund sind 
Differenzen zwischen den Standorten ebenfalls gering. 
 
Abbildung C.4.4-3: Maßnahmeelemente, die Maßnahmeträger Ende 2007 im SGB II- 

Bereich in ihrem Angebot abdeckten 
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Abbildung C.4.4-4: Die Bedeutung von Kundengruppen, auf die sich Ende 2007 Ange-
bote der Maßnahmeträger im SGB II-Bereich richteten (Darstellung 
für Standorte zugelassener kommunaler Träger und Vergleichs-
ARGEn) 
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4.4.3 Kooperationsbeziehungen und Qualitätsmanagement 
Für die Betrachtung von Kooperationsbeziehungen ist ein wichtiger Indikator, ob die Maß-
nahmeträger eine Bedarfs-, Maßnahme- oder Bildungszielplanung ihrer örtlichen SGB II-Ein-
richtungen kennen und wie sie selbst an solchen Planungen beteiligt sind. 
 
Abbildung C.4.4-5: Bekanntheit der Bedarfs-, Maßnahme- oder Bildungszielplanungen 

örtlicher SGB II-Einrichtungen für das Jahr 2007 und Beteiligung 
der Maßnahmeträger daran 
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Nach Selbstauskunft der Maßnahmeträger sind solche Planungen in Standorten zkT und der 
Vergleichs-ARGEn im Beobachtungszeitraum in ähnlichem Ausmaß bekannt gewesen. Bei 
aller gebotenen Zurückhaltung angesichts der Fallzahlen in der differenzierten  Betrachtung 
deuten die Ergebnisse darauf hin, dass eine aktive Beteiligung an den Planungen der SGB 
II-Einrichtungen an Standorten mit zkT ausgeprägter waren als in ARGE-Standorten (vgl. 
auch Abschnitt C.2.2). Über die Hälfte jener Maßnahmeträger an Standorten zkT, die die 
Bedarfs-, Maßnahme- oder Bildungszielplanung der SGB II-Einrichtung kannten, waren an 
dieser auch aktiv beteiligt.. An Standorten der Vergleichs-ARGEn war dies im Beobach-
tungszeitraum nur für vier von zehn Maßnahmeträger der entsprechenden Vergleichsgruppe 
zu beobachten.  

Nach eigenen Angaben sichern die Maßnahmeträger die Qualität ihrer Angebote im SGB II-
Bereich am häufigsten durch interne Feedback- oder „Debriefing“-Gespräche (Angabe von 
84 % aller Maßnahmeträger), durch regelmäßige Befragung der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ihrer Maßnahmen (79 %), durch Überprüfungen des Verbleibs dieser Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer (78 %) sowie auch durch eigene Kosten-Nutzen-Rechnungen (73 %). 
Eine geringere Bedeutung kommt der Aus- und Weiterbildung der eigenen Lehrkräfte zu (mit 
61 %). Deutlich seltener entsprechen Qualitätszirkel mit anderen Maßnahmeträgern der 
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Qualitätssicherungspraxis der freien Träger (Angabe von 38 %).186 Differenziert nach den 
Formen der Aufgabenwahrnehmung sind in dieser Hinsicht keine interpretierbaren Unter-
schiede in der Handlungsweise der Maßnahmeträger festzustellen. 

Welche Bedeutung haben qualitätssichernde Verfahrensweisen, die SGB II-Einrichtungen 
selbst vor Ort durchführten? Zur Antwort auf diese Frage kann zunächst die Art der Kontakte 
in den Blick genommen werden, wie sie zwischen SGB II-Einrichtungen und Maßnahmeträ-
gern zeitlich parallel zu den Maßnahmedurchführungen bestanden. Darüber hinaus interes-
siert auch die Häufigkeit konkreter Vermittlungsvorschläge während solcher Phasen.  

Nach Darstellung der Maßnahmeträger sind die Beziehungen zu den SGB II-Einrichtungen – 
im Rahmen konkreter Maßnahmedurchführungen – offenbar eng. Dass in zeitlicher Paralleli-
tät zur konkreten Maßnahmedurchführung „regelmäßiger Kontakt“ (zur SGB II-Einrichtung) 
im Hinblick auf einzelne Personen in Maßnahmen, also ein „fallbezogener Kontakt“ bestand, 
gaben 83 % aller befragten Maßnahmeträger an. Die entsprechende Aussage machten Maß-
nahmeträger in Standorten zkT im Ausmaß von 81 %, in Standorten der Vergleichs-ARGEn 
zu 83 %, in jenen der Stadt-ARGEn mit einem Anteil von 81 % und im Rahmen der Kreis-
ARGEn zu 81 %. Bezogen auf die Formen der Aufgabenwahrnehmung bestehen demnach 
so gut wie keine Unterschiede. 

Die Maßnahmeträger stellten vor diesem Hintergrund dar, dass Vermittlungsvorschläge an 
gerade in Maßnahmen befindliche Kundinnen und Kunden von den SGB II-Einrichtungen 
nicht in erheblichem Umfange getätigt wurden. Dass dies in „vielen“ oder gar in „allen“ Fällen 
geschah, gaben von allen Maßnahmeträgern insgesamt nur 16 % an. Auch in diesem Punkt 
unterscheidet sich die Praxis in den Standorten der unterschiedlichen Formen der Aufga-
benwahrnehmung der Tendenz nach kaum. In Standorten mit zkT lag dieser Anteil („in vielen 
Fällen“ und „in allen Fällen“) bei 18 %, in Standorten der Vergleichs-ARGEn bei 17 %. Ver-
gleichbare Werte ergaben sich auch für die Standorte mit Stadt-ARGEn (17 %) und Kreis-
ARGEn (20 %). 

                                                 
186  Die Ergebnisse können hier in heuristischer Absicht mit den qualitätssichernden Tätigkeiten von Bildungsträ-

gern im SGB III-Bereich verglichen werden, die im Rahmen der Hartz I-III-Evaluation im Frühjahr 2005 befragt 
wurden. Dabei zeigen sich Unterschiede in der Rangfolge. Zwar war auch bei den SGB III-Bildungsträgern der 
Stellenwert der „regelmäßigen Befragung von Teilnehmern“ vergleichbar hoch. Deutlich geringer als im Rah-
men der hier befragten SGB II-Maßnahmeträger waren jedoch die Aspekte der Überprüfung des Teilnehme-
rinnen- und Teilnehmerverbleibs sowie vor allem der „Kosten-Nutzen-Rechnung“, der bei den SGB III-Bil-
dungsträgern seinerzeit an letzter Stelle genannt wurde. Vgl. dazu: Evaluation der Maßnahmen zur Umset-
zung der Vorschläge der Hartz-Kommission, Modul 1b: FbW und Transferleistungen, Bericht für das BMAS, 
Juni 2005: 144. 
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Abbildung C.4.4-6: Vermittlungsvorschläge durch örtliche SGB II-Einrichtungen an Hil-

febedürftige parallel zu Maßnahmedurchführungen durch die Maß-
nahmeträger (Darstellung der Maßnahmeträger) 
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Schließlich sind auch die konkreten Qualitätsprüfungen, wie sie die örtlichen SGB II-Ein-
richtungen selbst durchführten187, durch einen breiten Kranz von Aktivitäten gekennzeichnet. 
Allerdings wurden Prüfwege im Beobachtungszeitraum in recht unterschiedlichem Ausmaß 
praktiziert. Über alle Standorte betrachtet lagen häufigste qualitätssichernde Maßnahmen 
durch örtliche SGB II-Einrichtungen in der Überprüfung der Einhaltung von Voraussetzungen 
förderungsfähiger Maßnahmen (Angabe von 61 % aller Maßnahmeträger). Bedeutsamer wa-
ren auch „Arbeitstreffen“ zwischen Einrichtungen und Maßnahmeträgern (Angabe von 57 % 
aller Maßnahmeträger) und „Verbleibsuntersuchungen“ zu Maßnahmeteilnehmerinnen und  
-teilnehmern (50 %). 

Im Gesamtbild sind hingegen die intensiveren Prüfaktivitäten – regelmäßige Kontrollen vor 
Ort, Einsichten in Seminar- oder Kursunterlagen, Überprüfung der Maßnahmedurchführun-
gen (im Hinblick auf Prozesse, Methoden und Inhalte) sowie Besuche in Seminaren/Kursen 
und Teilnehmerbefragungen durch die SGB II-Einrichtungen – offenbar weniger relevant.  
 
 
 
 
 

                                                 
187  Die entsprechenden Fragen zur Qualitätsprüfung durch die SGB II-Einrichtungen wurden nur mit Bezug auf 

Maßnahmen nach § 16 (1) SGB II und § 16 (3) SGB II gestellt.  
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Abbildung C.4.4-7: Bedeutung von Qualitätsprüfungen durch örtliche SGB II-Einrich-
tungen (in 2007) nach Auskunft der Maßnahmeträger (Darstellung 
für Standorte zugelassener kommunaler Träger von Vergleichs-
ARGEn bei Maßnahmen nach § 16(1) SGB II und § 16(3) SGB II) 

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c – Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008

Angaben in Prozent; an 100%-Fehlende: weiß nicht /keine Angabe

Datenbasis: CATI-Erhebung bei n=531 Maßnahmeträgern Dezember 2007 bis Januar 2008 (Welle 2); n=350 Fälle nur für Maßnahmen nach §16 (1) und §16 (3) SGB II
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Für das Qualitätsmanagement durch SGB II-Einrichtungen wurden zwischen den Standorten 
mit zkT und der Vergleichs-ARGEn gewisse Unterschiede erkennbar. So fanden im Falle der 
zkT Verbleibsuntersuchungen (mit Angaben von 55 % für „häufig“ und „immer“) offenbar et-
was häufiger statt. In Standorten der Vergleichs-ARGEn lag dagegen ein deutlicher Schwer-
punkt bei der Überprüfung der Fördervoraussetzungen (70 %), dem wichtigsten Prüfschritt 
gegenüber Maßnahmeträgern. Das entspricht auch der Verfahrensweise der Bundesagentur 
(und ihrer Agenturen) im Umgang mit freien Maßnahmeträgern. 
 

4.4.4 Zwischenfazit 
Nach Selbstangaben der im SGB II-Bereich kooperierenden Maßnahmeträger sind bei Maß-
nahmedurchführungen kaum unterschiedliche Durchführungsschwerpunkte zwischen den 
Formen der Aufgabenwahrnehmung auszumachen. Gemessen an den Zahlen jeweils durch-
führender Träger lassen sich keine Ungleichgewichte hinsichtlich der Maßnahmetypen nach 
§ 16 Abs. 1 SGB II, der  flankierenden Leistungen nach § 16 Abs. 2, Satz 2 SGB II bzw. der 
Angebote nach § 16 Abs. 3 SGB II (Arbeitsgelegenheiten) erkennen. Im Beobachtungszeit-
raum gewann das Instrument der Arbeitsgelegenheiten bei allen Formen der Aufgabenwahr-
nehmung durchgängig an Gewicht. Im Hinblick auf Kooperationsbeziehungen zwischen 
Maßnahmeträgern und SGB II-Einrichtungen geben die Befunde Hinweise darauf, dass in 
Standorten mit zugelassenen kommunalen Trägern im Beobachtungszeitraum eine etwas 
aktivere Beteiligung an Bedarfs-, Maßnahme- oder Bildungszielplanungen der SGB II-Ein-
richtungen gegeben war. Vermittlungsvorschläge durch örtliche SGB II-Einrichtungen – wäh-
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rend der Phasen der Maßnahmedurchführungen – waren allerdings in allen Standorten der 
unterschiedlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung selten. Auch bei der Bedeutung, die 
Qualitätsprüfungen durch die örtlichen SGB II-Einrichtungen zukam, unterscheiden sich die 
Standorte nur wenig.  
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5 Integrationsleistungen: Einzelfallsteuerung 
5.1 „Aktivierung“ in der Diskussion 
Bei der Rekonstruktion des Leistungsprozesses standen bisher Fragen der Aufbau- und vor 
allem der Ablauforganisation im Vordergrund der Analyse. Im Folgenden geht es nun um die 
Mikrostruktur des Leistungsprozesses auf der Fallebene. Die Frage lautet: Wie stellt sich der 
Leistungsprozess auf der Fallebene dar? Im Fokus der Analyse steht die institutionelle Bear-
beitung individueller Problemlagen durch den Einsatz von „aktiven Leistungen“ aus dem Re-
gelkreis des SGB II („Arbeitsmarktdienstleistungen“). Gegenstand der Untersuchung ist da-
bei die Interaktion zwischen Fachkräften und Kundinnen bzw. Kunden unter spezifischen in-
stitutionellen und organisatorischen Bedingungen. „Aktivierung“ in diesem Sinne wurde im 
Rahmen von Fallbeobachtungen rekonstruiert. Mit „Fallbeobachtung“ ist im Rahmen der 
Implementationsanalyse die nicht-teilnehmende Beobachtung der Fallbearbeitung in Erstge-
sprächen im aktiven Bereich gemeint. 

Wie in anderen Ländern Europas steht auch die Einführung des SGB II unter dem sozialpoli-
tischen Leitbild der „Aktivierung“. Aktivierung ist darauf ausgerichtet, durch maßgeschneider-
te Unterstützung (Individualisierung) das Arbeitsmarktverhalten von erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen zu beeinflussen. Dahme und Wohlfahrt (2005) zeigen auf, worauf maßgeschneider-
te Unterstützung setzt: „Die sozialen Professionen sollen im neuen Sozialstaat dazu beitra-
gen, die Leistungs- und Hilfeempfänger zu einem sozialstaatlich korrekten – und das heißt i. 
d. R. Ressourcen schonenden – Verhalten der Inanspruchnahme von Leistungen zu bewe-
gen“ (8). Durch den verstärkten Einsatz von personenbezogenen sozialen Dienstleistungen 
soll das Arbeitsmarktverhalten von Arbeitslosen und Arbeitssuchenden so beeinflusst wer-
den, dass eine schnelle Eingliederung in Arbeit möglich ist und sich dadurch der Bezug von 
materiellen Leistungen verkürzt. Aktivierungspolitik setzt verstärkt auf Dienstleistungen bzw. 
auf eine besser abgestimmte Verknüpfung von Transferleistungen und Dienstleistungen.  

Serrano Pascual (2007a: 14) beschreibt „Aktivierungspolitik“ in Europa als ein Interventions-
paradigma, welches umfassend auf die Regulierung individuellen Arbeitsmarktverhaltens ab-
zielt. Arbeitslosigkeit wird zunehmend als individuelles Problem behandelt. Daher soll sich 
das Individuum auch selbst um die Beseitigung seiner Arbeitsmarktprobleme kümmern. „This 
approach to understanding the social question results in citizenship being regarded not as an 
inalienable right but rather as a status that individuals have to earn for themselves“ (16). 
Damit verändert sich der wohlfahrtsstaatliche Fokus grundlegend: Nicht Marktabhängigkeit, 
sondern „welfare dependency“ erscheint als vorrangige soziale Frage. Solidarität wird durch 
individuelle Verantwortung ersetzt.  

Andererseits zeigt die internationale Wohlfahrtsstaatsforschung, dass Aktivierung – bei glei-
cher formaler Zielstellung – in Nationalstaaten und Regionen sehr unterschiedlich ausgestal-
tet ist. Denn die Leitidee des „aktivierenden Staats“ trifft im europäischen Rahmen auf unter-
schiedliche Ausgangsbedingungen: Gegebene „Wohlfahrtsregimes“ der einzelnen National-
staaten lassen – im Sinne einer Pfadabhängigkeit – unterschiedliche Formen der Umset-
zung, nämlich historisch geprägte „Aktivierungsregimes“ erwarten. 

Der Blick auf Aktivierungsregimes im internationalen Vergleich macht deutlich, wie unter-
schiedlich individuelles Arbeitsmarktverhalten reguliert wird. Institutionelle Settings bestim-
men die Ausprägung konkreter Regulierungsmodi wie Ziele, Instrumente, Mitteleinsatz, Be-
teiligung der Betroffenen, Einsatz von Sanktionen und anderes mehr (Serrano Pascual 
2007b: 278). Institutionelles Setting heißt in diesem Zusammenhang das sozialpolitische Re-
gelwerk, das die beteiligten Akteure ausgehandelt haben. Kern dieses Regelwerks sind neue 
Formen der Ausbalancierung von Rechten und Pflichten („balance of the quid pro quo“). Da-
bei reicht die Varianz im internationalen Vergleich von der Betonung der Pflichten der/des 
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Hilfebedürftigen bis hin zu einem ausgewogenen Gleichgewicht zwischen der Gewährung 
von Rechten und dem Einfordern von Pflichten. Aktivierung wird zum zweiten durch Regulie-
rungsannahmen geprägt. Damit ist gemeint, dass der Gestaltung von Arbeitsmarktpolitik 
auch kulturelle Annahmen über die Bedeutung von Arbeit für einzelne Gesellschaftsmitglie-
der zugrunde gelegt werden. Mit diesen Annahmen korrespondieren unterschiedliche Modi 
der Steuerung individuellen Arbeitsmarktverhaltens. Da sind einerseits Regulierungsformen, 
die auf „Matching“ fokussieren, also auf den optimalen Ausgleich von Angebot und Nachfra-
ge am Arbeitsmarkt. Davon zu unterscheiden sind Regulierungsformen, die vornehmlich für-
sorgliche, moralische oder therapeutische Aufgaben im Zusammenhang mit einer Arbeits-
marktintegration fokussieren.  

Bei der Regulierung des Arbeitsmarktverhaltens kommt den personenbezogenen sozialen 
Dienstleistungen nicht nur in Deutschland, wie Dahme und Wohlfahrt (2005) konstatieren, 
eine Schlüsselrolle zu. Dies zeigen einige vergleichende Studien, die auf der lokalen Ebene 
ansetzen. Eine dieser mikropolitisch ansetzenden Arbeiten ist die Länder vergleichende Stu-
die von Anna C. Korteweg (2005). Sie beschreibt kontrastierend zwei „Muster“ der Aktivie-
rung in den USA und den Niederlanden. Während in den USA zur Aktivierung neue Dienst-
leistungen mit starkem Arbeitsmarktbezug („Arbeitsberatung“) eingeführt wurden, wurde in 
den Niederlanden eine schon früher eingeführte Armutsbekämpfung durch Individualisierung 
(Dienstleistungen) nur z.T. auf neue Ziele ausgerichtet und eine fürsorgerische Orientierung 
an „well being“ beibehalten. In beiden Ländern sind die Reformvorhaben auf der lokalen  
Ebene in eigene Bahnen gelenkt worden, die deutlich an sozialpolitischen Traditionen an-
knüpften. Eine ebenfalls Länder vergleichende Studie zwischen Dänemark und Australien 
(Marston u. a. 2005) kommt zu vergleichbaren Ergebnissen. In Dänemark setzt Aktivierung 
breiter an der sozialen Situation der Klienten an, die in Interventionsstrategien umfassend 
einbezogen wird. Dagegen ist Aktivierung in Australien sehr viel strikter allein an ökonomi-
schen Parametern des individuellen Arbeitsmarktverhaltens ausgerichtet (2005: 152). 

Die Umsetzung von Aktivierung ist somit grundsätzlich von ihrer Programmatik zu trennen. 
Aktivierung gilt seit Mitte der 1990er Jahre fast überall in Europa, und das bedeutet: Neue 
Dienstleistungen wie Case Management oder Arbeitsberatung werden grundsätzlich an der 
Regulierung des individuellen Arbeitsmarktverhaltens ausgerichtet. Aber wie strikt und aus-
schließlich dies geschieht, ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Lokale sozialpolitische 
Traditionen „moderieren“ die konkrete Ausprägung der Aktivierungspolitik vor Ort. 

Erste Hinweise auf das „Profil“ der neuen Arbeitsmarktdienstleistungen in Deutschland – vor 
allem im Rechtskreis des SGB II – geben zwei explorative Studien, die beide das Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Auftrag gege-
ben hat. In beiden Studien wurde die Interaktion zwischen Fachkraft und Kundin/Kunde ein-
gehend in den Blick genommen, um ihre Logik im Kontext von Aktivierung nachzuzeichnen. 
Dabei betonen beide Studien den flächendeckend hohen Grad an Standardisierung in der 
Beratung und die strikte Ausrichtung des Arbeitsmarktverhaltens der Hilfebedürftigen an den 
Erfordernissen des Arbeitsmarkts.  

Durchgreifendes Ziel aller Beratung in der Arbeitsverwaltung ist es nach Ludwig-Mayerhofer 
u.a. (2008, 2007), die Anpassungsfähigkeit der Arbeitslosen zu steigern: flexibel und innova-
tiv zu sein, dabei realistisch zu bleiben und an vorhandenen Fähigkeiten anzuknüpfen, sich 
auf sozialen Abstieg einzustellen, zu regionaler Mobilität bereit zu sein und gegenüber Ar-
beitgebern mit dem richtigen Auftritt zu punkten. Dabei sei es Aufgabe der Vermittler, an der 
Herstellung der entsprechenden Verhaltensweisen bei den Arbeitslosen zu arbeiten. Aktivie-
rung zielt darauf, individuelles Arbeitsmarktverhalten durchgängig an den Erfordernissen des 
Arbeitsmarkts auszurichten, so ein Hauptergebnis der Siegener Forscher. Dazu werden die 
einzelnen Akteure umfassend in die Pflicht genommen, ohne ihnen entsprechende Angebote 
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machen zu können. Aktivierung erscheint als eine stark standardisierte Form der Beeinflus-
sung von Arbeitsmarktverhalten, nach Auffassung der Autoren vor allem eine Folge der „in-
neren Ökonomisierung“ der Bundesagentur für Arbeit. Lokale Ausgestaltungen und ggf. Ab-
weichungen von diesem Pfad der Standardisierung werden demgegenüber nicht herausge-
arbeitet. So wird nicht nach dem Regelkreis (SGB II oder SGB III) unterschieden, zugelasse-
ne kommunale Träger sind in die Untersuchung nicht einbezogen. Angesichts der hohen Be-
deutung, die institutionellen Faktoren auf der lokalen Ebene bei der Ausgestaltung von Akti-
vierung in internationalen Studien eingeräumt wird, überrascht diese Herangehensweise. 

Auch für Baethge-Kinsky u.a. (2006: 174 f.) liegt, im Anschluss an die Konzeptstudie „Neue 
soziale Dienstleistungen nach SGB II“, ein Hauptproblem der Fallbearbeitung in den wegen 
des Massengeschäfts unvermeidlichen Standardisierungen, die mit Individualisierung und 
„passgenauer“ Fallbearbeitung in einem Spannungsverhältnis stehen. Ein „Standardisie-
rungsdruck“ wird, nach Ansicht der Autoren, vor allem durch Datensammlung, Profiling und 
den Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung aufgebaut. Folgt man allerdings den Be-
schreibungen der Arbeitsabläufe, scheinen Datensammlung und Profiling eher den Arbeits-
stilen der Fachkräfte zu folgen als einem institutionellen Druck. So wird z.B. darauf hingewie-
sen, dass über Standards hinaus zusätzliche Daten erfragt werden, weil die Fachkraft bio-
graphische Informationen vermisst und für ihre ganzheitliche Fallarbeit benötigt. Soweit es 
um die Erstellung des Bewerberprofils ging, entstand der Eindruck, dass Informationen we-
nig systematisch, zufällig und hoch different gesammelt wurden. Als „Nachsegmentierung“ 
bezeichnen die Autoren einen informellen Vorgang, sich jenseits definierter Kundengruppen 
auf einen Teil des Fallbestands zu konzentrieren. Dazu verweisen sie auf Vorgänge wie Lis-
ten starker Kundinnen bzw. Kunden erstellen, „weniger dringliche“ Fälle liegen lassen, Kon-
takte auf ein Minimum reduzieren und Fälle nur noch mitlaufen lassen. 

Die Autoren bündeln ihre Ergebnisse in der Hypothese, dass vor allem gesetzliche Vorgaben 
auf die Dienstleistung durchgreifen und weniger die unterschiedlich gestalteten Geschäfts-
modelle der SGB II-Einrichtungen (Baethge-Kinsky u.a. 2006: 253). Diese Einschätzung  
überrascht, denn wie ausgeführt zeigen die empirischen Ergebnisse doch recht deutlich, 
dass die Fachkräfte jenseits von Standards und Formalia auch ihre eigenen Wege gehen. 
„Das Dienstleistungsversprechen eines ‚integrierten System(s) von Beratung, Betreuung und 
materieller Absicherung’ wurde in den beobachteten Leistungsprozessen nicht realisiert“  
(ebenda: 253). Die Autoren sehen vielmehr eine Dienstleistung, die in Leistungssachbearbei-
tung, Aktivierung, Außendienst und beauftragte Dritte fragmentiert ist. Hier müsste allerdings 
stärker beachtet werden, dass sich die empirische Basis der Konzeptstudie auf einen Orga-
nisationstyp mit funktionaler Spezialisierung konzentriert und andere Varianten des Organi-
sationsaufbaus nicht einbezogen waren.  

 

5.2 Fallbeobachtungen in der 6c-Evaluation 
Anknüpfend an den Stand der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung und die neuere 
Forschung zu sozialen Dienstleistungen geht es im Folgenden darum, mit Hilfe von „Fall-
beobachtungen“ an 20 ausgewählten Standorten der Gesamtstichprobe Muster der Aktivie-
rung im SGB II zu beschreiben. Mit „Aktivierung“ bezeichnen wir den Modus der Regulierung 
des individuellen Arbeitsmarktverhaltens im institutionellen Kontext. 

Was ist in unserem Zusammenhang mit Regulierung des individuellen Arbeitsmarktverhal-
tens gemeint? Um den Begriff Regulierungsform zu präzisieren, greifen wir auf Serrano Pas-
cual (2007b) zurück. Hier ist mit Modus der Regulierung gemeint: „the way in which the be-
haviour and attitudes of the unemployed are regulated” (294). Moralisch-therapeutische 
Steuerung einerseits und an Matching von Angebot und Nachfrage orientierte Steuerung an-
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dererseits sind bei Serrano Pascual (2007b) die beiden Extremformen der Beeinflussung von 
Arbeitsmarktverhalten. Moralisch-therapeutische Steuerung heißt etwa, dass es hier um die 
Durchsetzung von moralischen Pflichten geht, etwa Eigenverantwortung für die individuelle 
Lebensführung zu übernehmen. Interventionen konzentrieren sich auf das Monitoring des 
Klientenverhaltens, der Kategorisierung von „guten“ und „schlechten“ Klientinnen und Klien-
ten und darauf aufbauend die Beeinflussung von Motivation und Akzeptanz. Wenn das 
Hauptaugenmerk dem Matching von Angebot und Nachfrage gilt, dann zielt Intervention auf 
die Verbesserung von beruflichen Fähigkeiten und/oder die Reduzierung von Kosten. An 
dieser Unterscheidung zwischen fürsorgerisch-therapeutischer Behandlung einerseits und 
auf Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt fokussierte Dienstleistungen andererseits wollen 
wir inhaltlich anknüpfen.  

Die Frage lautet also, welcher Logik die Interaktion zwischen Beraterin/Berater und Hilfebe-
dürftiger/Hilfebedürftigem (im Erstgespräch) folgt. Ist sie strikt an der Integration in den ers-
ten Arbeitsmarkt orientiert, so dass Aktivitäten der Vermittlung schnell ins Zentrum des Ge-
schehens rücken? Oder ist die Interaktion eher darauf ausgerichtet, Arbeitspflichten zu beto-
nen und die Lebensführung insgesamt zu beeinflussen? Und wie häufig laufen Interaktionen 
allein auf formale Regulierung hinaus, z.B. wenn die Eingliederungsvereinbarung zum 
Selbstzweck wird?  

Die Mikrostruktur des Leistungsprozesses auf der Fallebene – also Formen der Regulierung 
des individuellen Arbeitsmarktverhaltens – wurde mittels „Fallbeobachtung“ rekonstruiert. Mit 
„Fallbeobachtung“ war im Rahmen der Implementationsanalyse die nicht-teilnehmende Beo-
bachtung der Fallbearbeitung gemeint, insbesondere des Auftakts der Fallbearbeitung in den 
Erstgesprächen im aktiven Bereich. Zur Fallbeobachtung gehörten vier unterschiedliche Er-
hebungsmethoden:  

• die nicht-teilnehmende Beobachtung von Erstgesprächen,  

• einschließlich eines Nachgesprächs mit der Fachkraft; 

• die Befragung der Kundinnen und Kunden einige Zeit nach dem Erstgespräch sowie 

• die Dokumentenanalyse von fallbezogenen Daten aus den Fachanwendungen. 

Für das gesamte Material der Erstgespräche und der Nachgespräche wurde eine qualitativ 
orientierte inhaltsanalytische Codierung durchgeführt (Mayring 2007, Kuckartz 1999; siehe 
dazu auch den Methodenbericht im Anlagenband). Dabei bilden die Codes den zeitlichen 
Ablauf des Erstgesprächs, seine wesentlichen Themen (Profiling, Maßnahmeteilnahme, Stel-
lenvermittlung, Eingliederungsvereinbarungen, Sanktionen) und die Struktur der Interaktion 
ab. Alle Codierungen wurden in einer Datenbank abgelegt und computergestützt ausgewer-
tet.  

Zum Sample der Fallbeobachtungen gehörten 20 ausgewählte Standorte aus der Gesamt-
stichprobe der 154 SGB II-Einrichtungen. In den Standorten wurden insgesamt 200 Fallbeo-
bachtungen realisiert; davon mussten 22 Fälle aussortiert werden; dies betraf vor allem Vor-
sprachen, bei denen es sich eindeutig um Folgegespräche handelte. Für die Analyse verblie-
ben 178 Fälle. Diese Fälle verteilen sich auf jeweils neun ARGEn und zkT sowie zwei 
Standorte mit gAw. Im Sample sind alle Typen des Leistungsprozesses – und damit unter-
schiedliche Ausprägungen der Spezialisierung bzw. Ausdifferenzierung der Organisation – 
vertreten. Bei der Zusammenstellung des Samples wurden sowohl Landkreise wie kreisfreie 
Städte – im Osten wie im Westen – berücksichtigt.  
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5.3 Die Umsetzung von Aktivierung im lokalen Vergleich – Ergebnisse der 
Fallbeobachtungen 

5.3.1 Dienstleistungsprofile im Leistungsprozess 
Für eine Einordnung und Einschätzung der unterschiedlichen Formen der Fallbearbeitung 
vor Ort ist es unerlässlich, die Organisation der Leistungsprozesse bei den SGB II-Einrich-
tungen zu berücksichtigen. Dabei informiert die Typologie der Leistungsprozesse (auf Basis 
der ersten Welle, siehe oben Abschnitt C.2.1.2.5) darüber, wie die Funktionen Leistungs-
sachbearbeitung, Aktivierung und Vermittlung grundsätzlich miteinander verknüpft werden. 
Bei den Fallbeobachtungen standen allerdings die aktiven Leistungen (Dienstleistungen), 
also Aktivierung und Vermittlung im Mittelpunkt, wohingegen die Leistungssachbearbeitung 
außer Betracht blieb. Um Unterschiede in der Fallbearbeitung zu verdeutlichen, ist es not-
wendig, die organisatorische Verknüpfung dieser Dienstleistungen genauer zu charakterisie-
ren, als dies die Typologie der Leistungsprozesse zuließ.  

Mit Dienstleistungen sind in unserem Zusammenhang die „aktiven“ Leistungen nach SGB II 
gemeint, also im Wesentlichen Eingliederungsleistungen (Beratung, Betreuung, Maßnah-
men) – „Aktivierung“ im engeren Sinn – und Arbeitsvermittlung. Wie die Fallbeobachtungen 
zeigen, sind diese beiden Dienstleistungen vor Ort in unterschiedlicher Weise verknüpft und 
ausdifferenziert. Diese Verknüpfung bzw. Spezialisierung von Dienstleistungen wird im Fol-
genden „Dienstleistungsprofil“ genannt. 

Es können grundlegend fünf Dienstleistungsprofile unterschieden werden: 1. Aktivierung 
heißt, dass eine Fachkraft ausschließlich für Eingliederungsleistungen, Beratung und 
Betreuung zuständig ist und Vermittlung nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehört. 2. Als (spe-
zialisiertes) Fallmanagement wird eine spezialisierte Form der Aktivierung bezeichnet, die 
sich in der Regel an marktferne Personen richtet. 3. Arbeitsvermittlung als spezialisierte 
Form einer Vermittlungsdienstleistung zielt auf marktnahe Personen oder ähnlich definierte 
ausgewählte Zielgruppen. 4. Wenn Aktivierung & Vermittlung zusammengeführt sind, er-
bringt die zuständige Fachkraft Eingliederungsleistungen ebenso wie Vermittlungsdienstleis-
tungen. 5. Wenn passive und aktive Leistungen „aus einer Hand“ kommen, dann wird zu kei-
nem Zeitpunkt zwischen materiellen Leistungen, Eingliederung und Vermittlung getrennt. In 
einer SGB II-Einrichtung können mehrere Dienstleistungsprofile nebeneinander bestehen 
und zudem auf unterschiedliche Weise miteinander verknüpft sein. Beispielsweise existiert 
neben einer Dienstleistung „Aktivierung & Vermittlung“ häufig ein spezialisiertes Fallmana-
gement. Dabei kann der Zugang zu beiden Dienstleistungsprofilen parallel erfolgen, also et-
wa in der Eingangszone gesteuert werden („oder“). Die beiden Dienstleistungen können aber 
auch zeitlich aufeinander folgen („dann“). 

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick darüber, wie Aktivierung und Arbeitsvermittlung 
an den untersuchten Standorten spezialisiert und zu Dienstleistungsprofilen miteinander ver-
knüpft waren. Die Übersicht macht deutlich, dass es den Beobachtungsteams nicht überall 
gelungen ist, Erstgespräche im Kontext aller relevanten Dienstleistungsprofile zu beobach-
ten. Von den 14 Standorten mit spezialisierten Funktionen (Aktivierung, Arbeitsvermittlung) 
konnte an sieben Standorten jeweils nur einer dieser Funktionsbereiche einbezogen werden, 
an den anderen sieben jedoch beide. Im Übrigen wird auch ersichtlich, dass die organisatori-
sche Ausgestaltung der aktiven Leistungen mit unterschiedlichen, oft nicht vergleichbaren 
Selbstbezeichnungen versehen wird. Arbeitsvermittlung wird fast überall auch von den SGB 
II-Einrichtungen selbst als Arbeitsvermittlung (oder Personalvermittlung, Jobservice) be-
zeichnet. Spezialisiertes Fallmanagement heißt in der Regel auch Fallmanagement (oder 
Hilfemanagement). Wenn jedoch Eingliederungsleistungen und Arbeitsvermittlung integrativ 
erbracht werden, dann variieren die Bezeichnungen erheblich: Diese Form der Ausgestal-
tung kann Markt & Integration („pAp“), Fallmanagement oder Arbeitsvermittlung heißen.  
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Übersicht C.5-1: Dienstleistungsprofile an den Standorten der Fallbeobachtung 

  
Spezialisierung und  

Verknüpfung der Profile 
Beobachtete 

Dienstleistungsprofile Selbstbezeichnungen 

zkT1 Aktivierung & Vermittlung für alle,  
dann ggf. FM (marktfern) 

Aktivierung & Vermittlung 
spez. Fallmanagement 

"pAp" 
Sachbearbeitung Arbeits-
markt  

zkT2 Aktivierung & Vermittlung für alle Aktivierung & Vermittlung "pAp"  

zkT3 Aktivierung & Vermittlung für alle Aktivierung & Vermittlung "pAp" 

zkT4 Aktivierung für alle, 
dann ggf. Vermittlung (marktnah) 

Aktivierung 
spez. Vermittlung 

Hilfemanagement  
Arbeitsförderung 

zkT5 Leistungssachbearbeitung, Aktivierung 
und Vermittlung „aus einer Hand“ Aktivierung & Vermittlung Fallmanagement 

zkT6 Aktivierung & Vermittlung (marktfern) 
oder Vermittlung (marktnah) 

Aktivierung & Vermittlung 
spez. Vermittlung 

Fallmanagement 
Personalvermittlung 

zkT7 LSB, dann Aktivierung (marktfern) 
oder Vermittlung (marktnah) 

Aktivierung 
spez. Vermittlung 

Integrationshilfe 
Arbeitsvermittlung 

zkT8 Aktivierung (marktfern) 
oder Vermittlung (marktnah) 

Aktivierung 
spez. Vermittlung  

Fallmanagement 
Personalvermittlung 

zkT9 Aktivierung für alle,  
dann ggf. Vermittlung (marktnah) Aktivierung 

"pAp" 
Casemanagement/ 
"JobService" 

ARGE1 Aktivierung & Vermittlung für alle,  
dann ggf. FM (marktfern) 

Aktivierung & Vermittlung 
spez. Fallmanagement Markt & Integration 

ARGE2 Aktivierung & Vermittlung für alle, 
dann ggf. FM (marktfern) Aktivierung & Vermittlung "pAp" 

Fallmanagement 

ARGE3 Aktivierung für alle, 
dann ggf. Vermittlung (marktnah) Aktivierung 

"pAp",  
Markt & Integration 
"Jobbörse(n)" 

ARGE4 Aktivierung & Vermittlung für alle Aktivierung & Vermittlung "pAp" 

ARGE5 Aktivierung & Vermittlung (marktnah) 
oder spez. FM (marktfern) 

Aktivierung & Vermittlung 
spez. Fallmanagement 

"pAp" 
Fallmanagement 

ARGE6 Aktivierung für alle,  
dann ggf. Vermittlung (marktnah) Aktivierung Fallmanagement (für alle) 

Vermittlung 

ARGE7 Aktivierung & Vermittlung für alle Aktivierung & Vermittlung Vermittler/Fallmanager 
(synonym verwendet) 

ARGE8 Aktivierung für alle, 
dann ggf. Vermittlung (marktnah) Aktivierung Fallmanagement (für alle) 

Vermittlung 

ARGE9 Aktivierung & Vermittlung für alle, 
dann ggf. FM (marktfern) Aktivierung & Vermittlung Arbeitsvermittlung 

Fallmanagement 
gAw1 Aktivierung & Vermittlung für alle Aktivierung & Vermittlung "pAp" 

gAw2 Aktivierung & Vermittlung für alle,  
dann ggf. FM (marktfern) Aktivierung & Vermittlung "pAp" 

Markt & Integration 
Datenbasis: Qualitative Expertenbefragungen bei 154 SGB II-Einrichtungen im 
Herbst/Winter 2006/2007 sowie Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-
Einrichtungen (Erstgespräche) 

        
 
Wie ist der Leistungsprozess bei unterschiedlicher Spezialisierung in den Dienstleistungspro-
filen zu charakterisieren? Aktivierung & Vermittlung: Eingliederungsleistungen und Vermitt-
lung sind in einem Organisationsbereich zusammengefasst, Fachkräfte übernehmen beide 
Aufgaben integrativ für den gesamten Kundenkreis und entscheiden selbstständig über die 
Leistungstiefe. Aktivierung & Vermittlung, dann spezialisiertes Fallmanagement: Eingliede-
rungsleistungen und Vermittlung werden (zunächst) für alle Personen von einer Fachkraft 
integrativ erbracht, für marktferne Personen gibt es dann ggf. ein spezialisiertes Fallmana-
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gement, ggf. übernimmt das Fallmanagement auch Aufgaben der Arbeitsvermittlung. Aktivie-
rung & Vermittlung oder spezialisierte Arbeitsvermittlung: Eingliederungsleistungen und 
Vermittlung werden für (relativ) marktferne Gruppen von einer Fachkraft integrativ erbracht, 
für (sehr) marktnahe Personen gibt es eine spezialisierte Arbeitsvermittlung. Aktivierung (oh-
ne Vermittlung) oder spezialisierte Arbeitsvermittlung: Eingliederungsleistungen und Vermitt-
lung sind grundsätzlich getrennt. Dabei sind Eingliederungsleistungen für (relativ) marktferne 
Gruppen vorgesehen; eine spezialisierte Arbeitsvermittlung richtet sich an (relativ) marktna-
he Personen. Eine solche spezialisierte Arbeitsvermittlung kann auch durch einen Dritten er-
bracht werden. Aktivierung (ohne Vermittlung), dann spezialisierte Arbeitsvermittlung: Ein-
gliederungsleistungen und Vermittlung sind auch bei dieser Variante grundsätzlich getrennt. 
Zunächst haben grundsätzlich alle Kundinnen und Kunden mit einer Fachkraft für Eingliede-
rungsleistungen Kontakt, dann werden (relativ) marktnahe Kundinnen und Kunden an eine 
spezialisierte Arbeitsvermittlung weiter verwiesen. Leistungssachbearbeitung, Aktivierung, 
Vermittlung „aus einer Hand“: Materielle Leistungen, Eingliederungshilfen und Vermittlung 
sind nicht getrennt, sondern erfolgen aus einer Hand. Aktivierung und Vermittlung kommen 
ins Spiel, wenn der Antrag beschieden ist. Es wird deutlich, dass die unterschiedliche Spezi-
alisierung in den Dienstleistungsprofilen zu einer „Koppelung“ von Aufgabenschwerpunkten 
und Kundengruppen führt. Wie zu zeigen sein wird, wirkt sich dies deutlich erkennbar auf die 
thematische Strukturierung der Erstgespräche aus. 

 

5.3.2 Sozialstruktur und Problemlagen der Kundinnen und Kunden 
Aktivierung ist in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II darauf ausgerichtet, 
das Arbeitsmarktverhalten der Kundinnen und Kunden so zu beeinflussen, dass sie mög-
lichst schnell in eine Beschäftigung einmünden und der Bezug von materiellen Leistungen 
beendet oder reduziert werden kann. Mit Arbeitsmarktdienstleistungen soll dieser Übergang 
unterstützt werden: Arbeitsmarktdienstleistungen sollen dabei möglichst individuell ausge-
richtet sein (Grundsatz der Individualisierung), d.h. sie haben sich auf konkrete Bedarfs- bzw. 
Problemlagen zu beziehen. Und auch wenn einzuschätzen ist, wie sich konkrete Dienstleis-
tungen auf den Fallverlauf auswirken, ist es notwendig, die Ausgangssituation der Kundinnen 
und Kunden zu charakterisieren. Im folgenden Abschnitt geht es daher darum, Sozialstruktur 
und Problemlagen der Kundinnen und Kunden zu beschreiben, die an den Fallbeobachtun-
gen teilgenommen haben. Dabei ist zu beachten, dass die beschriebenen Probleme nicht als 
repräsentativ für alle Kundinnen und Kunden an den einbezogenen 20 Standorten zu be-
trachten sind. Denn die Auswahl erfolgte nicht per Zufall, sondern wurde von den einbezo-
genen Fachkräften selektiv vorgenommen.188  

Zur Beschreibung von Problemlagen werden zwei Datenquellen genutzt: zum einen Daten 
aus dem Beobachtungsprotokoll der Erstgespräche (n=178), zum anderen Informationen aus 
einer telefonischen Kundenbefragung (n=102), die einige Zeit nach dem Erstgespräch durch-
geführt wurde. Die folgende Übersicht gibt auf der Basis des Beobachtungsprotokolls einen 
Überblick über die Sozialstruktur der Kundinnen und Kunden und zeigt, dass im Sample 
mehr Männer als Frauen vertreten sind (knapp 60 % Männer, gut 40 % Frauen), wobei es 
nur geringfügige Unterschiede zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung gibt. Die 
einbezogenen Personen verteilen sich insgesamt recht gleichmäßig auf vier Altersgruppen. 
Stellt man auf das Verhältnis U 25 zu Ü 25 ab, so gilt: Bei zkTn und ARGEn gehört jeweils 
gut ein Viertel der Kundinnen und Kunden zu U 25, bei Standorten mit gAw dagegen nur ein 
Zehntel. Etwa ein Fünftel der Kundinnen und Kunden, die sich an der Fallbeobachtung betei-

                                                 
188  Zur Selektivität der Auswahl bei Fachkräften und Kundinnen bzw. Kunden vgl. die Ausführungen im Metho-

denbericht der Fallbeobachtungen im Anlagenband. 
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ligt haben, haben einen Migrationshintergrund, sind also vor kurzer oder längerer Zeit nach 
Deutschland zugezogen oder in Einwandererfamilien geboren, die bereits längere Zeit in 
Deutschland ansässig waren. Es gibt keine Unterschiede zwischen zkT und ARGEn, bei den 
einbezogenen Standorten mit gAw ist der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund al-
lerdings nur halb so hoch.  
 
Übersicht C.5-2: Sozialstruktur der Kundinnen und Kunden (n=178) 

 zkT 
Absolut 
n=85 

ARGE 
Absolut 
n=73 

gAw 
Absolut 
n=20 

Gesamt 
Absolut 
n=178 

Männlich 51 41 11 103 Geschlecht 
Weiblich 34 32 9 75 
Unter 25 Jahre 23 21 2 46 
25 bis 34 Jahre 22 22 3 47 
35 bis 44 Jahre 16 13 8 37 
45 Jahre und älter 22 14 7 43 

Altersgruppen 

Keine Angabe 2 3 0 5 
Mit Migrationshintergrund 16 16 2 34 Migrations-

hintergrund Ohne Migrationshintergrund 69 57 18 144 
Ohne Abschluss 15 5 3 23 
Hauptschule 38 21 12 71 
Realschule 12 24 3 39 
Abitur 6 8 0 14 
Sonstiges 11 4 1 16 

Schulabschluss 

Keine Angabe 3 11 1 15 
Lehrabschluss/  
anderer Ausbildungsabschluss 47 33 10 90 

(Fach-) Hochschulabschluss 1 3 1 5 
Kein Ausbildungsabschluss 33 35 7 75 

Ausbildungs- 
abschluss 

Keine Angabe 4 2 2 8 
Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen  
(Beobachtungsprotokoll) 

         
 
In Bezug auf die Schulbildung unterscheiden sich die drei Formen der Aufgabenwahrneh-
mung am deutlichsten voneinander. Fast ein Fünftel der Kundinnen und Kunden von zkT 
verfügte nicht über einen Schulabschluss, fast die Hälfte hat einen Hauptschulabschluss er-
reicht. Ein knappes Drittel der Kundinnen und Kunden von ARGEn verfügt über einen Haupt-
schulabschluss, ein weiteres gutes Drittel über einen Realschulabschluss. Bei Standorten mit 
gAw ist der Anteil der Personen mit Hauptschulabschluss mit 60 % besonders hoch. Diese 
Differenzierungen beim Schulabschluss spiegeln sich nicht in der Struktur der Ausbildungs-
abschlüsse wider. Es gibt, im Wesentlichen unabhängig von der Form der Aufgabenwahr-
nehmung, zwei Kundengruppen: Rund die Hälfte der in die Fallbeobachtung einbezogenen 
Kundinnen und Kunden verfügt über einen Lehr- oder einen anderen qualifizierten Ausbil-
dungsabschluss; ein gutes Drittel – in ARGEn sogar annährend die Hälfte – hat keine Aus-
bildung abgeschlossen. Personen mit Hochschulabschluss machen nur einen sehr kleinen 
Teil der Kundinnen und Kunden aus. 

Eine Bedarfslage ergibt sich mit Bezug auf das SGB II insbesondere aus dem fehlenden 
bzw. unzureichenden Arbeitsmarktzugang der Kundinnen und Kunden. Wie stellt sich diese 
Bedarfslage bei Kundinnen und Kunden aus dem Untersuchungssample konkret dar? Auf 
diese Frage geben Informationen aus der Kundenbefragung (n=102) einige Antworten: 
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Übersicht C.5-3: Problemlagen der Kundinnen und Kunden (n=102) 
 zkT 

Absolut 
n=50 

ARGE 
Absolut 
n=41 

gAw 
Absolut 
n=11 

Gesamt 
Absolut 
n=102 

Ja 39 36 9 84 
Nein 10 5 2 17 

Bevor Sie Arbeitslosengeld be-
zogen haben, waren Sie da frü-
her schon mal erwerbstätig? Weiß nicht 1 0 0 1 

Unter 5 Jahre 10 11 1 22 
5 bis unter  
20 Jahre 18 12 6 36 

20 Jahre und mehr 11 10 2 23 
Weiß nicht 0 3 0 4 

Dauer der Erwerbstätigkeit 

Früher nicht  
erwerbstätig 10 5 2 17 

Ja 30 29 6 65 Waren Sie innerhalb der letzten 
10 Jahre bei der Agentur ar-
beitslos gemeldet? Nein 20 12 5 37 

Ausbildung/Schule 
besucht 9 9 2 20 

Erwerbstätig  
gewesen 12 15 6 33 

Arbeitslos gewesen 22 10 2 34 
Sonstiges 4 3 1 8 
Verweigert 2 0 0 2 

Was haben Sie überwiegend 
gemacht, unmittelbar bevor Sie 
(…) Arbeitslosengeld II bewilligt 
bekommen haben? 

Weiß nicht 1 4 0 5 
Sehr gut 13 9 1 23 
Gut 18 17 6 41 
Zufriedenstellend 10 11 3 24 
Weniger gut 8 2 1 11 

Wie würden Sie Ihren gegenwär-
tigen Gesundheitszustand be-
schreiben? 

Schlecht 1 2 0 3 
Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen  
(Kundenbefragung) 

       
 
Sieht man Erwerbserfahrungen bzw. Nicht-Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit in den letzten 
zehn Jahren, die Situation unmittelbar vor dem Bezug von Arbeitslosengeld II und die Bewer-
tung des Gesundheitszustands als grobe Indikatoren für aktuelle Arbeitsmarktchancen, so 
bietet sich der Beobachterin bzw. dem Beobachter ein uneindeutiges Bild. Dazu im Einzel-
nen: Ein großer Teil der Kundinnen und Kunden hat vor dem Bezug von Arbeitslosengeld II 
in mehr oder weniger großem Umfang bereits Erwerbserfahrungen sammeln können, d.h. 
die weit überwiegende Mehrheit dieser Gruppe war mindestens fünf Jahre erwerbstätig. Nur 
gut ein Fünftel der Kundinnen und Kunden war vorher nicht erwerbstätig. Für mindestens 
zwei Drittel der Kundinnen und Kunden trifft allerdings zu, dass sie bei der Agentur für Arbeit 
in den letzten zehn Jahren irgendwann einmal arbeitslos gemeldet waren (zkT 60 %, andere 
Formen der Aufgabenwahrnehmung: 67 %). Frühere Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit sind 
somit in der Untersuchungsgruppe verbreitet, liegen aber z.T. zeitlich weiter zurück. Die An-
gaben aus der Kundenbefragung weisen jedenfalls darauf hin, dass der Beantragung von 
Arbeitslosengeld II sowohl Zeiten der Arbeitslosigkeit also solche der Erwerbstätigkeit voran-
gegangen sind. Hier unterscheiden sich die Kundengruppen der einbezogenen SGB II-Ein-
richtungen. Bei zkT gibt es einen besonders hohen Anteil von rund einem Drittel der Perso-
nen, die vor dem Antrag auf Arbeitslosengeld schon arbeitslos waren; dieser Anteil ist bei 
ARGEn und gAw deutlich kleiner (ein gutes bzw. knappes Fünftel). Bei ARGEn gibt es einen 
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hohen Anteil von Personen, die zuvor in Ausbildung waren (ein gutes Drittel gegenüber ei-
nem knappen Fünftel bei den beiden anderen Formen der Aufgabenwahrnehmung). Und bei 
den Standorten mit gAw ist der Anteil der Personen sehr ausgeprägt, die zuvor erwerbstätig 
waren (fast die Hälfte der einbezogenen Personen). 

Wie ist also das „Profil“ der in die Fallbeobachtung einbezogenen Kundinnen und Kunden zu 
charakterisieren? Die beschriebenen Problemlagen sind zwar nicht repräsentativ für die Ge-
samtheit der Kundinnen und Kunden an den einbezogenen 20 Standorten, aber sie zeigen 
immerhin, dass in den Fallbeobachtungen eine große Bandbreite von Problemkonstellatio-
nen berücksichtigt werden konnte: In der Gesamtgruppe kommen auf sechs Männer jeweils 
vier Frauen, rund 40 Prozent verfügen nicht über einen Ausbildungsabschluss, ein Viertel 
sind junge Menschen unter 25 Jahren (U 25) und ein Fünftel hat einen Migrationshin-
tergrund. Zieht man zusätzlich die Kundenbefragung heran (an der sich allerdings nicht alle 
Kundinnen und Kunden beteiligt haben), so deutet sich an, dass in die Fallbeobachtungen 
bei den SGB II-Einrichtun-gen unterschiedliche Kundengruppen einbezogen waren: Bei zkT 
haben sich viele Kundinnen und Kunden beteiligt, die aus (längerer) Arbeitslosigkeit heraus 
Arbeitslosengeld II beantragt haben. In den einbezogenen ARGEn war ein besonders großer 
Anteil an Kundinnen und Kunden ohne Ausbildungsabschluss einbezogen. In den beiden 
Standorten mit gAw war der Anteil an U 25 und an Personen mit Migrationshintergrund ge-
ring(er), zudem waren besonders viele Hilfebedürftige unmittelbar vor dem Leistungsbezug 
noch erwerbstätig.  

 

5.3.3 Beruflicher Hintergrund der Fachkräfte 
Die Nachbefragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Anschluss an die beobachteten 
Beratungsgespräche hatte zwei Schwerpunkte: Zum einen wurden fallbezogene Fragen zur 
Einschätzung der aktuellen Situation der Hilfeberechtigten bzw. der Beratungsstrategie und 
weiteren Beratungsperspektive gestellt; zum anderen wurde das beratende Personal fall-
übergreifend nach verschiedenen Merkmalen zu seinem professionellen Hintergrund und 
seiner institutionellen Anbindung befragt. Die Resultate dieser Befragung werden selektiv mit 
den Ergebnissen aus dem Stellen-Drop-Off (der in der ersten Welle der qualitativen Exper-
tenbefragungen bei 154 SGB II-Einrichtungen im Herbst/Winter 2006/2007 eingesetzt wur-
de)189 ins Verhältnis gesetzt, um vergleichende Aussagen zur Zusammensetzung des Sam-
ples der Fallbeobachtungen machen zu können. Dabei ist zu beachten, dass die einbezoge-
nen Fachkräfte nicht per Zufallsauswahl, sondern aufgrund verschiedener Vorgaben und 
Prozeduren selektiv einbezogen wurden. 190 

Die 178 beobachteten Erstgespräche wurden von insgesamt 133 Beraterinnen und Beratern 
(75 weiblich, 58 männlich) durchgeführt. Dieser Umstand war der forschungspraktischen 
Notwendigkeit geschuldet, die Beobachtungen an einem Standort auf zwei Beratungstage zu 
beschränken, sodass teilweise Beobachtungen von zwei oder drei Gesprächen einer/eines 
Beraterin/Beraters stattfanden. 

 

                                                 
189  Die Auswertung konzentrierte sich auf das Personal, das an den jeweiligen Standorten Aufgaben der „Aktivie-

rung“ bzw. „Vermittlung“ wahrnahm.  
190  Zur Selektivität der Auswahl bei Fachkräften und Kundinnen bzw. Kunden vgl. die Ausführungen im Metho-

denbericht der Fallbeobachtungen im Anlagenband. 
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Übersicht C.5-4: Struktur der Fachkräfte (n=133) 

  

  

zkT 
Absolut 
n=68 

ARGE 
Absolut 
n=49 

gAw 
Absolut 
n=16 

Gesamt 
Absolut 
n=133 

Weiblich 35 30 10 75 Geschlecht 
Männlich 33 19 6 58 
Pädagogische Ausbildung/Studium 32 9 4 45 
Andere berufliche Abschlüsse 13 11 2 26 
Kaufmännische Ausbildung/Studium 11 6 3 20 
Verwaltungsausbildung (Kommune) 7 4 2 13 
Diplom-Verwaltungswirt (Kommune) 3 7 0 10 
Diplom-Verwaltungswirt (Agentur für Arbeit, 
andere Bundesbehörde) 2 4 3 9 

Verwaltungsausbildung (Agentur für Arbeit) 0 5 2 7 

Ausbildung 

Keine Angabe 0 3 0 3 
Landkreis/kreisfreie Stadt (Sozialverwaltung) 15 17 1 33 
Freier gemeinnütziger Träger 24 4 3 31 
Agentur für Arbeit 6 8 5 19 
Andere Stellen 8 3 8 19 
Privatwirtschaft 5 3 2 10 
Landkreis/kreisfreie Stadt (andere Behörde) 3 1 1 5 
Kreisangehörige Gemeinde 0 3 0 3 
Freier gewerblicher Träger 1 0 1 2 

Vorherige 
Stelle 

Keine Angabe 6 5 0 11 
Landkreis/kreisfreie Stadt 57 18 1 76 
Agentur für Arbeit 0 19 14 33 
Dritte 7 1 0 8 
Kreisangehörige Gemeinde 1 3 0 4 
ARGE 0 1 0 1 

Dienstherr 

Keine Angabe 3 7 1 11 
Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen  
(Nachgespräche mit Fachkräften) 

        
 
Das Ausbildungsprofil, bezogen auf die gesamte Gruppe der befragten Expertinnen und Ex-
perten, spaltet sich in drei große Gruppen von Ausbildungs- bzw. Studiengängen auf. Ein 
Drittel der beobachteten Beraterinnen und Berater verfügt über eine pädagogische Ausbil-
dung oder ein pädagogisches Studium. Etwas weniger als ein Drittel der befragten Personen 
absolvierte eine Ausbildung oder ein Studium im Verwaltungsbereich. Diese Gruppe teilt sich 
in unterschiedlicher Weise auf. Es ist zum einen zu unterscheiden zwischen den Personen 
mit Verwaltungsausbildung und denjenigen mit einem Studium in Verwaltungswissenschaf-
ten sowie zwischen den jeweiligen Dienstherrn, im Rahmen derer dieses Studium/diese 
Ausbildung erfolgte. Eine dritte Gruppe sind Personen, die entweder über eine kaufmänni-
sche Ausbildung oder ein betriebswirtschaftliches Studium verfügen oder Beraterinnen und 
Berater, deren Ausbildung keinem dieser Bereiche zuzuordnen ist. 

Bezogen auf die institutionelle Anbindung an einen Träger (Dienstherrschaft) geben ein Vier-
tel der Befragten die Agentur für Arbeit als Dienstherrn an, während rund 60 % der an der 
Untersuchung beteiligten Personen den Kreis/die kreisfreie Stadt oder eine kreisangehörige 
Gemeinde als Dienstherrn nennen. An einem der beobachteten Standorte wird die Dienst-
herrschaft durch einen gemeinnützigen Träger ausgeübt.  
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Von den 133 Befragten geben mit 54 ca. 41 % der Befragten an, unbefristet beschäftigt zu 
sein. Die befristet Beschäftigten sind im Sample mit 64 (48 %) als größte Gruppe vertreten. 
Im Vergleich dazu liegt die Befristungsquote unter den 139 der 154 befragten Standorte im 
Stellen-Drop-Off höher.  

Vergleicht man das Personal hinsichtlich seiner Zugehörigkeit zu einer der drei Formen der 
Aufgabenwahrnehmung, stellt man fest, dass bei den zkT der Anteil des pädagogisch aus-
gebildeten Personals unter den Befragten besonders hoch ist (47 %) und der Anteil derer mit 
Verwaltungsausbildung/-studium besonders niedrig (17 %). Sowohl im Fall der ARGE als 
auch der getrennten Aufgabenwahrnehmung ist das Verhältnis nahezu umgekehrt (ARGE: 
41 % mit Verwaltungsausbildung/-studium, 18 % mit pädagogischer Ausbildung/-studium; 
gAw: 44 % mit Verwaltungsausbildung/-studium, 25 % mit pädagogischer Ausbildung/päda-
gogischem Studium).  

Hinsichtlich der institutionellen Geschichte des Personals (vorherige Stelle) wird deutlich, 
dass an den beiden Standorten mit getrennter Aufgabenwahrnehmung im Verhältnis die 
Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Agentur für Arbeit mit etwa einem Drittel 
der befragten Beschäftigten am häufigsten vertreten ist (fünf von 16). Auffällig ist, dass im 
Fall der ARGEn die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialverwaltung die 
wesentlich größere Gruppe unter den Befragten ist (17). Vorher in der Arbeitsagentur arbei-
teten acht der befragten Fachkräfte. Die Zusammensetzung stellt sich beim Personal der zkT 
völlig anders dar. Über ein Drittel der Befragten (24) gibt an, zuvor bei einem freien gemein-
nützigen Träger gearbeitet zu haben und ein weiteres Viertel (15) war zuvor beim Kreis/der 
kreisfreien Stadt angestellt. Unter den Befragten der zkT sind mit über 50 die meisten Fach-
kräfte ehemals in beraterischer/vermittlerischer Funktion tätig gewesen. Der Anteil der ehe-
maligen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter ist dagegen unter den Fachkräften der 
ARGEn mit ungefähr einem Drittel am höchsten. 

Während bezüglich der Dienstherrschaft an den Standorten mit gAw und den zkT die Domi-
nanz der Agentur (gAw) der Vorherrschaft der Kommune (zkT) gegenübersteht, sind die 
Dienstherrn beim befragten Personal in den ARGEn nahezu paritätisch verteilt. Dies ent-
spricht in der Tendenz den Resultaten aus dem Stellen-Drop-Off, insbesondere was die je-
weilige Dominanz an Standorten mit gAw und den zkT anlangt (siehe Abbildungen C.1.3-1 
und C.1.3.-2). An den neun ARGE-Standorten differenziert sich das Bild wie folgt aus: An 
vier ARGE Standorten ist eine kommunale Prägung der Organisation zu erkennen. An zwei 
Standorten dominiert die Agentur für Arbeit als Dienstherr des befragten Personals. Bei drei 
ARGEn sind sowohl die Kommune als auch die Agentur für Arbeit als Dienstherrn in relevan-
ter Weise unter den Befragten vertreten. 

Die Befristung spielt bei dem befragten Personal der ARGEn eine vergleichsweise unterge-
ordnete Rolle. Etwa jede/jeder sechste gibt an, in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis 
zu stehen. Demgegenüber erhielten etwa zwei Drittel des befragten Personals bei den zkT 
und den Standorten mit gAw lediglich einen befristeten Arbeitsvertrag. Besonders beim Per-
sonal aus den zkT (59 %) aber auch beim Personal aus den ARGEn (26 %) bestätigt sich 
dies tendenziell in der Auswertung des Stellen-Drop-Offs (siehe Abbildung C.1.3.-4).  

Zusammenfassend lassen sich über das gesamte Sample der befragten Fachkräfte ver-
schiedene Aussagen treffen. Das beratende Personal spaltet sich hinsichtlich des Berufsab-
schlusses in etwa drei gleich große Gruppen auf: Eine Gruppe pädagogisch ausgebildeter 
Personen, Personen mit Verwaltungsausbildung und andere – darin besonders kaufmänni-
sche – Berufsabschlüsse. Demzufolge treffen unterschiedliche professionelle Selbstver-
ständnisse in diesem Arbeitsfeld aufeinander. Differenziert man dieses Resultat nach den 
Formen der Aufgabenwahrnehmung aus, so wird deutlich, dass bei den beobachteten zkT 
wesentlich häufiger pädagogisch ausgebildetes Personal beratend tätig ist. Darüber hinaus 
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lassen sich auch entlang der berufsbiographischen Angaben sowie der Frage nach der 
Dienstherrschaft zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung verschiedene Muster 
bilden. Während sich an den Standorten mit gAw tendenziell und bei den zkT deutliche Li-
nien erkennen lassen (gAw: zuvor in der Arbeitsagentur tätig bzw. Arbeitsagentur als Dienst-
herr; zkT: zuvor in der Verwaltung des Sozialhilfeträgers oder bei Dritten tätig bzw. Kreis 
bzw. Dritte als Dienstherrn), zeichnet sich bei den ARGEn, wie oben beschrieben, ein diffu-
ses, jedoch aufgrund der spezifischen Gemengelage nachvollziehbares, Bild ab. 

 

5.3.4 Erstgespräche im Überblick 
Ziel der Fallbeobachtungen war es, einen Einblick in die Struktur von Erstgesprächen und 
damit in die Struktur der Fallbearbeitung vor Ort zu bekommen. Wie wird der Einstieg in den 
„aktiven“ Leistungsprozess und in die Beratung vor Ort gestaltet? Welche Themen sind zu 
diesem Zeitpunkt relevant? In welcher Form werden sie abgearbeitet? Welche Unterschiede 
gibt es zwischen Formen der Aufgabenwahrnehmung und zwischen Dienstleistungsprofilen?  

Im Laufe der Feld- und Auswertungsarbeit zeigte sich zunächst, dass der Begriff „Erstge-
spräch“ zu differenzieren ist. „Erstgespräche“ finden innerhalb der SGB II-Einrichtungen in 
unterschiedlichen Beratungskontexten statt: In der Leistungssachbearbeitung, im Fallmana-
gement, in der Arbeitsvermittlung, im Bereich U 25. Der Terminus „Erstgespräch“ wird in der 
Praxis also eher funktionsbezogen verwendet und markiert nicht unbedingt den „objektiven“ 
Beginn des Beratungs- bzw. Aktivierungsprozesses. Dieser begrifflichen Verwendung ist das 
Forschungsteam in Grenzen gefolgt. Gleichwohl waren knapp zwei Drittel (60 %) der reali-
sierten Erstgespräche solche mit neuen Kundinnen und Kunden.191 

Um die aufgeworfenen Fragen zu beantworten, war die Auswertung der Erstgespräche auf 
eine strikte Deskription ausgerichtet. Sie konzentrierte sich auf das von den Beteiligten in-
haltlich Vorgetragene (qualitative Inhaltsanalyse der Themen) und war nicht auf eine erzähl-
analytische oder tiefenhermeneutische Auswertung gerichtet. Es galt: Nicht wie die beteilig-
ten Akteure sprachen, sondern was sie aussagten, wurde codiert. Die folgende Übersicht 
gibt einen Überblick über die im Einzelnen berücksichtigten Themen: 

 

                                                 
191  Zu einer genaueren Aufschlüsselung der Erstgespräche siehe ausführlich den Methodenbericht der Fall-

beobachtungen im Anlagenband. 
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Übersicht C.5-5: Haupt- und Unterthemen in der Auswertung 

1 Einstieg 
2 Profiling 
 Datensammlung Vorstrafen 
 Aktuell ausgeübte Tätigkeit Psychosoziale Probleme 
 Berufliche Bildung Familie 
 Berufliche Wünsche Soziales Umfeld 
 Berufliche Alternativen Stärken 
 Kinderbetreuung Einschränkungen 
 Gesundheitliche Einschränkungen Stellungnahme 
 Bewerbungsunterlagen Definition von Aufgaben und Zielen 
 Schulden Sonstiges 
 Sucht  

3 Vermittlung in Maßnahmen und Projekte 
 Weiteres Vorgehen [Aktuelle Maßnahmeart] 
 Frühere Maßnahmen Kontakt 

4 Flankierende Hilfen 

 Kinderbetreuung/ 
Betreuung pflegebedürftiger Personen Suchtberatung 

 Schuldnerberatung Familienberatung 
 Psychosoziale Beratung  

5 Stellensuche, Stellenvermittlung, Ausbildungsplatzsuche 

 Aktueller Stand der Bewerbungsaktivitäten 
Stellenangebote, Eigenbemühungen, 
Dokumentation 

 Bewerberprofil und Matching  
6 Schnittstellen 
 Berufsberatung Sozialamt 
 Agentur für Arbeit Jugendamt 

7 Verweis auf Regeln, Sanktionen 
8 Eingliederungsvereinbarung 
 Erstellung der EGV Umgang mit der EGV 

9 Materielle Leistungen 
10 Abschluss 

      
 
Wie werden die verschiedenen Aufgaben im Bereich „aktiver“ Leistungen (Dienstleistungen) 
abgearbeitet? Wie zu zeigen sein wird, deuten sich schon in den Erstgesprächen unter-
schiedliche Strategien der Regulierung des individuellen Arbeitsmarktverhaltens an: Zum ei-
nen gibt es SGB II-Einrichtungen, die zu Beginn der Fallbearbeitung auf ein ausführliches 
Profiling setzen; zum zweiten betonen andere SGB II-Einrichtungen das Thema Stellensuche 
schon im Erstgespräch. Beides hängt mit der Form der Aufgabenwahrnehmung zusammen; 
auch der Dienstherr der Fachkräfte (Kommune, Agentur für Arbeit) macht hier einen großen 
Unterschied. Dass sich Dienstleistungsstrategien systematisch an unterschiedlichen Kun-
dengruppen ausrichten, konnte nicht durchgängig festgestellt werden. 

Um Strategien der Fallbearbeitung in erster Annäherung auf den Grund zu gehen, wurde im 
Rahmen der Fallbeobachtungen erhoben, wie viel Zeit im Laufe des Gesprächs für welche 
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Aufgaben (Themen) aufgewendet wird. Die folgende Abbildung gibt hierzu einen ersten  
Überblick und zeigt, dass die Dauer eines Erstgesprächs – zwischen 25 und knapp 53 Minu-
ten – beträchtlich variiert. 
 
Abbildung C.5-1: Dauer eines Erstgesprächs (Minuten, n=178) 

Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen im Sommer 2007 (codierte Erstgespräche)

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c SGB II - Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008
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Im Durchschnitt aller in die Fallbeobachtung einbezogenen SGB II-Einrichtungen dauerte ein 
Erstgespräch rund 39 Minuten. Bezieht man die Form der Aufgabenwahrnehmung und das 
Dienstleistungsprofil in die Betrachtung mit ein, so zeigen sich eine Reihe von Unterschie-
den. Fachkräfte an den Standorten mit gAw nahmen sich mit knapp 44 Minuten am meisten 
Zeit für die Durchführung eines Erstgesprächs, es folgen die zkT mit knapp 42 Minuten und 
dann – mit deutlichem Abstand – die ARGEn mit knapp 35 Minuten. Auch von der Ausgestal-
tung eines Dienstleistungsprofils ist die Dauer eines Erstgesprächs abhängig. Ist die Dienst-
leistung ausschließlich auf „Vermittlung“ ausgerichtet, dauerten Erstgespräche mit fast 53 
Minuten deutlich länger als im Durchschnitt. Sie lagen mit knapp 36 Minuten etwas unter 
dem Durchschnitt, wenn die Leistungen einer SGB II-Einrichtung „aus einer Hand“ kommen, 
und waren auch bei einem „spezialisierten Fallmanagement“ deutlich kürzer.  

Im Erstgespräch wird offenbar wenig nach Kundengruppen unterschieden: Die Gespräche 
mit U 25 dauerten im Durchschnitt mit gut 40 Minuten etwas länger als mit Ü 25 (38,5 Minu-
ten), jene mit Migrantinnen und Migranten etwas länger als jene mit Personen ohne Migrati-
onshintergrund (41 zu 39 Minuten); Erstgespräche mit Personen ohne Ausbildungsabschluss 
waren etwas kürzer als solche mit qualifizierten Kundinnen und Kunden (rund 38 Minuten zu 
rund 40 Minuten). Zwischen Männern und Frauen gibt es faktisch keinen Unterschied. Be-
zieht man die Form der Aufgabenwahrnehmung mit ein, verschiebt sich das Bild noch ein-
mal: Fachkräfte in Einrichtungen mit getrennter Aufgabenwahrnehmung waren mit U 25 
deutlich länger im (Erst-) Gespräch als mit Ü 25 (49 Minuten zu 42,5 Minuten), mit Frauen 
länger als mit Männern (47 Minuten zu 41 Minuten) und mit Migrantinnen und Migranten län-
ger als mit Personen ohne Migrationshintergrund (53 Minuten zu 43 Minuten). 
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Demgegenüber macht es für Kundinnen und Kunden einen sehr deutlichen Unterschied,  
über welchen professionellen Hintergrund die zuständigen Fachkräfte verfügen. Fachkräfte 
mit pädagogischer Ausbildung nahmen sich für ein Erstgespräch rund 43 Minuten Zeit, Fach-
kräfte mit Verwaltungsausbildung demgegenüber nur knapp 36 Minuten. Diese Unterschiede 
in der zeitlichen Gestaltung der Erstgespräche, die sich in Abhängigkeit vom professionellen 
Hintergrund der Fachkräfte zeigen, fanden sich bei allen Formen der Aufgabenwahrnehmung 
wieder, besonders ausgeprägt waren die Unterschiede allerdings bei den ARGEn (pädago-
gische Fachkräfte: 41,5 Minuten, Fachkräfte mit Verwaltungsausbildung: knapp 33 Minuten). 

Welche Bedeutung haben nun einzelne Themen im Kontext des Erstgesprächs? Im Folgen-
den werden die Hauptthemen des Erstgesprächs betrachtet, also jene Themen, die für die 
Erbringung „aktiver“ Leistungen besonders wichtig sind. Für jedes Thema ist in absoluten 
Werten ausgewiesen, wie viel Zeit hierfür durchschnittlich aufgewendet wurde: Für Profiling 
wurde mit knapp zwölf Minuten am meisten Zeit aufgewendet. Es folgen Stellenvermittlung 
mit gut acht Minuten und Maßnahmen mit knapp sieben Minuten. Die Eingliederungsverein-
barung wurde im Erstgespräch in knapp vier Minuten besprochen. Fragen zu materiellen 
Leistungen wurden in knapp zwei Minuten erörtert. Das Schlusslicht bilden die flankierenden 
Leistungen, für die im Durchschnitt nicht einmal eine halbe Minute aufgewendet wurde.192 

Diese Durchschnittsbetrachtung verdeckt aber wesentliche Unterschiede, die sich vor allem 
an der Gestaltung der Themen Profiling einerseits und Stellensuche andererseits – z.T. auch 
an der Besprechung der Eingliederungsvereinbarung – festmachen lassen. Dies wird aus der 
folgenden Abbildung ersichtlich. 
 

                                                 
192  Andere Themen wie Sanktionen und Schnittstellen wurden für diesen Überblick außer Acht gelassen. Daher 

summieren sich die Einzelwerte in der folgenden Abbildung nicht auf die in der vorherigen Abbildung ausge-
wiesene Gesamtdauer der Erstgespräche auf.  
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Abbildung C.5-2: Hauptthemen im Erstgespräch (Minuten, n=178) 

Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen im Sommer 2007 (codierte Erstgespräche)
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Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung. Hier 
deuten sich zwei unterschiedliche Muster der Fallbearbeitung im Erstgespräch an: zum einen 
an Profiling und zum anderen an Stellensuche und Eingliederungsvereinbarung orientiert.  

Für Profiling wendeten zkT mit gut 15 Minuten deutlich mehr Zeit auf als ARGEn (knapp 
neun Minuten) und mehr als doppelt so viel Zeit wie Standorte mit gAw (gut sieben Minuten). 
Mit Stellensuche beschäftigten sich Fachkräfte der zkT und der ARGEn im Erstgespräch in 
vergleichbarem Umfang, nämlich jeweils gut acht Minuten, bei Standorten mit gAw waren es 
dagegen zehn Minuten. Dies trifft in vergleichbarer Form auch für die Besprechung der Ein-
gliederungsvereinbarung zu, die bei zkTn und bei ARGEn im Durchschnitt rund drei Minuten 
dauerte. Bei Standorten mit gAw wurde die Eingliederungsvereinbarung dagegen schon im 
Erstgespräch weit ausführlicher behandelt (über acht Minuten), was etwa das Doppelte der 
Zeit ist, die im Durchschnitt für die Bearbeitung dieses Themas verwendet wurde. Geht es im 
Erstgespräch um die Erörterung von Maßnahmealternativen, so dauerte dies bei den Fach-
kräften in ARGEn und bei zkT zwischen sechs und sieben Minuten, bei den Fachkräfte an 
den Standorten mit gAw dagegen neun Minuten.  

Die beschriebene Struktur der Fallbearbeitung (an Profiling orientiert bei zkT, an Stellensu-
che und Eingliederungsvereinbarung orientiert bei gAw) findet sich in fast identischer Form 
wieder, wenn die Gestaltung des Erstgesprächs – zunächst auf der Ebene des Gesamtsam-
ples – nach der Zugehörigkeit zu einem Dienstherrn aufgeschlüsselt wird: Von Kommunen 
angestellte Fachkräfte messen dem Profiling eine besondere Bedeutung zu (rund 13 Minuten 
zu knapp acht Minuten bei Agenturen für Arbeit), wohingegen für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Agenturen für Arbeit Fragen rund um die Stellensuche (gut neun zu siebeneinhalb 
Minuten bei Kommunen) und die Erstellung der Eingliederungsvereinbarung (sechs zu drei 
Minuten bei Kommunen) im Vorgrund stehen. Dieser Zusammenhang gilt grundsätzlich auch 
für die Fallbearbeitung bei ARGEn: Zwar unterscheidet sich die Dauer des Erstgesprächs bei 
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Fachkräften aus der Agentur für Arbeit nicht von jener der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Kommunen, aber es werden deutlich andere Schwerpunkte gesetzt: Ist die Agentur für 
Arbeit der Dienstherr, stehen Stellensuche und Eingliederungsvereinbarung im Vordergrund 
und Profiling ist zweitrangig; ist demgegenüber die Kommune der Dienstherr, kommt dem 
Profiling die höchste Bedeutung zu, wohingegen Stellensuche und vor allem die Eingliede-
rungsvereinbarung deutlich dahinter rangieren. 

Wie unterscheidet sich die Bearbeitung von Themen im Erstgespräch, wenn ausgewählte 
Kundengruppen betrachtet werden? Hier sind einige Unterschiede bedeutsam, die ebenfalls 
am Verhältnis zwischen Profiling und Stellensuche festgemacht werden können. Es scheint 
so zu sein, dass Fachkräfte in SGB II-Einrichtungen, vor allem bei ARGEn und gAw, bei 
Kundengruppen, bei denen sie Arbeitsmarkthindernisse vermuten, zunächst einen Schwer-
punkt beim Profiling setzen und weniger Zeit auf die Stellensuche verwenden. 

Mit Frauen wurde in Standorten mit gAw, deutlich länger gesprochen als mit Männern, vor 
allem über Profiling und Maßnahmen (knapp neun Minuten zu gut sechs Minuten bzw. gut elf 
Minuten zu gut acht Minuten); alles rund um die Stellensuche wurde dagegen mit Männern 
deutlich ausführlicher besprochen (knapp acht Minuten zu knapp zwölf Minuten). Ähnliches 
gilt in Bezug auf Personen mit Migrationshintergrund: Vor allem Fachkräfte in ARGEn (und 
an Standorten mit gAw) nahmen sich für Erstgespräche mit Migrantinnen und Migranten 
deutlich mehr Zeit als für Gespräche mit Personen ohne Migrationshintergrund (siehe oben), 
setzten dabei aber sehr unterschiedliche Schwerpunkte: ARGEn setzten auf Profiling, gAw 
auf Stellensuche. Auch wenn Personen nicht über einen Ausbildungsabschluss verfügten, 
dauerte das Profiling länger als bei Personen mit Ausbildungsabschluss (13 Minuten zu gut 
zehn Minuten), und es wurde weniger über Maßnahmen (sechs Minuten zu gut sieben Minu-
ten) und noch weniger über Stellensuche geredet (sieben Minuten zu knapp zehn Minuten). 
Fachkräfte an Standorten mit gAw machten zwar bei Profiling und Maßnahmeplanung kaum 
Unterschiede zwischen diesen beiden Kundengruppen, im Kontrast dazu steht die Bespre-
chung von Aktivitäten rund um die Stellensuche: Sie dauerte mit qualifizierten Kundinnen 
und Kunden gut 13 Minuten, mit Personen ohne Ausbildungsabschluss dagegen nur sieben 
Minuten.  

Die relative Gewichtung von Themen im Erstgespräch (Themenrelevanzen) unterscheidet 
sich auch in Abhängigkeit von Dienstleistungsprofilen. Darüber gibt die untere Hälfte von Ab-
bildung C.5-2 Auskunft. Sind zumindest Aktivierung & Vermittlung zusammengeführt oder 
kommen alle Leistungen gar „aus einer Hand“, sind Profiling und Stellensuche die beiden 
wichtigsten Themen im Erstgespräch, Maßnahmen sind demgegenüber von zweitrangiger 
Bedeutung. Ist die Dienstleistung auf spezialisiertes Fallmanagement oder Aktivierung aus-
gerichtet, steht zunächst Profiling ganz eindeutig im Mittelpunkt (knapp 12 bzw. knapp 15 
Minuten), mit großem Abstand folgen Maßnahmeplanung und Stellensuche, die beide etwa 
gleichbedeutend sind. Ist die Dienstleistung auf „Vermittlung“ zugespitzt, sind Profiling, Maß-
nahmeplanung und Stellensuche nahezu gleichbedeutend und werden dabei noch sehr aus-
führlich besprochen.  

Fassen wir die wichtigsten Ergebnisse zusammen: Die Dauer eines Erstgesprächs variiert 
erheblich – nach Form der Aufgabenwahrnehmung und Dienstleistungsprofil – zwischen 25 
und knapp 53 Minuten. Bedeutsam sind auch die unterschiedlichen Vorgehensweisen in Ab-
hängigkeit vom professionellen Hintergrund der Fachkräfte. Pädagogische Fachkräfte führen 
deutlich längere Erstgespräche als Fachkräfte mit Verwaltungsausbildung und behandeln 
dabei alle Hauptthemen des Erstgesprächs ausführlicher; dies gilt für alle Formen der Auf-
gabenwahrnehmung. Nach Kundengruppen wird im Erstgespräch offenbar (noch) eher we-
nig unterschieden; Unterschiede im Umgang mit Kundengruppen konnten vor allem bei AR-
GEn und gAw beobachtet werden, eher nicht bei zkT.  
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Die Bearbeitung der Hauptthemen im Erstgespräch unterscheidet sich erheblich. In erster 
Annäherung sind zwei Muster zu erkennen, stellt man vornehmlich auf das Verhältnis von 
Profiling und Stellensuche im Erstgespräch ab: Unter bestimmten Bedingungen wird ein Vor-
gehen gewählt, das (zunächst) Profiling in den Mittelpunkt der Interaktion stellt, demgegen-
über sind Stellensuche und Eingliederungsvereinbarung (zu diesem Zeitpunkt) zweitrangig. 
Dem steht eine Strategie gegenüber, die von Beginn an Stellensuche und Eingliederungs-
vereinbarung zu Hauptthemen macht, wohinter Profiling und auch Maßnahmeplanung zu-
rücktreten. Dieses Muster zeigt sich bei der Form der Aufgabenwahrnehmung im Kontrast 
zwischen zkT und gAw sowie bei der Unterscheidung nach Dienstherrn generell zwischen 
Fachkräften aus Kommunen und Fachkräften aus Agenturen für Arbeit. Da die „geteilte“ 
Dienstherrschaft vor allem für ARGEn bedeutsam ist, ist es nicht sehr überraschend, dass 
die beiden skizzierten Muster der Fallbearbeitung hier koexistieren. 

 

5.3.5 Kundenberatung und -profiling 
Ein wesentlicher Bestandteil der Beratung in den beobachteten Erstgesprächen ist in der 
Regel das Erkennen von Themen- und Problemfeldern der Kundin bzw. des Kunden mittels 
unterschiedlicher Verfahren. In diesem Beratungsteil werden Potenziale der Kundinnen und 
Kunden ebenso identifiziert wie auch Aspekte, die verhindern könnten, einen Arbeitsplatz auf 
dem ersten Arbeitsmarkt zu erhalten. Profiling bildet die Voraussetzung dafür, individuell zu-
geschnittene Strategien im Sinne einer Hilfeplanung – ggf. mit der Kundin bzw. dem Kunden 
gemeinsam – zu entwickeln. Es dient jedoch zugleich dazu, eine Einschätzung über den 
Grad des Unterstützungsbedarfes generell zu treffen, um – in den meisten der SGB II-Ein-
richtungen – zu einer Einstufung in eine der Kundengruppen im Betreuungsstufenkonzept 
oder ähnlichen Kundensegmentierungen zu kommen. 

Innerhalb des Profilings unterscheiden sich besonders zwei große Themengruppen: Frage-
stellungen zur sozialen Situation der beratenen Person (soziale Situation) und berufsspezifi-
sche Fragestellungen (Beruf). Diesen beiden Gruppen wurden in der Codierung verschiede-
ne Unterthemen zugeordnet (Schulden, Sucht, Vorstrafen, Familie, psychosoziale Situation, 
Kinder, soziales Umfeld, Sonstiges – aktuelle Beschäftigung, berufliche Bildung, berufliche 
Wünsche, berufliche Alternativen). Auch die Sammlung/Prüfung persönlicher Grunddaten 
und die Bearbeitung, Prüfung oder Durchsicht der Bewerbungsmaterialien sowie Fragen zur 
Einschätzung und Bewertung der aktuellen Situation (Stärken, Einschränkungen, Stellung-
nahme, Definition von Zielen/Hilfeplanung) wurden als Unterthemen dem Profiling zuge-
schlagen.193 

In nahezu allen beobachteten Erstgesprächen wird ein Profiling durchgeführt (177), jedoch 
mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Zunächst fällt auf, dass keineswegs alle The-
menfelder in den beobachteten Erstgesprächen überhaupt auftauchen. Lediglich vier The-
men werden in den Gesprächen in mehr als der Hälfte der Fälle erwähnt. Das mit Abstand 
im Vordergrund stehende Thema ist die Frage nach der beruflichen Bildung194 (152 Nennun-
gen). Zählt man die reine Sammlung der persönlichen Daten hinzu, folgt diese mit 125 Nen-
nungen. Darauf folgen Gesundheit (102) und berufliche Alternativen (95). Die Frage nach 
privaten Schulden wird in immerhin 73 Fällen Thema, während vor allem weitere, die soziale 

                                                 
193  In der Regel wurden die einschätzenden Textsequenzen im Verlauf oder zum Abschluss des Profilings identi-

fiziert. Die Codes „Stellungnahme“ und „Definition von Zielen/Hilfeplanung“ wurden in geringem Umfang je-
doch auch im Zusammenhang mit der Abstimmung über Eingliederungsleistungen und bei der Stellensuche 
genutzt.  

194  Unter diesem Begriff wurden bei der Codierung sowohl die schulische und berufliche Bildung als auch der 
berufliche Werdegang der Kundinnen und Kunden subsumiert. 
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Situation betreffende, Themen wie Sucht (31), Kinder (28) und psychosoziale Situation (6) in 
den beobachteten Gesprächen eine untergeordnete Rolle spielen.  
 
Übersicht C.5-6: Einzelthemen im Profiling (Nennungen, n=177) 

  

  

zkT 
Absolut 
n=85 

ARGE 
Absolut 
n=72 

gAw 
Absolut 
n=20 

Gesamt  
Absolut 
n=177 

Berufliche Bildung 80 54 18 152 
Datensammlung 70 45 10 125 
Gesundheit 55 35 12 102 
Berufliche Alternativen 59 29 7 95 
Schulden 47 18 8 73 
Sonstiges 40 18 1 59 
Bewerbungsunterlagen 37 16 4 57 
Familie 32 15 8 55 
Aktuell ausgeübte Tätigkeit 20 16 6 42 
Berufliche Wünsche 27 8 1 36 
Sucht 22 8 1 31 
Kinderbetreuung 15 12 1 28 
Vorstrafen 22 5 0 27 
Soziales Umfeld 16 8 3 27 
Psychosoziale Probleme 2 4 0 6 
Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen  
(codierte Erstgespräche); Mehrfachnennungen möglich 

        
 
Auf alle Fälle bezogen nehmen von den ca. zwölf Minuten (ca. 30 % der durchschnittlichen 
Gesamtlänge des Gesprächs), die insgesamt auf Profiling entfallen, die aufsummierten be-
rufsspezifischen Aspekte im Profiling vom Gesamtgespräch den wesentlichen Anteil ein. 
Aufgeschlüsselt nach den Unterthemen sind es vorwiegend die Fragen nach der beruflichen 
Biographie und die Gesprächssequenzen, in denen über mögliche berufliche Alternativen 
gesprochen wird, die in den Erstgesprächen bearbeitet werden. Berufliche Wünsche werden 
dagegen seltener zum Thema in den Beratungen. Fragestellungen zur sozialen Situation 
spielen in den Erstgesprächen demgegenüber eine geringere Rolle. Darin sind es besonders 
Fragen nach dem Gesundheitszustand, der Schuldensituation und der Familiensituation, die 
zeitlich im Mittel einen größeren Rahmen einnehmen. Darüber hinaus sind es sonstige The-
men (u.a. Wohnen), die im Vergleich relativ umfassend behandelt werden. Für die Aufnahme 
von persönlichen Daten (Datensammlung) wird in den beobachteten Erstgesprächen im Mit-
tel ein relevanter Zeitaufwand bei der Befragung der Kundinnen und Kunden im Erstge-
spräch aufgebracht. Gleiches gilt auch für die Bearbeitung der Bewerbungsunterlagen der 
Kundin bzw. des Kunden.  
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Abbildung C.5-3: Einzelthemen im Profiling (Minuten, n=177) 

Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen im Sommer 2007 (codierte Erstgespräche)

Evaluation der Experimentierklausel nach §6c SGB II - Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008
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Hinsichtlich der Unterscheidung nach Alter und Geschlecht lassen sich kaum gravierende 
Differenzen in den Profilingverfahren erkennen. Ein deutlich höherer Zeitaufwand für das 
Profiling wird im Mittel mit den Personen mit Migrationshintergrund aufgewendet (elf Minuten 
ohne Migrationshintergrund, 15 Minuten mit Migrationshintergrund). Dies spiegelt sich in na-
hezu allen Unterthemen des Profilings wider. Vergleicht man Kundinnen und Kunden da-
nach, ob sie über einen Ausbildungsabschluss verfügen oder nicht, so wird deutlich, dass 
wesentlich mehr Zeit mit Personen ohne Abschluss für Profiling aufgewendet wird. 

Betrachtet man das Sample unter Berücksichtigung der unterschiedlichen professionellen 
Hintergründe der Beraterinnen und Berater, fallen die Ausbildung der Personen und die letz-
te ausgeübte Funktion besonders ins Gewicht. Pädagogisch geschultes bzw. im Bereich von 
Beratung oder Vermittlung beschäftigtes Personal verwendet im Durchschnitt wesentlich 
mehr Zeit darauf, die Personen und deren Problemlagen zu erfassen (15 Minuten) als die 
anderen Gruppen (zehn bzw. elf Minuten). Ebenfalls gravierend fällt die zeitliche Differenz 
aus, wenn die Fachkräfte hinsichtlich ihrer Dienstherrschaft miteinander verglichen werden. 
Das dem Kreis zugehörige Personal bringt im Mittel 13 Minuten für Profiling auf, diejenigen 
aus der Agentur für Arbeit acht Minuten.  

Vergleicht man den zeitlichen Aufwand für das Profiling zwischen den Formen der Aufga-
benwahrnehmung, so ergibt sich ein erhebliches Gefälle. Den mit Abstand größten zeitlichen 
Aufwand betreiben die Beraterinnen und Berater bei den zkT (15 Minuten). Von der Gesamt-
länge der Gespräche wurden im Mittel über ein Drittel der Zeit auf Profiling aufgewendet. Bei 
den ARGEn wurde etwas mehr als ein Viertel der ohnehin kürzesten Gesamtgesprächsdauer 
für Profiling aufgebracht (neun Minuten), an den Standorten mit gAw etwa sieben Minuten, 
was angesichts der im Mittel insgesamt längsten Gesamtdauer lediglich einem Sechstel der 
Gesamtgesprächsdauer entspricht. Dieses Verhältnis zieht sich für die verschiedenen The-
menfelder insgesamt durch. Beide zentrale Bereiche (soziale Situation/Beruf) wurden in den 
Erstgesprächen bei den zkT länger besprochen als bei den beiden anderen Formen der Auf-
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gabenwahrnehmung, die insgesamt ein ähnliches Muster aufweisen. Lediglich bezogen auf 
die Anteile, in denen im Gespräch Einschätzungen vorgenommen werden, sind ARGEn und 
zkT etwa vergleichbar; bei den Standorten mit gAw wird erkennbar weniger Zeit darauf ver-
wendet. Bezogen auf die Nennung der Einzelthemen wird dieses Gefälle zwischen zkT auf 
der einen Seite und gAw und ARGEn auf der anderen Seite besonders anhand von Themen 
deutlich, die sich auf die soziale Situation der Kundinnen und Kunden beziehen. Während 
Fragen zur Berufsbiographie überall häufig auftauchen, findet die Thematisierung von Schul-
den, Sucht, Vorstrafen, Wohnen u.a. wesentlich häufiger in den Erstgesprächen bei zkT statt 
als bei den anderen Formen der Aufgabenwahrnehmung. Ebenso wird die Datensammlung 
in Erstgesprächen bei zkT mit Abstand am häufigsten betrieben. 

Die Gleichverteilung der Zeitanteile im Gesamtsample zwischen weiblichen und männlichen 
Kunden verschiebt sich bezogen auf die Formen der Aufgabenwahrnehmung leicht. Wäh-
rend in Erstgesprächen an den Standorten mit gAw der Zeitanteil für das Profiling in den Ge-
sprächen mit Frauen höher ist, ist dies bei den zkT und den ARGEn genau umgekehrt. Bei 
den ARGEn wurde eine erkennbar kürzere Zeit auf Profiling mit Erwachsenen verwendet als 
bei den beiden anderen Varianten. Die erheblichen Unterschiede in der Dauer des Profilings 
bei Personen mit und ohne Migrationshintergrund waren in den Gesprächen bei den ARGEn 
und den Standorten mit gAw wiederzuerkennen, während bei den zkT keine nennenswerten 
Unterschiede sichtbar wurden.. 

Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Dienstleistungsprofilen ergibt eine auffällige 
zeitliche Diskrepanz. Der größte zeitliche Anteil am Profiling kommt denjenigen Profilen zu, 
die entweder spezialisiert Arbeitsvermittlung leisten (Vermittlung) (15 Minuten), oder aber für 
alle Kundinnen und Kunden zuständig ohne Vermittlungskompetenz beraten (Aktivierung) 
(14 Minuten). Im Verhältnis zur Gesamtdauer bedeutet dies für das Dienstleistungsprofil „Ak-
tivierung“ jedoch einen wesentlich größeren Anteil (ca. 40 %) als für die spezialisierte Ar-
beitsvermittlung (unter 30 %). Interessanterweise wurde im Profil „Aktivierung“ besonders in 
Bezug auf berufsspezifische Aspekte viel Zeit zur Besprechung verwendet. Das am häufig-
sten vertretene Profil „Aktivierung & Vermittlung“ verwendete die wenigste Zeit und auch den 
geringsten Anteil an der Gesamtdauer des Gesprächs auf das Erkennen der Problemlagen 
der Kundinnen und Kunden. Währenddessen wurde im Verhältnis zum Gesamtgespräch im 
„spezialisierten Fallmanagement“ mit über 40 % ein erheblicher Teil des insgesamt im Mittel 
kurzen Erstgesprächs darauf verwendet. 

In der Zusammenschau der Ergebnisse des Samples ist zentral, dass berufsspezifische Fra-
gestellungen die bei weitem am häufigsten genannten und auch zeitlich am längsten bespro-
chenen Themen im Profiling sind. Die Besprechung der sozialen Situation der Kundinnen 
und Kunden spielt demgegenüber eine untergeordnete Rolle. Auffällig ist darüber hinaus, 
dass auch im Erstgespräch im aktiven Bereich in relevantem zeitlichem Umfang noch die 
Sammlung – sei es als Abgleich oder als Prüfung – persönlicher Grunddaten stattfindet. In 
der Unterscheidung zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung ist vor allem die bei 
weitem längere Dauer der Gesprächsanteile für Profiling, aber auch die größere Vielfalt der 
Themen in den Gesprächen bei zkT bemerkenswert. Währenddessen weisen die beiden an-
deren Formen der Aufgabenwahrnehmung in der Länge und auch in der thematischen Auf-
teilung ein weitgehend ähnliches Muster auf. 

 

5.3.6 Integrationsmaßnahmen im Einzelfall 
Zum Erreichen einer Integration in den ersten Arbeitsmarkt wurden an den Standorten im 
Erstgespräch unterschiedliche Unterstützungsformen gewählt. Der Abschnitt analysiert so-
wohl die im Vordergrund stehenden beschäftigungsorientierten Maßnahmen, als auch die 
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sogenannten flankierenden Leistungen. Diese Leistungen werden in einem gesonderten Ab-
satz am Ende dieses Abschnitts untersucht. 

Um die Einzelmaßnahmen für eine Überblicksdarstellung anschaulicher beschreiben zu kön-
nen, sind die in Rede stehenden Maßnahmen nach ihrer Unterstützungsart unterschieden 
und in Anlehnung an das Maßnahmen-Drop-Off aus der ersten Befragungswelle gebündelt 
worden.195 

In 166 der 178 beobachteten Erstgespräche fand die Thematisierung von Maßnahmen zur 
Unterstützung der Integration statt.196 Auf die Besprechung von Maßnahmen wurde durch-
schnittlich etwa 20 % der Gesamtzeit aufgewendet, das entspricht etwas mehr als sieben 
Minuten pro Gespräch; etwas weniger als fünf Minuten davon entfallen dabei auf konkrete 
Einzelmaßnahmen zur Beschäftigungsförderung. In der Betrachtung der Einzelmaßnahmen 
spielten im Erstgespräch vor allem die Maßnahmen zur Eignungsfeststellung mit 63 Nen-
nungen sowie die Maßnahmen zur Qualifizierung (49) eine herausragende Rolle. Darüber 
hinaus wurden Arbeitsgelegenheiten in der Mehraufwandsvariante, Maßnahmen zur Beglei-
tung in den ersten Arbeitsmarkt sowie die Beauftragung Dritter zur Arbeitssuche/Vermitt-
lung/Fallmanagement in relevanter Anzahl (30) angesprochen. In etwa der Hälfte der Fälle 
(82) wurde begleitend die Möglichkeit der Kostenerstattung für Bewerbungen thematisiert. 
Darüber hinaus wurden die Möglichkeiten von Mobilitätshilfen zur Integration in Arbeit in je-
der fünften Beratung angesprochen. Die seltenste Erwähnung in den Erstgesprächen fanden 
ABM sowie die Prüfung der Erwerbsfähigkeit durch den psychologischen Dienst.  
 

                                                 
195  Zur Veranschaulichung in der Darstellung der zeitlichen Dimension wurden die einzelnen Unterthemen in vier 

Gruppen zusammengefasst: Beschäftigungsmaßnahmen (Beauftragung Dritter, Eignungsfeststellung u.ä., 
Qualifizierung, ABM, Förderung der Existenzgründung, sozialversicherungspflichtige AGH, AGH in der Mehr-
aufwandsvariante, beschäftigungsbegleitende Maßnahmen am 1. Arbeitsmarkt, Reha-Maßnahmen); Kosten-
erstattung (Erstattung von Bewerbungskosten, Mobilitätshilfen); Prüfung der Erwerbsfähigkeit (medizinisch 
und psychologisch) und Allgemeines (weiteres Vorgehen, frühere Maßnahmen, andere Personen der BG, 
Kontakt).  

196  In sieben Erstgesprächen an zkT Standorten und in fünf Erstgesprächen an ARGE Standorten wurde das 
Thema Maßnahmen nicht angesprochen. 
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Übersicht C.5-7: Einzelmaßnahmen im Erstgespräch (Nennungen, n=166) 
  

  

zkT 
Absolut 
n=80 

ARGE 
Absolut 
N=66 

gAw 
Absolut 
N=20 

Gesamt 
Absolut 
N=166 

Erstattung von Bewerbungskosten 37 34 11 82 
Eignungsfeststellung,  
Profiling/Bewerbungstraining/  
Prüfung der Verfügbarkeit 

31 23 9 63 

Qualifizierung/ 
Förderung der beruflichen Weiterbildung 20 22 7 49 

Beschäftigungsbegleitende Maßnahmen am 1. 
Arbeitsmarkt 16 15 3 34 

Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante) 15 11 6 32 
Mobilitätshilfen 14 12 6 32 
Beratung und Unterstützung bei Arbeitssuche/ 
Vermittlung/Fallmanagement 14 16 1 31 

Medizinische Prüfung der Erwerbsfähigkeit 7 10 4 21 
Beschäftigungsschaffende Maßnahmen/  
Förderung der Existenzgründung 4 4 1 9 

Reha-Maßnahmen 4 5 0 9 
Sozialversicherungspflichtige  
Arbeitsgelegenheiten 4 4 0 8 

Beschäftigungsschaffende Maßnahmen/ABM 0 1 1 2 
Psychologische Prüfung der Erwerbsfähigkeit 0 1 1 2 
Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen  
(codierte Erstgespräche), Mehrfachnennungen möglich 

        
 
Erkennbare Unterschiede bei der Berücksichtigung von Kunden- bzw. Beratermerkmalen 
ließen sich nur in wenigen Fällen identifizieren. Mit Personen mit Migrationshintergrund so-
wie Personen mit Berufsabschluss wurde im Verhältnis länger über das Thema Maßnahmen 
gesprochen. Hinsichtlich des professionellen und institutionellen Hintergrundes der Berate-
rinnen und Berater zeigte besonders die Unterscheidung der aktuellen Dienstherrschaft, 
dass Angehörige der Agentur für Arbeit mehr Zeit für die Besprechung von Maßnahmen in-
vestieren als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises oder kreisangehöriger Gemein-
den. 

Bezogen auf die fünf zahlenmäßig bedeutendsten Maßnahmearten (ohne Kostenerstattun-
gen) wurden die Beauftragung Dritter bzw. Maßnahmen zur Begleitung in den ersten Ar-
beitsmarkt häufiger mit männlichen Kunden besprochen, während die Maßnahmen zur Eig-
nungsfeststellung in den Gesprächen mit weiblichen Kunden häufiger auftauchten. In Bezug 
auf die unterschiedlichen Altersgruppen wurden bei zwei der häufig genannten Maßnahme-
arten gravierende Differenzen sichtbar. Qualifizierende Maßnahmen ebenso wie Maßnah-
men zur Begleitung in den ersten Arbeitsmarkt wurden häufiger mit Personen über 25 Jahren 
angesprochen. Bei Personen mit Migrationshintergrund wurde überdurchschnittlich häufig 
das Thema qualifizierender Maßnahmen angesprochen. In Bezug auf den schulischen Ab-
schluss zeigt sich ebenfalls eine gravierende Tendenz: Mit Personen ohne Schulab-
schluss/Abgangszeugnis wurde am seltensten über qualifizierende Maßnahmen gesprochen.  
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Abbildung C.5-4: Maßnahmen im Erstgespräch (Minuten, n=166) 

Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen im Sommer 2007 (codierte Erstgespräche)
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Unterscheidet man nach den Formen der Aufgabenwahrnehmung, zeigt sich ein erhebliches 
Gefälle. Bei den Standorten mit gAw wurde deutlich mehr Zeit (zehn Minuten) zur Bespre-
chung von Maßnahmen aufgewendet als bei ARGEn (siebeneinhalb Minuten) und zkT 
(sechseinhalb Minuten). Betrachtet man die am häufigsten genannten Maßnahmearten, spal-
tet sich dieses Bild auf: Fachkräfte an Standorten mit gAw thematisierten vor allem Arbeits-
gelegenheiten in der Mehraufwandsvariante, wohingegen bei ARGEn und zkT vor allem 
Maßnahmen zur Begleitung in den ersten Arbeitsmarkt sowie die Beauftragung Dritter mit 
Vermittlung oder Fallmanagement häufiger angesprochen wurden. 

Differenziert man nach den Kunden- und Beratermerkmalen, so bestätigt sich das oben be-
schriebene Bild weitgehend. Dies betrifft sowohl die Zeit, die für Besprechung von Maßnah-
men aufgewendet wurde, aber auch die Häufigkeit der Nennung von alternativen Einzel-
maßnahmen im Erstgespräch. Einige Besonderheiten seien dennoch vermerkt: An den 
Standorten mit gAw wurde mit Migrantinnen und Migranten länger über Maßnahmen gespro-
chen als mit Personen ohne Migrationshintergrund. Ebenso bemerkenswert ist, dass hier mit 
Personen ohne Ausbildungsabschluss eher über Qualifizierungsmaßnahmen gesprochen 
wurde als in den beiden anderen Formen der Aufgabenwahrnehmung. Bei den ARGEn und 
zkT fällt auf, dass die Fachkräfte mit qualifizierten Kundinnen und Kunden ausführlicher über 
Maßnahmealternativen sprachen als mit solchen ohne Ausbildungsabschluss.  

Kontrolliert man nach den Dienstleistungsprofilen, so fällt auf, dass in der „Vermittlung“ mit 
durchschnittlich über 10 Minuten mit Abstand am längsten über Maßnahmen gesprochen 
wurde. Zudem wurden hier fast alle quantitativ relevanten Maßnahmearten überdurchschnitt-
lich häufig erörtert (besonders Maßnahmen zur Begleitung in den ersten Arbeitsmarkt, zur 
Eignungsfeststellung bzw. AGH in der Mehraufwandsvariante), mit Ausnahme von Qualifizie-
rungsmaßnahmen, die – verglichen mit den anderen Formen der Aufgabenwahrnehmung – 
besonders selten besprochen wurden. Am anderen Ende des Spektrums der Dienstleis-
tungsprofile finden sich das „spezialisierte Fallmanagement“ und die „Hilfen aus einer Hand“, 
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weil hier vergleichsweise wenig Zeit mit der Besprechung von Maßnahmen verbracht wurde 
(rund fünf Minuten).  

Das Thema „flankierende Leistungen“ wurde in den beobachteten Erstgesprächen weitge-
hend ausgespart. In lediglich 29 der beobachteten 178 Erstgespräche wurden die Leistungen 
nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 in den Beratungen angesprochen. Dabei wurde nur die 
Schuldnerberatung mit insgesamt 22 Nennungen in relevanter Häufigkeit erwähnt. Ausführli-
cher, also im Sinne einer längeren Gesprächssequenz von über einer Minute innerhalb der 
Beratung, tauchte das Thema Schuldnerberatung in 16 Erstgesprächen auf, das Thema Un-
terstützung bei der Kinderbetreuung drei Mal und das Thema psychosoziale Beratung ein-
mal. Vergleicht man die Formen der Aufgabenwahrnehmung miteinander, so fällt auf, dass 
die zugelassenen kommunalen Träger bei weitem die Mehrzahl der Nennungen auf sich ver-
einigen. Berücksichtigt man zudem die Profilierung der Dienstleistungen vor Ort, so zeigt 
sich, dass flankierende Leistungen lediglich bei einer Verknüpfung von „Aktivierung & Ver-
mittlung“ (16) sowie einer Ausrichtung auf „Aktivierung“ (14) in relevanter Häufigkeit genannt 
wurden. 

Bezieht man die telefonische Kundenbefragung mit ein, in der u.a. nach der sozialen Situati-
on der Kundinnen und Kunden gefragt wurde, wird deutlich, dass Fachkräfte in SGB II-
Einrichtungen auch im Fall eines offensichtlichen Bedarfs – wenn eine Schulden-, Sucht-, 
Kinderbetreuungs- oder psychosoziale Problematik bestand – nur in einer sehr geringen An-
zahl von Fällen „flankierende Leistungen“ vermittelt haben. Dies verdeutlicht die folgende 
Abbildung exemplarisch: 
 
Abbildung C.5-5: Ausgewählte Problemlagen und der Einsatz von „flankierenden Leis-

tungen“ 
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Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass es sich im Zusammenhang mit dieser Untersu-
chung um beobachtete Erstgespräche handelte197 und Themen ggf. erst im Zuge der Her-
stellung eines tragfähigen Arbeitsbündnisses von beiden beteiligten Parteien angesprochen 
werden, wird gleichwohl deutlich, dass sich der Befund aus dem ersten Bericht zu Untersu-
chungsfeld 3 vom Juni 2007 bestätigt, dass „(…) der Anspruch des SGB II, in Fortsetzung 
der Tradition des BSHG Probleme der Lebenssituation von Hilfebedürftigen umfassender zu 
bearbeiten als es in der Tradition des Arbeitsförderung üblich und möglich war, noch sehr 
unvollkommen verwirklicht wird“ (Zwischenbericht UF3 2007: 168). Dieser Befund kann – 
trotz oben beschriebener gradueller Unterschiede im Detail – für die verschiedenen Formen 
der Aufgabenwahrnehmung generell bestätigt werden.  

Fasst man die Ergebnisse zusammen, fällt eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Be-
schäftigungsmaßnahmen ins Auge. Vor allem Eignungsfeststellung sowie Qualifizierung 
standen in den Erstgesprächen im Vordergrund der Beratung, wenn es um den Einsatz von 
Maßnahmen zur Unterstützung bei der Integration in  Arbeit ging. Darüber hinaus waren es 
auch die unterschiedlichen Angebote zur Erstattung von Kosten für Bewerbungen bzw. Mobi-
litätshilfen, die als begleitende Hilfen genannt wurden. Diese Schwerpunkte in der Themati-
sierung von Maßnahmen finden sich in den Erstgesprächen tendenziell unabhängig von der 
Form der Aufgabenwahrnehmung. Unterschiede zeigten sich in der Intensität der Bespre-
chung von Maßnahmen: Sehr ausführlich wurden Maßnahmen an Standorten von gAw erör-
tert, deutlich weniger Zeit nahm die Besprechung von Maßnahmen in Erstgesprächen bei 
den zkT in Anspruch. Flankierende Leistungen spielten in den beobachteten Erstgesprächen 
nahezu keine Rolle, angesprochen wurden die Unterstützungsmöglichkeiten lediglich im Zu-
sammenhang mit dem Thema Schulden und dies in relevanter Weise auch nur in den Erst-
gesprächen bei den zkT. 

 

5.3.7 Stellensuche und Stellenvermittlung 
Wie aus der Beschreibung der thematischen Strukturen des Erstgesprächs deutlich wurde, 
sind Stellensuche und Stellenvermittlung ein Hauptthema des Erstgesprächs. Für die Bear-
beitung dieses Themas wurde zwischen knapp einem Fünftel und knapp einem Viertel der 
Dauer eines Erstgesprächs aufgewendet. Im Folgenden wird genauer betrachtet, wie das 
Thema „Stellensuche“ im Erstgespräch angegangen wird und welche Unterschiede zu beo-
bachten sind.  

Bei der Codierung des Themas Stellensuche wurden drei Unterthemen voneinander abge-
grenzt: Dem „aktuellen Stand“ sind Gesprächsteile zugeschlagen worden, in deren Verlauf 
über den aktuellen Stand der Bewerbungsaktivitäten der Kundinnen und Kunden geredet 
wird. Hierunter fallen Informationen über bisherige Aktivitäten bei der Stellensuche ebenso 
wie solche über Erfahrungen und insbesondere Hindernisse bei der Stellensuche. Dem „Be-
werberprofil und Matching“ sind jene Redeanteile zugeordnet worden, in denen sich die Ge-
sprächspartnerinnen und -partner mit der Erstellung eines Bewerberprofils befassen, wel-
ches für den EDV-gestützten Prozess des Abgleichs zwischen Stellen und Bewerberinnen 
und Bewerbern („Matching“) gebraucht wird. Zu „Stellenangeboten, Eigenbemühungen, Do-
kumentation“ gehören Teile des Erstgesprächs, in deren Verlauf Stellensuchläufe in den 
Fachanwendungen durchgeführt, im Einzelnen besprochen und ggf. Stellenangebote unter-
breitet werden. Diesem Unterthema sind zudem alle Hinweise auf die Pflicht zu Eigenbemü-

                                                 
197  Die telefonische Kundenbefragung ergab auf die Frage, ob in der Zwischenzeit seit dem Erstgespräch eine 

weitere Beratung stattgefunden habe, dass lediglich die Hälfte der Kundinnen und Kunden eine weitere Bera-
tung erhalten hatte. 
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hungen bei der Stellensuche und jene zur Dokumentation dieser Eigenbemühungen zuge-
ordnet worden.  

Welche Bedeutung haben diese Unterthemen im Gespräch mit Kundinnen und Kunden? Zu 
diesen Fragen gibt die folgende Abbildung eine Reihe von Antworten; dabei sind in die Aus-
wertung nur Fälle einbezogen, in denen in der einen oder anderen Form über Stellenvermitt-
lung geredet wurde (n=152). 
 
Abbildung C.5-6: Stellensuche im Erstgespräch (Minuten, n=152) 

Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen im Sommer 2007 (codierte Erstgespräche)
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Im Durchschnitt aller einbezogenen SGB II-Einrichtungen und Fälle wurde für jedes der drei 
(Unter-) Themen der Stellensuche ungefähr je ein Drittel der Zeit verwendet. Betrachtet man 
die Zeitverwendung im Erstgespräch allerdings in Abhängigkeit von den Formen der Aufga-
benwahrnehmung, so zeigen sich wieder zwei Grundmuster: Bei zkT wurde der Stand der 
Bewerbungsaktivitäten in viereinhalb Minuten abgefragt, die Erstellung des Bewerberprofils 
und Fragen der Stellensuche im engeren Sinn zusammen wurden in ungefähr viereinhalb 
weiteren Minuten abgearbeitet. Im Kontrast dazu erörterte die Fachkraft bei einer gAw den 
Stand der Bewerbungsaktivitäten in knapp 2 Minuten, erstellte dann in knapp fünf Minuten 
ein Bewerberprofil und verwendete dann noch einmal fünf Minuten auf Stellensuchlauf und 
Hinweise auf die Verpflichtung zu Eigenbemühungen. Die ARGEn lagen zwischen diesen 
beiden Extremen bzw. Grundmustern. 

Diese beiden Grundmuster findet man in vergleichbarer Form vor, wenn nach dem Dienst-
herrn der Fachkräfte in den SGB II-Einrichtungen unterschieden wird: Während sich Fach-
kräfte mit dem Dienstherrn Kommune darauf konzentrierten, mit Kundinnen und Kunden den 
Stand der Bewerbungsaktivitäten in gut dreieinhalb Minuten zu erörtern, und sich weniger mit 
Stellensuchläufen befassten (gut zweieinhalb Minuten), setzten Fachkräfte mit dem Dienst-
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herrn Agentur für Arbeit die Schwerpunkte genau umgekehrt (gut zwei Minuten zu gut fünf 
Minuten). 

Betrachtet man die Gewichtung der Themen in Abhängigkeit von Kundengruppen, zeigen 
sich keine Unterschiede. Es gibt keine gravierenden Unterschiede zwischen U 25 und Ü 25. 
In der Beratung von Frauen nahm das Thema Stellensuche etwas weniger Zeit in Anspruch 
als bei Männern. Dieses Weniger an Zeit verteilt sich recht gleichmäßig auf alle drei Unter-
themen. Entsprechendes gilt für Personen mit Migrationshintergrund: Auch hier spielte das 
Thema Stellensuche in der Beratung insgesamt eine eingeschränkte Rolle, vor allem die 
Stellensuche im engeren Sinn (Suchläufe, Eigenbemühungen). Das Bild verschiebt sich 
leicht, wenn zusätzlich die Form der Aufgabenwahrnehmung berücksichtigt wird. An Standor-
ten mit gAw wurde in Erstgesprächen mit Frauen deutlich weniger Zeit darauf verwendet, 
über Stellensuche zu sprechen (gut drei Minuten), als dies in Gesprächen mit Männern der 
Fall war (gut sechs Minuten). Bei ARGEn wurde mit Migrantinnen und Migranten besonders 
wenig über die Stellensuche im engeren Sinn geredet (knapp zwei Minuten, bei Personen 
mit Migrationshintergrund vier Minuten).  

Auch Dienstleistungsprofile machen in der Bearbeitung von Fragen der Stellensuche einen 
Unterschied. Die Dauer, die insgesamt auf diesen Themenkomplex verwendet wurde, variiert 
beträchtlich, und zudem wurden die drei Unterthemen im Erstgespräch unterschiedlich ge-
wichtet (vor allem die Erstellung des Bewerberprofils und die Stellensuche im engeren Sinn). 
Zwei Grundmuster sind erkennbar: Bei einem spezialisierten Fallmanagement und bei Akti-
vierung wird auf Stellensuche insgesamt vergleichsweise wenig Zeit verwendet, und wenn es 
um dieses Thema geht, dann wird eher allgemein über Bewerbungsaktivitäten geredet. Sind 
Dienstleistungen dagegen an Aktivierung & Vermittlung oder ausschließlich Arbeitsvermitt-
lung ausgerichtet, wird demgegenüber vergleichsweise viel Zeit auf die Erstellung des Be-
werberprofils und Stellensuchläufe verwendet. SGB II-Einrichtungen mit Leistungen „aus ei-
ner Hand“ liegen zwischen diesen beiden Extremen, wobei die Erstellung des Bewerberpro-
fils nur sehr wenig Zeit in Anspruch nimmt, aber die Stellensuche selbst durchaus ausführlich 
erörtert wird. 

Fassen wir die wichtigsten Ergebnisse zusammen: Das Thema Stellensuche gehört zu den 
Hauptthemen im Erstgespräch. Allerdings variiert die Dauer der Besprechung beträchtlich, 
nämlich zwischen gut fünf und maximal vierzehn Minuten. Diese enorme Spannweite der 
Besprechungsdauer findet sich auch bei den Unterthemen Stand der Bewerbungsaktivitäten, 
Erstellung des Bewerberprofils und Stellensuche wieder. Man kann zwei Grundmuster mit-
einander kontrastieren: Bei zkT steht die Erörterung des Stands der Bewerbungsaktivitäten 
deutlich im Vordergrund, wenn das Thema Stellensuche bearbeitet wird. Demgegenüber 
steht für Fachkräfte bei Standorten mit gAw vor allem die Erstellung des Bewerberprofils und 
die Stellensuche im engeren Sinne im Fokus dieses Gesprächsabschnitts. Die beiden 
Grundmuster zeigen sich auch in Abhängigkeit vom Dienstherrn der Fachkräfte: Ist die 
Kommune der Dienstherr, steht zunächst der Stand der Bewerbungsaktivitäten im Vorder-
grund, ist dagegen die Agentur für Arbeit der Dienstherr, sind Stellensuchläufe und Stellen-
angebote Schwerpunkte im Rahmen der Stellensuche. 

 

5.3.8 „Fördern und Fordern“ in der Eingliederungsvereinbarung 
In Kapitel 3 zu „Leistungen“ nennt das SGB II in § 15 auch die Eingliederungsvereinbarung, 
die mit jeder/jedem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen abgeschlossen werden soll. Die Einglie-
derungsvereinbarung soll insbesondere bestimmen, welche Leistungen die/der Erwerbsfähi-
ge erhält, was sie/er selbst mindestens zur Eingliederung in Arbeit tun muss und welche 
Leistungen Dritter sie/er zu beantragen hat. Mit der Eingliederungsvereinbarung ist damit ein 
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Instrument der Fallsteuerung gesetzlich verankert worden, das es in dieser Form in einem 
Fürsorgegesetz bisher nicht gab. Wie oben ausgeführt, sehen Ludwig-Mayerhofer u.a. 
(2006) hier eine „neue Reziprozität zwischen Staat und Bürger eingerichtet“ (5). 

Wie wird die Eingliederungsvereinbarung umgesetzt? Welche Bedeutung kommt ihr im Erst-
gespräch zu? Welche Rolle spielen Sanktionen und die Durchsetzung von Regeln?  

Diese Themen wurden bei den Fallbeobachtungen und der Codierung des Materials in ver-
schiedener Form berücksichtigt. Um die Besprechung von Fragen der Eingliederungsverein-
barung möglichst detailliert abzubilden, wurde zwischen den beiden Unterthemen „Erstellung 
der Eingliederungsvereinbarung“ und „Umgang mit der Eingliederungsvereinbarung“ unter-
schieden. Zur „Erstellung einer Eingliederungsvereinbarung“ gehören alle Ausführungen zu 
ihrem Stellenwert und ihren Zielen allgemein sowie die Nennung einzelner Pflichten, Rechts-
folgen und Leistungen. Unter „Umgang mit der Eingliederungsvereinbarung“ wurde fest-
gehalten, ob sie durchgelesen werden kann, wie mit der Unterschriftsleistung umgegangen 
wird und ob zentrale Inhalte der/dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zusammenfassend auf 
den Weg gegeben werden. Wenn die Fachkraft während der Beratung in sonstiger Form auf 
Pflichten (Meldung, Verfügbarkeit, Zumutbarkeit, Nachweise) und Rechtsfolgen hingewiesen 
hat oder Sanktionen angedroht oder eingeleitet wurden, wurden diese Gesprächsinhalte un-
ter „Pflichten und Sanktionen“ zusammenfassend codiert.  

Im Überblick über die Hauptthemen des Erstgesprächs (siehe oben) wurde schon deutlich, 
dass die Eingliederungsvereinbarung im Erstgespräch ein wichtiges Thema sein kann. All-
gemein gilt, dass die Erstellung der Eingliederungsvereinbarung mit Abstand das wichtigste 
Thema in diesem Kontext ist und dass der Umgang mit der Eingliederungsvereinbarung und 
der Verweis auf Pflichten bzw. Sanktionen deutlich dahinter zurücktreten. In der folgenden 
Abbildung wird genauer dargestellt, in wie vielen Fällen bei einzelnen SGB II-Einrichtungen 
über die Eingliederungsvereinbarung gesprochen und in wie vielen Gesprächen sie auch ab-
geschlossen wurde.  
 
Übersicht C.5-8: Besprechung der Eingliederungsvereinbarung im Einzelfall (n=178) 
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Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen (co-
dierte Erstgespräche) 
        

 
In 104 der 178 beobachteten Erstgespräche wurde die Eingliederungsvereinbarung bespro-
chen. In 67 Erstgesprächen wurde eine Eingliederungsvereinbarung auch tatsächlich abge-
schlossen, das entspricht – bezogen auf alle 178 beobachteten Erstgespräche – in etwa ei-
nem Anteil von 38 %.  

Die Übersicht macht erhebliche Unterschiede in der Besprechung der Eingliederungsverein-
barung im Erstgespräch deutlich. Auch hier, bei der Erstellung der Eingliederungsvereinba-
rung, stehen sich zkT und Standorte mit gAw als Extreme gegenüber, während die ARGEn 
dazwischen liegen. Während die Eingliederungsvereinbarung bei gAw in nahezu allen Fällen 
besprochen (n=19) und auch abgeschlossen wurde (n=18), wurde die Eingliederungsverein-
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barung bei zkT in etwas weniger als der Hälfte der Gespräche zum Thema gemacht (n=39) 
und schließlich in 25 Fällen auch unterschrieben, also in einem knappen Drittel der Fälle. 
Fachkräfte in ARGEn haben die Eingliederungsvereinbarung in knapp zwei Drittel der Fälle 
besprochen (n=46) und in einem guten Drittel der Erstgespräche auch abgeschlossen. 

Betrachtet man die Intensität (Dauer) der Bearbeitung einer Eingliederungsvereinbarung, so 
verschiebt sich das Bild etwas. Obwohl in die Analyse nur die 104 Fälle einbezogen sind, in 
denen die Eingliederungsvereinbarung überhaupt zum Thema wurde, fällt eine erhebliche 
Varianz in der Umsetzung auf: Wieder fallen die Standorte mit gAw auf, wo dieses Thema in 
gut neun Minuten besprochen wird. Am wenigsten Zeit wird bei den ARGEn mit fünfeinhalb 
Minuten aufgewendet, die zkT liegen dazwischen. 
 
Abbildung C.5-7: Eingliederungsvereinbarung, Pflichten, Sanktionen (Minuten, n=104) 

Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen im Sommer 2007 (codierte Erstgespräche)
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Schlüsselt man die Daten nach dem Dienstleistungsprofil auf, so zeigt sich auch hier eine 
erhebliche Varianz. Beim Fokus auf „Vermittlung“ dauert die Besprechung der Eingliede-
rungsvereinbarung im Vergleich aller dokumentierten Konstellationen am längsten, nämlich 
fast elf Minuten. Nur ein Fünftel dieser Zeit wird im „spezialisierten Fallmanagement“ bzw. 
bei der Leistungserbringung „aus einer Hand“ für die Besprechung der Eingliederungsver-
einbarung aufgewendet.  

Kam im Erstgespräch das Thema Eingliederungsvereinbarung auf, so unterschieden die 
Fachkräfte kaum zwischen verschiedenen Kundengruppen. Im Gesamtsample wird die Ein-
gliederungsvereinbarung mit Frauen etwas länger bearbeitet als mit Männern (rund sieben-
einhalb zu rund sechs Minuten), ebenso bei Personen mit Migrationshintergrund. Diese Dif-
ferenzierung zwischen Kundengruppen scheint wiederum bei Standorten mit gAw deutlicher 
ausgeprägt zu sein. 
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Das Vorgehen von pädagogischen Fachkräften und Fachkräften mit Verwaltungsausbildung 
unterscheidet sich nur wenig. Deutlicher fällt der Unterschied aus, wenn nach dem Dienst-
herrn kontrolliert wird. Ist die Kommune der Dienstherr, wird im Durchschnitt mit rund sechs 
Minuten weniger Zeit für die Besprechung der Eingliederungsvereinbarung eingesetzt als 
beim Dienstherrn Agentur für Arbeit (knapp acht Minuten). 

Wie ausgeführt, informieren die vorstehenden Übersichten über die Besprechung der Ein-
gliederungsvereinbarung im Erstgespräch. Was heißt es also, wenn in einem Erstgespräch 
über die Eingliederungsvereinbarung gesprochen wird? Welche Themen kommen da im Ein-
zelnen zur Sprache? Die folgende Abbildung gibt zu diesen Fragen einen umfassenden  
Überblick. Die obere Hälfte der Abbildung informiert über „Fordern“, nämlich Erläuterung von 
Grundsätzen, Hinweise auf Pflichten sowie Ausführungen zu den Rechtsfolgen. Die untere 
Hälfte dokumentiert „Fördern“, d.h. welche Maßnahmen im Kontext der Besprechung der 
Eingliederungsvereinbarung als „Leistungen“ der SGB II-Einrichtung genannt wurden.  

Es wird vor allem deutlich, dass das „Fordern“ im Vordergrund steht, denn wenn im Erstge-
spräch über die Eingliederungsvereinbarung gesprochen wird, dann nimmt die Erläuterung 
grundsätzlicher Aspekte, von Pflichten und ggf. möglichen Rechtsfolgen, insgesamt einen 
breiten Raum ein. Am häufigsten erfolgen allgemeine Erläuterungen zur Eingliederungsver-
einbarung. Dies gilt im Trend für alle drei Formen der Aufgabenwahrnehmung. Regelmäßig 
weisen zkT, ARGEn und Standorte mit gAw auf die Melde- und Nachweispflichten der Kun-
dinnen und Kunden hin, verweisen auf die Pflicht, Eigenbemühungen nachzuweisen sowie 
an Maßnahmen mitzuwirken und informieren über die Kürzung von Leistungen, wenn Ver-
einbarungen nicht eingehalten werden. Auf die Gültigkeitsdauer, Ziele und Strategien sowie 
die Pflicht, Termine einzuhalten, weisen besonders häufig zkT hin, ARGEn und Standorte mit 
gAw dagegen in deutlich geringerem Umfang. Schließlich gibt es einige Themen, die im Kon-
text der Eingliederungsvereinbarung von geringerer Bedeutung zu sein scheinen (Hinweise 
auf Zumutbarkeit von Arbeit, die Anhörung im Vorfeld einer Sanktionsentscheidung, die Ent-
scheidung nach Aktenlage sowie der Hinweis auf Essensgutscheine als Ersatzleistung bei 
kompletter Kürzung einer Leistung). Insgesamt entsteht der Eindruck, dass zkT – wenn sie 
die Eingliederungsvereinbarung besprechen – noch umfassender auf die diversen Pflichten 
hinweisen als ARGEn und Standorte mit gAw. 
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Übersicht C.5-9: „Fordern und Fördern“ in der Eingliederungsvereinbarung (n=104) 
 zkT 

Absolut 
n=39 

ARGE 
Absolut 
n=46 

gAw 
Absolut 
n=19 

Gesamt 
Absolut 
n=104 

Allgemein: Erläutert EGV 32 (7) 30 (16) 19 81 (23) 
Allgemein: Erläutert Rechtsfolgen 10 (29) 13 (33) 9 (10) 32 (72) 
Allgemein: Nennt Gültigkeitsdauer 18 (21) 4 (42) 7 (12) 29 (75) 
Allgemein: Nennt Ziele/Strategien 16 (23) 10 (36) 7 (12) 33 (71) 
Pflichten: Melde- und Nachweispflichten 20 (19) 14 (32) 18 (1) 52 (52) 
Pflichten: Arbeitsmarkt zur  
Verfügung stehen 10 (29) 11 (35) 3 (16) 24 (80) 

Pflichten: an Maßnahmen mitwirken 12 (27) 9 (37) 8 (11) 29 (75) 
Pflichten: Eigenbemühungen nachweisen 14 (25) 16 (30) 13 (6) 43 (61) 
Pflichten: Termine/Vereinbarungen einhal-
ten 15 (24) 6 (13) 5 (14) 26 (78) 

Pflichten: Zumutbarkeit 3 (36) 8 (38) 4 (15) 15 (89) 
Rechtsfolgen: Anhörung 2 (37) 3 (43) 0 (19) 5 (99) 
Rechtsfolgen: Leistungen kürzen 18 (21) 14 (32) 16 (3) 48 (56) 
Rechtsfolgen: nach Aktenlage 
entscheiden 0 (39) 1 (45) 0 (19) 1 (103) 

Rechtsfolgen: Essensgutschein 0 (39) 1 (45) 0 (19) 1 (103) 

„Fordern“ 

Sonstiges 10 (29) 18 (28) 5 (14) 33 (71) 
Vermittlungsangebot 6 (33) 13 (33) 8 (11) 27 (77) 
Erstattung Bewerbungs- und  
Reisekosten 9 (30) 15 (31) 8 (11) 32 (72) 

Eignungsfeststellung usw. 2 (37) 5 (41) 4 (15) 11 (93) 
Qualifizierung/Weiterbildung 2 (37) 3 (43) 1 (18) 6 (98) 
ABM 0 (39) 0 (46) 0 (19) 0 (104) 
Existenzgründung 1 (38) 0 (46) 0 (19) 1 (103) 
AGH 2 (37) 7 (39) 5 (14) 14 (90) 
Begleitende Maßnahmen 6 (33) 2 (44) 2 (17) 10 (94) 
Reha-Leistungen 0 (39) 0 (46) 0 (19) 0 (104) 
Beauftragung Dritter mit Vermittlung usw. 6 (33) 3 (43) 3 (16) 12 (92) 
Mobilitätshilfen 0 (39) 11 (35) 3 (16) 14 (90) 
Vermittlung an med. Dienst 1 (38) 3 (43) 2 (17) 6 (98) 
Vermittlung an psych. Dienst 0 (39) 3 (43) 0 (19) 3 (101) 
Vermittlung an Berufsberatung 0 (39) 0 (46) 0 (19) 0 (104) 

„Fördern“ 

Flankierende Leistungen 0 (39) 0 (46) 0 (19) 0 (104) 
Datenbasis: Fallbeobachtungen bei 20 ausgewählten SGB II-Einrichtungen  
(codierte Erstgespräche); in Klammern ist jeweils die Anzahl der Gespräche aufge-
führt, in denen das Thema nicht genannt wurde.        
 
Die Erstattung von Bewerbungs- und Reisekosten, Vermittlungsangebote, Mobilitätshilfen 
und Arbeitsgelegenheiten sind insgesamt – auch in der genannten Reihenfolge – die am 
häufigsten genannten Angebote, wenn im Kontext der Eingliederungsvereinbarung über 
konkrete Leistungen einer SGB II-Einrichtung geredet wird. Dies trifft vor allen Dingen für 
ARGEn und Standorte mit gAw zu, deutlich weniger demgegenüber für zkT. Begleitende 
Maßnahmen und die Beauftragung Dritter mit Leistungen bringen zkT genauso häufig ins 
Spiel wie Vermittlungsangebote, bei ARGEn und gAw spielen sie im Zusammenhang mit der 
Eingliederungsvereinbarung demgegenüber nur eine untergeordnete Rolle. Überhaupt nicht 
von Bedeutung sind Angebote wie ABM, Unterstützung bei der Existenzgründung, Reha-
Leistungen, Vermittlung an die Berufsberatung und flankierende Leistungen. 
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Fassen wir die wichtigsten Ergebnisse zusammen: Allgemein, also für alle Formen der Auf-
gabenwahrnehmung gilt, dass „Fordern“ im Kontext der Eingliederungsvereinbarung im Erst-
gespräch wichtiger zu sein scheint als „Fördern“. Denn es wird deutlich häufiger verbindlich 
über Grundsätze, Pflichten und Rechtsfolgen geredet als über Angebote und Leistungen ei-
ner SGB II-Einrichtung. Ob eine Eingliederungsvereinbarung besprochen und abgeschlossen 
wird, variiert dagegen erheblich nach der Form der Aufgabenwahrnehmung. Hier stehen sich 
zkT und Standorte mit gAw – wie bei anderen Themen auch – als extreme Muster gegen-
über, die ARGEn liegen dazwischen. Bei anderen Aspekten liegen ARGEn und Standorte mit 
gAw näher beieinander: Während ARGEn und gAw auf ein Bündel ausgewählter Pflichten 
häufig hinweisen, benennen zkT gegenüber ihren Kundinnen und Kunden ein breiteres 
Spektrum an Pflichten. Während ARGEn und gAw vorzugsweise die Erstattung von Bewer-
bungs- und Reisekosten, Stellenangebote, Mobilitätshilfen und Arbeitsgelegenheiten in Spiel 
bringen, stehen bei zkT neben der Erstattung von Bewerbungs- und Reisekosten sowie Stel-
lenangeboten vor allem begleitende Maßnahmen und die Beauftragung Dritter mit Vermitt-
lung oder Fallmanagement im Angebot. 

 

5.4 Zwischenfazit: Regulierung des Arbeitsmarktverhaltens 
Ziel der Fallbeobachtungen im Rahmen der Implementationsanalyse war es nachzuzeich-
nen, wie sich „Aktivierung“ im Leistungsprozess auf der Fallebene, also in der Interaktion 
zwischen Kundinnen und Kunden einerseits und den Fachkräften in den SGB II-Einrichtun-
gen andererseits niederschlägt. Wie wird individuelles Arbeitsmarktverhalten vor Ort regu-
liert? Orientiert sich die Fallsteuerung eher an „Matching“ oder eher an „fürsorgerisch-thera-
peutischer Behandlung“? Wie unterscheiden sich zkT, ARGEn und Standorte mit gAw bei 
der Fallsteuerung? Um diesen Fragen nachzugehen, wurden an 20 ausgewählten Standor-
ten Fallbeobachtungen durchgeführt. Es wurden Erstgespräche im Bereich aktiver Leistun-
gen beobachtet und ihre zeitliche und thematische Struktur codiert. Die Auswertung dieser 
Codierungen fokussiert auf Schwerpunkte der Beratung in unterschiedlichen institutionellen 
Kontexten. Diese Schwerpunktbildungen lassen letztlich Rückschlüsse auf unterschiedliche 
Strategien der Fallbearbeitung zu. 

In der Zusammenschau sind in den Fallbeobachtungen zwei grundlegende, maximal kon-
trastierende Muster der Fallbearbeitung im Erstgespräch zu erkennen: eine an Fürsorgeprin-
zipien orientierte Arbeitsmarktstrategie („Fürsorgestrategie“) einerseits, und eine strikt auf 
Vermittlung und Matching orientierte Arbeitsmarktstrategie („Matchingstrategie“) anderer-
seits. Die Fürsorgestrategie findet sich in „idealer“ Form bei zkT verwirklicht, während die 
Matchingstrategie in „reiner“ Form vor allem für gAw typisch ist. Bei den ARGEn, so scheint 
es, koexistieren beide Formen der Fallbearbeitung. 

Mit Fürsorgestrategie wird ein Vorgehen charakterisiert, welches zu Beginn der Fallbearbei-
tung darauf setzt, zunächst einen umfassenden Einblick in die soziale und berufliche Situati-
on der Kundinnen und Kunden zu bekommen. Daher ist das Profiling im Erstgespräch das 
beherrschende Thema, wobei neben beruflichen auch soziale Aspekte stärker berücksichtigt 
werden als bei einer Form der Fallbearbeitung, die sich ausschließlich an Matching orientiert. 
Fragen der Stellensuche werden ebenfalls erörtert, sind aber zu diesem Zeitpunkt (noch) von 
zweitrangiger Bedeutung. Zudem geht es bei der Bearbeitung des Themas Stellensuche vor 
allem darum, den Stand der Bewerbungsaktivitäten zu erörtern, aber nicht um Stellensuch-
läufe und Vermittlungsangebote. Die Eingliederungsvereinbarung wird im Erstgespräch nicht 
mit jeder Kundin bzw. jedem Kunden besprochen oder abgeschlossen. Wenn sie allerdings 
in Angriff genommen wird, dann werden die Pflichten der Kundinnen und Kunden detailliert 
festgeschrieben. Überraschend ist, dass flankierende Leistungen auch in der Fallbearbeitung 
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der zkT nur eine geringe Rolle spielen, auch wenn sie etwas häufiger als bei den anderen 
beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung genannt werden.  

Bei einer strikt an „Matching“ ausgerichteten Strategie steht schon im Erstgespräch das 
Thema Stellensuche bzw. -vermittlung eindeutig im Mittelpunkt, wohingegen Profiling als 
Standortbestimmung das im Vergleich unwichtigste Thema ist. Im Rahmen der Stellensuche 
stehen die Erstellung des Bewerberprofils sowie Stellensuchläufe und ihre Besprechung ein-
deutig im Mittelpunkt, wohingegen der Stand der Bewerbungsaktivitäten nur knapp gestreift 
wird. Auch die Maßnahmeplanung mit Kundinnen und Kunden ist von großer Bedeutung, 
wird sie doch fast ebenso ausführlich wie die Stellensuche besprochen. Damit ist das Thema 
Maßnahmeplanung gerade auch im Vergleich zur Fürsorgestrategie von besonderer Bedeu-
tung. Ganz eindeutig geht es bei dieser Form der Fallbearbeitung auch um die Regulierung 
des individuellen Arbeitsmarktverhaltens, denn die Eingliederungsvereinbarung wird in jedem 
Fall besonders ausführlich besprochen und dann auch abgeschlossen. Deutlich wird auch, 
dass „Fordern“ vor „Fördern“ geht, wird doch über Regeln und Pflichten weit mehr gespro-
chen als über mögliche Angebote. Letzteres gilt allerdings auch für die Fürsorgestrategie. 

Bei den ARGEn fällt zunächst auf, dass die beobachteten Erstgespräche im Kontrast zu den 
beiden anderen Formen der Aufgabenwahrnehmung besonders kurz sind. Im Übrigen schei-
nen beide Muster der Fallbearbeitung zu koexistieren. Dies wird deutlich, wenn die themati-
sche Struktur der Erstgespräche bei ARGEn nach dem Dienstherrn aufgeschlüsselt wird. 
Dann realisieren Fachkräfte mit einem Dienstherrn Kommune weitgehend eine Strategie der 
Fallbearbeitung, die Profiling in den Mittelpunkt stellt. Demgegenüber verfolgen Fachkräfte 
mit einem Dienstherrn Agentur für Arbeit deutlich eine Arbeitsmarktstrategie, die Stellensu-
che und Eingliederungsvereinbarung fokussiert. Dabei gibt es unterschiedliche Formen der 
Koexistenz: Es gibt „kommunale ARGEn“ mit einem hohen Anteil an Fachkräften aus der 
Kommune, „Agentur-ARGEn“ mit einem hohen Anteil an Fachkräften aus der Agentur für Ar-
beit sowie schließlich „gemischte ARGEn“ mit paritätischer Besetzung der Fachkräfte. Bei 
wenigen, ausgesuchten Aspekten zeigt sich eine Nähe der ARGEn zu den Standorten mit 
gAw, z.B. bei den Inhalten der Eingliederungsvereinbarung und der Differenzierung des Vor-
gehens im Blick auf unterschiedliche Kundengruppen. 
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Seit dem 1. Januar 2005 ist das Zweite Sozialgesetzbuch SGB II in Kraft. Mit seiner Durch-
führung sind die Agenturen für Arbeit und die Kommunen beauftragt. Die Agenturen sind für 
die materiellen und die aktivierenden Leistungen zuständig, die Kommunen für die Kosten 
der Unterkunft und die ergänzenden Leistungen (Sucht-, Schuldner-, psychosoziale Bera-
tung, Kinderbetreuung). Im Regelfall bilden beide Träger eine Arbeitsgemeinschaft (§ 44b 
SGB II) der beiden Träger (ARGE). 

Nach erheblichen politischen Differenzen über die Trägerschaft des SGB II wurde im parla-
mentarischen Vermittlungsverfahren von Bundestag und Bundesrat mit dem SGB II auch ei-
ne „Experimentierklausel“ verabschiedet. Im Rahmen eines bis Ende 2010 befristeten Ver-
suchs eröffnet dieser Passus 69 kommunalen Trägern die Option, als alleiniger Leistungs-
träger zu fungieren. Diese zugelassenen kommunalen Träger (zkT) führen neben den oben 
genannten originären kommunalen Leistungen auch sämtliche anderen Leistungen nach 
dem SGB II durch. Der Versuch wird als Wettbewerb um die effektivste Form der Gestaltung 
von Eingliederungsleistungen verstanden. „Die Erprobung ist insbesondere auf alternative 
Modelle der Eingliederung von Arbeitsuchenden im Wettbewerb zu den Eingliederungsmaß-
nahmen der Agenturen für Arbeit ausgerichtet“ (§ 6a Abs. 1 Satz 2 SGB II). Der Gesetzgeber 
hat deshalb die Experimentierklausel mit der Auflage einer Evaluation verbunden (§ 6c SGB 
II). Diese wird von vier Untersuchungsfeldern durchgeführt. Das Untersuchungsfeld 2 hatte 
den Auftrag, die Umsetzung des SGB II in der Praxis der regionalen SGB II-Einrichtungen zu 
untersuchen (Implementationsanalyse). Diese Untersuchung ist eingebettet in eine Analyse 
der rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, in denen sich die Umsetzung der loka-
len Träger bewegt (Governanceanalyse). 

Beide Untersuchungsbestandteile haben eine Fülle von Ergebnissen gesammelt, die im 
Rahmen dieses Abschlussberichts vorgestellt wurden. Die vergleichenden Befunde zeigen, 
dass es zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung sowohl Unterschiede als auch 
Gemeinsamkeiten gibt. In einem komparativen Vergleich werden in den folgenden Abschnit-
ten diese Befunde zusammenfassend gegenüber gestellt und Schlussfolgerungen gezogen. 

 

1 Governanceanalyse 
Die überregionalen Governancestrukturen wurden vergleichend für die drei existierenden 
Formen der Aufgabenwahrnehmung untersucht. Dabei zeigt sich, dass sich die zugelasse-
nen kommunalen Träger und die ARGEn in wesentlichen Strukturmerkmalen unterscheiden: 
in den Aufsichtsregeln, bei der Verbindung von Finanzierungs- und Aufgabenverantwortung 
für die jeweiligen Leistungen des Bundes und der Kommunen und in der Verbindlichkeit pro-
zeduraler Verfahrens- und Organisationsvorgaben durch überregionale Akteure. Die wich- 
tigsten Unterschiede können der folgenden Übersicht entnommen werden, in der auch die 
Strukturen der getrennten Aufgabenwahrnehmung zum Vergleich dargestellt werden. 
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Übersicht D.1-1: Zentrale Governancestrukturen des SGB II bei den Formen der Auf-
gabenwahrnehmung 

 Arbeitsgemeinschaft 
(ARGE) 

Zugelassene kommunale 
Träger (zkT) 

Getrennte Aufgaben-
wahrnehmung (gAw) 

Aufsicht durch BMAS 
für Bundesleistungen 
(hierarchische Steuerung 
durch den Bund) 

Hoch, da Rechts- und 
Fachaufsicht; direkter 
Weisungsstrang BMAS-
BA-Agenturleitung, aber 
lokale Verhandlungen in 
Trägerversammlung 
(„Verhandlungen im 
Schatten der Hierarchie“) 

Keine, da keine Aufsichts-
rechte des Bundes; nur  
Prüfkompetenz des BRH 
bzgl. Ordnungsmäßigkeit 
der Leistungsgewährung 
und Finanzkontrolle durch 
BMAS 

Sehr hoch, da Rechts- 
und Fachaufsicht und 
direkter Weisungsstrang 
BMAS-BA-Agenturlei-
tung-Bereichsleitung 
SGB II 

Aufsicht  
durch die Länder  
(hierarchische Steuerung 
durch die Länder) 

Gering, nur Aufsicht über 
ARGE als Organisation; 
Kommunalaufsicht bzgl. 
kommunaler Leistungen 
nach dem SGB II 

Mittel, da Rechtsaufsicht 
über alle Leistungen (Aus-
nahme NW und BY Fach-
aufsicht);  Kommunalauf-
sicht bzgl. kommunaler 
Leistungen nach dem SGB 
II 

Sehr gering, nur Kom-
munalaufsicht bzgl. 
kommunaler Leistungen 
nach dem SGB II 

Verbindung von  
Finanzierungs- und Auf-
gabenverantwortung für 
Leistungen des SGB II  
in Trägerschaft des  
Bundes 

Mittel, da zwar Wei-
sungsstrang BMAS-BA-
Agenturleitung, aber lo-
kaler Aushandlungspro-
zess zwischen Agentur 
und Kommune; BfdH 
kann intervenieren, wenn 
Bundesmittel nicht ord-
nungsgemäß eingesetzt 
werden 

Gering, da Auseinanderfal-
len von Finanzierungsver-
antwortung des Bundes und 
Aufgabenverantwortung der 
Kommunen; struktureller 
Anreiz, kommunale haus-
haltspolitische Vorteile zu 
Lasten des Bundes zu nut-
zen; aufwändige ex-post-
Kontrolle durch BRH und 
BMAS; grundgesetzliche 
Basis der Finanzierung ist 
Artikel 106 Abs. 8 GG 

Sehr hoch, da mit Wei-
sungsstrang BMAS-BA-
Agenturleitung die BA 
für diese Leistungen 
verantwortlich ist 

Verbindung von  
Finanzierungs- und Auf-
gabenverantwortung für 
Leistungen des SGB II  
in Trägerschaft der  
Kommune 

Mittel, da strategischer 
Einfluss der Kommune in 
Verhandlungen mit der 
Agentur zum Einsatz 
arbeitsmarktpolitischer 
Förderung zur Reduktion 
passiver Leistungen, 
nachrangige Anrechnung 
von Einkom-
men/Vermögen auf KdU; 
Kooperation bei flankie-
renden kommunalen 
Leistungen relativ leicht 
möglich  

Hoch, da strategische Ei-
genverantwortung der 
Kommune beim Einsatz 
flankierender kommunaler 
Leistungen und arbeits-
marktpolitischer Förderung 
des Bundes zur Reduktion 
der passiven Leistungen; 
aber auch hier nachrangige 
Anrechnung von Einkom-
men/Vermögen auf KdU 
von Bund durchgesetzt 

Gering, wegen fehlen-
den strategischen Ein-
flusses der Kommune, 
wegen des Verfahrens 
zur Anrechnung von Ein-
kommen und Vermögen 
auf KdU, die so nicht 
durch die Kommune 
steuerbar sind.  
Flankierende kommuna-
le Leistungen ohne ge-
genseitige Kooperati-
onsbereitschaft relativ 
schwer zu koordinieren  

Akquisition von  
Drittmitteln Mittel Hoch Gering 

Organisations- und 
Verfahrensvorgaben  
seitens des Bundes 

Hoch, teilweise bindend;  
Rahmenvereinbarung 
soll bei Einhaltung von 
Mindeststandards lokale 
Flexibilität ermöglichen 

Sehr gering; Mindeststan-
dards für das Verfahren 
zum Finanztransfer 

Sehr hoch, mehrheitlich 
bindend mit geringstem 
lokalen Handlungsspiel-
raum 

Einbindung  
in bundeseinheitliche 
Zielsteuerung  

Hoch Keine Sehr hoch 

Einbindung in bundes-
einheitliches Controlling Hoch Keine Hoch 



Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II –   
Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governanceanalyse 

Abschlussbericht Mai 2008 – Teil D 
 

 287

Wichtigste  
Informationsquellen für 
die Einrichtungen  

1. BA 
2. LAG ARGE-

Geschäftsführer 
3. Gerichtsentscheidun-

gen und Kommunal-
politik/-verwaltung 

1. Kommunale Spitzenver-
bände 

2. Landesministerien/-politik 
3. Bundesministerien 

1. BA 
2. Rechnungshöfe 
3. Gerichtsentscheidun-

gen und Kommunal-
politik/-verwaltung 

Datenbasis: Erhebungen der Governanceanalyse  
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008       
 
Mit dem Experiment nach § 6c SGB II und der Frage, von welcher Form der Aufgabenwahr-
nehmung das SGB II besser umgesetzt wird, wurden nicht nur wettbewerbliche Impulse zu 
optimalen Administration gesetzt; auch der politische Wettbewerb zwischen Befürwortern 
und Gegnern einer echten Kommunalisierung der Grundsicherung wurde in die Verwaltung 
getragen. Dieser politische Wettbewerb, der durch Eigeninteressen der beteiligten überregi-
onalen wie lokalen Akteure noch verstärkt wird, hat erhebliche unerwünschte Nebeneffekte 
und hohe Transaktionskosten verursacht. Beispiele hierfür sind die auch öffentlich ausgetra-
genen Konflikte um die Verteilung der finanziellen Lasten und um den rechtmäßigen Einsatz 
von Förderinstrumenten. Diese zweite Ebene überregionaler Governance – Akteursinteres-
sen und Verhandlungssysteme – wurde hier nur am Rande betrachtet. Sie spielt aber bei der 
Bewertung der Umsetzung des SGB II wie auch für die zukunftsfähige Neugestaltung der 
institutionellen Strukturen eine wichtige Rolle.  

Wie die Implementationsanalyse zeigt, wirken sich die unterschiedlichen Strukturmerkmale 
überregionaler Governance in erheblichem Maße auf die Steuerungsstrukturen und die  
Leistungserbringung in den SGB II-Einrichtungen aus. Dies gilt insbesondere für die Unter-
schiede im Hinblick auf die Einbindung in Systeme der Ziel- und Prozesssteuerung (Zielver-
einbarungen, Übernahme von Verfahrensstandards, Statistik und Controlling), für die Lei-
tungsstrukturen (Wahrnehmung von Dienst- und Fachaufsicht), die Einbindung in aufsichts-
rechtliche Strukturen und die Nutzung von Angeboten der BA (z.B. Arbeitgeberservice), die 
im Folgenden thematisiert werden.  

 

2 Implementationsanalyse 
Im Zentrum der § 6c-Evaluation stand die komparative Frage, wie das SGB II bei den ver-
schiedenen Formen der Aufgabenwahrnehmung umgesetzt wird. Der breite Datenbestand 
der Implementationsanalyse des Untersuchungsfeldes 2 hat zur Beantwortung dieser Frage 
eine Fülle von wichtigen Befunden zusammengetragen. Die empirischen Ergebnisse auf Ba-
sis der Erhebungen der Standortstichprobe von 154 SGB II-Einrichtungen erlauben es, ein 
verdichtetes Bild von der Umsetzung des SGB II differenziert nach den Formen der Aufga-
benwahrnehmung zu zeichnen. Im Fokus auf die § 6c-Fragestellung, das heißt, für einen 
unmittelbaren Vergleich zugelassener kommunaler Träger und ARGEn, lassen sich resümie-
rend vier Themenaspekte hervorheben, die Gegenstand der vielfältigen implementationsana-
lytischen Erhebungen gewesen sind. Mit den Themen 

• Steuerung,  

• Ressourcen,  

• Organisation der Integration erwerbsfähiger Hilfebedürftiger sowie 

• Interventionsstrategien 
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werden im Folgenden Steuerungsstrukturen, relevante Ergebnisse der Analyse der Umset-
zung organisationsinterner Prozesse der SGB II-Einrichtungen sowie deren Entscheidungen 
über maßgebliche Strategien zur Integration und zur Maßnahmepolitik umrissen. 

Für alle vier Themenaspekte haben die Befunde des Untersuchungsfeldes 2 bemerkenswer-
te Gemeinsamkeiten, stets aber auch relevante Unterschiede zwischen den beiden zu ver-
gleichenden Formen der Aufgabenwahrnehmung zu Tage gefördert. Aus implemenationsa-
nalytischer Perspektive, das heißt mit Blick auf die Umsetzung des SGB II, können diese 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede schlussfolgernd aneinander gespiegelt werden. 

 
Steuerung 
Zwischen zugelassenen kommunalen Trägern und ARGEn ergeben sich deutliche Unter-
schiede im Hinblick auf lokale Steuerungsmuster. Die Steuerungsstrukturen der ARGEn sind 
vergleichsweise komplex. Auf der einen Seite sind die beiden Träger, Agentur und Kommu-
ne, auf der Basis ihres ARGE-Vertrages zu einer beständigen Abstimmung und Aushandlung 
ihrer konkreten Geschäftspolitik im Rahmen der Trägerversammlung gehalten. Auf der ande-
ren Seite erfolgt über die Zielvorgaben des Bundes, die über die Bundesagentur für Arbeit 
und die Agenturleitungen in die ARGE gegeben werden, eine bundeseinheitliche Zielsteue-
rung. Mit der zentralen Zielsteuerung und Zielnachhaltung sind Vor- und Nachteile verbun-
den.  

Im Sinne des Gesetzes ist es als Vorteil anzusehen, dass durch ein einheitliches, zentral un-
terstütztes Controlling eine Vergleichbarkeit der Leistungen in den regionalen Einheiten ge-
fördert wird. Die zentrale Ausrichtung der ARGEn auf einheitliche und verbindliche Standards 
in der Organisation und Aufgabendurchführung zielt auf die Realisierung gleicher Angebots- 
und Lebensbedingungen in den Regionen. 

Die zentrale Steuerung durch die Bundesagentur für Arbeit und der beständige Abstim-
mungsbedarf zwischen den zwei unterschiedlich ausgerichteten Partnern auf lokaler Ebene, 
den Agenturen und Kommunen, erhöhen allerdings erheblich die Steuerungskomplexität und 
die Konfliktträchtigkeit bei den ARGEn. Die einheitliche Aufgabenwahrnehmung über unter-
schiedliche Regionen hinweg ist verbunden mit Einschränkungen der lokalen Befugnisse 
durch den Einfluss einer zentralen Verwaltung. Deutlich stärker als bei den zugelassenen 
kommunalen Trägern begrenzen die Zielvorgaben des Bundes und die überregionale Dienst- 
und Fachaufsicht durch die Bundesagentur für Arbeit die lokalen Handlungs- und Entschei-
dungsfreiheiten der ARGE-Geschäftsführungen. Dies zeigt sich vor allem bei den vergleichs-
weise geringen dienstrechtlichen Befugnissen und der Abhängigkeit von zentralen Entschei-
dungen über die Einführung von Standards, Regelungen und technischen Ressourcen. 

Bei den zugelassenen kommunalen Trägern ist im Vergleich dazu das dezentrale Moment 
der Aufgabenwahrnehmung insgesamt stärker ausgebildet. Die Folge ist eine große Vielfäl-
tigkeit bei der Organisation, Steuerung und Aufgabendurchführung. Mit der dezentralen 
Steuerung jeder einzelnen Einrichtung wächst allerdings auch die Vielfalt der Standards, Re-
geln und eingesetzten Ressourcen. So hängen die Zielformulierungen und das Controlling 
wesentlich stärker als bei den ARGEn von den lokal Verantwortlichen und der kommunalen 
Geschäftspolitik ab. Auch die Controllingstrukturen fallen bei den zugelassenen kommunalen 
Trägern wesentlich diversifizierter als bei den ARGEn aus. Die damit verbundenen Schwie-
rigkeiten, Transparenz und Einheitlichkeit der operativen Zielnachhaltung herzustellen, spie-
geln sich anschaulich in dem Umstand wider, dass selbst drei Jahre nach Einführung des 
SGB II nur wenige vergleichbare Angaben aus den Kommunen zur SGB II-Statistik vorlie-
gen. Insbesondere der Maßnahmeeinsatz der zugelassenen kommunalen Träger wird bis 
heute unzureichend in der Statistik abgebildet. 
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Die Umsetzung des SGB II bei den zugelassenen kommunalen Trägern wird bislang nur an-
satzweise durch die Aufsicht der Länder gesteuert. Die Aufsichtsfunktion wird von den Län-
dern unterschiedlich wahrgenommen. Die zugelassenen kommunalen Träger berichten von 
wenigen Prüfvorgängen. 

Zusammenfassend betrachtet ist die besondere Stärke der kommunalen Lösung der Aufga-
benwahrnehmung die höhere lokale Handlungsfreiheit (im Sinne regionaler Flexibilität der 
Geschäftsführungen oder Amtsleitungen). Diese Flexibilität verbindet sich indes mit geringe-
rer administrativer Übersichtlichkeit und einer vergleichsweise geringeren Transparenz im 
Hinblick auf Kontrollmöglichkeiten über die Aufgabenwahrnehmung in kommunaler Träger-
schaft. Demgegenüber weisen die ARGEn eine Standardisierung der Zielausrichtung und 
höhere Controlling-Transparenz auf. Diese wird jedoch mit einer administrativen Struktur er-
kauft, unter der wiederum die lokale Handlungsfreiheit leidet. 

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Strukturunterschiede ist bemerkenswert, dass die 
ARGEn und die zugelassenen kommunalen Träger – abgesehen von geringfügigen Akzent-
verschiebungen – ihre geschäftspolitischen Ziele ganz ähnlich artikulieren. Dies mag auch 
erklären, weshalb die Aktivierungsstrategien und der Maßnahmeeinsatz in beiden Formen 
der Aufgabenwahrnehmung sehr ähnlich ausfallen (siehe auch unten). 
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Übersicht D.2-1: Vergleich der Steuerungsmuster und des Controllings 

I. Steuerung 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Wahrgenommene  
Bundeseinflüsse  
auf lokale Steuerung 

Vergleichsweise hoch für Anforderungen 
nach § 51b SGB II und Prüfungen durch 
den Bundesrechungshof/BMAS-
Prüfgruppe 

Hoch für Organisation der Kunden-
betreuung (Betreuungsstufenkonzept) 
sowie für Anforderungen nach § 51b 
SGB II 

Lokale  
Steuerungsmuster 

Wenig Konflikte um lokale Handlungs-
spielräume der Leitungen der SGB II-
Einrichtungen 

Komplexe Organisation lokaler Auf-
sichtsgremien 
 
Viel Aushandlungen im Hinblick auf 
Steuerungsziele und operatives Ge-
schäft 
 
Hohes Gewicht von Diskussionen um 
lokale Handlungsspielräume und Ent-
scheidungsautonomie mit höherem 
Konfliktpotential 

Interne Steuerung  
und Controlling 

Dienstrechtliche Befugnisse höher 

Kein zentrales Zielsteuerungsverfahren 

Controlling bei Kommunen oder innerhalb 
der Einrichtungen angesiedelt 

Controllingindikatoren streuen ver-
gleichsweise breiter 

Dienstrechtliche Befugnisse niedriger 
und kaum Recht, eigenes Personal ein-
zustellen 

Hohe Regelungsbedarfe wegen geteil-
ter Personalzuständigkeit durch zwei 
Träger 

Bundesziele über die Trägerversamm-
lungen lokal installiert 

Controlling zentral durch BA 
Geschäftspolitische 
Ziele  Inhaltlich weitgehende Übereinstimmung 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe 
von 154 Standorten 
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008       
 

Ressourcen 
IT-Strukturen und Personalverfügbarkeit sind Elemente, die große Wirkungen auf die Per-
formanz von Organisationen haben. Die Befunde lassen hier teils deutliche Unterschiede 
zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung erkennen. 

So weisen die IT-Strukturen bei den ARGEn eine einheitliche Struktur auf, während bei den 
zugelassenen kommunalen Trägern eine stärker uneinheitliche Struktur mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Softwareprogramme für die Leistungssachbearbeitung und die Vermittlung 
festgestellt wurde. Bei den ARGEn ist mit der einheitlichen administrativen Struktur flächen-
deckend auch eine einheitliche EDV-Struktur und eine übergreifende Datenverfügbarkeit 
verbunden. Dies hat einen deutlichen Vorteil hinsichtlich vergleichbarer Controllingergebnis-
se, wie auch für den Datenaustausch zwischen ARGEn und dem SGB III-Bereich der Agen-
turen. Beides schafft Vorteile im Sinne einer transparenten – und für unterschiedliche Regio-
nen vergleichbar zu machenden – Aufgabenwahrnehmung. Einschränkend ist allerdings 
festzuhalten, dass insbesondere in den ersten beiden Jahren die Leistungssoftware A2LL 
erhebliche Funktionsprobleme aufwies. Die unzureichende Neuentwicklung erforderte „Um-
gehungslösungen“, die zusätzliche Arbeit verursachten und Unsicherheiten in die Leistungs-
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bescheidung getragen haben. Auch heute erfordern die in relativ großer Dichte folgenden 
Rechtsanpassungen im Leistungsrecht Probleme bei der Anpassung des Programms. 

Mit diesen Anpassungsproblemen haben auch die zugelassenen kommunalen Träger zu 
kämpfen. Allerdings erlaubt ihnen die dezentrale Entscheidungsbefugnis, sich mit dem Her-
steller ihrer Software auseinanderzusetzen und eine lokale Lösung zu finden. Der Preis für 
die Vielfalt der verwendeten Softwarelösungen bei den Kommunen ist allerdings eine erheb-
liche Einschränkung der gegenseitigen Datenverfügbarkeit untereinander. Mit der Bundes-
agentur für Arbeit ist der Datenaustausch nur über eine technische Schnittstelle und vertrag-
liche Regelungen möglich und beschränkt sich auf die Lieferung der Daten zur Statistik nach 
§ 51b SGB II mittels eines Übermittlungsstandards (XSozial). 
 
Übersicht D.2-2: Vergleich zentraler Ressourcen 

II. Ressourcen 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Software 
EDV-Struktur  uneinheitlicher 

Vergleichsweise geringere Kritik an Soft-
warelösungen, aber auch lokale Beseiti-
gung von Schwachpunkten notwendig 

EDV-Struktur einheitlich 

Häufiger Umgehungslösungen bei Lei-
stungssoftware nötig 

Vergleichsweise höherer Anteil an befris-
tetem Personal, jedoch längere Laufzeit 
der Befristungen 

Vergleichsweise geringere Personalfluk-
tuation 

Zahl der Bedarfsgemeinschaften pro 
Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in der 
Leistungsgewährung sowie Zahl er-
werbsfähiger Hilfebedürftiger pro Ar-
beitsvermittlerin bzw. -vermittler ver-
gleichsweise höher 

Personaleinsatz und 
Betreuungskapazitäten 

Bedingt durch Personalfluktuation, Gesetzesänderungen und Sozialgerichtsent-
scheidungen breites Spektrum an Qualifizierungsbedarfen 

Bewertung der persönlichen Arbeitsbedingungen durch die Fachkräfte vergleichbar 
 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe 
von 154 Standorten  
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008       
 
Im Hinblick auf die Personalverfügbarkeit hatten beide Formen der Trägerschaft ein gemein-
sames Problem zu bewältigen. In einer vergleichsweise kurzen Vorlaufzeit mussten erhebli-
che Personalkapazitäten bereit gestellt werden, um die erwarteten hohen Fallzahlen termin-
gerecht ab 1. Januar 2005 mit den erforderlichen Grundsicherungsleistungen versorgen zu 
können. Die ARGEn griffen dabei zum Teil auf Personal der beiden Träger, Kommune und 
Agentur, zurück. Zwischen 30 und 50 Prozent wurden zusätzlich auf dem Arbeitsmarkt rekru-
tiert. Die zugelassenen kommunalen Träger waren in einem höheren Maße auf Neueinstel-
lungen angewiesen. Bedingt durch die zeitliche Befristung des Versuchs im Rahmen der Ex-
perimentierklausel bis 2010 stellten die kommunalen SGB II-Einrichtungen einen Großteil 
des Personals befristet ein. Anders als bei den ARGEn wurden die Verträge allerdings meist 
über die gesamte Laufzeit des Versuchs abgeschlossen, während die ARGEn zunächst mit 
einer zweijährigen Befristung starteten. Ein Teil dieser Verträge wurde bei den ARGEn zwar 
im Laufe der Zeit entfristet. Im Beobachtungszeitraum des Untersuchungsfeldes 2 war aller-
dings die Personalfluktuation größer als bei den zugelassenen kommunalen Trägern. 

Offenbar gelingt es den zugelassenen kommunalen Trägern, eine günstigere Betreuungsre-
lation (Zahl der Bedarfsgemeinschaften pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in der Leistungs-
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gewährung sowie Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger pro Arbeitsvermittlerin bzw. -vermittler 
und pro persönlicher Ansprechpartnerin/persönlichem Ansprechpartner) zu realisieren. Die 
Fallzahlen bei der Betreuung von erwerbsfähigen Hildebedürftigen liegen insgesamt etwas 
niedriger als bei den ARGEn. Der Betreuungsschlüssel ist allerdings ein unzureichender In-
dikator für die dahinter stehende Arbeitsbelastung. Bei den kommunalen Trägern liegt die 
Fallbearbeitung häufiger in der Hand einer Fallmanagerin/eines Fallmanagers oder von per-
sönlichen Ansprechpartnern. Bei den ARGEn gibt es im Vergleich dazu eine stärkere Ar-
beitsteilung, nicht zuletzt auch unter Einbeziehung von Assistenzkräften. Damit sind mehr 
Fachkräfte an der Betreuung eines Falles beteiligt; die Belastungen und Betreuungszeiten 
verteilen sich insofern breiter auf mehrere Personen. 

Personalfluktuation, Gesetzesänderungen und Sozialgerichtsentscheidungen machen eine 
beständige Qualifizierung des Personals erforderlich. Wegen der höheren Personalfluktuati-
on artikulieren die ARGEn etwas mehr Qualifizierungsbedarf als zugelassene kommunale 
Träger. 

 
Organisation der Integration erwerbsfähiger Hilfebedürftiger 
Zur Durchführung der zentralen Aufgabe der Integration erwerbsfähiger Hilfebedürftiger ha-
ben die beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung weitgehend unterschiedliche Organisati-
onsstrukturen geschaffen. Bemerkenswert sind allerdings auch Gemeinsamkeiten bei der 
eingeschlagenen organisationsinternen Arbeitsteilung. 

Die Mehrzahl der ARGEn hat sich in Anlehnung an das Konzept des Kundenzentrums der 
Agentur für Arbeit organisiert. Zentral ist die Arbeitsteilung zwischen der Leistungssachbear-
beitung und dem Bereich Markt und Integration. Die getrennten Zuständigkeiten für passive 
Leistungen auf der einen und der aktivierenden und Vermittlungsleistungen auf der anderen 
Seite werden mit der großen Komplexität des Leistungsrechts begründet, die die Qualifikati-
on vieler Fachkräfte überfordert. ARGEn, die zunächst eine ganzheitliche Betreuung beider 
Leistungsaspekte in der Hand einer persönlichen Ansprechpartnerin/eines persönlichen An-
sprechpartners praktiziert hatten, haben sich zwischenzeitlich umorganisiert und die be-
schriebene Arbeitsteilung eingeführt. 

Ein konstitutives Element der ARGE-Organisation ist außerdem die differenzierte Betreuung 
der Kundinnen und Kunden in Abhängigkeit von der Schwere der Vermittlungshemmnisse. 
Erwerbsfähige Hilfebedürftige mit besonderem Betreuungsbedarf werden durch ein speziali-
siertes, „beschäftigungsorientiertes“ Fallmanagement betreut, mit dem Ziel diese Kundinnen 
und Kunden an die Beschäftigungsfähigkeit heranzuführen. Kundinnen und Kunden mit grö-
ßerer Marktnähe werden dagegen von den Vermittlerinnen/Vermittlern betreut. 

Das Vermittlungsgeschäft ist in den meisten ARGEn nach stellenorientierter und bewerber-
orientierter Vermittlung unterschieden. Die Stellenangebotsvermittlung erfolgt bei der über-
wiegenden Zahl der ARGEn durch einen gemeinsamen Arbeitgeberservice von ARGE und 
Agentur für Arbeit. Dort gehen die Stellenmeldungen der Betriebe ein bzw. wird die Stellen-
akquisition vorgenommen. Die Stellenvermittlung erfolgt in erster Linie nach einem vorgege-
ben Standard durch die Vermittlerinnen und Vermittler des Arbeitgeberservice. Die bewer-
berorientierte Vermittlung nehmen die persönlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner bzw. Fallmanagerinnen und Fallmanager wahr, die mit den Kundinnen und Kunden 
arbeiten. Sie greifen auf den zugänglichen Pool von Stellen zu oder wirken nach Aufforde-
rung des Arbeitgeberservice bzw. Freigabe der Meldung durch Vermittlungsvorschläge an 
der Besetzung gemeldeter Stellen mit. 

Während die ARGEn sich nach dem beschriebenen Muster überwiegend einheitlich organi-
siert haben, trifft man bei den zugelassenen kommunalen Trägern auf unterschiedliche Or-
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ganisationsmuster. Vergröbernd lassen sich einige Aspekte voneinander abgrenzen. Auch 
die zugelassenen kommunalen Träger haben zumeist eine Trennung von Leistungssachbe-
arbeitung und aktivierender Betreuung vorgenommen. Nur bei wenigen Einrichtungen wird 
ein integriertes Fallmanagement praktiziert, bei dem die materiellen und die aktivierenden 
Leistungen aus einer Hand kommen. Diese ganzheitliche Form der Kundenbetreuung wird 
zwar insbesondere von kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als ideal begrüßt. Die 
Realisierung stößt aber nach übereinstimmenden Einschätzungen auf die Grenzen der ver-
fügbaren Qualifikationen. Nur wenige Fachkräfte seien in der Lage, das komplexe Leistungs-
recht mit den beiden Bestandteilen gleichermaßen zu beherrschen. Das Gros der kommuna-
len Träger hat sich deshalb für eine organisatorische Trennung von Eingliederungsleistungen 
und materiellen Leistungen entschieden. In den Kreisen werden oftmals die Sozialämter der 
kreisangehörigen Gemeinden mit der Sachbearbeitung der materiellen Leistungen befasst, 
während die aktivierenden und vermittelnden Leistungen in einer Organisationseinheit des 
Kreises, oftmals auch einer kommunalen Beschäftigungsgesellschaft, liegen. 

Im Vergleich zu den ARGEn erfolgen die Prozesse bei den zugelassenen kommunalen Trä-
gern stärker am Einzelfall orientiert und weniger anhand standardisierter Verfahren. Dies äu-
ßert sich zum einen darin, dass die Fallmanagerinnen und Fallmanager Kunden mit unter-
schiedlicher Vermittlungsproblematik betreuen, insofern also nicht so spezialisiert arbeiten 
wie die ARGEn. Zum anderen verläuft auch das Vermittlungsgeschäft stärker am Einzelfall 
orientiert. Die bewerber- und die stellenorientierte Vermittlung liegen oftmals in der Hand von 
Fallmanagerinnen  und Fallmanagern bzw. Vermittlerinnen und Vermittlern. Das Arbeitge-
bergeschäft ist stärker auf eine Einzelfall bezogene Vermittlung ausgerichtet als auf die Ak-
quisition von Stellen für den gesamten Vermittlungsbetrieb. Die Vermittlungsbemühungen bei 
den Betrieben sind offensichtlich stärker an den Anforderungen und Bedingungen der kon-
kret zu vermittelnden Personen orientiert. Dies mag die Ursache dafür sein, dass die Betrie-
be seltener Stellen an die kommunalen Träger melden und auch seltener von diesen kontak-
tiert werden, als dies in Regionen mit einer ARGE der Fall ist. Zudem spielen im Vermitt-
lungsgeschäft der zugelassenen kommunalen Träger mit den Betrieben die Arbeitsgelegen-
heiten eine größere Rolle als bei ARGEn. 

Im Sinne der Integrationsaufgabe, die das SGB II den Formen der Aufgabenwahrnehmung 
auferlegt, erscheint es vorteilhaft, wenn die SGB II-Einrichtungen mit den lokalen Agenturen 
für Arbeit zusammenarbeiten und die Stellenmeldungen beider Systeme wechselseitig ge-
nutzt werden können. Dieser Zugang auf die Stellenmeldungen der Agenturen ist bei den 
ARGEn meist uneingeschränkt, zumindest aber unter klaren Regeln möglich. Umgekehrt öff-
nen die ARGEn die ihnen vorliegenden Stellenangebote für das Vermittlungsgeschäft der 
Agenturen. 

Der Austausch zwischen den zugelassenen kommunalen Trägern und den örtlichen Agentu-
ren ist dagegen institutionell deutlich eingeschränkter. Drei von vier Fachkräften berichten, 
dass sie im konkreten Einzelfall mit der Agentur zusammenarbeiten. Einen wechselseitigen 
Zugriff auf die Stellenangebote beider Einrichtungen gibt es aber nur an wenigen Standorten. 
Nachdem die Bundesagentur in einer gerichtlichen Grundsatzentscheidung den Zugang zu 
gemeldeten Stellen prinzipiell öffnen darf, wurden den kommunalen Trägern Verträge über 
den beidseitigen Zugang zu Stellenmeldungen angeboten. Von diesem Angebot haben aller-
dings nur wenige kommunale Träger Gebrauch gemacht. Im Vergleich zu den ARGEn, die 
auf ein bundesweites Stellenangebot zugreifen können, bleibt damit eine Möglichkeit der lo-
kalen und überregionalen Vermittlung ungenutzt. 
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Übersicht D.2-3: Vergleich der Organisation der Integration erwerbsfähiger Hilfe-      
bedürftiger 

III. Organisation der Integration erwerbsfähiger Hilfebedürftiger 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Ausgestaltung von  
Leistungsprozessen 

Stärkere Integration des „Eingliederungs-
managements“ (Aktivierung, Arbeitsver-
mittlung) und teilweise auch der Gewäh-
rung von materiellen Leistungen 
Zugangsteuerung unter Nutzung lokaler 
Sozialämter oder als Eingangszonen mit 
größerer Leistungstiefe (vielfältigen Leis-
tungen)  

Hohe Spezialisierung des Leistungs-
prozesses (KuZ-orientierte Zugangs-
steuerung und spezialisiertes „beschäf-
tigungsorientiertes Fallmanagement“) 
In Kreisen: Zugangssteuerung unter 
Nutzung der Geschäftsstellenstruktur 
und örtlicher Sozialämter 

Stellenorientierte Vermittlung bei Arbeit-
geber- oder Vermittlungsteams; Stellen-
akquisition stärker an einzelnen Bewer-
bern orientiert 
Persönliche Ansprechpartner/innen und 
Fallmanager/innen vergleichsweise stär-
ker in Arbeitgebergeschäft involviert 
Zugriffe auf Stellenmeldungen der Betrie-
be vergleichsweise begrenzter 

Überwiegend gemeinsamer Arbeitge-
berservice mit Agentur für Arbeit 
Persönliche Ansprechpartner/innen und 
Arbeitsvermittler/innen mit bewerberori-
entierter Vermittlung befasst; Notwen-
digkeit einer Schnittstelle zwischen stel-
len- und bewerberorientierter Vermitt-
lung 
Zugriff auf Stellenmeldungen der Be-
triebe vergleichsweise höher 

Strukturen der  
Arbeitsvermittlung 

Zusammenarbeit der Vermittlerinnen/Vermittler  mit örtlicher Agentur für Arbeit ein-
zelfallorientiert; Zugriffe auf veröffentlichte Stellenangebote der Agenturen möglich 

Stärkere Tendenz zu eigenen Organisati-
onseinheiten, die speziell für Maßnahme-
planung und Angebotssteuerung zustän-
dig sind 

Bedarfsorientierte Angebotsplanung 
vergleichsweise seltener spezialisiert 
sondern bei den Leitungsebenen ange-
siedelt 

Bedarfsorientierte  
Angebotsplanung  
und Fokus auf  
spezielle Zielgruppen  

Vergleichsweise häufiger Angebote für 
alleinerziehende Frauen mit Kindern un-
ter drei Jahren und Angebote von (Teil-
zeit-)Ausbildungen 
Bei flankierenden Eingliederungsleistun-
gen (insbesondere Kinderbetreuung) ver-
gleichsweise stärkere Beteiligung an Pla-
nung und Steuerung der kommunalen 
Angebote  

 

Steuerung von Dritten 
 

Hohe Bedeutung des Zuwendungsrech-
tes; Vergaberecht überwiegend nur dort, 
wo gesetzlich vorgeschrieben; Nutzung 
des REZ als Ausnahme 

Hohe Bedeutung des Vergaberechts 
Überwiegend Nutzung des REZ 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe 
von 154 Standorten 
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008       
 
Die Organisation von Maßnahmeplanung und -vergabe unterscheidet sich zwischen den 
Formen der Aufgabenwahrnehmung in einiger Hinsicht. Die ARGEn haben auf die Anforde-
rungen einer Angebotsplanung  und -steuerung nicht mit einer speziellen aufbauorganisato-
rischen Umsetzung reagiert, sondern die Aufgabe häufig auf der Leitungsebene (z.B. Team- 
oder Bereichsleitungen) angesiedelt. Der Praxis der Agenturen für Arbeit folgend vergeben 
die ARGEn die meisten Maßnahmen nach dem Vergaberecht. Sie nutzen für diesen Zweck 
mehrheitlich die Regionalen Einkaufszentren der Bundesagentur für Arbeit. Die Vergabepra-
xis zeichnet sich also durch eine vergleichsweise hohe und flächendeckende Standardisie-
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rung der Vergabeverfahren aus. Der Preis für die vergleichsweise größere Transparenz sind 
komplexere Abstimmungsbedarfe und mancherorts längere Wege bis zur Vergabe. 

Die zugelassenen kommunalen Träger halten dagegen häufiger eigene Organisationseinhei-
ten vor, die speziell für Maßnahmeplanungen und die Angebotssteuerung zuständig sind. 
Stärker als bei den ARGEn sind in diese Planung auch die kommunalen Angebote für flan-
kierende Leistungen einbezogen. Auf der Planungsebene nutzen die zugelassenen kommu-
nalen Träger hierbei strukturelle Vorteile. Insbesondere in der Kinderbetreuung zeigen die 
zugelassenen kommunalen Träger vergleichsweise bessere Teilhabemöglichkeiten bei der 
den Einzelfall übergreifenden Planung und Steuerung dieser wichtigen kommunalen Ange-
bote. Allerdings zeigt sich auf der operativen Ebene auch, dass dieser Vorteil nicht immer 
nach Maßgabe der Möglichkeiten umgesetzt wird. Bei der Beauftragung von Maßnahmeträ-
gern haben zuwendungsrechtliche Verfahren bei den kommunalen Trägern einen höheren 
Stellenwert. Der Preis für diese höhere Flexibilität in der Vergabepraxis ist allerdings eine 
geringere Transparenz im Hinblick auf den Einsatz und die Steuerung von Dritten. 

 
Interventionsstrategien 
Verfechter des kommunalen Modells der Grundsicherung begründen ihre Position insbeson-
dere damit, dass die Kommunen näher an den wirtschaftlichen Bedingungen des lokalen Ar-
beitsmarktes seien und deshalb eine andere Eingliederungs- und Vermittlungsarbeit leisten 
könnten. Verstärkend wird ins Feld geführt, dass die Verfügbarkeit flankierender Leistungen 
nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II bei den Kommunen liege und deshalb effektiver für 
die Integration von Grundsicherungsempfängerinnen und -empfängern genutzt werden kön-
ne. Beide Positionen konnten durch die Implementationsanalyse in dieser Form nicht bestä-
tigt werden. 

Hinsichtlich des Kundenmanagements und der Aktivierungsstrategien unterscheiden sich die 
Einrichtungen beider Formen der Aufgabenwahrnehmung nur geringfügig voneinander. Eine 
einsatzsteuernde Kundensegmentierung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach Arbeits-
marktnähe erfolgt bei den beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung gleichermaßen. Bei 
den ARGEn ist dies aufgrund des Betreuungsstufenkonzepts einheitlich geregelt. Die mei-
sten kommunalen Träger nutzen ebenfalls die in der Software hinterlegten Kundengruppen, 
füllen sie allerdings jeweils mit einem lokal abgestimmten Konzept aus. Das Ziel, das weitere 
Vorgehen bei der Kundenbetreuung zu steuern bzw. den Integrationsfortschritt anhand der 
aktualisierten Einstufungen zu dokumentieren, verfolgen die ARGEn und die meisten zuge-
lassenen kommunalen Träger gleichermaßen. 

Der Einsatz und die Bewertung der Eingliederungsinstrumente unterscheiden sich zwischen 
den Fachkräften der ARGEn und der zugelassenen kommunalen Träger überwiegend nicht. 
Im konkreten Umgang mit Eingliederungsvereinbarungen, bei Maßnahmen zur Aktivierung, 
Zielen von Arbeitsgelegenheiten (MAE) sowie Strategien zum Abbau von Vermittlungs-
hemmnissen sind ebenfalls wenige Unterschiede zwischen zugelassenen kommunalen Trä-
gern und ARGEn erkennbar. Mehr Übereinstimmungen als Unterscheide zeigen sich auch 
bei der realisierten Maßnahmepolitik. Bei Maßnahmedurchführungen und Förderinstrumen-
ten waren insgesamt keine grundlegenden Unterschiede zwischen den Formen der Aufga-
benwahrnehmung auszumachen. Bei den kommunalen Trägern ist der Einsatz von Arbeits-
gelegenheiten signifikant höher. Dies deckt sich auch mit der Erfahrung der Betriebe. Nach 
eigenen Angaben setzen die zugelassenen kommunalen Träger auch mehr qualifizierende 
Maßnahmen ein. Dies spiegelt sich in der SGB II-Statistik (nach § 51b SGB II) in dieser Form 
allerdings nicht wider. Die zugelassenen kommunalen Träger nutzen allerdings häufiger ar-
beitsmarktpolitische Programme der Länder. 
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Der Einsatz von flankierenden Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II (Schuld-
nerberatung, Suchtberatung, Psychosoziale Beratung, Kinderbetreuung) verdient besondere 
Aufmerksamkeit. Die Verfügbarkeit dieses Angebots wird seitens der Amtsleitungen und Ge-
schäftsführungen zwar als grundsätzlich vorhanden eingeschätzt, aber rund die Hälfte der 
Vermittlerinnen und Vermittler stellen fest, dass kein Zugriff auf diese Angebote besteht. Die 
Verfügbarkeit wird von den Fachkräften der kommunalen Träger nur geringfügig besser ein-
geschätzt als von den Teams der ARGEn. Der operative Zugang zu den Angeboten von 
Schuldner- und Suchtberatung, psychosozialer Beratung und Kinderbetreuung liegt meist 
nicht in der Hand der SGB II-Einrichtungen selbst. Nur einem Fünftel der ARGEn haben die 
Kommunen diese Aufgabe übertragen. Dort wird die Verfügbarkeit auch deutlich besser be-
wertet. Aber auch bei den zugelassenen kommunalen Trägern können die Fallmanagerin-
nern und Fallmanager nicht unmittelbar auf das originäre kommunale Angebot zugreifen. Bei 
den zugelassenen kommunalen Trägern zeigt sich dabei zwar eine bessere planerische An-
gebotssituation, aber gleichzeitig ist eine deutliche Diskrepanz zur Verfügbarkeit auf der ope-
rativen Ebene festzuhalten. Nach Einschätzung der Fachkräfte funktionieren die konkreten 
Abläufe hier nur geringfügig besser als bei den ARGEn. Bemerkenswert bleibt in diesem Zu-
sammenhang, dass dieser Umstand auch nicht anhand von Geschäftsdaten geprüft werden 
kann. Für den Einsatz der flankierenden Leistungen fehlen bis heute Controllingziffern und 
zuverlässige Statistiken. 
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Übersicht D.2-4: Vergleich der Interventionsstrategien 

IV. Interventionsstrategien 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Segmentierung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger nach Arbeitsmarktnähe 

In der Praxis der Eingliederungsvereinbarungen, bei Maßnahmen zur Aktivierung, 
Zielen von Arbeitsgelegenheiten (MAE) sowie Strategien zum Abbau von Vermitt-
lungshemmnissen wenig Unterschiede 

Integrationsstrategien 

 
Häufiger Kritik am Konzept der Kunden-
segmentierung (Betreuungsstufen)  
wegen Standardisierung und hoher Ar-
beitsbelastung 

Starker Einsatz des Instrumentes der Arbeitsgelegenheiten 

In Angebotsstruktur von Maßnahmeträgern kaum Ungleichgewichte bei Maßnahme-
typen nach § 16 Abs. 1 SGB II, nach § 16 Abs. 2, Satz 2 SGB II bzw. § 16 Abs. 3 
SGB II Maßnahmepolitik  
Vergleichsweise häufigere Nutzung von 
Qualifizierungsinstrumenten und Arbeits-
gelegenheiten im Rahmen der Maßnah-
mepolitik und leicht stärkere Festlegung 
durch arbeitsmarktpolitische Programme 
der Länder 

 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe 
von 154 Standorten 
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008       
 
 
Schlussfolgerungen auf der Basis von kleineren Sonderstichproben 
Fallbeobachtungen 
Für die Wirkungen von „Aktivierungspolitik“ ist die Umsetzung auf der Fallebene, in der Inter-
aktion zwischen Fachkräften und Kundinnen und Kunden, von ausschlaggebender Bedeu-
tung. Hier entscheidet sich letztlich, ob und wie individuelles Arbeitsmarktverhalten reguliert 
wird. Die Fallbeobachtungen der 6c-Evaluation förderten – für eine Substichprobe von 20 
Standorten aus der Gesamtstichprobe der 154 SGB II-Einrichtungen – zwei grundlegend 
verschiedene Aktivierungsstrategien zu Tage: eine an Fürsorgeprinzipien orientierte Arbeits-
marktstrategie der Fallbearbeitung („Fürsorgestrategie“) einerseits, und eine strikt auf Ver-
mittlung und Matching orientierte Arbeitsmarktstrategie der Fallbearbeitung („Matchingstrate-
gie“) andererseits. Mit Fürsorgestrategie wird ein Vorgehen charakterisiert, welches zu Be-
ginn der Fallbearbeitung darauf setzt, zunächst einen umfassenden Einblick in die soziale 
und berufliche Situation der Kundinnen und Kunden zu bekommen. Daher ist das Profiling im 
Erstgespräch das beherrschende Thema und Fragen der Stellensuche sind zu diesem Zeit-
punkt eher sekundär. Bei einer strikt an „Matching“ ausgerichteten Strategie steht schon im 
Erstgespräch das Thema Stellensuche bzw. -vermittlung eindeutig im Mittelpunkt, wohinge-
gen Profiling als individuelle Standortbestimmung das im Vergleich unwichtigste Thema ist. 
Damit finden sich auch in Deutschland die beiden Interventionsstrategien wieder, von denen 
die international vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung übereinstimmend berichtet.  

Im Blick auf die Realisierung dieser beiden Arbeitsmarktstrategien zeigen sich Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen zugelassenen kommunalen Trägern und ARGEn. Eine 
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Fürsorgestrategie fand sich sowohl bei zugelassenen kommunalen Trägern als auch bei dem 
Teil der ARGEn verwirklicht, bei dem das Personal in der Eingliederung mehrheitlich aus 
dem kommunalen Bereich kommt. Neben einer Fürsorgestrategie existierte in dem Teil der 
ARGEn, bei dem das Personal überwiegend einen „Agentur“-Hintergrund hat, aber auch eine 
an Matching orientierte Arbeitsmarktsstrategie, um individuelles Arbeitsmarktverhalten zu 
beeinflussen. Eine solche Strategie der Fallbearbeitung, die an Standorten mit getrennter 
Aufgabenwahrnehmung besonders ausgeprägt war, wurde von den beobachteten zugelas-
senen kommunalen Trägern so nicht praktiziert. Während die Regelinstrumente der Beschäf-
tigungsförderung im Erstgespräch im Großen und Ganzen in vergleichbarer Weise themati-
siert wurden, sind die kommunalen flankierenden Leistungen, wenn überhaupt, eher in den 
Erstgesprächen bei zugelassenen kommunalen Trägern zur Sprache gekommen. Umgekehrt 
ist es beim Einsatz der Eingliederungsvereinbarung, die bei ARGEn in einer Mehrheit der 
Fälle schon im Erstgespräch durchgesprochen wurde, wohingegen Fachkräfte bei zugelas-
senen kommunalen Trägern mit einer Minderheit von Kundinnen und Kunden darüber spra-
chen. Gemeinsam ist beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung jedoch, dass im Reden 
über die Eingliederungsvereinbarung das „Fordern“ vor dem „Fördern“ stand. 
 
Übersicht D.2-5: Übersicht der Aktivierungsmuster (im Erstgespräch) 

V. Aktivierungsmuster (im Erstgespräch) 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Strategische  
Ausrichtung 
 

Fürsorgestrategisches Vorgehen 
herrscht vor 

Profiling des Einzelfalls im Fokus, 
Stellensuche (zunächst) sekundär 

Fürsorgestrategie und 
Matchingstrategie koexistieren 

sowohl: 
Profiling des Einzelfalls im Fokus, 
Stellensuche (zunächst) sekundär 
als auch: 
Stellensuche primärer Fokus, 
Profiling des Einzelfalls sekundär 

Instrumente der Beschäftigungsförderung in vergleichbarer Weise thematisiert 

Maßnahmeeinsatz  Flankierende Leistungen 
wenig bedeutend 

Flankierende Leistungen 
unbedeutend 
 

Eingliederungsvereinbarung 
nicht routinemäßig thematisiert 

Eingliederungsvereinbarung 
überwiegend thematisiert Eingliederungs-

vereinbarung 
„Fordern“ geht vor „Fördern“ 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe 
von 154 Standorten 
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008        
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Tätigkeitsanalyse 
Die Analyse der Fallbeobachtungen ergab, dass von allen in dieser Substichprobe unter-
suchten SGB II-Einrichtungen der gesetzliche Auftrag des „Förderns und Forderns“ – wenn 
auch mit unterschiedlicher Akzentsetzung – umgesetzt wird. 

Ähnliches zeigt sich an einer anderen Substichprobe, die für eine detaillierte Tätigkeitsanaly-
se mit dem „Prozess Monitor“ gezogen wurde. Angesichts der deutlichen Unterschiede im 
Hinblick auf die Organisation von Leistungsprozessen ist es erstaunlich, dass die verschie-
denen für die Realisierung des Leistungsprozesses notwendigen Tätigkeiten unabhängig von 
der Form der Aufgabenwahrnehmung (betrachtet wurden nur zugelassene kommunale Trä-
ger und ARGEn und auch nur eine kleine Anzahl von Standorten) ungefähr den gleichen 
zeitlichen Aufwand benötigten. Insbesondere zeigt sich bei den detailliert untersuchten 
Standorten fast ein Gleichgewicht zwischen Eingliederungsleistungen (Aktivierung und Ar-
beits- bzw. Ausbildungsvermittlung) und der Gewährung materieller Leistungen, was der 
programmatischen Verschiebung vom BSHG zum SGB II entspricht. 

 
Schnittstellenanalyse 
Die Analyse besonders relevanter Schnittstellen zwischen dem SGB II und anderen Sozial-
gesetzbüchern basierte insbesondere auf teilstrukturierten Experteninterviews in einer Sub-
stichprobe von 19 Standorten in der ersten Welle 2006/2007 und zehn weiteren Standorten 
in der zweiten Welle 2007/2008. Hintergrund dieser Sondererhebung, die insgesamt 13 AR-
GEn, 12 zugelassene kommunale Träger und 4 getrennte Aufgabenwahrnehmungen um-
fasste, war, dass zur Begründung der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 
angeführt wurde, die institutionellen Schnittstellen zwischen diesen beiden Systemen effi-
zienter gestalten zu wollen.  

Kritisiert wurden insbesondere  

• Doppelstrukturen zwischen Arbeitsverwaltung und kommunalem Sozialamt bei Bezug 
von Leistungen aus dem SGB III und ergänzenden Sozialhilfeleistungen, 

• der Verschiebebahnhof von der Sozialhilfe in die Arbeitslosenversicherung über geförder-
te sozialversicherungspflichtige Beschäftigung über das BSHG und 

• unterschiedliche arbeitsmarktpolitische Fördermöglichkeiten für Arbeitsuchende mit ähn-
lichen Problemlagen, aber unterschiedlicher Zugehörigkeit zu Leistungssystemen. 

Betrachtet man die heute bestehenden Leistungssysteme, dann zeigt sich, dass nach der 
Reform in Bezug auf Leistungsfragen Schnittstellen zwischen drei Hilfesystemen bestehen: 

• Im SGB III befinden sich Personen mit Ansprüchen aus der Arbeitslosenversicherung, 
sowie jene, die ohne jeden Leistungsanspruch Arbeit suchen (sog. Nichtleistungsempfän-
gerinnen und -empfänger). 

• Im SGB XII (Sozialhilfe) befinden sich nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige. 

• Im SGB II befinden sich nicht arbeitslosenversicherte erwerbsfähige Arbeitsuchende, 
wenn sie im Sinne des Gesetzes hilfebedürftig sind, ihre in der Bedarfsgemeinschaft le-
benden Angehörigen und darüber hinaus Personen, die neben Leistungen aus der Ar-
beitslosenversicherung ergänzend Leistungen aus dem SGB II beziehen (so genannte 
Aufstocker). 

Während also erwerbsfähige ehemalige Arbeitshilfe- und Sozialhilfeempfängerinnen und  
-empfänger heute in einem System betreut werden, bleiben die Schnittstellen zur Arbeitslo-
senversicherung und zur Sozialhilfe bestehen. Das ist besonders relevant für jene Personen, 
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die Leistungen aus mehr als einem dieser Systeme erhalten. So werden beispielsweise ju-
gendliche eHb für die Berufsberatung und eine Förderung über berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen zugleich von der Arbeitsagentur betreut. Erwerbsfähige hilfebedürftige 
Rehabilitandinnen und Rehabilitanden erhalten ebenfalls Leistungen nach dem SGB III und 
dem SGB II. 

Es zeigten sich starke Interessengegensätze zwischen den Agenturen für Arbeit und den 
SGB II-Einrichtungen. Die Agenturen für Arbeit vernachlässigen aufgrund ihrer Steuerung 
nach Wirkung und Wirtschaftlichkeit im SGB III gerade die Personengruppen, bei denen ein 
Übergang in die Grundsicherung wahrscheinlich ist. Bei den ARGEn ist eine indirekte Ein-
flussnahme der SGB II-Einrichtung auf die lokale Ausrichtung im SGB III (über die Träger-
versammlung) zumindest theoretisch möglich. Bei den zugelassenen kommunalen Trägern 
ist der Interessengegensatz strukturell nicht lösbar, bei positiver lokaler Kooperationsbereit-
schaft aber abschwächbar. Allerdings haben wir intensive Kooperationen zwischen Agentu-
ren und zugelassenen kommunalen Trägern auf Führungsebene nur selten vorgefunden.  

Aufgrund der unterschiedlichen Logiken beider Rechtskreise ergeben sich teils erhebliche 
Schnittstellenprobleme zwischen SGB II und SGB III, die sich zwischen den verschiedenen 
Formen der Aufgabenwahrnehmung teilweise erheblich unterscheiden: 

Der Datentransfer ist bei zugelassenen kommunalen Trägern erschwert, weil sie andere Da-
tensysteme nutzen als die Agenturen. Defizite im Bereich des Übergabe- und Übergangs-
managements aus dem SGB III in das SGB II zeigten sich bei allen Formen der Aufgaben-
wahrnehmung. Bei der Planung und Besetzung von Eingliederungsmaßnahmen gibt es bei 
allen Formen nur in Einzelfällen eine Zusammenarbeit zwischen Arbeitsagenturen und SGB 
II-Einrichtungen. Bei der Analyse der Schnittstelle bei der Betreuung von jugendlichen eHb 
zeigte sich, dass die Unterschiede in der Ausgestaltung der Schnittstelle nur in zweiter Linie 
von der Form der Aufgabenwahrnehmung im SGB II abhängt und in erster Linie von der Or-
ganisation der Ausbildungsstellenvermittlung. Für die berufliche Rehabilitation von eHb be-
stehen durch die zwischen SGB II und SGB III geteilte Prozess-, Leistungs- und Integrati-
onsverantwortung bei allen Formen der Aufgabenwahrnehmung hohe Kooperationshürden. 
Als Hauptproblem erwies sich das Diagnostizieren potenzieller Rehabilitandinnen und Reha-
bilitanden seitens der Fachkräfte der SGB II-Einrichtungen, was bei den zugelassenen kom-
munalen Trägern noch weniger leicht erfolgte. Ein gemeinsamer Arbeitgeberservices (AGS) 
von ARGE und Agentur fördert Chancengerechtigkeit für jene Arbeitsuchenden im SGB II, 
die gute Marktchancen haben, gegenüber den versicherten Kurzzeitarbeitslosen. Ein ge-
trennter Marktauftritt von Agentur und SGB II-Einrichtungen führt zu Doppelstrukturen und 
Doppelansprachen. Für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind zwei öffentliche Arbeitge-
berservice schwer durchschaubar und vermittelbar. In dieser Form können sich aber größere 
Chancen für den schwächeren Teil der SGB II-Klientel ergeben. Vergleicht man den Einsatz 
von Lohnkostenzuschüssen, zeigt sich einerseits, dass Agenturen und SGB II-Einrichtungen 
dieses Instrument unterschiedlich einsetzen. Andererseits hat sich zwischen Agenturen, 
ARGEn und zugelassenen kommunalen Trägern ein Subventionswettbewerb entwickelt, der 
in Regionen mit zugelassenen kommunalen Trägern besonders stark ausgeprägt ist.  

In Bezug auf Schnittstellen zwischen SGB II und SGB XII zeigten sich deutliche Interessen-
gegensätze zwischen den Kommunen und den SGB II-Einrichtungen. Die Kommunen haben 
wegen ihrer Verantwortung für die Finanzierung der Sozialhilfe ein Interesse daran, die Hil-
febedürftigen, bei denen die Erwerbsfähigkeit ernsthaft in Frage steht, im SGB II zu halten. 
Der Bund als Finanzier des ALG II, und damit die lokale Agentur, hat ein Interesse daran, 
diese Personen von den Trägern der Sozialhilfe betreut zu sehen. Zur Klärung von Streitig-
keiten in Bezug auf die Erwerbsfähigkeit zwischen den Leistungsträgern ist eine so genannte 
Einigungsstelle einzurichten. Bei den ARGEn ist die Einrichtung der Einigungsstellen zwar 
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zögerlich, aber letztlich doch fast flächendeckend erfolgt. Dagegen sehen viele zugelassene 
kommunale Träger nicht die Notwendigkeit der Einrichtung einer Einigungsstelle, obwohl sie 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Sofern die Erwerbsfähigkeit negativ beschieden wird, erhält 
die Person nicht Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II, sondern Leistungen der 
Sozialhilfe nach dem SGB XII. Da letztere vollständig von den Kommunen zu finanzieren 
sind, ist bei den zugelassenen kommunalen Trägern strukturell die Gefahr angelegt, dass 
eher Erwerbsfähigkeit unterstellt wird, um eine Bundesfinanzierung zu ermöglichen.  

Die Kooperation der SGB II-Einrichtungen mit der kommunalen Jugendhilfe (SGB VIII) ist bei 
allen Formen der Aufgabenwahrnehmung noch stark in der Entwicklung begriffen. Es zeigte 
sich aber bereits deutlich, dass die Unterschiedlichkeit der Zielsysteme des SGB II/III (Förde-
rung der Integration in Ausbildung und Arbeit) und des SGB VIII (Förderung der ganzheitli-
chen Persönlichkeitsentwicklung) sowie fehlende IT-Schnittstellen einer Kooperationen auf 
der operativen Ebene teilweise im Weg stehen. 
 
Übersicht D.2-6: Schnittstellen zwischen dem SGB II und anderen Sozialgesetz-

büchern 

 Arbeitsgemeinschaft 
(ARGE) 

Zugelassene kommunale Träger 
(zkT) 

Übergreifende Probleme an den Schnittstellen zwischen SGB II und SGB III 

Daten- und Informationstransfer 
zwischen den Leistungs-
systemen 

Ja, gemeinsame IT-Plattform Sehr gering, da keine gemeinsame IT-
Plattform; hohe Transaktionskosten 

Interessen- und Finanzierungs-
konflikt SGB II und SGB III lösbar 

Verhandelbar in Trägerver-
sammlung; Vetorecht des BfdH 

Strukturell nicht zu lösen; bei positiver 
lokaler Kooperationsbereitschaft 
abschwächbar 

Verschiebebahnhof SGB II  
in SGB III 

Stark reduziert Reduziert 

Betreuung von jugendlichen eHb (U 25) 

Berufsberatung und Ausbil-
dungsvermittlung aus einer 
Hand 

Strukturell nein; auf vertraglicher Basis möglich bei Rückübertragung der 
Ausbildungsvermittlung an die Agentur 

Ausbildungsstellenakquisition Gemeinsam möglich; umfang-
reiches Bewerberangebot 

Getrennte Akquisition; eingeschränktes 
Bewerberangebot  
(nur SGB II-Einrichtung) 

Stigmatisierungspotential 
für Jugendliche Gering Hoch 

Zusammenarbeit bei Planung 
und Besetzung von Fördermaß-
nahmen zwischen SGB II  
und SGB III 

Strukturell möglich; mittlere 
Ausprägung in der Praxis 

Strukturell möglich, aber mit erhöhtem 
Aufwand verbunden; geringe Ausprä-
gung in der Praxis 

Kooperation mit kommunaler 
Kinder- und Jugendhilfe 

Kooperation im Modell  
angelegt; geringe Ausprägung 
in der Praxis 

Kooperation im Modell angelegt;  
mittlere Ausprägung in der Praxis 

Berufliche Rehabilitation 

Berufliche Ersteingliederung 
Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung aus einer Hand (Agentur zu-
ständig); zusätzliche Betreuung durch SGB II-Einrichtung; unterschiedliche 
Zuständigkeiten für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen: BvB durch Agen-
tur, BaE etc. durch SGB II-Einrichtung 
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Berufliche Wiedereingliederung: 
Leistungen aus einer Hand 

Nein: Trennung in Prozess-, Leistungs- und Integrationsverantwortung 

Arbeitgeberservice 

Gemeinsamer Marktauftritt Möglich bei gemeinsamem 
AGS mit Agentur 

Kein gemeinsamer Marktauftritt; Doppel-
strukturen durch zwei öffentliche Arbeits-
vermittlungen 

Zugriff auf Gesamtheit  
der Bewerber in einer Region Ja Nein 

Zugriff auf bei der BA gemeldete 
Stellen im Matching-Verfahren Ja 

Nur über vertragliche Vereinbarung und 
technische Schnittstelle 

Fördermittelkonkurrenz (v. a. 
beim Einsatz von Lohnkostenzu-
schüssen) zwischen SGB II und 
SGB III 

Mittel Hoch 

Einigungsstelle zur Klärung von Konflikten um die Erwerbsfähigkeit (SGB II/XII) 

Einrichtung einer  
Einigungsstelle Überwiegend ja Häufig nein 

Inanspruchnahme der  
Einigungsstelle 

Selten 

Übergangsmanagement SGB III in SGB II 

Aktives Übergangsmanagement 
SGB III in SGB II  Nur in Ansätzen 

Datenaustausch und -übergabe nur par-
tiell; kaum aktives Übergangs-
management 

Zusammenarbeit bei Planung 
und Besetzung von Fördermaß-
nahmen 

Sehr vereinzelt 

Datenbasis: Erhebungen der Substichprobe „Schnittstellenanalyse“ bei 13 ARGEn, 
12 zkT, 4 gAw und 25 Arbeitsagenturen 
Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2 
Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008       
 

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass durch die Einführung des SGB II zwar eine Schnitt-
stelle aufgehoben wurde, dafür aber andere Schnittstellen entstanden oder weiter bestehen. 
Vor allem bei drei Gruppen kommt es zu einer verwaltungsaufwändigen und bürgerunfreund-
lichen Doppelbetreuung: bei jugendlichen eHb, bei Rehabilitandinnen und Rehabilitanden im 
Rechtskreis SGB II sowie bei Aufstockern. Dies gilt generell für alle Formen der Aufgaben-
wahrnehmung. Entscheidend für die Zuordnung einer Person zu einem der Leistungssyste-
me ist heute der sozialrechtliche Status der Haushaltsgemeinschaft. So sind Jugendliche, 
behinderte Menschen und Rehabilitanden je nach Status unterschiedlichen Institutionen zu-
geordnet, auch wenn gleiche Problemlagen vorliegen. Für den genannten Personenkreis 
wird auch das Ziel, Leistungen aus einer Hand anzubieten, verfehlt.  

Die arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Fördermöglichkeiten wurden für Personen, die ehe-
mals Arbeitslosenhilfe erhielten, erweitert. Für jene, die vormals Sozialhilfe bezogen, wurden 
sie sogar deutlich erweitert. Das bedeutet aber noch nicht, dass alle Arbeitsuchenden mit 
ähnlichen Problemlagen, aber unterschiedlicher Zugehörigkeit zu Leistungssystemen, einen 
gleichen Zugang zu Förderleistungen haben. Zum einen stehen Personen im SGB II jene 
Leistungen, für die es im SGB III einen Rechtsanspruch gibt, entweder nicht oder nur als 
Ermessensleistung zur Verfügung. Zum anderen stehen für ALG I-Empfängerinnen und  
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-empfänger die Leistungen des SGB II nicht zur Verfügung, was besonders dann ein Prob-
lem ist, wenn die Personen besonderen Förderbedarf haben, der nicht frühzeitig gedeckt 
werden kann (so genannte Betreuungskunden). Darüber hinaus werden Förderleistungen im 
SGB III restriktiver eingesetzt, was diese Gruppe doppelt benachteiligt. 

Neben der Reduzierung von Schnittstellen war die Beendigung des Verschiebebahnhofs von 
der Sozialhilfe in die Arbeitslosenversicherung ein wesentliches Ziel der Einführung der 
Grundsicherung. Der damals beschriebene Verschiebebahnhof existiert nicht mehr. Zum ei-
nen werden im Rahmen geförderter Beschäftigung im zweiten Arbeitsmarkt, mit Ausnahme 
der kaum eingesetzten AGH in der Entgeltvariante, keine Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung mehr gezahlt, so dass keine neuen Ansprüche erworben werden können. Zum anderen 
ist der Anreiz entfallen, Personen mithilfe des Einsatzes von Arbeitsförderinstrumenten in die 
Arbeitslosenversicherung zu verschieben und damit darauf zu setzen, dass anschließend 
dauerhaft Arbeitslosenhilfe gezahlt wird. In Einzelfällen gibt es dagegen Hinweise, dass 
Lohnkostenzuschüsse als neues Instrument genutzt werden, die betreffenden Personen we-
nigstens kurzfristig in das Versicherungssystem zu verschieben. Ein entsprechendes Vorge-
hen haben wir häufiger bei zugelassenen kommunalen Trägern vorgefunden, seltener bei 
ARGEn. 

Sichtbar wurde, dass institutionelle Kooperation über die Grenzen von Leistungssystemen 
hinweg wegen unterschiedlicher Ziele grundsätzlich nur dann lokal praktiziert wird, wenn ge-
setzliche Regelungen, finanzielle Anreize oder verbindliche untergesetzliche Vorgaben dies 
erfordern oder fördern. Darüber hinaus ist die Lösung von Schnittstellenproblemen abhängig 
vom Engagement einzelner Führungspersonen vor Ort und setzt voraus, dass die Besetzung 
von Führungspositionen mit einer gewissen Kontinuität verbunden ist, und diese einen ent-
sprechenden Handlungsspielraum haben. 

Wenn Leistungen nach dem SGB II als Bundesleistungen geregelt sind, dann ist Kooperation 
zu anderen Bundesleistungen leichter als zu Leistungen in kommunaler Trägerschaft zu or-
ganisieren. Wenn die Leistungen nach dem SGB II in kommunaler Verantwortung liegen, 
dann ist Kooperation leichter mit anderen kommunalen Leistungsträgern als mit Trägern von 
Bundesleistungen möglich. 

Insgesamt sind die existierenden Sozialleistungssysteme hoch vernetzt. Daher ist es wichtig, 
bei künftigen Änderungen von Sozialgesetzen Schnittstellenfragen zu jeweils anderen Sozi-
alleistungen systematisch mit zu bedenken.  

 

3 Gesamtfazit 
Die Experimentierklausel (§ 6a SGB II) wird durch den Gesetzgeber mit dem Hinweis be-
gründet, dass die Erprobung alternativer Formen der Eingliederung im Wettbewerb zu den 
Eingliederungsmaßnahmen der Agenturen für Arbeit ausgerichtet ist. Die vorgetragenen Er-
gebnisse und Schlussfolgerungen zeigen, dass der Wettbewerb der Aufgabenwahrnehmung 
vor allem zu unterschiedlichen organisatorischen Lösungen geführt hat. Interessanterweise 
unterscheidet sich die konkrete Eingliederungspolitik zwischen den Formen der Aufgaben-
wahrnehmung jedoch nur unwesentlich. 

Aus implementationsanalytischer Perspektive liegen die zentralen Unterschiede zwischen 
den Formen der Aufgabenwahrnehmung vorrangig in den Strukturen, welche die SGB II-Ein-
richtungen sich in Umsetzung des Gesetzes geschaffen haben. Dabei differenzieren in erster 
Linie folgende Merkmale: 

• die lokale Handlungsautonomie der Leitungen im Rahmen der Steuerungsmuster, 
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• EDV-Strukturen, 

• Controlling- und Zielbildungsverfahren, 

• Strukturen der Arbeitsvermittlung, 

• Strukturen des Eingliederungsmanagements sowie 

• die Spezialisierung der Leistungsprozesse. 

Im Rahmen der Interventionspolitik der SGB II-Einrichtungen, das heißt mit Blick auf gewähl-
te Integrationsstrategien und Schwerpunkte im Maßnahmeeinsatz für die erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen, überwiegen dagegen die Gemeinsamkeiten zwischen den Formen der Aufga-
benwahrnehmung. 

Blickt man auf die Elemente, welche vorrangig die strukturellen Differenzen zwischen den 
beiden zu vergleichenden Formen der Aufgabenwahrnehmung ausmachen, so können zu-
sammengefasst zwei Dimensionen wie folgt beschrieben werden: 

• Das Muster bei zugelassenen kommunalen Trägern besteht in einer geringeren Einheit-
lichkeit und Standardisierung der Aufgabenwahrnehmung in stärkerer regionaler Vielfalt, 
verbunden mit einer geringeren systemischen Vergleichbarkeit der Verfahren und höhe-
rer lokaler Handlungsautonomie. Organisatorische Traditionen der Sozialämter bleiben in 
diesem Muster virulent. 

• Das Muster bei den ARGEn wird bestimmt durch höhere Einheitlichkeit und Standardisie-
rung der Aufgabenwahrnehmung über die Regionen hinweg, verbunden mit größerer 
systemischer Vergleichbarkeit der Verfahren bei allerdings deutlichen Einschränkungen 
lokaler Handlungsautonomie. In diesem Muster sind bekannte organisatorische Elemente 
der Arbeitsverwaltung wirksam. 
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